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(1) Ni 13 — 65

beê

Ämtm*!&m

für baë

^e^nuntjôjapr vom 1. ganuar Bi* 31. p^emBer

1904.

Pit ilergleidinng öpö Öubgetö uitb ber uorj)erge^eiibett Sedjuung.



JVs 13 (2)

©«te

|leberftdjt uni» $ilanj 3~5

@rfte Abteilung :

Jledjuung Ms reinen Vermögens 7-74

«taitï» bee Keinen Stanteuevmoflcne 8

(iktmmts unb ^evïuftredjmiufl «

Wccfiimmi bev Sûttfcttbctt ^erhmltitito 9—74

I. Ueberfidjt bcr fêinitalimen rntb SJluöflaben 9

II. ©bfjifttc 9ied)iuut9en 10-74

Zweite Abteilung:
flcdjuuug Mr f^ermtfjjensttellauMetle (Jllitinen uni» |Iflf|tucn) 75-89

I. ©tommberwiiijen 76—8i

A. 2S a t b 11 njg'eu 76—77

B. ©ont8neu 76—77
C. ® o nt ii n c .n 1 a f f c 76—77
D. §t)p"otf)cfarïaffe 78—79
E. Äontonalbanf 78—79
F. anleiten 80—81
G. Qrifcnbaljnfapttalicn 80—81

II. ©etrieliôtiemiifleit 82 89

H. SB c t v i c b 8 f a p 11 a l b er @ t a a tü f a f f c 82—89
A. (Spcjiatbcrmaltungcn (SBovft^iiffc unb ®ef>ot8) 82—83
B. ©clbanfagcn ; 82—83
C. Maufenbc SBevumltnng, Sontofovrcnt 84—85
D. SBovf(l)iiffe an öffentliche Unternehmen 84—85
E. ®cf)ot8 bet bcr @taat8faffc 84—85
F. Sllulctben 86-87
G. Saffc 86-87
H. 5tu8ftûnbc (llnnolljogcuc CSinnahmcit unb 2lu8gabcn) 86—87

J. fftedfnunggfalboberfiiiufcnbcnSBcnualtitng 88--89
K. SK o b i l i c ni n B c n t a r 88—89

JUdjuitg. |icd)iumgrn î»er ^ptjialfonits 91-122

$nidjt fiber Me ^taatsrcdjmmg 123 13s

Um bei bem sJia^fi^lagett ber in ben Tabellen unb im Sérient ber Staate*
redjitung Dorfommenben ©eitenjabIeu=|)mtoetfuttgen Uebereinftimmung p ernteten, finb bie Seiteitjaljlett ber

Staatarerfjiiung in filammmi eingebt unb tierroeiât baê SnbMtëûerpictjnië audj nur auf biefe. — £>ie

au ben (Men fte^enben Seitenptjlen bejeidjnen bie forttaufenbe Sßaginierung ber ^Beilagen.



(3) JVÎ 13 - 67

ileßerftc^f
Uttb
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68 — X» 13 (4)

Siaafe-Errfiramg ür* Hantait# Bern für öa# Jafjr 1904»

Statt» beë Staatl&ermôgenê ont 31» $ejemt»er 1903»

Soll. #abett Sfonten und tRedtnuttaêrubrifen.

5ßertttögettö=

so«.

îfr- 9t.

14,495,962
28,737,742
2,321,364

176,910,099
111,435,593

14,095,500

347,996,261

38
20
78

36

26,678,708

1,006,816
2,652,362

57,624

30,395,511
22,952

5,096,981

35,515,445

347,996,261

35,515,445

383,511,707

383,511,707

383,511,707

46

05
93
50

94
69

02

65

01

01

01

2,244,577
156,910,099
91,435,593
43,969,060

294,559,330
53,436,930

29,301,006

200,729
347

780,859

30,282,943

30,282,943
5,232,502

294,559,330

30,282,943

324,842,273
58,669,433

324,842,273

58,669,433

383,511,707

75
20
78

73
63

48

14

14
51

87
14

87

14

01

nnb plan;.

I. Statittttuermögctt.

A. SBalbungen. ©eile 76
B. Fontänen. 76
C. $outänenfaffe. 76
D. .^opcfarfnil'e. 78
E. âantonalûanf. 78
F. îlitletljeM. 80
G. (Ç'tfeittiajjiifapitnlien. 80

Summen ber 21ftiben unb ber ^affiben.
leine Vttiben.

n. •aehicbouevtuögctt.
H. ©ttriebëfabttal ber Staatëfafft :

Seite 88
Vorfchüffe, ©elbanlagen unb Sepotê.

Hüffen unb ©egenredjnung.
Slftibaudftänbe.
Sßaffiöauäftänbe.

J. 9tedjnunfl8folbo ber Saufenben S4cr=

toaltung. Seite 88
K. SWobiltensSnbentor. Seite 88

Summen ber Slttiben unb ber Sßaffibeit.
leine Iftiüen.

I. Staututbcrmöflen. Seite 4

II. Setrtebêbermiigen. „ 4

Summen ber IftiMeu unb ber 4$ttifibeu.
Uteinei Vermögen.

^tfang.
Scrmägenöbeftuubtctle.

9ietneö Vermögen.

Seite 4

Intäufe unb Sd)ät$ungö=
erptjungen

leite @utf)aben unb liict=
jat)lungen bun Sd)ulben

Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

leite ©uthaben u. Sd)ulben=
Zahlungen

®iuitat)iiten
leue [yorberuitgen
ludgaben

©nnahmen=lleberfd)uf}
^nbentarbermehrungen

Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

Vermehrungen

Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

Vermehrungen

Verminberungen

137,415
292,987
673,338

107,385,123
1,731,340,743

2,607,200

1,842,436,810
92,437

69,407,179

1,949,486,373
1,949,666,210
1,948,723,540

5,917,283,303

28,835
138,888

5,917,451,028
24,267

1,842,436,810

5,917,451,028

7,759,887,838
116,704

7,759,887,838

37,954,311

7,797,842,150

9t.

78
95
93
80
86

32
17

83

21
46
22

72

65
80

17
10

32

17

49
27

49

73

22



(5) Jtt 13 — 69

Maafs-Hcifimmg ïtes lantintô Bern für üas üafjr 1904.

ücväitöcvunnctt. Stöttt» bco Staatsöcvmößeit© aitt 31. $aerober 1904.

pöbelt. Stontm uttb !Re<J)ttu«9»rut>rifcn. @oa. fabelt.
gr.

99,475
280,297
816,406

107,385,123
1,731,340,743

2,607,200

9t.

78
95
10
80
86

Sßerfäufe uttb ©djâjpttgê=
rebnftionen.

9teue Scfyulben uttb Stiicfgafy*

1
fangen Don ©utfjaben.

Summe ber 23ertninberungen.

ïteue Sctjulben unb ®ut=
fyabeneingänge.

9ïuêgaben.
Sinnatjmen.
üleue ©Bulben.

3lu§gaben=lleberfd)u&.

$nt>entarberminberungen.

Summe ber tßerminberungen.

jtBerminberungen.

Summe ber Serminberuttgcn.

äterminberungen.

33ermefyrungen.

llrberfirtit nnb 6itnn|.

i. Stftutmbcvmöjicn.

A. SBttlbitnßeit Seite 77
B. îsoinnnen 77
C. $omnnenfaffe 77
D. öwotljtfartaffe 79
E. Ättntonolbanf 79
F. Slnleiljen 81
G. CSifcnbn^nfabttalicn 81

Summen ber 5l!tit>en unb ber ißafjiben
iiieine 3lïtiben

Ii. ©ctvtcbeocviuöfleit.
H. Setriebëfabital ber Staatöfafl'e :

Seite 89
Surfc^üffe, ©elbantagen unb ©e^iots

Sofien unb ©egenredjnung
SHtiüauöftänbe
S4k|fibausftänbe

J. 9lcd)nuttßSfa(bo ber Sattfenben ®ers
tottltttltß Seite 89

K. 8Jlabiliens3nbeittar Seite 89

Summen ber Ittiben unb ber ^Soffitten
iReine Iftiben

I. ©tauttttberittiiflen Seite 5

II. SetrieböberjuSflen „5Sunttuen ber 5Ktiben ttnb ber tpafftben

9teineè Vermögen

13t fang.
Sîermôftenâbeftanbteilc Seite 5

deines ®erntöjien „8

»V.

14,533,902
28,750,432
2,172,509

186,781,661
114,571,767

16,702,700

9t.

46
89
93

gr.

2,238,790
166,781,661
94,571,767
46,576,260

9t.

89
93

1,842,529,247 49 363,512,973 28 310,168,479
53,344,493

82
46

69,107,363

1,948,723,540
1,949,486,373
1,949,966,026

96

22
21
33

26,309,892

1,687,803
2,833,021

360

38

26
04
35

28,632,374

118,88.3
1,168

1,966,081

53

22
61
87

5,917,283,303

191,991

72

55

30,831,077

51,788
5,043,878

03

34
27

30,718,508 23

5,917,475,295 27 35,926,743 64 30,718,508
5,208,235

23
41

1,842,529,247

5,917,475,295

49

27

363,512,973

35,926,743

28

64

310,168,479

30,718,508

82

23

7,760,004,542 76

76

46

399,439,716 92 340,886,988
58,552,728

05
87

7,760,004,542

37,837,607

399,439,716 92 340,886,988

58,552,728

05

87

7,797,842,150 22 399,439,716 92 399,439,716 92

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 18*





grjïe JVßfeifung.

$rd|iiung

beê

"gteincn ^ermôgene.

Stanb î)es Meinen Stûûtstiertnôgeits.

$enrinn= nnî» Perlnfiredjnung.

Iledjmtng öer foufetibett Perninltung.

1904



72 - JVs 13 (8)

Btaafg-ï^rrïjram# te îtantun« Bern für te Jafjr 1904,

SBoranidjlag

®oIl.

für 1904.

Raiten.
fönten mti> llrdjuuitgsrubrikrn.

Sotale
eoa.

Summen.

gaben.

S a

®Oll.

Ibt.
gaben.

Sv.

990,417
57,679,016

gr-

58,669,433

gRettte# 0taatêt>ertndgen.

©taub am 1. Jänner V, 1761
33ermet)rung, wie tjienacf)

Serminberung, wie Rennet)
Stanli am 31. $ejember

gr-

37,954,311
58,552,728

9t.

73
87

gr-

58,669,433
37,837,607

9t.

14
46

gr-

1

116,704
58,552,728

9Î.

27
87

gv.

58,669,433

9t.

14

1458,669,433 58,669,433 96,507,040 60 96,507,040 60 58,669,433 14 58,669,433

16,584,OS 1

15,593,614

©ctotiin- ttttb ül$erluft=
redlining

A. iBcrmetmutflc» unt> Süermin*
öerutiflen beb iBcrmöflcub. *)

1. ütectjnung ber Saufenben SSerwal=

tuttg :

Sinnatjmen
91uêgaben

Seite 9

B. »erid)tiflun<KM.*>
1. Söalbungett :

Sßerfauf : ÏRefjrerlitë
Intauf : fDîefjrtoften

fUtinbertoften
2. Soutanen :

SSerfauf : ïftetjrerlbê
fDîirtbererlbê

Abtretung bon ißfrunbbomänen
3lnfauf : 9Jlef)rtoften
2Infauf bon Cueliwaffer
Sd)citwngëberi(f)ttgungen
Soètauf bon Serbituten

3. 33erwaltungèinbentar :

Skmtefjruttgen
SSerminberungen

V, 1763

A. fBermeljrungen tiitö ßerminbes
rungeit beb üBermägenb

B. 83erid)tigimgen

Summa Sfermögenöberänberungen

*') ©efeb Dorn 31. Quit 1872, § 31.

37,536,427 23
37,565,262 88

1 - 28,835 65

990,417 — 37,536,427 23 37,565,262 88 — — 28,835 65

— —

97,955

475
23,160
91,302

600
12,400

191^991

95

55

1,520

230

35,048

93,260
3,396

138,888

78

80

20

80

J 96,204

j 53,102

22

75

3,767 05

— — 417,884 50 272,344 58 145,539 92 —

990,417 —
37,536,427

417,884
23
50

37,565,262
272,344

88
58 145,539 92

28,835 65

990,417 — 37,954,311 73 37,837,607 46 116,704 27 — —

t



(9) Ni 13 — 73

Btaafe-Ingram# to batons Bern für to Safjr 1904,

9icd|U«iiB

1903.*)

iLîoriinfrf)lrtrt

1904.*)
ganten unî) llcrljmutijsrttltrikim.

5)1 o f)

drtnnaljttten. 5t«êflaben.

Steins
(Stitmtfyutctt. 5lttößtt6en.

e».

690,663
1,019,807

21,913
1,060,949

292,660
1,029,683
3,909,496

9,655
2,111,941

373,696
997,300

2,550,150
2,804,450

120,452
331,748
121,965
545,366
895,093

24,525
1,178,887
1,200,000

421,228
4,659

46,243
854,464
620,681

1,586,176
1,102,821

996,437

1,010,462

291,292
6,726,634

5,438

17,481,229
17,475,721

5,507

17,481,229

Sr.

47
65
31
58
95
41
37
25
12
30
58
41
45
42
98
99
30
77
94
82

18
25
82
65
10
24
11

30

94

91
10
96

20
43
77

671,590
990,700

22,400
1,064,910

275,540
1,009,860
3,775,595

11,070
1,946,940

377,696
1,005,100
2,031,050
2,809,890

135,790
325,350
130,550
493,700
882,420

6,000
1,247,000
1,200,000

270,000
3,100

34,900
832,400
553,975

1,282,900
353,500

980,000

1,010,464

253,500
6,189,755

15,593,614
16,584,031

990,417

20 16,584,031

Sr.

gaufetttoe fermait tut j).

ICeBerfic^f.

I. SlUßetttetne ilernmltitttfl
II. ©eridjtSUcrttmOunB

III.a ^uftij
III.b
IV. TOititr
V. ^trtfjenttiefen

VI. ttnterridjtëtuefen
VII. ©ettteinktiiefen

VIII. Slrtttentnefen
IX.a®olf0iöttt|^ttft
IX.b ©efunbljeitëttiefett
X. Sönutoefett

XI. Wttlci^eit
XII. gittttitjtoefeit

XIII. Qaniumrtidjaft
XIV. ^orjtmefen
XV. ©tuutëttmltiitttBen

XVI. $dutitnen
XVII. Sdutünenlaffe

XVIII. ôWotÇeïûtfaffe
XIX. Üantdualluutf
XX. ©taatëïoffe

XXI. ©ufeen Miib Âduftëfattouen
XXII. uttö ©ernûiiu.

XXIII. ©alîIjanïilunB
XXIV. ©tettt)iels unïOBunfndtetts©teuer
XXV. (Sjebiiljrett

XXVI. uni) ©djenfunßäs
©tetter

XXVII. SBtrtfdjaftës unit Äleiitkrfmtfk
)mtentßebiüjren

XXVIII. Anteil nut fêrtraBe beô 5Kfo(jol=
tttand)idtö

XXIX. afttlitärfteiter
XXX. tirette ©teuer«

XXXI. UnUdtlIjerflefelieneë

(gtnitujjmeit
StuSBukn
îîefacrfrfjttfe ïter (^titttuljnteit
Uekrfdjttfe iter 3ttti5ßakn

60,931
2,942

1,098,661
969,782

1,852
942,973

497,590
305,269

1,412,826
869,622

258
712,914
117,545

1,067,446
999,991

64,581
8,038,593
4,151,761

411,031
298,879
90,335

1,594,676
690,381

1,728,891

1,019,020

1,155,870

1,152,282
726,683

7,370,356
11,307

37,565,262

37,565,262

Sr.

60
45

89
11

40
46

38
46
72
78

70
86
89
82
78
15
10
79
28
62
14
56
60
02

54

45

30

08
95

754,339
1,034,060

20,500
2,207,753
1,248,415
1,078,302
4,854,572

10,830
2,734,357

677,418
2,418,713
2,954,887
2,805,583

158,526
1,010,214

241,201
512,540

94,801
90,423

6,750,352
3,051,761

79,169
287,937

38,757
732,688
55,934
74,959

115,217

162,912

115,228
425,605
437,515
300,945

88
37,536,427

28,835

8837,565,262

Sr. fR.

13
57
85
25
26
16
07
05
70
65
16
80
45
02
03
82
49
09
65
84
79
57
27
27
11

85
25

22

63

23
57
73
70

Sr- 31.

554,906
905,190

1,288,240
1,100,000

331,861
10,942
51,577

861,988
634,446

1,653,931

903,803

992,957

1,037,054
301,077

6,932,840

23
65

17,560,819

88 17,560,819

33
69

26

71

35
87
45
75
77

32

82

07
43
35

53
12
85
36
15
76
61

693,407
1,031,118

20,500
1,109,091

278,633
1,076,449
3,911,598

10,830 05
2,236,767 32

372,149
1,005,886
2,085,265
2,805,583

158,267
297,299
123,655

19
44
02
45
32
17
93

25,842 50

289,637 75

17
17,531,983

28,835
52
65

17 17,560,819 17

*) ®ie 3tu3flat>m finb mit ftef>mî>en, bie ©im»a()tttcn mit angegeben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 19



74 — KÎ 13 (10)

Staat«-Rerfimmg te Cantons 3tvn fiir te 5af|t 1904,

SRedjtutnß

1908.

&oraitfdjlaß

1904.
$mtten nnï» îîctiimmgsrubrikeit.

91«

dinnaijwen. 91u§fl«licn.

9te

(*iltltu()MClt.

ins
8luSpkn.

»•

82,411

9t. »

60,000

a.

gaitfettbe aSerhmWuttg.

^pejtclîc ^e(Çtt»ttg«t.

1. Allgemeine Perroaltung.

4. Wrofjcr SRat.

1. ©it;ungêgelber, IRetfeetttfc^äbtgurtgen,
Âommifftottêïoftett 1,1

B. :)!C(Ocntim£»rat.

1. Sefoïbungett ber iliegicrungsräte I, 4

9tatStret>U.

(1. SRafâîoften, SMotÇef I, 8
12. ^urbrautggernemttütj. Unternehmungen 1,10
13. görberitng bon 2öifjert)cf)cift itrtb lîitnft I, 11
(.4. Uuterftütjungen unb ^iilfeleifturtgett I, 12

D. Stdufceräte uitï> Hommiffäre.
1. ©tänberäte I, 13
2. fiommtffäre 1,14

E. etaatStanjlei.
1. 33efolbungert ber Seamten 1,16
2. ïlejolbungett ber Slngefteïlten 1,17
3. Sureaufofteti I, 20
4. £>rucBo[tett I, 25
5. Slebienung urtb ïtefyeijuttg beê 5Kot=

fjaufeë I, 30
6. 9Jtiet3inê 1,30
7. SrfteEung be© bertt. Urlimbeniuerlee I, 31

»• 91. »•

69,397

9i.

80

» 9t. »•

69,397

9t.

80

82,411 — 60,000 — — — 69,897 80 — — 69,397 80

59,000 59,000 59,000 59,000

59,000 — 59,000 — — — 59,000 — — — 59,000 —

8,299
4,000
2,700

51

j 15,000

— — 6,146
4,500
3,800

600

18

—
— 6,146

4,500
3,800

600

18

14,999 51 15,000 — — — 15,046 18 — — 15,046 18

2,704
1,597 35

3,000
1,000 556 50

1,938
2,903 45

1,938
2,346 95

4,801 85 4,000 — 556 50 4,841 45 — — 4,284 95

16,253
21,621

6,989
25,867

6,913

11,580
3,600

50
60

01
40

17,800
19,000

7,000
34,000

7,000

12,410
3,800

—
11,830

1,094

10

17,800
17,889

7,043
44,515

8,147
12,410
3,600

30
40
60

20

—

— 17,800
17,889

7,043
32,685

7,053
12,410
3,600

30
40
50

20

92,824 51 101,010 — 12,924 10 111,405 50 — — 98,481 40



(11) Jg 13 — 75

Staats-î^rfjramg tes laanfxms 3mx fitr tes laftr 1904»

9ledjmtnß

1903.

fBovanfdjlag

1904.
gttmten uni» ilettimmgsntbrilii'it.

91

fêimtaf)uteit.

S f) s

Wttöpbeit.

9te

dittnalimen.

in«
»iluöpbcH.

S*- 31. S* 9t.

ëaufenbe ©ertoaltuttu*

1. Allgemeine pertualtung.

F. Sltntéblatt, ïagbtatt uni» ©efefe»

fauttulung.

&• 9t. S*- 9t. gv- 9t. 3Ï- 9t.

12,000
22,489

4,050
14,130 90

12,000
20,000

4,000
14,000

—
1. Sßactjtainä beê Slmtëblatteê laut Vertrag 1,32
2. Abonnemente ber Söirte 1,32
3. Stebaftionëfoften bcs Sagblatteë 1,33
4. jDrucïfoften beë ûXagblatteë uttb ber

Olefe^fammtitng I, 35

12,000
22,745

— 4,830

19,498 65

12,000
22,745

— 4,830

19,498 65

16,308 10 14,000 — 34,745 — 24,328 65 10,416 35 — —

G. gt*»injdfîfd)cô nefeft ^Beilagen.

5,000
7,659
1,260
5,093 30

5,000
7,000
1,200
4,500

—
1. beê Stmtêblatteë laut Skrtrctg 1,36
2. Abonnemente ber Söirte 1,36
3. Sîebaftionëfoften be§ Compte rendu I, 36
4. Srncttoften beë îagbtatteë unb ber

©efeijfammlitng I, 37

5,000
7,626

— 1,200

4,454 65

5,000
7,626 —

1,200

4,454 65

6,305 70 6,300 — 12,626 — 5,654 65 6,971 35 — —

II. 9kgierung£fta*tf)alk?.
100,800

4,000

1,531
18,433
17,340

95
55

100,800
4,000

2,000
18,000
17,440

1. Skfolbungeit ber ûtegierungëftattfjalter 1,41
2. ©etretariat beê 3ïegiemngëftattt)alter=

arnteê ïlern I, 42
3. Sntfdjflbignngen ber SteUbertreter I, 43
4. SSureautoften 1,48
5. SKietjinfe I, 49

80
—

101,864

4,000
2,326

19,225
17,440

85
05

—
—

101,864

4,000
2,326

19,145
17,440

85
05

142,105 50 142,240 — 80 — 144,855 90 — — 144,775 90

J. Slmtêfdjreibeveicn.

102,677
164,437
16,188
14,310

65
40
35

100,200
160,000

16,000
14,440

—
1. 93efolbungen ber Sïmtêfctjreiber I, 53
2. Slefolbungen ber Slngeftellten I, 67
3. Sureau!often I, 72
4. SJiietjinfe für Hanaleilofale I, 73

—
—

101,000
169,054

15,808
14,440

05
65 —

—
101,000
169,054

15,808
14,440

05
65

297,613 40 290,640 — — — 300,302 70 — — 300,302 70

Si. Skbifton bet ßkfefcfrtroinlung.

2,094
17,927

95
05 } 20,0.00 —

(1. 3}ebiftonê= unb fRebaïtioitâïoften .1,74
\ 2. SrucMofteit 1,76

— — 4,935
14,570

75
55

— — 4,935
14,570

75
55

20,022 — 20,000 — — — 19,506 30 — — 19,506 30



76 — As 13 (12)

Staat*-Innung te 'Mntvm Bern für te Jaîjr 1904.

Sttdjnuug

1903.

$oratt)d)(aß

1904.
ginnten imii gtedjnnngsrabriken.

91

©tnna^nten.

d f) î

Witsgitbctt.

91 e

(Sinnafjmcn.

tu«
SHuspbeit.

Br*

82,411
59,000
14,999
4,301

92,824
16,308

6,305

142,105
297,613
20,022

SR.

51
35
51
10

70

50
40

3*-

60,000
59,000
15,000
4,000

101,010
14,000

6,300

142,240
290,640

20,000

SR.

Saufcnbe SBerhmltuug.

1. Allgemeine Pernmltnng.

A. ©rujjer Slot
B. StejierungSrat
C. Statöfteait
D. ©tiinaeräte una
E. ©totttëfonjtei
F. Deutfdjei Amtsblatt, Xagblatt una ©efct?=

fauttulung
G. granjöfifdjeö SlmtSölott, îuflblntt una ©e«

fe^foutuilung
H. SteBterunßSftattljnlter
J. Muttëfdjreibemen
K. Stebifton ber ©cfebfnmmlung

SReljr atxtsgaben aid »eranfdjfagt gr. 21,817. 53

il. CSeridjtsuernjûltttng.

A. £4>evoetid)i.

I. SBefoKbitttgen ber OBerrirfjtor 1,79
2. ßtttfdjäbigungett ber ©upgleanten 1,80

B. CbcrflcridOofrttMlci.

1. Sefolbuttgeti ber Beamten 1,81
2. SBefolburtg beê SBeibelë I, 82
3. Sejolbuttgen ber Slngeftettten I, 83
4. Sitreaufoftett I, 85
5. ÏJttetjinfe I, 86
6. 33ibItot£)ef 1,87

Sr.

556
12,924

34,745

12,626
80

SR.

50
10

Sr-

69,397
59,000
15,046
4,841

111,405

24,328

5,654
144,855
300,302

19,506

SR.

80

18
45
50

65

65
90
70
30

Sr.

10,416

6,971

SR.

35

35

Sr.

69,397
59,000
15,046
4,284

98,481

144,775
300,302

19,506

SR.

80

18
95
40

90
70
30

690,663 47 671,590 — 60,931 60 754,339 13 — — 693,407 53

89,519
1,365

50 90,500
1,000

93,250
1,320

93,250
1,320

90,884 50 91,500 — — — 94,570 — — — 94,570 —

9,284
1,800

34,351
4,778
3,540

773

40

85
25

50

11,500
1,800

34,700
4,500
3,540

750

—
— —

11,250
1,800

35,073
5,008
3,540

748

80
40

15

— — 11,250
1,800

35,073
5,008
3,540

748

80
40

15

54,528 — 56,790 — — — 57,420 35 — — 57,420 35



(13) Kt 13 — 77

Staate-teaming ties liantim# Bern für tra* 3al|r 1904,

Stedjmntß

1903.

$oranfdjtoß

1904.
Otiten imî> îfledjnmtprubriken.

9t0$:
(fcinimljmen. 3(«0pbcn.

91 C t It «

(fiitittt()mcit.

®v. SR. Sr.

124,112
5,678

56,639

25,018
24,130

2,271

237,851

15
75
70

80

60

124,800
4,000

48,000

22,600
24,140

1,500

225,040

103,284
93,815
12,656
9,300

219,057

75
90
80

100,200
90,000
12,600
9,130

45 211,930

25,966

3,597
4,281

230

34,075

60

85

45

26,300

3,300
5,000

230

34,830

£<tufettbe SSerftmltttng.

II. <$cridjt0wntJaltuttg*

C.

1. SBefolbuitgen ber ©ericptêprâfibettten I, 91
2. ©ntfcfjitbtguttgen ber Stellvertreter 1,93
3. @nt|cf)äbigurtgen ber SMtglieber urtb

Suppteanten I, 97
4. 33ureaufoften 1,102
5. -DHetjjittfe 1,103
6. Slufjerorbetttlidje Oierictjtöbeamte 1,104

D. ©eri<f)têf<J)reibereien.

1. Sefolbuttgett ber ©ertcptëfcfireiber
2. Sejolbuttgert ber SlngefteEten
3. Sureauloften
4. ®lietjirife für ^attjleiloïale

1,108
1,120
1.125
1.126

E. »taatäantvaUfdiaft.
1. Sefolbutigen bes ©etteralprofuratorê

unb ber SSejirteproluratorett 1,127
2. SBureautoften bes ©erteralprolurotorê 1,128
3. SBureauïoften ber Sejirîêprofuratoren 1,129
4. ÏÏJÎiet3inë 1,129

3r-

50

2,797
94

2,891

SR. 3r.

50

125,146
5,239

55,492
24,690
24,140

273

234,983

102,885
95,680
12,321
9,130

95 220,018

26,300
3,325
6,185

230

36,040

75
85

10
90

40

60

92

Sr.

125,146
5,239

55,492
24,690
24,140

273

234,982

100,088
95,586
12,321
9,130

217,126

26,300
3,325
6,185

230

36,040

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 190ö. 20*



78 — Ni 13 (14)

Staats-Irrfpumg très Bantims Bern für te Jaïjr 1904»

!Hcrf)iumg

1903.

»aranfdjlafl
1904.

ganten unïi Ihdjmmgsrubrilmt. Kit
(§tHttaf)Mten. »ÄnöflaBcit.

91 c t it «

©tnita{jttten. 3lu0ßaben.

Sr. SR.

21,220
5,531

2,445

4,234
9,400

42,831

1,254

862

96,952
1,090

112,220
91,798
11,856
4,916

14,185
935

336,073

4,506

4,506

90,884
54,528

237,851
219,057

34,075
42,831

336,073
4,506

1,019,807

Sr-

21,000
6,700

2,700

3,300
9,400

43,100

90

35

65
80
70
55
90
35

1,200

1,000

96,200
1,000

100,000
91,000
11,700
5,200

13,710
1,500

20 322,510

35 5,000
35 5,000

50

65

91,500
56,790

225,040
211,930
34,830
43,100

322,510
5,000

990,700

Sattfettbe 3$evtt>aliuttg»

II. (ßeridjtsuernjaltung.

F. WefifODorneuaeririjlf.

1. @ntfcf)äbtguitgen ber ©efcf))Doraen 1,130
2. jReifefoften urtb Unterhalt ber ,fîrt=

minaßammer 1,131
3. @ntfcf)äbigungen ber Srfatjmäuner,

3)olmetfcf)er urtb äöetbel 1,162
4. Sureaufoften 1,134
5. Sîietginfe I, 136

(>. 5öetreibwnflé= ttuï> ÄonftirMmtcr.
1. Sureau= unb üteifefoften ber 31ufficf)tê=

bewürbe 1,137
2. Sefolbmtg beë Sefretärs ber 2lttf=

fidftêbefjbrbe 1,138
3. Sefolbungen ber Seantten 1,141
4. CSutfcfjäbtgungen ber ©teltüertreter 1,142
5. Sefolbungen ber SetretbnngêgefjiUfen 1,152
6. Sefofbungen ber 2lngefteEten 1,161
7. Sureaufoftett 1,165
8. Formulare unb .ffontroilen 1,166
9. Siietjinfe 1,167

10. Soften in ©fjrenfolgenfacfjen 1,168

H. WctverbcflericJjtc.

1. Äoftenanteile beê ©taateê I, 170

A. ©berßericf)t
B. Okrflertdjtëfanjlci
C. 5lmtöflcrid)tc
D. ©eri^tôî^rciôcrctcit
E. ®tatttö«ntoiiltidjaft
F. ©cjdiuiarnenßeridjte
G. SBetmbunps itnb .ftonfursamter.
H. ©etoerkgeri^te

SDÎeEjv îluêgabctt at« Bcrartfdjtaflt gr. 40,418.12

S*-

40
10

50

2,891

50

2,942

3'Ï- SR.

50
95

45

22,481

4,764

5,508
5,490
9,400

47,645

1,438

1,000
96,287

1,067
111,273
93,839
12,293
6,602

13,710
1,079

338,591

4,790

4,790

94,570
57,420

234,983
220,018
36,040
47,645

338,591
_4,790

1,034,060

Sr.

70

90

75

35

75

45
15
75
65
10
70

40

95

40

40

35

60
92
35
95
40

57

SR. S»-

22,481

4,764

5,468
5,480
9,400

47,595

1,438

1,000
96,287

1,067
111,273
93,839
12,293
6,602

13,710
1,079

338,591

4,790

4,790

94,570
57,420

234,982
217,126
36,040
47,595

338,591
4,790

1,031,118

70

90

75

35

75

45
15
75
65
10
70

40

95

40

40

35
50
65
92
35
95
40

12



(15) Ks 13 — 79

Maate-%zifymng. ür# Tiantem Bern für tras Jaf|r 1904.

i)icrf)uuitn

1903.

Sovanfdjfoft

1904.
fönten wttîi ^edjmmgsntbriken.

diuitaljutett.

llM
SÂttëpkn.

Ut
dtnnaljiitc«.

t It s

Wirêpktt.

gr.

4,500
3,699
4,453
1,024

750

M.

80
20
56

OS

03^

Or?

^
"o

©

a«

"b1

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

8t.

Saufettbe ©ernmltmiß.

III.3 Jufti?.

A. îïctU'aUutiflèfoftcn öer SufHjötreftion.
1. 33efolbxtng be§ ©elretârê 1,172
2. Sefolbung bee Slngefteltten 1,173
3. Sureaufoften 1,176
4. 9îed)t§foften 1,177
5. îflietâinfe 1,177

B. (§eîetjfle<)«n0êfommiffion mi»ï> ®cfeft=
reniflott.

1. Stebifion^, 3{ebaftions= unb 2)mcf=

ïoften 1,178

Snfpeïtorat fût Me 2ïmtê= ut*î> (fterid)tê=
fd)teit>ereien.

1. 23efolbnng beê fynfpcftore 1,180
2. 8ureau= unb Steifetoften beëfelbeu 1,181

A. $ertomltttttß8fdften ûer Sttfitjaireïtidn
B. ®efekBctmn0ëïommtffion unît ©efei?reatftdit
C. ^tt|>ettornt für bte uttb ©eridjtS«

fdjretkreien
SBentger SluSgaben alê Beranfd)Iagt gr. 1,899.15

gr. 8t. gr.

4,500
3,500
3,011

884
1,100

8t.

90

gr. 8t. gr-

4,500
3,500
3,011

884
1,100

8t.

90

14,427 56 13,100 — — — 12,995 90 — — 12,995 90

1,332 70 3,000
1,249 60 1,249 60

601,332 70 3,000 — — — 1,249 60 — — 1,249

4,390
1,762

40
65

4,500
1,800

4,500
1,755 35

4,500
1,755 35

6,153 05 6,300 — — — 6,255 35 — — 6,255 35

14,427
1,332
6,153

56
70
05

13,100
3,000
6,300

— — — 12,995
1,249

6,255

90
60

35

— — 12,995
1,249

6,255

90
60

35

21,913 31 22,400 — — — 20,500 85 — — 20,500 85



80 — As 13 (16)

Staate-üetfimmg üm Hauten» Bern für te Jaf|r 1904.

ätedjnunß

1903.

SBoriutfdjfaß

1904.
$<mtfit intîi iledjttmtgsnibrikcn.

9t

«unmiljmcu.

iljs
Ausgaben.

9te

dinnaljmen.

in«
iluöflabeit.

gv.

15,000
26,190

8,222
2,570

3i.

95

gr-

15,000
26,200

7,600
2,820

8t.

gattfettbe ©ernmlttwß.

III.» #oU?ei.

A. «cvtoaltuttßöfüftctt »et tpoltjet»i*cltiim.
1. Sefolbungen ber Seamten 1,182
2. Sejolbungen ber Slugefteltteit 1,183
3. Sureautoften 1,188
4. SHet^infe 1,188

B. >>rcmöc«voOtci un» 3$af>n»uu0$tt>efen.

1. S|)ag= urtb fÇrembertpoItgei 1,189
2. illgem. fdpetj. ^oltjeianjeiger 1,190
3. $al}ttburtgê= urtb iinbriitgungwloftert I, 426
4. 2ranêport= unb 9lrmenfuf)rfoftett 1,203

C. spoUjeiïor»«.

1. Sefolbungen ber Seamten I, 204
2. @olb ber fianbjäger I, 215
3. Setleibung 1,216
4. Setuaffnung uttb Sluärüftung 1,217
5. Sureautoften I, 219
6. SUetjmfe I, 227
7. 2ßof)nung§= uttb Stobiliarentfc£)äbi=

gungen I, 228
8. SHrjtfofteu 1,233
9. Serfcfytebene Serlualtungêtoften I, 235

10. IReifeentfdOäbtgungert uttb 3nftrut=
tionêlurfe I, 237

11. Settrag aus beut Ertrag ber @elb=

buken 1,237

gr.

396

8t.

80

gr.

14,667
26,940

8,373
2,820

8t.

51

gr. 8Î. gr.

14,667
26,940

7,976
2,820

8t.

71

51,982 95 51,620 — 396 80 52,800 51 — — 52,403 71

86
1,523
8,767

22,637

80
54
40
49

1,000
2,500

10,000
20,000

— 723
10,374

3,678

36

80

890
7,952

11,513
26,257

20
60
35
71

2,421 76
167

11,513
22,578

20

35
91

29,968 15 28,500 — 14,776 16 46,613 86 — — 31,837 70

19,700
513,760

9,095
1,191
2,804

62,039
10,415

3,561
3,133
8,019

20,000

60
55
60
40
55
20

65
30
75

19,900
517,300
28,500

1,200
2,800

63,190
11,300

3,500
3,000
8,000

20,000

—
1,947

809

110

20,000

50

80

17,850
528,266

28,482
1,196
2,797

63,932

11,306
5,139
3,903

7,999

05
55
20
85
95
35

50
25
25

65

20,000

—

17,850
526,319

28,482
1,196
2,797

63,122

11,306
5,139
3,793

7,999

05
05
20
85
95
55

50
25
25

65

613,721 60 638,690 — 22,867 30 670,874 60 — — 648,007 30



(17) JM® 13 — 81

Staats-Hedpumg ties Nantiras Bern flir tras la^r 1904.

{Rcdjntmß

1903.

SBoronfdjlnß

1904.

9tt
fêtitnaljmett.

.«M

9ùtâgabeu.

91 e

dinna|ttten.

t It s

Ausgaben.

St.

14,785
6,250

19,550

62,994
10,125
26,380

9t.

98
15

60
77

3v.

16,500
10,000
19,550

65,000
9,000

26,380

9t.

Sattfettfte SBevtoaltung*

III." Polt?ct.

D. <3efäst0ttiffe.

1. 3ftt ber ^auptftabt :

a. 9M}utng ber ©efangerten 1,240
1). 33erfdjiebene tôeritftegungëtttften 1, 242
c. anietginfe 1,244

2. on bert Sejirten :

a. aialjrnrtg ber ©efartgenett I, 255
b. SSerfcOteberte SSerftflegungëtoftcrt I, 264
c. anietgirtfe .1,267

E. Strafaufttttte«.
1. ©trafanftalt Rurberg.

a. tSertoaltung
b. Unterricht ttnb ©otteëbienft
c. Nahrung
d. Skrftflegunq
e. aJlietgittê
f. ©enterbe

g. Sattbix) irtfd;aft

Setriebëergebniê
b. $nbentarberänberunq
i. .fïoftgelber

I, 268

2. ©trafanftatt @t. Sfofjamtfen unb 2ïrbeitë=

anftatt 3në.
a. äkrhtaltung
b. llnterrict)t nnb ©otteëbienft
c. 9iaf)ruttg
d. tBerfjftegung
e. SOlietgirtS
f. ©enterbe

g. Sanbntirtfd;aft

Setriebëergebniê
h. ;3;nttentar0ernttberung
i. .ßoftgelber
k. Beitrag anê bent s)ll fo£) d1g e t) tttet

I, 268

gr-

82

793

9t.

30

St.

16,753
7,825

19,550

66,737
8,968

26,380

91.

84
55

90

gr- 31. gr.

16,671
7,825

19,550

65,943
8,968

26,380

3t.

84
55

70
90

140,086 50 146,430 — 875 30 146,215 29 — — 145,339 99

13,864
1,503

50,632
30,560
12,380
24,572
26,326

06
87
40
29

77
72

13,500
1,650

47,000
27,630
12,770
26,000
22,800

—

356

1,660
4,715

320
101,847

74,956

10

05

85
31

14,492
:i,638
53,335
35,865
12,770
75,359
50,533

42
56
74
55

07
04

26,488
24,423

78
27

14,136
1,638

51,675
31,150
12,450

32
56
74
50

58,041
2,727

90

13
45
40

53,750

250

183,855
4,729

50

31
35

243,994
7,147

557

38
80
60

78

E
60,139

2,418
507

07
45
60

60,858 98 54,000 — 188,634 66 251,699 — — 63,065 12

12,230
1,058

39,865
35,934

9,890
19,800
58,381

34
03
78
46

65
75

13,000
1,080

40,000
18,600
9,890

14,650
37,200

—

3
10

2,459
5,784

28,133
124,365

40

85
20

65
59

12,789
988

40,612
45,134

9,890
16,340
61,484

46
42
36
04

80
92

11,792
62,880

85
67

12,786
978

38,152
39,349

9,890

06
42
51
84

20,796
17,288
10,082
10,000

21
60
45

30,720
5,000
7,500

10,000

—
160,756

3,663
9,116

10,000

69
65
70

187,240
14,314 10

9,116
10,000

70

26,483
10,650

31
45

18,002 36 18,220 — 183,537 04 201,554 10 — — 18,017 06
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82 — JVs 13 (18)

Mààte-^tûimng. to# Eanfmt* Bmt fiir te 3af|r 1904»

Minuta SBimutftfilaa
fbntcit tutïi §tedjmmgsnibrtkcn.

91 o û SHeins
1903. 1904. fêtnitajimcn. fttttêpben. OHiutaljtitcit. Stuäßaben.

3-v 91. gl'- 91. gi- m. gr. st. gi'- 91. gi'. 91.

Satifeitfce t&evnmltitufl.

III.1» Polijci.

11. ®traf«nf<(»lifu.

3. ©trafanftalt 2Bitg»tl.
9416,176 79 14,400 — a. Skrtoaltung 217 70 18,530 64 — — 18,312

841 98 1,300 — b. Unterricht unb ©otteêbienft 60 — 1,176 51 — — 1,116 51

38,249 30 41,500 — c. 9taljrung 2,255 30 42,867 05 — — 40,611 75
45,435 45 33,300 — d. SSerpflegurtq 28,241 30 68,313 54 — — 40,072 24
11,237 — 11,870 — e. yjliet^me 517 25 11,870 — — — 11,352 75
9,574 25 6,300 — f. ©eloerbe 44,130 75 34,384 32 9,746 43 — —

96,660 75 75,070 — g. Sanblutrtfdjaft 230,682 19 90,259 60 140,422 59 — —

5,705 52 21,000 — tSetriebêergebniê 306,104 49 267,401 66 38,702 83 — —
26,211 35 10,000 — h. ^nbentarberänberimq 13,303 60 84,405 — — — 71,101 40

1,932 \25 1,000 — i. Äoftqelber 2,543 50 — — 2,543 50 — —

29,984 62 30,000 — I, 268 321,951 59 351,806 66 — — 29,855 07

4. (Sntlfaltungêanftalt ïradjfeliualb.
384,643 99 4,700 — a. tßeriualtung 9 20 5,080 58 — — 5,071

237 15 270 — b. Unterricht unb ©ottesbienft 50 — 325 18 — — 275 18

8,758 32 7,100 — c. Icaljritng 266 45 8,337 20 — — 8,070 75
3,689 85 3,500 — d. töetpflegung 489 60 4,461 80 — — 3,972 20
1,160 — 1,160 — e. SCRiet^inö — — 1,160 — — — 1,160 —

331 12 200 — f. ©eroerbe 221 70 59 95 161 75 — —
2,683 03 1,830 — g. Sanbtuirtfdjaft 10,837 58 7,480 95 3,356 63 — —

15,475 16 14,700 — tBetricbêergebnië 11,874 53 26,905 66 —- — 15,031 13
2,595 70 — — h. Snüentarberctnberunq 564 70 3,281 20 — — 2,716 50
1,928 \ 75 1,400 — i. ßoftqclber 2,867 75 225 — 2,642 75 — —

16,142 11 13,300 — I, 268 15,306 98 30,411 86 — — 15,104 88

60,858 98 54,000 1. ©trafanftalt Rurberg 188,634 66 251,699 78 63,065 12
18,002 36 18,220 — 2. ©trafanftalt ©t. ^oljannfen nnb 9lr=

beitêanftalt $nê 183,537 04 201,554 10 — — 18,017 06
29,984 62 30,000 — 3. ©trafanftalt SSitjnnl 321,951 59 351,806 66 — — 29,855 07
16,142 11 13,300 -— 4. Snttjaltuugëauftalt ïradjfeltnalb 15,306 98 30,411 86 — — 15,104 88

124,988 07 115,520 — 709,430 27 835,472 40 — — 126,042 13



(19) JV° 13 — 83

Staat»-Haffming to lattfim» Berti für to Jaïjr 1904.

t.

SRedjitunß

1903.

Söoraitfdjlaß

1904.
ftantßit hus> lltdjratngsrwbriliftt.

SR

©titnafjMett.

o f) s

SKuSßnkit.

SRe

dimtnljmeit.

t It s

5ltt8ßnlici

gv-

8,574
620

16,971
10,274
3,870
9,418
1,043

3t.

37
06
43
39

95
80

gv.

8,700
700

16,100
10,000
3,870
8,200
2,030

3i.

Örttifenbe SSerhMltttttß.

Ill.b Polijct.

F. ï>e£ 3Ufof)oliémuë.

1. îlrbeitëanftalt fmtbelbanf :

a. Verwaltung
b. Uuterridjt itttb ©otteêbienft
c. SJtapntng
d. Verpflegung
e. (Dîietjtnë
f. ©etnerbe

g. Sanbnnrtfdjaft

Setriebêergebnië
b. $nt>entarbercinberunq
i. .Sîoftqelber

I, 269
2. SSeitrag an bas Vrbeiterpeun unb an

ben Siputiauffidjtëberetit für entlaffene
Sträflinge 1,269

3. Settrag aits bern Vltofjolpdjntel I, 269

Ci. Sufttj* «ni» tpolijcifoften.
1. Soften in ©traffacpen 1,287
2. .ftoftenrücferftattungen unb ©ebüpren I, 296
3. Vergütungen für ©ebüprenanteite I, 297
4. Dbergeridjtëgebûpren in Suftijfacpen I, 300
5. SßoIigeifDftert I, 427
6. .èoulorbat jum Scpuije junger Sente

in ber grentbe I, 325
(Streif in Sern.)

II. <£t»ilfianS>.

1. ©ntfcpabigung ber ©bilftanbëbeamten 1,327
2. Snfpeltionêfoften unb 2lnfd)affungeit I, 329

gi-

342
1,913

12,178
11,927

tit.

90
60

40
90

gv.

8,747
637

17,678
11,764
3,870
2,292

10,214

tit.

26
91
75
97

70
49

gv.

9,885
1,713

3t.

70
41

gv.

8,747
637

17,335
9,851
3,870

9t.

26
91
85
37

29,847
364

6,472

50
50

29,140

5,400
—

26,362
1,433
5,747

80
75
50

55,206
1,116

08
75 317

5,747 50

28,843 28

23,740
10,051

23,791

—
23,740
10,600

24,340

—
33,544

22,805

05

18

56,322

10,026

83

40
22,805 18

22,778

10,026

78

40

10,000 — 10,000 — 56,349 23 66,349 23 — — 10,0001—

114,238
115,032

650
883

20,055
500

3,053

95
76

32
69

75

90,000
100,000

650
1,000

16,000
500

— 52
288,983

2,443
2,487

70
48

15
50

105,040
191,390

562
1,030

23,140

500

31

66
50
95
49

97,592

1,412

82

20

104,987

562

20,652

500

61

50

99

22,582 31 6,150 — 293,966 83 321,664 91 — — 27,698 08

65,829
1,791

66,000
2,000

— 65,875
1,887 45

65,875
1,887 45

67,620 — 68,000 — — 67,762 45 — — 67,762 45



84 — JV. IB (20)

Staate-Eafirautg Cantons Ban fiir bas Jaïjr 1904.

Stedjnung

1903.

Slovonf^lttB

1904. f oulen uni) fettjtumgsi'ubrilien.
91

(fitntafjmcn.

0 | s

9luëga6en.

Stein«
dinmiljnten. Slitëflakn.

»•.

51,982
29,968

613,721
140,086
124,988

10,000
22,582
67,620

91.

95
15
60
50
07

31

gv.

51,620
28,500

638,690
146,430
115,520
10,000
6,150

68,000

SR.

Söwfettbe ilùinmîtiimt.

III." Polizei.

A. SBertonltungSfflfleit Oer ^olijeiöirettion
B. Jvrcmkitliöl^ei itnb îyitfmïiHitptacfen
C. ^oltjeiforp
D. ©efüngniffe
E. ©ti'iifunjtttltcn
F. SBelttin))f««8 kö ?(lfof)oliëmitë
G. unb ^ottjetfoften
H. (Itiitlftnnii

iïReijr ?Xitêga6cu a(§ »«cmfdjlagt gv. 44,181. 36

IV. Pilitnr.

A. 'ûcrwaUunftéfofte» Der Strcftion.
I. JBefoIburtg beê ©efretörö I, 330
2. SBejolbungett ber 3lngeftellten I, 331
3. 3?ureaufoften I, 335
4. ÏRietjittfe I, 335
5. UiobilmadjitngsOorbereititngen 1,336

II. «rtuiimefricdvMonniûftafirtt.
1. SBefoIbung be§ tîanton§friegêîom=

mifjârê I, 337
2. SBefoïburtg beë 91bjun!tert I, 337
3. S8e)olburtgert ber îrtgefteïïten I, 338
4. Sureaufoften I, 341
5. 'JJliet^infe I, 342
6. ®tnïleibuttgê= unb Orgamfattotts=

foften '. 1,343
7. Jîoftenauteil ber tlonfeïtion I, 344

g*-

396
14,776
22,867

875
709,430
56,349

293,966

SR.

80
16
30
30
27
23
83

g*.

52,800
46,613

670,874
146,215
835,472

66,349
321,664

67,762

SR.

51
86
60
29
40
23
91
45

gr. 91. gv-

52,403
31,837

648,007
145,339
126,042

10,000
27,698
67,762

SR.

71
70
30
99
13

08
45

1,060,949 58 1,064,910 — 1,098,661 89 2,207,753 25 — — 1,109,091 36

4,500
16,800
5,978
3,000
2,988

85

30

4,500
17,300
6,000
3,000
3,000

62

12 60

4,500
16,757
5,812
3,000
3,000

55

55

4,500
16,757
5,750
3,000
2,987

55

40

9533,267 15 33,800 — 74 60 33,069 — — 32,994

5,000

3,600
13,000
4,498
3,300
1,495

15,447

80

95

37

5,000

3,600
13,000
4,500
3,300
1,500

15,450

—
61

21

15,742

15

90
38

5,000
3,600

13,000
5,149
3,300

1,517

85

95
15,742 38

5,000
3,600

13,000
5,088
3,300

1,496

70

05

15,447 38 15,450 — 15,825 43 31,567 80 — — 15,742 37



(21) m 13 — 85

Staat#-Urt^nmtg ür# Eattüm# Bern für üa# Jafjr 1904.

Stedjnitttß

1903.
Soranf^lnfl

1904.
fvdittcit mtî» Itedjnmigsrubnlwtt.

9t

itnnaljmen.

J Ij 5

9luäp6cn.

9te

(ginitajjmen.

i it «

SlitSpbett.

S»-

5,000
16,848
3,269

921

2,700
14,370

SR.

80
97
85

31

gr.

5,000
16,900
3,000
1,000

200
2,700

14,400

8t.

Saufettbe £$evhîaltitng.

IV. Pilitar.

1. SeWbuttg beë SSertoalterë
2. S8e]"oïbttttgeit ber SltiqefteKten
3. Sgureauloftett
4. S8er|cf|tebette 33ertoaIhmg»foftett
5. SJftübeßfammluttq
6. 507ietgirtfe
7. ßoftennnteil ber ^eugljauëlôerfftctttert

I, 345

!>. ,'5fuflbaue»t)frfftätten.

1. Sïrbettëlôïjtte
2. Söerfjeuge urtb gabrtfatiortëmaterial
3. llnfaüberfic^eruttg ber Arbeiter
4. Qinê bee Setriebêlapitalë
5. 9Jîietginê
6. geuerberfitfjerimg
7. ßieferimgert
8. Snbetttorberuie£)rmtg
9. SSerinaltunqëïofien

I, 346

E. $ct>otè in $ad)$fclbm wnï> SangwaM.

1. 3ïuffid)t itvtb ?luêlagett
2. SQerqütuttq beë Skrnbeë
3. ïDHetgtrtfe

I, 347

gr.

1,548
100

13,724

SR.

80

43

Se¬

tt,000
16,930
3,282
1,115

69
2,700

SR.

66
25
75

Sr-

13,724

SR.

43

Sr-

5,000
16,930

1,733
1,015

69
2,700

81

86
25
75

14,370 31 14,400 — 15,373 23 29,097 66 — — 13,724 43

84,372
16,926

1,175
967

3,500

121,458
103

14,403

17
46
10
75

18
95
21

81,780
16,720

1,150
980

3,500
40

118,570

14,400

—
200
20

121,234
642

30

35
65

82,268
20,040

980
969

3,500

13,758

99
93

50

08

121,234
642

35
65

82,268
19,840

959
969

3,500

13,758

99
93
70
50

08

9 M — — 122,097 30 121,517 50 579 80 — —

5,868
2,928
3,900

80
90

5,500
2,750
3,900

3,418 05
6,807

3,900

77

3,418 05
6,807

3,900

77

6,839 90 6,650 — 3,418 05 10,707 77 — — 7,289 72
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86 — As 13 (22)

Staats-Hetfjramg ties Eanfmts Sern für tias Jafjr 1904.

im.
Koranfdjlaß

1904.
fumten miîi llcrijmmgsrubrilmt.

91 o ^ 5

(littmtfjmen. 9lu8ßttöe«.

91 e i it s

diitnnljmen. 21u§ßaben.

3v.

3,000
2,152

16,997
2,900

76,400
88,500

12,949

21,800
6,291
6,923

47,204
3,394

85,613

479,773
754

24,132
5,250

506,352
15,447

19,004

92

».

3,000
2,200

17,000
3,000

76,500
88,500

13,200

21,800
7,000
7,000

48,000
J3,300
87,100

17
37

90

400,000
800

30,000
5,250

451,500
15,450

Saufeitbe ^cinmltuufv

IV. Pilitar.

F. Äalern«ni>er»tt<i(tu«fl.

I, 348
I, 349

1. SSefoïbuitg bee 33er)ualterê
2. ïlefolbungen ber îlngeftettten
3. SBetriebëïoften I, 358
4. 9lnfc§affung Hon Seintüdjern itttb

Sftatraijenüberjügen I, 360
5. fdlietjinje I, 361
6. Siergütitng ber ©bgenofjmfdjaft I, 362

«. «rdöt»crtt»rtUun«.

1. (Sntfcfjäbigung ber ,ffretô£omiiiau=
banien :

a. S3e)oIbungen I, 363
b. Saggelber I, 364

2. Söureaufoften ber lîretêlornmanbanteit I, 366
3. 93efolbungen ber SeEtionocljefe 1,376
4. 91e!rutenauêl)ebung I, 377

H. Äonfeftion Der 'öeflei&ung un» 2luêrûftuufl,

I, 387
I, 391

I, 391

1. 91nirf)affungeit itnb îlrbeitêlbljne
2. llrtfaKöerfirfjerurtg ber Arbeiter
3. ,8itt8 bes iîletriebefapttale
4. Metjinê I, 391
5. Lieferungen I, 393
6. SSetriebëÊoften I, 394

gr. 91.

19,847

8,600
88,500

116,947

400
5

600

1,005

gr. 91.

05

05

3,000
2,200

36,791

2,931
83,000

127,922

25

25

534,959

534,959

24

24

21,800
6,615
7,209

46,691
3^233

85,549

502,186
753

22,370
5,250

15,742

546,302

Sr. 91. Sr. 91,

3,500

30
79
50
20

79

38
534,959

89

24

3,000
2,200

16,944

2,931
74,400

10,975

21,800
6,215
7,204

46,091
3,233

84,544

502,186
753

22,370
5,250

15,742

11,343

47

35

82

30
54
50
20

54



(23) JNs 13 — 87

Maatu-lUxtixmng, to Rantum Brrtt für to Jaïjr 1904,

Slcdjuuitß

1903.

®ornnfdjlaft

1904.
$tmtcn unît îlcrijnuitgsruljnlictt.

%

dtttnaljinen.

g Ij «

Wuögubc«.

9te

diitmd)iucn.

t it «

?lit§ßttkit.

gr. SU. gv- 31.

ëttttfenbe &ertt>(tltuttg.

IV. Ptlitär.

J. tMufbetvalnttufl uttb Unterhalt beS «tie^ë»
materials.

gf- 9i. gr. 3i. gv- St. gi'- st.

20,101

9,728

26,474
23,461

1,596
1,161
8,251
4,482

16,440

75

60

72
40
40
74
23
55

20,000

8,500

26,500
23,500

2,500
1,500
8,500
5,000

16,440

—

1. Kriegêtommiffariat :

a. SBeïïeibung unb 4»erförtltct)e 31itë=

rüftung 1,403
b. @rlt>§ boit JÏÏeibern I, 406

2. ^eugljauë :

a. SperfônticÊje Seumffnung I, 408
b. Kurpsausrüftuttg 1,409
c. Dîunitioit .1,411
d. @rlbê boit Kriegsmaterial I, 413

3. £ranë|>orte I, 418
4. Slffefuranj I, 419
5. âJîictjinfe I, 419

73,859
9,634

35,057
12,413

519
19,953

794
33

6,570

60
45

44
55
45
67
75
65

98,216
24

61,513
35,883

1,100
16,940
6,477
4,440

23,010

25
95

80
10
70
47
81
45

9,609

3,013

50

20

24,356

26,456
23,469

581

5,683
4,406

16,440

65

36
55
25

06
80

89,917 71 92,440 158,836 56 247,607 53 — — 88,770 97

K. ®rld£ voit fattlottalem Kriegsmaterial.

501
640

50
50

500
1,000

— 1. @rlbê bon altert Kleibern 1,420
2. (Srlbê bon altem Kriegsmaterial I, 420

500
729 80

— 500
729 80

— —

1,142 — 1,500 — 1,229 80 — — 1,229 80 — —

h. Verfallebette WilitärauSgabett.

15,850
552

20 12,000
2,000

1. @d;ii|enloefen I, 422
2. Seiträge ait neue Kabettengeloe£)rc unb

ait ben militärifdjen Sorunterridjt I, 424

15 60 14,867

204

50

40

14,851

204

90

40

16,402 20 14,000 — 15 60 15,071 90 — — 15,056 30



88 — As 13 (24)

Staate-Itedimmg tree Danton« Bern für üa& Jaftr 1904»

l)tC(()HU!lH

1903.

®tminf<f|lag

1904.
gitittteit imî> $tfrfymmtjs.rnbriltcn.

91 a I s

(ftitmuljmen. tKuöpben.

9lctns
(vtitniujiucit. Sfaêpbett.

Sr. ». s».

33,267
15,447
14,370

9
6,839

12,949
85,613
19,004
89,917

1,142
10,402

292,660

15
38
31
54
90
92
02
90
71

20

95

33,800
15,450
14,400

6,650
13,200
87,100

92,440

1,500
14,000

275,540

357 55 300

357 55 300

593,575
5,470

15,590
43,927
27,834

5,200

580

1,412
1,503

152,450
7,500

90

95
66
90

40
25

594,000
5,800

15,800
44,100
30,000

5,200

580

1,415
2,000

152,380

19,500

871,720 26 848,445

SR.

Sttufeitbe 33e?!t>aftuitß.

IV. üiUtär.
A. SlcrtomJtunpfoftcn ber îstvcïtioit....
B. ÄiintuitSfricpfüutiuiÜarint
C. geiißljauöbertmtititnß
D. geitpauêtocrfftiitten
E. $ej)otë tn Sütdjöfelktt ttttïi Qanpatt
F. &a|crnenbertoaltung
G. ÄmöberUmltunß
H. âonfcfttoit ïtev Sefleiöiutß unît lusriiftung
J. 9(ufbetoal)«tnß itnö Itnterljalt bcS &rtcp=

titttteriaïô
K. ®rlöö boit fantonalcm ftnepmntcriiU
L. Üicrf^iebeuc SRtltlöroitößabcit

SDÎeijr Ausgaben ata öeratifdjlagt Sr- 3,093.15

V. Birdjenroefen.

A. 'ItcrUxiUuMpfaftm î>ev Süretttö«.

1. Sureauïoften 11,433

B. tßrotrftantifdK ftircfie.

1. Sefolbwtgen ber ©eifllid^ert 11,457
2. Sefclbungèplagen 11,439
3. 30of)nuttgëentîc§âbigurtgert 11,441
4. ^oljentfdjabigungen 11,442
5. Seibgebhtge (Settfiorten) II, 445
6. Beiträge att JîoEaturen uttb äußere

©eiftlidje 11,444
7. Seitrag au ben reformierten @otteê=

bienft itt ©otottjurn 11,444
8. ^Beiträge an Sßfarrbefülbmtgen 11,445
9. Stjeotogifdje Sprûfungêtommiffton 11,446

10. aJHetjinfe 11,447
11. Saufen, ,ffird)en= unb Spfarrtjauëbau,

Beitrag unb Soètauf ber 2Bot)nungê=
entfdjcibigung au bett Pfarrer

12. SJMnfter, Soöfauf ber SMjnungê
entfdjäbigitng ait ben Pfarrer

13. Stel, franjöfifdjc .Çîirdjc, 97eubau

Seitrag
14. fRotljenbad), Ätrdjenbau, Seitrag

(Statben, ipfarrfjauêbau, Seitrag ititb Soêfauf
ber 20ot)nungêent|ct)âbigung an ben Pfarrer.)

11,447

11,447

11,447
II, 447

Sr. SR.

74
15,825
15,373

122,097
3,418

116,947
1,005

534,959

158,836
1,229

15

969,782

1,412
205

1,617

60
43
23
30
05
05
25
24

56
80
60

33,069
31,567
29,097

121,517
10,707

127,922
85,549

546,302

247,607

15,071

11 1,248,415

40

40

298

298

597,200
5,443

15,126
44,954
26,814

5,200

580

1,347
152,380

15,000

20,000

20,000
15,000

919,047

». Sr.

55
80
66
50
77
87
79
89

53

90

26

60

60

65
65
45
16
90

20

Ol

579

1,229

1,412

SR.

80

80

Sr. SR

32,994
15,742
13,724

7,289
10,975
84,544
11,343

88,770

15,056

278,633

298

298

40

597,200
5,443

15,126
44,954
26,814

5,200

580

1,142
152,380

15,000

20,000

20,000
15,000

917,429

95
37
43

72
82
54
65

97

30

15

60

60

65
65
45
16
90

20

61



(25) JV» 13 — 89

Sfaafe-tefymmg îrm Haitian# Mmx für üa# Jafjr 1904.

SRe^itung

1903.

&oranfd}lii(i

1904.
ganten mtî> llerfjtttmgsrubriltttt.

9ti
dtnnnljmen.

Ij S

Sluiflaben.

Ole

östnnaljmctt.

in«
Olttsgaben.

5r-

125,980
9,850
1,281
1,865

73

SR.

45

90

75

3t.

128,600
10,200
1,500
1,865

200

SR.

gftttfettbe &erhMftttttg.

V. lirdjenroefen.

C. SRömiWrttboltMe Äirdje.
1. Sefolbmtgen ber (MftMjert .11,451
2. Setbgebinge II, 449
3. 3Ö0f)nuttgeettt|c£)äbtgmtgett .11,450
4. Beitrag an bte Sefolbung bed SBifdjofd II, 451
5. 2d)eologif(f)e Sßrüfuttgdlommtffton .11,452

». Gbriftfatbolifdjc «lrrf»c.

1. SBefolbungen ber (Setftlidjen .11,453
2. 33efolbuttgs^itCaqett 11,454
3. SöofjttUttgdetttfdjäbtgungeit .11,455
4. Beitrag an bte SBet olbttng bed SStfdjofd II, 456
5. Sfjeologtfcfye Sßrüfitngdlontmtfitott .11,457

A. äletMaltnnßgfoften ber Dtrcftion
B. ^rotefliitttiidje -fltrdie
C. $ömifdjfati)olifd(je $irdje
D. ©jriftfatljolifdje Ätrtfje

üRe^r 3(u«ga6ett at« ttevanfd)(agt 66,589. 76

VI. üitterndjtaiuefen.

A. 'Bcrtt'altuitgöfoftcn öcr $ivettion uttb
betr Smtoöc.

1. SÖefülburtg bed ©elretdrd .11,458
2. SBefüIbungett ber Slngefteïïten .11,459
3. Sureaufoften II, 465
4. ifîietjinfe II, 465
5. Sßrüfungdloften, gierten, fïteifeïoften II, 474
6. ©tjnobalfoften 11,475

3t-

150

85

SR. 3t-

125,889
10,675

1,500
1,865

277

SR.

15

40

3t- SR. 3t-

125,739
10,675
1,500
1,865

192

SR.

15

40

139,051 10 142,365 235 — 140,206 55 — — 139,971 55

12,430
2,100
1,200
2,750

74 50

12,500
2,100
1,200
2,750

200

—
— — 12,700

2,100
1,200
2,750

—

— —

12,700
2,100
1,200
2,750

—

18,554 50 18,750 — — —- 18,750 — — — 18,750 —

357
871,720
139,051

18,554

55
26
10
50

300
848,445
142,365

18,750

—
1,617

235
40

298
919,047
140,206

18,750

60
Ol
55

.— —
298

917,429
139,971
18,750

60
61
55

1,029,683 41 1,009,860 — 1,852 40 1,078,302 16 — — 1,076,449 76

4,000
8,500
7,681

935
6,622
5,056

05

65
65

4,000
9,300
7,650

935
7,500
3,500

—
3

5,099

40

4,000
9,300
7,664

935
11,159
4,141

15

30

— —
4,000
9,300
7,660

935
6,060
4,141

75

30

32,795 35 32,885 — 5,102 40 37,199 45 — — 32,097 05

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905. 23



90 — M 13 (26)

Staat#-Hetfjramg ïrr# lüaittmt# Berit für fra# Jaïjr 1904.

Sftedjnuitfl

190.1

Sot'onf^Iafl
1904.

ginnten nnîi gtedinnngsmbriken.
Heilt*

(gtnmiljtttett. 3tirëpben. fêtttitnfjinen. SluSpbcn.

3-t- ft. Sr- 5R. 3*- ft. Sr. 3t.

4,000 291,906 70 287,906 70
— 4,100 — — 4,100
— 30,800 — — 30,800

9 40 34,852 65 — 34,843 25

1,500 — 59,535 — — 58,035 —

101,015 101,015
2,150 — 17,936 93 — 15,786 93

12,732 10 12,732 10
319 80 3,088 24 — 2,768 44

1,518 15 — 1,518 15

— 6,733 51 — 6,733 51

— 3,384 65 — 3,384 65
— 3,873 75 — 3,873 75
— 294 95 — 294 95
— 3,498 76 — 3,498 76
— 3,237 30 — 3,237 30
— 2,204 25 — 2,204 25

5,000 — 7,700 — — 2,700 —
— — 6,695 85 — 6,695 85
— — 8,120 85 — 8,120 85

4,607 40 4,607 40
— 934 10 — 934 10

— 1,408 35 — 1,408 35
— — 5,233 15 — 5,233 15

131 05 __ 131 05
— 1,150 60 — 1,150 60
— 299 75 — 299 75
— 198 70 — 198 70

— 2,251 43 — — 2,251 43

1,396 60 1,396 60
— 116 55 — 116 55
— 845 30 — 845 30
— 629 35 — 629 35

3,218 45 4,455 70 — 1,237 25
2,536 45 5,332 50 — 2,796 05
— — 1,419 70 — 1,419 70
18,107 25 — — .18,107 25 — —

36,841 35 633,638 87 596,797 52

S*- 3î

280,464

6,100
29,241
33,059
54,995

1,175
87,615
11,050

13,615
2,394
1,459
6,801
2,726
1,767

500
3,686
2,973
2,267
2,700
6,840
8,995
4,396

990
1,725
5,345

184
1,340

332
103

2,249

1,852
451
718
335
846

1,002
1,468

19,089

15

65
50
50

45

15
47
40
33
94
20
95
44
90
40

564,684

20
10
62

55
55
40
50

73

75
80
25
30
85
70
65
75

58

286,610

6,100
30,400
34,930
58,000

101,015
14.000

3Î.

60,950

592,005

7.

Sîattfettfoe SBerh>altmtg.

VI. Hnterridjtsttiefen.

B. .£>o«fn<f»ute un» ïierarjneifdmlc.

uttb1. 33efoIbungen bet Ißrofefforett
Honorare bet Sonnten

2. Sjßenfionen

3. tBefolbungen bet Iffiftenten.
4. Sefulbuttgen bet 2lngefteKten
5. äkrmaltiutgefoften ('yjtobitiar, $e=

fjeigttrtg ic.) II, 505
(Sßolifltni!, @inrtd)tungö!often)

6. tlMetjinfe
2Mbliotf)efen
Setjrmittel uttb Subfibiaranftalten

1. 5poltflittt|d)e Irtftalt.
2. @f)trurgt)c()e Mint!
3. ïM^inifctie .fîltrtil
4. ^Inatomifc^eë Snftitut
5. Spf)l)ftologtjc()eê ^nflitut
6. Slitgenljctlhutbc
7. ©tiatrifd)=taring ol. ^nftitut
8. Sßatljologifclje Slnftalt
9. 9Jîebt3in.=d)emifc^eê ^uftitut

10. Slalteriologifc^e îtnftalt

II, 484
II, 485
II, 489
II, 496

II, 507

II, 508

II, 510
11,512
II, 514
11,517
II, 520
II, 523
II, 524
II, 527

II, 530
II, 532

11. $Pafteur=9nftitut 11,534
12. Organise garnie .II, 537
13. %totgattt|d)e Sljemte .II, 542
14. $Wi'faIi[djeë Cabinet urtb tel=

lurtfcfjeê Obferbatorium II, 544
15. ÏJîtrterologiï^e Sammlung II, 545
16. $ot>Iogifct)e Sammlung. 11,547
17. $f)armaceutt)c£)eë Snftitut II, 551
18. ^armafûlogtfdjeâ ^nftitut II, 552
19. |)i)giem)ct)e§ Snftitut .II, 552
20. Sermatologtfcfjeê Snftitut II, 554

®eograpl)i)d)eê Snftitut II, 555
Äimfttjiftoriidje Sammlung 11,556

ïtetat^neifcljule :

23. îlnatomie 11,558
24. $l)l)fioIogie ' II, 559
25. fktiiologtfclje Sïnatomie II, 560
26. £ierpcf)t 11,561
27. (EI)trurgifc^e JHintf .II, 562
28. ajiebiji'nifdje Älinil II, 563
29. 2lmbulatorifdje filiniï .11,566
30. S3eterinär=31t)ot^ele .II, 568
31. S3tbliotl)CÏ 11,569
32. $nftitutêgebû(jrcn II, 570

llebertrag

21.
22



(27) Ni 13 — 91

Staat#ür# Bantnn# Bern für üa# Jaljr 1904.

illc^nuuft
1903.

Sorttnfdjlaji
1904.

unî> §lcrtjnuttgsnilmkcit.
91

(finuaijuteu.

ij «

Muëpbett.

9t e

dntttaljmcn.

t lt 5

9tu8flakit.

564,684

18,091

5,841
7.897
2,500

140,000
500

4,000

44,995
3,455
1,000

110,388
9.898

91.

58

44

08
50

95
70

40
90

S*

592,005

17,030

5,000
7,000
2,500

140,000
500

3,000

41,960
3,450
1,500

su.

Saufende dermal tint»].

VI. itnterrtdjtsitiefetu

lî. £o<5tfdmle unî> Xicraïjncifdjttle.

liebertrag
9. Sotanifdjer ©arten : II, 571

a. Setriebdredjmmg
b. Sßadjtgind

c. Seitrag bedSurgerrated bon Sent.
10. Hierfpitaï II, 572
11. 3MriïeIgelber 11,573
12. Seitrag ber Sinmolpiergemeinbe

Sern an bie poMinifdje îlnftalt II, 573
13. Seitrag on bie Jîlinifen int $n?el=

fpital :

a. Seitrag an bie bier .filiniien II, 574
b. Seitrag ait bie Sefolbung bed

.friüfddjirttrgen II, 574
c. Seitrag an bie Setriebdtoften

bed 9îbntgen=3l|)|tarated II, 574
d. Stmortifation ber Sauborfc§iiffe II, 575
e. Sergütungfür®ebänbeuntert)alt II, 575

14. ^ennerfpital, Seitrag an biepoliflinif 11,576
15. §od)fd)uIe, SUÎbblierung .11,576

ib. (Sinmeitjungdfeier)

C. iBtittftîdiwlen.

1. Jïantondfdiule Sern, ipenfiuneit 11,577
2. .fîantottdfcfjule tßruntrnt, Seitrag 11,577
3. ©taatdbeiträge an ©tjmnafien unb

Sprogt)tunafien II, 578
4. ©taatdbeiträge an ©efnnbarfdjuten II, 587
5. $nîpeftion II, 587
6. ipenfionen für Sefunbartetjrer II, 591
7. ©tipenbien II, 593

Sr.

36,841

1,596

1,000
29,259

8,883

2,500

5,500

9î.

35

72

15
50

Sr.

633,638

14,884
4,730

23,253

140,000

500

3,000
45,461

3,455
1,500

29,658

«.

87

61

44

45
70

45

gv.

!-
6,005
8,883

2,500

SR.

71
50

Sr-

596,797

17,017

140,000

500

3,000
39,961

3,455
1,500

29,658

SR.

52

89

45
70

45

880,776 39 784,945 — 85,580 72 900,082 52 — — 814,501 80

3,200
49,823

185,701

484,819
5,200

38,200
9,641

50
30

60

05
20

3,200
48,000

191,770

498,270
5,200

40,000
12,630

—

4,952
5,136

2,363

85

28

3,200
49,500

197,306
522,350

5,200
41,093
12,215

80
95

90

65

— —

3,200
49,500

192,353
517,214

5,200
41,093

9,851

95
95

90
72

52776,585 65 799,070 — 12,452 13 830,866 — 818,414



92 — M. 13 (28)

Staats-tatîramg très îlantmts Bern für bas Jaf|r 1904.

Otedjiumg

1903.

$aranfdjfaö

1904.
fönten «itî> Itcrtjmmpnibriltcn,

8t o | » fftetits
dinnnljitten. 5luSgttben. dtttnafjme 1t. Wuöpücit.

5t. 9t. 5v. 9t. Çr. fcr. 9t.

202 10 1,404,531 55 1,404,329 45

99,962 50 — 99,962 50
28,919 123,196 70 .— 94,277 70

— 23,072 90 — 23,072 90

15,036 65 15,036 65
40,000 — — 40,000 —

60 95 159,625 15 — 159,564 20
449 — 2,249 — -— 1,800 —

— — 49,600 — — 49,600 —
— — 2,535 40 -— 2,535 40
6,245 — 10,330 — — 4,085 —

— 39,415 15 — 39,415 15

— — 35,789 30 -— 35,789 30
18,521 80 27,790 50 — 9,268 70

— — 1,841 — — 1,841 —
54,397 85 2,034,975 80 — 1,980,577 95

4 50 8,015 65 8,011 15

5,847 — 35,646 78 — 29,799 78

1,389 60 24,951 03 — 23,561 43
450 40 15,422 54 — 14,972 14

— — 6,405 — — 6,405 —
789 90 672 90 117 — — —

8,481 40 91,113 90 — — 82,632 50
3,776 65 987 35 2,789 30 — —

13,375 — — — 13,375 — .—. -—
9,244 75 9,244 75

25,633 05 101,346 — — — 75,712 95

5,483 35 5,483 35
— — 2,925 10 — — 2,925 10

— - 666 65 — — 666 65
— — 144 80 — — 144 80
— — 80 — — — 80 —

21,273 30 21,273 30
— — 4,342 05 — — 4,342 05

200 — 2,700 — — — 2,500 —
— — 31,440 — — — 31,440 —

200 — 69,055 25 — — 68,855 25

5t-

1,388,816

99,564

90,856
23,063
15,018

40,000
138,690

1,797
49,600

2,668
3,640

37,869
31,940

9,712
1,650

1,934,888

8,346
37,447
26,683
11,341
6,635

166

90,287
9,088

14,110
19,352
12,524

92,094

9t. 5».

1,370,000

100,000

92,000
22,000
15,000

40,000
133,500

1,800
49,600

5,000
3,600

20,000
28,000

5,000
5,000

90 1,890,500

34
05
58
82

39

8,300
43,000
26,200
12,200
6,400

100

40
95

29

96,000

16,000
20,000

06 100,000

9t.

Saufettbe &erftMltiutg.

VI. Untemdjtsttiefen.

I>. spritnarfdjttlen.
1. Orbettlltt^e ©taotêjuïagert an Set)rer=

befölbratgen
2. Slufjerorbentliche ©taatëplagen an

arme ©emeinben
3. Seibgebinge (^enfionen)
4. Beiträge an erweiterte Oberfaulen
5. Setträge art Sehrmittel unb SibIio=

tiefen
6. Seiträge an ©ct)ult)auêbauten
7. Sîâbctjenarbeitêfdjulen
8. Turnunterricht
9. @d)uIinfhettoren

10. 2lbteilungêmeifer Unterricht
11. .fpanbfertigfeitëunterricht
12. Seiträge an Sehrmittet für Sanier
13. gortbiibungëfdjule
14. ételltiertretnng tranler Siefjrer
15. Seiträge an Slnftalten für anormale

Äinber

II, 601

II, 606

II, 160

II, 613

11.616
11.617
II, 620
II, 621

II, 623

II, 624
II, 626
II, 628
II, 630

II, 639

II, 642

E. itebrerbUôungëattfialten.
1. 2)eutfd)eê Setjrerfeminar :

A. llnterfeminar .fpofwil.
a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Ulaljrimg
d. Serftjïegung
e. Stietjinë
f. Sanbwirtfdjaft

Setriebêergebnië

g. Snöentarberänberitng
h. Äoftgelber
i. ©tifjenbien für ©{terne

(Seitrag aitë ber Sunbeëfubbention für
bie tprimarfdjule.)

II, 643
B. Oberfeminar Sern.

a. Sertoaltung:
1. Slobiliar,3ln!aufu.llnterl)att 11,655
2. Sefjeijnng, Seleuclitimg, tc. II, 656
3. Slbmart 11,657
4. Sureaitfofteu II, 658
5. ©ebäube, Unterhalt .II, 659

b. Unterridjt:
1. Sefolbungen II, 812
2. Sehrmittei, Sibliothet, u. II, 813

c. Sîietâinë 11,814
d. ©tigeitbien II, 815



(29) m 13 — 93

Staate-Bßtfiramg to Hanftm$ Bern für to Saf|r 1904.

!)Urf)ituiut

1903.

Slornnfdjlafl

1904.
ginnten unis gtedjnungsrnbrilten.

9t

©ittttapmeit.

9 p «

iUuöflttben.

9tc

(finnapinett.

ins
9lu§gnben.

gr.

5,355
20,115
15,478
11,221

16

191.

45
26
35
45
45

r*r.

5,280
20,000
15,920
5,000

SB.

ëaufettbe ^evnmitiiufl.

VI. ünterridjtsroefen.

E. âebretbUbungéanftaOen.

2. Seminar Sßruntrut.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebttiê
f. (inUentarüeränberunq
g. lîoftgelber
h. Stipenbien für Spterne

(Veitrag aus ber Vunbesfuböention für
bie Sprimarfcpule.)

II, 643

3. Seminar fpinbelbanf.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vlietjinë

Vetriebêergebniê
f. 3nbentarberänberung
g. ÜWftgelber

(Veitrag aus ber Vunbesfubüention für
bie Sprimarfcpule.)

II, 643

4. Seminar Oelsberg.
a. Verwaltung
b. Unterricht
e. Vaprung
d. Verpflegung
e. Vüetjinö

Vetriebëergebniê
f. ^nüentartieränberung

g. Äoftgelber
(Veitrag aus ber VunbesfubUentioit für
bie Sprimarfcpule.)

II, 643

5. SBieberpolungêfurfe unb Sfïcttftonen.
a. SeminarIeprer=Spenfionett. II, 644
b. äöieberpolitngS= unb gortbib

bungèîurfe II, 646

gr.

175
400
161
155

SR.

95
40

gr.

5,981
25,418
13,943
6,153

9

SR.

50
34
44
75

gr. SR.

5,805
25,017
13,782
5,998

9

SR.

55
94
44
75

68

78

52,186
11,544
8,562
2,025

12,320

96
05
50

46,200

7,200

892
914

9,450

35
85

51,506
341

7,449

03
95 572

9,450
90

50,613

7,449

44,873 51 39,000 — 11,257 20 59,296 98 — — 48,039

1,803
7,489
9,481
3,508

855

79
30
99
65

2,500
6,430

13,400
3,160

755

—
326

1,464 05

1,545
7,408
9,477
5,412

955

12
33
90
25

—

— 1,545
7,082
9,477
3,948

955

12
33
90
20

23,138
4,427
5,610
3,600

73
10

26,245

6,790
—

1,790

5,580

05 24,798
1,766

91

60
30
70 5,488 30

23,008
1,766

55
30

5518,355 83 19,455 — 7,370 05 26,656 60 — — 19,286

3,942
5,033

13,175
3,600
2,305

06

92

3,900
4,500

13,175
3,400
2,305

—
115

4 20

4,066
5,144

12,537
3,232
2,305

20
81
50
25

— — 4,066
5,029

12,537
3,228
2,305

20
81
50
05

28,055
3,332
5,620
4,065

98
30

27,280

5,640
—

119

5,170

20 27,285
119

76
20

5,170 —

27,166
119

56
20

21,703 28 21,640 — 5,289 20 27,404 96 —• — 22,115 76

4,000
200

4,000
2,000 —

4,035

— 4,000

6,035

—
— —

4,000

2,000

—

4,200 6,000 — 4,035 — 10,035 — — — 6,000 —
1

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 24*



94 — JVs IB (30)

Staat#-Bettung bm Bantom Bmt für îra# la^r 1904.

t.

Bled^ituttß

1903.

SBornnfdjlag

1904.
ginnten uni» gtcdjnnngnmbnken.

SR

dtmtnjjttten.

a h

SRuggabcn.

SRe

Einnahmen.

i n «

SHuößabet

ftv.

2,000

9t. s*-

2,000

St.

Saisfettfee sGevtoaftuitg.

VI. Interridjtsroefen.

E. Vchverbilbuuflërtuftaltcti.
6. Sd)tnei§. Sdjutauöfteltnng, Seitrag II, 646

7. Seitraq auê ber Sunbeëjubbention
(VI. j. 2. d.) II, 646

1. ©entfdjee Sef)rerfeminar :

I a. llttterfeminar |>oftiril
\ b. Dberfeminar Sertt

2. Seminar Sßruntrut
3. Seminar .foinbelbanf
4. Seminar èeteberg

5. SBieberîjoInngêînrfe nnb Sßenfionen
6. Scljnlauêftedung, Seitrag
7. Seitrag auë ber Sunbeêfubnention

F. îaubftwmmeuanftnltctt.
1. Sanbftummenanftalt Siitndjenbudqee.

a. Sertraltunq
b. Unterricht
c. Satjrung
cl. Serpflegung
e. Stietjinë
f. ©enterbe

g. Sanbrnirtjcfjaft

Setriebêergebnië
h. ,3nöentarüeränberung
i. .fîoftgetber

(Seitrag auë ber SimbeéûtbUention für
bie primär)djule.)

"

11,647

2. ïaubftnmmenanftatt ÎBabern.
Seitrag bee Staates II, 647

3. £aubftummen=Subftitutionêfonbê.
Sinëertrag II, 647

Bfr- 9i. gr.

2,000

9t. 9t.

2,000

8t.

2,000 — 2,000 — — — 2,000 — — — 2,000 —

— — — —
60,000 60,000

— — — — 60,000 — — — 60,000 — — -—

92,094 06 100,000 —
25,633

200
05 101,346

69,055 25
— — 75,712

68,855
95
25

20
78
55
76

92,094
44,873
18,355
21,703

06
51
83
28

100,000
39,000
19,455
21,640

—

25,833
11,257
7,370
5,289

05
20
05
20

170,401
59,296
26,656
27,404

25
98
60
96

—
—

144,568
48,039
19,286
22,115

177,026
4,200
2,000

(32,529

68

29)

180,095
6,000
2,000 —

49,749
4,035

60,000

50 283,759
10,035
2,000

79

60,000
—

234,010
6,000
2,000

29

183,226 68 188,095 113,784 50 295,794 79 — - 1 182,010 29

3,720
7,397

19,111
9,405
4,700

531
1,236

85
80
30
35

50
30

3,800
7,200

19,600
9,600
4,700
1,000

950

—

179
346
403

5,787
5,587

65

35
60

3,743
7,909

19,194
10,742
4,700
5,353
3,808

45
60
25
90

80
50

433
1,779

55
10

3,743
7,730

18,847
10,339
4,700

45
60
60
90

42,567
525

11,170
500

50
90

42,950

10,900
—

12,303
1,348

11,331

60
10
65

55,452
1,579

50
35

11,331 65

43,148
231

90
25

5031,423 40 32,050 24,983 35 57,031 85 — — 32,048

3,500 — 3,500 —
7,500 7,500

3,500 — 3,500 — — — 7,500 — — — 7,500 —

2,351 50 2,351 50

— — — 2,351 50 — — 2,351 50 — —
1

|



(31) Ni 13 — 95

Siaatrfrrfjramg to Iranian# Bern für to Jafjr 1904.

!)icd)ituit(i

1903.

Sloranf^Ian

1904.
^tönten unî» $£djiumg$rubrikütt.

91t

dtttmtljtttett.

il}--

91uSßtt6cn.

9t e

(viiimit)uicit.

ins
'Xubßatien.

Sr-

31,423
3,500

91.

40

gr.

32,050
3,500

91.

gattfettbe föetitMitititg«

VI. üntemd)t0iöef£tt.
%

F. ïttMbfttttttwcnanflrtWcit.

1. jEauBftummenanftalt füiündfenBudjfee
2. SauBftummenonftalt SBaBertt
3. 2auBitummen=$uBftituttonéfonbë.

Zinsertrag

G. AÏUtlfi.

1. -fpiftorifdjeë Stufeum 11,648
2. .flunftmufeitm, Beitrag an bie Se=

trieBêfoften II, 648
3. 3lïabemif(be$imftfammhmg, Beitrag

unb ©emalbeantauf II, 648
4. (Diufitfctjule, Seitrag II, 649
5. ©tabtttjeater, Beitrag ait bert 9leu=

Bait, 2lmortifatiou II, 649
6. ©c^nietgertfctjeê 3'btotilon, Sciträge II, 649
7. @ä)toetjertfd)e SiBIiografitjie, Settrag 11,650
8. (Srfjattung bon Äunftaltertümern II, 650
9. „Sörnbütfcfj", Seitrag II, 650

(Stmottfcljes iMief)

II. ite(ttrmittcl=aterlaa.

1. Seffrmittet.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. (Srftettimgsfoften bon Setjrmitteln
c. (SrlbS bon Sefjrmitteln
d. ©raitSejemptare
e. Sorrate auf 31. S^emBer

2. SetrieBefoften.
a. Sefolbtmgen
b. 2lrBeitSlöt)ne
c. Siagajim nnb Sureaufoftett
d. SlietjinS
e. grasten ur>b Sporti
f. 3ins bes SetrieBëïafiitaïë

3. Srtragsberibenbung.

| a. 2lmtlidjje3 SctjutBlatt, Soften
J b. ßefjrerbergeict)ntê, drtbs
I c. (Imlage in bie lieferbe
\ (@ntnal)me aus ber ilicferbe)

gr.

24,983

2,351

91.

35

50

Sr.

57,031
7,500

91.

85

Sr.

2,351

91.

50

Sr.

32,048
7,500

91.

50

34,923 40 35,550 — 27,334 85 64,531 85 — — 37,197 —

12,000
3,000

12,000

3,500
25,000

1,000
300

2,000
7,500

—

12,000
3,000

2,000

3,500
10,000

1,000
300

12,750

—

1,200

—

12,000

3,000

10,000
3,500

10,000
1,000

300
4,500
3,700

— —
—

12,000

3,000

10,000
3,500

10,000
1,000

300
4,500
2,500

—

66,300 — 44,550 — 1,200 — 48,000 — — — 46,800 —

200,954
67,287

104,402
587

187,820

32
10
10
75
65

| 236,269

100,236

166,401

—

349

107,276

180,695

65

40

95

188,170
72,682

292
882

30
28

25
35

107,276

179,813

40

60

187,820
72,682

292

65
28

25

70
70

14
45

99

23,393 58 30,368 — 288,322 — 262,027 18 26,294 82 —•

5,600
1,339
2,278

995
740

3,851

75
18

42
05

5,600
1,400
2,114

995
1,000
4,200

—
16

1,045

55

96

5,800
1,403
2,318

995
1,687
3,384

70
25

10
45

—
—

5,800
1,403
2,301

995
641

3,384

14,804 40 15,309 — 1,062 51 15,588 50 — — 14,525

17,123
688

9,222

30
05

17
15,059 —

26 70
1,877

9,917

55

98
26 70

1,877

9,917

55

98

8,589 18 15,059 — 26 70 11,795 53 — — 11,768 83



96 — JVs 13 (32)

Staate-Urifiramg Üz# Mantom Bmt für üa« Jafjr 1904.

Oicf^nuna

1903.

SfdVlUtfdjfaß

1904. ganten tmî» Itcrtjnungsrulirihett.
ill a

(SiitttttljittCtt. 5lttißakn.

etn:
(ginnufpett. Slwößoüen.

B*-

23,393
14,804

8,589
8,589

353,659

115,000

27,500
33,009

99,615

28,745

480
19,310

30,000

58
40

18
18

80

32,795
880,776
776,585

1,934,888
183,226
34,923
66,300

3,909,496

35
39
65
90
68
40

gr.

30,368
15,309

15,059
15,059

350,000

100,000

30,000

30,000
60,000

50,000

80,000

32,885
784,945
799,070

1,890,500
188,095
35,550
44,550

373,775,595

91.

Saufettbe fermai tuuß.

VI. $lnterrid)t0tt!efen.
s

H. i'ct)rmittcl=«cïlafl.
1. Sefyrmittel
2. Setriebêloften

Setriebêertrag
3. grtragêbermettbung

II, 651

J. ©uttt>eöfut»»ention für Me 4$rtmavfif)ule.

1. Seitrag bed Smtbeê 11,652
2. Sermenbuttg :

a. Seitrag an bte 8et)rerberfid)e=
rungëfaffe II, 654

b. Beitrag an bte ginfaufêloften
alter Sefjrer in bie 8etjrert>erfid)e=
rungdfafje 11,654

c. Qufdjüffe an Seibgebinge. .II, 654
d. ëtaatêfeminare, Settrag an bie

Sletjrfoften (VI. E. 7.)' II, 652
e. Seiträge an belaftete ©emeinben

mit geringer Steuerfraft .II, 653
f. beitrage an bie ©enteinben, 80 9îp.

auf ben iprimarfdjüler .II, 653
g. Beitrag an Änabenfjorte .II, 652
h. ©taatêbeitrage an @d)ultiaud=

bauten, Beitrag an bie sJJM;r=

loften in 1904 II, 652
(3LetIneI;xner an gerienfurfen)
(s-ßrintarteurerittrten an 2lrbeit8=
fc£)ulen, Sefolbuttgdjulagen.)
(31nfta(t für fct)tuad)finnige timber
in Surgborf, Seitrag an ben Sau.)

A. SerWftltunßöldfteit Her Sireftian u.HerStjnobe
B. ôddjfdjttle ttitb liernrtueifif)ule
C. iftttteïidjulen
D. fßmtari(f)Mlen
E. 8e|rerbi9iuttß8ttnftnlteit
F. 2oubftu»tittenanftolten
G. tunft
H. öefjrittittelifBcrlnß
J. SunbeijMbbettttdit fiir bie i|>rimarf(t)u(e

2JleIjv atuSgabeu a(ä Beranfdjlagt gv. 136,003. 61

gr.

288,322
1,062

289,384
26

289,411

31.

51

21

353,659

50

353,709

5,102
85,580
12,452
54,397

113,784
27,334

1,200
289,411
353,709

942,973

80

80

40
72
13
85
50
85

21
80

Sv. 31. 3*. 31.

262,027
15,588

277,615
11,795

289,411

100,000

30,000
28,574

60,000

49,126

79,163
1,500

5,345

353,709

37,199
900,082
830,866

2,034,975
295,794

64,531
48,000

289,411
353,709

46 4,854,572

26,294

68
53

11,768

21

353,659

90

90

80

45
52
65
80
79
85

21
80

07

gi. 31.

82
14,525

83
11,768

80

100,000

30,000
28,574

60,000

49,126

79,113
1,500

5,345

32,097
814,501
818,414

1,980,577
182,010
37,197
46,800

3,911,598

99

83

90

90

05
80
52
95
29

61



(33) JYs 13 — 97

Staat*-Itrtfimmg te* Bantmt* Bmt für tes Jaïjr 1904,

iRcdjnung

1903.

&driMfd)l(i0

1904. Ritten imii Üterfjttimgsnttrritwit.
dtttnaljtttctt.

aljs

Ausgaben.

nt
Sinmif)utcit.

in s

$lu8gaben.

SÏ-

4,500
2,500
1,785

870

9t.

25

8*

4,500
2,500
1,700

870
1,500

9t.

SfUtfettfee Berittaltmtß.

VII. ®emeinöewefen.

A. Scrtaxtltunflêïoftcn be* ®i*eftio« beê

Wcnicinbcnufenéi.

1. 33efolbung beê @e!retär§ .II, 660
2. Vefolbmtg beë 9lngefteïïten II, 661
3. Vureaufoften 11,663
4. aiîtetainfe 11,663
5. ©emeinbegefe^, Vorarbeiten .11, 664

SBeniger 9tu8gaBen alê öeraufc^lagt gr. 239. 95

VIII. ^rmenroefen.

A. «erwalttmaèfoftc« bc* $t*cïtiou beé

2lrmcnweîcnê.

1. Vefotbung ber Veamten .11,666
2. Vefolbung ber 91ngefteltten .11, 667
3. Vureauïoften II, 669
4. «mietainfe II, 670

B. «oimnifflon wnb 3»fbefto*en.
1. Cantonale îlrmcnfoinmiffton 11,671
2. Äantonaler 3trmeninft)ettor :

a. Vefolbung 11,672
b. IReifetoften 11,673

3. Slrmeninfyeftoren II, 676

91. 3v.

4,187
2,500
1,772

870
1,500

9t.

50

55

8* 9Î. 8*

4,187
2,500
1,772

870
1,500

9t.

50

55

9,655 25 11,070 — — — 10,830 05 — — 10,830 05

6,500
11,334
5,021

940
35

8,500
9,300
5,000

940

8,500
10,632
4,998

940
30

8,500
10,632
4,998

940
30

23,795 35 23,740 — — — 25,070 30 — — 25,070 30

1,247

5,000
1,247

18,000

80

80
52

1,200

5,000
1,200

18,000

— — 1,158

5,000
1,190

17,868

85

40
30

— — 1,158

5,000
1,190

17,868

85

40
30

25,496 12 25,400 — — — 25,217 55 — — 25,217 55

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 25



/

98 — JVs 13 (34)

Staat#-Brtfptmtg te Battftm# Baut für te Jafp: 1904.

1903.

S^aranft^Iag

1904.
ganten unî» §tertjnungsnibrilt£tt.

SR o lj :

(SStnnaijnten. SKuöftobcit.

Stein«
(vtHita()ntcit. SMugpbcn.

»•.

1,063,621
273.008

265.009
200,000

1,801,639

12,550
7,900

10,875

8,650
9,075

9,025

5,225

8,275

71,575

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

90

gv.

1,000,000
220,000

230,000
200,000

1,650,000

71,000

71,000

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

9Î.

23,500

Saufettbe SBethialtung*

VIII. Jlrmcnmcfctt.

C. ©rmenpfteflc.

1. Setträge ntt ©enteinben:
a„ Seiträge für batternb Unterftüljte II, 688
b. Seiträge für borüBergefyettb lln=

terftütjte II, 691
2. Stuemärtige Slrmenpflege 11,728
3. 3Infjerorbenttid)e Seiträge an ©e=

nteinbeit 11,706

D. ©ejirïês mt» ®emein»c=Söerüflcflun0ö«
auftauen, ©etträfle.

1. Dbcrtänbifcfje Stnftalt in llljigen
2. Seetänbifdje Inftalt in SöorBen
3. SiitteUänbifdje Stnftalt in Üiiggiö=

Berg
4. StabtBemifdje Ülnftatt in ßüfjtettnl
5. Oberaarganifdje 2Inftatt in $>etten=

Büt)I
6. @mntent£)alifd)e ülnftalt in griettiö=

Berg
7. 3lnftalt bes 3Imteê Signait in

Sangnau
8. Serfdjiebene ©emeinbe=3lnftalten

II, 707

II, 707

11.707
11.708

II, 708

II, 708

II, 709

II, 709

E. ©ejirrê* uu» ©rtl>at=©rjteüutt9»anftaltctt,
©eitvftge.

1. Orphelinat in Saignetégier
2. Orphelinat in Sßruntrut
3. Orphelinat in ßourtetart)
4. Orphelinat in 2>el§Berg •

5. Orphelinat in SReconbilier

6. (tr^ieijungsanftatt in DBerBipp
7. (Srjietpmgsanftatt in (ötggiftein
8. (Sr^ietjung^anftalt int Steinfybljli

11,710
11,710
11.710
11.711
11,711
11.711
11.712
11,712

gr. 8t.

1,522

496
15,987

18,006

gr-

1,137,272

290,023
309,519

200,000

1,936,815

12,450
7,875

11,025
8,350

9,300

9,225

5,400
10,125

73,750

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

gr. 9t.

67

gr-

1,135,750

289,527
293,531

200,000

1,918,809

12,450
7,875

11,025
8,350

9,300

9,225

5,400
10,125

73,750

2,500
3,500
3,500
3,500
2,500
3,000
2,500
2,500

23,500

59

20
88

67



(35) Jti 13 — 99

Staats-t^rfjmmg te Hatrfmt* Bern für te Jaftr 1904

Slcdjituuß

1903.

äloranfdjlaß

1904. gUnteit mtî» IlerijuuttgsniliitkÊit.
91 olj®

9t«8pben.

9te

(Einnahmen.

t n s

5lu8pben.

5v. 91. gr. st.

gaufettbe

VIII. ^nttctiroefen.

3r. st. Sr. st. Sr. St. Sr- st.

2,906
2,914

12,124
8,002
2,150
6,167

70
98
36
21

40

2,800
3,900

11,700
6,650
2,150
4,000

—

F. Cantonale

1. Sanborf.
a. Serinattung
b. Unterrid)t
c. 91al)nmq
d. SJetpftegung
e. (JJlietjinfe
f. ßanbnnrtjchaft

8
1,039
3,991

21,364

40
15
60

18

2,951
2,754

13,212
11,640
2,150

13,808

68
21
50
26

32 7,555 86

2,951
2,745

12,173
7,648
2,150

68
81
35
66

21,930
1,624
7,634

85
30
20

23,200

7,200
—

33etrieb§ergebni§

g. ^nbentarberänberitng
h. Äoftgetber

26,403
540

8,920

33 46,516
4,105
1,240

97
15

7,680
—

20,113
3,565

64
15

15,920 95 16,000 — II, 713 35,863 33 51,862 12 — — 15,998 79

3,085
2,839

12,577
6,753
1,830
3,886

62
71

55
90

08

3,000
3,000

14,000
6,500
1,830
5,790

—

2. Slanuartgen.
a. SSerroaltung
b. Unterricht
c. 9taf)rung
d. SSerpflegung
e. JRietjinfe
f. £anbimrtfct)aft

287
681

15,698

50

60
20

23

3,082
3,003

12,289
7,223
1,830

13,091

67
84
56
05

58 2,606 65

3,082
3,003

12,001
6,541
1,830

17
84
96
85

23,200
216

7,332

70
40
50

22,540

7,540
—

Setriebëergebniê

g. Snöentoröeränberung
h. Äoftgelber

16,667
1,523
8,830

53
50

40,520
1,362
1,160

70
161

7,670
50

23,853 17

16,084 60 15,000 — II, 713 27,021 03 43,042 70 — — 16,021 67

2,621
2,015

13,790
5,199
3,325
7,787

12
Ol
44
45

77

2,850
2,720

14,000
5,500
3,330
6,300

—
3. (Mad).

a. äkrtnaltung
b. Unterricht
c. ütatgung
d. Skrpftegung
e. iUtietjinfe
f. Sanbmirtfchaft

73
300
684

21,966

50
10
10

82

2,660
2,941

13,839
7,738
3,310

13,576

46
15
Ol
83

33 8,390 49

2,660
2,867

13,538
7,054
3,310

46
65
91
73

19,163
1,452
6,562

25
40
50

22,100

7,100

Setriebêergebnië

g. ^nüentartieränberung
h. lîoftgelber

23,024
853

8,625

52
40

44,065
1,338
1,195

78
60

7,430
—

21,041
485

26
20

14,053 15 15,000 — II, 713 32,502 92 46,599 38 — — 14,096 46



100 — JMs 13 (36)

Staats-Hrrfjmmg brs Haitians Bern für bas Saftr 1904,

fUedjnuitfl

1903.

tBoranfdjlag

1904.
gtoirteit mtî> Itedjnungsntbrilwii.

91

(Einnahmen.

9 h

iHuSqubcit.

9it
Einnahmen.

ins
Ausgaben.

Sv.

3,239
3,655

10,068
5,644
2,760
2,260

3t.

78
96
40
50

25

Sr.

3,100
3,800

10,550
4,600
2,760
2,460

3t.

Srtufcnbe £$erhmltuitg.

VIII. ^rmenmefen.

F. ftüittonnle (grjtefumflSanftaltm.

4. ^îeî)ïfa|.
a. Sßertüaltung
b. Unterricht
c. iJlahrung
d. SSerpftegung
e. iDtietjinfe
f. Sanbtmrtjctjaft

QSetriebëergebniê

g. ^ttbentaröercmberung
h. lîoftgelber

II, 714

5. SMttelen.
a. äteriücittung
b. Unterricht
e. ïtaf)rung
d. SSerpftegunq
e. OJiiet^tns
f. 8cmbtmrtfd)aft

a3etriebëergebnië

g. $nbentart>eränberung
h. fioftgelber

II, 714

6. ©onbtlier.
a. SSerttmltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. tBerhflegnng
e. iJJÎietjine
f. Sanbroirtfdhaft

SBetriebëergebniê

g. 3'nbeittarüeränbenutg
h. Itoftgetber

II, 714

Sr.

1,148
1,934

13,361

3t.

40

50
60

56

Sr.

3,294
3,781

12,051
7,849
2,760
9,974

3t.

33
07
98
16

03

Sr-

3,387

3t.

53

Sr-

3,293
3,781

10,903
5,914
2,760

st.

93
07
48
56

23,108
550

6,057

39
25
50

22,350

5,850

16,445
1,210
7,010

06
85

39,710
1,600

915

57

6,095
—

23,265
389

51
15

16,500 64 16,500 — 24,665 91 42,225 57 — — 17,559 66

•

2,517
2,757

10,648
5,119
3,980
5,064

49
14
64
27

91

2,600
3,700

10,700
4,670
3,980
3,800

—
15

1,273
1,964

14,231

50

20
40

58

2,575
2,924

12,744
7,699
3,980
8,308

32
12
69
16

54 5,923 04

2,559
2,924

11,471
5,734
3,980

82
12
49
76

19,957
3,209
6,207

63
80
50

21,850

5,850
—

17,484
1,053
8,300

68
25

38,231
4,420
1,100

83
90

7,200
—

20,747
3,367

15
65

16,959 93 16,000 — 26,837 93 43,752 73 — — 16,914 80

3,491
2,497

14,200
8,448
4,390

93

27
45
85
13

13

3,200
2,550

12,060
6,000
4,390
1,800

—

47

616
1,451

20,151

55

55
40

21

3,764
2,971

16,603
9,687
4,390

25,731

33
06
22
72

05

—
— 3,716

2,971
15,986

8,236
4,390
5,579

78
06
67
32

84

32,934
487

8,937

57
94
50

26,400

7,600
—

22,266
2,800

11,080

71
70

63,147
1,205
1,330

38
10 1,595

9,750
60

40,880 67

23,509 13 18,800 — 36,147 41 65,682 48 — — 29,535 07



(37) M 13 — 101

Staafe-Berfjram# te Bantorn Bern ftir te Mir 1904.

9tedjttunß

1903.

fBoranfdjtag

1904.
utti> Jtbdjmmgsrubrilttn.

9t

(vijtitaljntett.

dfj«

Ausgaben.

9te

diitnoljttten.

in®

9lu§gaöeit.

sr.

15,926
16,084
14,053
16,500
16,959
23,509

St.

95
60
15
64
93
13

gr.

16,000
15,000
15,000
16,500
16,000
18,800

St.

£aufettbe SBerftmltuttg*

VIII. Urmemoefett.

F. datttonalt (Svjiebungëanftalten.

1. Sanborf
2. 2larmangen
3. (Mad)
4. .SM)r]a|
5. Srütteten
6. ©tmbilier

G. ®crfd)tet»cnc Untcvftüfcunaen.

1. Serufêfttyenbieu II, 718
2. Serftflegung Irattfer Jîantonêfrember II, 720
3. Setträge att fputfsgefeltidjaften im

Sluêlattbe II, 721
4. llntcrftüijungen bei Schaben burd)

üftaturereiqniffe II, 722

H. «cftimUfuna tieê SWobnltemus.

1. aus bem 5l£fdtj ol^efjtttel II, 723
2. Setämpfuug beê 2Ilfot)otiêmu§ II, 725

J. ©etträflc an Stttftalten fût «autett uttb
eiurirf)tuu(tcu.

1. 3ufd)ufi aus bem ttnterftû|ungë=
fonbê für 2lnftalten II, 726

2. Seiträge an 3lrmen= unb ,ftranten=
anftalten II, 727

gr.

35,863
27,021
32,502
24,665
26,837
36,147

st.

33
03
92
91
93
41

Sr.

51,862
43,042
46,599
42,225
43,752
65,682

st.

12
70
38
57
73
48

Sr- St. Sr-

15,998
16,021
14,096
17,559
16,914
29,535

St.

79
67
46
66
80
07

103,028 40 97,300 — 183,038 53 293,164 98 — — 110,126 45

22,015
15,869
5,000

20,022

25

10

18,000
13,000
5,000

20,000

—
— — 18,030

18,649

5,000

18,613

85

50

— — 18,030
18,649

5,000

18,613

85

50

62,906 35 56,000 — — — 60,293 35 — — 60,293 35

41,012
41,012

95
95

41,000
41,000

40,957 60
40,957 60

40,957 60
40,957 60

— — — — 40,957 60 40,957 60 -— — — —

98,561

98,561

40

40

— —
255,588 25

255,588 25

255,588 25

255,588 25

— — —- — 255,588 25 255,588 25 — — — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 26*



102 — JMs 13 (38)

Maate-Berfsnung to Arnims Bmt fur to laftr 1904,

ffteffjUMUfl

1903.

$ora«fdj(ag

1904.
gtontcn uni> Itcrijmmgsrubnken.

@innafjtncit. »KttSguGeu.

fftetns
(Sthtualjmen

Sr.

23,795
25,496

1,801,639
71,575
23,500

103,028
62,906

2,111,941

4,500
11,500
3,997
1,450

21,447

4,500
5,200
3,566

13,266

Se-

23,740
25,400

1,650,000
71,000
23,500
97,300
56,000

12 1,946,940

11

4,500
11,500
4,500
1,830

11 22,330

29

4,500
5,200
3,500

29 13,200

at.

Saufettbe SBevhiaftitttg*

VIII. Jirtnemuefen,

B. foimttiffion ittib SnfoeWorett
C. 2lrttten|iflcge
D. ©ejirfSiieriiflegjtngSaujitalteit, SBciträgc
E. SBejirfëerjteljMtgëttnftaUen, Sehnige
F. kantonale êrjtcl)tmjpanjtaheit
G. Serfdjieöene lliherftütjungen
H. Sefiimbfuttg be§ 9lhal)o(t0tnuS
J. Seitrage ait Slnftalten für bauten

diimdjtungen
SOÏe^ï 3tuêga6en at« öeranfcf)tagt Sr- 289,827

Ultîl

32

IX.3 Polkeiüirtfdjaft.

A. ißertoaUungdfofteu Oer ®tref4ion OeO

Innern.
1. Sefolbuttg beê ©efretârê II, 729
2. Sefotbungen ber 9Ingefteïïten II, 730
3. tBureaufoften II, 733
4. Sftietjinfc II, 734

B. Statift«.
1. Sefolbung beê Sorfteljerê
2. Sefolbungen ber 3IngefteEten
3. Sureauto'ftett unb 2)ruiffoften

II, 735
II, 736

II, 738

Sr-

18,006

183,038

40,957

255,588

497,590

36

36

32

32

at. Seat. Se-

25,070
25,217

1,936,815
73,750
23,500

293,164
60,293
40,957

255,588

38 2,734,357

25

4,984
11,377
4,235
1,830

25 22,426

73

4,500
5,200
3,542

73 13,242

70

72

72

83

83

Se- at.

25,070
25,217

1,918,809
73,750
23,500

110,126
60,293

30
55
67

45
35

2,236,767

4,984
11,377
4,199
1,830

22,390

4,500
5,200
3,510

13,210

32

47

47

10

10



(39) JNs 13 — 103

Staats-Berfjramg très Hartüms Bern für tras Jaïjr 1904,

3lcrfjnunß

1903.

Sorattfdjlaß

1904.
gtanttn mti> llffijmutgsrabnheît.

91t

(gtnnaljtttett.

0

8ttt§0(ibeit.

9te

(finitaljttteit.

in«
5ltt§ßa6en.

gl'-

5,959

6,500
164,754

12,000
3,662

8,000
879

4,297

1,200
500

1,400
25,000

20,000

at.

92

54

60

75

gi.

5,200

7,000
158,500

12,000
4,000

9

8,000
1,000

4,000

1,200
1,200

25,000
5,000

17,500

at.

Smifettbe

IX.a Polkstuirtfdjaft.

C. .£auöct uni» (ftctoetbe.

1. fförberung üott .fpanbet xtitb @e=

merbe im allgemeinen .II, 741
2. ©emerblidje Stipenbien .II, 743
3. $ad)=, Äunft= unb ©emerbefd)ulen II, 747
4. Âantonaleë ©etuerbemufeum II, 748
5. ^jufbefdjlaqanftalt unb |juffd)miebe=

ïurfe
'

II, 749
6. |>attbel§= uttb ©emerbetammer :

a. Sefolbungen bei Beamten II, 750
b. ©iijungêgelber unb 3teifet>er=

giitungen II, 751
c. Sureau= unb iReifefoften, Sßubli=

lationen II, 754
d. Sefolbung beg Slngefteïïten II, 755
e. iMetgittê II, 755

(Stobtierunq bes ©i|ungêfaaleê)
7. ïedjuihiut Siel, Saulaften, Seitrag II, 756
8. f?auêtoirtfd)aftIid)eê Sitbungeroefen II, 757
9. Seitrag an bie bernifdien Serfef)rê=

^ereme JJ ^59
(©emerbeauêfteïïung in 24)un, Sad)=
fubüention)

». «nnfouaU* Setfjnifum in »utflöorf.
1. llnterri^t:

a. fietjrerbefotbungen
b. Se^rmittel

2. Sermaltung:
a. îtnffid)te= unb ißuttungsfommilfiott
b. Sureau= unb 9teifetoften
c. .^eijung, Selcudjtnng, 3teint)altung
d. libmart

Setriebêergebniê
3. @d)utgelber
4. Seitrag ber ©emeinbe Surgborf
5. Seitraq beë Surtbeê
6. ©tifienbien
7. (Srtraq ber Söiefe

II, 760

gi.

2,325
3,685

156,953
12,725

8,233

11,061

3t.

75

gi-

7,515
10,695

315,192
24,725

11,545

8,000

550

3,933
1,200
1,200

25,000
16,060

17,500

3t.

25

50

90

71

gi- 8Î. gi.

5,190
7,010

158,239
12,000

3,311

8,000

550

3,933
1,200
1,200

25,000
4,999

17,500

3t.

25

75

90

71

254,153 81 249,600 — 194,982 75 443,117 36 -— — 248,134 61

66,970
9,741

657
2,802
8,013
2,168

30
45

50
17
25
65

70,925
7,650

800
3,000
7,700
2,200

—
96

34
23

50

20
60

70,744
7,697

687
3,070
7,689
2,202

30
15

50
31
24
25

—
— 70,744

7,600

687
3,036
7,665
2,202

30
65

50
11
64
25

90,353
13,081
14,969
32,299

3,375
65

32

44

92,275
11,000
16,059
33,100

3,600

7

154
13,039
15,559
32,155

65

30

15

92,090

3,535

75

75

13,039
15,559
32,155

65

15

91,936

3,535

45

33,313 88 35,716 60,972 45 95,625 — — 34,653 30



104 — Ni 13 (40)

Staat#-Beifiramg ùw Mantom Bmt fïir fta# Jafjr 1904.

1903.

SBoranfdjfaß

1904.
Junten unî> llertjuungsnibrilibtt.

91 o 0

(vinmiljmcn. 5l«öfltt6eit.

ffteins
Wuspbcn.

Sr.

1,500
969

4,087
935
950

8,441

5,000
2,000

8,700

1,990
2,683

4,203

12,215
4,120

1,744

131
799

35,181

91.

70

70

44

05

65

95

45
30

74

32,000
18,826

7,388

5,785 20

Sr.

1,500
1,000
4,500
1,000

950

8,950

SR.

5,000
2,000

8,800

1,990
2,700

4,000

13,200
6,000

2,400

500
810

39,400

32,000
12,000

10,000

3,000

7,000

Sattfettbe i>einmltiutß.

IX.a Polkswirtfdjaft.

E. äWrtfe ttttfc <S«tt>id)t.

1. Sefolbung bee (ynipeltors • • H, 761
2. Sureau= urtb Steifetoften beêfelben II, 762
3. pef11 oits fo ften ber ®ic()tneifter II, 763
4. Stage, ©etüid^te uttb Apparate II, 764
5. yjltetfVtrte II, 764

F. i?ct>en«imittell»o(ijci.

©tjemifctjeê ßaboratorium :

a. Sefolbmtg b. .ftatttonset;tnnifers
b. SHnteil beêfelben att ben 9lna=

Itlfefoften
c. Sefolbungen berSIffiftenten mtb

bes 9lbmartê
d. yjitet^inë
e. ®tjemitalien, Sitteratur, Se=

leucEjtung ic
f. ütücterftattungen bon 3lnalt)fe=

loften
ütad^ftrauen :

a. Sefolbungen ber (liierten
b. SReifebergiitungen unb Sureau=

foften
c. Sotale Sjfterten f. gleifd)fctjauen

unb Söeinborunterfuctmngen
d. Separate unb SReagentien

Sureautoften unb S)rucE!often

II, 765

II, 765

II, 767

II, 767

II, 769

II, 770

II, 772

II, 774

II, 776

II, 778

II, 779

6. «rfärnufuitfl beë SUfoboltêmwé.

1. Seitrag aus bem ßllfotjol^etjutet II, 780
2. Setäntpfuitg bes SRltoljoüsntus im

allgemeinen II, 782
3. Seiträge an fioc£)= uttb fxutsijab

tungêturfe II, 783
4. Setträge an SoIMudjen, ßaffee=

unb ©peiïetjaïlen 11,785
5. Setträge an 3trtnterl)eitanftatten unb

ßoftgelbbeiträge pr Unterbringung
bon unbermbglictien Printern 11,786

Sr. SR. Sr.

43

43

4,517

4,517

36,885

7,709

44,594

75

75

53

53

1,500
634

4,482
1,028

950

8,594

5,000

2,000

9,000
1,990

2,788

13,110

5,599

1,278
387
545

50

41,698

23,448

13,669

1,000

6,476

44,594

33

25

70

28

50

13

90

53

Sr. 9t.

4,517

36,885 53

Sr. SR.

1,500
634

4,482
985
950

8,551

5,000

2,000

9,000
1,990

2,788

13,110

5,599

1,278
387
545

37,180

23,448

5,960

1,000

6,476

25
10
15

50

33

25

70

53

50

13

90



(41) JVs 13 — 105

Staats-Krrfiram# ürs Rantum Brnt für ïras Jaïir 1904»

lUcrfittuitH

1903.

ätoranfdjfafl

1904.
fönten uttîi Itrdjmmgsntbrikcn.

9t

fêtnmiljmett.

olM

Auögnbcit.

9tc

dtnnnljittett.

i « s

Auêflabeit.

»• 9t. ». 91.

Saufettbe SBethialtuttg.

IX.3 Polkswirtfdjttft.

H. Feuerpolizei.

91. »• 9Î. »• 9t. ». 9t.

7,119
771

87
90

7,000
1,500

— 1. geuerpolijet 11,787
2. $nff)eftion ber ßijfdjanftalten 11,788

90 6,895
1,222

83
85

6,805
1,222

83
85

7,891 77 8,500 — 90 8,118 68 — — 8,028 68

21,447
13,266

254,153
33,313

8,441
35,181

7,891

11

29
81
88
70
74

77

22,330
13,200

249,600
35,716
8,950

39,400

8,500

—

A. $eriMltuitflëïofiteit ber îtreftian
B. ©tatiftif
C. £>anbel uitb ©eluerbe
D. Jtantonnlee 2cit)tttfum
E. SJtafe unb ©eintet
F. 8ebcn8mittel))d(ijet
G. ÜBefäutbfuitö ûee Alfofjuliöutuö
H. ^euerbolijei

36
32

194,982
60,972

43
4,517

44,594
90

25
73
75
45

75
53

22,426
13,242

443,117
95,625

8,594
41,698
44,594

8,118

72
83
36
75
50
28
53
68

—

—

22,390
13,210

248,134
34,653

8,551
37,180

8,028

47
10
61
30
50
53

68

373,696 30 377,696 — SBeittger Ausgaben at« Beranfcfjtngt ». 5,546.81. 305,269 46 677,418 65 — — 372,149 19

IX.b (Sefunöljcitsroefen.

A. 'BcrUtattuttflsjfoftcai.

4,660

2,400
1,446

350

20

45

5,500

2,500
1,600

350
—

1. ©anitätSfottegium, Prüfungen, »t=
fpeltionen II, 791

2. Sefolbungen ber AngefteEten II, 793
3. ÎEtreauïoften II, 796
4. ffllietjinfe II, 796

820 55 5,483
2,500
1,578

350

40

80 — —

4,662
2,500
1,578

350

85

80

8,856 65 9,950 — • 820 55 9,912 20 — — 9,091 65

B. Sefunbpeitëtoefeu int ctUgemeinett.

7,674
2,758

550
115,068

21,000

50,000

278,395

70
10

35

8,000
3,500

550
118,000

24,000

50,000

270,000

—

1. Allgemeine ©anitätsborfeljrett II, 798
2. .»npfroefen II, 800
3. äöartgelber an Aerjte .II, 801
4. Beiträge an bie iSejirfêlranïem

anftalten II, 804
5. ^Beiträge an ©pejialanftalten für

Jîraitle II, 805
6. Beiträge an bas $nfelfpital unb

att baö Aufierlranlenljauö .II, 806
7. irmeiterung ber »reupflege II, 806

2,336

23,577

80

32

7,325
2,615

550

147,864

24,000

50,000
284,487

05
15

21

— —

4,988
2,615

550

124,286

24,000

50,000
284,487

25
15

68

21

475,446 15 474,050 — 25,914 12 516,841 41 — — 490,927 29

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 27



106 — Ni 13 (42)

Staat#-ürrfjnung te Hantait# Bern für te Jaïjr 1904»

ïHc(f))tintn

1903.

SBoranfcfjliiQ

1904.
gtanten uni» |Udjtumtjsrutrrikctt.

91

©titnaljutcn.

g f) «

»Xuöflobeit.

9t c

(Sinnaljincit.

in«
Ülusßabcn.

g-r.

15,832
3,989

38,584
33,581

1,794
17,200

Si.

03
89
48

50

90
60

65
15

gv.

15,500
4,600

37,000
32,600
2,000

17,200

Si.

Suttfettbe SBerhmltung.

IX.b ©efimiiljeitsttiefen.

C. gvrtUfllU'iirtl.
1. Skrlucdtung
2. Unterrid)t
3. 9lctf)rung
4. Sterpfleguitg
5. ©tjnäfologtfdje polilltmf
6. SJÎietjinë

Setriebdergebniê
7. Äoftgelber Doit Pfleglingen
8. lîoftgelbeï non £ebammettfd)iilertnnen
9. .floftgelber Don SBärterfdjülerinnen

10. Snüentarberänberung
(SSeitrog beë Unterftüljungefünbe für ,litnnlen=
nnb îtrmenanftalten.)

II, 807

1>. .tH'bammcufuvfc.

1. .fi oft-- unb Siei|eentfd)cibiguitgen 11,808

E. ^rteitanfialt 28alba«.

1. 33ertoaltung
2. llnterrid)! nnb ©otteëbienft
3. 9îaf)rnng
4. 2)erf>flequng
5. ÏJÎietjinfe
6. ©emerbe
7. Sanbtoirtfdfaft

Setriebêergebnté
8. Snbentarberänberung
9. Äoftgelber

10. Beitrag beé äöalbaufonbs

II, 809

gr.

613
386

1,048
3,448

Si.

55
55
60
85

16,269
4,299

37,399
35,355

2,136
17,200

Si.

36
89
87
38
30

gv. Si. Sv.

15,655
3,913

36,351
31,906

2,136
17,200

Si.

81
34
27
53
30

110,981
12,005
5,450

840
2,153
4,599

108,900
13,000
5,000

900
—

5,497
12,236
5,036

930
662

55
70
45

65

112,660

587

480

80

15

12,236
4,449

930
182

70
45

50

107,163 25

90,240 80 90,000 — • 24,363 35 113,727 95 •— — 89,364 60

2,130 05 2,500 1,497 40 1,497 40

2,130 05 2,500 — — — 1,497 40 — — 1,497 40

76,500
3,350

186,007
129,703
46,469
11,546
4,385

19
18
22
85
40
26
82

80,000
3,300

178,295
123,870
46,720
16,000
4,900

—

4,351
635

22,422
9,029
2,059

39,226
78,395

04
75
25
23

30
35

86,309
4,690

206,095
155,517
48,705
28,153
73,518

90
11
29
75

43
16

11,072
4,877

87
19

81,958
4,054

183,673
146,488
46,646

86
36
04
52

426,098
12,310

286,367
32,685

76
70
20

411,285

262,000
32,685

—
156,118

12,110
305,941

32,685

92
10
55

602,989
14,491
5,971

64
20
50 299,970

32,685
05

446,870
2,381

72
10

119,357 26 116,600 — 506,855 57 623,452 34 — — 116,596 77



(43) JVÎ 13 — 107

SfaafeHtaïjramg te Màntom 3txn fiir te Safyr 1904»

1903.

Sîoranfdjtofl

1904.
Stritten itnîi Jtedjnimgsnibrtlibtt.

91.

Einnahmen.

Ü s

9(uöpkn.

91 e

©innahmen.

ins
tKuößnbcn.

gr.

84,430
3,335

202,306
97,507
92,982
15,479
18,380

31.

60
25
55
85
80
55
95

gt.

84,000
3,050

201,000
95,500
92,970
10,520
16,000

31.

ëattfettbe Sßertuattuitg.

IX.b bSefuttöljeitsroefen.

F. SRftttfittgen.

1. SSerwaltung
2. Unterricht îtnb ©otteêbienft
3. sJtaf)runq
4. tßerhflegung
5. iDIietjinS
6. ©etoerbe
7. ßanblüirtictjoft

SetrtebêergebntS
8. ^nDentnrüeränberung
9. Äoftgelber

II, 810

G. Jnenanftatt îûrttelat).

1. tßermaltunq
2. Unterricht unb ©otteêbienft
3. 9Iatjrung
4. Sterpflegung
5. ÏRietjinê
6. ©eraerbe
7. Sattbiüirtfrt)aft

Setriebëergebniê
8. Snbentarberänberung
9. ßoftgelber

(Beitrag aus bem gonbs für (ïnueiterung ber

$rrenf)flege.)

11,811

A. Scrmaltttitfl
B. ©efnnbljeitötocfett im ultgcmeinen
C. g-rnncnffiitnl
D. £>clnuiuitetttiir)e
E. Srrenanftalt SBalimn
F. $mnanftalt ibliinfinqcit
6. $mnanftalt SBcUcIalj

Sfficfjr 3tu«gabm at« »eranfdjtagt gr. 786. 44

gf.

627
244

26,564
6,263

50
91,549

110,703

31.

90
15
30
60

70

gi".

88,410
3,165

228,600
112,222
93,015
76,406
90,431

3t.

48
77
25
95

65
15

gi--

15,143
20,271

3t.

05
85

gi--

87,782
2,921

202,035
105,959
92,965

3t.

58
62
95
35

446,702
5,200

245,599

55
10
75

450,000

237,000
—

236,002
9,141

279,724

65
45
45

692,252
17,139
15,000

25
95
55 264,723 90

456,249
7,998

60
50

206,302 90 213,000 — 524,868 55 724,392 75 — — 199,524 20

35,446
1,418

78,093
73,007
9,174
8,013

807

18
38
01
73
60
17
09

38,000
1,700

84,000
61,600
9,500
5,800
2,000

—

13,815

20,614
54,935

1,609
41,747
82,205

52

30
99

40
28

51,329
1,364

105,761
144,795

10,695
35,002
74,095

83
48
69
92

62
08

6,744
8,110

78
20

37,514
1,364

85,147
89,859
9,086

31
48
39
93

188,319
2,513

86,729
4,110

64
77
10

187,000

88,000
—

214,927
22,820
92,256

49
19
90

423,044
5,392

452

62
49 17,427

91,804
70
90

208,117 13

94,966 77 99,000 — 330,004 58 428,889 11 — — 98,884 53

8,856
475,446

90,240
2,130

119,357
206,302

94,966

65
15
80
05
26
90
77

9,950
474,050

90,000
2,500

116,600
213,000

99,000

—
820

25,914
24,363

506,855
524,868
330,004

55
12
35

57
55
58

9,912
516,841
113,727

1,497
623,452
724,392
428,889

20
41
95
40
34
75
11

16

— —

9,091
490,927
89,364

1,497
116,596
199,524
98,884

65
29
60
40
77
20
53

997,300 58 1,005,100 — 1,412,826 72 2,418,713 — — 1,005,886 44

i

1



108 — JV. 18 (44)

Maate-Hrrfjmmg te Ikantem Brrtt fur fras lafjr 1904,

Otedjitunß

1903.

$oran|"d)laft

1904.
ganten unî> Ittdjmmgsmhrikett.

9t«

(gtnnaljMten. Wuößabcn.

91 c

diitnaljmen.

11t s

Wugßubcn.

16,250
27,145
11,071
4,510

SR.

75
45

20,500
27,630
12,600
4,510

sr.

8a»fcttbc sBerhjaïtuitg»

X. $auttiefen.

A. iïerWrtltuuflôfoflcn free centralen ©an»
toertoaltung.

1. Sefolbuttgen ber Beamten 111,817
2. Sefolbungen ber SüttgefMttett III, 818
3. SBureau= urtb fReifeïoftert III, 824
4. mtâinfe III, 826

B. ©ejirtStiebdrïtett.

1. SBefoIbintgen ber SBejirlêingenieure III, 827
2. äkfolbuttgevt ber SüngefteKtert III, 829
3. £Bureau= uttb ÏKeifefoften III, 833
4. Slîiet^infe 111,834

C. Unterhalt iter Staatöge&äufcc.

1. Imtëgebâube 111,874
2. Spfrunbgebäube 111,870
3. iHräjengebäube III, 875
4. Oeffentließe päije III, 877
5. 2öirt|c§aftegebäube III, 880
6. ^frunbloêïciufe 111,883

3-r-

i

SR. fcr.

23,750
26,415
12,597
4,510

SR.

65
85

SR. »•.

23,750
26,415
12,597
4,510

SR.

65
85

58,977 20 65,240 — — — 67,273 50 — — 67,273 50

27,000
9,624

10,622

— 27,000
10,100
9,170
2,330

— — 27,000
9,884
9,401
2,330

60

— — 27,000
9,884
9,401
2,330

60

47,246 — 48,600 — — — 48,615 60 — — 48,615 60

110,359
52,000

9,455
463

16,387

35
75

55
80

110,000
52,000

6,000
1,000

23,000

1,502
396

90
55

115,217
56,201

9,490
439

23,934
1,000

45
50

65
60

—
—

113,714
55,804
9,490

439
23,934

1,000

55
95

65
60

188,666 45 192,000 — 1,899 45 206,283 20 — — 204,383 75



(45) JVÏ IB — 109

Staate-Hrtfjramg Tanten# Bern für üas lafjr 1904,

1903.

Sorunidjlng

1904.
unît inrtjmmgsntJmlwtt.

Bt o lj

(fiitnaljmcn. 9tu§ßabcit.

et«:
(limtaljtiien. WuSgnkn.

Sr.

241,085

241,085
991,085

432
432

10,374
10,374

9,089
9,089

750,000

8t.

80

80
80
75
75
75
75

Sr. 8t.

250,000

250,000

250,000

gaufenfee S&erttwftuttg,

X. paniocfen.

D. SR««« .<e>o(f)t»a«tcn.

1. Serfdjiebene £)od)bauten :

1. Sorarbeiten, Sauauffidjt III, 886
2. Sern, Uniöerfitätägebäube III, 910
3. Sibau, Scfjlofj, neue ©efaugen=

fünften '. .111,891
4. |ioftt>tI, Seminar, Sentraltieijung III, 892
5. Surqborf, Scbtofj, neue Sanbtäger^

mof)mmg III, 892
6. .öofroil, Seminar, eleïtrifdje Se=

leudjtung III, 893
7. £>ofmit, Seminar, 9tbortumbau III, 894
8. Sern, geugfjauê, iKbortumbau III, 907
9. Sonüilier,drjietqmgsanftatt, üefo=

nomiegebäube III, 897
10. Sern, grauenfyital, @rmeiterungë=

bauten III, 898
11. Söalbau, ^rrenanftatt, 2)ambfteffet III, 908
12. Jîircfylinbact), Sjlfarr^auê, Seubau III, 899
13. Se(lelcit), 5'rrenauftalt, neue Sief)=

fdjeune III, 900
14. Siel, 2lmtt)anê, Sottjaloufien III, 908
15. Slantenburg, ßanbjjägermotjnung,

Umbau III, 907
16. Slantenburg, Sdjlojjj, 2lbortber=

legung III, 904
17. Sern, überfein mar, Seubau III, 905
18. überroil bei Sitren, $farrt)au§,

SBafferüerforgung III, 906
19. liiti, lanbmirtfc()aftUä)e Sdjule,

neue 5J3ferbefct)eune III, 909

20. od)bau=Sorfd)üj]e, Stmortifation III, 909
2. Söalbau, Srrenanftatt, 2oiU)ai.tê=

Umbau ..111,906
j 3. IMjrfai), grjietjungêanftalt, neues
\ Set)rgebäube.

'
III, 889

4. Sanborf, ©rjie^ungêanftatt, neues
£ef)rgebäube III, 902

5. Slarmangen, Srjieijungêanftalt,
neues Setjrgebäube III, 901

6. Siünfingen, (yrrenanftait, S)am)jf=
tefjel 111,899
(Seitetat), Orrenanftatt, Umbauten.)

Sr. 9t.

318

Sr. 8t.

10

318

9,000

12,636

36,649

39,377

12,515

27,141
52,713

6,984
266

1,440

5,579
21,170

5,802

4,125

2,943
6,000

38,000
2,361

912

1,696
57,510

332

8,602

110,497

243,627
6,690

9,000

12,636

36,649

39,377

12,515

15 360,497 15

Sr. 3t

15
80

95
80

45

65
45
85

70
40

65

55

85

Sr. 3t

27,141
52,713

6,984
266

1,440

5,579
21,170
5,802

4,125

2,943
5,681

43

38,000
2,361

912

1,696
57,510

332

8,602

243,309
6,690

250,000

15
80

95
80

45

65
45
85

20
90
40

75

10

85
65

40

25

60
40

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1905. 28*



110 — As 13 (46)

Staats-Berfjmm# très Hantims Bern für tras Jaljr 1904.

9tedjnunß

1903.

$oraitfdj!afl
1904.

glitten uni» Ikrijmingsntbrikcn.
9t

(fiititaljmcit. »Ausgaben.

9t e

(finita!)tuen.

in«
»Ausgaben.

Sv. SR. SR. SR. 3t. St. SR. 3'v- 3t.

Saufettbe ^ermaltwng.
X. Bautücfen.

E. Unterhalt öer Straften.

395,000
404,884
108,721

4,628
2,274

20
70
56
20

400,000
410,000

70,000
5,000
2,500

—

1. tSkgmeifterbefolbungen III, 925
2. ©txajjenunterfyatt III, 1008
3. äSafferfcfyabett u. Scipettenbauten III, 1019
4. SSerjdjiebene Soften III, 1028
5. (Mité tum Strafeengras, Scmb=

abfct)nitten ic III, 1030

10,113
17,641

122
282

3,021

10
10

50

417,906
428,632
107,590

4,712

20
09
45
33

3,021

—
407,793
410,990
107,468

4,429

10
99
45
83

910,960 26 882,500 — 31,179 70 958,841 07 — — 927,661 37

376,207 37 225,000 F. 9tene Slraftenbanten.
1. £>aéleberg, 3Mnig=|)ot)fIufy .111,1033
2. ©rojfe @c§etbegg, ^orreîtiort III, 1033
3. ©ftaab=2Binbff>ilten=©tr., Jîorr. III, 1034
4. §inbelbant=53urgborf, 8tatben=

brülle 111,1034
5. )RiebergoIbbact)=|)utttml III, 1035
6. grauenfappeten^ebifetjen III, 1035
7. 58üren=Dr))Uttb III, 1036
8. $)Mgelê=3;efj, .ftorreftion III, 1036
9. 5pruntrut=6oeube, (Srtneiternng III, 1037

10. ^mbeIbattf=ßrcMc()tf)ctl, Äorrett. III, 1037
11. âefd)au=ïîeuenfd)Wanb(,fîomftion III, 1038
12. $urgborf |)etmtêlï>tl, ®imiten=

brücte III, 1038
13. Sangertt^al=5DIeld)nau=a3ubligert III, 1039
14. 3n8=äBi&»iI III, 1039
15. £f)un=©nnten, DI teberrtbarf)brücfe III, 1040
16. 2öattgen=93atttttotl, .ftorrettion .111,1040
17. Dtieberbi^p SQSoIfiâberg .111,1041
18. 8angent()a(=Suljberg, Äorreftion III, 1041
19. )Dierligen=Unierfeen, Äorreftimt III, 1042
20. Srub, Strafen IV.,fît., Barrett. III, 1042
21. 3)ern=3larberg, neue DInrebrücfe III, 1043
22. £»agttec£=93rücfe .'III, 1043
23. Srien3erfee=6tra|e, tintes Ufer III, 1044
24. £t)ft=2Borben, ftanaltfntion III, 1044
25. äkiuffetinDRomont, .ftorreftiun III, 1045
26. 33rügg=33üetigen, Ütarcbrücte III, 1045
27. Gourtebonr, Sorfftraften III, 1046
28. £)of=Suften III, 1046
29. £anterbrannen=@tect)elberg III, 1046
30. =Sctjertt=9Heberntul)tera III, 1047
31. Sdpar^ua^Sdjura^euburg III, 1047
32. ,f?atf|detten=©ugger§bac|, Sriicle III, 1048
33. 9itbau=3afneren III, 1048
34. ©ornebrücte ju ßourtetelte III, 1049
35. SLî)un=©teffiëbitrg, ,f?analifatian III, 1049
36. 35acf)sfetben=>aignetégier, ,fîor=

rettion in ïrauitingen III, 1049
37. Okelüngett-Seciüen III, 1050

304 40

8,069
11,197

1,200

3,459
270
210
766

9,087
195

1,679
6,610

21,229
563

10,000
3,075

15,948
7,734
5,000
2,500
3,525

913
1,815
2,932
1,200
1,560

365
2,746
6,867

14,619
16,352

56
510
136

1,000
12,123

2,400
45

80
50

55
95

45
10
50
20
05

62
50

70
05
05

50
25
80
80

50
36
15
55
60
60
60
25

15

05

—

—

8,069
11,197
1,200

3,459
270
210
766

9,087
195

1,679
6,610

21,229
563

10,000
3,075

15,948
7,734
5,000
2,500
3,525

608
1,815
2,932
1,200
1,560

365
2,746
6,867

14,619
16,352

56
510
136

1,000
12,123

2,400
45

80
50

55
95

45
10
50
20
05

62
50

70
05
05

50
85
80
80

50
36
15
55
60
60
60
25

15

05

376,207 37 225,000 Uebertrag 304 40 177,967 18 — — 177,662 78



(47) JVs 18 — 111

1908.

SBonutfölaß

1904.
fiimieit uni) ^fdjnmtgsntbnltcn.

(ginnatjnteit.

tas Mir 1904,

0|s 91 e i it «

Üluäpkit. (Stnntttjtttcn. Ausgaben.

Sr. SR. Tyv. 9t. Sv. SR.

177,967 18 177,662 78

30,017 50 — 30,017 50
8,194 35 — 8,194 35

636 35 — 636 35
10,015 85 — 10,015 85

386 10 — 386 10
1,851 20 — 1,851 20

16,486 — — 16,486 —
870 50 — 870 50

5,539 80 — 5,539 80
510 — — 510 —

5,603 75 5,603 75
278 30 — 278 30

4,000 — — 4,000 —
1,800 — — 1,800 —
6,595 90 — 6,595 90

519 — — 519 —
81 45 — 81 45

1,500 — — 1,500 —
8,132 40 — 8,132 40

156 — — 156 —
78 — — 78 —

5,423 65 — 5,123 65
5,235 40 — 5,235 40
4,482 15 — 4,482 15

136 65 — 136 65
1,300 — — 1,300 —
2,000 — — 2,000 —
1,909 75 — 1,909 75

16 95 — 16 95
11,033 90 — 11,033 90

1,075 24 1,075 24
507 15 — 507 15

2,757 53 — 2,757 53
1,401 70 — 1,401 70
1,829 25 — 79 25

320 -—- — 320 —
1,275 — — 1,275 —

600 — — 600 —
500 — — 500 —
686 — — 686 —
800 — — 800 —
400 -— — 400 —
244 20 — 244 20

1,394 55 — 1,394 55
8,548 — — 8,548 —
— — 250 — — —

335,096 70 — — 332,492 30

376,207

376,207

SR. 3'V.

37 225,000

37 225,000

SR.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

48.

49.
50.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

gftttfenbe SSerhmftttng.

X. launtefen.

Sr. SR.

F. SReue Stragtnbauten.

S8aggtt>it=9tud)tt)tt, ßorrettiott
8inben=)Rötpettbad), .fSorrettiori
5)MgeIê=8amltttgett, Äorrettion
9Mct)ttau=8ubItgett, ,îx orreltton
S)elêberg=$>ebelter, Jîorreïtiort
9ttebtlDti=3öä(lericblüänb
6ourfaibre=@autce
©atgttelégier=8a derrière.

46. IRoclje b'Dr=Sad)erte=beffitë
47. SBelp^opIenftittj, .Iforreftiott

SRiebbad)=Dberbottigen u. îylû£;lt=
SDtaijenrieb
2)ie|bad)=Steifen=|)eimettfd)Sr>attb
Stei£ert=$bad)43rud)ettbüf)t •

51. ®rüttett=9tam[ep, Srweitcrung
52. SDÎeitird)=20af)tenborf
53. @teffiêburg=®d)luar5enegg
54. SJtttiêivil, SDorfftrakett, ßorrettion
55. 2öileroIttgert=gerettbalm
56. 3djitn=S)orn£)(dbeit, .tî'orreftiou
57. 3)el§berg=6ourrettblitt, ïrott. ic.
58. $)etébérg=@ot)f)tèreê, ïrottoirê ic.
59. £)berftoden=S8lumertftein
60. Siembad)=©trafie, .tforrettion
61. ytibaLt=.(pagttecf, éttttDdfferung

©t. llrfatttte=©court
,3tt>irtgett=58ri§lad), .ôauêriicfietj.
©t. S8ratê=3ortbebal
2öorb=§ö(^ftetten, ßorrettion
©d)ïDar3ettburg=@uggiêb., .fîartat.
©t. S8raiê=@aulct)
ïlîûttfter=®ad)êfelben, ®t)atière=
brüde
9l.=@otbbad)4îûbeIftût),©d)rattten
-£jeimtêtmI=8od) bad)=C:berbuxg
©igrténriHRotmooê, Stüde
©d)tt>efelberg, ^joflanbernbrüde
8eif$tgert=2lefd)t, Verlegung

74. S8eatenberg=®trafje, Sriueiterung
75. ©pteg=Sei^tgert, ^auörüdfetjuttg

Sürrgrabett, |>opferrtbrüde
©tobeIier=@aulcp, ßorrettion
©unten=©igriëunt, öauörüdfep.
£)elêberg=sUîûttfter, ,S?orrettion

^mbelbattt^egettftorf^orrettiott
éelëberg=©t>pî)ièreê, ©cpranfert
Sadjèfeîbett^Iftûttfter, flattai.
©djeufjbrüde git (Sortébert

llebertrag

III, 1050

III, 1051

III, 1051

III, 1052

III, 1052

III, 1053

III, 1054

III, 1053

III, 1055

III, 1055

III, 1056
III, 1056

III, 1057

III, 1057

III, 1058

III, 1058
III, 1059

III, 1059

III, 1060

III, 1060
III, 1061

III, 1061

III, 1062

III, 1063
III, 1063

III, 1064
III, 1064
III, 1065

III, 1065

III, 1066

III, 1066

III, 1067

III, 1067

III, 1068

III, 1068

III, 1068

III, 1069
III, 1069
III, 1069
III, 1070
III, 1070

III, 1070

III, 1071

III, 1071

III, 1072

III, 1072

llebertrag

304

300

1,750

250

2,604

40

40



112 - Ki 13 (48)

Btaat«-Betonung üe# Ikaniom Bern für lias Jafp: 1904.

fftedjmtnfl

1903.

Sornnfdjtoß

1904.
ginnten nnî» gtedjnnngsruimlmt.

91

diitnaïjmett.

H t) S

WttlSlitktt.

9te

ftnnaljttten.

ins
Wuegnbcn.

»V.

376,207

SR.

37

Sv-

225,000

SR.

Öaufcnbe i&cthtalimtg*

X. Pauœcfcn.

F. Sfteuc 3<rrtfjeHt>rtUtcu.
liebertrag

84. ©djü|)bad)=®ggiwtl, fiorrettion. III, 1072
85. lletenborf=5L£)terad)ern, .^îorreïtion III, 1073
86. 3öet&enbad)=®fct)i III, 1073
87. Sern, florntjauêbrûcfe III, 1073
88. U|enftorf=3öiIer, ßorreftion III, 1073

89. 33orfcE)üffe für ©trafjenbauten .111,1073
90. ïlmortifation berfelben

G. Üöaffcrbautcu.

1. Söafferbauteit :

1. ©cjjlettfen in ïljitn uttb Unterfeen III, 1074
2. Sritggbad) 311 äöteblisbad) .111,1168
3. Oberbip}>Dorfbadj .111,1168
4. 2lare jn Smtertf treten III, 1078
5. ^rittenbad) ju golCbrüd .111,1168
6. Slüijlebad) ju Biringen III, 1079
7. Sammbad) 31t Srienj III, 1081
8. sJM£)lebad) 31t Srienj III, 1083
9. Sombad) gu Unterfeen u. fpabïern III, 1084

10. C£rtgftCigen=.teorreftiün, (vrgän^img III, 1085
11. Sombad) ju fpabfertt, llfermauer III, 1086
12. Sombad) 311 ^abfern, ®id)eruttgê=

bauten 111,1087
13. äötlbbädje 31t äöengt bei ^ntttgert III, 1090
14. 3îeid)enbad) im ©fdjloanbenmaab III, 1091
15. Hanber, ,fîten=©teqmeib III, 1095
16. ©rünnbadjfdjate 3U fertigen III, 1098
17. ®mme, ®mmenmatt=Surqborf .111,1100
18. ©ürbe, Queïïgebiet=9Mf>

'
.111,1105

19. ©enfe in ber ©enxeinbe SJleuenegg III, 1106
20. ®d)eufs, SojingemSielerfee .111,1107
21. Sirê 31t gloingen III, 1108
22. Süffel, ,f?antottëgren3c=Sirê .111,1109
23. ©aane nnb Sauenenbad) 3. ©ftaab III, 1110
24. ©rojfe Siiifdje 3n Äaufborf III, 1110
25. Sirê 3U Sieêberg 111,1111
26. £)ornbad)=Serbauung .111,1113
27. ©rüne=33erbannng .111,1114
28. Sicmbad) 3U fpaêle .111,1115
29. Ülare, 0Itigen=31arberg .111,1116
30. Äaufltebad) 3U ©aanen .111,1117
31. ©intme 31t ©roboet) .111,1118
32. Dorfbad) 3U Slttiêmil .111,1119
33. Slare bei ber ©ürbetniinbung .111,1120
34. ©ürbe 3U ©eeltjofen .111,1120

llebertrag

Sr-

2,604

SR.

40 335,096
362

96
1,150

62,500
72

SR.

70

70

SR. Sr-

332,492
362

96
1,150

62,500
72

gt.

30

376,207
151,207

37
37

225,000 2,604
171,672

174,276

40
30

899,276
171,672 30

396,672 30

225,000 — 225,000 70 899,276 70 — — 225,000 —

639,666 38 320,000
90

7,500
42,800

767

4,081

12.288
11,834
11,690

18,000
111,296
55.289

5,600
3,123
6,472
4,800
2,560
1,472
8,800

17,275
10,000
25,780
13,036
8,000

3,157
3,400

60

80

13

55
50

88

90

30

2,388
19
19

2,160
53

11,940
26,107

1,535
19,500

7,083
6,398

17,562
15,460
16,714
72,068
15,712

104,986
101,386

8,657
10,089
5,017
9,774
8,777
4,690
2,178

13,798
28,034
26,284
35,290
9,015

17,161
226

7,452
8,521

40
35
35

65

55
20
95
15
35

70
60
20
10

39
90

90
55
95
50

60
55
95
50
54
40
20

05
40

16,692

2,288
6,309

4,021

45

74

50

2,298
19
19

2.160
53

4,440

767
19,500
3,001
6,398

5,274
3,626
5,024

72,068

46,097
8,657
4,489
1,894
3,302
3,977
2,130

705
4,998

10,759
16,284
9,510

9.161
226

4,294
5,121

40
35
35

65

60
95
35
35

70
60
20
10

90

90

45
50

72
55
95
50
54

20

75
40

639,666 38 320,000 389,114 66 616,066 93 — — 226,952 27



(49) Ni 13 — 113

Maat#-Mtfynmg. to Mantvm Mm fur to Jafjr 1904.

fftedjnuitß

1903.

fBoranfdjfeß

1904.
Itntrten uuî» $erijmmgsntbrihett.

9tdD etil:
dtttttttjjittett. Ausgaben • (gtnttaljttten. stuepbcu•

3Ï. 91. 8*. Dt. 5r. ». 9t.

389,114 66 616,066 93 226,952 27
6,000 — 12,689 80 — 6,689 80
— — 3,958 10 — 3,958 10
8,000 — 12,618 — — 4,618 —

20,000 — 38,299 20 — 18,299 20
— — 998 75 — 998 75
— — 304 90 — 304 90
2,226 50 2,916 50 — — 690 —

510 60 _ 510 60
1,349 95 1,349 95 — — —
5,700 — — — 5,700 — — —
1,290 — 1,150 65 139 35 — —
5,600 — 7,166 70 — — 1,566 70
2,600 — 4,600 — — — 2,000 —
4,760 — 7,390 — — — 2,630 —
1,000 — 1,660 — — — 660 -—

2,800 — 4,855 — — — 2,055 —
10,000 — — — 10,000 — —
— — 2,000 — — — 2,000 —
4,000 — 6,300

1
70 — — 2,300

rj
70

180 40 180 40
— 234 — — — 234 —

8,326 20 14,542 15 — — 6,215 95
765 70 1,403 80 — — 638 10

— — 556 40 • — — 556 40
— — 8,371 25 — — 8,371 25
— — 40 85 — — 40 85
— — 24,975 95 — — 24,975 95
1,800 — 3,153 05 — — 1,353 05

— 15,175 15 — — 15,175 15

— — 37 45 — — 37 45
5,000 — 10,763 50 — — 5,763 50
— — 30 — — 30 —
— — 748 25 — — 748 25
3,780 — 7,080 -— — — 3,300 —
2,550 — 3,350 — — 800 —
— — 399 — — 399 —
— — 332 40 — 332 40
— — 970 — — 970 —
— — 146 25 146 25
— — 200 — — 200 —
— — 330 — — 330 —

486,663 Ol 817,862 63 331,199 62

%x. 91. gv. 91.

639,666 38

639,666 38

320,000

320,000

gaufettbe iicvltialtuitg.

X. iftuwefen.

G. Stöafferbauten.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Slefdjaugraben 31t (gggitutl
Senfe, 9leuenegg=Särentlaue

„ SaupemSaane.
feme, @ggimil=@mmemnatt.
ïtare unterhalb 2t)im, Staumeïjr
.ffurgettetgrabett ju Sumiêmalb
Saane in ber ©emeinoe $icft
Stare unterhalb Sttjun, Steiltoef)r=

Unterhalt
.fpabbad) in ber Sarau
Éaufj p (Strémineê

üDorfbad) 3U ©hermit b. Siiren
Simme, Dberrteb=8en!
§ugetigraben p Saanen
geifjebad) 311 StieberfiocEen
Settetriebbad) 31t gmeifimmeit
Sturbad) p Saanen
@mme u. (jtfië 31t Êmmenmatt
Slütjtebad) 31t SJJÏüt) 1e11) 11rnett

Sranbbfd)graben 3U Strub

3lfië, II. Seïtion

„ III. „
Stfdjerjiêbad) 31t Saanen
Stare, ®lfenau=Sern
Simme 3U gmeifimtnen
Senfe in ber Senfenmatt
Stare, @d)ii|enfa^r=@lfenau
SBorbten 3U ©nggiftein
fcnnte, Surgborf=Üantonögrenje
.(ïurjenetgrabett in ber Hurjeneiatt)
Saane, 8auf>en=Ottigen
©ürbe, Set:f>=Slare

Caueligraben im Deimberg
Dürrbad) unb .guftüffe, Somit
Strubbad) unb guftüffe, Serb.
Sutg, Steffiêburg=3tare
Stare, Stt)un=llttigen
Ärattiggraben, Serbauung
©ürbe im Statt, SdjmeUenuntert).
gngftligen 31t Stbetboben.
Seintbad) 3U grutigen
Senfe im ©du
Senfe, J?antottëgren3e=@raëburg

liebertrag
III, 1121

III, 1122

III, 1123

III, 1124

III, 1125

III, 1125

III, 1126

III, 1126

III, 1127

III, 1127

III, 1128

III, 1128

III, 1129

III, 1129

III, 1130

III, 1130

III, 1131

III, 1131

III, 1132

III, 1133

III, 1134

III, 1135

III, 1135

III, 1136

III, 1137

III, 1136

III, 1138

III, 1138

III, 1139

III, 1139
III, 1140

III, 1140
III, 1141

III, 1141

III, 1142

III, 1142
111,1143
111,1143
III, 1166
111,1166
III, 1167

III, 1166

liebertrag

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905. 29



114 — JV» 13 (50)

Staat#-üßtfjmmg tre# îrantnn# Bern für ïra# Jaïjr 1904.

Wedjnuttß

1903.

Woraitfdjlaß

1904.
Itattlett unî» lUrijmmgsrnbrikeu.

w«

(vi lumpte it. Wnößnbcit.

We

(ï:tititttl)incn.

ins
Wubßakn.

gï- 01. gi-- 9t.

Sttttfcnbc SBerluattiutfl.

X. ^auroefen.

«. StSafferbauten.

gi- 9t. gi-- 9t. go 9î. gi-- 9t.

639,666 38 320,000 lleBertraçi
77. ©ettfe, Sauden auftuârtë .111,1167
78. SBorMeit, 3Begmût)Ie=Weut)auê .111,1167
79. Stradjt= unb ©Itjftbad) git ©rteng III, 1168
80. Serfdjiebene Soften .111,1077

486,663

2,700

Ol

85

817,862
4,204
1,130

941
4,214

63
25

70
30

—
—

331,199
4,204
1,130

941
1,513

62
25

70
45

639,666
,119,666

38
38

320,000
81. 2ßafierbait=®orid)ü)fe 111,1168
82. Wmortifation bcrfelben

489,363
18,989

86
02

828,352 88
18,989 02

338,989 02

320,000
6,253

54,638
54,638
20,000

20

60
60

320,000
7,400

34,400
34,400

„ 20,000
—

2.Sefolbungen ber @d)Ienfen= unb
£d)ii)c(lcnmeifter III, 1145

3. äöaffertuerfgebüljren

j 4. Surageioäfferforreftion,Unterhalt III, 1153

5. fpa§tetl)cdentfnin}jfung, uad)träq=
lidjer Settrag ..'... '. III, 1154

508,352

1,583

34,815

88

75

95

828,352

7,766

34,815

20,000

88

10

95

—

—

320,000

6,182

20,000

35

346,253 20 347,400 — 544,752 58 890,934 93 — — 346,182 35

II. SBmneffungöfofitm.

11,987
10,195

126
990

60
70

12,000
8,000

500
810

—
1. Sernteffunqêfoften III, 1159
2. ,tieften für ^robeüermeffungen III, 1162
3. .fîantottëfarte III, 1164
4. Wtietjinfe (ßatafterbur. ^ßnmtrut) 111,1165

6,695

322

20 14,075
7,953

327
810

20
45

—
—

7,380
7,953

5
810

45

23,047 30 20,310 — 7,017 20 23,165 65 — — 16,148 45

58,977

47,246
188,666
750,000
910,960
225,000
346,253

23,047

20

45

26

20
30

65,240

48,600
192,000
250,000
882,500
225,000
347,400

20,310

—

A. SBertoattunßlfofteit öet centralen SBaitbers

tualtnnß
B. ©cjtrllbeprbeit
C. Unterhalt ber ©taatbflePitbe
D. Weite £od)b«ttten
E. Unterhalt ber ©trafen
F. Weite ©trapus nttb SBriiifenbautcit
G. aSßafferbauteit
H. Wermeffitnpfdjten

1,899
110,497
31,179

174,276
544,752

7,017

45
15
70
70
58
20

67,273
48,615

206,283
360,497
958,841
399,276
890,934
23,165

50
60
20
15
07
70
93
65

—
—

67,273
48,615

204,383
250,000
927,661
225,000
346,182

16,148

50
60
75

37

35
45

2,550,150 41 2,031,050 —
ättcljr ïtega&cn als öcranfdjtagt fjr. 54,215. 02

869,622 78 2,954,887 80 — — 2,085,265 02



(51) Ys 13 — 115

Staat#-Brrfjramg frr# Maniait# Bern für ïra# Salir 1904.

!)tc<f)îtun(i

1903.

S8orattfd)fog

1904.
gUntcn uni» llcriimrngsntltrihctL

9lt
@ittna|mcn.

0

5l«ëfta6en.

91 e i it s

dtnitaljmen. îluëflitbeit.

gr.

458,000

1,434,630

700,000

di

472,000

1,420,890

700,000

SR.

gaufenbe &ettt>a(tititg*

XI.

A. !Mürf\a()luiio Utiï» ©cräinfwng.

1. 4{ïuf^af)(unt] :

Slttlei^ett bon 1895,
gr. 47,363,000, 3%. IV, 1185

2. Skrptfmtg :

a. ïânletfyen bon 1895,
$r. 47,363,000, 3 °/o .IV, 1185

b. Stnleiljen bon 1900,
$r. 20,000,000, 31/» % IV, 1185

B. îîlnlcibcnëfnftcu.

1. üßrobtfionen, ïmneportloften unb
Slqio IV, 1187

2. ®rucKofien, 5ßubliIotton§foften IV, 1188
3. Soften beë îinleiijettô bon 1900,

ïïhnortifation IV, 1189

A. 3liirf}af)(ung uitb SBttjtitfung
B. Mnleiljenëfofkit

SOBentger Ïïit«ga6ctt aïs »eratifdjlagt gr. 4,306.55.

xil. finattjiuefeu.

A. iîertnttltuttgëfoftcn bcr giuambivefiiosi
unb $omdnettMtcïtiott.

1. Sefolbung beë ©efretftrë IV, 1190
2. SBejolbungen ber Ingeftettten IV, 1191
3. 33ureau= unb ûleifeïoften IV, 1211
4. SOlietginfe IV, 1195
5. fftecf)tëïoftert IV, 1195

gr. m. 5v.

472,000

1,420,890

700,000

SR. gr. SR. 3v-

472,000

1,420,890

700,000

SR.

2,592,630 — 2,592,890 — — — 2,592,890 — — — 2,592,890 —

8,733

1,086
202,000

50

95

14,000

1,000
202,000

— —
— 10,114

579

202,000

10
35

45

— —
10,114

579

202,000

10
35

211,820 45 217,000 — — — 212,693 — — 212,693 45

2,592,630
211,820 45

2,592,890
217,000

2,592,890
212,693 45

2,592,890
212,693 45

2,804,450 45 2,809,890 — — — 2,805,583 45 — — 2,805,583 45

4,500
10,400
4,265
1,310

35

4,500
12,200
4,500
1,310

— — — 4,500
7,900
4,036
1,310
4,977

79

55

— — 4,500
7,900
4,036
1,310
4,977

79

55

20,475 35 22,510 — — 22,724 34 — — 22,724 34

i



116 — Xt 18 (52)

Maat#-Itrtfjramg te Mantnm Brrtt für te Saïjr 1904.

1903.

$oranfdjlag
1904. Inlett mt& Jtßdjmmgsrubriltett.

9t o 9

fêtnita^men.

9tci«s
(ginnaljitten. Ausgaben.

3*-

9,500
19,000
1,700
3,969
1,010

35,180

56,625
3,500

2,882
1,790

64,797

20,475

35,180
64,797

120,452

9t.

14,000
24,800

2,500
3,500
1,010

45,810

07

58,000
3,500

4,000
1,970

07 67,470

22,510

45,810
67,470

42 135,790

3,700
5,000
1,818

4,500
1,009

*480

16,508

95

45

40

3,700
5,100
1,800

4,500
1,000

480

16,580

9t.

Öaufcnbe si>evhmltumv

XII. Jittanpefen.

B. Mrtuton<stnirf)t>rtltcrd.
1. 23efolbimgert ber Söeamten IV, 1196
2. 23ejoIbuttgen ber 21ngefteEten IV, 1197
3. aiureauloften IV, 1199
4. SDrucKoften unb Sudjbinberfoften IV, 1202
5. IV, 1202

C. »Kaflcmeittc «äffen (^(mtofefjaffucveicu).

1. 33efoïbuttgert ber ßafjtere IV, 1206
2. Sefolbuttg bes SlngeftelUen ber

.flantonslaffe IV, 1207
3. Sureauloftett IV, 1209
4. ajlietjinfe IV, 1210
5. SSerluft IV, 1210

A. SBcrimUtuniisfiijtcn ber tÇinanjbireftiou unb
^ouiiinenbtrcttion

B. àantottbbudjljiUterei
C. Allgemeine Waffen

fDtefjr ausgaben als Oevattfdjfacjt 3r. 22,477. 32.

Xlll. fauiiimrtfdjaft.
A. 4levn>iUt»ufle.foften lier $ireftton.

1. SefoCbung beè ©elretârë IV, 1212
2. Skjblbungen ber Anqeftettten IV, 1213
3. Sureaufoften. IV, 1215
4. .fîantonêtterarjt :

a. Sefolbuttg IV, 1216
b. $ureau= unb 5!ieiîeloften IV, 1217

4. moitié IV, 1218

209
49

258

258

258

70

70

70

13,000
21,761

1,788
3,455
1,010

41,014

58,162

1,841
3,862
1,970

28,950

94,787

22,724
41,014
94,787

158,526

3,700
4,833
1,297

4,500
1,009

480

15,821

at.

60

55

60
25

68

08

02

Sr-

13,000
21,761

1,579
3,405
1,010

40,755

58,162

1,841
3,862
1,970

28,950

94,787

22,724
40,755
94,787

30
05
55

90

55

60
25

68

08

34
90
08

158,267 32

85

3,700
4,833
1,297

4,500
1,009

480

15,821

35
80

85



(53) At 13 — 117

Staat#-Helming be# Mmîvm Bern fite fra# Jafjr 1904»

9iedjnunß

1903.

jßoranfdjlaß

1904.
Kattien uuîi jndjramgsruftnJwrr.

9t

(fiitnaljmcit.

oij «

Witößaben.

9t c

«uunuf)mcit.

in«
Ausgaben.

Çr.

21,839
3,000

18,552

2,000
1,334
4,002

6,585

25,449
1,327

102,248

17,364
10,576
9,469

26,934

341

899

9t.

19

80

60
92

15

10
75

70

55
75
55
81

20

Sr.

19,000
3,000
3,000

2,000
1,300
5,000

20,000

28,000
2,500

95,000
5,000

3,000
2,000
2,000

17,000
10,500

26,000
35,000
35,000

2,000

9t.

Saufettbe *>ernmlrmiii.

XIII. fanimnrtfdjaft.

B.
1. görberung ber Sanbrnirtfcpaft :

a. görberung im allgemeinen IV, 1220
b. Verfucpe mit amerif. Sieben IV, 1222
c. Viaitäferprcimien IV, 1223

2. Sanbmirtfcpafttidie SMiorationen:
a. Vefolbmtg beë Sulturtedjnilerê IV, 1226
b. Vureau= unb tReifefoften IV, 1227
c. Vobenöerbefferungen im fflact)=

lanb IV, 1228
d. Sllpüerbefferungen .IV, 1229

3. perbegucpt :

a. Prämien unb Soften IV, 1241
b. |)engfteftationett IV, 1244

4. Siinbbie^uc^t :

a. Êinjelprftmieu unb Soften IV, 1536
b. Veftanbeprämien unb Soften IV, 1287
c. tßiefjauöftellungsmärEte unb 6rport :

aa. Sucfjtftierauëfteïïungêmartt IV, 1275
bb. ViaftbiepauäfteUungörnärtte IV, 1276
cc. .Sucptbiepejport.... IV, 1277

5. Sleinbiepjucpt, Prämien u. Soften IV, 1278
6. Jfirämienrücterftattungen IV, 1282
7. gucferrübentultur IV, 1284
8. fjagelberficperitng IV, 1285

j9. Viepberfidjerung IV, 1286

10. Veiträge an öbftbaumpflanjungen
lättgö ©taateftrafjen IV, 1288
©reimitttge @ntfd)äbigung für aufserorbent=
lidfe apl)tenfeuc£)ef)Dli^eilict;e Viafjnapmen.)

C. JiantnnirtfdjaftItdK ®<Dule.

1. Sanbmirtfcpaftlidje ©djule :

s\ llrtferrtmi
b. 8anbwirtfd)aftlid)e Verfucpe
c. Verwaltung
d. Slaprunq
e. Verpflegung
f. Vtietjinä

g. Arbeiten ber Zöglinge

Vetriebèergebnis
h. (inücntarOcrdnberung
i. Softgelber

(©tipenbien)
k. Vunbeëbeitrag

3r-

4,818
3,000

2,000

6,343
9,253

58,772
228

73,615

1,520
2,000
3,877

25,925

28,688

500

9t.

52

40
90

50

71

Sr.

19,616
6,000

798

4,000
1,483

9,205
18,507

87,186
1,546

178,927
4,936

3,000
3,520
4,000

21,330
470

10,563
57,377

500

541

9t.

85

80

75

20
80

15
05

80
80

50
30
05
42

47

Sr.

25,455

9t.

20

Sr-

14,798
3,000

798

2,000
1,483

2,861
9,253

28,414
1,318

105,312
4,936

3,000
2,000
2,000

17,453

10,563
28,688

541

9t.

33

80

75

80
90

15
05

80
80

50

05
71

44230,772 57 225,300 — 220,542 03 433,511 — — 212,969

31,674
1,758

10,541
6,288

10,017
4,450
4,674

43
29
78
92
60

39

32,000
1,000

11,500
7,000

10,000
4,450
4,000

— 1,295
1,364

518
34,331

6,649

5,505

25
95
05
40
95

78

32,771
3,561

11,323
44,903
14,791
4,450

08
89
85
95
49

5,505 78

31,475
2,196

10,805
10,572
8,141
4,450

83
94
80
55
54

60,056
1,906

19,210
5,300

14,768

63
10

75

61,950

18,000
6,000

15,000
—

49,665
2,255

14,010

14,025

38
10

77

111,802
7,138

300

26

13,710

14,025 77

62,136
4,882

88
90

33,283 98 34,950 79,956 25 119,240 26 — — 39,284 Ol
|

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 30*



118 — JVs 13 (54)

Mààte-fâtâimng. to Mantom 3txn für to laïjr 1904.

Olerfjnung

1903.

üBaranfrijUig

1904.
g^ttien mtî» $cd)mmprtü)rilmt.

©innalmen. Ausgaben.

Itte

dtnnatjuten.

ins
Ausgaben.

Bfr.

8,363

81.

81

3r-

4,050

81.

gaufenfte ®ertt»a(twng.

XIII. fttttiJtuirifdjftft.

C. i'attîut'irtfdtaîiUdK $d)ule.

2. ©utsmirtfchaft

1. fianblï)irtfc£;aftticï)c Schule
2. ©utSunrtfdjaft

(Auâftettungsfoften.)

IV,1289

». SWolïcrcifdjttïe.

1. 907otïereifd)xtïe :

a. Unterricht
b. Bertoattung
e. Aatjrunq
d. Berfiftegung
e. ^Oîtetginê
f. Arbeiien bcr Zöglinge

Betriebëergebms
g. ffnbentarOeränberung
h. iîoftgetber
i. ©tifienbten

k. Bunbeêbeitrag

2. SMterei :

a. Biietginfe unb ©teuern
b. Untertjatt ber ©ebäube

c. (berate unb Blafcfjinen
d. Brennmaterial unb Beleuchtung
e. Befotbungen itnb Arbeitslöhne
f. Betriebene Betriebèfoften
g. 9JHlchanfauf
h. ißrobufte
i. ©chïneine

1. Biotfereifchute
2. Btolferei

IV, 1290

«c.

89,388

8t.

83

S*-

80,583

8t.

68

gr.

8,805

8t.

15

s*. 8t.

8,363 81 4,050 — 89,388 83 80,583 68 8,805 15 — —

33,283
8,363
1,166

98
81
80

34,950
4,050

— 79,956
89,388

25
83

119,240
80,583

26
68 8,805 15

39,284 01

26,086 97 30,900 — 169,345 08 199,823 94 — — 30,478 86

23,457
4,604

10,282
3,508
2,020
1,200

06
20
90
87

25,400
4,300

10,000
4,200
2,020
1,200

—
529

10
2,818
2,696

1,200

25
15
70
50

25,099
5,260

14,436
5,069
2,020

62
32
29
79

02
05

1,200

— 24,570
5,250

11,617
2,373
2,020

37
17
59
29

42,673
2,349

10,460
1,950

11,833

03
20

08

44,720

8,600
1,600

12,700
—

7,254
822

10,820

11,856

60

89

51,886
2,651

170
1,200

10,650

11,856 89

44,631
1,829

1,200

42
05

24,679 15 25,020 — 30,753 49 55,907 07 — — 25,153 58

3,830
1,614
2,098
4,272
1,855
4,450

160,729
168,850

5,056

24
46
80
85

89
03
97
21

5,000
1,000
2,500
3,000
1,800
4,000

135,100
152,100

2,000

—

1,180
5

1,130
21

10

203,760
58,803

15

53
43

4,497
1,450
5,279
4,404
2,245
3,906

160,445
23,192
43,920

94
63
95
70

26
55
95
74

180,567
14,882

58
69

3,317
1,445
4,149
4,383
2,245
3,896

160,445

94
63
80
70

26
55

4,944 09 1,700 — 264,910 11 249,343 72 15,566 39 — —

24,679
4,944

15
09

25,020
1,700

— 30,753
264,910

49
11

55,907
249,343

07
72 15,566 39

25,153 58

29,623 24 23,320 — 295,663 60 305,250 79 — — 9,587 19



(55) JNs 13 — 119

Staats-Balimmg ties üanftms Bern für tras Jaftr 1904.

8tedjmmr Vornitîtôlafl
Junten imî> llcrijmutgsritbnkett.

91 o fi s 8t e t it «

1903. 1904. (giiuitthwteit. Slulpben. dimtaf)uten. luöp&cn.

gt. 91 3*. 9t. gr. 9t. gr. 9t. Sr. 9t. Sr. 9t.

Saitfenbe £$erit>(tliiu!g*

XIII. fanöimrtfdjaft

E. 9®iuterf«f)ulm.

1. ßanbnnrtfdfaftlidje äöinterfdjule fRüti :

15,686 32 16,000 a. Unterricht 36 — 15,518 99 — — 15,482 99
1,846 05 1,700 — b. Vcriualtung 16 10 2,224 97 — — 2,208 87

15,216 60 12,600 — c. Vaprung — — 15,549 80 — — 15,549 80
4,610 34 5,500 — d. Verpflegung 9 50 4,684 10 — — 4,674 60
4,000 — 4,000 — e. fÜtietphte — — 4,000 — — — 4,000 —

41,359 31 39,800 -— Vetriebeergebnis 61 60 41,977 86 — — 41,916 26
— — — — f. ^nöentarberänberung — — — — — — — —
13,043 20 10,800 — g. floftgelber 13,367 40 9 60 13,357 80 — —

7,843 16 8,000 — b. Vunbeêbeitrag 7,577 19 — — 7,577 19 — —
500 — — — (ßcmbunrtfäjciftlidje luêfteïlung in

$raueitfelb)

20,972 95 21,000 — IV, 1292 21,006 19 41,987 46 — — 20,981 27

2. ßanbttnrtfdjaftlicpe Söinterfcpule Ißruntrut :

8,043 39 8,700 — a. Unterricht — — 7,679 02 •— — 7,679 02
1,791 45 1,600 — b. Vertocdtung — — 1,666 70 — — 1,666 70
2,721 60 3,000 — c. Vctprung — — 2,842 80 — — 2,842 80
1,214 70 1,500 — d. Verpflegung — — 1,130 85 — — 1,130 85

500 — 500 — e. Utteigius — — 500 — — — 500 —

14,271 14 15,300 .— Vetriebsergebntê — -— 13,819 37 — — 13,819 37

— — — — f. .(yttUeularUercinberitrig
2,721 60 3,000 — g. .Vîoftgelber 2,842 80 — — 2,842 80 — —
3,764 69 4,050 — h. Vutt'besbeitraq 3,515 16 — — 3,515 16 — —

7,784 85 8,250 — IV,1292 6,357 96 13,819 37 — — 7,461 41

20,972 95 21,000 1. Sartbtoirtfcpafllidje Sßinterfcpule fRüti 21,006 19 41,987 46 _ _ 20,981 27

7,784 85 8,250 — 2. ßanbtoirtfcpaftlidje SBinterfdjuIe ikunlnd • 6,357 96 13,819 37 — — 7,461 41

28,757 80 29,250 — 27,364 15 55,806 83 — — 28,442 68

16,508 40 16,580 fi. Veruutltunflöfoflcn öer îdrcftiou 15,821 15,821
230,772 57 225,300 — B. öttnöioirtfdjaft 220,542 03 433,511 47 — — 212,969 44

26,086 97 30,900 — C. öttnblutrtf^ttftli^e @i|ulc 169,345 08 199,823 94 — — 30,478 86
29,623 24 23,320 — D. Mferetfdjitle 295,663 60 305,250 79 — —- 9,587 19

28,757 80 29,250 — E. ßan&Uitttfdjiiftlidje SButterfdjulen.... 27,364 15 55,806 83 — — 28,442 68

331,748 98 325,350 — SBeniger îtusgabcn als tteranfdpagt g-r. 28,050. 83 712,914 86 1,010,214 03 — _ S 297,299 17



120 — J\s 13 (56)

Staat#-jtedptimg üe# Bantmt# Bern für fra# Jafjr 1904.

1903.

SBatttitfrfjlaft

1904.
$iimten nnî» |tedjmntgsrubrikcn.

Nul)
(finit iifjjitcn.

et«:
(Ausgaben.

gv- «

4,200
9,460
2,481

880

17,021

16,650

492
2,949

120

82,450
2,871

17,324
2,980

17,127

36,187
54,000

52,777

2,167

50,000

52,167

17,021
52,777
52,167

121,965

40
60

50

78

42

20

20

S*-

4,200
9,700
3,000
1,230

18,130

16,500

1,200
3,600

120

79,800
3,000

18,000
3,000

15,200

29,000
54,000

57,420

5,000

50,000

55,000

18,130
57,420
55,000

99 130,550

gattfettbe SBerhmltung.

XIV. lorftwcfen.

A. SertnaltungSfoften feet centralen govft«
Sertoaltnnfl.

1. Sefolbung beê ©etretârê
2. Sefolbungen ber Angefteïïten
3. Sureau= uttb Seifetoften
4. yJHelgittfe

IV,1293
IV, 1294
IV, 1297
IV,1298

B. gorftt>olUei.
1. gürftinfpeltoren :

a. Sefolbungen ber fÇorftirtîl)eï=
toren IV, 1299

b. Sureaufoften IV, 1300
e. Dteifeïoftert IV, 1302
d. îllietains IV, 1302

2. .ffreiêforfter :

a. Sefolbungen ber flreiëforfter IV, 1304
b. Sureautoften IV, 1307
c. Uîeifefoften IV, 1309
d. Slietjinfe IV, 1311

3. Oberbamtloarte unb 3öalbauf=
fe^er IV, 1314

4. Seitrag beê Sitnbeê IV, 1315
5. Anteil ber ©taatêtoalbungen an

ben Höften ber gorjtinfpettoren
unb Âreiêfôrfter IV, 1315

C. gdrberunfl DeS gorfttoefeue».
1. Seiträge an 2öalbmirtfcl)aft§t>läne

unb Työrberitttg bee gorfttoefenê
im allgemeinen IV, 1318

2. Serbanungen bon SMIbbödjen nnb
Aufforftungen im Hochgebirge IV, 1318

A. äkMialtungSfiiftcit
B. forftyoltjet
C. ^örberuitg beb fyarftuiefeuS

ÏBentger ätuSgaben a(8 oevanjd)lagt gr. 6,894.07.

10,682

10,682

38,520

54,000

92,520

14,343

14,343

10,682
92,520
14,343

117,545

9t.

20

4,200
9,560

13,692
1,230

20 28,682

45

16,800
893

3,005
120

83,400
2,849

17,666
2,980

17,265

45 144,980

24 17,539

50,000

24 67,539

20
45
24

28,682
144,980
67,539

89 241,201

gr. R.

38,520

54,000

45

22

22

82

gr. 9t.

4,200
9,560
3,010
1,230

18,000

16,800
893

3,005
120

83,400
2,849

17,666
2,980

17,265

52,459

3,195

50,000

53,195

18,000
52,459
53,195

123.655

40

40

85
15

90
10

55

98

98

40
55
98

93



(57) Ni 13 — 121

Maafe-Homing te lattitm# Ba*it flir te laljr 1904.

Dtedjnung

1903.

i>aranirf)(uR

1904.
ftottien mtî» itedjnunijsrulmlttn.

!H«()

fêtimufntcn.

etn
(Simtitfjmcn. SluSpöen.

SR. $r.

797,193
159,528

770,000
150,000

956,721 920,060

915
723

18,712

65
60
61

1,000
800

17,000

20,351 86 18,800

19,306
50,000
35,006

169,275
1,061
4,774

21
5,027
1,952

27

30
30
25
15
90
35
50

20,000
50,000
38,800

170,000
1,500
6,000
1,000
5,600
3,000
3,300

286,425 02 292,600

6,280
34,375
45,383

1,741

50
65
69
70

8,000
36,000
48,000

3,000

87,781 54 95,000

Saitfettfee üßerhmltunß.

XV. $taat0ttmlt>ungen.

A. uni» ^toifcfyemtufeuttftett.

1. Iwuptmtijimgett IV, 1320
2. 3toi(<|ennu^uttgen IV, 1320

B. 9iebenmO;unfteu.

1. «StocElofungen IV, 1321
2. ©rufienlofungen, ïorf .IV, 1323
3. 3öeib= uttb Seljettjittfe, ©raë= urtb

Stf^enraub IV, 1326

1. Sßalbfulturen
2. Söegartlagert
3. |)utlöt)ne (banmuartenfôhtte)
4. Éiiftlbtjite
5. Uiarcf)urtgett, Sermeffungen
6. ©teigerungê= unb Verlaufëlofiett
7. 3ted)tëloften
8. SXufforfturtg im großen SUioos

9. ©eMubereparaturen
10. Sunbcsbcttrag an ^utloljne

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

1341
1346
1350
1351
1352
1354
1356
1357
1359
1350

». SBefdRwettbew.
&

1. Sicherungen anbereäjtigte ttttb Statte IV, 1361
2. ©taatêfteuern IV, 1362
3. ©emeinbefteuern IV, 1373
4. ©djmeïïenmaterial .IV, 1383

Sr.

814,464
162,840

977,304

1,865
660

19,709

22,236

63,466

12

3,145

66,624

327
955

1,282

SR. gr. iSR. fr-

263

25

04 288

05

30

65

78

77,672
50,000
37,836

177,931
819

7,733
61

5,563
2,032

359,650

6,407
36,974
50,291

1,428

95,101

814,464
162,840

977,304

1,602
660

19,684

21,948

85
60

59

04

67

3,145

75

50
67
37
20

74

65

14,206
50,000
37,836

177,931
806

7,733
61

5,563
2,032

293,026 75

6,407
36,647
49,336

1,428

93,818196

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 31



122 — JVs IB (58)

Staats-Hrtïiramg Üz# Haitians Burn für bas laf|r 1904,

9lcd)ituiiß

1903.

SBoranfdjlaß

1904.
ganten uitî» Itedjmmgsrnbriken.

Sv- »t. Sr. St.

54,000

3,500

57)500

54,000

3,500

57,500

956,721
20,351

286,425
87,781
57,500

02
54

920,000
18,800

292,600
95,000
57,500

545,366 30 493,700

164,197
12,300
15,730

644,175
127,660
16,262

439

77
95

68
50

159,000
12,000
15,660

661,200
127,660

10,200
200

980,765 90 985,920

gaufettbe SBetttsaftimg.

XV. StaatüttMlöiingen.

E. iBertwattuttfl$tofim.

1. Slrttetl ber Staatstoatbungen ait
ben Itoften bcr gorftinffteftoren
unb Âreiêfarfter IV, 1384

2. Settrag an bte llnfat£= unb ltran=
fentaffe ber SBalbarbeiter IV, 1384

A. dattyts uni Stoifdjennuknugen
B. fkeknuuljuttgeit
C. äSirtfönftSfoften
D. Sefdjiucriicn
E. SlerttaltungSffljilctt

SDteljr ©imtafjmen at« »cranfdjtagt gr. 61,206. 33

1.

XVI. iomimen.

A. Ortrafl.

^adjtjinfe bon Sibtlbomänen
2. tpa^tjinfe Don Jßfrnnbbomanen
3. yjtietjinfe bon Äircfjengebäuben
4. yjiietjinfe »on Slmtëgebâuben
5. SOÎietjinfe bon SJHIitärgeMuben
6. Srtoë bon 5probu!ten
7. Serfcfytebene Sinnahmen

IV,1389
IV, 1392
IV, 1393
IV, 1394
IV, 1393
IV, 1398
IV,1396

9t o lj

(Stitnaljmen.

gr. 3t.

977,304
22,236
66,624

1,282

1,067,446

164,804
12,619
15,660

661,245
127,660

12,526
500

995,015

82

97

Uluëgakit.

8*.

54,000

3,500

57,500

288
359,650

95,101
57,500

512,540

1,202
67

790

2,060

49

30

80

10

Ct«:
(f-tmmfjtttcit.

gr. 3t.

977,304
21,948

554,906

163,602
12,552
15,660

661,245
127,660
11,735

500

992,955

04

83

87

Sr.

54,000

3,500

57,500

293,026
93,818
57,500

75
96



(59) JVî 13 — 123

Staate-Betonung ïïm Bauten» Bern fnr ta Jafjr 1904

Stedjnuttß

1903.

Soraitfcljlafl

1904.
^tonten uttïi |lerf)nung5rubnlTtn.

9t a 0

(finit«()mcu. Sluëpbeu.

Ctlli
»ÄttSflttben.

Sv. 8î. gr. 91.

9,963
136
569

1,298
42,984

64
30
30
49
14

15,000
500

1,000
4,000

47,000

54,951 87 67,500

15,119
15,600 38

19,000
17,000

30,720 26 36,000

980,765
54,951
30,720

90
87
26

985,920
67,500
36,000

895,093 77 882,420

gr. st. gr. 91,

Saufettbe SBcrlimWuitg.

XVI. PomSnen.

B. 26iïtf«f}rtftêïôftett.

1. Kulturarbeiten u. S3erbefferungen IV, 1397
2. -ülaräjungen, SSermeffungen IV, 1399
3. 2luffi<pïoften IV, 1400
4. Kaufë= u. äierpadjtungötuften IV, 1402
5. Sranbberfidierungëloften .IV, 1405

51 50

114
414

580

C. ©efd>ta»e*t>ett.

1. Staatëfteuem IV, 1407
2. ©emeinbefteuern IV, 1413

211
4,184

4,395

A. drtrag
B. SfiHrtfdjaftöfojfc«
C. Beîdjtocrben

2ftel)r ®imiat)men at« Bcraiifdjtagt gr. 22,770. 69

995,015
580

4,395

999,991

68

13

78

10,698
264
790

1,230
42,456

55,439

15,498
21,802

37,301

gr.

21

30
05
58
71

85

14

2,060
55,439
37,301

94,801 09

992,955

905,190

gr. 9t

10,646
264
790

1,115
42,042

54,859

87

69

71

30
05
96
15

17

15,287
17,618

32,906

54,859
32,906

74
27

01

17
01



124 — JV; 13 (60)

| Staate-Urüimmg te Canton# Brrtt für te Safjr 1904.

Otedjiumß ^ovanfitjlag
1904.

iîoutfit uni» itcdjmmgsntbrilwit.
9t<\\* 9te i « s

19U3. (Stnitagittttt. Üluößaben. (fimtafjmtn. ttfußßabeit.

5v. SR. 8*- SR. gr. SR. SR. SR. gv. SR.

Saufettbe ^ertoaliittig.

XVII. Pomanenkalfe.

65,572 21 91,700 A. Stitfc »on ©ttfljakn IV, 1416 64,581 15 — 64,581 15 — —
90,098 15 85,700 — B. ginfe für Äauffdjulkn .IV, 1416 — — 90,423 65 — ;— 90,423 65

24,525 94 6,000 — Stßenigcr (Stnnaljmen als ti«anfd)(agt. gr. 31,842. 50 64,581 15 90,423 65 — 25,842 50

XVIII. Ipotljelwrltafle.

A. SRofKvtrag.

6,412,118 10 6,578,000 — 1. ginfe fort .5l)pot()efar=2)arIet)n 6,726,331 20 9,402 80 6,716,928 40 — —
306,978 45 312,000 — 2. ,§tttfe boit Sarlefjn ait ©emeinben 304,831 05 — -— 304,831 05 — —
137,390 31 131,300 — 3. .Qinfe bon jettoeiligen ©etbantagen 141,434 70 2,241 30 139,193 40 — —

1,457 85 18,000 — 4. Sßrobtftonen 34,079 80 12,252 10 21,827 70 — —
16,542 26 15,000 — 5. Sftietjing bom SlnftaltêgeMube 19,600 — 3,762 69 15,837 31 — —

1,500,000 — 1,500,000 — 6. _3titô bes 21nleifjen§, $r. 50,000,000, 3 °/o — — 1,500,000 — — -— 1,500,000 —
7,174 15 10,000 — 7. Koften ber ©oupottöetitlöfuttg — — 7,634 75 — — 7,634 75

192,663 — 192,700 — 8. 2lmorttfatton ber Inlei^erteloften — —• 192,663 — — — 192,663 —
2,194,701 70 2,252,000 — 9. gtttfe ber $)ef)otê auf ßaffafctjeine 15 — 2,312,886 05 — — 2,312,871 05

459,776 43 480,000 — 10. Hhtfe ber Sepotè itt Kontokorrent — — 523,669 08 — — 523,669 08
1,003,272 •— 1,036,000 — 11. 3infe ber ©Bareinlagen — — 1,034,863 75 — — 1,034,863 75

41,687 05 41,000 — 12. SJiomentane ©elbaufnatjmen — — 32,605 85 — -— 32,605 85
— — 2,200 — 13.aSSertufte unb SÄbfcfjreibungen

50,000 — 30,000 — 13.bKur§bertuft= unb Seferbekonto — — 50,000 — — — 50,000 —
134,850 — 145,400 — 14. (Sintontmenëfteuern — — 144,575 —- — — 144,575 —
800,000 — 800,000 — 15. Sine bes ©tammtafntatë — — 800,000 — — — 800,000 —

490,362 64 565,000 — 7,226,291 75 6,626,556 37 599,735 38 — —

«. ïîevWattMnaëïoftcn.

6,722 10 7,000 — 1. Saggelber ber Scnualtungsbetjbrben — — 6,770 — — — 6,770 —
36,800 — 39,000 — 2. SBefotbitngen ber SBeamten — — 37,400 — — — 37,400 —
51,272 30 55,000 — 3. SBefolbunqett ber Ingeftettten — — 52,861 — — — 52,861 —

7,000 — 7,000 — 4. ÏRietjinfe — — 7,000 — — — 7,000 —
12,561 43 12,500 — 5. 93ureaufoften 3,955 60 14,483 30 — — 10,527 70

634 59 500 — 6. 3îed)të= unb SBetreibungêtoften 4,721 05 5,282 17 — — 561 12
3,515 60 3,000 — 7. ©motumente 3,624 70 — — 3,624 70 — —

111,474 82 118,000 12,301 35 123,796 47 — — 111,495 12

800,000 800,000 C. 3tt»S t>e8 &tatntnfapttalë 800,000 800,000

800,000 — 800,000 800,000 — — — 800,000 — — —



(61) As IB — 125

Sfaate-ltefpumg ïrra %mtom Bmt für ïra# laïjr 1904.

iïterfjmutR

1903.

$<wtnfdj(afl

1904.
Itimten unî» Ikdjmntgsrubrikctt.

Üiül)

(fiititafjuten.
tim

©tnitafjmcn.

jr. SR. -Jr. SR.

490,362
111,474
800,000

1,178,887

894,654

525,000

1,605
75,000

1,242,991
456,780
129,249

7,872
217,453

94,440
19,837

492,500
20,346

1,200,000

565,000
118,000
800,000

82 1,24:7,000

27

80

15
30
65
23
95
35
60
41
43

760,000

525,000

5,000
70,000

1,500,000
320,000
130,000

10,000
100,000

540,000

1,200,000

Saufenbe ü&erttmltung.

XVIII. igpotljekarkafle.

A. »Jtojjcrtmji
B. $erinaltunflSfoften
C. QtitS Ses 8tnmm(al)itn(S

IV, 1417

2ReI)r (Simtafitneu at« öeranfdjlagt Jr. 41,240. 26

XIX. ftantonalbank.

A. »etricbrtcrtrag.
1. Söedjfelertrag
2. 3ittfe :

a. ginëbeëSMetljenêb. 1899, gr. 15,000,000,
3V«%

b. Soften ber 6oufu>nê=6inIôfung
c. Wmortifation ber 9XrtïeiÉ)enëÏDften b. 1899
d. 25er]"c£)tebene 3ittfc

3. ^robiftoueu unb 2luf6e)uaf)ruttgâgeMï)ren
4. SBaniuotenfteuer
5. Cantonale unb ©emeinbefteueru
6. Slbfdjreibungeu unb SSerlufte
7. .fîurêgelbimt auf SBertfdjriften.
8. ©elbbefRaffung bout Sluslanb
9. SSerioaltungëfoften

10. tlebertragung in bie ©fte^ialreferbe

IV, 1418

Sßettiger Qstnnaljtnen atê oeraufcfjtagt Jr. 100,000.

Jr.

7,226,291
12,301

800,000

8,038,593

798,011

2,889,641
406,314

10,342
47,451

4,151,761

10

60

79

Jr.

6,626,556
123,796

6,750,352

525,000
2,251

1,612,536
1,233

133,159
11,964

208,962

28,141
527,358

1,152

3,051,761

SR. Jr.

599,735

800,000

84 1,288,240

798,011

65

1,277,104
405,081

47,451

79 1,100,000

111,495

26

SR.

12

60

525,000
2,251

57

133,159
11,964

198,620

28,141
527,358

1,152

65

85
39
28

30
89
61

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 32*



126 — Mi 13 (62)

Staats-toïiramg te Haitians Bern für fräs Jafjr 1904,

9tedjitunß

1903.

fgovanfdjlaß

1904.
ganten unît ftedjnungsrubritwn.

91

Einnahmen.

Ofjs

9lttöp6cn.

9t e

(Einnahmen.

i Its

SùtSpkit.

gr.

55,319
145,590
102,799

107,4M
22,585

6,161

41,810

SR.

26

60

25
08
12

45

gr.

140,000
60,000

100,000
10,000

5,000

SR.

Saufewhe SBctiimltuiifl.

XX. Stnatakafle.

A. 3infe uou ©utbrtbeit.
1. ginfe Dutt ©elbantagen:

a. Sctnlbefsot IV, 1419
b. Obligationen IV, 1420
e. lltien IV, 1421

2. Strife bort S3orfcf)üffert :

a. ©pejialbermaltungen IV, 1422
b. Oeffentlidfe Unternehmen IV, 1423

3. ginfe bon berfcfjiebenen (guthaben
unb SBerfpcttungêjinfe IV, 1428

4. Serfdjiebene @innaf)tnen IV, 1430

B. 3infe fût Sdjwlben.

1. ginfe für Depots :

a. ©pejialbertoaltungen IV, 1431
b. ®erict)tlict)e (Mbt)interlagen IV, 1434
c. Ülbminiftratibe ©elbtjtnterlngen IV, 1436
d. ©pe^iatfonbs IV, 1438
e. 3Serfcf)tebene Oepoté.... IV, 1440

2. ©conti für Sarjatilnngen IV, 1444

A. ginfe Hau ©utljabeit
B. ginfc für ©djitOten

2ReI)r @innai)men at« »eranfcfyfagt gr. 61,861. 71.

gv.

24,853
138,994
84,530

101,184
19,210

4,349
34,447

SR.

94
20

25
76

85
44

gi'-

10,867
5,957

8

64

601

SR.

37
20
60

62

35

g*-

13,986
133,037
84,521

101,184
19,146

4,349
33,846

SR.

57

40

25
14

85
09

gi'- SR.

481,709 76 815,000 — 407,570 44 17,499 14 390,071 30 —• —

30,956
18,709

1,406
1,105
4,623
5,890

16
91
86
35
07
93

20,000
12,000

1,000

7,000
5,000

—
3,460

35

49

37,418
15,030

621
737

2,068
5,794

70
26
28
21
05
93

2,723 28

37,418
15,029

621

2,068
5,794

70
91
28

05
93

60,481 58 45,000 — 3,460 84 61,670 43 — — 58,209 59

481,709
60,481

76
58

315,000
45,000

407,570
3,460

44
84

17,499
61,670

14
43

390,071 30
58,209 59

421,228 18 270,000 — 411,031 28 79,169 57 331,861 71 — —



(63) M 13 — 127

Staate-toïjmmg to Kantens Bern fur to laïjr 1904.

ÜÄedjmmfl

1903.

®oranfd)(afl

1904.
ganten uni) Ifodjniragsnihriltüti.

9tßfj
(fttmaljmeit. Vlltyijilhcit.

91 c i it s

©tnttafjincn. Sluißttbett.

Sr- Sr- 31.

122,806
29,790

7,063
992
552

05
60
30
70
24

140,000
33,000

6,500
500

1,000

87,497 09 102,000

4,011
1,989

20,000

10,000

29,471
29,471

1,510
8,957

70
50

65
65
35
76

5,000
3,000

20,000

10,000

30,000
30,000
4,000

87,497 09 102,000

4,666
7

75
50

3,000
100

4,659 25 3,100

87,497
87,497

4,659

09
09
25

102,000
102,000

3,100

4,659 25 3,100

Suufettbe Vermalt««!}.

XXI. Pu^en tutö Konfiskationen.

4. ©ttßeit.

1. ©efirrodjette Sufiert IV, 1449
2. Umgemanbelte Sußeit IV, 1452
3. «erjagte Su&ett IV, 1455
4. Ibminiftratiöbuüen IV, 1457
5. Anteile art eibgevtoffifdjett V^ufien IV, 1458

B. »Mf!cnt>ertt>«uöuit(t

1. Segugêtoften
2. 33eïoî)ttimgeit art ©emeittbe))oltjei=

bietter ttttb ^ribatc
3. Seitrag art bte Sefolbttttg bes

^olijeitor^
4. Seitrag att bte ^nttaltbertlaffe bes=

felbett
5.

IV,1462

IV, 1463

IV, 1464

Slttteil bes ©eJuttbljeitêtDefenê
6. 91nteit ber ©emetttbett.
7. Serfcfyiebette Sufjenanteile
8. Sortrag ju berteitenber einteile

IV, 1464
IV,1464
IV, 1465
IV,1468
IV,1468

C. etrfafc uni» ÄonftStatiouett.

1. ©rfab IV, 1473
2. .iÎDttfiêfattotten IV, 1475

A. Sitfeen
B. SMjjettUertuenïmitft
C. drfalj ttnb tonjtëïationeit

SKefjv @inna!)meit a(8 Bcraufcfjlngt JJr. 7,842. 35.

Si"-

128,863

1,698
520

131,083

53,636

53,640

114,136
19

114,156

131,083
53,640

114,156

298,879

3t. iV-

95
31,153
6,615

49 37,769

25

83

4,346

1,801

20,000

10,000
23,577
23,577

1,409
62,243

08 146,954

103,213

05 103,213

37,769
146,954
103,213

62 287,937

8r-

50

128,863

1,698
520

93,313

07

70 10,922
19

70 10,942

93,313

10,942

27 10,942

91.

95

99

Sr.

31,153
6,615

4,342

1,801

20,000

10,000
23,577
23,577

1,409
8,606

93,313

35

93,313

35

60
90

05

32
32
25
17

99

99



128 — JNs 13 (64)

to tettfmt# Bern fïtr to Saïjr 1904»

SRcd)it«nfl

1903.

S$oraitf^lag

1904.
gUnten unit Jledjitungsnibnltim.

91

dtmtaljmen.

afjs

9Cuëgakn.

9te

dittitaljinen.

i « «

SluSftttkn.

3-v.

60,633
11,430
9,868
1,434
1,931

at.

10

15
40
05

gr.

53,000
11,000
9,700
1,500
1,400

at.

Sattfenbe

XXII. Jifdjerei uni) lergbau.

A.
1. $agbfmtentgebüt)ren IV, 1476
2. Slnteil ber ©emeinben, 20 % • IV, 1477
3. 2Iuffid)t§= unb SSegugêïoften IV, 1479
4. Hebung ber 3agb IV, 1481
5. Vergütung ber ©bgettoffertfcfjaft IV, 1481

B. g-tf<fteret.

1. fjifcfte^ert^irtfe u. ißatentgebüf)ren IV, 1482
2. Ulnffirf)ts= unb Sejugêtoften IV, 1485
3. fpebung ber gfifdj-jndjt.... IV, 1487
4. Vergütung ber @ibgenoffenf<haft IV, 1489
5. gifdjju^tânftalt IV, 1490
6. 9ted)tê{often IV, 1491

C. 5öcr0t»rtM.

1. Sefolbung bcô OJtinert^Ttfpeftorô IV, 1492
2. Gsifenerjgebuffren IV, 1492
3. (Steinbrüche:

a. .ftonjeilionëgebûtjren IV, 1493
b. Stodernfteinbru(h,3Iuêbeutung IV, 1494

4. .ßeburtg beê Sergbaueê

A.
B. ftfdjeret
C. ©crgbuu

3Jtef)r @ittttaf)men a(3 ocranfdjtagt gr. 16,677.87.

gr.

65,931

110

2,003

8t.

10

Sv.

12,470
9,814
2,814

3t.

95
65

gv.

65,931

2,003

3Î.

10

gr.

12,470
9,704
2,814

9t.

95
65

39,831 60 32,200 — 68,044 10 25,099 60 42,944 50 —

8,410
6,915

308
3,462

458
110

30
60

02
20

8,000
7,000
1,000
2,500

200
500

—
9,034

3,140
3,366

660
33

7,064
3,533

450
240

93

10

9,034

3,366
209

33
90

7,064
393

240

93

4,996 92 2,200 — 16,200 33 11,288 03 4,912 30 — —

1,200
1,162

173
1,279

36

92
02

1,200
2,000

200
2,000
2,500

— 2,148

173
3,767

84

92
95

1,200

1,169 64

2,148

173
2,598

84

92
31

1,200

1,415 30 500 — 6,090 71 2,369 64 3,721 07 — —

39,831
4,996
1,415

60
92
30

82

32,200
2,200

500

— 68,044
16,200
6,090

10
33
71

25,099
11,288
2,369

60
03
64

27

42,944
4,912
3,721

50
30
07

— —

46,243 34,900 — 90,335 14 38,757 51,577 87 — —



(65) Ni 13 — 129

Staate-Errfiramg tag Eattteng Bmt für trag Jaljr 1904.

JRcdjttitttfl

1903.

Soranfdjfaß

1904.
glatten unît gtedjmtngsntbriten.

91 a

dtnnaljttten. Sttuêgaben.

91 c

dinnatjmen.

tns
Ausgaben.

g».

42,679
1,063,664

1,240
529

15,289

46,937

91.

28
60

80

85

gr-

1,057,600
600
700

10,800

91.

gaufettbe îlcrttialtuitfl.

XXIII. MjljanMrntg.

A. ealgbevfauf.

1. ©aljborräte auf 1. Sänner
2. Äoctjfalj
3. Safelfalj
4. SJÎeerfalj
5. ©etuerbefalj
6. Seinfalj
7. ©al^borrftte auf 31. SDegember

B. ©etriebêfoften.

1. Sitte bee 23etrtebë!a:pitalê
2. ïranêporttoften
3. 2tu§tt>ägerlöt)ne
4. ajlagajinlb^ne
5. SSergütungen für 33ar}df)Iung
6. SSerfdjiebene 33etriebëïoften
7. Skrfcfyiebene (finnatjmen
8. ©conti imb Sinêberqûtungen

C. tBemaltungétoften.
1. aSefotbungen ber Beamten
2. ÏSureaufofien
3. SOîietginfe

A. ©atjberfattf
B. ©etriebSïojteit
C. Sîerttialtunflbïojten

IV, 1499
SCReïir @ittnaf|tnen al® öerattferlagt gr. 29,588. 45

gr-

1,499,850
3,075
1,520

28,325
759

56,303

91.

47

gr.

46,937
432,888

2,135
685

15,019
456

91.

85
60

50

gr.

1,066,961
940
835

13,305
303

56,303

91.

40

50

47

gr-

46,937

91.

85

1,084,981 97 1,069,700 — 1,589,832 47 498,121 95 1,091,710 52 — —

16,000
76,854

104,140
6,568

11,303
663
434

2,182

71
05

67
65
18
05

16,000
83,500

103,100
6,300

11,000
500
400

2,100

—
2,217

299
2,327

15

89
05

16,000
77,743

105,022
6,222

11,400
761

37
70
45
62
35

299
2,327

89
05

16,000
75,526

105,022
6,222

11,400
761

22
70
45
62
35

212,913 85 217,900 — 4,844 09 217,150 49 — — 212,306 40

8,900
2,173
6,530

47
9,700
3,000
6,700

— — 8,100
2,265
7,050

67
— — 8,100

2,265
7,050

67

17,603 47 19,400 — — — 17,415 67 — — 17,415 67

1,084,981
212,913

17,603

97
85
47

1,069,700
217,900

19,400

— 1,589,832
4,844

47
09

498,121
217,150

17,415

95
49
67

1,091,710 52
212,306

17,415
40
67

854,464 65 832,400 — 1,594,676 56 732,688 11 861,988 45 — —
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130 — JVs 13 (66)

Staat#-Brdjmmg îrr# Banians Bmt für üa# Mjr 1904,

9ic«!jniinfl

1908.

SBorankfjluß

1904.
gtottteit unît llcftjiuwgsntbrikctt.

9ti h «

ftttrêgnben.

9te

®i«ttaljmeit.

ittî
ikuößabcn.

».

66,955
459,650

32,679

91.

60
85

»•

55,000
410,000

30,000

91.

Saufettbe SSevnmltmtQ.

XXIV. $tempel= unis Sanknoten-Steuer.

A. Stcmt>clflcua\
1. @tem|)el|3a))ier
2. ©tempetmarïen
3. ©piel!artett=@tempel

IV, 1538

B. iPanfnolcitflcuer.
1. Äantonalbanf IV, 1527

C. «etrteï»êfoftcn.

1. ^Rohmaterial unb Unterhalt ber
©eräte IV, 1529

2. tßrotnfionen ber ©tempelberïaufer IV, 1529
3. Segugêf often IV, 1530

D. !ûcr*t»altuufléfofteu,

1. Sefotbungen ber Ingeftekten. IV, 1531
2. Sureau!often IV, 1533
3. fDHetginê IV, 1534

A. Stempelfteucr
B. Saitfitütenffeucr
C. SBetricböfofteu
D. SBcrtoaltungbfofteu

9Jîe!jr @irmaï)uien at« »evanfdftaqt gr. 80,471. 75

»•

61,780
479,996

34,080

91.

10

70

80

»•

2,371

91.

90

Sr.

61,780
477,624

34,080

91.

10
10
70

Sr. 91.

550,285 45 495,000 — 575,856 2,371 90 573,484 90 —

110,785 40 110,000 114,137 114,137

110,785 40 110,000 — 114,137 — — — 114,137 — — —

11,751

27,254
117

50

35
50

13,500

26,000
300

—
387 80 13,786

28,290
200

35
10

— — 13,398
28,290

200

55
10

39,123 35 39,800 — 387 80 42,276 45 -— — 41,888 65

6,800
2,941

525
40

7,700
3,000

525

— — — 7,700
3,061

525
50

— — 7,700
3,061

525
50

10,266 40 11,225 — — — 11,286 50 — — 11,286 50

559,285
110,785
39,123
10,266

45
40
35
40

495,000
110,000
39,800
11,225

575,856
114,137

387

80

80

2,371

42,276
11,286

90

45
50

573,484
114,137

90

41,888
11,286

65
50

620,081 10 553,975 — 690,381 60 55,934 85 634,446 75 — —



(67) Ni 13 — 131

Staat0-Bßrf|rattt0 to ^autans Bent |ur to la^r 1904.

t.

SRedjnunß

1903.

îîoroitf^lafl
1904.

ginnten irai) gterijirangsnibrilran.
SR

dmnnjjroen.

o 1) «

SHttëpben.

9te

dtititttljittcn.

tits
SHuöpliei

3v-

839,677
130,216
393,696

1,490

SB.

17
35
70

gv.

620,000
120,000
350,000

1,200

SB.

Saufettbe fermaituitß.

XXV. Sebiiljren.

A. 8tmtlS» unît (Scritfttöftftrcifcer
ttui» »ctrcit>M»ißö= ttttï» jSïottfurMmter.

1. Sprojentgebitfjren ber Slmtöfdjreiber Y, 1553
2. $ije ©ebi'tfjren ber Slnttêjdjreiber. V, 1572
3. ©ebitpren ber ©ertdjtêfdjreiber uttb

ber S8etreibungs= u. YonfurMutter V, 1597
4. SBe^uqêtoften V, 1597

lï. Starttéfanjtci.
1. (întolumente, Sßatentqebütjren uttb

9îaturaIifationêgebûI)ren. .Y, 1600

C. Gericfttöfanjlcten.

1. Gbergerid)t, ©ebitpreninSMfadjen,
ItenjteP uttb ^atenlgebüf)rett. V, 1601
(©ebüfjrett tit ©traffadjen, fiepe IIIb, G, 2.)

I>. 3uftij mti) tpolijci.
1. ©ebitpreu ber Sufttjbireftton uttb ber

Spolijeibireltion V, 1604
2. ©ebitpren fitr 9Karft= uttb f)aufter=

patente Y, 1605
3. Sßatenttajen ber -f)artbe£sretj"e11bett V, 1605

S*-

879,238
197,213

408,745

SR.

58

gr.

134
68,489

4,903
1,072

SR.

95
65

95
50

Sr.

879,103
128,723

403,841

SR.

63
35

05

Sr.

1,072

SR.

50

1,362,100 22 1,088,800 -— 1,485,196 58 74,001 05 1,410,595 53 —

41,359 35,000
45,550 130 45,420

41,359 — 35,000 — 45,550 — 130 — 45,420 — — —

7,350 — 7,000 —
10,400 10,400

7,350 — 7,000 10,400 — — — 10,400 — — —

14,703

81,141

66,129

65

60

55

14,000

72,000

56,000

—
17,850

82,775
73,453

90
95

112 70 17,737

82,775
73,453

30

90
95

— _

161,974 80 142,000 — 174,079 85 112 70 173,967 15 — —



132 — Ni IB (68)

Staate-Enftnmtg to Banfto Bent für has Safte 1904»

Stedjnung

1903.

$ornnfdjl«fl
1904.

$tmten intii Jledjnuntjsntbrikn.
9ti

dinttaljttten.

if)s
îlitegubcn.

9te

dtttitujjmctt.

tits
Sluëpbe».

S*-

3,668
9,723

SR.

79
43

Sv.

3,000
7,000

SR.

Saufettbe SSerlwattwng»

XXV. iebiUjren.

E. Streftion *e£

1. Äottjeffionägebü^rett V, 1606
2. gmolumente urtb S3erufêpatentge=

Bühren V, 1607

F. ^inanjDircftiott.
1. Smolumente uttb ©aljau§tt>ager=

patente V, 1609

A. »Äjtttös uni(V)ertd)tsî<f|retber itnb©ctretbungSs
uitb .ftottfttröämter

B. ®tnot§lttttjlei
C. ©eridjtëfattjleiett
D. $ttftij ttttb Sßoltjei
E. $ireïtian beë Situent
F. ginnitibirettiott

StReljï ©ittnaljmcn ats oevanfdjlagt gï. 371,031. 77

3,639

9,875

SR.

02

57

3*-

115

SR.

50

3*-

3,639

9,760

SR.

02

07

SR.

13,392 22 10,000 — 13,514 59 115 50 13,399 09 — —

100
150 150

— — 100 — 150 — — — 150 — —

1,362,100

41,359
7,350

161,974
13,392

22

80
22

1,088,800

35,000
7,000

142,000
10,000

100

1,485,196
45,550
10,400

174,079
13,514

150

58

85
59

74,601
130

112
115

05

70
50

1,410,595
45,420
10,400

173,967
13,399

150

53

15
09

— —

1,586,176 24 1,282,900 1,728,891 02 74,959 25 1,653,931 77 •— —

[



(69) At IB — 133

Staats-Berfjtmttg très Ilantmis Bern fïir îras 5al|v 1904.

iHerfjnititg

1903.

Sorunfdjfaft

1904.
gtmrten uitî> gtertjmmpntbriken.

9t

(Stnitnljmen.

o Ij *

SHuëflaben.

9te

Sinmifjutcn.

in* ;

Stuäßaben.

Sv-

1,235,428
124,142

2,298

sr.

72
06
75

S*-

400,000
40,000
2,000

SR.

Sattfettbe SKerUmltung.

XXVI. Œrbfdjafte* uni) Sd)ettkungô=

Steuer.

A. ©rtrag bet ©rbfdjaftê» unb @<ftenfungé>=
Steuer.

1. Drbentïic^e 21bgabett V, 1612
2. Slntetl ber (Semeinben, 10 % • V, 1612
3. Su&en V, 1612

B. SBejugbfoften.

1. Skjjugêprobtfiottett V, 1614
2. 33erf(|iebene Sejugêloften V, 1615

A. (§rbfd)ttftës unb ©djeufonßgsSteuer
B. SejußSfoften

äRefjr (Stmtafjmcn atê »eranfdjtagt %x. 550,303. 32

des Grossen Rates. 1905.

5v.

1,014,460
91

4,409

SR.

13
10
31

5,009
101,332

SR.

81
51

3r*-

1,009,450

4,409

SR.

32

31

3r.

101,241

SR.

41

1,113,585 41 362,000 — 1,018,960 54 106,342 32 912,618 22 — —

10,322
441

54
76

8,000
500 60

8,420
454

80
10

8,420
394

80
10

10,764 30 8,500 — 60 — 8,874 90 — — 8,814 90

1,113,585
10,764

41
30

362,000
8,500

1,018,960
60

54 106,342
8,874

32
90

912,618 22
8,814 90

1,102,821 11 353,500 — 1,019,020 54 11.5,217 22 903,803 32 —

Beilagen zum Tagblsitt

;

34*



134 — Ki 13 (70)

Staat*-Urtfimmg tœ* Mantvm Bern für tra* Jaïjr 1904»

SRedjitun s SBoranfdjl afl
fttmten unî» itcdjnungsntlirilicu.

91 a fi s 91 c i it s

1903. 1904. fêimtaljittttt. îluôpbcit. (fiitudjuten. Uluôpbett.

Wv- m. Bf*- 91. gr. 81. gr. 91. 91.

Öaufeitbe üßetiualtung.

XXVII. $Jirtfd)afts= unb Blcinucrkaufs=
pfttentgekiiljrcn.

A. îliWrtî<ftaftê|wtentflc(m»)vcu.

1,082,732 05 1,070,000 — 1. ^Baterttgebü^rett V, 1639 1,119,029 15 34,318 60 1,084,710 55 — —
103,152 — 107,000 — 2. 3lntetl ber ©emeirtbeu, 10 % V, 1641 — — 109,046 33 — — 109,046 33

1)79,580 05 963,000 — 1,119,029 15 143,364 93 975,664 22 — —

B. 'HerïrtMféflfbftJjrat.

37,458 40 37,000 — 1. Spateittqebü|ren V, 1643 36,841 30 554 20 36,287 10 — —
18,317 25 18,500 — 2. ittteil ber ©emeinbert, 50 % • V, 1645 — — 18,624 50 — — 18,624 50

19,141 15 18,500 — 36,841 30 19,178 70 17,662 60 — —

C. ©eiufletoftc».

2,283 90 1,500 — 1. 3ttfpeftiong=, 'iarattDtt0=, SBe=

pgê= uttb 2>rucKoftett. V, 1646 — — 369 — — — 369 —
2,283 90 1,500 — — — 369 — — — 369 —



(71) Ks 13 — 135

Staats-Errfjramg tics Haitians Brrn für bas laîjr 1904.

1903.

SBoriutfdjhifl

1904.
Ritten nttî> Itedjmmgsnibrilmt.

9toD

finniiljmen. 8l«8p6en.

31 c i « s

(finua()mcit. SCitêpben.

gr. 9t.

979,080
19,141

2,283

996,437 30

1,122,786

33,791
41,012
32,000

5,469

1,010,462

%x. 91

968,000
18,500

1,500

980,000

60

95

71

1,122,737

34,340
41,000
32,000

4,933

94 1,010,464

%x. 9t.

Smtfeitfoe SBettualfong.

XXVII. Wirtfd)aft0= uni) ltetnocrltaufô=
jmtentgebiiljren.

A. ^irtfdjnftiptentpbiiljreit
B. ^crfttitfëflcbiiliren
C. SBeppfojten

SOtc^v ®tunaf)meti aïs »eranfdjïagt gï. 12,957. 82

1,119,029
36,841

gr. 9t. gï. 9Î

143,364
19,178

369

1,155,870 45 162,912 63

XXVIII. Anteil am Œrtrage bes ^Iboljob
monapols.

1. (SrtrttB§s5lnteiI V, 1648
2. JBefamjifuttii bes îllfofjoltsmuS : V, 1648

a. Spoligeibireftion
b. ilrmettbtreftion
c. SDireftiott beê jnttent

- **1 ££$-
(9Iiel)rauôi]abcn bon 1903, 2>eduttg bcr=

felbert.)

SJteïjr QÊinnaljmctt aïs ocranfdjïagt gr. 26,590.07

1,152,282

1,152,282

30

30

32,805
40,957
36,885
4,579

115,228 23

975,664
17,662

22,
60

992,957 82J

1,152,282

1,037,054

gt- 91

369

30

07

32,805
40,957
36,885

4,579

18
60
53
92



136 — As 13 (72)

Staat#-tetfiramg îra# tertian# Barn ftir ira# Jaljr 1904.

9tedjnunß

1903.

Sotanfdjlaß

1904. gittert uttî> itedjmmgsrubriken.
91

©inttttbinen.

UÏjs

9tuäßabcn.

91 e

(Snitnafjmcit.

ins
Wuöfliibcit.

Sr. SR. Sr. SR.

Sattfettbe gBetttwftmtg.

XXIX. ftUlitärfteuer.

A. SWHlUitrftcucv.

Sr. SR. 5, SR. Sr- SR. Sr. 9t.

602,200
69,934
8,860

340,497

45
60
40
72

580,000
32,000

3,000
307,500

1. Saitbeâcmtoefenbe @rfai$flic(jtige V, 1670
2. Sanbeêabtoefenbe Srfatjpflidjttge V, 1674
3. @rfab|3flid)ttge SBe^rmärttter V, 1689
4. Slnteil ber Sibgenoffenfdjaft, 50 % V, 1691

639,005
64,147
17,108

20
65
45

9,992

9,375
350,446

45

93

629,012
64,147

7,733

75
65
45

350,446 93

340,497 73 307,500 — 720,261 30 369,814 38 350,446 92 — —

B. Irtsationö* util» SBejuftéfoftcu.

5,700
5,721

37,783
22
60

6,000
6,000

42,000
—

1. Sefolbmtgen ber 9Kngefteïïten V, 1692
2. Sajationèfoften V, 1694
3. SSejugêtoften, 3)rucffoften, S)iec£jts=

foften V, 1704 6,421 70

5,900
5,834

44,056

64

55

— —
5,900
5,834

37,634

64

85

49,204 82 54,000 6,421 70 55,791 19 — — 49,369 49

340,497
49,204

73
82

307,500
54,000

A. äJlilitärftcucr
B. SajationS« unö iBepgöfoften

720,261
6,421

30
70

369,814
55,791

38
19

350,446 92
49,369 49

291,292 91 253,500 —
Sffteljv gtnuafjmeu a(« »evanfdjtagt gr. 47,577. 43

726,683 — 425,605 57 301,077 43 — —



(73) JVs 13 — 137

Bïaafe-Herfframg üee Rantum Berit für üas laîjr 1904.

Slc^nuttfl
1903.

Ûioranîtfjlas

1904.
Renten uttî) Jterijmimigniürihen.

; 0 Ij «

(giitna^men. îtuêftabeit.

ctn
(Stimafmcn.

St.

1,894,762
532,683

1,239,056
162,376
34,327
19,845

3,888,032

1,782,079
516,936

23,638
4,291

692,228
38,777
24,278
10,783

3,093,012

11,793

81,980
94,418

2,535
6,773
8,241

205,742

91. gr. 9t

58
57

34
82
79
17

1,880,000
541,200

1,150,000
162,800
20,000
12,000

27 3,766,000

02
31

20
09

51
71
27
30

1,500,000
485,000

20,000
4,000

600,000
45,000
20,000
8,000

41 2,682,000

25

13

14,000

77,800
82,400
15,000
5,500

12,000

206,700

ymtfettbe söcrliiattioig*

XXX. lirekte Steuern.

A. SPeruuSftenSftcuer.

1. ©runbfteuer :

a. Srrt alten .fîanton, 2,5 °/°o
b. 3m 3ura, 2,2 %« • • •

2. üapttalfteuer :

a. 3m oOen Danton, 2,5 %»
b. 3m Sara, 2,2 %o

3. Dtacgbejüge
4. Steuerbnjjen

B. (fittïotmnenôfïmer.

1. (Stnïommenëfteuer I.,(Haffe :

a. 3tit attcn fianton, 3,75 %
b. 3m 3ura, 3,3 %

2. Stnfommenêfteuer II. ßlaffe :

a. 3m alten .f'iatttou, 5 %
b. 3m 3ara, 4,4 %

3. ©ntommenêfteuer III.,filage :

a. 3m alten .f'îanton, 6,25 %
b. 3m 3ttea, 5,5 %

4. Dladjbejüge
5. @tenerbu|en

1.

C. Mttö »Cîw«êïofte».

(ginfommenëfteuerïotmßoften ber

mtfftonen
2. Sejugëgrobtftonen :

a. Slermbgenëfteuer
b. (vintommensfteuer

3. .fioften ber @teuergefe|rebi|ion
4. ®tttfd)ctbigitngen an bie (Semetitben V, 1736
5. 33erfcl)tcbene 23e^ugëïoften Y, 1741

5v.

V, 1706
V, 1707

V, 1709
V, 1710
V,1711
V, 1712

1,933,430
560,643

1,290,175
175,072
38,803
23,427

4,021,552 81

V, 1715
V, 1718

V, 1719
V, 1721

V,1723
V,1724
V, 1727

V, 1729

1,951,942
616,370

25,055
4,435

665,962
42,146
29,775
12,831

3,348,519

V, 1732

V, 1733
V,1734
Y, 1735

100

100

9i. St.

32

28,713

961

29,675

9t.

62

68

1,904,716
560,643

1,289,213
175,072
38,803
23,427

30 3,991,877

82,265
52,776

309
49

11,872
1,742

06
86

79
32

28
08

149,015

13,303

85,021
99,128

1,830
5,131

12,326

216,741

1,869,677
563,593

24,745
4,385

654,090
40,404
29,775
12,831

39 3,199,503

55

36
68

85
40

84

9t.

66
87

38
59
45
56

51

44
84

21
88

22
42
91
01

93

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 35



138 — JYs 13 (74)

Staats-Brriming te Santons Born für te Mlp: 1904.

t.

ftcdjnuitg

1903.

Soranfdjlag

1904.
Junten utiïi itcdjmmgsnibrihcn.

9t

(linnofjnteit.

9 b 5

Muspbeit.

SI c

(fitutaljutctt.

i n «

8luëpbci

gv.

27,453
15,190

1,045

31.

35
10

gv.

5,500
30,000
15,000

1,045

9Î.

Srtttfettbc ®crtualt««g.

XXX. PireKte Steuern.

1>. äiertuaUungätoften.

1. 93efoïburtg beë SSerlbalterê V, 1744
2. Sefolbungett ber Slngefteltten V, 1745
3. Sitreau= uitb Sîeifeïoftett V, 1750
4. Metjinfe V, 1751

A. Sermüßcitöfteiier
B. («intomwenöfteuer
C. Sajrationës unb Sepggfojten
D. SBerttnltunpfofien

älteljr Stunaljmcn aïs »eraufdjtagt gr. 743,085. 35

XXXI. Km>orl)ergefel)ene0.

1. feblofer ïladilag V, 1759
2. Slttonijme iKüclerftattunqen V, 1759
3. 9îeferbe V, 1759

ÜM)r 9lu«ga6ert a(6 ucraufdjlaqt gr. 289,637. 75

gr.

183

m.

40

gv.

28,940
12,098

1,045

8Î.

20

gr. 9Î. gv.

28,940
11,914

1,045

9t.

80

43,688 45 51,545 — 183 40 42,083 20 — — 41,899 80

3,883,052
3,093,012

205,742
43,688

27
41
13
45

3,766,000
2,682,000

206,700
51,545

— 4,021,552
3,348,519

100
183

81

32
55
40

29,675
149,015
216,741
42,083

30
39
84
20

3,991,877
3,199,503

51
93

216,641
41,899

29
80

6,726,63â 10 6,189,755 — 7,370,356 08 437,515 73 6,932,840 35 •— —

5,386
52

46
50

11,114
193

40
55

945

300,000

70 10,168
193

70
55

300,000

5,438 96 — — 11,307 95 300,945 70 — — 289,637 75

i



(75) JVs 13 — 139

Zweite Jldfeii'ung.

ISrdinnng

ber

ermogenôBefïanbieire
(3\,litiufu unô ftaOîuen).

I. iedjming bps ^tûtmmiermogens.

II. $edjmmg öc0 fftriebsoertnögens.

1904.

rs+.OJ^<7^Z'^<'Z£ZiZ)~ï'



140 — As 13 (76)

iMaafs-Ketfmmut îit& Eattüm« Bent für ta Jaïjr 1904

gtanfc ï>c# Staotâôcrmiiôcnë ant 31. (Sejemôev 1903. ticrmöflcnös

So«. : A>rtÔC»î. Konten uni» 9U<f>nung$?u(»«ifcn. @oa.

St. St-

j

9è.

I. Staiumuermögcn.

A. SBalbungen.

St- 9t.

14,495,962 @mitbfteucrtd)a|unçî ffr. 14,495,962. —. äöalbanfäufe
Vlehrerloê
Vimbertoften

135,665
1,520

230
78

14,495,962 — — — Summe ber 2lltiben. VI, 1845 Summe ber Vermehrungen 137,415 78

B. Domänen.

28,737,742 ©mnbfteuerfchatjung ffr. 31,737,742.—.

*) ÊtDtfbomâneu |Çr. 26,816,459.—
lifrutibbomnnett %ï. 4,921,283.—

2)omänen=2lnfäufe
ÎRe^rerlbë
Sdja|ung3erhö|ungen
Soéîauf bon Serbituten

161,282
35,048
93,260

3,396

95
80

20
gt\ 31,737,742.—

28,737,742 — — Summe ber 2lftiben. VI, 1846 Summe ber Vermehrungen 292,987 95

C. îoiitaucnfaiic.

1,615,296 25 " 1. ©utÊjaben für Verläufe. VI, 1848 Vene ©utt)aben :

Von Söalboerfäufen
Voit SDomänenberfäufen

1,520
152,360

78

— — 2,244,577 75 2. Scfjulben für litfäufe. VI, 1848 Slbjatjlung bon Vauf|ct)utben 302,735 70

706,068 13 3. .f)t)püt()eEar!affe, Vouto=Vorreitt.
VI, 1849 (Sittnatjmen 216,722 45

2,321,364 38 2,244,577
76,786

75
63

Summen ber Stftiben unb ber ißafftben.
9îeine 2t£tiben.

Summe ber Vermehrungen
Steine Vermiitberung.

673,338
143,067

93
17

j

t

j

I

1



(77) JMÎ 13 — 141

ür# Hantent# Berit für üa# Mir 1904.

$e*ättberiutgett. Staub beê Staatöbeituiigeue ant 81. Sejerober 1904.

^abeu. »outen unö (Red)mmgârut»vifen. Sott. fabelt.
S*- 9t.

I. Stammuermögen.

A. SBttUmngen.

St- 9t. 9t.

1,520
97,955

78 Söalbberfüufe (@rfôê).
ÏJMjrfoften.

©rimbfteuerfdjatjung ffr. 14,533,902. —. 14,533,902

99,475
37,940

78 Summe ber iöerminberuugen.
meine äkrmefyrung.

Summe ber mftiben VI, 1845 14,533,902 — — —

B. £ötttinten.

152,360
475

23,160
—

Somünenüertäufe ((Mité).
5Dîiitbererïôê.

Abtretung bon !pfrunb=
bontätten.

*)
©runbfteuerfctjatiung ffr. 31,750,432. —.

*) SiBilbomätten %x. 26,855,599. —
(ßfvunbbontfinen §r. 4,894,833. —

28,750,432 — — —

91,302 95 iUîetjrfoften. $r. 31,750,432. —

12,400
600

Scfjaijungërebuïtionen.
SBafferantauf.

280,297
12,690

95 Summe ber tßerminberungcn.
steine älermefjrung.

Summe ber Ittiben VI, 1846 28,750,432 — — —

C. Xomiutcnfuffe.

216,722 45 Eingang Ouït ©uttjaben. 1. ©utffabcn für Verläufe. VI, 1848 1,552,454 58 — —

135,665
161,282

302,735

95

70

9teue ©Bulben :

Söalbantäufe.
Somänenanfäufe.

Sluêgaben :

mbjaijUtngett.

j 2. Scljulben für ïlttfcmfe VI, 1848

3. £ü)botl)efar!affe, Kontokorrent
VI, 1849 620,054 88

2,238,790

—

816,406 10 Summe ber SSermtnberungen. Summen ber Slftioen itttb ber ipaffiben
IReine ißaffiben

2,172,509
66,280

46
54

2,238,790 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 36*



142 — Jft 13 (78)

Staate-Bettung to Mant&m Bmt fur to Jafjr 1904.

Staub be# Siaatêbemttôôettê am 31. Seseutber 1903. ®ermôôcn#s

So«. $abett. jfonlett uni» Soll.
S*. m. gr. SR.

I. Statnmuermögen.
3-v. SR.

159,756,362
7,604,723

300,000
245,518
36,593

1,054,407
1,473,712

4,795,325

1,643,456

62
10

33
60
20
35

70

30

1,206,068
50,000,000

135,277
60,451,830
13,236,224
29,675,187

1,603,217
378,887

223,406

13

50

40
70

05
82

60

D. fjppotljefartafft.
1. Darlepn auf ©runbpfanb.
2. Darlepn an ©emeinben.
3. Immobilien.
4. Kaffe unb ©egenrecpnung.
5. Kantonalbanf.
6. Söertfcpriften.
7. Staatëîaffe, Kontokorrent.
8. Domänenlaffe, Kontokorrent.
9. Slnleipen.

10. ^inë bes Slnleipenê.
11. Depotê gegen Scpulbfcpeine.
12. Depotê in Kontokorrent.
13. Sparfaffe=®inlagen.
14. 3inîe bon ©utpaben, Sßrobifionen k.
15. Ijinfe bon ©Bulben, Slbgaben îc.
16. Srtragëkonto.
17. SInleipenêfoften.
18. Kureberluft= unb Steferbekonto.
19. $nfeI=Spital.

Steue Dariepn
Scene Darlepn

©innapmen
Depot in Kontokorrent
©rtterbungen
©injaplungen
Steue SSorfcpiiffe

©ingelbëte ©ouponê

Depotkiicfjaplungen j
©inlagemStücEjaplungen
Steue Slftib-pnfe jc. (Seite 60)
Stbjaplung bon ^ittfert zc.

@rtragê=2lblieferung
gmë
©ntnapme
Stiicpjaplungen

16,803,495
1,123,715

47,542,624
4,020,500
1,158,414
7,084,943

893,159

1,155,142
580,300

1,785,082
9,885,918
7,238,593
6,678,910
1,178,887

49,303

206,132

25

62
85
30
72
35

50

65
75
10
14
82
70

05

176,910,099 20 156,910,099
20,000,000

20 Summen ber SIftiben unb ber Sßaffiben.
Steine Stftiben (Stammfapital).

VI, 1850

Summe ber Stermeprungen. 107,385,123 80

10,502,676
13,427,203
4,039,668
1,663,101
6,960,025

21,474,295
28,075,432
17,399,012
4,379,207

472,517

2,392,566

450,000

199,886

16
50
10
57
05
60
81
50
65
20

99

65

6,960,025
2,014,613
2,832,682

642,000

15,000,000

20,000,000
1,000,000

243,322
34,344,035
6,547,500

133,795
517,619

1,200,000

05
85
28

43
47

35
35

E. iantonalfianï.

Kajfe.
Scptbeijermeipfel.
grembtoecpfel.
fnnterlagenibecpfel.
|jauptbanf unb Filialen.
Krebitrecpnungen.
Korrefponbenten.
SBertfcpriften.
Darlepn.
£)ppotpefar=9lnIagett.
Isppotpetarfcpulben.
Immobilien (inïl. Sanlgebäube).
SJiobiliar.
Slnleipen.
Koften beè Slnleipenê.
Stotenemiffion.
Steferbefonbê.
Spe^ialreferbe.
Depotrecpnungen.
Kaffafdjeiite.
Slcceptationen.
3inienborträge unb Stiictbiètonto auf

SBecpfeln.
®eminn= unb ®erluftkonten.

Steue ©utpaben unb Stiicï=

japlungen bon Sipulben

287,588,920
266,607,056

95,426,601
6,597,986

138,417,871
95,417,548

549,118,401
21,122,004

1,738,554
162,665
158,827
304,437

4,336

3,210,000

248,331,707
1,828,000
1,410,444

996,969
12,898,410

98
19
33
46
11
47
11
75
95
25

95
15

02

95

89
30

111,435,593 78 91,435,593
20,000,000

78 Summen ber Slftiben unb ber ijSafftOen.
Steine Slïtiben (Stammfapital). VI, 1850

Summe ber Stermeprungen 1,731,340,743 86

il

II
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SfaafeKErxfymm# ür* Banton* Bern für te la^r 1901

•öevänbcnntflcit.

>}al»eu

Staub be# ©taôtêbermôgen# am 31. Sejentber 1904.

«üütcn uni» Stedmuuflérubrifen. ©OÖ. fabelt.
»r.

8,524,745
827,136

47,563,127
3,494,118

412,967
7,136,675

307,146

1,500,000
6,091,500
5,195,072

10,838,437
6,998,594
6,750,352
1,288,240

192,663
58,214

206,132

107,385,123

285,901,732
265,319,114
98,781,542

5,674,137
138,417,871
93,187,965

551,578,722
23,552,097

1,354,624
137,147

16,827
136,246

4,335

3,210,000

1,152
245,646,822

1,834,500
2,796,649

990,844

12,798,410

1,731,340,743

8Î.

70
70

28
15
30
62
10

55
65
10
84
26

50
05

80

97
59
21
03
11
68
81
55
25
15

72
15

61
51

60
62

30

86

2>arlel)tt=9tüctjal)lungett.
©arleljnkMjjafylungert.

Ausgaben.
$epüt=91üc^üge.
fRüdgaOluttgert unb Verlauf.
Stücfjafjlungen.
ïïîiicEâa^tungeit.

tfäEig geworbene Ooupoits.

$e|jot=@in3aIjlungen.

Steue Einlagen.
Eingang bon ginfen ic.
Steue Spaffib-jinfe ic. (Seite 60).
Steuer irtrag.
Slmortifattort.
(Sittlage.
Sepotê.

Summe ber Slerminberungen.

Steue Sdjitlben uub @tn=

gauge bon (guthaben.

Summe ber fflerminberungen.

1. Stamuiuermögcu.

0.

1.
2.
3.

£>arlel)n auf ©runbpfanb
Sarleljn an ©emeinben
Immobilien

4. Kaffe uub ©egenredjnung
5. Kantonalban!
6. äöertfcfjriften
7. Staaiëlaffe, Kontokorrent
8. Somänenlaffe, Kontokorrent
9. SlnleiJjen

^itts bes Slnleitjenê
Depots gegen Sctjulbfäjeine
Sejmtë in Kontokorrent

13. Sparlaffe=(SinIagen.
14. ^infe bon ©uttjaben, ißrobifionen jc
15. Ühtfe bon Sd)ulben, Abgaben ic.
16. @rtrags=6onto
17. 9lnlet|en§foften
18. Kurêberluft unb Steferbekonto
19. 3nfel--Sf)itai

10
11.
12.

Summen ber Slftiben nnb ber ^affiben
Steine Slftiben (Stammïapital).

VI, 1850

E. Kantonalbant.

Kaffe
ScgtoeijertoeEifel
fjrembwecfffel
|>ittterlagentoect)fel
fiauptbanl unb Filialen
Krebitredjnungen
Korreffwnbenten
2öertfd()riften
Sarlefyn
fpt)f)otf)elar=2lnlagen
fjtjjwtfyelarfdjulben
Immobilien (tntl. 23anfgebäube)
SJlobiltar
Slnleiljen
Koften beê Slnletbenë
Stotenemiffion
Steferbefonb#
Spejialreferbe
Sefiotrec()nungen
Kaffafcljeine
SlccefEationen
^infenbortrftge unb SiücEbisfonto auf

3öed)feln
®ewinn= unb Serluftkonten
Summen ber Slftiben unb ber ipaffiben
Steine Slltiben (Stamm tapital) VI, 1850

5v.

168,035,112
7,901,301

300,000
225,015
562,976

1,799,854
1,421,980

5,035,324

1,500,097

186,781,661

12,189,864
14,715,145

684,727
2,586,951

10,679,840
23,552,224
26,730,321
14,968,919
4,763,138

498,035

2,560,758
1

450,000

9t.

17
40

67
30
20
45

gr.

70

89

191,842

114,571,767

17
10
22

60
14
13
70
35
30

22

93

620,054
50,000,000

480,135
65,963,030
16,646,214
30,627,706

1,674,659
488,240

281,621

166,781,661
20,000,000

10,679,840
1,862,959
3,947,892

500,000

15,000,000

20,000,000
1,000,000

244,475
31,659,150
6,554,000
1,520,000

503,449
1,100,000

94,571,767
20,000,000

88

30
60

75
26

10

89

60
60
30

04
96

43

93
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Maatete fiaxxtem Bern für te Saljr 1904.

Staub beê StaatêbermôQenë am 31. Sejeutbev 1903* ^crmîiflettês

Saß. £at»eu. Konten uni» iRcd)mmgé ru t>rifc n. Saß.

9t. gr. 81.

I. S&tamtmiermogcn.

F. Sfoletljett.

3r- 81.

1. 3ïnleil)ett Don 1895, gr. 47,363,000,
3 %.
îlnteil be« @tamm»ei>

mögen« gr. 43,969,060. —
Inteil ber <3taat«faffe

(©tefyeH, @taat«faffe) „ 3,393,940. —

— — 43,969,060 — — — —

gr. 47,363,000. r-
2. ïluleifjen Don 1897, gr. 50,000,000,

3 %>. ©ietje D, §t)potf)efarîafle.
3. Slttletfjeit bon 1899, gï. 15,000,000,

3'/a °/o. ©ielje E, ffiantonatbanf.
4. 2Meil)ett bon 1900, gr. 20,000,000,

3'/e %. ©teîie H, @taat«(affe.

— — 43,969,060 — Summe ber Sßafftben. VI, 1851 — —

G. fêtfcn&aittfaîutiilte«.

Subbentioneu :

160,000
2,154,000

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000

—

—

-

1. |iuttluiI=2öo£)ll)ufen=18ol)n.
2. éaële4limolftngen=ïl)un=s.8al)n.
3. @;pte,}=(Srlcttbadj=î!af)tt.
4. ®ermsJcettett6urg=31al)n.
5. $ern=2Jîurt=20orb=23aï)n.
6. Saiguelégter=6f)au;rbefonb§=Saf)n.
7. ipruntrut=®oufoI=ïkd)u.
8. Spie^gruttgemSBaljn.
9. ©ûrbetl)al=93a^n.

10. gretburg=93îurten=gnê=33al)n.
11. ®rlenbad)=3met)lntmeit='ôût)n.
12. Satgnelégter=@lDbelier=$a|n.
13. Seniett)al4Bal)n.

Uebertragung bom 93etriebê= j
lanital ber Staatêfaffe

1,800,000
807,200

—

14,095,500 — — — Summe ber 91ftiben. VI, 1852 Summe ber SSermeljruugen. 2,607,200 —
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Bfaafe-lei!|nun0 te lanfmts Bant für te Safer 1904.

Skvänöcvmtgctt. «taitî» 5>c# <©taat£t»evmögett# an» 31. îicjcwôer 1904.

«abctt. «ionien miiî» :>icrf)s>un«inutuffeit. @DÖ. >}abcu.
SR.

Ï. Stammoermögen.

F. $titlriljen.

gr. SR. SR.

1. 2lnletf)eit bort 1895, gr. 46,891,000,
3 °/o.
luteil beê @tamm»cr-

tniigen® gr. 46,576,260. —
ïïntcit ber ©tnatêfaffe

(@ie£|cH,@taat8laffc) „ 314,740.—

2,607,200 — llebertragnng Dom Slnletljen
bor Staatêlaffe.

— — 46,576,260 —

Jr. 46,891,000. —

2. StnleUjen bon 1897, g?r. 50,000,000,
3 %. ©i'Ije Di §i)tiott)c!ai'faffe.

3. Inletfjen bon 1899, ?}v. 15,000,000,
3'/2 °/o. ©iclje E, fiantonalbant.

4. SOtleÜjett bon 1900, gr. 20,000,000,
31/. %. ©ielje H, ©taatêfaffe.

2,607,200 — SSermeljrung ber Sctjulb. Summe ber Sßafftoen VI, 1851 — — 46,576,260 —

G. (SifenBn^ttïn^itttlien.

Subbentionen :

—

—

—

1. .öuttmi52öoi)U)u)en=Sa()n
2. .f)aête=Vonolfingert=îl)un=31af)n
3. Sptej=@rlenbad)=93al)n
4. $8em=97eueitbitrg=S8al)n
5. 53ern=sKuri=2öorb=33o^n
6. SaigneIégter=61)aujbefonbë=93a^n
7. Spruntrut^onfotSla^n
8. S|ne3=grutigen=23af)n
9. 0)ürbctl)n5s13ai)n

10. greiburg=ÏJÎurteit=3n§=23al)n
11. ïr(ettbnclj=3ioei|"tmmen=Sai)u
12. Satgnelégier=@lobelier=93aI)n
13. Senfetljai-ilaljtt

160,000
2,154,000

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,980,000
1,724,500

215,000
3,120,000
1,800,000

807,200

—

—

—

— — Summe ber Slftibert. VI, 1852 16,702,700 — — —

i

=^-==

Keilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 37
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Mmî&-Brtfpttmg te Maniait# Berit für te Safjr 1904.

Stand beê Staat^derntößenä ant 81» $ejemï»er 1903. ÜSmttöflcnö=

SoU. .$adeit. Konten unö ÎRedntuuflérubrtfett. SoU.

Sv. SR. Sr- 91. Sr- SR.

II. Üctriebßücrmögcn.

H. SBetrtelrêfalutal bei Staatstaife.

A. Speiialnecmaltunsen.

(SSorfdjiiffe bcr ©taatêfaffe unb $epot§
bet berfelbett.)

a. flaffett. VI, 1895 8,035,462 59
50,900 — 2,738 20 b. Slllgemeine 33eimaltung. VI, 1917 33,800 —
38,300 — — — c. ©eiidjtëbeimaltung. VI, 1921 3,200 —

907 75 1,850 — d. 3uf% VI, 1928 12,136 25
32,799 89 53,636 83 e. spoliai. • VI, 1959 292,855 11

824,238 24 — — f. ÏRilitctibeimaltung. VI, 2015 824,300 06
724,170 05 101,330 55 g. Unterrtd)tstoe)en. VI, 2055 924,325 92

3,055 86 5,353 75 h. Stimenmefen. VI, 2055 DIeue SBoifdjitfje unb SRiid= 105,162 39
200,200 — — — i,1.5Mfêtt>iit[c£)aft. VI, 2059 Ölungen bon ©epbtê. 82,623 25

1,859,761 95 8,483 64 i,2.@efunbf)eitëtDefen. VI, 2067 691,217 24
25,810 28 34,687 90 k. fianbmiitfdjajt. VI, 2075 321,884 34

2,410,007 05 2,037,373 20 1. gtitanjluefen. VI, 2093 3,643,273 45
315,023 96 1,475,871 57 m. goiftbeimaltung. VI, 2147 1,757,892 51

856 75 23,165 31 n. ISaitlueiett. VI, 2151 10,307 65
4,254,621 25 — — o. ©fettbaljttwefett. VI, 2159 1,959,826 —

— — 7,194 80 p. Stempelbeimaltung. VI, 2163 152,291 60

10,740,653 03 3,751,685 75 Summen bei- Slftibett urtb bei if3af[i0en. Summe bei 3Seimel)iungen 18,850,558 36
6,988,967 28 Dleine Hiibett. SRettte ©eiminbeiuttg. 3,288,657 26

B. (gflitttttlttgtn.

4,526,399 58 1. Vantonalbanï, ©epot. VI, 2300 Sfteue 2)epot§ 25,137,391 23
— — 952,752 64 2. §l)pot^efarlaf}e, .ffontofbti. VI, 2196 Dleue Sepotê 7,533,377 24

6,981,393 05 — — 3. Söertfrfjriften. VI, 2197 Anlauf unb .fhtiôgemtnn 68,027 —
11,507,792 63 952,752 64 Summen bei 2lftibett îtnb bei Sßaffiben. Snmnte bei Sîeimeljiungen 32,738,795 47

10,555,039 99 SReitte SHtiben.
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Bfaafe-Brdiramg Mantom Bern für ùm Jafjr 1904

SSct'ttwbetmtfiCtt. ©tauft fteê ©taatSftermôôenê am 31. Sejentfter 1904.

ifon ten unb SHecftumißbrubtifcn. ©afl. $aftett.
Sv- 31. gr. 31. gr. 31.

II. ietriebsuermögen.

H. Setïiebëfapitttl bei ©taatëïaffe.

A. SftjUlsmtaUmiani.

(®orfd)ilffe ber ©taatsfaffe unb SBepotê
bet berfelben.)

8,035,462 59 a. ,Raffen VI, 1895
33,266 75 b. Sttgemeine SSerwaltung VI, 1917 50,900 — 2,204 95

2,700 — c. ©ericptêôermaltnnq VI, 1921 38,800 — — —
11,481 90 d. Suftij VI, 1928 1,562 10 1,850 —

273,314 01 e. ipolijet VI, 1959 60,947 16 62,243 —
890,631 61 f. Slilitärbertoaltung VI, 2015 - 757,906 69 — —
882,000 88 g. Unterrid)tême|en VI, 2055 799,175 34 134,010 80
110,126 45 9teue depots unb S8orfd;uft= b. Srmenttiefen VI, 2055 2,438 96 9,700 91
107,623 25 SitcJjctplungen. i,t.33ollêmirtfd)aft .VI, 2059 175,200 — — —
891,186 60 i,2.©efunbpeitëtt>efen VI, 2067 1,655,416 40 4,107 45
300,617 19 k. Sanbtotrtfôaft VI, 2075 47,077 43 34,687 90

6,134,830 01 1. ginanjroefen VI, 2093 2,361,813 45 4,480,736 16
1,679,412 13 m. gorftüermaltnng VI, 2147 326,216 01 1,408,583 24

222 10 n. Sautoeîen VI, 2151 856 75 13,079 76
2,635,077 35 o. ©fenbapnmefen VI, 2159 3,579,369 90 — —

151,262 80 p. Stempclbertoaltuitg VI, 2163 — — 6,166 —
22,139,215 62 ©limine ber Sterminberungen. Summen ber Sftiben unb ber SßaffiDen 9,857,680 19 6,157,370 17

Seine Sttiüen 3,700,310 02

B. ©eUmulaarn.

23,958,201 02 jDepot^Mcfjiige. 1. ^antonalbanî, Depot VI, 2300 5,705,589 79
7,387,808 91 DepobSikfjiige. 2. ^ppotpetarfaffe, lîontoforr. VI, 2196 — — 807,184 31

271,611 60 SMjaplung unb Slerlauf. 3. Sßertfcpriften VI, 2197 6,777,808 45 —- —
31,617,621 53 Summe ber Sßerminberimgen. Summen ber Sftiüen uttb ber ipaîftUeu 12,483,398 24 807,184 31

1,121,173 94 Seilte SSermeprung. Seine SitiOen 11,676,213 93
i
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3Uxài$Miyûmmxi\ to Plantims Btxxx für to Jaïjr 1904.

@tanî> öeö StaatêUcfmôôeitê am 31» $ejeml»er 1903. Vitt Ö 9CU0=

@0«. haften. Konten m«» !Re<J)nuuß3tw0tif«u. @011.

gr. SR. Sr. SR.

II. Petriebsuermögcn.

H. SetricliSïaliitttl öer StnntStaîfe.

C. {anfcttbc Jlrrujaltuua.

3v. SR.

22,952 69 1. ,touto=,torrent. VI, 2199
(,<Ste£)e @eite 9 mtfa 88.)

Steue 31orfcf)üffe :

5Jîet)r=9luêgaben ber 8au=

fenbett SSertoaltung.

1,444,781 71 — — 2. Slmortifationëïonto. VI, 2199
(Summen ber SUtibeit unb ber Spaffiben.

Steine SHtiben.

— —

1,444,781 71 22,952
1,421,829

69
02

Summe ber Stermeprungen

D. ©ffftntliiljt llnieencljrautiara, IloifrtjiifTc unîi
Pfpota.

288,426

149,610
523,399

1,125,501
554,164
341,955

99

83
19
83
56
39

145,879

347

06

43

1. ,tatafterborfd)üffe. VI, 2204
2. SBranbberfidjerungêanftcdt. VI, 2261
3. SBauborfdjiiffe :

a. fpod)bauten. VI, 2263
b. Strafjenbauten. VI, 2263
c. Söafferbauten. VI, 2263

4. $erfd)iebene S3orfcl)üffe. VI, 2292
5. gorftpotigeil. Slufforftungen. VI, 2292

Steue 3Sorfd)üffe unb 3)epot=

Stüdjafjiungen

107,861
2,235,036

171,672
18,989

116,066
149,589

30
83

30
02
Ol
73

2,983,059 89 146,226
2,836,832

49
80

Summen ber Slftiben unb ber Spafjtbeu.
Steine Slïtiben.

Summe ber SBermetjrmtgen 2,799,215 19

E. Ptpt» itti 4« StButakoffe.

2,421 80

189,962

21,518

387,243
203,188

231,536

15

05

67
20

84

1. öinterlagcit bei ben ©ericbten.

VII, 2367
2. fpinterlagen bet ben 3îegierunqê=

fiait fjattern.
'

VII, 2398
3. SepotO b. 23etreibitngëâmter.VII, 2437
4. ôtobotbeïartaffe, S)ebot3 für

3)arlet)tt. VII, 2515
5. SpejialfoitbO, ,tonto=,torrent.

VII, 2672
6. Sierfdjiebene Sep o to. VII, 2721

SepobStüdqaphtngen.

185,552

113,233
835,867

9,772,710

882,590
149,456

48

28
73

30

18
84

2,421 80 1,033,448 91 Summen ber Slltiben ttitb ber spaffiben.
Summe ber Sierminberitngen

ber Sepoto 11,939,410 81

1,031,027 11 Steine Sßaffiben. Steine Stermeprimg berfelben 217,893 40
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Staat*-E&fjmm# tri>* ®antim* 3mi fur tras Jafjt 1904.

^crändernngen. (stand de« (siaatëdermogenë aui 31. Sichernder 1904.

Hadeit. Stontm uttb !Hed»imiiflerubrtfcu. Satt. Haden.

gr.

28,835

472,000

500,835

62,751
2,135,491

6,690

338,695
148,757

2,692,386
106,828

178,057

139,094

857,931
9,897,088

885,011

200,120

12,157,304

65

65

78
25

40

95
24

38

89

22
70

98

04

21

$orfii)ufj=Mcf^lungert :

2Jîe£)r=®inna^mert ber £au=

fcttben SSermaltung.
Slmortifation.

Summe ber töerniinberungcn.

tßoridjufjkikfyaljluugen unb
neue Sepots.

Summe ber Slerminberungen.
(Reiue 33erme()rung.

5leue Sepotë.

Summe berSSerme^ruugen ber

Sepots.

II. ictricbsuecmögcn.

H. JBetrie6lftt|iital ber Stuatëtuîfe.

C. faufenbe Mcruinituna.

1. Kontokorrent .VI,2199
(@iel)e Seite 9 uttb 89.)

2. Slmortifationêtonto .VI,2199
Summen ber Slftiben unb ber Spaffiben
Steine Sittiben

D. ©e|friiUii&e Ititterncbmungcn, U«rfjplTe uitb

Prnotö.

1. Katafterborfdjüjfe. .VI,2204
2. Sranbberfidjeruttgêanftalt .VI,2261
3. 35auborfd)üffe :

a. Hod/Bauten .VI,2263
b. Strafjenbauten .VI,2263
c. SöafferBauten .VI,2263

4. SSerfdpeoene SSorfc£)üffe .VI,2292
5. fÇorftjpoIi^eil. SlufforftungenVI, 2292

Summen ber Sittiben unb ber ^affiben
Steine Sittiben

E. Jlepats bei ber Staatokaffe.

1. Hinterlagen Bei ben ©eridften
VII, 2367

2. Hinterlagen Bei ben 3tegierungê=
ftatttjaltern VII, 2398

3. S)epot§ b. StetreiBungdämterVII, 2437
4. Ht)P°tt)efartaffe, Sepotè für

Sarlei)n VII, 2515
5. Spejialfonbê, Kontokorrent

VII, 2672
6. töerfctjiebene Sepots VII, 2721

Summe ber ^ajfiben

972,781

972,781

333,536

142,920
695,071

1,144,490
331,534
348,478

2,996,032

9t. gr¬

öl,788

71

71 51,788
920,993

51

43
49
85
64
32

46,333

6,037

24 52,371
2,943,661

182,467

47,379
409,307

327,566

282,200

1,248,920

34

34
37

48

72

20
04

05

66
16

60

04

51

Beilagen 'zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 38*



150 — JVs 13 (86)

Staat#-lirtfptung ür# Haitian# Bern für üa# Jafjr 1904»

«taub be# Staat#bertnö{ien# ont 31» Sesentber 1903» $erittööen<§s

«Ott. Rotten. Konten unö :Rcd)»uuu*rubrifcu. Sott.

gv. 91. gv. SR.

II. ietriebsuermögen.

H. ©etricbäfnjJttot Her Stantöfaife.

F. Unifiait.

gr. SR.

— 3,393,940

20,000,000

— 1. îtnleifjen Don 1895, 3 %. VII, 2722
(@idje auc6 @ette 80.)

2. Slnleifjen bon 1900,3x/2 %. VII, 2722

llebertragung ju beut l'In (eifert
be§ Stammbermbgenë

müc^aplung
2,607,200

472,000
—

— — 23,393,940 — Summe ber ipaffiben. Serminberuitg ber Sdjutb 3,079,200 —

G. gafft.

797,797
209,018

65
40

200,729 — 1. 5lnttäfc£)affrterei£affen. VII, 2757
2. fiantonêïafjfe. VII, 2757
3. ©egenredmunggfaffe. VII, 2757

Vaffa=©nttaf)men |
@nna£)men buret) 9lbrec£)ngn.

31,615,678
11,572,703

1,906,297,991

03
36
82

1,006,816 05 200,729
806,087 05

Summen ber Slltiben unb ber Spaffiben.
Dîeitte lïtiben.

Summe ber ©innaljmen 1,949,486,373 21

H. Ilnaffïniit (fällige ©utffaben unb ©cffutbeit).

2,652,362

57,624

93

50

347

780,859

75

91

a. 3l!tibonêftânbe (fällige ©utfjaben).
VII, 2758

b. Spaffibauêftânbe (fältige Sdjulben).
VII, 2759

Dleue 2lftibau§ftänbe (93ejug§=
anmeifungen)

SIbjafjl. b. ipaffibauöftänben
(luêgaben)

1,949,666,210

1,948,723,540

46

22

2,709,987 43 781,207
1,928,779

66
77

Summen ber Slftiben unb ber ipoffiben.
DIetne ittftiben.

Summe ber SSermefjrungen
meine 33erminberitng .'

3,898,389,750
1,062,648

68
86



(87) JVs 13 — 151

Staat#-Rerfjmtmi ties Banttm# Bern für tras Jafjr 1904.

§£erättf>e?itttgett. 8tcmï> beê Staatêbermûôenê am 31. Sejemfoer 1904.

$aftett. Monte« uni» iRe<ft»u«oöntlmfen. @0«. £afcett.

Sr. Si.

II. Mriebstiermogett.

H. $etwb81aj>ital ber Staatêtaffe.

F. inlfilieti.

Sr. 3Î. Sv. sJi.

— — —

1. Slttleifjett 9on 1895, 3 % VII, 2722
(@tefje aud) @eite 81.)

2. 2Meil)ett 9ott 1900,3y. °/o. VII, 2722

— — 314,740

20,000,000

—

— — — Summe bei $affi9en — — 20,314,740 —

G. mt.

30,643,826
11,781,721

1,906,297,991

64
76
82

| ,f?affa=9lu§gabett.

litögaben buret) 9Ibied)ttgtt.

1. ûlmtëfdjaffneieiïaffen VII, 2757
2. Âantonêïaffe VII, 2757
3. ©egemecfimmgèlaffe VII, 2757

1,687,803 26 118,883 22

1,948,723,540
762,832

22
99

©ittmrte ber ïhtêgabett.
Dîeiite 33eimel)iimg.

Summen bei 2lftt9en uttb bei ipafft9ett
Dîeitte sHlti9en

1,687,803 26 118,883
1,568,920

22
04

H. Juö)liiitlie (fÇâïïige @utf)a6ett unb @rf)u(bcti).

1,949,486,373

1,949,966,026

21

33

Sirtgcmg 9. 2Hti9cut§ftänben
((Hmtaljmett).

9leue Spaffiôauêftânbe (3a£)=

lungêantoeifungen).

a. 9Iltt9auêftânbe (fällige©utfjaben)'
VII, 2758

b. §pafft9auêftanbe (fällige ©cÊjulben)

VII, 2759

2,833,021

360

04

35

1,168

1,966,081

61

87

3,899,452,399 54 Summe bei- Seiminbeiuttgett. Summen bei ïlltibeti uitb bei ^af|i9ett
Sieitte îlltiuett

2,833,381 39 1,967,250
866,130

48
91



152 — As 13 (88)

Staat#-Brdjnmtg bm îlantim# Brrn für tra# lafjr 1904.

6tonï> ï>eê @ta«têt>erwôflCttê «m 31. Scjember 1903. ^ermôficnês

@ott. $afccn. »outfit «üb !Rfrf)mut(|orubriffn. Soll.
31. 3Ï- M. 31.

II. Mriebsuermögeu.

H. 33etrie68fa)iitttï ber Stautëtnifc.

10,740,653 03 3,751,685 75 A. Sptjialaerwaltuugen. Seite 82 18,850,558 36
11,507,792 63 952,752 64 B. itlbanlogeit. „ 82 32,738,795 47

1,444,781 71 22,952 69 C. îanfrabe Periualtung, Sonfo'lomitt. „ 84 Hielte ©ulljabeit uttb Sepot= — —
2,983,059 29 146,226 49 D. yotWifE un iiffctitlidjc Pntcrneljuieu. „ 84 rücfjapluttgen 2,799,215 19

2,421 80 1,033,448 91 E. Pcpis bei bet Staatshalt. „ 84 11,939,410 81

— — 23,393,940 — F. SLnlfitjen. 86 3,079,200 —

26,678,708 46 29,301,006 48 69,407,179 83
1,006,816 05 200,729 — G. Safe. „ 86 (îinnapmett 1,949,486,373 21

2,652,362 93 347 75 H. a. Jktiuansltiwhr. „ 86 Seue gorberuttgett 1,949,666,210 46
57,624 50 780,859 91 b. JJaffjuausjtiinbf. „ 86 Suêgabett 1,948,723,540 22

30,395,511 94 30,282,943 14 Summen ber Sittben uttb bei: ipafitbeit. Summe ber äiertuepruttgen 5,917,283,303 72
112,568 80 Seine Sftiben.

i. !Hcd)it«np)a(îio Der Saufenben

SerüialtMiiß.

22,952 69 —• — 1. Staatêïaffe, Kontokorrent. VII, 2723 lleber|d)uf; ber Sinnapmen
(©tefje ©eite 84.) ber Saufenben Stertoaltung 28,835 65

22,952 69 — — Summe ber Sftibeit. Summe ber SSermeprungett 28,835 65

K. aWobtlicns^nbentflr.

1,330,650 85 1. Snbentar ber Ittgemeinen SSermaltung.

VII, 2724 1,615 —
2,722,117 17 — — 2. .jnbentar ber Staatsaujtalten. •Snbentarbcrmefjrung

VII, 2725 137,273 80
1,044,213 — — — 3. Jîrtegêinbentar. VII, 2726 — —
5,096,981 02 — — Summe ber Wittiben. Summe ber^nbentarbermepr. 138,888 80

Seine Derminberimg 53,102 75



(89) JVa 13 — 153

Siaatrftoimtmi to Kattùmg Bern für to Safjr 1904

devant»mtittiett. Srattî» beê Staatëbeïmôôettê oui 31. $ejemfrer 1904.

$abett. Honten unö iRerhnuufltmtbrifcn. SoH. pöbelt.
9t.

II. |?ctriebsücrmögen.

H. Setmbëlabital ber StantStaîfe.

Sr. 9t. Sr. 9t.

22,139,215
31,617,621

500,835
2,692,386

12,157,304

62
53
65
95
21

9leue ®epotê urtb 9îûcf3af)=

lungen bon ©utljaben.

A. SpepalBrrmaltungeu Seite 83

B. ©elknlageu „83
C. fanfeiik PtrnJttltitBg, iouto'lavrent „ 85

D. Darfipffe un Kffrntliitie PnterneJjwcn „ 85

E. Depots bei kr Stnatoltoffe • • „85
F. Inleilitn „87

9,857,680
12,483,398

972,781
2,996,032

19
24
71
24

6,157,370
807,184
51,788
52,371

1,248,920
20,314,740

17
31
34
20
51

69,107,863
1,948,723,540
1,949,486,373
1,949,966,026

96
22
21
33

Ausgaben,
©nuatjmeit.
9îeue Sctjuïben.

0. gafft „87
H. a. Ihtiaauoffänbe „87

b. Dafffoaitaffititk „87

26,309,892
1,687,803
2,833,021

360

38
26
04
35

28,632,374
118,883

1,168
1,966,081

53
22
61
87

5,917,283,303 72 Summe ber SSerminberungeu. Summen ber 2Htibcn tmb ber SßaffiUen
Uîeine Slïtiben

30,831,077 03 30,718,508
112,568

23
80

J. fftedjitunpfalbo der Saufenden

SKertomltung.

— — Ueberfdjufj ber Ausgaben ber

Saufenbett ®er tuaitttttg.

1. Staatsfajje, Vuuto=fiorrettt VII, 2723
(Siek Seite 85.)

51,788 34 — —

.— — Summe ber Sterminberungen. Summe ber SIfttbeu 51,788 34 — —

K. äfiobitiens^ndentar.

37,046

154,945

50

05

(jnbeittnrbermiitberurtg.

1. onüentar ber litgememen SSermaltung

VII, 2724
2. (ynbentar ber Staatëanfialten

VII, 2725
3. Âriegëiubentar VII, 2726

1,332,265

2,822,344
889,267

85

47
95

—

—

191,991 55 Summe berSrtbentarberminb. Summe ber 5l!ttbeit 5,043,878 27 — —

Beilagen aura Tagblatt des Grossen Rates. 1905.





(91) JVi 13 — 155

$lttljattg«

ber

gxpegicUNgfonb# be& Jicmtonî?

fit* ba§

1904.

S)ie ©fjejiakgonbê geboren nictjt jum ©taatêbermbgen uttb ftrtb itt bemfelben ntc£)t inbegriffen ; hingegen ift bie SSeriualtuitg

berfelben bem ©taate unterftellt, unb es ift in ber ©taatsrectjnimg bariiber fRecfjnung ju legen. ©efe| boni 31. ^itli 1872, § 33.



156 — JVi 13 (92)

Urtfinungen üer Bpepalfmto te Mantorn Bern für te Jaïjr 1904,

@tauï> bcê Skrmôgeité am 31. Sesem&er 1903. ^eviudgcnê

2lftit>en Spejial 3onbê. (gtttnafymctt.

»V. 81. 3'Ï. 3Î. gr. 8t.

1,437,971 31 — — 1. $ieljeutfd)iibipn(i§ifaffe.
,f)l)pDtl)clarlaffe gr. 1,437,971. 31

Stofe
Sufieu

53,322
876

43
15

Summe ber Sermeprungctt 54,198 58

131,635 75 2. spfcrïiefdjeiitïajfe.
§ppottjelarfaffe 3*. 131,635. 75

SMe
Êrloê bon ipîerbeîcljettteit

4,959
5,070

03

Summe ber Sermefjrungen 10,029 03

695,099 17 2,579 94 3.a gtfttoriajttftttnß.
Siltoriagut $r. 208,250. —
sUi obitien „ 62,722. —
^ppotfjefartaffe „ 391,292. 17
Söertfc^riftert „ 32,800. —
iluèftâttbe „ 35. —

Äoftgelber
Setträge
©efdjenle
Stttfe

14,843

5,150
15,736

75

55

?ïr 60ft 000 17

$affe, spafftofalbo „
'

2,579! 94

gr. 692,519. 23

Summe ber Sermeprurtgen
Steine Sermtnberung

85,730
15

30
73

2,264,706 23 2,579 94 Uebertrag 99,957 91



(93) «Ne 13 - 157

Berfjramgrtt ürr Sprftalfimü# ües Maniant 3xxn für üas Haftr 1904«

^eviiuöcvuitrtcit. beê SSetnidgenë «ni 31» Sesember 1904»

^ttêgaOett» Spejial^ onbê. ?Ktiben

S'V. SR. ffr. SR. ffr. SR.

18,122
31,510

71

64 SMjgefunbbettêfmlijei.
SBergüiungen für $tef)berfuft.
SBeriuoItungêtoften.

1. S4te^eittîd^iiï>tftunft8ïaîfe.
.£)t)f)Dt£)elarlafj'e ffr. 1,442,466. 25

1,442,466 25 — —

49,703
4,494

64
94

Summe ber SBermmberuugen.
fReirte SBermeljrung.

88
5,525

7

95 Soften ber Sßferbefüjeme.

®utf<ä)äbtgmtg f. Sßferbeöertuft.
Sîermaltungëîoftert.

2. $feri>efdjft«ïaffe.
£l#otf)efarïaffe ffr. 136,043. 83

136,043 83

5,620
4,408

95
08

Summe ber Sßerminberuugen.
Steine SBermefjrung.

34,584
868

267

24

75
90

78

60

Soften ber (Srjielfungöanftalt.
fjméanteil beê ®r(ftci)Uttge=

fonbë.
ffineantetl bee ilnterftu|ungê=

fonbê.
3tnêonieiI bee iöaitfonbe.

3.a SBiltoriaftiftuiiß.
Söiltoriagut ffr. 208,250. —
SJtobilien „ 62,924. —
|)t)f)Otl)efartaffe „ 369,879. 64
SBertfcliriftett „ 55,600. —•
Sluêfiânbe „ 459. 35

ffr. 697,112. 99
Haffe, Spaffibfalbo „ 4,609. 49

ffr. 692,503. 50

697,112 99 4,609 49

35,746 03 Summe ber SSerminberungen.

91,070 62 Uebertrag 2,275,623 07 4,609 49

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.



158 — M IS (94)

Kiufimuuum tier Sprftalfmtiis ties Hantons Bern für Iras Jaïjr 1904.

Staub ï»eê üöevmöficuö <*itt 31. $ejetu&ev 1903. !öermö{ietiö=

îtftiOen. <Spe3tal gonbë. dHttttaf)nteit.

gi-. M. 3t. fr- 3t.

2,264,706 23 2,579 94 llebertrag 99,957 91

23,170 63 — — 3.b tërjieljttnpfonbë ber SBÜtortttjHftunfl.
$$l»t$etortoffe gt. 23,170. 63 Sirttrittëgelber

.fîoftgelbanteile
^Beiträge

868
320

1,040
1,242

90

50

Summe ber Sermel)ruttgen
Uteirte Serminberung

3,471
239

40
45

7,140 90 — — .'î.c tlnterftiiOitnftöfonöö ber Sittorinftiftuttg.
^IjpDtîjelarfaffe gr. 7,140. 90

3tnfe
©aben

267
20

78

Summe ber Sermefjrmtgett 287 78

— — — — 3.d Saufonbö Her ^iftorinfitiftung. ©aben
Sinfe

oO

CM

CD

60

Summe ber Sermetjrungen 1,024 60

— — — — 3.e®(tfe dbcrfolb ftonbs ber $iftoria=
jtiftimg.

Segat ber grl. ©life Sberfolb,
gem. Scfjriftftellerin, infl.
Stufe 30,028 55

Summe ber Sermebrungen 30,028 55

14,564 95 350 48 4. (grçttljttngëfoitbë bet* ätettungSanftalt
Sartborf.
Ijtypotljetartaffe gr. 14,564. 95
^afftofalbo „ 350.48

3infe
ßoftgelbanteile
SSeiträqe

546
1,140

.385

15

3r. 14,214. 47
Summe ber Sermebrungen 2,071 15

20,620 55 16 89 5. drçieljHngêfonbë ber Sftettungêanftalt
Startoangen.
|)b)mtt)e!artaffe gr. 20,620. 55
$affit)falbo „ 16. 89

3infe
Äöftgelbartteile
Seiträge

773
1,160

825

25

gr. 20,603. 66
Summe ber Sermet)ruitgen 2,758 25

2,330,203 26 2,947 31 Uebertrag 139,599 64



(95) Ks 13 — 159

Br^ramgm ïrrr Bpriialfxntü# ïrm Banfxm# Bern für ta Jafjr 1904.

Söeväu&erungeit. Strtitï» De<3 iievmögcub am 31. Sejetufcer 1904.

SXuêflabett. Spe^ial^onbê. SKtifcen. Mibe«.
gï- 3t. gr. 9t. gr. 9t.

91,070 62 Uebertrag 2,275,623 07 4,609 49

3,710 85 Suêftattungen u. Sefjrgelber.
äkrtoaltungätoften.

3.b (SraieljimpfaubS ber $iftoriaftiftunß.
•Ötjjjotijefartajfe gr. 22,931. 18

22,931 18 - —

3,710 85 Summe ber Sterminberungen.

250 — Unterftü|ungen. 3.°Unterfitii(jimgbfonöö ber JBiftoriaftiftung.
^tjpotfjeîartaffe ftr. 7,178. 68

7,178 68 — —

250
37 78

Summe ber äkrminberungen.
Seine iöermetjrung.

— — 3.d$aufonb§ ber ü>ittoriaftiftimg.
£t)|mtt)etatfaffe $r. 1,024. 60

1,024 60 — —

1,024 60
Summe ber Sierminberuttgett.
Seine SSermefjrung.

550
283 20

lîoftgelbbeitrâge.
Soften eineê ©rabmaies.

3.e®Jife dberfolb s $onbs ber ®iftoriu=
ftiftung.
£ty(mtt)efartaffe §r. 29,195. 35

29,195 35 — —

833
29,195

20
35

Summe ber Sermtnberungen.
Seine 33ermet)rung.

440
1,415 77

ßeljrgelber.
Unterftiiijitngen.

4. drjteljung8fonb§ ber SettungsanftiUt
öanborf.
£t$oti)etarfaffe ^r. 15,111. 10
SpaffiUfaïbo „ 681. 25

Sr. 14,429. 85

15,111 10 681 25

1,855
215

77
38

Summe ber SBerminberungen.
Seine Sertneijrung.

675
1,380 60

Sefjrgelber.
Unterftüijungen.

5. drjtetjungSfonbg ber SettungSanftuit
Sariuangcn.
|)t)botï)efartaffe $r. 21,393. 80
fktfftojalbo „ 87.49

Sr. 21,306. 31

21,393 80 87 49

2,055
702

60
65

Summe ber äterminberungen.
Seine 5ßermet)rung.

99,776 04 Uebertrag 2,372,457 78 5,378 23



160 — JVs 13 (96)

%tüimn$tn üur Spufialfmtïr# bm lianftm# Bmt für ïra& laîir 1904.

Staub tBerittöoett# am 31. ScjcmBer 1903. Vermögens

©Ijejtal^gonbê. diittta^iiten.
Sr. 91. gr. 91. gi-- 9t.

2,330,203 26 2,947 31 llebertrag 139,599 64

11,371 40 43 72 6. ©rjietjttttpfonüä Oer Vcttungönnttalt
drladj.
ÖtJbotljelarlaffe $r. 11,371. 40
$ajftbjalbo „ 43. 72

Stnfe
Voftgelbanteile
Beiträge

426
1,120

40

gr. 11,327. 68 Summe ber Vermehrungen 1,546 40

6,125 90 — — 7. (S;rjieI)MnpfonOë Oer 9tett«npanftalt
©rüttele«.
^itj^otfjebarlaffe gr. 5,755. 15
Vltibfatbo „ 370. 75

3infe
Äoftgetbanteile
Veiträge

215
1,100

80

Sr. 6,125. 90
Summe ber Vermehrungen 1,315 80

47,393 05 836 20 8. (Srjieljunpfonöä Oer VettungSnnftatt
iefrfalj.
|>t)f)Dtl)eïarlaf|e Sr- 47,393. 05
$affü>falbo „ 836. 20

•Sittfe
Voftgelbanteile
Veiträge

1,761
915

35

Sr. 46,556. 85
Summe ber Vermehrungen
Verne Verminberung

2,676
95

35
88

6,526 56 — — 9. (frjte^tnpfonOO Oer 9tettunpa«ft«lt
©onötlier.
.Öt)bDt()e£arEaffe Sr. 5,932. 80
Vltibjatbo „ 593. 76

Sr. 6,526. 56

Stttfe
Äoftgetbanteile
Veiträge

222
1,255

45

Summe ber Vermehrungen 1,477 45

304,809 81 — — 10. ^KboliOetttaffe öe§ ©ottjciforp.
^t)polf)elariaf|e Sr- 304,809. 81

Stufe
Veitrag beë Staateê
Veiträge ber Sanbfäger
©efchenle

Verriebene Einnahmen

11,449
10,000
15,606

12

24

65

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung

37,067
3,989

89
16

2,706,429 98 3,827 23 lieber trag 183,683 53



(97) JV® 13—161

Eei!|itmutert tier Speftalfrnttrs ties Kantons Hern für üas la^r 1904

^erimbet'ttttaeit. Staub ï>ee ©erntößenö aw 31, Se^entbe* 1904,

Î(u0ftat»ctt. Spegial gonbg. Wtibeu. ^Saffibeu,

Sr. 31. Sr. m. Sr. 31.

99,776 04 liebertrag 2,372,457 78 5,378 23

231
749

50
85

£ef)rgelber.
llnlerftüfeungett.

6, fêrçteljunfiëfonbë Der Hicttttngsnnftttlt
èrïad).
Irtpmtljefarlaffe Sr- 11,797. 80
SUttofalbo „ 94. 93

11,892 73 — —

981
565

35
05

Summe ber töerminberungen.
Steine älernteljrung.

Sr. 11,892. 73

903 35
ße^rgelber.
ilntcrftiüjimgen.

7. (SrjtclimtgSfoniiS ber iHetfuitgöiinftalt
Sriittelen.
§^ot^e!arfaffe Sr- 5,970. 95
SOtiöfalbu „ 567. 40

6,538 35 — —

gr. 6,538. 35
903
412

35
45

Summe ber Skrminberungen.
Steine SSerinetjrnng.

1,741
1,030

48
75

Se^rgelber.
linterftütjungen.
Beitrag an bie ©nrirfjtung

ber eleftr. Seleudjtung.

8. <fr«efjttnpfonb§ ber WettiuiflbanfitiUt
Äeyrfal?.
£t)jmtl)eïar!affe gr. 48,123. 65
^affibfalbo „ 1,662. 68

48,123 65 1,662 68

Sr. 46,460. 97

2,772 23 Summe ber SSerminberungen.

523 19
ßefjrgetber.
Unterjlütjungcn.

9. fêrçieljungêfiJiM ber iltettuugeiurjtalt
San'uilier.
^tjpot^clariaffe Sr- 6,155. 25
Sïïtibfatbo „ 1,325. 57

7,480 82 — —

Sr. 7,480. 82

523
954

19
26

Summe ber Serminberttngen.
Steine Serme^rung.

39,161
620

31
500

743

65

90

50

Spenfionen.
Uitterftiipungen.
Stüclerftattungen.
Seilrag an bie ^nbalibenlaffe

beg Snftrultionêlorpg.
Sermaltungêfoften.

10. ^nbnltbenlaffc bei ipaliicifarb«.
|)t)bott)efarfaf|"e Sr. 300,820. 65

300,820 65 — —

41,057 05 Summe ber Serminberungen.

146,013 21 llebcrtrag 2,747,313 98 7,04-0 91

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 41



162 — Ni 13 (98)

Betonungen üer Spe|ialfte# te Banfmt» Bern für te Jafjr 1904,

3touî> ïteê Vermögens ont 31. Sesetn&er 1903. üevmögcn*:

2tftit»en ^affinen. ©)jejial gûnbë. (Siuital)mcn.

Sv. SR. Bfr- 81. Sr. 31.

2,706,429 98 3,827 23 llebertrag 183,683 53

828,830 39 — — 11. 9Wu8ljafens$<m&S.
^>lj^ot£)e£artaffe gr. 828,830. 39

.Sinfe
StipeubiernViu^ahluug

30,832
592

82
50

Summe ber Vermehrungen 31,425 32

137,567 10 — — 12. ©djulfetfels$onii§.
§t)|jot£)eforfaffe %ï. 137,567. 10

Sittfe
Vettrag auê beut ÏJluê()afett=

fonbë
StihenbtemViicfjahlung

5,051

7,000
1,175

81

Summe ber Vermehrungen 13,226 81

92,707 70 13. tantonêfdjttls^onïig.
§t)poi|eïar!offe ftr. 92,707. 70

Stnfe 3,476 55

Summe ber Vermehrungen 3,476 55

3,765,535 17 3,827 23 Uebertrag 231,812 21



(99) % 13 — 163

Herfjmmgen ïrer Sp£|ialfmte îtt& ftantmt# Bern für üa# laljr 1904.

SBeväw&evuttgen. Stnitî» öc# ^ermogettê aut 31. Sejemfeer 1904.

?(uêf|ot»e«. SpegiaI JonbS. ^Witten ^affibett.
Sv. SR. 8r. SR. Sr- SR.

146,013 21 liebertrag 2,747,313 98 7,040 91

21,328
1,155
7,000

95 Sttyenbien.
SäjuIgelbMträge.
Beitrag ait ben Sd)ulfecfel=

fottbs.
Sermaltungêïoften.

11. SRu0|ttfenî^dnïi8.
.Ç)t)pDtl)efar!a|je Jr. 830,771. 76

830,771 76 — —

29,483
1,941

95
37

Summe bcrSöerminberungen.
Steine Söermeijrung.

6,516
1,750
1,300

10

05

85

IReifefti^enbien.
Steifegelber.
Spreife.
jäbmingerftipenbium.

12. Srf)it(icitc(^-oitöö.
.fpijpotijefarfafje Jr. 141,217. Ol

141,217 Ol — —

9,576
3,649

90
91

Summe ber SBerminberungen.
Steine S3erme|rung.

1,738 28 Beitrag au bie sUiittet)d)u(=
Stipenbien.

13. $ttitton§fdjuts§oitlig.
^jtjpotfjelarfaffe Jr. 94,445. 97

94,445 97

1,738
1,738

28
27

Summe ber Sßerminberungett.
Steine 33ermel)rung.

186,812 34 llebertrag 3,813,748 72 7,040 91



164 — J\r. 13 (100)

BnfeintmKU tier Sprjialfmtir» te Uantims Bern für te Safer 1904.

Stflttö De« SSeriitôgenê ant 31. ^e^eut&er 1903. Vermögens:

®4>egtat ^DTtbä. (yinitalimcu.

gt. 81. g-r. 31. Sr. 31.

3,765,535 17 3,827 23 llebertrag 231,812 21

— — — — 14. SnmUikufaïfc Des ^nftruftîouôlovbô. ^Beitrag ber ^rtôalibettïaffe
beê ipoligeilorpê

^Beitrag ber ïïîilitârïmfjenfaffe
500

2,938 25

Summe ber Vermehrungen 3,438 25

13,744 20 — — 15. ÄHilitarbiißcnfuiic.
§hhothel;ar!affc $r. 13,744. 20

VWitärfmften
Sinfe

7,232
525

05
80

Summe ber Vermehrungen 7,757 85

62,707 25 16. îaitbft)inuncHs«nl)ftitiitionô;?roiiîiô.
^t))3Dti)e!arfaffe gr. 62,707. 25

cJinte

Siegat

2,351 50

Summe ber Vermehrungen 2,351 50

69,940 97 — — 17. Uittcr(tii!;uunöfonliö Der înubitummens
anftttU yjî iin d) en lin ri) îcc.
>Öt)liut£)e!arfa||e gr. 69,786. 40
31£tiD|albo „ 154. 57

Btnfe
Sintrittëgelber
©efdjenÉe
*

2,617
260

gr. 69,940. 97 Summe ber Vermehrungen 2,877 —

3,911,927 59 3,827 23 llebertrag 248,236 81



(101) JVs 13 — 165

Betfjmimirn ta Speftalfmtü# ta Banton« Berit für ta Jaljr 1904.

^evôuï»ct«ttôen. 3tcmt> ï>eê ^ertttögettä attt 31. $eje»it&er 1904.

S)>c5iat Janbê. Slftifcett

»•. 31. 3t. 3t.

186,812 34 llebertrag 3,813,748 72 7,040 91

3,400
38 25

^enfiorten.
Üittfe.

14. $ntottltöent(iifc be3 Jnftntftionstorb«- — — — —

3,438 25 Summe ber SSerminberungen.

2,938

2,000

25 33eitrag an bie $nbalibenfaffe
beê Juitruftionêforpê.

Beitrag an bie 2öintelrieb=
ftiftung.

15. SÄilttörbufienfoffe.
^potijelarfaffe Jr. 16,563. 80

16,563 80 — —

4,938
2,819

25
60

Summe ber SSerminberungen.
Steine 33ermei)rmtg.

2,351 50 Seitrag an bie ßoften ber

Saubftummenanftalten.
16. raubfhmmens©Mbftttuttoitë«Jonï>§.

.Öt)l)üti)efarta|fe Jr. 62,707. 25
62,707 25

2,351 50 Summe ber SSerminberungen.

2,300 50 Unterftiitjungen.
SSerwattungsfoften.

17. UntcrftiiljitngSfatias ïicr îaubftnmineits
anftalt £Kiind)enbud)fee.
£>i$ott)eïarfaffe Jr. 70,403. 40
Slftibfalbo „ 114. 07

70,517 47 — —

2,300
576

50
50

Summe ber SSerminberungen.
ïïîeine SSermetjrung.

Jr. 70,517. 47

5»

199,840 84 llebertrag 3,963,537 24 7,040 91

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 42*



166 — té 18 (102)

Hrrfjramgen ta Sprpaïfatte ta %antom Mtvn für üas Jaftr 1904.

Staut» t>eö Vermögens am 31. Seaemfcer 1803. Vermögen#

«fti&en. Spejial^onbg. (SinttaOmeit.

S*- SB. Si- SB. Si- SB.

3,911,927 59 3,827 23 Uebertrag 248,236 81

40,109 95 — — 18. SUftêltrt'fdjea Scflat.
Ç^otljeîarfaffe gr. 40,109. 95

3«tfe 1,496 65

(Summe ber Vermehrungen 1,496 65

8,980 46 — — 19.a Unterjtiiljunpfonïrê für arnte Sßödjä
nertnnen öcö îyrnuen|>ita(S.
§^ott)efarïaffe 3*. 8,024. —
iuêftetjenbeê Seqat „ 500. —
SOttofaïbo „ 456. 46

-Qinfe
©efdjente
Veiträge

300

123

90

40

3r. 8,980. 46

Summe ber Vermehrungen 424 80

3,421 90 19.bUnfaKfonö» öeö 3rauen|>itatS.
^t)lpDti)e!artaffe 3Ï- 3,421. 90

Sittfe
Veitrag ber Vnftalt

500
145 75

Summe ber Vermehrungen 645 75

8,418 30 _ 20. §atter'fdje ifjreiômeîiaillc.
|>l$otf)erarfaffe gr. 8,418. 30

3tnfe 315 70

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung.

815
70

:
O

O

|î»
CO

5,999 20 21. SütfesSttyenbinm.
.£>llpot£)eïarfaffe g-r. 5,999. 20

Sinfe 224 95

Summe ber Vermehrungen 224 95

3,978,857 40 3,827 23 Uebertrag 251,344 16



(103) JNÎ 13 — 167

terfjramgrtt ïrrr Bprfialfmtîrg trr# Bantmts Bern für üas jTaïjr 1904.

^erfttt&erunaett. Staitï» bee Cevittöge»to am 31. Sejernbev 1904.

2lttööa^ctt. Spejjial^ottbê. îïftiben. ^afftbett.
3*- SR. Sv- 9Î. gr. SR.

199,840 84 liebertrag 3,963,537 24 7,040 91

300 — greife. 18. SKiiltfn'fdjel Sept
£l$o%tarïaffe ftr. 41,306. 60

41,306 60 — —

BOO

1,196 65
Summe ber äkrminberungen.
üleine äiermefjrung.

351 95 llnterftüijung armer 2öoc£)=

nertttnen.
19.allnterftii^ttnpfonbi fiir arme SBiidj«

iteriititen öeö <yraueu|>itu(6.
•Öl)pütljefaria|je gr. 8,024. —
Sluêftefjenbeê Segat „ 500. —
Slfttofalbo „ 528. 81

9,052 81 — —

gr. 9,052. 81

351
72

95
35

Summe ber 33erminberungen.
Steine Sermefjrung.

19.bîtnfnIIfonb§ bel îyrauen|>ita(ô
•^ot^efartaffe Sr. 4,067. 65

4,067 65

645 75
Summe ber SSerminberungen.
Steine Sermeljrung.

386 SJtebaiden. 20. galïer'fdjt ^reiëmebitiile
|>t))}ötf)efarfaffe $r. 8,348. —

8,348

386 — Summe ber 33erminberungen.

Stipenbien. 21. 8ärfe«Stibeitbiniit
^^ot^efarfaffe $r. 6,224. 15

6,224 15

224 95
Summe ber SSerminbentngen.
Steine Slermefyrung.

200,878 79 llebertrag 4,032,536 45 7,040 91



168 - Ni 13 (104f

Hcdjmmgctt îrrr Sprfiaïfmxîï# frr# Eantuiis Bmt fur îra# Jafjr 1904.

©t«nï> 5>eë ^Scrwtdgeit^ om 31. 2>e$entï>cr 1903. k4Scrmd0ettês

îUttwcn, <S:pei$iciï goîtbè. (i'iitualimcu.
gr. m. 5v- 9t. 3t. 9i.

3,978,857 40 3,827 23 llebertrag 251,344 16

4,832 22. Sajarugs^mö.
^hpothefarfaffe $r. 4,832. —

Stnfe 181 20

Summe ber Vermehrungen 181 20

4,051 21 — — 23. (vhtt(jni(t*Stiftuug.
§t)|30tlje!ar!affe $r. 4,000. —
Wechmmgôfalbo „ 51. 21

S"tfe 150 —

gr. 4,051. 21

Summe ber Vermehrungen 150 —

35,304 02 — — 24. $rädjfe(=Sttftunß.
.^ïjpotfjeïarfaffe $r. 35,304. 02

Stnfe 1,309 95

Summe ber Vermehrungen 1,309 95

18,752 — — — 25. #ader=©tift«itß.
|)hbothe!ari;affe gr. 18,752. —

Stufe 703 20

Summe ber Vermehrungen 703 20

— — 1,853,378 69 26. (vrmettcrung 5er 3mnf)fleße.
Staatèîaffe, Vorfdjufe gr. 1,853,378.69

(Ijtrafteuer 284,487 21

Summe ber Vermehrungen 284,487 21

4,041,796 63 1,857,205 92 llebertrag 538,175 72



(105) Ni 13 — 169

Berfjmmgen tier Bpefialfte# ties Hantons Bern für te laljr 1904.

^efönbcfttttgen. <3tanï> beë $3eïtuâ0eu# am 31. Sejemöer 1904.

9lu£gat>en. S f) c 3 i a l g o n b 8. Wtiuen fßaffiben.

ÖV. Si. gr. St. 8-v- St.

200,878 79 llebertrag 4,032,536 45 7,040 91

SjSreife. 22. 8ajaru§sl)Jret8.
|)t)|Jotf)elarfaffe ffr. 5,013. 20

5,013 20

181 20
Summe ber ätermtnberungen.
fReine 33erme|rung.

60 — SteUifioit ttnb (ürgäupug ber

6ütattifcf)ert Sammlungen.
23. ©tttjjitifcStiftUttß.

Ötjf'otfjelartaffe ffr. 4,000. —
Stectfmmgêfalbo „ 141. 21

4,141 21 — —

ffr. 4,141. 21

60
90

— Summe ber SSerminberungen.
Steine Sermefyrung.

1,238 80 Seibrenten. 24. £räd)|"elsSttftitng.
§t)pütl)elarlafje ffr. .35,375. 17

35,375 17 — —

1,238
71

80
15

Summe ber Sermmberungen.
Steine Siermefyrung.

— — — 25. §atter«0tiftimfl.
ipt)potf)efarfaffe ffr. 19,455. 20

19,455 20 — —

703 20
Summe ber 23ermiuberuugen.
Steine Sßerme£)rung.

9,000

12,515

55,601

85

35

(jrrenanftalt Sßalbau, ©au=
lüften.

Srrenanftalt SJtürt fingen,
SBauloften.

Sinfe, 3%.

26. (frtnciteruitfl ber ^rrcttfiflege.
Staatèïaffe, äSorfdfujf ffr. 1,646,008.68

— — 1,646,008 68

77,117
207,370

20
01

Summe ber îkrmiuberungeit.
Steine Skrmeljrung.

i

279,294 79 llebertrag 4,096,521 23 1,653,049 59

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 43



170 — JMs 13 (106)

üßifimtmmt te Bpriialfmtü# très Mmiom Bern für te Jaüv 1904.

Stand ï>eë ^ermoflenê «m 31. ^ejentfcev 1903. 3ScrtuôôCttêï

Stftineit. "^antuen. Spejial^onbS. Cï:t!>Urt()!î!eU.

Sr. St. Sr. Si. Sr. St.

4,041,796 63 1,857,205 92 Uebertrag 538,175 72

1,815,831 86 15,344 73 27. äßalbau^onbö.
Siegenfcpaften 3?r. 935,540. —
$ni)entar „ 423,324. 05
Öppotfjefarfaffe „ 441,123. 46
©taatêfaffe „ 2,872. 72
Saufcnbe ©utljabeu „ 12,971. 63

ißadjt^infe
Capita tjiitfe
Segate unb Sd)entungeu
O'rtüerttarüermetjrung

34,865
16,558

1,000
2,381

59

10

3Ï. 1,815,831. 86

Saufenbe Scpulben §r. 5,591. 30
3)epot§ „ 3,803. 22
ffaffa, Spaffib=Salbo „ 5,950. 21

^affitien gr. 15,344. 73

3r. 1,800,487. 13
Summe ber 25ermel)nmgen 54,804 69

21,406 85 — — 28. Segat ®tii|lem«mt.
.fptypotfjefarraffe $r. 21,406. 85

3>nfe 802 70

Summe ber S3ermel)rungen 802 70

340,668 49 — — 29. aJtafersStiftMttß.
fpljpotbetarfaffe gr. 240,668. 49
Äapitatanlacjen auf

©runbpfaitb „ 100,000. —

Stufe 13,063 56

$r. 340,668. 49

Summe ber Skrateprungen 13,063 56

24,326 45 — — 30. ttufattsg-mtbö Der $mttanjtalt Sßatbau.
•&t)pi4f)e!arfaffe gr. 24,326. 45

Beitrag ber Ulnftalt
Stnfe

2,000
977 35

Summe ber 33ermel)rungeu 2,977 35

21,047 — — — 31. îlitfaiïs^onbë ber $mna«ftatt SWitit«

fingen.
SSettrag ber 2lnftalt
Stufe

2,000
839 80

g)t)püttjelarlaffe $r. 21,047. — Summe ber SSermeprungeu 2,839 80

11,074 70 — — 32. Unf«IU<yunbs bet arfcuanftatt äMelat).
^»tjpotljeïarfaffe gr. 11,074. 70

Beitrag ber "ilnftalt
Stnfe

2,000
486 35

Summe ber Slermeprungen 2,486 35

6,276,151 98 1,872,550 65 Uebertrag 615,150 17



(107) JV« 13 — 171

Brrfjmnumt tœr Sprçialfmte très Mantom Bern für üas Safjr 1904.

®cfâttï>evuti(ien. @tattï> ï>e<§ £iefiuögeu3 «»« 31. Sejcmber 1904U

2tuö$abeu. S^ejial^^aubô. Ktttbett. Mibe«
gr. SB. gr. 91. Sr. | 91.

279,294 79 liebertrag 4,096,521 23 1,653,049 59

32,685 Seitrai] an bie Soften ber 27. SBoIîittU^onïig. 1,836,418 77 13,941 55
^rrenanftalt. Siegenfdjaften Sr- 935,540. —

129 60 Sbgabcn. Sitbentar „ 425,705. 15
£)t)l>otf)e!arfaffc „ 459,132. 05
Staatêtafje „ 1,021. 13
Saurenbe (guthaben „ 13,354. 87

Sürictjütje „ 619. 24
.fîaffa, 3lftib=Salbo „ 1,046. 33

Sftiüen iyr. 1,836,418. 77

öaufenbe Scputben „ 13,941. 55

gr. 1,822,477. 22

32,814 60 @umntc ber Sermtnberungen.
21,990 09 Seine Sermefjrung.

*1

28. ücgat Sfôiifjleutann. 22,209 55 _
•Öt)poti)etartaffe gr. 22,209. 55

— — Summe ber Serminberungen.
802 70 Seine Sermefjrung.

Leibrente. 29. Ä»iofcrs«ttftunfl. 353,282 05
450 — Sbgaben. |)t)pott)eîarfaf)e Sr. 253,282. 05

— SermaltungSfoften. Äapitatanlagen auf
©runbpfanb „ 100,000. —

Sr. 353,282. 05

450 Summe ber Serminberungen.
12,613 56 Seine Sermetjrnng.

30. Unfalbgonbi ber ,]rvcnanftatt SBalbnu. 27,303 80
§t)pot£)efarlaffe gr. 27,303. 80

— — Summe ber Serminberungen.
2,977 35 Seine Sermetirung.

31. ttnfaibgonbê ber ^rrcminftalt 5JJiitn= 23,886 80
fingen.

— — Summe ber Serminberungen. £)t)pott)efartafjc SK- 23,886. 80

2,839 80 Seine Sermetjrung.

100 @ntfct)äbigungen. 32. llitfnüsfyoiiäiö ber Srrennnftnlt Sellelatj. 13,561 05 100

.P)t)pott)efarfafjc Sr- 13,561. 05
Sßaffibfalbo „ 100. —

100 — Summe ber Serminberungen. Sr. 13,461. 05
2,386 35 Seine Sermetjrung.

312,659 39 liebertrag 6,373,183 25 1,667,091 14



172 — JVTs 13 (108)

Jtedjnurtgen to Spefialfimüö to Haitian# Bmt für Üa# Saïjr 1904.

<©t<mï> fceê ^crntôgcnê ûnt 81. Seseut&ev 1903. ^cvntbgcn#»

îlftitoe». Sjjejial^onbê. (*iiutal)weu.

fr- SR. fr- m. fr 9t.

6,276,151 98 1,872,550 65 ttebertrag 615,150 17

5,500 — — — 33. $mit=$oitös Her ^rrenonftnlt SJiiin«

fingen.
.(ptjpotljefarlafj'e $r. 5,500. —

6k'|ct)en£e

^tnfe
1,000

222 20

Summe ber Vermehrungen 1,222 20

3,223 34. ^mnsgonïië Der ^rrenanftnlt SöeUcIttt).
^tjpot^etarfaffe gr. 3,223. —

©e)d)en!e
SM« 81 85

Summe ber Vermehrungen 81 85

753 85 — — 35. !Bei()nn(f)tô s jvonîiô ber $mnanftnlt
Vellchü).
Dhpotheîarfaffe %x. 753. 85

@efc£)eu£e

8inje
O

CO"M 60

Summe ber Vermehrungen 98 60

51,869 13 — — 36. ©ttyenbitttfanïtë Der djriftfatljolifdjen
gnïnltiit.
-jphbothefarfaffe $r. 51,869. 13

3infe
Stihenbien=Vü(ljahIungett

1,929 32

Summe ber Vermehrungen 1,929 32

48,228 — — — 37. Stnntiufonöö (8enjs#et)ittanns®Hftnng)
Der (firiftfutliuliiitirn g-afnltüt.
^^otljelorlaffe gr. 48,228. —'

Veitrag be* Stipenbicnfonb*
ber djrift=fath. ftafultät

Strife
(Sejihenle

200
1,847
2,170

50

Summe ber Vermehrungen 4,217 50

6,385,725 96 1,872,550 65 liebertrag 622,699 64



(109) JNs 13 — .173

Brtfpmngrn ürr Sprpalfmtü# ür# Hantons Bern für üas Jaïjr 1904,

^crättbcvttitftctt. Staut» be# ^eeittögeit# ant 31, Sejerober 1904.

Slttägabett. SpcpaU J onbê. Stttiben ^affiben
gr. 91. 91. 5*. 91.

•312,659 39 liebertrag 6,373,183 25 1,667,091 14

222 20 ©efct)ente für arme Patienten. 33. $rrens$(inb§ ber Jrrcmutftnlt iUtiin=
fingen.
Itppotpelarlafje Jr. 6,500. —

6,500 — — —

222
1,000

20 (Summe ber Slerminberungen.
IRettte Skrmetjrung.

34. 3rrensf$fonb§ ber ^rrenanftnlt Söel(etnl).
|)t)potf)etarfaffe Jr. 3,304. 85

3,304 85

81 85
Summe ber älerminberungen.
meine Sermcljritng.

_ — — 35. üßeif)ttuf()tö JonbS ber ^rrenauftalt
SBeltetnO-

.£)l)|.iütljefarta)ie Jr. 852. 45

852 45 — —

98 60
Summe ber töerminberungen.
Dîetne Sßermetjrung.

1,700
200

— Stipenbien.
Beitrag an ben Stammfunbe

ber dfrifWatf). Jatuität.

36. Stipenbtenfonb# ber (l)riftf«t(|olifr(jcn
Jiaïnltiit.
•fptjpotpelarfaffe Jr. 51,898. 45

51,898 45 —

1,900
29 32

Summe ber Slerminberungen.
leine iSermefjrung.

— — 37. StiintinfonbS (yeni=.ôci)maitn=Stiftung)
ber djrijitfatljoltfrijett Jafnltiit.
.fptjpotpetarfaffe jr. 52,445. 50

52,445 50 — —

4,217 50
Summe ber SSerminberungen.
meine iüermeijntng.

314,781 59 llebertrag 6,488,184 50 1,667,091 14

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.



174 — JVs IB (110)

Eerfiramgim te te Mantvm 3txn für te Mlp: 1904.

Staitï» beê Vermögen# am 81. Sejemfce* 1908. Söevmögeitö:

MtiOeii ^afttoen. Spe jtal $onbê. dimtahmett.
Sr. 91. Sr. SR. Sr- SR.

6,385,725 96 1,872,550 65 Uebcrtrag 622,699 64

51,388 20 — — 38. 8enjs§el)mantn©ttyettlitenfiMï>§.
Oranienburg Vefiljung (®runbfteuer=
fchaijung) $r. 53,810. —
Staatêfaffe,SjSaffib--SaIbo „ 2,421.80

Sr. 51,388.20

Vlietjinfe
Vîehrerlôë auë ber Oranien=

burg=Vejt$ung
ßapital^infe

766

78,190
3,018

65

38

Summe ber Vermehrungen 81,975 03

1,000,000 — — — 39." ÂaittannïûaitifsfReferiJc.
.ffantonaibanl Sr. 1,000,000. —

— — —

243,322 43 39.' .ftontonalbant, $^iat=iHe(eröc.
•ffantonaibanl $r. 243,322. 43

Veite ginlage 1,152 61

Summe ber Vermehrungen 1,152 61

15,931 25 —. — 40. §iUfës uitb ^atronatöfanbö.
ot^eJarJaffe ()r. 15,931. 25

Stnfe 597 40

Summe ber Vermehrungen 597 40

8,281 16 — — 41. 5tlto|olîe^itelï9lefcrbc.
£>hhothefarlaffe Sr. 8,281.16
SErinïerljeilfMtte Sftiidjtevn, 9tn*

tetlfdjetn, Sv- 40,000. —.

Veite (Imlage
•Stufe

4,579
283

92
54

Summe ber Vermehrungen 4,863 46

7,704,649 1,872,550 65 llebertrag 711,288 14



(Ill) Ks 13 — 175

taJjramgrtt ürr Bpgfialfottir* bm Maxtiam Brrrt für te Jaïjr 1904.

Veränderungen. Stand deê Vermögens am 31. Sejentder 1904.

VnSgaden. Spejial fyonb§. Vïtiden fßatfiden
9t. Sr. 9t. Sr- 9t.

314,781 59 Uebertrag 6,488,184 50 1,667,091 14

222

1,453

10

55

Unterhaltung^ unb Sîent>ba=

tionsfoften.
Vermaltungêïoften.

38. 8en$s£ct}ntann«@ttpeiti>tenfoitï>S.
,6hfDthetarfa|ie gr. 131,687. 58

131,687 58 — —

1,675
80,299

65
38

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

— — — 39." ÄantoitttUnutt=9tefem.
flantonalbanf iyr. 1,000,000. —

1,000,000 — —- —

39.b tatoiuitlmnf, SpejinOlftefem.
Äantonalbanf ftr. 244,475. 04

244,475 04

1,152 61
Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung

40. §ülf§s und ^atrumitöfoitöö.
|)t)pothefarfaffe $r. 16,528. 65

16,528 65 — —

597 40
Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

— — Velämpfung beê 21UohoIiê=
mue.

41. ^(IfoOolge^ntetsOtefeme.
^hpöthelarlaffe fyr. 13,144. 62

5£rin!erfjct(ftätte ïKîûdjteriî, 9tit=

teitfdjein, gr. 40,000. —.

13,144 62 — —

4,863 46
Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

316,457 24 Uebertrag 7,894,020 39 1,667,091 14



176 - Ni 13 (112)

Errfjratngrn îrrr Sjav|ialfimüft ür# Eanttm# Bern für üas laljr 1904,

6tanl> deé Vermögen# aw 31, Sejem&ev 1903. «erwögen^

îtftioen ^aftit»ett. Spejiat^onbê. (ïimial)iucu.
Sr. ai. Sv. 3Ï. Sr. ai.

7,704,649 1,872,550 65 Uebertrag 711,288 14

989,166 30 — — 42. SdjuicKenfaittrë für Sic 3uvagc)uüffcr=
forretttoit.

Stufe 37,093 70

.fnjputtjefarfaffe gr. 989,166. 30 Summe ber Sermeprungen 37,093 70

3,021 30 — — 43. iranfenfaffe ber .Surageumjferïorreftton.
ipppotpefarfaffe f}r. 2,536. 20
grfparniëfaffe Otibait „ 483. 20
.fîaffe „ 1. 90

Beiträge ber Arbeiter
Stufe

135
166

25
10

3r. 3,021. 30
Summe ber Sermcprungen 301 35

8,135,191 418,763 13 44. $nfctfpital.
a. $nfelf oubë.

^l)potl)e!ar=©utf)abeu gr. 4,082,723. 21
.§gpottjefartaffe „ 365,976. 90
Siegenfctjafteu „ 3,096,400. —
Saufouto „ 242,213. 22
$nbentar „ 214,736. 40
(Jnfelapotpefe „ 24,131. 16
Sauöorfcpüffe „ 95,463. 91
Saufenbe ©utpaben „ 9,191. 85
.fîaffe, 31ttib=Salbo „ 4,354. 35

tftiben gr. 8,135,191. —

.fîapitaljinfe
fpacpt= uub SDÎietginfc
Segate uub ©efcpettfe
Seiträge
gnfelapotpefe

Spe-palfonbê gr. 258,915. 80
Sepotëberfpatieuten „ 1,374. 94
Saufettbe Scpitlbett „ 8,472. 39
$t)potf)eîar=ScfyuIb „ 150,000. —

Spaffiben gr. 418,763. 13

gr. 7,716,427. 87 Summe ber Sermeprungen *)

62,530 — — — b. Sabefteuerf onbë.
gnfetfonbë gr. 62,530. —

Sinfe
Segate uub ©efcpenle
Seiträge

Summe ber Sermeprungen *)

15,000 — — — c. Sitîiuëf onbë.
$nfelfonbë gr. 15,000, —

Stnfe
Seiträge

Summe ber Sermeprungen. *)

16,909,557 6u 2,291,313 78 Uebertrag 748,683 19

*) $ie 8îefuttate ber atedjuuug beä 3;nfe(f|)ita(8 waren bid jur ©rucîiegung
ber ©taatêredjnuug uod) nid)t befaitut.



(113) ,1V; 13 — 177

üßrfjmmgcrt im* %n^ialfimt»ô ties Manforts Bern für tras Jahr 1904.

^crûttbetttîtflett. ©tön» öe§ ^ernidgenê am 31. Sejetttber 1904.

?lu§gaben. ©pejial'ffonbê. Mitbett Mibe».
3t. gr. 3t. Sr- 3t.

316,457 24 llebertrag 7,894,020 39 1,667,091 14

34,815 95 Unterhaltung ber Kanäle. 42. Sil)iBcUe!tfaitïis fiir öic ^ttiaftetoaffer«
fomïtion.

991,444 05 — —

34,815
2,277

95
75

©uimne ber SSerminberungen.
Oletne SScrme£)rimg.

6t)botl)eEarta]fe ffr. 991,444. 05

66 85 .fïranlengelber, SSerfiflegungê^
unb Slrgtloften.

43. törautenfaffe öcr ^wrufleiuaifcrfomftion.
.fohpütljetarfaffe ffr. 2,631. 30
©rfparuiëtaffe Seibau „ 604. 20
Staffe „ 20. 30

ffr. 3,255. 80

3,255 80 — —

66 85
234 150

©imune ber SSerminberungen.
Steine SSermehrung.

Snfelffiital, Äoften.
SSefchmerben.

Slbgaben.
SSermaltungêïoften.
Slbfchreibung am Siegenfd^aftö=

tonto.

44. ^ttfclföitnl.
a. ffit f elf on bd.

|>hhotl)efar=©ut{)aben ffr. 4,082,723. 21
litjfjothefarlaffe „ 365,976. 90
Siegenfehaften „ 3,096,400. —
SSantonto „ 242,213. 22
$nbentar „ 214,736. 40
ffnfelapothete „ 24,131. 16
SSauborfchüffe „ 95,463. 91
Saufenbe (guthaben „ 9,191. 85
Staffe, Slftiü=©albo „ 4,354. 35

Slftiöen ffr. 8,135,191.—

8,135,191 " 418,76.3 13

©he^ialfonbê ffr. 258,915. 80
Sepotê ber üßatienten „ 1,374. 94
Saufenbe ©dfulben „ 8,472. 39
$t):fu)theïar=©chulb 150,000. —

ißaffiücn ffr. 418,763. 13

*) ©imune ber SSerminberungen. ffr. 7,716,427. 87

SSeiträge für SSabeturen. b. SSabefteuerfonbê.
(yttfelfonbs ffr. 62,530. —

62,530 — — —

*) ©umme ber SSerminberungen.

©rittHuren.
Beiträge.

c. SSi^inêfonbê.
ffnfelfonbë ffr. 15,000. —

15,000 — — —

*) ©umme ber SSerminberungen.

351,340 04 liebertrag 17,101,441 24 2,085,854 27

*) ®ie Stefultate ber Segnung beb Qnfclfpttaf« umren bis jur ©rucUegung
bev ©taatSredjnitng ttod) nic^t Befamtt.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 45



178 — Ni 13 (114)

Herfjmutaen ber 'iyeftalfmtbs bes Banüms Bern für bas Jafjr 1904.

@iatti> beb «criitöflcttö am 31. 2>ejeutt>er 1903. Vermögens«

SKtibe« ^affine«. Spejial^ottbS.
gr. 91. 5t. 9t. St. 9t.

16,909,557 60 2,291,313 78 Uebertrag 748,683 19

5,828 — — —
44. ^nfetfoital.

d. 2öeif)nadjtSf ottbë.
Snfelfonbê $r. 5,828. —

Stufe
Seiträge
Legate ttrtb ©efdjenle

Summe ber Sermelfrungen *)

21,565 — — — e. Seerlcberftiftung.
^ttfeïfortbê Jr. 21,565. —

Stufe

Summe ber Sermefjrungen. *)

100,820 ----- — — f. SReifegelberfonbê.
^nfelfortbë gr. 100,820. —

Stufe

Summe ber Sermetjumgen. *)

10,770 g. $fenfct)mibftiftung.
Snfelfoubê gr. 10,770. —

Stufe

Summe ber Sermetjruugeu, Hc)

42,402 80 — h. ©tbolleb u. ^ym^ooffttftung
3fnfelfonb8 gr. 42,402. 80

Stufe
Setträge
Segate unb ©efdjenfe

Summe ber Sermetjrungen. HC)

1,470,256 71 3,750 95 45. fUujjerïranfeitljaitë.
|>t)jpott)etar=@ut=

fjabett gfr. 987,647. 75
$M)0$e!artaffe » 67,412. 90
Siegertfc^aftett „ 356,911. 11

Sttbetttar „ 55,593. 65
Saufenbe ©uttjabeu „ 2,691. 30

«fttoen $r. 1,470,256. 71

Saufenbe Sdjulben gr. 953. Ol
Äaffe, $afptt*SaIbo „ 2,487. 94
Sefjotê ber tpatienten „ 310. —

Stufe
Segate unb ©efdjeitle

^affinen 3r. 3,750. 95

Sr. 1,466,505. 76

Summe ber Sermetjrungen. *)

18,561,200 11 2,295,064 73 llebertrag 748,683 19

*) ®ie 9tejuttate bev 9tedjnungen beb ^nfetfpitals unb beb Ïïufjerfïantenfjaufeb
waren bt« jur ®vucttegung ber ©taatbvedjmmg «od) itidjt belaitnt.



(115) JM® 13 — 179

fctfiramgen tin* Spejialfmtfc# îrcs Banton» Bmt für îra» Jaïjr 1904,

©evätt&ertiitßen. Staiti» t»eê Vermöge«* ottt 31, Seaem&er 1904,

WuôQabett. Spe^ial^onbê. «Ktiben.
3-v- 31. Sr. 3t. 3t.

351,340 04 llebertrag 17,101,441 24 2,085,854 27

»

3Betl)ita(^t#ge)d)enïe.

44. $nfelfj»tal.
d. SBei^nac£)têfonbë.

(sufelfanbê fyr. 5,828. —
5,828 — — —

*} Summe ber Serminberungen.

llnterftütjungen. e. $eerleber ftiftung.
Snfelfcmbö gr. 21,565. —

21,565 — — —

*) Summe ber Serminberungen.

Unterftütjungen.
Seiträge.

f. fKeifegelberfortbê.
Onfelfonbs

'
gfc. 100,820. —

100,820 — — —

*) Summe ber Serminberungem

Söärtetprämien. g. 3fenfc§mibftiftung.
Snfelfonbö gr. 10,770. —

10,770 — —

*) Summe ber Serminbernngen.

Slpfiarate für unbemittelte
Patienten.

h. ©ibollet= it.^mtjoofftiftung.
Snfetfonbê gr. 42,402. 80

42,402 80 — —

*) Summe ber Serminberungen.

$ranten|auê, Soften.
Sefdjmerben.
Abgaben.
Sermaltungêïoften.

45. SlttjjertrantenljaiiS.
^t)f)ott)elar=©ut=

laben gr. 987,647. 75
§||)Dt|e!arlaffe „ 67,412.90
£iegenfc|aften „ 356,911. 11
(fn'bentar „ 55,593. 65
Saufenbe ©ut|aben „ 2,691.30

Sittiben gr. 1,470,256. 71

Saufenbe Sdfulben gr. 953. Ol
.ftaffe, Spaf)lb=Salbo „ 2,487. 94
2)e|otö ber Patienten „ 310. —

1,470,256 71 3,750 95

ißaffiben gr. 3,750. 95

Sr. 1,466,505. 76

*) Summe ber Serminberungen.

351,340 04 liebertrag 18,753,083 75 2,089,605 22

*) ®te sRcfultatc ber Stedjnungeit beb Qnfetftntat« unb be« îlnfjcrfranfentjaufc«
Klaren Bis jur ©rndftegung ber @taat«redjnnng nod) nid)t Befannt.



180 — JVs 13 (116)

Hedpumgett tier Speitalfimtrs ties lantints Bern fur tms Jaîjr 1904.

<sta«ï> ï>cô iöerntöficnö am 31. SejeittOer 1903. Vermögens-

îtftiben Spejtal^gonbë. (Einnahmen.

gr. at. Öv. at. & at.

18,561,200 il 2,295,064 73 llebertrag 748,683 19

54,075 65 — — 46. äBiiiaar&eitersUnfalls unö .trnnfeitfaffe
iter $orj}»ctttmltHitß.
.^^ott)efarlaffe Jr. 54,075. 65

Setträge ber Arbeiter
^tnfe
Staatëbeitraq

7,083
2,118
3,500

08

Summe ber Vermehrungen 12,701 08

19,428 65 47. !HuMiimrs$tbliotfjef=»yonttö.
.Öt)pütl)elar{af|e $r. 19,428. 65

Sinfe 726 05

Summe ber Vermehrungen 726 05

5,427 70 48. gtiilfSfoitöö ber <®ntlja(tungö=si(nftult
ïriitliiclmalfl.
.^tjpütljefarfaffc Jr. 5,427. 70

ötnfe 203 50

Summe ber Vermehrungen 203 50

20,106 05 49. Unfullfonbö öcr StrnfiinjhUt Sßtljuitl.
§t)ppt^eïarîaffe §r. 20,106. 05

ä'nte
Veitrag ber Stnftalt

852
3,000

65

Summe ber Vermehrungen 3,852 65

18,660,238 16 2,295,064 73 Uebertrag 766,166 47



(117) .Ys 13 — 181

Hrrfpwngett to Bpefialfmtfc# ht# ManUm# Berti für ha# Mjr 1904»

®cräitbcftttt0ett. Strtitï» ï»eê 3Scrmi>ö^ «*w 31. Sejew&er 1901.

2lu*0<tbc». Spe jiat J onb§. WttiPc«
31. Sv. 3t. Jv. 9t.

351,340 04 liebertrag 18,753,083 75 2,089,605 22

5,261 25 @nt|c()abigimgen. 46. SBttlönrkitersttttfalls uitb Ärutifenfaffe
ber JorjittoerUmltttnß.
•Öppütpefarfage Jr. 61,515. 48

61,515 48 — —

5,261
7,439

25
83

Summe ber ©erntinberungen.
Hieirte ©ermetjrung.

102 20 Unterhalt ber ©ibtiott)ef. 47. 9iMppaiters!öilj(iot{jefiJonbÖ.
£ppotpefartaffe Jr. 20,052. 50

20,052 50

102
623

20
85

Summe ber ©erminberungen.
kleine ©ermetjrung.

48. §ülf8fonb§ ber @ntl)a(tunp=>)lnjhUt
2rud)|cfiualb.
£>ppotpefarfaffe Jr. 5,631. 20

5,631 20

203 50
Summe ber ©erminberungen.
©eine ©ermetjrung.

300 @itt|d)Ctbtgungen. 49. ttitfaHfimbb ber Strafanftult üßitjtoil.
•Öppotpetartape Jr. 23,758. 70
©ntfibtatbo „ 100. —

Jr. 23,658. 70

23,758 70 100

300
3,552 65

Summe ber ©erminberungen.
©eine ©ermeprung.

357,003 49 liebertrag 18,864,041 63 2,089,705 22

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 46*



182 — Ni 13 (118)

Irrfjmmgrrt ïrrr îrr# Mantam 3mi für üa# laffr 1904.

Stauï» beê 2$ermi>oettâ ant 31. Sejem&er 1903. $ScvHiögcu*=

?Kti9en. ^afftoctt. Spejial^onbä. litJtttaOmcn.

Sr. 3t. Sr. 3t. Sr. 3t.

18,660,238 16 2,295,064 73 llebertrog 766,166 47

1,561,290 77 50. llnterftiiljunööfonbö für Iraniens uitti
9lrittenanftoïten.
fpt)pot£)rfarfaffe gr. 1,561,290. 77

j^rinïerïjetïftâttc 3tüd)tern, Sänteitfdjein,
gv. 6,000. —

(imjatjlung aus bem Irebite
für bas Slrmenmefen

Binfe
4,741

56,184
50
28

Summe ber Skrtuetyrungen.
Seine SBerminberung

60,925
194,662

78
47

37,235 60 _ 51. :8el|eKteïs$tbliotjjefsgatti)0.
^tjpottjrfarfaffe fit. 37,235. 60

äinfe 1,373 85

Summe ber SSermetyrungcn.
Seine Serminberung

1,373
126

85
15

20,258,764 53 2,295,064 73 llebertrng 828,466 10



(119) JNs 13 — 183

Betonungen to Spepalfnnîrg to Cantons Bern |nr to Jafyr 1904.

^evimbei'itngett. @tanb beê ®ermdôCttê aitt 31. Sejcntfter 1904.

Spe;$ial ff ottbë. Sïfttoett

gr. at. gv. 8t. gv. 9t.

357,003 49 Uebertrag 18,864,041 63 2,089,705 22

8,000

6,750
9,500

10,000

41,200

7,000
2,770

30,000

20,000
15,000

2,155

4,549

674
365

15,500

39,377

36,649

12,636

461

50

50

55

65

05

Setträne att folqenbe 9tn=

flatten :

©rjiefiuttgêanfialt „auf ber

©rube" bet ßbni§.
Serpflegungêanftatt 11 (tigen.
yirntener^ietjungeanftalt 2)et=

tenbiit)!.
2öaifen!nabenanftalt „9leue

©rube".
@räiet)ungöanftalt Oberbipf

(Seubau).
Siefelbe (Slöblierung).
Srmettbauê Ober=£ramlingen.
Srmentierfjftegungêanftalt

Sarau.
Slnftalt „©otteêgnab" tu Sîett.
©reifenaft)! ©t. llrfanne (Sett=

bau).
Saëfelbe (sJJcobitiarattfc£)af=

fuugett).
Spital uub ©reifenaft)! S)e!8=

berg.
Slinbenanftalt in flbnij.
Sejirfëfpital in @rofjt)i)cf)=

ftetten.
@rjie!)ungëanfta!t Sriittelen

(Sctjeunebau).
@rgie!iungëanftalt Sarwangen

(Seubau).
@r,)ie!)itngsanfta(t Sanborf

(Seubau).
Sr^iepungêanflalt .fMjrfaiî

(Settbau).
Siefelbe (eleftrifdje Seleud)=

tung).

50. ttnterfHtyunßgfanlrä fiir iraniens tutS

îlrmenanftalteit.
.f)t)poti)efar!affe ffr. 1,366,628. 30

£ïutferf)êi(pUe Otiicf»tevxx, Inteilfdjcm,
gr. 6,000. —

1,366,628 30

255,588 25 Summe ber Serminberttngen.

1,500 ^PîTiretife

Unterhalt ber Sibliotpeï.
51. Se^enbersStbiiot^eïî^ottHS.

|)t)f)ot!)e!ar!affe ffr. 37,109. 45
37,109 45 _ _

1,500 Summe ber Serminberttngen.

614,091 74 Uebertrag 20,267,779 38 2,089,705 22



184 — JVs 13 (120)

Urtfjnnngrn te Bprftalftmïm te ïtanfim« Bern fnx te Jaîjr 1904.

Stnnï» ï>es Cevittôgettê «ut 31. Scaetttôcr 1903. iBevmijgettô

?(fiit»ctt. ^«fftbett. Spejinl^ onbê. ($tmta()mctt.

S*- ai. Si'. 31. Sv. 3t.

20,258,764 53 2,295,064 73 llebertrag 828,466 10

444,954 80 — — 52. VtehtoerftdjeruttgllfimM.
.gjtypotfjelarîafie ffr. 444,954. 80

•Sinfe
Srlbê non 5iiei)|4)einen

17,280
50,655

65

Summe ber Vermehrungen 67,935 65

— — — — 53. Vcrntjdjc achremrfidjcrmiggfaffe.
a. III. Abteilung.

Staatêbeitrag für 1903
Staatêbeitrag für 1904.
Staatêbeitrag au bie @in=

ïaufêfumme alter Serrer
•üiitglieberbeiträge, ®ntrittê=

gelber unb Stadjjafylungen
Sittfe

115,000
100,000

30,000

222,155
8,932

82
03

Summe ber Vermehrungen 476,087 85

— — — — b. II. 31 b teil il il g. llebernommeneê Vermögen
ber ehemaligen Seljrerfaffe

Prämien
äinfe

269,777
3,610

14,991

10
50
55

Summe ber Vermehrungen 288,379 15

c. I. 3lbteilung. Veitrag ber II. 3!bteiluug 7,200

Summe ber Vermehrungen 7,200 —

— — — — d. fpûlfêfonbë. Hebern ommeneê Vermögen
ber ehemaligen fiehrerfaffe

^irtfe
23,050

905 45

Summe ber Vermehrungen 23,955 45

20,703,719 33 2,295,064
18,408,654

73
60

totale Summen ber Slftiben unb ber ipaffibett
Steine 3lftiben.

totale Summe b. Vermehrung. 1,692,024 20



(121) JV» 13 — 185

Brrfjmmgrn frrr Sprpalfmtb# Hanfom Bern für bas Jafjr 1904.

®cräni>cruttöCtt. Stanï» be# ^erntögen# ant 31. Sejember 1904.

?lu§gctbett. Spe^tal^ff onbë. ?lftibeu
ffr. 91. s. Sr. 31.

614,091 74 Uebertrag 20,267,779 38 2,089,705 22

1,792
500

50 .Soften her Siefjfdjeine.
Sermaltungêfoften.

52. Sie()iier|id)cningöfoiib8.
^t)fioti)etarfaffe ffr. 510,597. 95

510,597 95 — —

2,292
65,643

50
15

Summe ber Serminberungen.
Hieirte Sermefyritng.

1,060
3,097
9,680

30
50
30

ißenfionen.
Sbgangëentfcfyâbigungen.
Sermaîtungêfoften.

53. SBerntfdje Sc^rerberfidjeniitftSlnffc.
a. III. Abteilung.

.g>t)pott)eïarîaffe ffr. 462,249. 75
462,249 75 — —

13,838
462,249

10
75

Summe ber Serminbermtgen.
fHettte Sermefjruug.

6,600
7,200 —

Safnialab^alflurtgen.
Seitrag an bie Ï. Abteilung.

b. II. Abteilung.
fo t)p otbe £ar ta ffe ffr. 274,579. 15

274,579 15 — —

13,800
274,579 15

Summe ber Serminberungen.
Seine Sermeijrung.

7,200 spenfionen. c. I. Abteilung.
7,200 — Summe ber Serminberungen.

290 — Unterftütjungen. d. fpiilfâfonbê.
|)t)f)Ott)e£arïaffe ffr. 23,665. 45

23,665 45 — —

290
23,665 45

Summe ber Serminberungen.
Seine Sermetjrung.

651,512
1,040,511

34
86

totale Summe b. Serminb.
Seine Sermeprung.

totale Summen ber Sftiüen vtub ber üßaffiben
Seine ülttiben

21,538,871 68 2,089,705
19,449,166

22
46

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.
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Sorliegenbe Staatêrectjmmg beë Ivantunè Sern für baë Se^mtngsja^r bom 1. Januar bië 31. ©ejember 1904

ift übereinftimmenb mit ben paffierten Ütectjnungen ber Sermaltungen unb Jîaffen unb mit ben Sifnfontroilen ber $antonö=

budjtjalterei bargefteltt.

Sern, ben 29. ÎRarj 1905.

Ser Âantonëbnct)t)alter :
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über bie

g>faatsrecÇ>rtung bes> Manforts ^Serrt

für üa# Aaï|r 1904.

§err ff inanjbirettor
Sie Staatêrectjnung beê .fïantonê Sern für baê $at)r 1904,

lueldje $t)nen bie Jïantortêbudjljalteret fyiermit 311 Rauben beê

Slegierungêrateê unb beê ©roffen 9îateê öorlegt, Herzeigt fot=
gettben Stanb beê reinen Staatêoermogenê :

am 1. Januar ffr. 58,669,433.14
atn 31. Sebent6er

_ „ 58,552,728. 87
Saê Staatêoermbgen fjat fid) bent=

nac^ ü e r m i n b e r t unt ffr. 116,704. 27

Sie SSermbgenëbeftanbteile, bie bem reinen Staatêbermôgen
auf ®nbe 1904 entfftredjen, belaufen fid), bie 31!tit)en auf
ffr. 399,439,716. 92, bie Sp a f f i t> e n auf ffr. 340,886,988. 05.
érftere finb um ffr. 15,928,009.91, (entere um ffr. 16,044,714.18
geroadjfen, meiere töermetjrungen bie ©utfjaben
unb Sd)ulben beê Stammbermbgenê betreffen.

I. fie gledjnnttg über bas reitte Mcrmögctt.
Seite 7—74.

A. Qküritm- ltnü $a4itjïmf|itmt0.
Sie angegebene 33erminberung beê Siaatêberm'ôgenê Don

ffr. 116,704. 27 beftel)t itt folgenbett iöeränberuttgen bes=

felben :

3Sermel)rungen.

(Hnnatjmen ber Saufenben SSermaltung ffr. 37,565,262. 88
Mefyrertôê bon Söalbungen „ 1,520.78
yjcinberïoften angefaufter Sßalbungen „ 230. —
9Jîef)rerlôê Don Somänett „ 35,048.80
Sdjätjungiberiddigungen bon Soutanen „ 93,260. —
tßermefjrungen beê tôeruraltungêinbentarê „ 138,888.80
Soêfauf bon Serbituten „ 3,396.20

Summe ber IBerinelftungen ffr. 37,837,607. 46

SSerminberungen.

3luëgaben ber Üaufcuben 33ermaltung ffr. 37,536,427. 23
OJiet)rfoften angetaufter SBalbungen „ 97,955. —
Minbererlüs bertaufter Somänen „ 475. —
Slbtretung bon i]Sfrunbbomänen „ 23,160. —
Mef)rtoften angetaufter Somänen „ 91,302.95
3lntauf bon Cuellmaffer „ 600. —
Sd)ä£ungöberid)tigungen bon Somänen „ 12,400. —

Uebertrag ffr. 37,762,320.18

llebertrag ffr. 37,762,320. 18

Serminberungen beê ®erioattungëinben=
taré „ 191,991.55

Sunnite ber 3Seriniitberuttgen ffr. 37,954,311. 73

sJteine 33erminberung, toie oben ffr. 116,704.27

nämlid) :

Mehreinnahmen ber Saufenben 33ertoaI=

tung ffr. 28,835.65
33erid)tigungen im Sinne beê § 31 beê

©efetjeê über bie ffinanjberloaltung :

tSerminberungen.
iffiatbungen .ffr. 96,204.22
âkrroaltungëinbentar. 53,102.75

ffr. 149,306.97

33 er m errungen.
Somänen ffr. 3,767.05
fftetne Serminberung burd) Berichtigungen „ 145,539.92
Üteine 33erminberung, loie oben ffr. 116,704. 27

lieber bie im (Stat ber Söalbungett unb ber Somänen bor=

getommenen Mutationen enthalten bie 33eriuattungêberid)te
ber betreffenben Sirettionen nähere Angaben, auf meiere hier
ber Jtürje halber berroiefen mirb.
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B. lierfjraittg tier tmftxtàm

Saê Sechnungäergebnig ber Saufenben Serwaltung ift
narf) ©cite 9 folgenbeê:

@ttttialjnteit ffr. 37,565,262.88
Suêgaben „ 37,536,427.23

M e t) r e i n n a h m e it ffr. 28,835. 65

ober îuettn nur bie Settofummen in Setrad)t gebogen werben :

Sinnaljmen ffr. 17,560,819.17
2lu! gaben „ 17,531,983.52

M e 1) r e t n n a I) nt e it ffr. 28,835. 65

Ser Soranfcljlag (jatte einen Suêgabenûberfdhujj
t)orgefe£)ett bon ffr. 990,417. —

3)a bent gegenüber bie Seaming einen

Sinnahm enüberfchufj berjeigt bon „ 28,835.65
fü ift baë 3{ed)ttitngêergebnië um ffr. 1,019,252.65
g it n ft i g e r alê baê Subget.

Stenn aud) j$u biefem äitßerft befriebigenben Sbfdjlufs ber

Staatsverwaltung wiebernm ber außergewöhnlid) fjofye Êcrtrag
ber êrbfchaftsfteuer beigetragen tjat, fo ift biefeë Sefultat
umfo erfreulicher, aid eê juftattbe getommen ift, obwohl eine

bisher alë ficher geltenbe ©nnahmeqitelle, bie iîantonalban!,
unt ffr. 100,000. — h^nler ben (Erwartungen priidgeblieben
ift, nberbieë eine Snjalfl nid)t bubgetierter 3lusgaben, wie ber

Soêfauf ber StuhnungSentfchäbigungen ber reformierten ©eift=
lidjen bon Saufen unb Mitufter, ffr. 35,000. —, unb bie

reftanjlichen Soften für bie Mbblierung ber neuen fpochfdmle,
ffr. 29,658. 45, bie Rechnung belaftet l^aben ; ferner gemäß
Sefcßluß beë Segierungêrateê bom 29. Märjj 1905 befmfë
(Entlaftung beê folgenben Sedjnungéjahreê Suêgaben bon
jufammen ffr. 63,950. 68 (Seitrag au ben Sau ber fratt=
göfifchen Jîiri^e in Siel, ffr. 20,000. —, Seitrag an ben

Äirdfenbau in Söthenbad), ffr. 15,000. —, unb Serluft an
bem Smtëfdjffner bon Sibau, ffr. 28,950. 68) ttod) pro 1904
berrec^net unb enblidj ffr. 300,000. — in bie Sßesialreferbe
borgetragen worben finb. Surd) letztere Maßnahme fall für
bie 31u§gleid)ung beg in 1905 beborftehenben Sefijtteë Sor=
forge getroffen werben.

Sie Siffereng jwifdjen ber Rechnung itnb bent Soran=
fdjlag betrifft bie (Sinnahmen unb Sluêgaben in folgenbeut
Serljältnig :

Mehreinnahmen ffr. 2,073,205.17
yjiittbereittnahmen „ 131,842.50

— ffr. 1,941,362.67
301 e h r a u ë g a b e n ffr. 969,047. 38

Minberauggaben „ 46,937.36
ff 922,110,02

31 eine Mehreinnahmen, wie oben ffr. 1,019,252. 65

Sie eingeliten Serwaltuttggäweige finb hierbei in folgenber
Steife beteiligt:

Mehreinnahmen:
XXX. Sirelte Steuern ffr. 743,085.35

XXVI. @rbfd)aftë= unb Scf)en=
ïunggfteuern „ 550,303.32

XXV. (gebühren „ 371,031.77
XXIV. Stempel unb San!noten=

fteuer „ 80,471.75
XX. ©taatëfaffe 61,861. 71

Uebertrag ffr. 1,806,753. 90

Uebertrag ffr. 1,806,753. 90
XV. Staat!Walbungen „ 61,206.33

XXIX. Militärfteuer „ 47,577.43
XVIII. ^hh°thelarlaffe „ 41,240.26
XXIII. @ a 1 g h a n b I it n g „ 29,588.45

XXVIII. Slnteil am (Ertrage beg
Slloholmonoftol!. „ 26,590.07

XVI. S omet neu „ 22,770. 69
XXII. Sagb, ffifdjerei unb Serg=

bau „ 16,677.87
XXVII. Stirtf d)af tg= unb .SHein--

berfauföüatentgebühren „ 12,957.82
XXI. Süßen unb Jîonfiêtationen „ 7,842.35

Summe ber Mehreinnahmen, wie oben ffr. 2,076,205.17

Minbereinnahmen:
XIX. ,Slantonalbattf ffr. 100,000.—

XVII. Soutanen!äffe „ 31,842.50
Summe ber Minbereinnahmen, wie oben ffr. 161,842. 50

Mehrausgaben:
VIII. Srmettwefen

XXXI. UnöorhergefeheneS
VI. ïlnterrichtêwefen
V. ,SHrd)enWefen
X. Sauwefen

III". tßolijei
II. ©erid)tgöermattung

XII. ffinattjjwefen
I. Sllgemeine Serwaltung

IV. Militär
IXb. © e f u n b h e i t ê W e f e n

Summe ber Mel)rauggabett, wie oben

3J1 i n b e r a it ê g a b e n :

XIII. Sanbwirtfchaft ffr. 28,050.83
XIV. ff o r ft w e f e n „ 6,894. 07
IXa. Soltëmirtfdjaft „ 5,546.81
XI. SI n leihen „ 4,306.55
III*. S u ft i J „ 1,899. 15
VIL ©emeinbewefen „ 239.95

Sumnte ber Minberauggaben, wie oben ffr. 46,967.66

ffür bie meiften Mef)rauëgaben finb bie be^iiglidjeit Sad)=
Irebite nachjufudjen. @g gefchieht bieg, wie üblid), burcl) eine

Spejialtwrlage, bie bem ©roßen Sate gleichseitig mit ber

Staatëredjnung jugehen wirb.
Sdjeibet man bie (Einnahmen nad) ûuellen uttb bie Suë=

gaben ttad) 3meden auë, fo ergibt fid) folgenbeë Sitb:

A. CHttuafytnett.

I. (Ertrag bes htaatmiermogeus.

1. Staatêwalbungen ffr. 554,906.33
2. Somätten (ttac^ Sbjug ber reinen

Soften ber Somätten!äffe Doit

ffr. 25,842. 50 unb ber im Sbfchuitt
Sauwefen Verrechneten Soften be!

Unterhalte ber Staatögebäube
Oon ffr. 204,383. 75) „ 674,964. 44

3. fol)f)otl)e!ar!affe „ 1,288,240.26
4. Äantonalban! „ 1,100,000.—

Uebertrag ffr. 3,618,111.03

ffr. 289,827. 32

„ 289,637.75
„ 136,003.61
„ 66,589. 76

„ 54,215.02
„ 44,181.36

„ 40,418. 12

„ 22,477.32
„ 21,817.53

3,093. 15
786.44

ffr.. 969,047. 68



llebertrag ffr. 3,618,111-03
5. S t a a t d a f f e „ 331,861. 71
6. ffagb, ffifdjerei ttnb Sergbau*) „ 51,577.87

ffr. 4,001,550.61
7. Anleifjend^infe îutb =.Saften „ 2,333,583.45

Reinertrag bed Staatdbermögend ffr. 1,667,967.16

II. gütbirekte Abgaben.

1. Saljljanblung ffr. 861,988.45
2. Stempel^ unb Sanfnotenfteuer „ 634,446.75
3. ©ebüfjren „ 1,653,931.77
4. @rbfc£)aftë= unb Sd)cnfungd

ft e n e r n „ 903,803. 32
5. SBirtf d)aftd unb J?leinber

taufdpatentgebüfjren „ 992,957.82
6. RHlitärfteuer „ 301,077.43
7. Srblofe Rad)läffe unb ano

ittjme Rüder ft attungen „ 10,362.25
Summe Srtrag ber inbirelten Abgaben ffr. 5,358,567. 79

III. Direkte Dienern ffr. 6,932,840.35

IV. JUiieii an Dunbeseimwjjmen.

1. Anteil am (Srtrage bed Alloljol=
m on op old ffr. 1,037,054.07

I. (Srtrag bed Staatdbermögend ffr. 1,667,967.16
II. (fnbirette Abgaben „ 5,358,567.79

III. ©irelte Steuern „ 6,932,840.35
IV. Anteil an Sunbedeinmtaljmen „ 1,037,054.07

Summe ber ®innol)men ffr. 14,996,429. 37

B. sJ(itdgnOeu.

I. jlermeljnutg bes btaatsnermögens.

1. Anleiljendamortifation ffr. 472,000.—
2. Reue é od) bait ten „ 243,309.60
3. 91 mortifatian bon 23aubor

f d) ü f t e n „ 6,690. 40
4. SinlageinbieReferöe. „ 300,000. —
Summe ber Audgaben für Sermetyrung

bed Staatdbermögend ffr. 1,022,000.

II. DolksnJirtfdjnft.

1. Armenmefen ffr. 2,236,767.32
2. Solfdluirtfdjaft „ 372,149.19
3. ©efunbf)eitdloefen „ 1,605,886.44
4. Straf)en unb 333 a f f erbau ten

unb Sermeff ungdtoefen „ 1,630,881.27
5. 8anbmirtfcl)aft „ 297,299.17
6. fy or ft m ef en 123,655. 93

Summe ber Ausgaben für Solfdtoirtfcljnft ffr. 5,666,639. 32

*) ®er ©rtrag biefe« fUegatë wirb, meil e« fid) um Deräußeriicfje Steckte
be« (Staate« fjanbeit, bte jraar im SlermbgenSetat nidjt aufgenommen fittb,
at« ©rtrag bc« Staatbbermögen« befjanbelt.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.
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III. Dfllksktlîmttg.

1. .fHrdjentoefen ffr. 1,076,449.76
2. llnterricljtdtbefen „ 3,911,598.61
Summe ber Audgaben für Solfdbilbung ffr. 4,988,048. 37

IV. Iledjtsntefen unb Dalijei.

1. ©eridftdberloaltung ffr. 1,031,118.12
2. 3 it ft i1 „ 20,500. 85
3. ^olijei „ 1,109,091. 36

ffr. 2,160,710.33
4. Srfat) unb Äonfidtationen

(Stnnaljmen) „ 10,942.35
Summe ber Reinaudgaben für Recf)td=

loefen unb fßolijei ffr. 2,149,767.98

V. Militär ffr. 278,633.15

VI. Dtaatsmernraltung.

1. Allgemeine Sertoaltung ffr. 693,407.53
2. ©cmeinbemefen „ 10,830.05
3. ff inanjberwaltung „ 158,267.32
Summe ber Audgaben ber Staatdber=

maltung ffr. 862,504.90

I. Sermefjrung bed Staatd
ber mögend ffr. 1,022,000.—

II. Soifdmirtfd)aft „ 5,666,639.32
III. Soüdbilbung „ 4,988,048.37
IV. Redjtdtoefen „ 2,149,767.98
V. Rlilitär „ 278,633.15

VI. Staatdbertoaltung „ 862,504.90
Summe Audgaben ffr. 14,967,593. 72

S i n n a t) m e n ffr. 14,996,429. 37

Audgaben ^ 14,967,593. 72

Rlef)reinna£)men, mie l)ierbor ffr. 28,835. 65

$n iprojenten audgebrüdt unb auf ben Hopf ber Seböl=
ïeruttg bei einer ©nmotjnergal)! bon runb 590,000 berechnet,

ift bad Serf)ältnid ber einzelnen Sinnafjmenquellen ju ben

Ojefamteinnatjmen unb ber einzelnen Audgabenjtoede git ben

©efamtaudgaben folgenbed :

iinnabmen: o/„ lier Sopf ber
/0 Senötferung

I. Srtrag bed Staatdbermögend 11,12 2.82
II. (fnbirefte Abgaben ..".... 35,73 9. 08

III. ©irefte Steuern 46,25 11.75
IV. Anteil an Smtbedeinnaf)men. 6,92 1.76

100,00 25. 41

Audgaben:
I. Sermetjrunq bed Staatdbermögend 6,83 1. 73

II. Sol!dü>trtfcf)aft 37,so 9.60
III. Solfdbilbung 33,33 8.45
IV. Recfftbloefen 14,36 3.64
V. Rtilitär 1,8. 0.47

VI. Staatdbertoaltung 5,76 1.46

1(JO,oo 25.35
48*
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3um Sominaltoert beë StaatëOermbgenê fic£)t ber Srtrag
beë legieren im japr 1904 in nad)ftef)enbem 33erl)âltnië:

©ennögensbeftanbteile aïTjamtar
gr.

Staatêwalbungen 14,495,962.—
Domänen unb Do

mänentaffe (influ=
fitie 3aab, Sifdferei unb
Bergbau) 28,814,528.63

£>t)potf)efarfaffe 20,000,000. —
Santonalbanf 20,000,000.—
(Sifenba£)ntapitalien. 21,284,674.30
Setriebêt apital ber

Staatëfaffe 16,317,334.50
3tecf)ttungëfalbo ber

Saufenben 33 e r
waliung 22,952.69 — — -

$ e r m a i t u n g ë i it
bentar 5,096,981.02 — — -

126,032,433.14 4,001,550.61
67,363,000. — 2,333,583.45

58,669,433.14 1,667,967.16 2,8

©vtrag unb Soften

gr. %
554,906.33 3,82

726,542.31 2,62

1,288,240.26 6,44

1,100,000.— 5,50

85,830. — 0,4o

246,031.71 l,5o

Sin I eil) en

Sîeineë Serntögen
Reinertrag

unb

©egeniiber ben Sîedjnungéergebniffen bon 1903 zeigt bie

^Rechnung bon 1904 folgenbe 3lbïueic£)ungen :

St e t) r e i it n a 1) m e it :

XXX. Direfte Steuern.
XVIII. -fphpotpetarlaffe.
XXV. © e b ü t) r e n

XXVIII. 91 nteil am (Srt rage beë 911

!ol)olntonopolë
XXI. 23 u ff e n unb S o n f ië t a t i o n e n

XXIV. Stempel unb 23anfnoten
ft e u e r

XVI. Domänen
XXIX. SHlitärfteuer

XV. S ta a tëw al bttng en
XXIII. Salj^anblung
XXII. 3agb,Sifd)ereiunbSerg

bait
Summe ber ÎJietjreinnatjinen

ÎJlinbereinnapnten:
XXVI. ® r b f d) a f t ë unb Sd)enï

ungëfteuern
XIX. Sanionalbant
XX. Staatëfaffe

XXVIII. 20irtfd)aftêpatent uitb
SleinOerfaufêpatentge
b ii t) r e tt

Summe ber Sîinbereinnahmen Sr- 391,863.74

Sr. 206,206.25

„ 109,352.44

„ 67,755.53

„ 26,591.13
„ 15,601.60

„ 13,765.65

„ 10,096.92
9,784.52
9,540.03
7,523.80

5,334.05

Sr. 481,551. 92

Sr. 199,017.79
„ 100,000.—
„ 89,366.47

3,479.48

Si e l) r a u ë g a b e n :

XXXI. H n 0 o r l) e r g e f e l) e n e ë

VIII. 31 r m en toe fett
IIP. tp o I i 3 e i

V. à t r dj e n m e f e n
XII. Sinctn^tbefen

II. ©eridjtëberwaltung
IXb. ©efunbpeitëmefen

llebertrag

Sr. 295,076. 71

„ 124,826.20

„ 48,141. 78

„ 46,766.35

„ 37,814.90
„ 11,310.47
„ 8,585^86

Sr. 572,522727

llebertrag Sr. 572,522. 27
I. Slllgemeine 35er waltung • „ 2,744.06

VI. lin t erricpt ë me îen „ 2,102.24
XIV. Sorftroefen 1,689.94

XVII. Domänenfaffe „ 1,316.56
VII. ©emeinbctb efen „ 1,174.80
XI. 31 n leiten „ 1,133. —

Summe ber Siehrattëgabeit Sr- 582,682.87

Slinberauëgaben:
X. 23 a u to e f e tt Sr, 464,885. 39

XIII. Sanbwirtfdjaft „ 34,449.81
IV. Militär „ 14,027.80

DP. SolïëWirtfdjaft „ 1,547.11
IIP. Suftis 1,412. 46

Summe ber Slittberauëgabeit Sr- 516,322. 57

Si eljreinnapmen Sr- 481,551. 92
Siinberetmtal)mett „ 391,863.74

— - Sr- 89,688. 18

Siefjrauëgabett Sr- 582,682.87
Siinbcrauëgaben „ 516,322.57

„ 66,360.30

©ûttftigereë Srgebnië in 1904 Sr- 23,327. 88

lieber bie Srgebniffe ber einteilten Serwaltungëzweige mögen
folgettbe Semerfungen tptat; greifen:

I. Jlllpmmr Ifrnuattung.

Die Soften beë ©r off en Sateë übersteigen ben 33oran=

fcplag um Sr- 9,397.80, finb febocl) uni Sr. 13,013.20 ge=

ringer als tit 1903. lieber bie Srebite tjinaus» getjen attd)
bie Sluëgaben auf bett Rubrifett Ratèïrebit, Sr. 46.18,
S t ä n b e r ä t e unb S o m m i f f ä r e, Sr- 284. 95, 31 e

gierungëftattpalter, Sr- 2,535. 90, unb 31 ut t ë f cp r e i
bereien, Sr. 9,662.70. ßetjtere Summe betrifft faft auë=
fd)Iief3lic£) bie Sefolbttngett ber Slngeftellten. llnter beut

33oranfd)lag blieben bagegeit bie Soften berStaatëtanjtei,
Sr. 2,528.60, unb ber ReüiftDn ber ©efetjfainmlung,
Sr. 493. 70. Der Srtrag beë beutfdjen Slmtëblatteë
unb ber ®efet)fammlung erreicht Sr. 3,583.65 weniger
atë bie Subgetf imune, wäprenb ber drtrag beë f r a tt z ö f i f cp e n
Slmtëblatteë um Sr. 671.35 größer ift, alë angenommen
mar. 3m ganzen roeiët bie Slllgemeine Sermaltung Siepr=
auëgaben auf Ooit Sr- 21,817.53 unb eine gunapme ber

Soften bon Sr. 2,744.06 gegenüber beut Oorpergepeitben 3apre.
Die Srebitüberfcprettungen werben im bezüglichen Seridp

an bett ©roffen Rat beë nâpern begrünbet werben.

II. ©cridjlstterumituttg.

Siit 9luënapme ber © e w e r b e g e r i d) t e, bie Sr. 209. 60
weniger erforberten, alë bubgetiert, finb für alle fiauptrubrifen
ber ©ericptëberwaltung Steprauëgabeit tu Oerzeicpnen, nämlich :

Dbergeridpt, Sr- 3,070. — ; Dbergeridptêfanjlei,
Sr. 630.35; 3lmtëgerid)te, Sr. 9,942. 50; ©ericptë-
fdpreibereien, Sr- 5,196.65; Staatëanwaltfchaft,
Sr. 1,210.92; ©efdjmornengericpte, Sr- 4,495.35 unb
Setreibungë= uttb Sonturëâmter, Sr- 16,081.95.
Diefe Sieprfoften Oerteilen fid) auf berfcpiebene Unterau
briten, Oon weldfen am ftärtften beteiligt finb: @ntfcpäbi
gun g en ber SI it g lieber unb Suppléante it ber
3lmtëgeriâ)te, Sr- 7,492.10; Sefolbttngen ber 91 n
g e ft e 111 e n b e r © e r i d) t ë f d) r e i b e r e t e n, Sr- 5,586.80 ;

Üutfcpäbigungen berdrfapmänner, Dol m e t f cp e r
uitb SBeibel, Sr- 2,768. — ; Sefolbungeit ber 33e



treibung§geßülfen, ffr. 11,273. 75unb 33ef olbuitgen
b e r d n g e ft eilten berSetreibuitgë=uitb,Sonfurë
Ämter, ffr. 2,839.65. Sie üorteßtgenannte Summe
rnirb burd; Sießreinnaßmen ait ©ebüßren in ber dubrif XXV
A. 3 fontpenfiert. Siit beut ©efamttrebit Oerglidjen, fittb bie

Soften ber ©ericßtSOermaltung um ffr. 40,418.12 größer unb
ßaben feit beut Sorjaßr um ffr. 11,310.47 zugenommen.

IIIa.

Sie duëgaben biefer Sermaltung ßalten ficß entroeber

genau an bie Subgetanfäße ober geßen barunter. (Sine größere
irfparnië befteßt auf dubrif ©efeßgebungStommiffion
unb © e f e ß r c 0 i f i o n unb erltärt bie fid) auf bem totalen
Srebit ergebenbe SiinberauSgabe bon ffr. 1,899.15.

III".
Sie .Soften für baë ^olijeiioefen betragen ffr. 44,181.36

ntebr alë ber Sorattfcßlag unb ffr. 48,141.78 meßr alë in 1903.
Unter bert .Srebiten blieben einzig bie .Soften ber © e f ä n g n if f e

unb für Qibilftanb, ßier um ffr. 237.55, bort um ffr.
1,090.01. Sießr ober loeniger große Ueberfcßreitungen geigen
bie dbfcßnitte Sermaltungëtoften ber Sirettion, ffr.
783.71; ffrembenpolizei unb ff aßnbungStoef en,
ffr. 3,337.70; ißoltzeitorßS, ffr. 9,317.30; ©trafan
ftalten, ffr. 10,522. 13 unb Auftiz unb SpoIizei
{often, ffr. 21,548.08. Seim Sßolizeitorps berührt bie

lleberfcßreitung inëbefonbere beit ©olb ber Sanbjäger,
bei ben Strafanstalten bie ©trafanftalt- S ß o r b e r g,
bereit .Soften im ©egettfaß zum Sorjaßr loteber geftiegett finb
mtb um ffr. 9,065. 12 über ben Srebit l)inauêgel)en, unb bei

beit AufißU unb Sßolizeitoften bie Soften in S traf fad) en
mit ffr. 14,987.61 unb bie £polize if often mit ffr. 4,652.99.

IV. Militär.
Sie .Soften ber Siilitäroermaltung finb um ffr. 14,027.80

geringer alë in 1903, ßauptfäcßlid) loeil bie dedjnung ber

Konfettion ber Setleibung unb duërûftung, ob=

tt)o£)l um ffr. 11,343.65 ungünstiger abfcßließenb alë ber

Soranfcßlag, ein um ffr. 7,661.25 beffereë ßrgebniS zu ber=

Zeid)iten ßat, unb bie .Soften auf anberen dubriten zuuûcï=

gegangen finb. Sießraitegabett toeifen neben ber .Sonfeftion
ber Setleibung unb duëriiftung auf bie dubriten : K a n t o n ë

fr iegëf ommiffariat, ffr. 292.37 ;SepotëinSad)ë
felben unb Saitgnau, ffr. 639.72 unb Serfcßiebene
SiilitärauSgaben, ffr. 1,056.30. Siefe SießrauSgaben
werben jebodE) btê auf ffr. 3,093.15 fompenfiert burcß foI=

genbeSiinberauëgaben: Sermaltungêtoften ber Siref
iion, ffr. 805.05; SeugßauSOcrmaltung, ffr. 675.57;
Saferitenbermaltung, ffr. 2,224.18; ,SreiëôermaI
tung, ffr. 2,555.46 unb dufbetoaßrung unb Unter
l) a 11 b e ë Kriegsmaterials, ffr. 3,669.03 ; ferner buret)
bie Sießreinnaßmen oon ffr. 579.80 ber ,8eugßauSmerf
flatten. Unt ffr. 270.20 blieb ber fêrlbê bon fan
ionalent Kriegsmaterial hinter bem Soranfcßlag zurüd.

V. ftirdiemur|rn.

Sie SießrauSgaben bon ffr. 66,589. 76 ßabert Oor allem
auë ißren ©runb in ber Serrecßnung bon Oier Soften bon
Zufammett ffr. 70,000.—, bie fid) auf Sefcßlüffe beë ©roßen
dateë ftüßen, aber im Soranfdjlag nid)t borgefeßen roaren.
@ë betreffen biefe duëgaben mit ffr. 15,000. — beit £ o S f a it f
ber2öoßttungSentfd)äbigung an ben reformierten
Pfarrer in Saufen, mit ffr. 20,000.— ben Soëfauf
berSöoßnungSentfcßäbigunganbenreformierten
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Pfarrer in Slünfler, mit ffr. 20,000.— ben Seitrag
an ben Sau ber f r a n z o f i f d; e u Kircße in Siel unb
mit ffr. 15,000.— ben Seitrag an ben Kircßeitbau
in dötßenbacß. Dßne biefe unborßergefeßeneit duëgaben
mürben bie .Soften beë KircßettmefenS um ffr. 3,410.24 unter
bem ©efamttrebit geblieben fein, inbem bie SießrauSgaben für
Sefotbungenber©eiftlid)en ber proteftantifdßen
Kircße, ffr. 3,200.65, für .jpolzeittfcßäbigungen, ffr.
854.16, für £ e i b g e b i it g e ber r ü m i f d) { a 11) o l i f d) e u
.Sircße, ffr. 475.—, unb für Sefolbungen ber @eift
ließen ber cßrift £atßoItfcßen Kircße, ffr. 200.—,
burcß bie Siinberauëgaben, melcße eine deiße ber übrigen dub=
rifen aufmeifen, meßr alë tomfienfiert merbett.

VI. Utittrrridjlsuiefru.

Sie duëgaben für baë UnterriißtSmefen ßaben itacß ber
deeßnung gegenüber bem borßergeßenben $aßre um ffr. 2,102.24
Zugenommen. $n Söirflidßfeit beträgt aber bie <]uitaßme ffr.
92,731.09, menn man nämlicß Oon ben aitßerorbentlidjert
duogaben abfießt, melcße in 1903 ffr. 120,287.30 (Siob=
lierung unb ©inmeißungSfeier ber jpodßdjitle) unb in 1904
ffr. 29,658.45 (Siöblierung ber .fiodjfcßule) auëniadjen, ober

gar ffr. 152,731.09, menn noeß in Setracßt gezogen mirb,
baß gemäß Sefret Odui 30. Dtobember 1904 für bie Sießr=
toftenberSeßrerbilbungSanftalten ein Seitrag Oon ffr. 60,000.—
auë ber SunbeSfubOention für bie Soltsfcßule gefcßöpft morben
ift. Sie Sermeßrung ooit ffr. 152,731.09 berteitt fid) mie folgt :

SießrauSgaben.

6 o d) f d) u l e unb S i e r a r z n e i f cß it l e ffr. 24,354. 26
Si ittelf cßulen n 41,828.87
primär fcßulen „ 45,689.05
fie ßrerbilbuttgSan ft alten „ 58,783.61
Sattb ftummenanftalten „ 2,273.60

Summa Sießrauögabeit ffr. 172,929.89

SlinberauSgaben.
Sermaltungëtoften ber Sireftion

unb ber Sßnobe ffr. 698.30
.Sun ft „ 19,500.—

Summa Sciitberauogaben ffr. 20,198.30

deine Sermeßrung berduëgaben
in 1904 ffr. 152,781 09

©egenüber bem Soranfdjlage befteßen folgenbe dbmeicß=

ltngeit :

Si e ß r a u ë g a b e it.

§ o cß f cß u l e unb S i e r a r z n e i f cß u l e ffr. 29,556. 80
Stittelfcßulen 19,344.52
ißrimarfcßulen „ 90,077.95
Saubftummenanftalten „ 1,647.—
K u n ft 2,250. —

Summa SießrauSgaben ffr. 142,876.27

Siiitberauëg aben.

Sermaltungëtoften ffr. 787.95
fießrerbitbungSanftatten „ 6,084.71

Summa Siinberauêgaben ffr. 6,872. 66

Si e ß r d it ë g a b e u alë Oeranfcßlagt ffr. 136,003. 61
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Sic llebcrfcpreitung im Abfcpnitt fp o dp f d) u I e u ti b S i e r
a r 3 ti e i f cî) it l e entfpricpt faft genau beit reftanglicpen Soften
ber Sïôbl i e rung ber neuen fpod)fd)ule, für welcpe
ber Soranfcplag feinen Vrcbit bortat), ffür ben genannten
(poed finb im ganzen ffr. 140,046.85 ausgegeben morbeit,
bei einem Ärebit bon ffr. 140,000.—, ben ber ©rope fïîat
befonberS bewilligt patte. Sie Steprfoften ber 2JÎ i 11 e I

fdjulen betreffen bormiegeub bie Staatsbeiträge ait
Setunbarfcpuleit nnb für bie $rimarfd)ulen bie

Staatsgutagen an ßeprerbefolbungen, bie ßeib
g e b i n g e, bie 531 ä b cp e n a r b e i t § f cp it l e n, bie 18 e i t r ä g e

a n ß e p r m i 11 e I für Stüter, bie ffortbilbung's
f à) u I e n unb bie Stellbertretung f r a n f e r ß e p r e r.
ffür alle biefe Soften ber Sprimarfcpulen waren im Sorattfcplag
bie Subgetanfäpe beS ffapreS 1903 auSgefept worben, in ber

Annapnte, bap bie ^îrebite fpäter auS ber SunbeSfubbention
ergänzt würben, waS bann nicpt eingetreten ift. SieS erflärt
benn aucp bie popen Abweisungen bottt Sorattfcplag. 3n
lepterem beftanb für baS am 1. Siai eröffnete Dberfentinar
in Sern, beffen floften fid) für acpt Stonate, mit Inbegriff
bon ffr. 9,825.40 für Wo biliar unb ßeprmittelan
fcpaffungen, auf ffr. 68,855.25 belaufen, fein ßrebit.
Sie Ausgaben beS beutfcpett ßeprerfeminarS tarnen

für beibe Abteilungen auf ffr. 144,568. 20 gu fiepen. SaS
Seminar tßruntrut bezeigt eine Jîrebitûberfcprettuitg bon
ffr. 9,039.78, in ber |jauptfacpe bon ber ©infüprung beS

SjternateS perrüprenb. Sie ©efamtfoften aller Seminare er=

reiben bie Summe bon ffr. 234,010.29 unb überfteigen ben

Surcpfcpnitt ber ffapre 1898—1902 bon ffr. 159,078.07 um
ffr. 74,932.22, gu bereu Sedung ber Seitrag bon ffr. 60,000.—
auS ber SunbeSfubbention lange nicpt l)ittrcid)t. Ser ßepr
mittelberlag erhielte einen Reinertrag bon ffr. 9,917.98,
melcper ber Refer be gugewiefett würbe. Siefe beträgt nun=
mepr ffr. 21,091.47.

VII. ©emeinbewcreit.

Siefer SerwaltungSgweig pat ffr. 239.95 weniger attS=

gegeben als beranfdjlagt war.

VIII. Armeimtrfett.

Sie Ausgaben finb um ffr. 289,827.32 pöper als ber

auSgefepte ©efamtlrebit unb pabett fid) int Sergleicp gum Sor=
japr um ffr. 124,826.20 bermeprt. Sie gwtapme beriiprt
meiftenteilS bie Armenpflege unb gwar bie Sei träge
an ©emeinben mit ffr. 88,647.40 uttb bie auswärtige
Armenpflege mit ffr. 28,522.37, im übrigen bie Se
girtSberpflegungSanftalten mit ffr. 2,175.—, bie

©rgiepungSan ft alten mit ffr. 7,098.05, pier infolge beS

ungemein ungünftigen ©rgebttiffeS ber Anftalt Sonbilier,
unb bie Sermaltungê to (ten ber SirettiOtt mit ffr.
1,274.95. äöeniger als in 1903 beanfprudjten bie Abfd)nitte
fiontmiffion uttb $nfpettoren unb Ser id)ie bette
Unter ft üpungen. ©egenüber bem Soranfcplag finb fol=
genbe lleberfcpreitungeit üorpattben: Ser waltun g Sto ft en
ber Sireftion, ffr. 1,330.30; Armenpflege, ffr.
268,809.67; SegirfSberpflegungSanftalten, ffr.
2,750. — ; ©rgieputt g San ft alt eu, ffr. 12,826.45 unb
Ser fcpi ebene 11 it t er ft ü putt g en, ffr. 4,293.35.

Sie Armenfteuer ergab, bont ropen Steuerertrag berechnet,
im alten Hantoit ffr. 1,148,490.38, im ffura ffr. 122,190.91,
gufammen ffr. 1,270,681.29, fo bap bie StaatSfaffe für bie

Seftreituitg ber ArmenauSgabett ffr. 966,086.03 gufd)iepett
mupte ober ffr. 40,262.86 mepr als in 1903.

Unter ber fperrfepaft beS neuen Armem unb RieberlaffungS=
gefepeS finb bie ftaatlkpen Ausgaben für baS ArmenWefen bis

@nbe 1904 um ffr. 1,471,017.27 geftiegen. Sie betrugen
in 1897 ffr. 765,750.05, in 1904 ffr. 2,236,767.32. Sie
für bie ßaufenbe Serwaltung feit 1897 eingetretene SIeprbe=

lafluug beträgt in 1904 naep Abjitg ber Armenfteuer ffr.
200,335.98.

AuS beut Unter ft üpungSfottbS für ,fî r a tt f e n
tt tt b A r tu e n a tt ft a 11 e n würben ffr. 255,588.25 öerabfolgt.
Ser ffonbS pat auf 31. Segentber einen Seftanb üon ffr.
1,366,628.30 uttb Serpflicptungen für ffr. 408,374.15.

IXa, IfttUtsmtirtlrpaft.

Siefer SermaltungSgweig üerfiigte nidjt ganj über bie be=

loilligten Vrebite. @S beftepen gegenüber biefett SlinberauS=
gaben bon ffr. 5,546.81. Uiitmerpiit finb gvoei ,fîrebitûber=
fepreitungen gu nennen, ttämlicp auf ben Rubrifen A. 1, Se
folbung beS SetretärS, ffr. 484.—, uttb F. 1. c,
Sefolbungett ber A f f i ft e n t e n unb b e S Abwärts,
ffr. 200. —. ©egenüber 1903 finb bie ©efauttauSgaben unt
ffr. 1,547.11 geringer, giept matt jebod) bie in biefettt ffapre
berred)nete einmalige AnSgabe bott ffr. 20,000.— für Aad)=
fubbention an bie ©emerbeauSftelluitg in Spun in Setrad)t,
fo ift ber Aufwattb tit 1904 boep um ffr. 18,452.89 gröper
als in 1903 unb bieS borptgSweife infolge ber Subbeittio=
uierung ber SerteprSbereine mit einer Summe bott ffr.
17,500.—. ffür bie Setämpfung beS AltopoliSmuS
würben ffr 4,885.53 mepr berteilt, als im Sorattfcplag bor=

gefepen war.

IX1'. ©efimbljeftswefrit.

Sott ben flrebiten für baS ©efuttbpeitSWefen ftellten fid)
biejenigett für Seiträge an bieSegirtStranfenan
ftalten unb für ©rweiterung ber Srrenpflege als
ungulänglicp perauS, erfterer um ffr. 6,286.68, weil ber An=
teil am Supenertrag um ffr. 6,422.68 piitter ber beratt=

fcplagteit Summe gurüdblieb, lepterer um ffr. 14,487.21, weil
ber ©rtrag ber ©ptrafteuer bon '/to °/oo, welcper für bie AuS=

gäbe mapgebenb ift, ein ber .ftrebitüberfepreitung entfpreipenbeS
beffereS ©rgebttiS patte, als angenommen worben war. 3m
übrigen pielteit fid) bie Ausgaben entWeber im Rapmett ber
Vrebite ober gingen pttn Seil barunter, leptereS itatnentlid)
bei ber 3rrenanftalt 3RüUfingen, beren Soften um
ffr. 13,475.80 geringer finb als ber bewilligte ,$rebit. ffnt
gangen paben bie Soften für baS ©efunbpeitswcfen ffr. 786.44
titepr erforbert als beraitftplagt unb ffr. 8,585.86 mepr als
in 1903.

X. gtauwefett.

Sie ©efamtauSgaben für baS Sattwefen finb um ffr. 54,215.02
gröper als beranfdjlagt, jebod) um ffr. 464,885.39 geringer
als in 1903, itt welcpem 3apre eine Amortifation bon
ffr. 500,000 auf ben Sauborfcpüffett ftattgefunben pat. Sott
biefen tonnte in 1904 nur eine Summe bott ffr. 6,690. 40 für
fpoepbauten abgefeprteben Werben, bagegen mupten
ffr. 171,672.30 für Strapenbauleit unb ffr. 18,989.02
für 20 äff erbauten pt ben Sauborfd)üffen borgetragen
werben, bie baburcp netto um ffr. 183,970.92 ptgenommen
paben. AnberfeitS finb bie Serpflicptungen für bewilligte, aber
ttoep niept auSgefüprte Sauten utn ffr. 223,262.45 guritdge=
gangen. Sie Serpflicptungen finb poar für bie |j o cp b a u t e tt
um ffr. 237,571.25 geftiegen, bagegen rebuperten fie fid) für
bie Strapenbauten um ffr. 29,528.98 unb um
ffr. 431,304.72 für bie 2öafferbattten. Auf ben ©efatttU
berpflieptungen ergibt fiep eine Serminberting bottffr. 39,291.53.
Sie betragen auf 31. Segember ffr. 3,484,082. 82, nätnlitp:
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fpodjbauten
Straßenbauten
SBafferbauten

gufammen

S3auöorfcE)üffe.

Sr. 142,920.43

„ 695,071.49
1,144,490.85

SBereittigte SBauten.

Sr. 306,316.60

„ 599,944.15
„ 595,339.30

Sr. 1,982,482.77 Sr. 1,501,600.05

Rnfehnlidje Vleljrauggaben bcranlaßte luieberum ber llnter=
halt ber Strafen, int ganzen Sr. 45,161.37, mobon bie
^auptpoftert bie Rubrifen 20 e g ni e i ft e r b e f o I b u n g e n mit
Sr. 7,793.10, 333afferfdjabert unb Sdjmellenbauten
mit Sr. 37,468.45 berühren. 2Jtehrfoften berjeigen überbieg
bie Rbfdjnitte Vermaltunggfoften ber Sireftion,
Sr. 2,033.50 unb Unterhalt ber Staatggebäube,
Sr. 12,383.75. 11mSr.4,161.55 blieben bie Vernteffungg=
to ft en unter bent Voranfchlag.

XI. Jlttlriljrn.
Sie 2Rinberauggaben bon S1-- 4,306.55 betreffen bie 91 n=

l e i f) e n g f o ft e n.

XII. liitattjutefeti.
Sie Sittanjbertbaltung £jat 22lel)rauggaben bon Sr. 22,477.32

%u berjetdjnen. infolge beg in ber Radjt bom 30. auf ben

31. Ruguft 1904 in ber Rmtgfd)affnerei Ribatt berübten @in=

brudjbiebftahlë, morüber im Vermaltungëbericf)t ber Sinan^
bireltion näheres enthalten ift, erlitt ber Staat einen 2? e r 1 u ft
bon Sr- 28,950.68, ber abgetrieben mürbe unb in ber Redjnung
alg unbort)ergefeljene Ruëgabe auftritt, llnborljergefe^en maren
aucf) bie Ruggaben für Redjtgfoften bon Sr. 4,977.55,
mobon Sr- 2,047 ben Rüdfauf ber Verner=OberIanb=Vahnen
betreffen. Siefen beiben Soften gefeilt fiel) eine ,Vi'rebitiiber=

fc^reitung ju bon Sr- 162.55 auf Rubrif Vefolbttngett
ber Haffiere. Sen im ganzen Sr- 34,090.78 augmadjenben
ÏJÏebrtoften fiepen 2ftinberaugqaben auf aebt Rubrifen gegen=
über bon Sr- 11,613.46.

XIII. gflttbmtrtrdjaft.

Sie Ruggaben ber Sanbiuirtfcljaft finb insgefamt um
Sr. 28,050.83 unter bent Voranfdjlag geblieben. Sennodj
befteljen iïJietjrfoften auf folgenben ïïèubriïen : 23 ureaufo ft en
unb flleifeïoften begHulturingenieurg,Sr. 183.75;
ißferbejudjt, ißrämien uttb Hoften, Sr. 414.15; Rinb=
biefjjudjt, Sinjelprämien unb ßoften, Sr-10,312.80;
Hleinbieh^udjt, Prämien unb Höften, Sr-453.50
unb fpageloerficherung, Sr- 2,688.71. Sür bie Beiträge
für err üben lultur bon Sr- 10,563.05 faß ber Vor=
anfctjtag leinen Hrebit bor. Siefe Vîehrfoften finb aber mehr
alg ausgeglichen morben burd) 2Jtel;reinnal)men für 5ß ramie n=

r ü d e r ft a 11 u n g e n bon Sr- 14,955.20 unb 2Jtinberauggaben
auf biberfen Rubrifen, mobon ju ermähnen finb: Sbrberung
ber Sanbmirtfc^aft im allgemeinen, Sr- 4,201.67;
2Jt a i t ä f e r f a m m I u n g, Sr- 2,201.20; Vobenber
befferungen, Sr- 2,138.20; Rlpberbefferungen,
Sr. 10,746.10 unb SRoIïerelfd&uIe, Sr- 13,732.81.
Sie^tere Dliinberausgabe pat i£;re llrfadje in bem günftigeren
Srgebnig ber 211 o lier ei, melcpeg uni Sr- 13,866.39 beffer

ift alg bag 23ubget, unb bieg für eine Summe bon Sr. 8,765.—,
meil ber Sdjmeinebeftanb, mie eg fd)on für bie borrätigen
ÏRoIfereiprobufte ber Salt war, bom Snbentar ausgefepieben
unb ber Vetriebgrecpnung gutgefeprieben murbe. -ôierburd)
mirb erreicht, baff biefer Veftanb bemjenigen Sapre jugute
lommt, ber i£;n probit^iert pat. Sie Beiträge an bie Viep
b er f id) er u it g pro 1904 fommen, ba fie nid)t früpjeitig
genug feftgefeßt merben tonnten, in 1905 jur Verrechnung.
Sie Beiträge merben and) in gufunft jemeilen erft im folgenbett
Sapre -jur Ruëricptung unb Verrechnung gelangen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.

XIV. gorlhttefen.

fpier befteljen berfcfjtebene Rbmeicpungen bom Voranfdjlag.
22lepr alg biefen beanfpruepten folgenbe Soften : 23efolbungen
ber Sbrftittfpeftoren, Sr- 300.— ; 23efolbungen
ber Hreigfbrfter, Sr- 3,600.— unb Oberbanntoarte
unb 2Balbauffeper, Sr- 2,065.—. Safür mar ber

Vunbegbeitrag um Sr. 9,520.45 größer, fo baff mit ben

2Jlinberattggaben, melcpe eine Rnjapt Rubrifen aufmeifen, bie

©efamtfoften beg Sorfttoefeng fcplteßlicp um Sr- 6,894.07
unter bem Vubget bleiben.

XV. Staalötttalbuttgeit.

Ser Reinertrag ift um Sr- 9,540.03 größer alg in 1903
unb gept um Sr- 61,206.33 über ben Voranfdjlag fjtnaug.
Rn biefer Summe finb beteiligt bie fp a it ft t u n b S tt> i f d) e n
n u | u n g e n, fomie bie 21 e b e n n u ß u n g e n mit 22Ieprein=
naljmen bon Sr-57,304.— unb Sr- 3,148.04, bie 2Birt
f ch a f t g ï often mit Sr- 426.75 2Jleprauggaben unb bie

Vefcpmerben mit 3Jiittberaugga6en int Vetrage bon Sr. 1,181.04.

XVI. fotnänett.

Ser Reinertrag ber Soutanen überfteigt benjenigen beg

23orjahreg um Sr- 10,096.92 unb ben 28oranfd)iag um
Sr. 22,770.69. Seßtere Summe ift -jufammengefeßt auë ben

Vtepreiitnahmen an bem Rohertrag bon Sr- 7,035.87,
fomie ben Srfparniffen auf ben Sßirtfdjaftgfoften unb auf
ben Vefcpmerben bon -jufammen Sr. 15,734.82. Sür@e=
meinbefteuern mürben Sr-618.27 mehr berauggabt, alg
ber bafür auggefeßte Hrebit borfah-

XVII. iinttitttrttlntlfe.

Ser 23oranfc£)tag rechnete mit einem ttnberäitberlidjen 03ut=

haben bei ber Dppotpefarfaffe, mährenb eg fid) burd) ben @nbe

1903 baraug entnommenen Vettrag an ben Reubau ber -£>odj=

fcpitle um Sr- 500,000. — berminberte. .frauptfädjlicp aug
biefem ©runbe blieben bie Rftibjjinfe um Sr- 27,118.85
hinter bem Voranfdjlage ^urüd uttb ba nod) bie iß a f f t b

jinfe ben bejiigltdhen Hrebit um Sr- 4,723.65 überfteigen,
fo f^Iießt bie Rechnung ber Somänenlaffe ftatt mit ben bubge=
tierten 2Rehreinnahmen boit Sr- 6,000. — mit einem 2lug=
gabenüberf^uß bon Sr- 25,842.50 ab.

XVIII. Dpotljelutrkalfe.

Sie ^)l5pot£)e£nrïaffe ergab einen fetrag, ber um Sr. 109,352.44
größer ift alg in 1903 unb ben Voranfdjlag um Sr. 41,240. 26
überfteigt. hierbei fällt noch Vetradjt, baß Sr- 20,000. —
mehr in bie R e f e r b e gelegt mürben, aid urfftrüngliä) in 2lug=

ficht genommen mar. Ser Rohertrag getjt um Sr- 34,735.38
über baë Vubget tjtrtauë, bie Vermal tun ggf often um
Sr. 6,504. 88 barunter. Seßtere haben nur um ben Ileinen
Vetrag bon Sr- 20.30 jugenomnten. Ser Reinertrag bon
Sr. 1,288,240.26 entflicht einer Verjinfung beg ®runb=
fapitalg bon Sr- 20,000,000. — 31t 6,44 %. Siefe Quote
mürbe fieß aber auf runb 5 % rebugieren, menu bie |>hf)othrfar=
laffe bott ißren unterßfänblich berfidierten .Kapitalien bie Ver=

mögengfteuer entrichten müßte.

XIX. ftmttoualtmttk.

Ser Reinertrag ber Hantonalbanf ift um je Sr- 100,000. —-

geringer alg ber Voranfdjlag unb im Vorjahr. Veriidfichtigt
man, baß in 1903 auf ben Rnleihengl often eine 2lmorti=

fation bon Sr- 75,000. — ftattgefunben hat, meldje in 1904
49
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unterblieb, fo fteßt ber Srtrag ber Satt! ßinter bemienigeu
Hon 1903 utn gr. 175,000.— gurücf. Sebeutenb finb bie

SertoaltungStoften, bie 3r- 527,358.89 abforbierten
uttb 31- 34,858. 48 meßr erforderten als int Oorßergeßenbeu

3aßr. DaS ©runbïapital ßat fid) jn 5,5 % OerjinSt.

XX. ^taatskaße.

Der (Srtrag bee SetriebSfaßitalS ber ©taatSfaffe blieb um
3r. 89,366. 47 Winter bemjenigen beS SorfaßreS juriicE, über=

fteigt tnbeffcn ben Soranfcßiag um 3r- 61,861. 71. |rierOon
betreffen febocß §r. 33,846. 09 Qrinnaßmen aits HurSgeminnett,
meiftenS oon Oeräußerten Serner=£)berIanb=Saßn4lttien ßer=

rüßrenb, meld)e bie ©taatStaffe ju behalten tein Zntereffe meßr
ßatte, ttad)bem bie 'Riidtaufsfrage hinfällig getuorben mar.
Der llmftanb, baß baS Santbepot bnrcß ben Dienft ber

©taatStaffe uttb infolge Oon (Sinjaßlungen Oon @ifeitbaßn=
fuboentionen im Setrage Oott 3*- 1,893,851.70 bis jur
Zufüßrung ber beim Crédit Lyonnais aufgenommenen
3r. 2,000,000. — ftetS ftar! in Slnfprud) genommen mar —
ber ©taat tuar geitmeilig fogar Scßulbner —, beeinflußte ben

^inêertrag beS Depots berart, baß er um 3*- 41,332.69
geringer ift als in 1903.

XXI. $uffrn unît $taujtekatianeu.

35er Sußcnertrag itnb bementfprecßenb bie Sußen
Oermenbnng erreichen 3r. 8,686. Ol meniger als bie Ziffern
beS SoranfdjlageS. Dem ©efuubßeitsmefen finb 3t- 23,577. 32
nnb ebenfoOiel ben ©emeinben gugemiefen morben. drfaß
unbHonfiStationen ßabett 3r- 7,842.35 meßr einge=

brad)t, als Oeranfcßlagt mar.

XXII. fïagïi, |ifdjcrei uttb Bergbau.

Die iReineinnaßtoett für 3agb unb Sergbau finb um
3r. 5,418. 67 ßößer als in 19Ö3 unb überfteigeit ben Sor=

anfdjlag um 3r- 13,965.57. Der ©rtrag ber 3if(ßerei ift
bagegen um 3t- 84. 62 geringer als in 1903, aber bocß um
3r. 2,712.30 größer, als ermartet mar.

XXIII. $aljßanöli»tg.

ÊS finb 9,999,000 Hilo Hocßfaßj Oertauft morben, 80,900
Hilo meßr als itt 1903. Dementfpredjenb ift ber (Srtrag ber

©atgßanblung um 3r- 7,423. 80 ßößer als int Sorjaßr. Den
Soranfcßiag überfteigen bie (Situtaßmett Oottt ©al^Oertauf
um 3r- 22,010.52. Sluf ben SetriebS unb ben Ser
maltungSfoften befteßen Hrebiterfparniffe oon pfammen
3r. 7,577.93, unb eS fittb biefe Höften um 3t- 795.25 ge=

ringer als in 1903. Der Srtrag beS ©agrégats ergibt gegen=
über bem Soranfcßiag eine IReßreinnaßme Oon 3t- 29,588.45.

XXIV. $trmprl- uttb $attlum teufte iter.

Der iRoßertrag ber ©temp elfteuer überfteigt fomoßl
ben Soranfcßiag als bie Oorfäßrigen Sinnaßmen, biefe um
3r. 14,199.45, jene um 3t- 78,484.90. Slucß bie Santnoten=
ft eu er marf meßr ab als in 1903 unb als ber Soranfdßlag
Oorfaß. Die SetriebS unb bie SermaltungStoften
finb etmaS erßeblidjer als in 1903 unb überfcßreiten bie
Hrebite jitfatttmen um 3r- 2,150.15. Die lleberfcßreitung bei
ben SetriebStoften betrifft auSfcßließlicß bie ißroOifionen.

XXV. ©ebüßrett.

DaS Ergebnis ber ©eb üßr en ift um 3r. 67,755.53 günftiger
als im oorßergeßenben Zaßre unb um 3t- 371,031. 77 beffer

als ber Soranfd)lag. ©amtlicße ©ebiißren überfteigen in ttteßr
ober meniger bebeutenbent Staße bie Oeranfcßlagten ©ummen,
unb bie S e^u g St oft en finb ttnt 3t- 127.50 geringer als
ber aitSgefeßte Hrebit.

XXVI. (ISrbrtljüfts- unît 5rfji>itkttttgô|iruer.

Der drtrag biefer ©teuer ift paar nicßt fo beträcßtlicß wie
itt 1903; er ift aber gleicßmoßl ein außergemößnlicß ßoßer.
(fitt (SrbfcßaftSfall marf allein netto 3r- 458,692. — ab.

(Gegenüber bem Soranfcßlage befteßt eine Sleßretttnaßme Oott

3r. 550,303. 32, gegen 1903 aber eitte Slinbereinnaßme oon
Orr. 199,017. 79.

'

XXVII. pirtftßaftspntrntgrbüßrcn rte.

Die SHrtfcßaftSpatentgebüßren geigen mit bett

(Sinnaßmen beS ZaßreS 1903 üerg ließen einen fRüdgang Oon

3r. 3,915. 83. jutmerßin überfteigen fie ben Soranfdjlag um
3r. 12,664. 22. Die ©nttaßmen attS Sertau fSgebüßren
ßabett fid) feit 1903 ebenfalls Oerminbert unb bleiben um
3r. 837. 40 ßinter bem Soranfcßlage jurüd. Die SegttgS
f o ft e n beanfprudjten 3t-1,914.90 meniger als im Sorjaßr unb

3r. 1,131.— toeniger als ber Hrebit. 3m ganzen ift ber

^Reinertrag ber 2öirtfcßaftSpaient= unb ber SertaufSgebüßreit
um 3t- 12,957.82 größer als ber Soranfd)lag, aber um
3r. 3,479.48 geringer als in 1903.

XXVIII. Anteil am Verträge brs JMkaljtJlmoimpols.

SluS biefer ©nnaßmequelte floffen 3t- 26,590.07 ttteßr,
als Oeranfcßlagt mar unb 3r. 26,591. 13 meßr als in 1903.
Der fieß Oom SrtragSanteil ergebenbe Zeßtttel für bie Se=

täntßfung beS IRlfoßoIiSmuS tonnte, ba baS Ergebnis beS

erfteren erft IJiitte 3ebruar 1905 genau betannt mürbe, nirfjt
ganj in 1904 jur Sermenbuttg gelangen. Die baßerige ©umme
Oon 3r-.4,579. 92 mürbe in bie ülltoßoljeßntelreferOe gelegt
unb tornmt 1905 ,;ur ~RuSrid)titng.

XXIX. Pilttärfietwr.
Die ÜRilitärfteuer geigt im iRoßertrag gegen 1903 eine

Zunaßme oott 3t- 19,898. 40 unb eine ilileßreinnaßme Oon

3r. 85,893. 85 im Sergleid) gum Subget. Da aber and) ber
Anteil beS SuttbeS OerßältniSmäßig größer ift, fo Oer=

bleibt bem Hanton eine IReßreinnaßme Oon 3t- 42,946. 92,
refß. mit ber (SrfßarniS auf ben SejugStoften Oott

3r. 4,630.51 ein um 3r- 47,577. 43 beffereS Ergebnis, als
eS ber Soranfcßlag Oorfaß.

XXX. firrkte ^lenrnt.
Der Ertrag ber SermögenSfteuer ßat gegen 1903 in

folgenbern Serßältnis jugenommen:

©runbfteuer :

Sitter Hanton 3t- 9,954.08
Sura „ 27,960.30

3r. 37,914.38
Haßitalfteuer :

Sllter Hanton 3r. 50,157. 04
Sitra „ 12,695.77

„ 62,852.81
Satßbeaüge „ 4,475.66
©teuerbußen „ 3,582.39

Zufammen 3t-108,825. 24
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Die grträgniffe ber ©inlorn mené ft euer lueicfjeit Dom

Vorfalfr folgenbermafjen ab:

yjl e f) r e i tt it a h m e it.

I. ,Waffe : Sitter Canton ffr. 87,598. 42
Sura „ 46,657.53

ffr. 134,255. 95
II. Waffe: Sitter Wintern ffr. 1,107.01

Sura „ 94.79

„ 1,201.80
III. Waffe: Sura „ 1,626.71
Slachbejüge „ 5,497.64
Steuerbu'fjen „ 2,047.71

Summe ber Mehreinnahmen ffr. 144,629. 81

Mi it hereinnahmen.
III. klaffe: «lier Canton „ 38,138.29

Steine Mehreinnahmen ffr.108,491. 52

Summe ber Mehreinnahmen itt 1904 ffr. 215,316. 76

Von ber für ben Sura ffr. 89,035.10 betragenben |ju=
nähme (oljne bie Mtdjbepge unb bie Steuerbujsen, bte nict)t

nad) lîantonëteilen auêgefchieben finb unb bte Vejug^fnobifionen
nicht abgezogen) entfallen ffr. 61,095.48 auf bte für ben=

felben in 1904 in Waft getretene Steuererhebung um
Veo %o. ©egenüber beut SBubget tuarf bie Vermögend
ft e u e r ffr. 225,877. 51 unb bie @ i n o m me n ê ft e u e r
ffr. 517,503.93 mel)r ab. Son ben 2aj:attonê= unb
S3 e i u g § I o ft e n finb bie S e j u g ê fi r o b i f i o n e n, bie burd)
ben Steuerertrag beftimmt merben, unb bie betriebenen
Vejitgêl often jufammen um ffr. 24,175. 89 tjö^er ate ber=

anfdjtagt, mogegen anbere Siubrtfen itnb bie Vertoaltungê
lüften Srffiarniffe aufmeifen bon ffr. 23,879. 80. Sut ganzen
ift ber @rtrag ber birelten Steuern um ffr. 743,085.35
gröfjer, ate er beranfdjlagt mar unb überfteigt ba§ @rgebni§
bon 1903 um ffr. 206,206. 25.

XXXI. Ifttbortjergrfrfift«».

Sin erblofen Stactjtäffen unb aitont)nten Stüderftattungcn
gingen ffr. 11,307. 95 ein, mobon ffr. 945. 70 mieber aite=

gefolgt tourbett.

Sn bie befteheitbe Steferbe oon ffr. 200,000. — finb
ffr. 300,000. — eingelegt morben, womit fie auf ffr. 500,000. —
angemadifen ift.

II. fit itettjttung über bie MenniigcnsbcltitnMeilc.
Seite 4 unb 5 uttb Seite 75—89.

Daé in ber Siechnung über ba§ reine Vermögen nad)=
gemiefene Staatebermögen beê Wntottë S3ern im betrage
bon ffr. 58,552,728.87 fe^t fid) nad) ber ^Rechnung über bie

Vermögeitebeftanbteile, luetclje fid) in bie jmei Stbteilungen
Stammbermbgen unb Vetriebêbermbgen gliebert,
au« folgenben Sittiben unb Sßaffiben jufantmen (Seite 5) :

91 It i ben:
SB al bung en ffr. 14,533,902.—
Domänen „ 28,750,432.—
Domänenfaffe „ 2,172,509.46
^tjloottjetartaffe „ 186,781,661.89
lîantonalbanl „ 114,571,767.93
@ifenbal)nlaf)italien. „ 16,702,700.—
Staatêlaffe „ 30,831,077.03
Saufenbe Verwaltung, 5Red)=

mtngéfalbo „ 51,788.34
Mobilieninbentar „ 5,043,878.27

Summe ber Sittiben ffr. 399,439,716. 92

Sßaffiben:
Domänenlaffe ffr. 2,238,790.—
§t)f otljelarlaf f e :

Slnleiljen bon 1897 „ 50,000,000. —
ilebrige Sßaffibeit „ 116,781,661. 89

Uebertrag ffr. 169,020,451.89

liebertrag ffr. 169,020,451.89
.fîantonalbanï:

Slnleifjen bon 1899 „ 15,000,000.—
Uebrige ^affiben „ 79,571,767.93

1 nleil)en bon 1895:
Stammbermbgen „ 46,576,260.—
Staatefaffe „ 314,740. —

Staatêtaf f e:
Slnleifjen bon 1900 „ 20,000,000. —
Ilebrige tpaffibett „ 10,403,768.23

Summe fter Spaffiben ffr. 340,886,988. 05

Veineë Vermögen, toie oben ffr. 58,552,728.87

Die Vewegung ber Sittiben unb 5J3affiben beträgt (Seite 4
unb 5) :

Soll:
23ermel)rungen ber Sittiben unb Verminberuttgen ber

tßaffiben ffr. 7,759,887,838.49

ffaben:
Slerminberungeit ber Sittiben unb

Vermehrungen ber tßaffiben „ 7,760,004,542.76
Steine Vermôgenêbermtrtberung ffr. 116,704. 27
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Stuf bie Beiben Hauptabteilungen beê Staatëbermôgenê
oerteilen fiep bie 33ermogenêbeftanbteile unb bas reine 33er=

mögen roie folgt:

Stammber mögen:
St It i Den gr. 363,512,973.28
Paffiben „ 310,168,479.82

Sîeineë Stammberrnögen gr. 53,344,493.46

tSetriebêbermogen:
Slltiben gr. 35,926,743.64
Spaffiben „ 30,718,508.23

Steinet 33etriebêberntôgen gr. 5,208,235.41

I. Stammtarm%en*
Sie 33eränberungen bee Stammbermôgenê betragen (Seite 4

unb 5):
33ermeprungen gr. 1,842,436,810.32
tßerminberungen „ 1,842,529,247.49

Steine 33erminberung gr. 92,437.17

Siefe reine 33erminberung befiept naep Seite 8 auê foI=
genben 33eränberungen :

SSermeprungen:
SJteprertöö bon Söalbungen
SJtinberloften angelaufter Söatbungen
SJieprertôô boit Domänen
Scpatjungsbericptigungen bon Somänen, mei=

ftens infolge bon Steubauten
Soslauf bort ©erbituten

gr.

33erminberurtgen:
SJteprloften angelaufter Sßalbuugen

23,160.
91,302. 95

600.—
12,400. —

SJtinbererlôê berlaufter Somänen
Slbtretung bon tpfrunbbomänen
SJteprloften angelaufter Somänen
Slnfauf bon Cueltmaffer
Scpapungêrebultionen bon Somänen

Summe ber 33erminberungen gr. 225,892. 95

Steine SSerminberung, loie oben gr. 92,437.17

A. Salbungen.
Ser Scpapungêmert berSBalbuttgen pat fiep itm gr. 37,940.—

bermeprt unb beträgt auf Snbe beê $apreê gr- 14,533,902.—.
@r entfpriept genau ber Summe ber ©runbfteuerfcpapungen.
Sie 33ermeprung gept auê folgenben Sßeränberungen perbor:

Slnlauf:
liauffummen gr. 135,665. —
SJteprloften „ 97,725.—
©runbfteuerfcpapung gr. 37,940. —

33erlattf :

Äauffumnten gr. 1,520.78
SJteprerlös „ 1,520.78
©runbfteuerfcpapung „ — —

titeinc 33ermeprung, mie oben gr. 37,940.—

B. Domänen.

Ser Scpapmtgêmert ber Somänen pat um gr. 12,690.— ju=
genommen unb beträgt auf 31. Sejeinber 1904 gr. 28,750,432.—,
nämtiep ©runbfteuerfcpapungen gr. 31,750,432. —, fitmma=
rifeper Slbjug gr. 3,000,000. —. Sie 33ermeprung ergibt fiep

auê folgenben tßeränberungen :

33ermeprungen:
Slnlauf :

fiauffummen gr. 161,282.95
SJteprloften unb 3öaf=

feranlauf „ 91,902.95
©runbfteuerfcpapung gr. 69,380. —

©cpaputtgêerpôpungen „ 80,860. —
33ernteprungen gr. 150,240. -

33erminberungen:
33erlauf :

Hauffitmmen gr. 152,360. —
SJÏeprerlôê unb 8oê=

lauf bon ©erbi=
tuten „ 37,970. —

©runbfteuerfcpapimg gr. 114,390. —
Slbtretung bon tpfrunbbomänen „ 23,160.—

1,520. 78
230.—

35,048. 80

93,260. —
3,396. 20

Summe ber 33ermepruttgen gr. 133,455.78

gr. 97,955.—
475. —

33erminberungen gr. 137,550. —

Steine 33ermeprung, mie oben gr. 12,690. -

'Somnncnlnffc.

Sie Semegitng beê fiapitalê ber Sontänenlaffe ift folgenbe :

33erminberungen gr. 816,406.10
33ermeprungen „ 673,338.93

St e i n e 33 e r m i n b e r u n g gr. 143,067.17
33eftattb am l.ganuar, ©utpaben „ 76,786.63
93 e ft a n b am 31.Sejember, ©cpulb gr. 66,280. 54

Sie reine 33ermiitberung ift folgenbermapen jnfammen=
gefept :

33erminberu ngen:
SBalbanläufe gr. 135,665. —
Somänenanläufe „ 161,282.95

gr. 296,947. 95

33ermeprungen:
Söalbberläufe gr. 1,520.78
Somänenberläufe. „ 152,360. —

„ 153,880. 78

St e i n e 33 e r m i n b e r u n g, mie oben gr. 143,067.17

». HWotOetnrfrtge.

Sie Äapitalbemegungen ber f3t)piotl)e£arfnffe betragen im
Soll mie im Hafte« gr. 107,385,123. 80 uttb baê ®runb=
lapital bon gr. 20,000,000. — berfelben ift fiep gleicp ge=
blieben. Sagegen paben fiep Slltiben unb Spafftben um
gr. 9,871,562. 69 bermeprt. Sie 33ermeprung betrifft für bie

Slltiben groptenteilë bie Sarlepn auf ©runbpfanb,
meldte um gr. 8,278,749.55 zugenommen paben, für bie
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Spaffiben paitptfäcplid) bie SepotS gegen Scpulbfcpeine
unb bie SepotS in Kontoforrent. Sie ©eferbe ift
burcp bie gumeifung oon gr. 58,214. 50 auf gr. 281,621.10
angeftiegen.

E. Äoitloitalbaitf.

See ©erfepr ber Kantonalbanf beträgt im Sott wie im
fpaben gr. 1,731,340,743.86 unb ber StaatSeinfcpufj bon
gr. 20,000,000. — pat fiep nidpt beränbert. Sittiben unb
ißaffiben paben um gr. 3,136,174.15 zugenommen. Slußer
ber gefeplicpen IKeferbe bon gr. 1,000,000. — befipt bie Sauf
eine Spejialreferbe bon gr. 244,475.04. 3« festere finb
gr. 1,152. 61 eingelegt werben.

F. ?(it(eil)c».

©om 2lnleipen bon 1895 finb gr. 472,000. — ^urücl=
bejaht Worben, unb es beträgt bie reftanzliipe Scpulb nun
gr. 46,891,000. —. ©on biefer Summe fatten auf bas Stamm=
bermögen gr. 46,576,260.—, auf bie Staatsfaffe gr. 314,740.—.
Ser Slnteil beë StammbermögenS t;at fiep um gr. 2,607,200.—
bermeprt infolge llebertragung biefer Summe bom Slnteil ber

Staatsfaffe. Sie llebertragung gleicht bie auf ben ©fenbapn*
fapitalien beS StammbermögenS burcp bie Mbeifung bon
©fenbapnfubbentionen ber Staatsfaffe eingetretene ©ermeprung
ber Slftiben bes StammbermögenS auS.

Ser ©eftanb ber Slnleifjen ift Snbe 1904 folgenber:

Slnleipen bon 1895: Stammbermögen.
Staatsfaffe

2lnleipen bott 1900: Staatsfaffe

.gufamiuen

gr. 46,576,260. —

„ 314,740. —

„ 20,000,000.—

gr. 66,891,000. —

hierbei finb bie ©nleipett bon 1897 bon gr. 50,000,000. —
unb bon 1899 bon gr. 15,000,000.— niept gerechnet. @r=

ftereS tritt als fpejielle Scpulb ber §ppotpefarfaffe unter iljren
ißaffiben auf, mäprenb leptereS als fpejielle Scpulb ber Kan=
tonalbanf berredjnet ift.

o. fêifenbafyitfftpitalieit.

Sie ülecpnung berjeigt eine ©ermeprung ber @ifenbapn=
fapitalien beS StammbermögenS bon gr. 2,607,200. — unb
einen ©eftanb berfelben bon gr. 16,702,700. —, nämlicp bie

bolleinbejaplten Subbentionen an folgenbe ©fenbapnen :

|>uttwil=2Boll)ufen=Sat)n gr.
|>aSle=Konolfingen=Spun=©apn
Spiez=@rlenbacp=©apn
©ern=©euenburg=©apn
©ern=£)luri=3öorb=©apn
Saignelégier=®pauï=be=gonbS=©apn
Spruntrut=©onfol=©apn
Spie^grutigen=33al)n
©ürbetpal=©apn
greiburg=sJJhtrten=gns=S3ai)n
©tenbad)-M(M1imen=©aptt
SaigneIégier=@lobelier=©apn
Senfet£jal=93a£)n

.gufarnmen

160,000.
tt

tt

tt
ft

ft

ff

tt

tt

tt

ff

ff

ff

2,154,000.
480,000.

3,155,000.
207,000.
350,000.
550,000.

1,980,000.
1,724,500.

215,000.
3,120,000.
1,800,000.

807,200.

gr. 16,702,700. -
Ser ©efamtbeftanb ber in ©fenbapmmternepmungen an=

gelegten Kapitalien beträgt gr. 23,010,083. 35 unb fetjt fiel;
wie folgt jufammen:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

Kapitalien beS StammbermögenS
Seilweife geleiftete Subbentionen:

gr.
SoIotpurn=©lünfter=©apn 474,000.
©ern=ScpWarzenburg=©aptt 380,800.
©îontreuj ©erner Ober*

lanb=©apn 2,240,610.

Sr.

16,702,700.

3,095,410.

©orfepüffe :

Sßrofeftftubien
;f3runtrut=©onfoI=©aptt
©ern=2Jturi=2öorb=©apn
fputtwil Slamfei ©apn

(ginanjauSweiS nod)
niept genehmigt ; ber

©orfdpufj würbe ge=

maept, um bie Kon=
ftituierung ber ©efell*
fepaft zu ermöglichen)

llebrige (üifenbapnwerte
(äBertfcpriften) :

©erner=Dberlanb=©apnen
Spunerfeebapn
Spiez=©lenbacp=©apn
©nmentpal=©apn
£angentpal=.£)uttWil=Sapn
Sramlingen SacpSfelben*

©apn
Saignelégier-Ca 6paur=be=

gonbS=©apn
Siberfe 5lftien....

159,959. 90
60,000. —
20,000. —

244,000.
483,959. 90

306,585. 85
1,681,155. 10

21,208.—

640,000.

79,064. 50

_
2,728,013.45

Mammen 23,010,083.35
©eftanb am 1. ganuar 21,284,674.30

©ermeprung in 1904 1,725,409. 05

Siefe ©ermeprung gept aus fotgenben ©eränberungen
perbor :

©ermeprungen :

©njaplungen bon Subbentionen. gr. 1,649,661. 70
©Werbungen bon ©ftien tt 30,761. —
©eue ©orfdjüffe tt 282,286. 95

gr. 1,962,709. 65

©erntinberungen :

©ftienberfäufe tt 237,300. 60

©eine ©erminberung, wie oben gr. 1,725,409.05

Sluf 31. September 1904 waren bie ©erpflieptungen für
beleidigte Subbentionen folgenbe:

Solotpurn=©lünfter=©apn gr. 711,000.—
©ern=Scpwarzenburg=©apn ff 571,200.—
©lontreuï=©erner=OberIanb=©apn ft 559,390. —

Mammen gr. 1,841,590.-
50*
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II.
Sie 33eränberuttgen bee Sgetriebëbermbgenê fittb folgettbe

(Seite 4 uttb 5):

33erminberungen
33ermeprungen
Steine 33erminberung
Seftanb am 1. Januar

33eftanb am 31. Se^ember

r. 5,917,475,295.27
5,917,451,028.17

gr. 24,267.10
ff 5,232,502.51

gr. 5,208,235.41

Sie reine SSerminberung gept atts folgenben Sßeränberungen
perbor :

33erntinberung beë 33ermaltungëinben=
taré gr. 53,102.75

33 e r m e p r u n g : SJîepreimtapmen ber Sau=

fenben 33ermaltung „ 28,835.65

Steine 33erminberung, raie oben gr. 24,267.10

Sem reinen 33etriebëbermôgen Hütt gr. 5,208,235.41 ent=

fpredjett folgettbe 33ermôgenëbeftanbteile :

3lftiben.
33etriebëfapital ber Staatëfaffe gr. 30,831,077.03
Stecpnungëfalbo ber Saufenben 33erroaltung „ 51,788.34
33ermaltungëinbentar „ 5,043,878.27

Summe ber Slftiben gr. 35,926,743.64

Spaffiben.
33etriebëfapital ber Staatëfaffe

Sleineë 33etriebêfapital, mie
oben

„ 30,718,508.23

Sr. 5,208,235.41

Sic Slftiben paben um S*- 411,297.99 unb bie Spaffiben
utn gr. 435,565,09 jugenontmeit.

H. «etvie&ôfalMtat bet* Staatëfaffe.

Sae reine Setriebëfapital ber Staatëfaffe, melcpeê am 1.

Januar gr. 112,568.80 betrug, ift unberänbert geblieben.
Sein 33eftanb ift auf ©nbe beë .gapreë folgenber:

31 f tib en.

33orfcpüffe an bie Spejialber
maltungen gr. 9,857,680.19

©elbanlagen „ 12,483,398.24
Sanfenbe 33ermaltung, Hpnto

.Horrent „ 972,781.71
33orfcpüffe an öffentliche llnter

nehmen „ 2,996,032.24
Haffen, Slftibfalbi „ 1,687,803.26
Slftibau êftânbe „ 2,833,021.04
_3aplungenfûr3îechttungbeëfol

genben^apreê „ 360.35
Summe ber Slftiben gr. 30,831,077.03

^Soffitten.
Sepotë ber Spejialbermal

tungen gr. 6,157,370.17
hppotpefarfaffe, Honto=Horrent „ 807,184.31

ilebertrag gr. 6,964,554.48

liebertrag gr. 6,964,554.48
Saufenbe 33ermaltung, Honto=

Horrent „ 51,788.34
Sepotë öffentlicher Unternehmen „ 52,371.20
©ericptlicpe unb anbere Sepotë „ 1,248,920.51
Sittleihen ber Staatëfaffe „ 20,314,740.—
Haffen, Spaffibfalbi „ 118,883.22
Spaff ibauëftânbe „ 1,966,081.87
Einnahmen für St e cp n u n g beë

folgenben gapreë „ 1,168.61

Summe ber Sßaffitten gr. 30,718,508.23

Steineë 33ermögen, mie oben gr. 112,568-80

Sie 33emeguttg beë 33etriebëfapitalë (',eigt folgenbe Summen :

Soll (33ermeprungen).

A- E. H o n t o H o r r e n t e, 3litë-5ap=

lungen gr. 66,327,979.83
F. 31 n l e i h e it, Stbdjaplung unb

Uebertragung „ 3,079,200.—
G. Haffen, ©imtapmen :

a) SBareinnapmen „ 43,188,381.39
b) ©egenrecpnung „ 1,906,297,991.82

H, a. 3lf tibauëftânbe, 33ejug0=
anmeifungen „ 1,949,666,210.46

H, b. Spa ff ibauëftânbe, 3lbgah=

lungen „ 1,948,723,540.22
Summe ber 33eriiicprungen gr. 5,917,283,303.72

f> a b e n (33erminberungen).

A—E. Honto-Horrente, @inäah=

lungen gr. 69,107,363.96
G. Haffen, 3luëgaben:

a) Sarauëgaben „ 42,425,548.40
b) ©egenrecpnung „ 1,906,297,991.82

H, a. Slftibauëftânbe, ©ingänge „ 1,949,486,373.21
H, b. Spaffibauëftanbe,

'
3ap=

lungëanmeifungen „ 1,949,966,026.33
Summe ber 33ermittberungett gr. 5,917,283,303.72

A. ^pejialuerttwltrntgett.

Sie ©elblieferttngen gtuifchen ber Hantonëfaffe unb
ben 3lmtëfcpaffnereien betragen in Sott unb in .fpaben
gr. 8,035,462. 59, nämlich ©enbitngen ber Hantonëlaffe an
bie 3tmtëfcpaffnereien gr. 7,823,737. 19 unb Settbungen ber

leptcrn an bie erftere gr. 211,725. 40. Siefer Sßerfepr umfapt
bie f)eit bië 30. September. 33om 1. Ottober an, auf melcpen
Sag bie Hantonêfaffe einging, mürben bie Haffafpeifungen
unb bie Slblieferungen ber ländlichen 3Xttttë fd) a ff 11 erei e tt bttrd)
bie Hantonalbant bermittelt unb eê treten bie baperigett S5er=

panblungen im Hontotorrent mit ihr auf.
Sie neuen SSorfdjüffe unb bie S e p o t rüd^aplungen

an bie Spejialbermaltungen betragen bon ber ermähnten
Summe oott gr. 8,035,462. 59 abgefepen gr. 10,815,095. 77,
bie S3 o r f d) u p rikhaplmtgen unb bie neuen Sepotë
gr. 14,103,753.03. Sie 33orfdjüffe paben fiep um gr. 882,972.84
berntinbert, bie Sepotë um gr. 2,405,684. 42 bermeprt. Sic
33ermittberung ber SSorfcpüffe betrifft namentlich baê ©efunb=
peitêmefen unb baë ©ifenbapnmefen unb ift pier perborgerufen
burcp bie Uebertragung bon ©ifenbapnfubbentionen jtt bett

©ifenbapnfapitalien beë Stamutbermôgenê, mäprenb fie bort
ben 33orfcpup ber Staatëfaffe für bie ©noeiterung ber grrcn=
pflege betrifft, auf bem gr. 207,370. Ol getilgt mürben. Sie



Sermeprung ber Depots berührt faft ausfdjtiefjlid) ba§ ffinan^
toefen unb ift für eine Summe bott ffr. 2,000,000. — burd)
baë beim Crédit Lyonnais aufgenommene momentane 2ltt=

leitjen in biefem betrage bebingt, weld)eS feines borüber=
gepenben ßparatterS megen ntdjt im .Konto „ÜMeitjen", fonbern
afô SDepot berredjnet tourbe. 9lm 31. Sejentber 1904 betragen
bie Sorfcpüffe ber Spejialbertoaltungen ffr. 9,857,680. 19, bie

®epotë berfelben ffr. 6,157,370.17, nftmlid) :

Sorfcpüf fe.

9tllgemeine Sertualtung:
2lmtSfd)reiber, ©ebüprenmarten

©eridjtSberroaltung:
OericEjtêfc^reiber, ©ebüprenmarfett
SetreibungSbeamtc, ©ebiiprenmarten

3uftia :

^aftpfticptftreitigteiten

5p o X i 3 e i :

Strafanftalten, Kontotorrent
.Soften in Streitfällen
ißatentbureau
ißatronatSfommiffion
2lutomobil= uttb Seloberfepr

Militär:
SantonStriegSfommiffariat, Koitto=

torrent
,Konfettion Doit fOiiXitärtleibern, 33e=

triebSborfdjuf)
,3eug[)auS0enuattung, .Kontotorrent
^eugpauSberwaltung, SetriebSborfdpij)
SepotS in Sangnau unb StadjSfelben,

Sorfdjüffe für Auslagen
Solbborfcpufj für Ptedjnung bes SunbeS
@ibg. DbertriegStonuuiffariat, Sonto=

torrent

llnterricptsmefen :

llnterriclitSanftalten, .Kontotorrent.
ßeprmittelberlag, .Kontotorrent
.^ader=3)enfmat, Sorfcpuf)
SdfulatlaS, fdjtbeig
Scpulpausbauten, .Kontotorrent
SemifdjeS piftorifcpes SUtfettm, Seitrag
SunbeSfubbeniton für bie ißrimarfdtule,

Beitrag beS SunbeS für 1904.

91 r m e n to e f e n :

SrjiepungSanftalten, .Kontotorrent

SoltStoirtfdjaft:
Secpnifum Surgborf, Kontotorrent
ïedjnititm Siel, Seitrag an ben 9teu=

bau

©efunbpeitSloefen :

Krantenanftatten, Kontotorrent
@rtoeiternng ber $rrenpflege

Sanbioirtfdtaft :

SanbloirtfdjaftlicX)e 9lnftalten, Konto=
torrent

ffinanjtoefen:
3tnteipen8toften
Sorfdjüffe für 9litSlagen

ffr. 50,900. —

20,900. —
17,900. —

„ 1,562. 10

23,782. 88
864.25

„ 2,000. —
„ 144.23

„ 34,155.80

10,000. —

704,850. 03
16,629. 69
5,505. 40

3,200. —
2,555. 68

15,165. 89

23,592. 74
162,054. 35

10,000. —
13,500. —

165,570. 65
70,797. 80

353,659. 80

2,438. 96

200.

175,000.—

9,407. 72

„ 1,646,008.68

47,077. 43

„ 1,212,178. —
• • • • » M°°- ~
liebertrag ffr. 4,802,702.08

2)ar=

liebertrag
Sorfcpüffe in Streitfällen
$omäne Stüntfdjemier
Saljpanblung, Setriebsborfdjitfj
©ebüprenmarfeuborfdjüffe'
fpaSletpatentfumpfung
Srennerei äöiptoil
Sibgen. 9ll£oi)olbertoaltuttg
Serttifdjes piftorifdjeS Shtfeuttt,

XeXjn

ff D r ft m e f e n :

StaatSmalbungen, Kontotorrent
diene äßirtfd)a'ftöredjnung (1905).
O)ebüprenmarfenoorfd)up
llnfaltberfid)erung

S a u to e f e n :

©emeinbe Sdjioanben b. Srienj,
pertentoften
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ffr.
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4,802,702. 08
100.—

6,000. —
400,000. —

7,848. 40
13,391.50
42,525. —

403,882. 30

274,788. 25

159,077. 06
162,763. 30

4,166. —
209.65

856. 75

@ i f e n b a t) n to e f e n :

éifenbatjufubbentionett
^rofettftubien
SetriebSborfcpüffe an <$toei ©efeltfcpaften

Summe ber Sorfdjüffe ffr. 9,857,680-19

SepotS.

3,339,410. —
159,959. 90
80,000. —

9lllgemeine Sertoaltung:
StaatStanjIei, Kontotorrent ffr. 2,204. 95

3 u ft i 3 :

aiuêioôrtiger ©rbfcpaftsfaß „ 1,850. —
SP o I i 3 e i :

Suffenanteile „ 62,243. —

llnterricptêtoefen:
Sierarjneifdjute „
Serfcpiebene ©emeinben „

375. —
133,635. 80

Irmentoefen:
@rjief)ungêanftatten, Kontotorrent „ 9,700. 91

©efuubpeitêtoefen:
Krantenanftatten, Kontotorrent „ 4,107. 45

Sanbtoirtf djaft:
Sobenberbefferungen „
9llpberbefferungen „

21,392. 19

13,295. 71

ffinattjtbefen:
Staatsanleihen, 9lmortifation „
Staatsanleihen, ^infe „
Saljpanblung, Kontotorrent „
Sîilitârfteueranteil beê SunbeS „
Sal^maga^in Sern „
Spejialreferbe „
Slomentanc ©elbanfnapme (Srébit

408,007. 50
999,373. 75
214,340. 68
350,513. 08

8,501. 15
500,000. —

ßponnaiS)

5 o r ft to e f e n :

StaatStoalbnngen, Kontotorrent
fJleue äöirtfd)aftsred)nung (1905).

S a u to e f e n :

^aêletpatentfnmpfung

Stempetberwattung :

©ebüpren= unb Stempelmarten

Summe ber iDepotê

„ 2,000,000.

1,134,736. 71

273,846. 53

13,079. 76

6,166. —

ffr. 6,157,870.17
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B. (IMbnnlagen.

©ie neuen ® e I b a n l a g e n betragen :

©efrnte^atfluttgen bet ber Uantonalbanf ffr. 25,137,391. 23
Satzungen an bie fpt)f)otf)etar£affe „ 7,533,377.24
Slttfattf bon SöertfTriften „ 68,027. —

ffufammen ffr. 32,738,795. 47

unb bie iftiidjiige:
Satzungen ber .fîantonalbanl. ffr. 23,958,201.02
^atjlungen ber ^»tjpotljeïarïaffe „ 7,387,808.91
Sertauf nnb iRiidjafjlungen bon 2öert=

Triften 271,611,60

ffufamnien ffr. 31,617,621. 53

©entnad) tjaben bie ©elbanlagen tun ffr. 1,121,173. 94
angenommen unb belaufen fid), ba fie

am 1. ffanuar betrugen „ 10,555,039. 99

am 31. December auf ffr. 11,676,213. 93

nami id) :

©efiot bei ber Äantonalbanl ffr. 5,705,589.79
Söertf Triften „ 6,777,808.45

ffr. 12,483,398. 24

weniger ©utfjaben ber ^tjpo tl)e
larlaffe „ 807,184.31

©limine mie oben ffr. 11,676,213. 93

©cnt ©epot bei ber fiantonalban! finb unter anberem

ffr. 1,893,661. 70 für ©fenbaljnfubbentionen (Sorfdgtfj an bie

©umiëwalb=2tamfei=23al)n inbegriffen) enthoben werben, wo=

gegen bemfetben bas beim Srébit Stjonnaiê aufgenommene
Slnleipen bon ffr. 2,000,000. — jugefnfyrt würbe.

©as 3öertfd)rifteninbentar ift folgettbeê:

Obligationen

Danton Sern 1895
Danton ffreiburg 1892
Sibg. Stente 19Ö0

Slunbeëbat)nen 1901.
1903.

Seruer=Oberlanb=Sat)nen
1895

©emeinbe (Sernier 1894
.£)t)t)Otl)efarfaffe

Bina Utoniinelt
7» Sr-
3 3,431,000
3 193,500
4 30,000
3 72 20,000
372 637,000

Sdtäijmtg
7» Sr-

90 3,087,900. -

87 168,345. -
100 30,000. -
9774 19,450.-

100 637,000.-

372 73,000
33A
33/4

92
95

28,700 100
72,000

67,160.
68,400.
28,700.

JUttim UtomfneU pr. Slüth

2t)unerfee=Sa^n 1,869,900 269.72
©pie3=@rtenbad)=Sal)n 41,000 258.64
Serner=£>berIanb=Saf)nen 169,000 708. 36
@mntentf)al=93af)tt,Priorität 392,500

©ubbention
8angentl)al=.f)uttwiI=Saf)rt
©ramlinaen=©acbëfelben=

»apn
©aignelégier=8a 6l)auj=be

fonbê=Sat)n....
©iberfe Slttien

400,000
400,000

150,000

1,681,155. 10
21,208. —

239,425. 85

640,000.

2,000
139,000

âufammen, mie oben

89,064. 50

ffr. 6,777,808. 45

Sie ©djaijung ift für einzelne Statoren etmaê 3U l)bd),
bagegen ift fie für anbere um niepr als fo biet jn niebrig.
Tînt ganzen bleibt ber ©djapungSmert unter bent .flurSwerte.

C. gaufenbe $!ermaltung.

©urd) ben (Hmtai)menüberfd)itfj ber Saufenben Stermaltung
in 1904 bon ffr. 28,835.65 ift itjr ©utfjaben an ber @taatê'=

faffe bon ffr. 22,952.69 auf ffr. 51,788.34 ûngemad)fcn,
unb bitrc^ bie ©utfdjrift ber bierten SiücE^aljtunge'qitüte bee

Slnleifjenê bon 1895 ift ber ©albo bes StmortifationSlouto
bon ffr. 1,444,781.71 unt ffr. 472,000.— jnrüdgegangen.
ßr beträgt ant 31. Sejember nod) ffr. 972,781.71.

D. ©efeittlidfe §lnternejfmmtgen.

©ie neuen Storfdjüffe betragen ffr. 564,178.36, bie ©epot-
rüdjafjlumgen ffr. 2,235,036.83, pfammen ffr. 2,799,215.19 ;
bie neuen ©epotS ffr. 2,135,491.25 unb bie 2)orfd)u(pmif=
3af)ltmgen ffr. 556,895.70. ©ie 33orfd)üffe paben um ffr.
12,972.95 31t=, bie ©epote bagegen um ffr. 93,855.29
abgenommen. ©ie Sktttborfcpüffe im frieden fjabett fid) um
ffr. 183,970.92 bermeprt unb belaufen fid) ßnbe 1904 auf
3*. 1,982,482.77.

E. flepots bei ber gtaatslut|)'e.

©ie neuen ©epotS erreichten bie ©untine uott ffr.
12,157,304.21, bie 9tüdjüge bie ©umtue bon ffr. 11,939,410.81.
©er grofjere ©eil bicfee Sterburs betrifft bie ©epotS ber fpljpo-
tpetarfaffe für ©ariepenSauSsapIungett. Sim faf)re0fc£)Luffe
betragen bie ©utpaben ber ©eponenten ffr. 1,248,920.51.

F. ^nlrifjen.

©er Slnteil ber Staatsfaffe am Slnleipen bon 1895 ber=

minberte fid) um ffr. 472,000.— burd) Stüdjahlung unb um
ffr. 2,607,200.— burd) Uebertragung 311 bem Slnteil bes

©tammbermögenS an biefent Slnleitjen. ©aê Slnleipen bon
1900 ift unberänbert geblieben.

G. fairen.
©ie 33areinnapmen ber Waffen (tfantonstaffe unb 2lmtS=

fd)affnereien) betragen ffr. 31,615,678.03, bie StarauSgaben
ffr. 30,643,826.64. ©031t fomnten bie gaplungen öült
©ritten an ©ritte für üteepnung ber ©taatStaffe unb bie gegen=
feitigen Slbrecpnungen 3roifd)en bett Stermaltungen bon ffr.
1,906,297,991.82 im ©nnepmen ttttb SluSgeben, womit bie

©nnaptnen auf ffr. 1,949,486,373.21 unb bie SluSgaben auf
ffr. 1,948,723,540.22 anfteigen.

H. fuspnnbe.

a. SlltibauSftänbe.
©ie int Saufe beS Sapreë auSgeftellteu S e 3 u g s a n

weifungen betragen (Seite 86):
©eite

A. Söalbungen 77 ffr.
B. ©omäneu 77 „
C. ©omänenfaffe 77 „D. fjppotpelarlaffe 79 „E. Üantonalbanf 79 „
F. 21 n I e i h e n 81 „H. ©taatêfaffe (A—E) 89 „K. SJtobitieninbentar 89 „L. ©ewinn nnb S er lu ft 8 „
©umme ber neuen SlltibauSftänbe ffr. 1,949,666,210.46
SlltibauSftänbe am 1. Januar „ 2,652,362.93

Dufammen gr. 1,952,318,573.39

99,475. 78

280,297.95
816,406.10

107,385,123.80
1,731,340,743.86

2,607,200. —
69,107,363. 96

191,991.55
37,837,607.46
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Dabon würben erlebigt buret) :

@tnnaf)mert iit 1903 ffr. 347.75
Sinitfltjmett in 1904 ffr. 1,949,486,373.21

San on für 1905 „ 1,168.61

„ 1,949,485,204.60

âuîammen ffr. 1,949,485,552.35

uitb bleiben ant (Snbe beê Saljreê
tt nerle bigt „ 2,833,021- 04

b. affibauêftânbe.
Die für baê 3ahr 1904 auêgeftellten 3at)ïunggan

weif un g ett betragen (Seite 87):
«Seite

A. 20aIbungen 76 ffr. 137,415.78
B. 2>omeinen 76 „ 292,987.95
C. Domänentaffe 76 „ 673,338.93
D. £i)f>otl;eïartaffe 78 „ 107,385,123.80
E. ßantonalbanl 78 „ 1,731,340,743.86
G. ®tfenba^n!af)italien 80 „ 2,607,200.—
H. ©taatêtaffe 88 „ 69,407,179.83
J. Rechnungêfalbo ber

Saufenben Verwaltung 88 „ 28,835.65
K. Vlobiliettinbentar 88 „ 138,888.80
L. ©ewinn unb Verluft 8 „ 37,954,311.73
©umtue ber neuen ^affibauêftânbe (fr. 1,949,966,026.33
SJlaffibauêftânbe am 1. Januar „ 780,859.91

3ufammen ffr. 1,950,746,886.24

Dabon murben liquibiert burd):
Vuêgaben in 1903 ffr. 57,624.50
Vuêgaben in 1904 ffr. 1,948,723,540.22

Dalum für 1905 „ 360.35

1,948,723,179. 87

Sufammen ffr. 1,948,780,804.37
uitb bleiben am @nbe beê Mreê

unerlebigt ffr. 1,966,081.87

J. 9îc^ituttfiêfûtï>o fcev Sattfettfcett
&ertt>altitttß*

3u bem am 1. Januar ffr. 22,952. 69 betragenben ©albo
ift ber @innaf)ntenüberfct)uf) ber Saufenben Verwaltung bon

ffr. 28,835. 65 borgetragen Werben. Daburdj wirb beren @ut=

laben bei ber ©taatêtaffe auf ffr. 51,788.34 gebradjt.
(Vergl. H. C. Seite 136.)

K. ty»obi(icit=^ui»cutor.

Der ©djäljungsWert beê Verwaltungêinbentarê tjat fid) um
ffr. 53,102. 75 berminbert unb beträgt atn @nbe beê $atjre§
ffr. 5,043,878. 27. Diefe Verättberung beftel;t in

Verminberung beê .ffriegêinben-
taré ffr. 154,945. 05

Vermehrung beê 3nbentarê ber
Vllgeineinen Ver-
waltung. ffr. 1,615.—

Vermehrung beê 3n=
bentarê ber ©taatê-
anftaltcn „ 100,227.30

„ 101,842.30

Vermittberuttg, wie oben ffr. 53,102. 75

Die Verminberung beê .tîriegêinbentarê betrifft grôfftenteilê
bie üleiberreferbe, bon welcher ein Soften ,f?afmte abgetrieben
Würbe.

3tn 3'nbentar ber ©taatêanftalten ift ber Viehftaitb ber-
felben mit 125 Sflferben, 1,581 ©tüd Ritibbief) unb 821
©(^weinen bertreten.

III. $ilmo.
«Seite 4 ttnb 5.

Die Vilanj enthält bie -Sufammenftellung ber Summen fpaben:
ber Rechnung über baê reine Vermögen unb bie Rechnung Verminberungen ber Vcrmôgenêbe-
über bie Vermôgenêbeftanbteile ttnb Weist bie Uebereinftim= ftanbteile
nutng biefer beiben Rechnungen buret) folgenbe ©leidjungen Vermehrungen beê reinen Vermögend
nad) :

ffr. 7,760,004,542. 76

„ 37,8.37,607.46

a. Ver fehrêbilanj.
©oll:

Vermehrungen ber Vermôgenêbe¬
ftanbteile

Verminberungen beê reinen
Vermôgenê

©oll:
Summe ber Vitiben

Itaben:
Summe ber Sßaffiben

37,954,311.73 Oleines Vermögen

ffr. 7,759,887,838.49

Mammen ffr. 7,797,842,150.22

b. Vnêgangêbilanâ.

ffr. 390,439,716.92

Mammen ffr. 7,797,842,150.22

ffr. 340,886,988.05

„ 58,552,728.87

Mammen gleid) ben Vftiben ffr. 399,439,716.92

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905. 51
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IV. gpejittlfimlis.
©cite 91—121.

Sie im Slntjang jur ©taatdredjrtung enthaltene lleber=

fic^t bed Stermögendbeftanbed unb ber 3Sermögendberänbe=

rungen bet ©pejialfonbd berjeigt eine SSermetjrung bed

Sierm'ôgend berfelben bon ffr. 1,040,511.86 unb auf 3i. Se=

jember 1904 einen Stcftanb bait ffr. 19,449,166. 46. Sn bie

lleberfidjt finb folgenbe neue ffonbd aufgenommen morben:

@tife @berfoIb ffottbd S311

toriaftiftung ffr. 29,195.35
Stanfonbd ber Stiftoriaftiftung „ 1,024.60
33ernifcf)e8et)rerberfidjeruttgêfaffe:

III. Stbteilung i
„ 462,249. 75

II. Stbteilung „ 274,579. 15

plfdfonbd
'

„ 23,665.45

Set erftgenannte ffonbd ift burd) ein Skrmäcfjtnie ber

befannteit ©chriftftetlerin unb frühern Seljreriit Stife @ber
f o I b ^uleht loot)nt)aft getuefen in Söjingen, entftanben. ©ein
Ertrag ift taut Seftament baju beftimint, armen, fähigen unb
braben Möglingen ber Stiftoriaanftalt ben Sehrerinberuf er=

lernen 31t laffen.

Sa bie Siedlungen bed ffnfelffiitald unb bed Slufjer=

franfenhaufed für 1904 bid jttr Srudlegung ber @taatbrech=

nnng noch nidjt borlagen, enthält bie lleberfidjt für biefe
betben ffonbd am Slnfang wie ant @nbe bed Saifred ben

nämlichen Stermögendbeftanb.

.fperr ff inanzbireftor

Set Unterzeichnete beantragt, ©ie m'bdjten bie borliegenbe ©taatdredjnung bed .ffantond Stern für bad 3al)r 1904 bent

Siegierungerate ju .Rauben bed ©rofjen Stated zur (Genehmigung empfehlen.

SOÎit £od)ad)tung

Sern, ben 15. Steril 1905.

Ser Hantondbuchhulter:

f.
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Bau- und Domänengeschäfte.

(Mai 1905.)

969. Leimbach bei Frutigen, Verbauung. — Dem
Grossen Rat wird auf den Vorschlag der Baudirektion
beantragt :

Das vom Bundesrat am 21. Februar 1905 genehmigte

und mit 40 °/0 der wirklichen Kosten, im Maximum

22,800 Fr. subventionierte Projekt für die 396 m.
lange Teilverbauung des Leimbaches im Dorf Frutigen,
von der Engstligen bis 955 m. oberhalb der
Staatsstrasse Thun-Frutigen (Cote 814 m.), im Kostenvoranschlag

von 57,000 Fr., wird ebenfalls gutgeheissen
und es wird auf Grund desselben der Gemeinde
Frutigen ein Kantonsbeitrag von einem Drittel der
wirklichen Kosten, im Maximum 19,000 Fr., auf Rubrik
X G bewilligt unter folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden in solider Weise
auszuführen und nachher ebenso zu unterhalten. Die
Gemeinde haftet dem Staat gegenüber für die gewissenhafte

Erfüllung dieser Verpflichtung.
2. Die Baudirektion ist ermächtigt, allfällig wünschbare

Abänderungen an den Plänen im Einverständnis
mit den Bundesbehörden und der Gemeinde
anzuordnen.

3. Die Auszahlung des Kantonsbeitrages findet
vorbehaltlich der Kreditverhältnisse der Baudirektion nach
Vorrücken der Arbeiten in Jahresraten von höchstens
7000 Fr., restanzlich nach vorschriftsgemässer
Vollendung der Verbauung und Vorlage einer richtig
belegten Abrechnung statt.

Die Ausrichtung des Bundesbeitrages erfolgt je nach
den dem Bundesrat hiefür zur Verfügung stehenden
Krediten in Jahresraten von höchstens 10,000 Fr.

4. Die Gemeinde ist verpflichtet, für die Aufstellung
und Vorlage der dem Bundesrat gemäss Beschluss vom
21. Februar 1905 innerhalb zweier Jahre einzureichenden

Projekte für die Verbauung des obern Laufes
des Leimbaches und für Aufforstungen im Einzugsgebiet

desselben, sowie an den Bestrebungen für die
Verwirklichung dieser Arbeiten selbst mitzuwirken.

5. Die Gemeinde Frutigen hat innerhalb zweier
Monate, vom Datum der Eröffnung dieses Beschlusses
an gerechnet, die Annahme desselben zu erklären.

106L Suberg-Wiler-Seedorf-Strasse IV. Klasse;
Korrektion Suberg-Stücki. — Gemäss dem
Vorschlag der Baudirektion wird dem Grossen Rat
beantragt :

Auf den Antrag des Regierungsrates wird der
Gemeinde Grossaffoltern an die ohne Landentschädigungen

auf 28,000 Fr. veranschlagten Baukosten der
zirka 1100 m. langen Korrektion der Strasse IV. Klasse
Suberg-Wiler-Seedorf zwischen Suberg und Stücki
gemäss dem vorgelegten Projekt auf Budgetkredit X F

ein Staatsbeitrag bewilligt von 50°/0 der wirklichen
Baukosten, exklusive Landentschädigungen, im Maximum

14,000 Fr., zahlbar vorbehaltlich der Kreditver-
hältnisse der Baudirektion in Jahresraten von höchstens

7000 Fr. pro 1905 und 7000 Fr. pro 1906 unter
folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
unter der Kontrolle der Baudirektion solid auszuführen.

Die Baudirektion ist ermächtigt, allfällig noch als
zweckmässig sich erzeigende Aenderungen während
der Ausführung im Einvernehmen mit der Gemeinde
anzuordnen.

2. Nach gänzlicher Vollendung der Korrektion ist
eine richtig belegte Abrechnung vorzulegen, in welche
die wirklichen Projekt- und Baukosten, sowie die
Aufsichtskosten des Staates, exklusive Geldbesehaffungs-,
Kommissions- und Landentschädigungskosten, eingestellt

werden können.
3. Nach Vollendung des Baues ist die Strasse als

Verbindung IV. Klasse gemäss Strassenbaugesetz von
der Gemeinde zu unterhalten.

4. Die Gemeinde Grossaffoltern hat innerhalb dreier
Monate, von der Eröffnung dieses Beschlusses an,
dessen Annahme zu erklären.

11362. Uetendorf-Thieracliern-Strasse; Korrektion
der I. Sektion Thierachern-Wildenrütti. —

Gemäss dem Vorschlag der Baudirektion wird dem Grossen

Rat beantragt:
Der Baudirektion wird für die Ausführung der 1564

m. langen I. Sektion Thierachern-Wildenrütti der
Staatsstrasse Uetendorf-Thierachern nach dem am 28. Juli
1902 vom Grossen Rat grundsätzlich genehmigten und
inzwischen revidierten Projekt ein Baukredit von 19,000
Fr. auf Rubrik X F bewilligt unter der Bedingung, dass
die Gemeinden Uetendorf und Thierachern das für
die Korrektion erforderliche Land, inklusive
Materialgewinnungsplatz, unter Uebernahme allfälliger Inkon-
venienzentschädigungen und bezüglicher Rechtsfolgen,
unentgeltlich und pfandfrei zur Verfügung stellen,
wogegen ihnen die obsolet werdenden Abschnitte der
bestehenden Strasse, soweit solche nicht für Kiesplätze
etc. notwendig sind, überlassen werden.

Die Gemeinden Uetendorf und Thierachern haben
innerhalb dreier Monate nach Eröffnung dieses
Beschlusses die Annahme desselben zu erklären.

1446- Schwarzenburg - Riffenmatt - Strasse IV.
Klasse; Neubau. — Dem Grossen Rat wird auf den
Antrag der Baudirektion beantragt:

Das von den Gemeinden Wahlern und Guggisberg
im Jahr 1896 eingereichte und vom Bezirksingenieur
umgearbeitete Projekt (blaue Linie) für den Neubau
der Strasse IV. Klasse Schwarzenburg-Riffenmatt wird
genehmigt und den genannten Gemeinden vorläufig an
die ohne Landentschädigungen auf 19,100 Fr.
veranschlagte, 1564 m. lange Teilstrecke Hofland-Milken ein
Staatsbeitrag von 50 % der wirklichen Baukosten, im
Maximum 9550 Fr. auf Rubrik X F bewilligt unter
folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften der
Baudirektion auszuführen, welche ermächtigt wird, ihr

*
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zweckdienlich erscheinende Aenderungen am Projekt
von sich aus anzuordnen.

2. Vorbehaltlich der Kreditverhältnisse der
Baudirektion können auf Rechnung des Staatsbeitrages
nach Vorrücken der Arbeiten auf entsprechende
Situationsetats hin Abschlagszahlungen verabfolgt werden,

pro 1905 im Maximum 5000 Fr. Die restanzliche
Auszahlung erfolgt unter gleichem Vorbehalt nach
Vollendung der Arbeiten frühestens im Jahr 1906 auf
Grund der geprüften Abrechnung, in welche die
wirklichen Projekt-, Bau- und staatlichen Aufsichtskosten
exklusive Geldbeschaffungs-, Kommissions- und
Landentschädigungskosten eingestellt werden können.

3. Nach Vollendung der Strasse ist dieselbe von
der Gemeinde Wahlern, in deren Bezirk diese
Teilstrecke liegt, als Verbindung IV. Klasse gemäss Stras-
senbaugesetz zu unterhalten.

4. Die Subventionierung des Umbaues der übrigen
Strecken wird für später grundsätzlich ebenfalls in
Aussicht gestellt und zwar in gleicher Höhe, jedoch
successiv streckenweise.

5. Die Gemeinden Wahlern und Guggisberg haben
jede soviel an ihr innerhalb dreier Monate, vom
Datum dieses Beschlusses an, schriftlich die Annahme
desselben zu erklären.

beitrag von 30 °/0 der wirklichen Kosten, im Maximum

12,750 Fr., auf Rubrik X G 1 und mit Rücksicht

auf den Nutzen der Verbauung für die
Staatsstrasse Saanen-Gstaad ein Extrabeitrag von 2580 Fr.
auf Rubrik X E 3 bewilligt unter folgenden Bedingungen

:

1. Die Arbeiten sitid nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehörden in solider Weise
auszuführen und nachher zu unterhalten. Die Gemeinde
haftet dein Staat gegenüber für die gewissenhafte
Erfüllung dieser Verpflichtung.

2. Die Baudirektion ist ermächtigt, abfällig wünschbare

Abänderungen an den Plänen im Einverständnis
mit den Bundesbehörden und der Gemeinde
anzuordnen.

3. Die Auszahlung des Kantonsbeitrages findet
vorbehaltlich der Kreditverhältnisse der Baudirektion nach
Vorrücken der Arbeiten in Jahresraten von höchstens
8000 Fr., restanzlich nach vorschriftsgemässer
Vollendung der Verbauung, statt.

Die Ausrichtung des Bundesbeitrages erfolgt je nach
den dem Bundesrat hiefür zur Verfügung stehenden
Kredite in Jahresbeiträgen von höchstens 9000 Fr.

Die Gemeinde Saanen hat vor Ende Mai 1905 die
Annahme dieses Beschlusses zu erklären.

1853- Krattiggraben am Thunersee, Verbauung.
— Dem Grossen Rat wird auf den Antrag der Bau-
direktion folgender Beschlussesentwurf vorgelegt :

Das vom Bundesrat am 22. April 1905 genehmigte
und mit 29,250 Fr. subventionierte Projekt für die
Verbauung des Krattiggrabens, Grenzbach zwischen
den Aemtern Nieder-Simmenthal und Frutigen am
Thunersee, im Kostenvoranschlag von 65,000 Fr. wird
ebenfalls gutgeheissen und gestützt darauf den
Gemeinden Kräftigen und Spiez ein Kantonsbeitrag von
30°/0 der wirklichen Kosten, im Maximum 19,500 Fr.,
auf Rubrik X G 1 und mit Rücksicht auf den Nutzen
der Verbauung für die Strasse ein Extrabeitrag von
10%, im Maximum 6500 Fr., auf Strassenbaukredit
X E 3 bewilligt, und die Baudirektion wird ermächtigt,
die Verbauung auf Rechnung des Unternehmens zur
Ausführung zu bringen.

Die Gemeinden Kräftigen und Spiez haben für sich
und namens der übrigen Beteiligten für die Kosten
über die Bundes- und Kantonsbeiträge hinaus
aufzukommen und der Baudirektion auf erste Aufforderung
hin Zahlung zu leisten.

Für diese Verpflichtung, sowie für die Besorgung
des spätem Unterhaltes gemäss den Bestimmungen
des Wasserbaugesetzes haben dieselben innerhalb
zweier Monate, vom Datum dieses Beschlusses an
gerechnet, die Annahme dieses letztern zu erklären.

1688. Grubenbach bei Saanen, Verbauung. —
Dem Grossen Rat wird auf den Vorschlag der Bau-
direktion beantragt :

Das vom Bundesrat am 3. März 1905 genehmigte
und mit 17,000 Fr. subventionierte Projekt für die
Verbauung des Grubenbaches bei Saanen im
Kostenvoranschlag von 42,500 Fr. wird ebenfalls gutgeheissen
und gestützt darauf der Gemeinde Saanen ein Kantons-

1848. Jurassische Rettungsanstalt für Mädchen;
Erwerbung des Greisenasyls in Loveresse. —
Gemäss dem Vorschlag der Direktion der Bauten, des
Armenwesens und der Domänen wird dem Grossen
Rat beantragt, derselbe wolle folgenden Beschluss
fassen :

Der Grosse Rat, in Ausführung von Art. 107 der
Staatsverfassung, beschliesst :

1. Auf der den 11 Gemeinden des Dachsfeidentales,
Bévilard, Champoz, Court, Loveresse, Malleray,
Pontenet, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier und Ta-
vannes, gehörenden Domäne, Greisenasyl Loveresse,
wird eine Rettungsanstalt für Mädchen errichtet. Zu
diesem Zweck ist die genannte Domäne, Greisenasyl
Loveresse, bestehend in Immobilien und dem zugehörigen,

in einem besondern Inventar aufgeführten
Mobiliarvermögen vom Staate Bern zum Preise von
110,000 Fr. käuflich zu erwerben unter folgenden
Bedingungen :

a. der kantonale Unterstützungsfonds für Kranken-
und Armenanstalten hat sowohl für das zu übernehmende

Mobiliar als auch für die behufs Errichtung der
Anstalt nötig werdenden Reparaturen, Installationen
und Anschaffungen aufzukommen;

b. Nutzen und Schaden für die zu erwerbende
Domäne, Greisenasyl Loveresse, ist festgesetzt auf den
30. Juni 1905;

c. die interessierten Gemeinden verpflichten sich,
den Kaufpreis der 110,000 Fr. als unantastbaren
Dotationsfonds für das Orphelinat «La Ruche» zu
verwenden und diesen Fonds durch freiwillige Beiträge
auf die Summe von 125,000 Fr. zu ergänzen, sowie
die sämtlichen vorhandenen Passiven zu decken.

2. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung dieses
Beschlusses beauftragt.
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Vortrag der Direktionen des Unterrichtswesens und der Finanzen

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

den Bau einer Augenklinik in Bern.

(April 1905.)

In Art. 7 des am 29. Oktober 1899 vom Bernervolk
angenommenen Gesetzes betreffend die Beteiligung des
Staates an der öffentlichen Krankenpflege ist bestimmt:

Der Volksbeschluss vom 3. Mai 1891 betreffend den
Bezug einer Staatssteuer von Vio°/oo air die Erweiterung

der Irrenpflege wird in dein Sinne erneuert,
dass dieser Zehntel in den Jahren 1901 bis und mit
1910 weiter bezogen wird. Derselbe ist in dem
bisherigen Steueransatz von 2°/00 inbegriffen und soll
verwendet werden :

1. für die Amortisation der Vorschüsse der Staatskasse

an die Erweiterung der Irrenpflege;
2. für die Erweiterung des Inselspitals bis zum

Betrage von 800,000 Fr.;
3. für andere, der öffentlichen Krankenpflege oder

der Krankenversicherung dienende Anstalten oder
Einrichtungen.

Man ging damals von der Voraussetzung aus, der
Ertrag der Extrasteuer werde nicht nur zu den sub
Ziffer 1 und 2 erwähnten Verwendungen hinreichen,
sondern es werde sich ausserdem für andere Zwecke
der Krankenpflege noch eine Summe von 200,000 Fr.
erübrigen lassen. (Ziffer 3 hievor.)

Diese nach dem damaligen Stand der Dinge
berechtigte Annahme hat sich indes in der Folge nicht
verwirklichen können, weil einerseits die Vorschussrechnung

betreffend die Erweiterung der Irrenpflege
in den Jahren 1899/1901 für bedeutende, in den
Anstalten Waldau und Bellelay ausgeführte Bauten und
Einrichtungen belastet worden ist, und weil anderseits
gemäss den Beschlüssen des Grossen Rates vom 27.
November und 27. Dezember 1900 von den Vorschüssen
zugunsten der Staatskasse ein Zins von 3 °/0 berechnet
werden soll.

Die Situation gestaltet sich so, dass allein die
Amortisation der Schuld aus den Vorschüssen für

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.

Erweiterung der Irrenpflege, welche auf 31. Dezember
1904 1,646,108 Fr. 68 beträgt, noch eine ziemliche
Anzahl von Jahren in Anspruch nehmen wird und
dass keine Rede davon sein kann, die Mittel zu den
Inselneubauten aus dem Ertrage der bis 1910 bewilligten

Extrasteuer zu schöpfen, vielmehr die letztere noch
für mindestens fünf weitere Jahre bezogen werden
muss, um auch die bewilligten 800,000 Fr. zu decken.
Anderseits muss die Ausführung dieser Bauten als
eine dringliche Angelegenheit bezeichnet werden, die
nicht verschoben werden darf, bis die Mittel dafür
flüssig sind. Das wäre nicht im Sinne des
Volksbeschlusses vom 29. Oktober 1899 gehandelt, der den
im Inselspital bestehenden misslichen Zustanden
Abhülfe schaffen und namentlich auch die Zahl der Betten
erheblich vermehren wollte. Angesichts dieser Sachlage

war nicht daran zu denken, diese notwendigen
Bauten auf einmal auszuführen, vielmehr war es
gegeben, betreffend die Ausführung der Bauten und deren
Finanzierung ein Programm aufzustellen.

Am 12. Juli 1901 hat der Verwaltungsausschuss
der Inselkorporation dem Regierungsrat ein solches
Programm zu dem im Gesetz vom 29. Oktober 1899
vorgesehenen Ausbau des Inselspitals vorgelegt.
Darnach sollten von der durch dieses Gesetz bewilligten
Summe von 800,000 Fr. für ein medizinisches Ab-
sonderungshauSj für eine Augenklinik und für
verschiedene Ergänzungs- und Erweiterungsbauten an
bestehenden Gebäuden 700,000 Fr. und der Rest von
100,000 Fr. für den Ankauf des der Insel gehörenden
Bauplatzes für die Augenklinik verwendet werden.

Anlässlich der Beratung dieses Programms im
Schosse des Regierungsrates ergaben sich ziemlich
divergierende Auffassungen. Während einzelne
Direktionen möglichst alle mit der Erweiterung des Insel-
spitals in Zusammenhang stehenden Auslagen aus den
mehrerwähnten 800,000 Fr. bestreiten wollten, erhob

52*
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namentlich die Direktion des Innern gegen das
vorgelegte Programm Einsprache. Sie verlangte, dass eine
Ausscheidung gemacht werde zwischen Ausgaben zu
klinischen und solchen zu Spitalzwecken und dass

nur die letztern aus den 800,000 Fr. bestritten werden,
indem sie darauf hinwies, dass infolge der Inanspruchnahme

eines bedeutenden Betrages für klinische
Zwecke der durch das Gesetz vom 29. Oktober 1899

verfolgte Zweck, nämlich die Vermehrung der Bettenzahl

im Inselspital, beeinträchtigt wrerde. Die Direktion
des Innern stützte sich dabei auf den im Jahre 1888
zwischen dem Staate und der Inselkorporation
abgeschlossenen Vertrag, der eine genaue Abgrenzung der
gegenseitigen Rechte und Pflichten des Spitales und der
Hochschule bezüglich der Benützung und Unterhaltung
des Inselspitals bezweckt. Eine Verständigung bezüglich

dieser von der Direktion des Innern aufgeworfenen

Frage kam vorläufig nicht zustande, und es wurde
das vorgelegte Programm an den Inselausschuss
zurückgewiesen mit der Einladung, sich über diesen
Punkt ebenfalls auszusprechen. Darüber scheint man
dagegen in der Regierung einig geworden zu sein, dass
das Inselspital das zum Bau. der Augenklinik benötigte
Terrain zur Verfügung zu stellen habe und dass die
dafür im Programm angesetzten 100,000 Fr. nicht aus
den bekannten 800,000 Fr. bestritten werden dürfen,
sondern zu Beschaffung weiterer Betten verwendet
werden sollen.

Am 24. Januar 1903 beschloss dann der Regierungsrat,
vorläufig den Neubau für medizinische

Absonderung, der als besonders dringendes Bedürfnis
erschien, zur Ausführung zu bringen und über das
Gesamtprogramm — auch in Beziehung auf die Fragen
finanzieller Natur — weitere Beratung zu pflegen. Die
Kosten des Baues eines Absonderungshauses waren
ursprünglich auf 288,000 Fr. devisiert. Man fand später
aber, dass auch ein hydraulischer Aufzug für die Kranken

in den Krankenbetten erstellt werden sollte. Die
daherige Mehrausgabe beträgt 15,000 Fr., so dass der
Bau im ganzen auf 303,000 Fr. zu stehen kommt.

Das Geschäft wurde dem Grossen Rat vorgelegt
und von demselben in der Sitzung vom 4. Februar
1904 behandelt. Man war allgemein damit einverstanden,

dass die Erstellung eines Absonderungshauses
ein dringendes Bedürfnis sei, fand aber auch, dass,
wenn man den Kredit von 800,000 Fr. mit der
bedeutenden Quote von 303,000 Fr. in Anspruch zu nehmen
beginne, es an der Zeit sei, ein Gesamtprogramni über
die Verwendung dieses Kredites aufzustellen. Auf
Antrag der Staatswirtschaftskommission wurde ein Kredit
im devisierten Betrag von 303,000 Fr. auf Rechnung
des durch Gesetz vom 29. Oktober 1899 für
Erweiterung des Inselspitals bewilligten Gesamtkredites von
800,000 Fr. dekretiert, gleichzeitig aber die Regierung
eingeladen, über die Verwendung des Kredites von
800,000 Fr. ein Gesamtprogramm vorzulegen und dabei
auch über die Frage einer eventuellen Ausscheidung
der auf die Spital- und die Hochschulzwecke entfallenden

Kosten und deren Finanzierung Bericht und
Antrag zu bringen. —

Mit Schreiben vom 12. August 1903 waren die
Inselbehörden von der Regierung, beziehungsweise der
Direktion des Gesundheitswesens, eingeladen worden,
auch für den Neubau einer Augenklinik, sowie für
verschiedene Umbauten und Einrichtungen im lnsel-
spital Pläne und Devise ausarbeiten zu lassen und dem

Regierungsrate zur Genehmigung vorzulegen. Mit
Eingabe vom 10. Dezember 1904 ist der Inselspital dieser
Einladung nachgekommen und hat nicht nur über den
Bau einer Augenklinik und über verschiedene kleinere
auszuführende Bauten Pläne und Devise vorgelegt,
sondern auch ein neues Programm für die Verwendung
der mehrerwähnten 800,000 Fr. aufgestellt. Der
Eingabe ist zu entnehmen:

Der Bau einer Augenklinik muss als ein dringendes
Bedürfnis bezeichnet werden, indem gegenwärtig weder
die nötige Zahl von Betten, noch die für praktische
Arbeiten und wissenschaftliche Untersuchungen
notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso

sind die übrigen in der Eingabe vom 10. Dezember
1904 vorgesehenen kleinern Bauten und Einrichtungen
dringender Natur und können, weil mit der Erweiterung
der Insel im engsten Zusammenhang stehend, nicht
wohl längger hinausgeschoben werden.

Die projektierte Augenklinik sieht 3 Abteilungen
vor, nämlich eine eigentliche Spitalabteilung für 67

Krankenbetten, ferner die für den Hochschul-Unter-
richt und die wissenschaftlichen Arbeiten nötigen
Räume (sogenannte klinische Räume) und endlich eine
Spitalabteilung für die Privatklinik des Professors der
Augenheilkunde mit 25 Betten. Die Bau- und
Einrichtungskosten sind devisiert auf 556,500 Fr. Die
übrigen in der Eingabe vorgesehenen kleinern Bauten
erfordern einen Kostenaufwand von 83,500 Fr., nämlich

:

1. für Erweiterung der Kochküche Fr. 27,000. —
2. für Erweiterung der Waschküche » 37,000. —
3. innere Ausrüstung und maschinelle

Installation der beiden
Küchen » 5,000. —

4. Ausbau des Dachfaches im chirur¬
gischen Blofck » 10,000. —

5. Umbau im Plainpied des medizinischen

Blocks » 4,500. —

Summa Fr. 83,500. —

Von den auf 556,500 Fr. veranschlagten Kosten der
Augenklinik übernimmt die Insel Verwaltung den auf
die Privatabteilung entfallenden Betrag mit 108,000 Fr.
An die restanzlichen 448,500 Fr. soll der Staat zu
Lasten der laufenden Verwaltung 150,000 Fr.
übernehmen, so dass auf Rechnung der 800,000 Fr. noch
entfallen 298,500 Fr. Die Uebernahme der 150,000
Fr. zu Lasten der laufenden Verwaltung wird damit
begründet, dass beim Bau der Augenklinik Ausgaben
in diesem Betrage für rein klinische Zwecke vorgesehen

seien und dass sowohl Rechtsgründe als auch
Rücksichten anderer Art (möglichste Vermehrung der
Bettenzahl) für diese Auffassung sprechen.

Die Finanzdirektion hat seinerzeit die Ansicht
verfochten, dass sämtliche Baukosten für Erweiterung
des Inselspitals, mit Einschluss derjenigen für den
bereits früher beschlossenen chirurgischen Operationssaal

im Kostenvoranschlag von 60,000 Fr., aus den
800,000 Fr. zu bestreiten seien. Der Standpunkt der
Finanzdirektion entsprang dem Bedürfnis, die Staatskasse

nach Möglichkeit zu schonen, und was den
genannten Saal anbetrifft, so stützte sie sich im
besondern auf den Regierungsratsbeschluss vom 21.
August 1901, der bestimmte, dass die Kosten dieses Saales
aus dem durch das Gesetz vom 29. Oktober 1899
bewilligten Kredit von 800,000 Fr. zu decken seien,
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eventuell, wenn derselbe nach Erfüllung der zunächst
in Aussicht genommenen Zweckbestimmung nicht
hinreiche, vom Inselspital vorgeschossen werden. Dieser
Standpunkt der Finanzdirektion kann indes kaum mehr
aufrecht erhalten werden, indem die vom Staate im
Vertrag mit der Inselkorporation vom 2. Juli 1888
übernommene Pflicht zur Tragung der Baukosten der
klinischen Anstalten durch das Gesetz vom 29.
Oktober 1899 in keiner Weise modifiziert wird. Unter
solchen Umständen wird von der Aufnahme der Kosten
des chirurgischen Operationssaales im Programm gänzlich

Umgang genommen werden müssen und auch
gegen die Uebernahme eines Beitrages an die Augenklinik

im Betrage von 150,000 Fr. durch die laufende
Verwaltung werden mit Erfolg weitere Einwendungen
nicht gemacht werden können.

Die Verwendung der 800,000 Fr. stellt sich
demnach wie folgt:
Absonderungshaus (vom Grossen Rate

bereits genehmigt) Fr. 303,000
Augenklinik (nach Abzug von 150,000 Fr,

zu Lasten des Staates und 108,000 Fr
zu Lasten der Insel)

Diverse kleinere Bauten
Reserve

298,500
» 83,500

115,000

Zusammen Fr. 800,000

Durch die Neubauten des Absonderungshauses und
der Augenklinik, sowie durch die Umbauten im
chirurgischen und medizinischen Block wird die Zahl der
Betten im Inselspital um 113 vermehrt.

Es sollen erhalten:
a. das Absonderungshaus 42 Betten
b. die Augenklinik zu den bereits vorhandenen

37 Betten eine Vermehrung um 30 »

nicht gerechnet die 25 Betten der
projektierten Privat-Abteilung derselben;

c. die Abteilung des Dr. von Salis zu
den vorhandenen 48 Betten eine
Vermehrung um 22 »

d. die neue Ohren-, Nasen- und
Kehlkopfklinik 15 »

e. die Abteilungen der Herren Professor
Niehans und Dr. Arnd im Imhof-Pavil-
lon B je 2 Betten, zusammen 4 »

Total 113 Betten
Die so vergrösserte Insel wird dann 365 -j-113

478 Betten fassen; die beiden Korporationen
Inselspital und Ausserkrankenhaus zusammen 478 -j- 135
613 Betten.

Nach Mitgabe der vorstehenden Ausführungen
unterbreiteten die Direktion des Unterrichtswesens und
die Finanzdirektion dem Regierungsrat zu Händen des
Grossen Rates folgenden

Beschlussesentwurf:

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

1. Zum Bau einer Augenklinik auf der ehemaligen
Hirsbrunner'schen Besitzung nach den von der

Direktion des Inselspitals vorgelegten, vom
Regierungsrat unterm 20. April 1905 genehmigten
Plänen mit einem Kostenvoranschlag von 556,500
Fr. wird nach Abzug der Kosten der Privatabteilung,

devisiert auf 108,000 Fr., welche die
Inselkorporation übernimmt, ein Kredit von 448,500
Fr. bewilligt und zwar 298,500 Fr. auf Rechnung
der durch Gesetz vom 29. Oktober 1.899 bewilligten

800,000 Fr. und 150,000 Fr. zu Lasten des
Staates, letzteres in Anwendung des Art. 3 des
Vertrages vom 2. Juli 1888.

2. Dem von der Inselkorporation vorgelegten
Programm betreffend Ausführung anderer Bauten wird
die Genehmigung erteilt, und es wird dafür auf
Rechnung der oben erwähnten 800,000 Fr. ein
Kredit von 83,500 Fr. bewilligt.

3. Der nach Ausführung der im Gesetz vom 29.
Oktober 1899 vorgesehenen Erweiterung des
Inselspitals übrig bleibende Rest wird für eine fernere
Erweiterung der klinischen oder nicht klinischen
Abteilungen reserviert.

4. Darnach findet der Kredit von 800,000 Fr. für
folgende Zwecke und in nachstehendem Verhältnis

Verwendung:
1. Neubau eines Absonderungshauses (vom Grossen

Rat am 4. Februar 1904 genehmigt) Fr. 303,000
2. Neubau einer Augenklinik (nach

Abzug von 150,000 Fr. zu Lasten
des Staates und 108,000 Fr. zu
Lasten der Inselkorporation) » 298,500

3. Erweiterung der Kochküche » 27,000
4. » » Waschküche » 37,000
5. Innere Ausrüstung und maschinelle

Installation der beiden Küchen » 5,000
6. Ausbau des Dachfaches im chi¬

rurgischen Block » 10,000
7. Umbau im Plainpied des

medizinischen Blocks » 4,500
8. Reserve für fernere Erweiterungen » 115,000

Summa Fr. 800,000

Bern, den 20. April 1905.

Der Direktor des Unterrichtswesens :

Dr. Uobat.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 20. April 1905.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

F. v. Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat Gemeinsame Abänderungsanträge des Regierungs-

vom 27. Februar 1905. rates ur,d der Grossratskommission

vom 10./15. Mai 1905.

Abänderangsgesetz

betreffend die

Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Das Abänderungsgesetz vom 4. Mai 1879
zum Gesetz vom 26. Mai 1864 über die Erbschafts- und
Schenkungssteuer, mit Inbegriff der §§ 3, 4 und 5
des letztern Gesetzes, ist aufgehoben. Am Platze
desselben wird bestimmt, was folgt:

§ 2. Als Erbschaft im Sinne des Gesetzes gilt jede
Vermögenszuwendung von Todeswegen ; als Schenkung
jede freiwillige und unentgeltliche Vermögenszuwendung

unter Lebenden.

Den Schenkungen sind zweiseitige Rechtsgeschäfte
gleichgestellt, bei welchen die Leistungen eines Teiles
zur Gegenleistung in einem offenbaren Missverhältnisse
stehen.

§ 3. In folgenden Fällen sind Erbschaften und
Schenkungen von der Erbschafts- und Schenkungssteuer

befreit:
1. wenn sie den Verwandten des Erblassers oder

Schenkers in der absteigenden Linie anfallen oder
zukommen;

unter Lebenden.
Mehrere von dem gleichen Schenkor dem gleichen

Beschenkten innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren

gemachten Schenkungen von je über 500 Fr. werden
hinsichtlich der Besteuerung als eine einzige Schenkung
behandelt. Der Beschenkte ist verpflichtet, jede solche
Schenkung nach Massgabe der gesetzlichen
Bestimmungen zur Anzeige zu bringen und den betreffenden
Steuerbetrag nachzubezahlen.

Den Schenkungen sind diejenigen entgeltlichen
Rechtsgeschäfte
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Abänderungsanträge.
2. wenn sie dem Ehegatten des Erblassers oder

Schenkers direkt anfallen oder zukommen, insofern
aus der Ehe Kinder oder Nachkommen von solchen
vorhanden sind;

3. wenn sie zugunsten von Einwohner- und
Kirchgemeinden, sowie deren Unterabteilungen oder von
öffentlichen und gemeinnützigen Anstalten und
Stiftungen im Kanton : von Spitälern, Armen-, Kranken-,
Waisen-, Lehr-, Schul- und Erziehungsanstalten,
Invaliden- und Krankenkassen, Theatern, öffentlichen
Bibliotheken und Museen erfolgen. Bei gleichartigen
Anstalten privaten Charakters oder bei ausserkantonalen
Anstalten kann der Regierungsrat unter Umständen
ebenfalls ganze oder teilweise Befreiung von der
Steuer verfügen.

Handelt es sich um ausserkantonale Stiftungen und
Anstalten, so soll bei dieser Verfügung namentlich
darauf Rücksicht genommen werden, ob der betreffende
Kanton oder Staat hinsichtlich der Vergabungen zu
gunsten bernischer Einrichtungen Gegenrecht hält;

4. wenn der Gesamtwert der einem einzelnen
Bedachten in der gleichen Erbschaft oder Schenkung
im Sinnei des1 § 2 hievor unter irgend einer Form
zufallenden Beträge 1000 Fr. nicht übersteigt. Bei kinderlosen

Ehegatten wird dieser Minimalbetrag auf 10,000
Fr. erhöht. Ueberdies soll, wenn die kinderlose Ehefrau
ihren Ehemann beerbt, bei der Feststellung des steuerbaren

Betrages der Wert der vom Ehemann hinter-
lassenen Geräte, welche zur Einrichtung und Führung
des gemeinsamen Haushaltes dienten, nicht mitgerechnet

werden.

Kirchgemeinden und deren Unterabteilungen,
sowie von Armengütern derjenigen Burgergemeinden,
welche bürgerliche Armenpflege führen, oder von
öffentlichein

übersteigt. Bei der Erbfolge kinderloser Ehegatten
untereinander wird dieser

§ 4. Von den steuerpflichtigen Erbschaften sind bei
der Berechnung der Steuer darauf haftende Erbschaftsschulden,

allfäliige ausländische Erbschaftssteuern und
die Vermächtnisse in Abzug zu bringen, die letztern
aber nur insoweit, als sie wirklich ausgerichtet werden.

Besonderer Antrag der Kommission :

§ 4, AI. 2. Ebenso sind abzuziehen diejenigen
Vergabungen, welche von den Erben oder Beschenkten
aus dem ihnen angefallenen Vermögen vor Abgabe
der Steuererklärung an die in § 3, Ziffer 3, bezeichneten

Stiftungen und Anstalten gemacht werden.

§ 5. Im übrigen ist von den nach Vorschrift der
§§ 1 und 2 des Gesetzes vom 26. Mai 1864 über die
Erbschafts- und Schenkungssteuer abgabepflichtigen
Summen an Steuern zu bezahlen:

1. wenn der Erbe oder Beschenkte der Ehegatte
des Erblassers oder Schenkers ist und aus der Ehe
keine Kinder oder Nachkommen von solchen vorhanden
sind, eins vom Hundert, wobei jedoch, wenn die Ehefrau

den Ehemann beerbt, ihr zugebrachtes Vermögen
nicht mitzuberechnen ist;

2. wenn der Erbe oder Beschenkte mit dem
Erblasser oder Schenker in der aufsteigenden Linie
verwandt ist:

a) eins vom Hundert im ersten Grade (Eltern),
b) zwei vom Hundert in den entfernteren Graden

(Grosseltern u. s. w.);
3. wenn der Erbe oder Beschenkte mit dem

Erblasser oder Schenker in der Seitenlinie verwandt ist:
lieilagcu zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1905. 53
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a) vier vom Hundert von vollbürtigen Geschwistern,
b) fünf vom Hundert von Halbgeschwistern,
c) sechs vom Hundert von Oheim (Tante) und Neffe

(Nichte),
d) acht vom Hundert im vierten Grade (Geschwister¬

kinder, Grossonkel und Grosstante, Grossneffe
und Grossnichte),

c) zehn vom Hundert im fünften Grade,
f) zwölf vom Hundert im sechsten Grade (Kinder

von Geschwisterkindern) ;

4. fünfzehn vom Hundert, wenn eine entferntere
oder gar keine Verwandtschaft besteht.

Der ehelichen Verwandtschaft ist die uneheliche
gleichgestellt in denjenigen Fällen, wo ihr durch das
Gesetz Anspruch auf die Verlassenschaft
eingeräumt ist.

Adoptivkinder und Adoptiveltern zahlen die Hälfte
der Steuer, die sie zu zahlen hätten, wenn keine Adoption

stattgefunden hätte.

Abänderungsanträge.

d) acht vom Hundert im vierten Grade,
e) zehn vom Hundert im fünften Grade,
f) zwölf vom Hundert im sechsten Grade.
Die Grade der Verwandtschaft werden durch die

Zahl der die Verwandtschaft vermittelnden Geburten
bestimmt;

4. fünfzehn vom Hundert, wenn eine entferntere
oder gar keine Verwandtschaft besteht.

Der ehelichen Verwandtschaft

Streichung.

§ 6. Wenn die einer einzelnen Person anfallende
steuerpflichtige Erbschaft oder Schenkung 50,000 Fr.
übersteigt, so werden für die Mehrbeträge folgende
Zuschläge gemacht:

1. für den Mehrbetrag über 50,000 Fr. bis 100,000
Fr. 50 % der nach § 5 zu bezahlenden Steuer;

2. für den Mehrbetrag über 100,000 Fr. bis 150,000
Fr. 60°/0 der nach § 5 zu bezahlenden Steuer;

3. für den Mehrbetrag über 150,000 Fr. 70% der
nach § 5 zu bezahlenden Steuer.

§ 7. Von den Erbschafts- und Schenkungssteuern
fallen 10% den Gemeinden des Wohn- oder
Aufenthaltsortes des Erblassers oder Schenkers zu. oder Schenkers und 3% dem «Unterstützungs¬

fonds für Kranken- und Armenanstalten» zu.

§ 8. Der letzte Satz des § 16 des Gesetzes vom
26. Mai 1864, lautend: «in bezug auf Liegenschaften
ist jedoch die Grundsteuerschatzung massgebend »,
wird aufgehoben und ersetzt durch folgende Vorschrift:

Bei Liegenschaften ist in der Regel die
Grundsteuerschatzung massgebend. Wenn dieselbe jedoch
im Zeitpunkt des Erbfalles in erheblichem Masse vom
wirklichen Wert abweicht, so ist der letztere durch
eine amtliche Schätzung auszumitteln und der
Steuerberechnung zu Grunde zu legen.

§ 9. In Abänderung des § 28, Ziff. 3, des
Gesetzes von 1864 wird bestimmt, dass die Nichtein-
reichung der Steuererklärung innerhalb gesetzlicher
Frist bloss mit einer Ordnungsbusse von 5 Fr. bis
100 Fr. zu ahnden ist, wenn die Absicht der Steuer-
verschlagnis nach den Verumständungen des einzelnen

Falles als ausgeschlossen erscheint.

Eine Verweisung an den Polizeirichter findet in
diesem Falle nicht statt.

§ 10. Der Regierungsrat wird mit dem Erlass der
zur Vollziehung des vorliegenden Gesetzes notwendigen

Ausführungsbestimmungen beauftragt.
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Abänderungsanträge.
§ 11. Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme

durch das Volk sofort in Kraft.

Bern, den 27. Februar 1905. Bern, den 10. Mai 1905.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
E. Lohner,

der Staatsschreiber
Kistler.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

F. v. Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.

Bern, den 15. Mai 1905.

Im Namen der Grossratskommission,

deren Präsident
Steiger.
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Bericht der Justizdirektion
an den Regierungsrat zu. ïïanden des Grossen Rates

zu dem Entwurf eines Gesetzes

betreffend

das Verfahren in Zivilreclitsslreiligkeileii über llaffpflichl, Markenreclit

und geistiges Eigentum.

(Januar 1903.)

Herr Präsident!

Herren Begierungsräte

Die gegenwärtige Vorlage hat den Zweck, das
Gesetz vom 6. Juli 1890 betreffend das gerichtliche
Verfahren in Streitigkeiten über Haftpflicht sowie über
geistiges Eigentum zu ersetzen.

Nachdem dieses Gesetz nunmehr seit 12 Jahren in
Kraft steht, lautet das übereinstimmende Urteil der
an der Anwendung desselben beteiligten Kreise dahin,
dass das mündliche Prozessverfahren mit Instruktion
vor dem urteilenden Gerichtskollegium sich nicht
bewährt hat. Die den berauschen Zivilprozess
beherrschende strenge Eventualmaxime erschwert die
Durchführung eines wirklich mündlichen Prozessverfahrens
ausserordentlich und gestaltet das Verfahren in der
Praxis gewöhnlich zu einem bloss scheinbar
mündlichen, in Wirklichkeit schriftlichen Verfahren,
welchem indessen die Vorteile eines regelrechten schriftlichen

Verfahrens nicht zu gute kommen. Durch die
nach dem Gesetz vom 6. Juli 1890 vor den urteilenden
Gerichten stattfindende Prozessinstruktion werden
ausserdem diese Behörden oft über Gebühr und ohne
Nutzen in Anspruch genommen. Die bezüglich der
Raschheit des Prozessganges an das Gesetz geknüpften

Erwartungen haben sich nicht erfüllt.

Auf dem Boden der gegenwärtigen Gerichtsorganisation
und Prozessgesetzgebung erscheint es daher

zweckmässig, auch für diese Streitigkeiten das schriftliche
Verfahren des Zivilprozessgesetzes vom 3. Juni 1883,
immerhin mit einigen durch die besondere Natur
derselben gebotenen Abweichungen, einzuführen, ohne
dass dadurch den bei der allgemeinen Revision der
Zivilrechtspflege aufzustellenden Grundsätzen irgendwie

vorgegriffen werden soll.
Im einzelnen haben wir folgende Bemerkungen

anzubringen :

A. Haftpflichtstreitigkeiten.
§ 2. Diese Bestimmungen sollen die bundesrechtlich

geforderte Beschleunigung des Prozessverfahrens so
weit tunlich garantieren. Es erscheint zu diesem
Zwecke geboten, verkürzte Fristen vorzuschreiben, die
Parteikonventionen auszuschliessen und das
Nichterscheinen beider Parteien bei Verhandlungsterminen mit
einer Busse zu belegen. Im übrigen wird es die
Aufgabe des Instruktionsrichters sein, den Prozessgang
zu beschleunigen und alle Verzögerungen zu vermeiden.
Der letzte Satz betreffend die Unzulässigkeit der Widerklage

tritt an Stelle von § 4 des bisherigen Gesetzes;
da die Haftpflichtforderungen nicht pfändbar sind und
durch Kompensation gegen den Willen des Berechtig-



ten nicht getilgt werden können, erscheint es
zweckmässig, die Widerklage im Interesse des raschen
Prozessganges gänzlich auszuschliessen.

§ 3 ist der unveränderte § 3 des bisherigen Gesetzes.

B. TJebrige Streitigkeiten.
§ 4 tritt an Stelle des § 5 des bisherigen Gesetzes.

§ 5 überweist die Instruktion der Streitigkeiten
einem Instruktionsrichter und enthält einige aus Gründen

der Zweckmässigkeit gebotene Abweichungen vom
gewöhnlichen Instruktionsverfahren.

§ 6 betrifft das Urteilsverfahren,

§ 7 die in Prozessen dieser Art häufig vorkommenden

provisorischen Verfügungen.

§ 8 enthält eine Ergänzung der zivilprozessualischen
Bestimmungen betreffend Gerichtsstand, welche für
Streitigkeiten dieser Art besonders wünschbar ist, da
Widerhandlungen gegen die betreffenden Bundesgesetze
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oft vom Ausland her begangen werden und § 13 des
Zivilprozessgesetzes vom 3. Juni 1883 nicht ausreicht,
um Ausländern gegenüber den bernischen Gerichtsstand

für die nicht auf dem Strafweg verfolgte
wissentliche und für die fahrlässige Widerhandlung zu
begründen.

§ 9 gibt das Mittel der Beschwerdeführung gegen
den Instruktionsrichter.

§§ 10, 11 und 12 entsprechen den §§ 7, 8 und 9
des bisherigen Gesetzes.

Mit diesen Bemerkungen beantragen wir Ihnen, Sie
möchten auf die Beratung der gegenwärtigen Vorlage
eintreten.

Bern, im Dezember 1902.

Der Justizdirektor :

Kläy.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 54*



214 — Ni 17

Antrag des Regierungsrates
vom 19. November 1904.

Entwurf der Grossratskommission
vom 12. November 1904.

Gesetz
betreffend

das Verfahren in Zlvilrechtsstreitigfceiten Uber Haft¬

pflicht, Markenrecht und geistiges Eigentum.

Der Regierungsrat beantragt, es sei auf den
Gesetzesentwurf nicht einzutreten.

Bern, den 19. November 1904.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.

I. Allgemeine Bestimmung.

§ 1. Für die Behandlung der hienach bezeichneten
Streitsachen kommen die Vorschriften des Gesetzes
über das gerichtliche Verfahren in Zivilrechtsstreitigkeiten

vom 3. Juni 1883 zur Anwendung, so weit
nicht in gegenwärtigem Gesetze besondere Bestimmungen

aufgestellt sind.

II. Haftpflichtstreitigkeiten.

§ 2. Zivilrechtsstreitigkeiten aus den Bundesgesetzen
betreffend Haftpflicht werden, wenn der Wert des
Streitgegenstandes 400 Fr. übersteigt, im ordentlichen
Prozessverfahren, d. h. nach den Vorschriften des
Titel II des «Besondern Teils» des Zivilprozesses
instruiert und beurteilt, jedoch mit den in den §§ 3 bis
18 enthaltenen Abänderungen.

§ 3. Der Richter soll nur kurze Fristen gewähren
und die Beweisführung möglichst beschleunigen.

Die Fristen zur Beantwortung der Rechtsschriften
sollen höchstens 3 Wochen betragen.

Der Richter kann jedoch aus zureichenden Gründen

die von ihm gewährten Fristen verlängern; und
die von ihm angesetzten Termine verschieben.

Eine Abänderung der Fristen und Termine durch
Uebereinkunft der Parteien ist rechtlich unwirksam.

Bleiben beide Parteien in einem vom Richter
festgesetzten Termin aus, so sind sie oder ihre Anwälte
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Entwurf der Kommission.
mit einer Ordnungsbusse von 10 Fr. — im
Wiederholungsfall von 20 Fr. — zu belegen.

Wenn sich eine Partei auf Grund von § 93, 3 C. P.
in den vorigen Stand (wieder einsetzen lässt, so ist
der säumige Anwalt mit einer Busse von 25 Fr. bis
100 Fr. zu belegen.

§ 4. Die von den Parteien in ihren Rechtsschriften;
im Sinne von § 201P. angerufenen Beweisurkunden
bleiben bis zum ersten Hauptverhandlungstermine
zur Einsicht der Parteien und ,der Gerichtsmitglieder
auf der Gerichtskanzlei deponiert.

Die Bestimmungen des 2. und des 3. Satzes des
§ 138 P. bleiben jedoch vorbehalten.

§ 5. § 67, 68, 1. AI., und § 153 P. finden nicht
Anwendung. Die Parteien können ihre Schlüsse,
tatsächlichen Anbringen und Beweismittel bis zum
Schlüsse der Parteivorträge am ersten Hauptverhandlungstermin

ergänzen und berichtigen. Eine Abänderung

des in der Klage gestellten Rechtsbegehrens ist
jedoch in bezug auf das, was der Kläger in der Hauptsache

fordert, ausgeschlossen.
Kann aber infolge der erst am Hauptverhandlungstermine

vorgebrachten Ergänzungen und
Berichtigungen die Verhandlung nicht zu Ende geführt werden,

so ist die fehlbare Partei in die Terminskosten
zu verurteilen.

Falls der Beklagte innert der ihm nach § 136 P.
gesetzten Frist gar keine Antwort eingereicht hat, so
wird nach § 154 P. verfahren und es hat der
Beklagte kein Recht, am Abspruchstermine die von ihm
versäumte Verteidigung nachzuholen.

§ 6. Nach Schluss der Parteivorträge am ersten
Hauptverhandlungstermine können bis zur rechtskräftigen

Entscheidung der Hauptsache neue Tatsachen nur
noch geltend gemacht werden:

a) wenn dieselben erst seither eingetreten sind,
b) wenn die Partei auf Verlangen des Gegners eid¬

lich versichert, dass ihr die betreffende Tatsache
erst seit Schluss der Parteivorträge am ersten
Hauptverhandlungstermine bekannt worden sind.

§ 7. Neue Beweismittel können in diesem Stadium
des Prozesses nur angerufen werden :

a) wenn sie zum Beweis der unter § 6 fallenden
Tatsachen dienen, oder

b) wenn die Voraussetzungen des § 167 P., Ziffer 1

oder 2, zutreffen.

§ 8. Die Widerklage ist ausgeschlossen.

§ 9. Nach Einreichung der Antwort werden weitere
schriftliche Vorkehren seitens der Parteien nur dann
zugelassen, wenn die Beantwortung der neuen
tatsächlichen Anbringen oder Beweismittel nicht ohne
erhebliche Weiterung am ersten Hauptverhandlungstermin

mündlich geschehen kann.

§ 10. Sobald der Schriftenwechsel beendet ist, hat
der Präsident des Amtsgerichtes den Parteien einen
Termin zur Hauptverhandlung vor Amtsgericht zu
bestimmen.

Entwurf der Kommission.
Die amtlichen Akten (Gerichtsdoppel) nebst

Beweisurkunden sind wenigstens 8 Tage vor dem Termin
zur Einsichtnahme durch die Mitglieder des Gerichtes
auf der Gerichtskanzlei aufzulegen.

An diesem Termin haben die Parteien ihre Anträge
mündlich zu begründen.

Von diesen Parteianbringen sind nur die im
Schriftenwechsel nicht bereits angebrachten Schlüsse
und tatsächlichen Behauptungen nebst Beweismittelangaben

zu protokollieren.
Hierauf verfährt das Gericht nach §§ 288 und

289 P., unter Berücksichtigung der Vorschriften des
§ 171 P.

§ 173 P. findet entsprechende Anwendung.

§ 11. Entscheidet das Gericht, dass kein Beweis zu
führen sei, weil die Streitpunkte ohne Beweisführung
spruchreif sind, so fällt es sogleich das Endurteil.

In allen anderen Fällen beauftragt das Gericht
seinen Präsidenten oder ein anderes Mitglied als In-
struktionsrichter mit, den erforderlichen Beweiserhebungen.

Sind Sachverständige als Beweismittel zugelassen
oder findet das Gericht deren Beiziehung von Amteswegen

für geboten, so hat es dieselben in der Regel
selbst sofort zu ernennen. Ist das nicht möglich, oder
fallen die ernannten Experten aus irgend einem Grunde
später weg, so hat der Instruktionsrichter die
Ernennung vorzunehmen.

§ 12. Betreffend die Beweisaufnahme finden die
§§ 181 bis 267 P. entsprechende Anwendung, jedoch
mit folgender Abänderung. Der Instruktionsrichter ist
befugt :

a) die Beweisaufnahme zunächst auf einzelne für
die Hauptsache präjudizielle Tatsachen zu
beschränken und die Ausdehnung der
Beweisführung auf die anderen zum Beweise
ausgehobenen Tatsachen nur dann zu gestatten, wenn
das Beweisverfahren seiner Ansicht nach über
diese präjudiziellen Tatsachen kein positives
Resultat ergeben hat;

b) die Beweisaufnahme über eine zum Beweise
ausgehobene Tatsache zu unterbrechen und; keine
weiteren Beweismassnahmen zu gestatten, wenn
eine fernere Beweisführung infolge nachträglich
erfolgter Geständnisse oder infolge des bisherigen
Beweisergebnisses unnötig oder unerheblich
geworden ist.

§ 13. Werden während eines Beweisverfahrens
seitens einer Partei im Sinne dies) § 6 oder 7 hievor neue
Tatsachen angebracht oder neue Beweismittel
angerufen, so entscheidet der Präsident des Amtsgerichts
als Instruktionsrichter nach Einvernahme der Gegenpartei

darüber, ob deren nachträgliche Anbringung
zulässig und sie als für die Streitsache erheblich

noch zum Beweise auszuheben bezw. als
Beweismittel zuzulassen sind, und ordnet eventuell die
hierdurch notwendig werdenden weiteren Beweisaufnahmen

an.
Die Gegenpartei ist anlässlich ihrer Einvernahme

berechtigt, gegenüber den neuen Tatsachen und
Beweismitteln Schutzbehauptungen mit Beweismitteln
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vorzubringen und auch den direkten Gegenbeweis
anzutreten.

§ 14. Hat der Richter eine nachträglich behauptete
Tatsache oder ein nachträglich angerufenes Beweismittel

(§§ 6, 7 und 13) nicht zum Beweise
zugelassen, oder macht er von seiner Befugnis nach § 12,
litt, a und b, hievor Gehrauch, so haben die
Parteien das Recht, anlässlich der Vorträge über die
Hauptsache am Abspruclistermine auf die Ergänzung
der Beweisführung bezvv. der Beweisaufnahme
anzutragen.

An der Beratung und Beurteilung dieser Vorfragen
hat der Instruktionsrichter in der Regel auch
teilzunehmen; § 8, Ziffer 4P., findet hiebei nicht
Anwendung.

§ 15. Ist das Beweisverfahren beendigt oder hält
der Instruktionsrichter im Sinne von § 12 hievor eine
weitere Beweisführung für überflüssig, so verhängt
er Aktenschluss und setzt den Abspruchstermin vor
Amtsgericht fest. §§ 269 bis 282 P. finden entsprechende

Anwendung. Hiebei ist jedoch das Amtsgericht

befugt, vorgängig der Entscheidung über die
Hauptsache auf Antrag der Parteien oder auch von
Amteswegen noch weitere Beweiserhebungen
anzuordnen; namentlich ist es von Amteswegen befugt:

a) noch in diesem Stadium des Prozesses die Bei¬

ziehung von Sachverständigen zu verfügen oder
falls das vorliegende Sachverständigengutachten
ungenügend erscheint, die Experten zu weiteren
schriftlichen oder mündlichen Erläuterungen zu
veranlassen ;

b) die Vornahme eines Augenscheins zu verfügen
und demselben entweder in seiner Gesamtheit
beizuwohnen oder dazu eines oder mehrere seiner
Mitglieder zu delegieren;

c) neue oder schon abgehörte Zeugen vorzuladen
und abzuhören.

Die Bestimmungen des § 350 P., 2. Alinea, finden
entsprechende Anwendung.

§ 16. Im Falle der Appellation über das Haupturteil
findet § 174 P. entsprechende Anwendung.

§ 17. Eine Uebergehung des Amtsgerichts als
erstinstanzliches Gericht ist nicht zulässig.

§ 18. Geniesst der Kläger das Armenrecht, so
übernimmt die Staatskasse die Bezahlung der ihm
auffallenden Expertenkosten und Zeugengelder. Für die
Rückerstattung der daherigen Vorschüsse gelten die in
§ 57 letzter Satz und § 58 des Gesetzes vom 3. Juni
1883 aufgestellten Vorschriften.

Die Verhandlung über das Armenrechtsgesuch
erfolgt vorläufig gebührenfrei. Wird dasselbe abgewiesen,

so ist die Gerichtsgebühr nachzubezahlen.

III. Streitigkeiten betreffend Markenrecht und
geistiges Eigentum.

§ 19. Für Streitigkeiten betreffend den Schutz der
Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen

von Waren und1 der gewerblichen Auszeichnungen,

Entwurf der Kommission.
sowie betreffend Werke der Literatur und Kunst,
Erfindungspatente und gewerbliche Muster und Modelle
bildet der Appellations- und Kassationshof die einzige
kantonale Instanz.

§ 20. Für diese Streitigkeiten gilt ebenfalls das
in den §§ 2 bis 18 hievor geregelte Verfahren, jedoch
mit den in den §§ 21 bis 25 hienach enthaltenen
Abänderungen.

§ 21. Der Präsident ist befugt, seine Funktionen als
Instruktionsrichter einem von ihm zu bezeichnenden
Mitglied des Gerichts zu übertragen. In diesem Falle
hat dieses Mitglied auch am ersten Hauptverhandlungstermine

im Sinne des § 288 P. am Platze des
Präsidenten in erster Linie zu referieren. Jedoch ist die
Festsetzung eines Termines vor dem Gerichtshofe
stets Sache des Präsidenten, zu welchem Ende der
Instruktionsrichter ihm die Akten überweist.

§ 22. Wird ein Zwischengesuch eingereicht, so
überweist der Instruktionsrichter dasselbe dem
Präsidenten des Gerichtshofes, der gemäss § 141 C. P.
den Termin zur Verhandlung vor dem Gerichtshof
festsetzt und die Zustellung eines Doppels an den
Kläger verfügt. Bei der Verhandlung sind nur die
Schlüsse der Parteien, die Beweissätze und das ürteil
zu Protokoll zu nehmen. Erscheint eine Beweisführung

notwendig, so kann der Gerichtshof den
Instruktionsrichter mit den erforderlichen Beweisaufnahmen
beauftragen.

§ 23. Die Widerklage ist nur zulässig, wenn der
Gegenanspruch ebenfalls eine der in § 19 angeführten
Streitigkeiten betrifft.

§ 24. Die im Kanton wohnenden Zeugen sind
in der Regel durch den Instruktionsrichter abzuhören.
§ 226, AI. 2 P., findet keine Anwendung. Ausnahmsweise

kann ein Gerichtspräsident mit der Abhörung
beauftragt werden.

§ 25. Die Beratung des Gerichts am Abspruchster-
mine erfolgt, sofern nicht bereits am ersten
Hauptverhandlungstermine gestützt auf das Referat des Instruk-
tionsrichters gemäss § 11 das Endurteil ausgefällt
wird, nach den für die Appellationsinstanz bestehenden
Vorschriften; hiebei soll ein. anderes Mitglied des
Gerichts als dasjenige, das als Instruktionsrichter
funktioniert. hat, als Referent bestellt werden.

§ 26. Gesuche um provisorische Verfügungen sind
unter Beilegung der allfälligen Beweisurkunden dem
Präsidenten des Gerichtshofes einzureichen, welcher
in dringenden Fällen eine vorläufige Verfügung trifft,
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem
Gerichtshof bestimmt und die Zustellung eines Doppels
an den Impetraten verfügt. Bei der Verhandlung sind
nur Schlüsse der Parteien und die Verfügungen des
Gerichts zu Protokoll zu nehmen. Erscheint ein
weiteres Verfahren notwendig, so kann der Instruktionsrichter

damit betraut werden.



J& 11 - 217

Entwurf der Kommission.
§ 27. Gegen den Instruktionsrichter kann aus den

in § ;362 C. P. aufgezählten Gründen beim Appellationsund
Kassationshof Beschwerde geführt werden. Der

erstere darf an der Beratung und Beurteilung der
Beschwerde nicht teilnehmen.

§ 28. Zivilrechtliche Klagen wegen im Kanton Bern
begangener Widerhandlungen gegen die Bundesgesetze
betreffend Fabrik- und Handelsmarken, Werke der
Literatur und Kunst, Erfindungspatente und gewerbliche
Muster und Modelle können, vorbehaltlich abweichender

Bestimmungen von Staatsverträgen, vor den
bernischen Gerichtsstand gebracht werden, wenn der
Beklagte nicht in der Schweiz wohnt

§ 29. Wird die Zivilklage auf Schadenersatz mit
der Strafklage verbunden, so gelten für ihre Erledigung

die Vorschriften des Gesetzbuches über das
Verfahren in Strafsachen.

IV. Schlussbestimmungen.

§ 30. Die Bestimmungen dieses Gesetzes können
durch Dekret des Grossen Rates auch auf andere
verwandte Gegenstände, welche durch die
Bundesgesetzgebung geregelt werden, anwendbar erklärt
werden.

§ 31. Gegenwärtiges Gesetz tritt am
in Kraft. Auf Rechtsstreitigkeiten, in

welchen die Zustellung der Klage oder der Klagsvorladung

vor diesem Zeitpunkte erfolgt ist, finden die
Vorschriften des Gesetzes vom 6. Juli 1890 Anwendung.

Im übrigen ist letzteres Gesetz aufgehoben.

Bern, den 12. November 1904.

Im Namen der Grosuratskommission :

deren Präsident
Dr. Ttoenig.

Motive
zum

Gesetzesentwurf des Obergerichtes

betreffend

das Verfahren in Zivilrechtsstreitigkeiten Uber Haft¬

pflicht, Markenrecht und geistiges Eigentum.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1905.

Das gegenwärtig in Kraft stehende Gesetz betreffend
das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten über
Haftpflicht, sowie über geistiges und gewerbliches Eigentum,

vom 6. Juli 1890, unterstellt diese Streitigkeiten —
die Haftpflichtstreitigkeiten, sofern der Streitwert
400 Fr. übersteigt — grundsätzlich dem amtsgericht-
lichen Kompetenzverfahren. Man glaubte früher, in
der Tat im Gegensatz zu der Meinungsäusserung des
Obergerichts vom 16. März 1889, diesem Verfahren
wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Unmittelbarkeit
und Mündlichkeit der Verhandlung vor dem ordentlichen

Verfahren den Vorzug geben zu sollen. Bei
der praktischen Anwendung des amtsgerichtlichen
Kompetenzverfahrens auf die Haftpflicht-, Marken- und
Urheberrechtsstreitigkeiten zeigte sich aber sehr bald,
dass die Hoffnungen, die man auf die Unmittelbarkeit
und Mündlichkeit der Verhandlung gesetzt hatte, sich
nicht verwirklichten, und dass das Prinzip der
Mündlichkeit in vielen Fällen undurchführbar war und
tatsächlich auch nur dem Scheine nach aufrecht erhalten
wurde. So kam es, dass das Verfahren in
Haftpflichtstreitigkeiten etc., weit entfernt davon, eine rasche und
billige Erledigung der Prozesse zu bringen, die
Hauptmängel des mündlichen und des schriftlichen
Verfahrens : die Inanspruchnahme eines Kollegialgerichts
durch viele Sitzungen hindürch einerseits, und die
Abfassung ausführlicher, jeweilen « zu Protokoll
gegebener» Rechtsschriften andererseits, in sich
vereinigte und ganz bedeutende Aufwendungen an Zeit
und Geld erforderte. Angesichts dieser Sachlage
gelangte man nicht nur in Juristenkreisen, sondern auch
in weitern interessierten Kreisen schon längst zu der
Einsicht, dass die Grundlage des Verfahrens in
Haftpflichtstreitigkeiten etc. eine verfehlte sei, und dass
grundsätzlich das amtsgerichtliche Kompetenzverfahren

durch das ordentliche ersetzt werden sollte.
Das letztere ist denn auch im gemeinsamen Entwurf
des Regierungsrates und der grossrätlichen
Kommission geschehen, freilich ohne dass es ausdrücklich

gesagt worden wäre. Von der Erwägung
ausgehend, dass es zu einem richtigen Verständnis der
Gesetze und zu deren gleichmässigen Anwendung ein
wesentliches beiträgt, wenn die Grundprinzipien darin
klar und deutlich niedergelegt sind, erschien es uns
geboten, in unsern Entwurf die ausdrückliche
Vorschrift aufzunehmen, dass die Haftpflichtstreitig-

55
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keiten vorbehaltlich der speziell aufgeführten
Ausnahmen im ordentlichen Prozessverfahren, d. h. nach
den Vorschriften des Titel Ii des « Besondern Teils »

des Zivilprozesses instruiert und beurteilt werden
sollen (vgl. § 2 *). Dabei nehmen wir an, dass,
wie bisher, das besondere Verfahren in
Haftpflichtstreitigkeiten nur dann zur Anwendung gelangen soll,
wenn der Streitwert 400 Fr. übersteigt. Nach dem
Wortlaut des regierungsrätlichen Entwurfes würde
allerdings dieses besondere Verfahren für alle
Haftpflichtstreitigkeiten gelten; allein es handelt sich hier
wohl bloss um ein Versehen in der Redaktion.

Was nun speziell die vorgeschlagenen Abweichungen

vom ordentlichen Verfahren anlangt, so ist die
wesentlichste die Abschaffung der Eventualmaxime.
Unser Entwurf geht in diesem Punkte bedeutend über
den Entwurf des Regierungsrates und der
Grossratskommission hinaus, indem er nicht bloss einige
Ausnahmen von der Eventualmaxime zulässt, sondern das
Prinzip selber fallen lässt. Dabei erschien es
allerdings geboten, schützende Bestimmungen gegen
ungebührliche Verschleppungen vorzusehen, und es
entstand für uns die Frage, ob nicht mit der Abschaffung
der Eventualmaxime die Abschaffung der Reform,
dieses zum Schutze gegen die Härten der Eventualmaxime

eingeführten Rechtsbehelfes, Hand in Hand
gehen sollte. Wir hielten es dann aber für
zweckmässig, die Lösung dieser Frage bis zur allgemeinen
Revision der Prozessgebung zurückzulegen.

Besonderes Gewicht legen wir auf die Bestimmungen

von §§ 5, 6 und 7 unseres Entwurfes,
wodurch eine fühlbare Lücke der geltenden
Prozessordnung ausgefüllt werden soll. Gegenwärtig besteht
nämlich für die Regel keine Möglichkeit, während
dem Laufe des Prozesses eingetretene Tatsachen
geltend zu machen und zu berücksichtigen, denn auf
der einen Seite muss nach dem Prinzip cler
Rechtshängigkeit, welche mit der Klageeinreichung begründet
wird, dem Urteil der Tatbestand zurzeit der Einreichung

der Klage zu Grunde gelegt werden, und auf der
andern Seite wird das Rechtsmittel des neuen Rechtes
nur gewährt, wenn seit Erlass des Urteils dem einen
Teile neue erhebliche Tatsachen bekannt geworden
sind.

Von den übrigen Neuerungen des Entwurfes heben
wir speziell die folgenden hervor :

§ 4. Bis ' dahin befanden sich die
Beweisurkunden während der Dauer des Schriftenwechsels
bald bei der einen, bald bei der andern Partei und der
Richter hatte sie häufig bei der Ausfällung des
Beweisentscheides nicht zur Hand. Diesem Uebelstand soll
durch die Vorschrift, dass die Beweisurkunden bis
zum ersten Hauptverhandlungstermin auf der Gerichtskanzlei

deponiert bleiben müssen, begegnet werden.

§ 9. Dadurch wird § 156 P. in dem Sinne
modifiziert, dass ein weiterer Schriftenwechsel auch
dann nicht gestattet zu werden braucht, wenn zwar
eine Erklärung der einen Partei über neue Tatsachen
und Beweismittel der Gegenpartei noch erforderlich
erscheint, diese aber voraussichtlich so knapp
gehalten werden kann, dass sie nicht in einem besonderen

Schriftsatz abgegeben zu werden braucht,
sondern anlässlich der ersten Hauptverhandlung mündlich

vorgetragen werden kann.

§ 10. Eine Aktenzirkulation vor der ersten
Hauptverhandlung, wie sie der Entwurf des Regierungsrates

und der Grossratskommission vorsieht, wäre eine
unnötige Weitläufigkeit. Es kann zur vorläufigen
Orientierung der Gerichtsmitglieder — und nur um
eine solche handelt es sich in diesem Stadium des
Prozesses — vollständig genügen, wenn die Akten
während 8 Tagen zur Einsichtnahme für sie auf der
Gerichtskanzlei aufliegen.

§ 11. In appellablen Fällen, wo eine genaue
Protokollierung stattfinden muss, empfiehlt es sich
nicht, die Beweisführung vor dem Kollegialgericht vor
sich gehen zu lassen. Die Leitung und Durchführung
derselben liegt ja doch sozusagen ausschliesslich in
den Händen des Präsidenten, und die Beiziehung von
vier weiteren Richtern erscheint daher unnötig und
zu kostspielig zugleich.

§ 12. Diese Bestimmung ist lediglich eine
Konsequenz aus der Abschaffung der Eventualmaxime.
Sie soll dazu führen, dass Beweisführungen rascher
und billiger durchgeführt werden können als bis
dahin. Auch verschaffen sie dem Richter die Möglichkeit,

nicht nur die Beweisaufnahmen zu vereinfachen,
sondern auch weitere, ursprünglich vorgesehene
Beweiserhebungen zu verhindern, falls seiner Ansicht
nach das tatsächliche Streitverhältnis durch die Akten
hinlänglich aufgeklärt ist.

§§ 13 und 14. Durch diese Bestimmungen
soll dafür gesorgt werden, däss der Präsident die
Machtbefugnis, die ihm in Ziffer 10 verliehen wird,
nicht missbraucht. Die Beschwerdeführung an das
Amtsgericht bildet iein Analogon zu den in § 174 P.
vorgesehenen ßeweisbeschwerden.

§ 16. Die nach § 268 P. zulässige Ueber-
gehung der ersten Instanz hat etwas Unnatürliches
an sich und erweckt schon nach dem geltenden
Prozessverfahren vom prinzipiellen Standpunkt aus
lebhafte Bedenken. Zu dem System unseres Entwurfes,
wo bestimmte Entscheidungen im Stadium der
Beweisführung dem Amtsgericht vorbehalten sind, würde
sie schlechterdings nicht passen und rnuss darum
schlechtweg ausgeschlossen werden.

Was schliesslich noch das Verfahren in Streitigkeiten

betreffend Markenrecht und geistiges Eigentum
anbetrifft, so halten wir dafür, es könne im wesentlichen

nach den nämlichen Grundsätzen durchgeführt
werden, wie das Verfahren in Haftpflichtsachen.
Irgendwelche stichhaltigen Gründe, die je ein besonderes

Verfahren für diese beiden Arten von
Rechtsansprüchen erfordern würden, bestehen nicht, und
wir schlagen daher vor, das Verfahren in Haftpflichtsachen

mit einigen durch die organische Zusammensetzung

und die Arbeitslast des Appellations- und
Kassationshofes gebotenen kleinen Abänderungen auch
für das Verfahren in Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten

einzuführen.

Das sind die Motive, die wir unserem Entwurf
beigeben möchten; im übrigen verweisen wir auf die
Bestimmungen des Entwurfes selber.

*) Die Zitate entsprechen jetzt den §§ des neuen Entwurfs.
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Strafnachlassgesuche.

(Mai 1905.)

1. Tognola, Angelo, geboren 1876, von Trevisago,
Italien, Maurerpolier, Belpstrasse 54 in Bern, wurde
am 9. August 1904 wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz vom Polizeirichter von Bern zu 50
Fr. Busse, 20 Fr. Patentnachgebühr und 3 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt, weil er seinen Mitarbeitern auf den
Bauplätzen Bier in Quantitäten von unter 2 Litern
verkaufte, ohne im Besitze eines erforderlichen
Patentes zu sein. Dem Urteil unterzog er sich ohne
weiteres. Im vorliegenden Bussnachlassgesuch macht er
nun geltend, er habe das Bier von der Brauerei
Reichenbach bezogen und zum Selbstkostenpreis an seine
Kameraden abgegeben. Gewinn habe er keinen
gemacht. Im weitern verweist er auf seine dürftigen
Verhältnisse. Er besitzt Frau und ein Kind. Die städtische

Polizeidirektion glaubt, Tognola habe sich aus
Gesetzesunkenntnis vergangen und empfiehlt das
Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung; dagegen spricht
sich der Regierungsstatthalter mit Rücksicht auf die
vielen Klagen, die in Sachen stets einlaufen, für
Abweisung aus. Der Regierungsrat in Uebereinstimmung
mit der Direktion des Innern schliesst sich der letztern
Ansicht an. Der Umstand, dass Tognola das Bier zum
Selbstkostenpreis verkauft hat, was übrigens kaum
glaublich erscheint, vermag die Strafbarkeit der Handlung

nicht aufzuheben.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Burri, Charles Albert, geboren 1878, von Chaux-
de-Fonds, Spezierer, Wabernstrasse 14 in Bern, wurde
am 14. Dezember 1904 vom Polizeirichter von Bern
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu
60 Fr. Busse, 10 Fr. Patentnachgebühr und 24 Fr. 10
Staatskosten verurteilt. Burri, der an der Zieglerstrasse
ein Geschäft besass, verlegte dasselbe im November
1904 an die Wabernstrasse. Im Besitze eines Patentes
für den Kleinverkauf geistiger Getränke, glaubte er,
dieses werde auch für die neue Verkaufsstelle weiter
gültig sein. Da sich jedoch in nächster Nähe des
neuen Geschäftes bereits eine solche Verkaufsstelle
befand, wurde ihm vom Regierungsrat das fragliche

Patent entzogen. Dessenungeachtet verkaufte Burri im
November zu verschiedenen Malen an Arbeiter Bier in
Quantitäten unter 1 Liter. Burri ist nicht vorbestraft
und gut beleumdet. Im vorliegenden Strafnachlass-
gesuch gibt er zu, von der Verfügung des Regierungsrates

volle Kenntnis gehabt zu haben; er glaubt aber,
dennoch die Gnade des Grossen Rates in Anspruch
nehmen zu dürfen, dies mit Rücksicht darauf, dass es
der erste Fall sei, der ihm zur Last gelegt werden
könne. Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch, von der irrtümlichen Voraussetzung ausgehend,

Burri habe nicht wissentlich gefehlt. Dagegen
spricht sich der Regierungsstatthalter für Abweisung
aus. Auch der Regierungsrat in Uebereinstimmung mit
der Direktion des Innern hält eine Begnadigung mangels
triftiger Gründe nicht für gerechtfertigt und beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

3. Biirki geb. Alchenberger, Anna Maria, Friedrichs

Ehefrau, geboren 1878, Marktgasse 44 in Bern,
wurde am 6. Oktober 1904 vom Polizeirichter von
Bern wegen Betruges zu 2 Tagen Gefangenschaft und
13 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Sie erhob am 24.
Juli 1904 in einer Confiserie an der Marktgasse angeblich

für eine Frau Dr. Bühler Backwerk im Wert von
2 Fr. und entfernte sich damit. Die Ladentochter
fasste nachträglich Verdacht, folgte ihr nach, um sich
zu überzeugen, ob sich die Person wirklich zu Frau
Dr. Bühler verfügte. Frau Bürki, die sich verfolgt sah,
ging wirklich in genanntes Haus, versteckte sich aber
dort im Treppenhaus und wurde dort von der
Ladentochter aufgefunden. Sie wurde nun ins Geschäft
zurückgeführt, ihrer Beute entledigt und einem
herbeigerufenen Polizisten zur Feststellung ihrer Personalien
übergeben. Vor Gericht behauptete sie, sie sei von
einer gewissen Marie Steiner zu der Tat angeleitet
worden, der sie auch das Backwerk habe übergeben
wollen. Die angebliche Marie Steiner konnte jedoch
nicht ausfindig gemacht werden, entsprang also offen-
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bar der Erfindung der Frau Bürki. Letztere ist nicht
vorbestraft und genoss auch keinen üblen Leumund.

Heute wendet sie sich mit, einem Gesuch an den
Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe. In der
Begründung bringt sie nebst einer Reihe unkontrollierbarer

Behauptungen neuerdings und mit einigen
Ausschmückungen die Geschichte von der Marie Steiner
vor. Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch mit Rücksicht auf die frühere Unbescholtenheit
der Gesuchstellerin. Der Regierungsstatthalter trägt
dagegen in Ansehung der offenbar falschen Angaben
der Petentin auf Abweisung an. Der Regierungsrat
schliesst, sich diesem Antrage an. Der Fall würde sich
seiner Ansicht nach ohnedies zur Begnadigung kaum
eignen, indem die Tat mit nicht geringer Raffiniertheit
ausgeführt wurde.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

4. Adatte, Franz Joseph, geboren 1872, von Asuel,
Uhrmacher in Malleray, wurde am 1. Dezember 1904
vom korrektionellen Richter von Münster wegen
Misshandlung mit einem gefährlichen Instrumente zu 2
Tagen Gefangenschaft, wegen Wirtshausskandals zu
10 Fr. Busse, sowie zu 10 Fr. Entschädigung an die
Zivilpartei und 20 Fr. 40 Staatskosten verurteilt. Am
16. Oktober 1904 gerieten der obgenannte Adatte und
Théophile Weber, Uhrmacher in Malleray, in einer
dortigen Wirtschaft in Wortwechsel, der schliesslich
in Tätlichkeiten ausartete. Weber versetzte Adatte
zuerst eine Ohrfeige; hierauf ergriff Adatte eine
Weinflasche (Halbliter) und zerschlug sie dem Weber auf
dem Kopfe, wofür ihn dieser hinwiederum zu Fall
brachte und ihn am Boden unsanft traktierte. Weber
trug eine Wunde am Kopfe davon, Adatte war für
einige Tage arbeitsunfähig. Die ganze Szene
verursachte einen nicht unbedeutenden Skandal. Die beiden
erhoben nun gegenseitig Strafanzeige und wurden denn
auch beide in ihren Klagen geschützt. Weber, der mit
den Tätlichkeiten begonnen hatte, erhielt 5 Tage
Gefangenschaft und 10 Fr. Busse. Adatte ist nicht
vorbestraft und geniesst sonst einen guten Leumund.

Heute wendet er sich nun an den Grossen Rat mit
dem Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe, indem er
sich auf seine bisherige Unbescholtenheit beruft. Der
Regierungsstatthalter empfiehlt dasselbe. Dessenungeachtet

glaubt der Regierungsrat auf Abweisung des
Gesuches antragen zu sollen. Abgesehen vom Leumund
des Gesuchstellers sind keine Begnadigungsgründe
geltend gemacht worden und auch nicht vorhanden.
Andererseits ist das Vergehen mit Rücksicht auf die
Gefährlichkeit des benutzten Instrumentes kein ganz
leichtes zu nennen; die Folgen hätten weit schwerere
sein können.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

5. Mancini, Maria, geb. Ghirardi, Jakobs Ehefrau,
geboren 1879, von Borgotaro, Parma, Italien, wurde
am 24. August 1904 vom Polizeirichter von Interlaken

wegen Landstreicherei armenpolizeilich zu 10 Tagen
verschärfter Gefangenschaft, abzüglich 2 Tage
Untersuchungshaft, zu 5 Jahren Landesverweisung und zu
den Staatskosten verurteilt. Genannte wurde von Landjäger

Durtschi in Unterseen des unbefugten Hausierens
und der Landstreicherei bezichtigt. Sie komme oft
nach Unterseen und musiziere dort in den Wirtschaften

mit ihrer Handharfe bis spät abends; dasselbe
treibe sie auch in andern Gemeinden. Frau Mancini
bestritt die Anzeige, wurde jedoch, gestützt auf die
Aussagen des genannten Landjägers, wegen
Landstreicherei verurteilt. Die Gefängnisstrafe musste sie
sogleich absitzen. Heute gelangt nun Herr Fürsprech
Moser für sie mit einem Gesuch an den Grossen Rat
um Aufhebung der Landesverweisung. Der Ehemann
Mancini sei in Bern niedergelassen, er und seine Frau
seien gut beleumdet. Das Zeugnis Durtschis sei
einseitig in Betracht gezogen worden. Das Forum der
Polizeikammer wurde Frau Maucini von Amteswegen
verschlossen, weil der Fall nicht appellabel war. Diese
Ausführungen sind insofern richtig zu stellen, als der
Ehemann Mancini erst am 6. September 1904, also
nach dem Urteil, sich dauernd in Bern niederliess. Der
Richter konnte dies somit nicht in Erwägung ziehen.
Im übrigen bestätigt die städtische Polizeidirektion,
dass die Eheleute Mancini, abgesehen von einer Busse
von 5 Fr., welche die Ehefrau wegen eines
Hausiervergehens erlitten hat, zu keinen Klagen Anlass
geben, und empfiehlt das Gesuch. Gestützt auf diesen
Bericht und in Würdigung der Verhältnisse, beantragt
der Regierungsrat, die Landesverweisung gegenüber
der Gesuchstellerin sei aufzuheben.

Antrag des Regierungsrates : Aufhebung der Landes¬
verweisung.

6. Wenger, Robert, geboren 1864, von Buchholterberg,

Handlanger, Stokernweg Nr. 4 in Bern, wurde
am 4. Januar 1905 von der Polizeikammer wegen
Betruges zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft, und 59 Fr. 90 Staatskosten
verurteilt. Im März 1904 mietete Wengor auf 1. Mai
gleichen Jahres am Scheibenweg in Bern eine Wohnung

mit monatlicher Mietsdauer und Kündigungsfrist.
Auf Ende Juni kündete der Vermieter den Vertrag,
weil er inzwischen ungünstiges über den Leumund
Wengers vernommen hatte. Wenger zog aus, blieb
jedoch den Zins pro Juni mit 34 Fr. schuldig. Hierauf
erhob nun der Vermieter Klage wegen Betrug und
machte geltend, Wenger habe sich bei ihm als Rudolf
Wenger, Telegraphenarbeiter, vorgestellt und sich
angestellt, als ob er eine ständige Stelle als solcher
inne hätte. Tatsächlich hatte Wenger den Mietvertrag

mit Rudolf anstatt mit Robert unterschrieben,
im weitern gab er zu, dass er dem Vermieter gesagt
habe, er hätte eine Stelle als Telegraphenarbeiter in
Aussicht ; etwas weiteres dagegen bestritt er ; es stellte
sich heraus, dass er in jenem Zeitpunkte mit einem
Anstellungsgesuch von der Telegraphenwerkstätte
bereits abgewiesen worden war. Gestützt auf diese zwei
Momente nahm das Gericht den Tatbestand des Betruges

für erfüllt an und da der kritische Betrag von 30 Fr.,
wenn auch nur um wenig, überschritten war, musste



JV» 18 — 221

Wenger zu Korrektionshaus verurteilt werden. Wenger
ist mit 30 Tagen Einzelhaft wegen Angriffes auf die
Schamhaftigkeit 1894, mit 10 und 5 Fr. Busse wegen
Ehrverletzung und Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz vorbestraft und geniesst daher nicht den
besten Leumund.

Heute stellt er nun das Gesuch an den Grossen Rat
um Erlass der Gefängnisstrafe, indem er neuerdings
bestreitet, sich des Betruges schuldig gemacht zu
haben; die 34 Fr. habe er lediglich aus dem Grunde
nicht bezahlt, weil ihm der Vermieter das Logis,
entgegen der Abrede, in vernachlässigtem Zustande
übergeben und es darin belassen habe; weiter verweist er
auf seine misslichen Familienverhältnisse. Die städtische

Polizeidirektion bestätigt, dass sich die Familie
Wenger in sehr bedürftiger Lage befinde, kann das
Gesuch jedoch mit Rücksicht auf Wengers Vorleben
nicht empfehlen; desgleichen der Regierungsstatthalter.
Der Regierungsrat ist nicht in der Lage, das Urteil
auf seine Richtigkeit nachzuprüfen; dagegen glaubt
er, es möchte sich mit Rücksicht darauf, dass der
erwachsene Schaden die kritische Summe um ein ganz
geringes übersteigt, mit Rücksicht ferner auf die
Familienverhältnisse des Gesuchstellers und unter
Würdigung aller Umstände, rechtfertigen lassen, dem
letztern einen Teil der Strafe zu erlassen. Er beantragt,
dieselbe auf 15 Tage herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Hälfte.

7. Müller, Elise, geb. Born, geboren 1862, von und
in Niederbipp, wurde am 17. November 1904 vom
korrektioneilen Richter von Wangen wegen Verleumdung

zu 3 Tagen Gefangenschaft, 50 Fr. Busse, 50 Fr.
Zivilentschädigung, 65 Fr. Interventionskosten und
24 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Anlässlich eines
Wortwechsels zwischen der obgenannten und einer
Nachbarin, der sich am 20. Oktober 1904 abspielte, hielt
erstere der letztern vor, sie treibe ihre Kinder ab,
ferner alles, was sie und ihr Ehemann an Möbeln be-
sässen, hätten sie zusammengestohlen. Frau Müller
bestritt zwar vor dem Richter, diese Ausdrücke
gehraucht zu haben, das heisst, sie stellte sich auf den
Standpunkt, man müsse es ihr zuerst beweisen, was
denn aber auch gelang. Frau Müller ist nicht
vorbestraft. Im vorliegenden, an den Grossen Rat
gerichteten Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe führt
sie aus, dass sie das Vergehen bereue; sie möchte
ihrer Familie nicht die Schande antun, die ein
Strafvollzug nach sich ziehen würde. Der Gemeinderat
von Niederbipp empfiehlt das Gesuch. An die Busse
und Staatskosten hat Frau Müller trotz erfolgter
Aufforderung nichts abbezahlt und trotzdem der Ehemann
derselben hiezu sehr wohl in der Lage wäre. Es liegen
denn auch im übrigen keine Gründe vor, die einer
Begnadigung rufen würden. Der Regierungsrat beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1905.

8. Beuret, Emilie, geb. Crevoiserat, geboren 1872,
Josephs Ehefrau, von Bémont in Les Communances,
wurde am 17. Dezember 1904 von der Polizeikammer
wegen Verleumdung und Ehrverletzung zu 5 Tagen
Gefangenschaft, zu 75 Fr. Zivilentschädigung und
Interventionskosten, sowie zu 69 Fr. 80 Staatskosten
verurteilt, dies in Bestätigung des erstinstanzlichen
Urteils. Am 3. September gleichen Jahres wurde sie
ausserdem vom korrektionellen Richter von Freibergen

wegen öffentlichen Aergernisses zu 20 Fr. Busse
verurteilt. Am Abend des 5. Juli 1904 beschimpfte
Emilie Beuret die Kinder einer dortigen Familie in
der Abwesenheit der Eltern in hässlicher Weise. Sie
verschonte auch die Eltern selbst nicht und ging soweit,
dieselben als Canaille und Diebe zu bezeichnen, welche
sie bestohlen hätten. Dabei bediente sie sich
skandalöser Gesten und verursachte beim Umstand ein
nicht unerhebliches Aergernis. Vor dem Richter machte
sie geltend, sie sei von den fraglichen Kindern durch
Zurufe gereizt worden. Zudem habe sie sich zu jener
Zeit in einem Zustande vorgerückter Schwangerschaft
befunden und an einer nervösen Ueberreiztheit
gelitten, die sie zu einem Vergeben hingerissen habe,
welches sie in normalem Zustande niemals würde
begangen haben. Den erstgenannten Umstand vermochte
sie nicht zu beweisen. Ihre Schwangerschaft wurde
bei der Strafausmessung in Berücksichtigung gezogen.
Frau Beuret war nicht vorbestraft und gut beleumdet.

Heute wendet sie sich nun mit einem Gesuch an
den Grossen Rat, worin sie um Erlass der Gefängnisstrafe

nachsucht. Sie macht das bereits angeführte
auch heute geltend, indem sie zudem auf ihr untadel-
haftes Vorleben verweist. Das Gesuch wird vom
Gemeinderat von Bémont und vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Die Busse und Staatskosten hat sie
bezahlt und die Zivilpartei befriedigt. Der Regierungsrat
kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass die
Gesuchstellerin bei der Begehung ihres Vergehens stark
unter dem Einflüsse ihrer Schwangerschaft befand und
für ihre Handlung nicht voll und ganz verantwortlich
gemacht werden darf. Auch ihr seitheriges Verhalten
und die vorliegenden Empfehlungen sprechen zu ihren
Gunsten. Der Regierungsrat beantragt daher, die
Gefängnisstrafe sei ihr zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Gefängnis¬
strafe.

9. Liechti, Johann Alfred, geboren 1879, Wirt, von
Lauperswil, in Wichtrach, wurde am 20. Januar 1905
von den Assisen des I. Bezirkes wegen Anstiftung zur
Abtreibung zu 4 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt

in 60 Tage Einzelhaft, und 278 Fr. 67 Staatskosten
verurteilt. Liechti führte in Niederwichtrach eine
Wirtschaft. Im September 1903 trat eine Emma Sollinger
bei ihm als Kellnerin in den Dienst. Bereits nach 8

Tagen fing Liechti, der verheiratet und Vater dreier
Kinder ist, mit der Sollinger ein Verhältnis an. Im
April 1904 fühlte sich letztere in andern Umständen.
Sie zeigte dies Liechti an und teilte ihm mit, dass sie
sich zum Paternitätsbeamten begeben werde. Liechti
suchte sie hievon abzubringen und zu bestimmen, die
Leibesfrucht abzutreiben. In der Tat nahm die
Sollinger bereits in Niederwichtrach Abtreibungshandlun-

56*
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gen vor; dieselben blieben jedoch ohne Resultat. Nun
reiste sie im Juni gleichen Jahres, von Liechti mit
Geld versehen, nach Genf, wo sie sich bei einer
Hebamme behandeln liess. Nach kurzer Frist zurückgekehrt,

wurde sie in Niederwichtrach von einem
Beamten über ihren Zustand interpelliert, worauf sie
denn ohne weiteres die Abtreibung zugab; Liechti habe
sie dazu angestiftet und ihr 200 Fr. zur Ausführung
des Vorhabens gegeben. Liechti musste in der folgenden

gerichtlichen Untersuchung zugeben, dass er der
Sollinger die 200 Fr. gegeben in einem Momente, wo
er gewusst habe, dass sie nach Genf reisen wolle.
Die 200 Fr. seien jedoch eine erstmalige Anzahlung
an die Summe von 800 Fr., die er der Sollinger
abfindungsweise versprochen hätte, gewesen; jegliche
Anstiftung zur Abtreibung bestritt er, wurde jedoch von
den Geschwornen schuldig erkannt; immerhin sei die
in Genf erfolgte Abtreibung nicht als Folge der
Anstiftung zu betrachten. Liechti war nicht vorbestraft.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuch bestreitet Liechti
neuerdings, sich der Anstiftung zur Abtreibung schuldig
gemacht zu haben, er hat den Eindruck, dass ihm das
Gericht für sein vom moralischen Gesichtspunkte aus
durchaus nicht einwandfreies Verhalten einen gehörigen
Denkzettel habe mitgeben wollen; auf alle Fälle aber
sei die Strafe zu hart. Der Regierungsrat sieht sich
durch nichts veranlasst, am Urteil zu rütteln.
Zuzugeben ist, dass die Geschwornen Liechti um so eher
des eingeklagten Deliktes für fähig halten konnten,
als er Zugestandenermassen seine Stellung als Wirt
seiner Kellnerin gegenüber in leichtfertiger Weise
missbrauchte, abgesehen davon, dass er sich damit
zugleich des Ehebruchs schuldig machte. Das Minimum
der angedrohten Strafe wurde durch das Gericht nur
um ein geringes überschritten; dieselbe ist daher
keineswegs zu hoch bemessen. Es liegen auch im übrigen
keine Gründe vor, welche eine Begnadigung rechtfertigen

könnten. Der Regierungsrat beantragt daher
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

10. Christener, Friedrich, geboren 1874, von Bo-
wil und Zäziwil, Konzertsänger in Bern, wurde am
26. November 1904 von der Polizeikammer des Kantons

Bern wegen gewerbsmässiger Begünstigung der
Unzucht zu 20 Tagen Gefangenschaft und 200 Fr.
Geldbusse, sowie solidarisch mit seiner Ehefrau zu
427 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Die Eheleute
Christener bewohnten das ihnen eigentümlich gehörende
Haus Nr. 39 an der Metzgergasse zu Bern, in welchem
notorischer Weise ein Bordell betrieben wurde. Der
Ehemann Christener befand sich zwar sehr häufig
auf Reisen, hin und wieder hielt er sich jedoch immerhin

im genannten Hause auf, so dass ihm bestens
bekannt sein musste, was darin vorging. Anlässlich einer
Haussuchung, die im Juni 1904 daselbst stattfand,
wurde er darin betroffen, in einem Momente, als das
Haus mit verdächtigen Weibspersonen bevölkert war.
Dessenungeachtet bestritt Christener, um das Gewerbe
seiner Ehefrau gewusst und daraus Vorteil gezogen
zu haben, was jedoch die Polizeikammer nicht abhielt,
ihn auf Grund eines erdrückenden Beweismaterials

zu verurteilen. Sein letztgenannter Einwand sei schon
aus dem Grunde unstichhaltig, weil nach bernischem
ehelichem Güterrecht der Erwerb der Ehefrau in das
Vermögen des Mannes übergehe, sofern die Ehegatten
güterrechtlich nicht getrennt seien, was in casu nicht
der Fall sei. Christener geniesst einen ungünstigen
Leumund und ist bereits mit zahlreichen Polizeistrafen
belegt worden. Im vorliegenden Gesuch an den Grossen
Rat macht er den oben angeführten Einwand neuerdings

geltend, auf jeden Fall aber sei die Strafe zu
hoch bemessen. Die städtische Polizeidirektion wie
auch der Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch
zur Abweisung. Der Regierungsrat schliesst sich diesen
Anträgen an, da keine Begnadigungsgründe vorliegen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

11. Burgdorfer geb. Hiltbrunner, Luise, geboren
1872, Bibliothekgässchen Nr. 3 in Bern, wurde am
23. April 1904 von der Polizeikammer wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht, wegen
gewerbsmässiger Unzucht und. Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 30 Tagen Gefängnis,
polizeilich zu 100 Fr. Busse und 100 Fr.
Patentnachgebühr und zu 60 Fr. Staatskosten verurteilt.

Luise Burgdorfer betrieb im Jahr 1903 zuge-
standenermassen am genannten Orte ein Bordell ; sie
gab sich dabei selbst der Unzucht hin. Im gleichen
Hause bereits früher als Magd angestellt, übernahm
sie dasselbe im Herbst 1903 in Miete und bezahlte den
Eheleuten Küenzi, denen das Haus zu Eigentum
gehört, einen hohen Mietzins. Frau Burgdorfer geniesst
einen schlechten Leumund ; sie ist wegen Diebstahls
mehrfach vorbestraft. Die Appellation ergriff sie lediglich,

um ein milderes Urteil auszuwirken. Die
Polizeikammer ermässigte denn in der Tat, gestützt auf einen
irrigen Strafbericht, welcher die Burgdorfer als nicht
vorbestraft erklärte, die Gefängnisstrafe von 40 Tagen
auf 30 Tage.

Heute wendet sich nun die Burgdorfer mit einem
Gesuch an den Grossen Rat um Erlass eines Teiles der
Strafe auf dem Gnadenwege, indem sie die Strafe
immer noch als drakonische empfindet. Die städtische
Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter empfehlen

das Gesuch zur Abweisung. Der Regierungsrat hält
dafür, dass die Gesuchstellerin. mit dem Urteil der
Polizeikammer, wie sich aus dem oben ausgeführten
ergibt, bereits besser weggekommen ist, als sie gerade
verdiente. Unter Würdigung der Umstände und des
keineswegs fleckenlosen Vorlebens der Petentin
beantragt er daher, das Gesuch sei abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

12. Widmer, Ludwig, geboren 1881, von Hausen,
Kanton Aargau, Schlosser, Mattenhofstrasse 38 Bern,
wurde am 13. Oktober 1904 vom korrektioneilen
Gericht von Bern wegen Gehülfenscliaft bei der Befreiung

eines Gefangenen und groben Unfuges zu 3 Tagen
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Gefangenschaft, polizeilich zu 20 Fr. Busse unci
solidarisch mit drei Mitschuldigen zu 67 Fr. 90
Staatskosten verurteilt. In der Nacht von Sonntag den 31.
Juli auf Montag den 1. August 1904 wurde vor einer
Wirtschaft an der Metzgergasse Skandal gemacht im
Momente als 2 Polizisten auf ihrer Runde
vorbeikamen. Die letztern forderten die paar Burschen, um
die es sich handelte, auf, sich ruhig zu verhalten. Der
Aufforderung wurde auch Folge geleistet, einzig ein
gewisser Mürset konnte sich nicht entschliessen, Ruhe
zu geben, so dass die Polizei sich schliesslich genötigt
sah, ihn festzunehmen, um ihn zur Identitätsfeststellung
auf die Wache zu führen. Mürset setzte sich jedoch
zur Wehr; durch den dabei entstehenden Lärm wurde
bald eine Menge Volkes herbeigelockt, die es denn
auch sofort als ihre Pflicht betrachtete, den Gefangenen
zu befreien, was ihr trotz grosser Anstrengungen der
Polizei schliesslich gelang. Immerhin war es am
andern Tage möglich, die Schuldigen zu eruieren. Unter
denselben befand sich auch der obgenannte Widrner.
Letzterer gab zwar zu, dass er die Polizisten
aufgefordert habe, den Mürset freizulassen, tätlich wollte
er jedoch nicht bei dessen Befreiung mitgeholfen
haben; es sei ihm schon deswegen nicht möglich
gewesen, weil er den einen Arm in der Schlinge
getragen habe; dessenungeachtet wurde er verurteilt.
Widmer ist bereits einmal wegen Skandals vorbestraft,
geniesst aber sonst keinen ungünstigen Leumund.

Im vorliegenden an den Grossen Rat gerichteten
Gesuche um Erlass der Gefängnisstrafe, beziehungsweise

deren Umwandlung in eine Geldbusse, macht
er das oben ausgeführte neuerdings geltend. Zudem
fügt er bei, er würde durch einen Vollzug der
Gefängnisstrafe seine Stelle bei den städtischen Gas- und
Wasserwerken verlieren. Eine neue Stelle zu finden
würde ihm um so schwerer fallen, als sein Arm
teilweise für immer gelähmt bleiben werde. Ueber letzteren

Umstand bringt er keinerlei Zeugnis zu den Akten.
Die städtische Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch zur Abweisung. Es wäre
unbillig, wenn Widmer nicht auch, wie alle übrigen
Teilnehmer, die Strafe verbüssen müsste. Der
Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst, am Urteil zu
rütteln; eine Ueberprüfung desselben wäre Sache der
Appellationsinstanz gewesen. Auch im übrigen liegen
triftige Gründe für eine Begnadigung nicht vor. Der
Regierungsrat schliesst sich daher den Anträgen der
Bezirks- und Gemeindebehörden an und beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

13. Vogel, August, von Lungern, Obwalden,
geboren 1854, Schreiner in Ilirsi zu Meiringen, wurde
am 23. März 1904 von der Polizeikammer wegen
Verbotsübertretung polizeilich zu 12 Fr. Busse, zu einer
Entschädigung von 20 Fr. an die Zivilpartei und zu
46 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Im Sommer 1901
erstellten 4 verschiedene Parteien im Hirsi bei Meiringen,

da wo früher die Hirsbrücke über die Aare führte,
einen Fussgängersteig, welchen sie im gleichen Sommer

gegen jede Besitzesstörung richterlich verbieten
liessen. Trotz dieses Verbotes wurde nun der Steig

auch von dem eingangs genannten Vogel begangen,
worauf denn von der einen der 4 Parteien Anzeige
eingereicht wurde. Vor Gericht machte Vogel geltend,
der Steig sei ihm von 2 Parteien erlaubt worden,
zudem sei er mitberechtigt daran. Diese Einwände
vermochten ihn jedoch nicht gegen eine Verurteilung
zu schützen, da, wie das Gericht ausführt, jeder der
Miteigentümer aus dem Verbot selbständig zu klagen
berechtigt sei und sodann, weil Vogel es unterlassen
habe, gegen dasselbe Rechtsvorschlag zu erheben, womit

das Verbot ihm gegenüber auf jeden Fall rechtskräftig

geworden sei, unbeschadet natürlich seines
Rechtes, seine petitorischen Ansprüche zu wahren.

Im vorliegenden Bussnachlassgesuch führt nun Vogel

aus, dass er infolge äusserst misslicher Familien-
und Vermögensverhältnisse nicht in der Lage sei, die
Busse zu bezahlen; er besitze 7 Kinder und seine
Frau sei seit mehr als 2 Jahren krank und bettlägerig.
Er bringt ein Armutszeugnis zu den Akten. Der
Gemeinderat und speziell der Regierungsstatthalter
empfehlen das Gesuch bestens. Vogel ist gut beleumdet.
Der Regierungsrat schliesst sich diesen Empfehlungen
an; es ist ihm dies um so eher möglich, als aus den
Akten hervorzugehen scheint, dass Vogel mehr aus
Unkenntnis als aus bösem Willen gehandelt hat.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

14. Krebs, Gottfried, geboren 1876, von Watten-
wil, Bäcker in Walliswil-Wangen, und Freudiger,
Jakob, geboren 1883, von Niederbipp, Bäckerlehrling in
Thunstetten, wurden am 18. Februar 1905 vom korrek-
tionellen Gericht von Wangen wegen Holzdiebstahls
zu je 2 Monaten Korrektionshaus umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft, zu 57 Fr. Zivilentschädigung und
42 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Den 27. Januar 1905
befand sich Jakob Freudiger anlässlich eines Besuches
in Walliswil bei Bäcker Krebs. Letzterer beklagte sich,
er bekomme kein dürres Holz zu kaufen. Hierauf
bemerkte Freudiger, er wisse irgendwo zwei dürre Tannen,

die man holen könnte. Man wurde denn auch
einig, dieselben in der folgenden Nacht zu freveln.
Zu den beiden dürren Tannen gesellte sich übrigens
dann noch eine grüne Dähle. Freudiger behändigte
die erstem und Krebs die letztere. Das Holz stand
im Gemsbergwald der Burger- und Rechtssamegemeinde

Wangen und wurde von dieser auf 57 Fr.
gewertet. Der dortige Waldhüter bemerkte den Frevel
bereits andern Tages und geriet auch sofort der
Täterschaft auf die Spur. Beide Angeschuldigten legten
ohne weiteres ein Geständnis ab. Beide sind nicht
vorbestraft und genossen einen guten Leumund.

Beide Verurteilte wenden sich nun mit Gesuchen
an den Grossen Rat, um Erlass der Gefängnisstrafe,
indem sie auf ihren bisherigen untadelhaften Lebenswandel

verweisen und nun ihre unbedachte Handlung
bereuen. Die Staatskosten haben sie bezahlt. Die
Gesuche werden von den Gemeinde- und Bezirksbehörden

empfohlen. Das Gericht nahm bereits im Urteilstermin

eine Erklärung zu Protokoll, wonach es sich
anheischig machte, ein stattfindendes Begnadigungsgesuch

dahin zu befürworten, dass den Gesuchstellern
die Hälfte der Strafe zu erlassen sei. Mit Rücksicht
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auf diese Empfehlungen und das Vorleben der beiden
Petenten glaubt der Regierungsrat, es lasse sich
rechtfertigen, die Strafe auf je 15 Tage Gefängnis herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf je 15 Tage
Gefängnis.

15. Müller, Albert, geboren 1872, von Trub, Mon-
teurgehiilfe, und Müller, Marianna, geb. Müller,
geboren 1867, beide in Bern, wurden am 21. Januar 1905
von der Polizeikammer des Kantons Bern wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht und
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz korrektioneil zu
je 14 Tagen Gefangenschaft, polizeilich zu je 100 Fr.
Geldbusse und solidarisch zu 50 Fr. Patentnachgebühr,
sowie zu 254 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Die
Eheleute Müller führten im Frühjahr 1903 im Hause Nr. 40
an der Metzgergasse ein Bordell. Der Tatbestand konnte
durch eine Haussuchung, sowie verschiedene Zeugen
hergestellt werden. Beide Angeschuldigten bestritten
zwar, sich der gewerbsmässigen Begünstigung der
Unzucht schuldig gemacht zu haben, wurden jedoch
dessenungeachtet von beiden Instanzen übereinstimmend
verurteilt. Albert Müller ist wegen Unterschlagung,
Marianna Müller wegen gewerbsmässiger Unzucht und
Gehülfenschaft bei Unterschlagung mit Gefangenschaft
vorbestraft. Beide genossen in Bern keinen guten
Leumund.

Sie wenden sich nun mit einem Gesuch an den
Grossen Rat um Erlass der Strafe. In der Begründung
wird das Urteil angefochten und als auf ungesetzlicher
Grundlage beruhend bezeichnet; die Strafe sei auf
jeden Fall zu hart. Andere Begnadigungsgründe können

dagegen nicht geltend gemacht werden. Der
Regierungsrat sieht sich durch nichts veranlasst, in die
Begründetheil des Urteils Zweifel zu setzen. Ebenso
erscheint die Strafe keineswegs als zu hoch bemessen.
Dazu kommt, dass sowohl die Gemeindebehörden wie
auch der Regierungsstatthalter das Gesuch zur
Abweisung empfehlen. Mit Rücksicht auf das Angeführte
und das Vorleben der Gesuchsteller beantragt der
Regierungsrat deren Abweisung.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

Gonseth und sodann Luise Burgdorfer. Beide bezahlten

den Eheleuten Küenzi einen hohen Mietzins. Den
finanziellen Verkehr mit ihnen besorgte gewöhnlich
die Ehefrau Küenzi. Immerhin war auch der Ehemann
bestens auf dem laufenden, was in seinem Hause
für ein Gewerbe betrieben wurde. Er hatte seinen Beruf
als Zeugschmied eingestellt und lebte grösstenteils aus
dem Ertrag seines Hauses. Beide Angeschuldigten
bestritten natürlich den Tatbestand hartnäckig; das
Beweismaterial war jedoch schlüssig. Beide sind des
gleichen Deliktes wegen vorbestraft und genossen
keinen guten Leumund.

Heute wenden sie sich nun mit einem Gesuch an
den Grossen Rat um Erlass der Strafe. Die Petenten
stellen neuerdings ihre Schuld in Abrede und suchen
das Urteil als ein in allen Punkten irriges hinzustellen.
Im weitern wird ausgeführt, der Ehemann Küenzi leide
an einer in der Entwicklung begriffenen Geisteskrankheit,

welche sich durch eine Haftstrafe nur verschlimmern

könnte. Auf jeden Fall aber sei das Urteil zu
hart. Die Schuldfrage ist anlässlich der Gerichtsverhandlungen

zur Genüge erörtert worden und der
Regierungsrat sieht keinen Anlass, um dieselbe wieder
aufzunehmen. Das gleiche kann von der Strafausmessung

gesagt werden. Jedenfalls kann die Strafe
mit Rücksicht auf die Vorstrafen der Eheleute Küenzi
keineswegs als zu hoch bezeichnet werden. Auch die
bei den Akten liegenden Arztzeugnisse entsprechen
den Ausführungen des Gesuches nicht. Genannte
Arztzeugnisse, die übrigens vom Mai 1904 datieren,
konstatieren bei Friedrich Küenzi keinerlei Anzeichen von
Geistesstörung, sondern stellen unter anderm bloss
einen solchen Grad von Geistesschwäche bei
demselben fest, der es rechtfertigen würde, ihn zu
bevormunden. Dem ist nun aber gegenüber zu halten,
dass Küenzi seither seinen Beruf als Zeugschmied
wiederum ausübt und wie aus einer Publikation vom
Februar 1905 hervorgeht, beabsichtigt, seine Schmiede
zu erweitern. Die Gemeindebehörden und der
Regierungsstatthalter sprechen sich denn auch entschieden
für die Abweisung des Gesuches aus. Auch der
Regierungsrat hält dafür, dass keine triftigen
Begnadigungsgründe vorliegen und beantragt daher, die
Gesuchsteller seien abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

16. Küenzi, Friedrich, geboren 1847, von Bolligen,
Zeugschmied, und Küenzi geb. Stauffer, Margaritha,
geboren 1850, beide in Bern wohnhaft, wurden am
23. April 1904 von der Polizeikammer wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht und Widerhandlung

gegen das Wirtschaftsgesetz zu je 4 Monaten
Korrektionshaus, polizeilich zu je 200 Fr. Geidbusse
und zu 139 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Friedrich
Küenzi ist seit 1898 Eigentümer des Hauses Bibliothek-
gässchen Nr. 3 in Bern. Speziell in den Jahren 1902
und 1903 wurde in diesem Hause ein Bordell
betrieben. Bordellhalterinnen waren eine gewisse Maria

17. Bühler, Josef, geboren 1873, Wirt zum Tübeli,
Metzgergasse Nr. 50 in Bern, wurde am 8. Dezember
1904 vom Polizeirichter von Bern wegen Misshandlung
mit einem gefährlichen Instrumente zu 1 Tag Gefängnis

und zu 30 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Am 27.
November 1904 abends verfügte sich der Italiener
Airoldi in die Wirtschaft des obgenännten Bühler,
woselbst er Wein konsumierte. Im Verlaufe des Abends
nahm er das zweijährige Mädchen des Wirtes auf
den Arm, ging mit demselben in ein benachbartes
Spezereigeschäft, um demselben Bonbons zu kaufen.
Er befand sich dabei in etwas angetrunkenem
Zustande. Die Ladeninhaberin, die dies bemerkte, stellte
das Kind ab und hiess es nach Hause gehen. In
die Wirtschaft zurückgekehrt, gab sich der Italiener
von neuem mit dem Kinde ab. Der Wirt, dem die
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Sache verdächtig vorzukommen schien, forderte nun
den Italiener auf, das Kind in Ruhe zu lassen. In der
Folge entspann sich zwischen beiden ein Wortwechsel.
Der Italiener weigerte sich, die Wirtschaft zu
verlassen ; er skandalierte und ergriff plötzlich einen
Zündhölzchenstein, ging auf den Wirt zu und machte
Miene, zuzuschlagen. Dieser entriss ihm den Stein
und versetzte ihm nun seinerseits einen Streich damit
auf den Kopf, der eine nicht unerhebliche Wunde
zurückliess. Airoldi blieb infolge der erlittenen
Verletzung und der beträchtlichen Blutverluste 8—10 Tage
total arbeitsunfähig. Der Richter nahm an, Bühler
habe sein Notwehrrecht überschritten, nachdem er
Airoldi den Stein entrissen hatte, sei kein Anlass zu
agressivem Vorgehen vorhanden gewesen. Bühler ist
nicht vorbestraft und gut beleumdet.

Heute wendet sich nun Bühler mit einem Gesuch
an den Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe.
Er verweist auf sein Vorleben und führt im weitern
aus, dass er erst auf die intensive Provokation des
Italieners sich zu jenem Hiebe habe hinreissen lassen.
Die Hauptschuld an dem Vorfalle treffe auf jeden
Fall den Airoldi selbst. Die städtische Polizeidirektion
und der Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch.
Gestützt hierauf und in Würdigung aller Umstände
beantragt der Regierungsrat, die Gefängnisstrafe sei
dem Gesuchsteller zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

18. Haldimann, Johann, geboren 1885, Monteur,
von Eggiwil, in Courroux, wurde am 25. Februar 1904
von der Polizeikammer des Appellations- und
Kassationshofes des Kantons Bern wegen fahrlässiger Tötung
zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft, 2000 Fr. Entschädigung und 220 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei und 258 Fr. 10
Staatskosten verurteilt. Am 20. Oktober 1902 gegen
8 Uhr morgens waren in den von Roll'schen
Eisenwerken in Choindez eine Anzahl Arbeiter damit
beschäftigt, flüssiges Metall in Formen zu giessen.
Jeder dieser Arbeiter hatte hierbei ganz bestimmte, ihm
zugeteilte Funktionen zu verrichten. Das flüssiggemachte

Metall wurde in einem Giesskessel vermittelst
eines auf Schienen laufenden Rollwagens bis vor die
Formen gebracht, deren Mündungen sich ungefähr in
der gleichen Höhe mit dem obern Rande des Giess-
kessels befanden und durch welche das Metall in
ein unteres Etage gelangte. Spezielle Aufgabe zweier
Arbeiter war es nun, den Giesskessel vermittelst eines
elektrohydraulischen Hebekrahns aus dem Rollwagen
heraus über genannte Formen zu bringen und zum
Giessen fertig zu machen und zwar hatte zunächst
der eine Arbeiter den Krahn, beziehungsweise dessen
Klammern durch Drehung einer Kurbel in vertikaler
Richtung in gleiche Höhe mit dem ihr entsprechenden,
am Giesskessel angebrachten Griffe zu bringen,
sodann war es Aufgabe des zweiten Arbeiters, im
vorliegenden Falle des Haldimann, durch Ziehen einer
Kette den auf einer Rollbrücke laufenden Krahn und
damit dessen Klammer in horizontaler Richtung
seitwärts zu bewegen und die Klammer direkt an den
Henkel des Giesskessels zu bringen, wo sie durch ei-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

nen drittten Arbeiter in Stellung zu bringen war.
Sobald dies denn geschehen war, konnte der Giesskessel
gehoben und in beliebiger Weise über die Mündungen
der Formen gebracht und seines Inhaltes entleert werden.

Anstatt, dass nun Haldimann, der sich bereits
auf seinem Posten etwa 5 m. von dem fraglichen
Rollwagen entfernt befand, von wo aus er sowohl die
Bewegungen des Krahns wie den Rollwagen und
Giesskessel genau beobachten konnte, zuwartete, bis der
erste Arbeiter den Krahn, beziehungsweise dessen an
Eisenkabeln befestigte Klammer in vertikaler Richtung

gehoben hatte, zog er in ungestümer, total vor-
schrifts- und gebrauchswidriger Weise an seiner Kette,
wodurch die Klammer, die sich zu Beginn des
Manövers seitwärts des Rollwagens nahe am Boden
befand, an den Rollwagen herangebracht wurde und
sich bei der nun erst erfolgenden Aufwärtsbewegung
durch den ersten Arbeiter in einer Querstange des
Rollwagens verfing und denselben samt dem
Giesskessel einseitig emporhob und zum Ausleeren brachte,
wobei das flüssige Metall sich zwischen den Mündungen

der Formen hinab in das untere Etage ergoss und
einen dort noch an den Formen beschäftigten
Arbeiter erreichte und in fürchterlicher Weise verbrannte,
so dass er kurze Zeit nachher verschied. Das
Verhalten Haldimanns erschien um so schuldhafter, als er
wie die übrigen Arbeiter mit den oben dargestellten
Operationen durchaus vertraut war und er gerade
derjenige war, der die Bewegungen des Krahns vermöge
seines Standortes am besten beobachten konnte. Das
Unbegreifliche des Unfalles wurde erst durch seine
Erklärung, er habe, währenddem er an den Ketten
des hydraulischen Krahns manipulierte, dem Rollwagen

den Rücken gekehrt, so dass er die Wirkung
desselben gar nicht mehr beobachten konnte, etwas
verständlicher. Diese Erklärung war jedoch keineswegs

geeignet, das Fahrlässige der Handlungsweise
des Haldimann zu mildern. Er versuchte zwar,
einen Teil der Schuld auf den andern am Krahn
funktionierenden Arbeiter abzuladen, was ihm jedoch nicht
gelang, da dieser einmal seine Obliegenheiten nicht
überschritten hatte und sodann nicht in der Lage war,
die Bewegungen des Krahns überhaupt zu beobachten,
weil sich zwischen ihm und dem Rollwagen die Mündungen

der Formen befanden. Durch den Tod des
Verunglückten verlor eine betagte Mutter ihren Beistand.
Haldimann ist nicht vorbestraft und genoss einen guten
Leumund.

Bereits im Februar 1905 wandte er sich mit einem
Begnadigungsgesuch an den Grossen Rat, das jedoch
abgewiesen wurde. Der Regierungsrat motivierte
damals seinen Abweisungsantrag damit, dass das
Gericht die Verhältnisse nach allen Beziehungen geprüft
habe und unbedenklich dazu gekommen sei, die Schuldfrage

zu bejahen. Es habe ausserdem die äusserste
Milde walten lassen, trotzdem die Fahrlässigkeit
Haldimanns angesichts der grossen Gefährlichkeit des
Betriebes nicht eine leichte zu nennen sei. Es rechtfertige
sich mit Rücksicht auf die ungemein schweren Folgen
der letztern nicht, weiter zu gehen. Heute erneuert
nun die Mutter des Haldimann das Gesuch. Sie
verweist auf ihre grosse Familienlast. Ihr Sohn sei ihr
eine Stütze. Im übrigen sind ihre Ausführungen
unkontrollierbar, zum Teil aktenwidrig. Der Regierungsrat

ist nicht in der Lage, auf seinen frühern Antrag
zurückzukommen, da sich die Verhältnisse nicht
wesentlich geändert haben; gegenteils treffen die Ab-

57
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weisungsgründe auch heute zu. Er beantragt daher,
das Gesuch sei abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

19. Schenk, Julius, geboren 1878, von Signau,
wurde am 30. Juli 1894 von den Assisen des zweiten
Bezirkes wegen Raubes, Diebstahls und Unterschlagung

zu 20 Jahren Zuchthaus und 435 Fr. 75 Staatskosten

verurteilt. Schenk wurde im Jahre 1891
wegen Diebstahls in die Rettungsanstalt Erlach verbracht;
am 19. März 1894 entwich er daselbst unter Mitnahme
verschiedener Effekten seiner Mitzöglinge. In
Herrenschwand trat er bei einem Landwirt in Dienst und
blieb daselbst bis zum 15. April 1894. An diesem Tage
wandte er sich nach Bern in der Absicht, sich von
dort aus nach dem Emmen thai zu begeben. Auf dem
Wege nach Ostermundigen traf er einen Korber, den
er pach idem Wiege fragte, worauf ihm dieser antwortete,
er wolle ihn bis Stettien begleiten, dort könne er ihm
dann den Weg zeigen. In Ostermundigen bezahlte der
Korber in einer Wirtschaft Schnaps und Brot. Sodann
machten sich die beiden auf die Weiterreise. Zwischen
Ostermundigen und Stettien äusserte sich der Korber,
er sei müde, sie wollten etwas abseits der Landstrasse
gehen und ausruhen. Er führte Schenk in das
sogenannte Steingrübli. Dort gerieten sie nach den
Aussagen Schenks in Streit, da ihn der Korber gehänselt
habe. Im Verlaufe desselben habe er ihm einen Stein
an den Kopf geworfen. Hierauf sei dieser zusammengestürzt

und nun habe er ihm mit einem schweren
Sandstein noch einige Hiebe auf den Kopf versetzt,
bis er sich nicht mehr gerührt habe. Hierauf beraubte
er ihn seines Geldes im Betrage von zirka 140 Fr.
und seiner Uhr samt Kette und begab sieb damit nach
Zäziwil, wo er ein Billet nach Bern löste und dorthin
fuhr. Nachdem er sich daselbst einige Stunden auf
der Schützenmatte umhergetrieben, fuhr er nach Neuenstadt

weiter mit der Absicht, sich wieder nach
Erlach zurückzubegeben. Hier wurde er verhaftet. Der
Korber war gleichen Tages bewusstlos aufgefunden
worden. Er wurde sofort ins Inselspital verbracht
und erlag dort nach einigen Tagen den erlittenen
Verletzungen. Schenk, der eine äusserst mangelhafte
Jugenderziehung genossen hatte, besass einen äusserst
schlechten Leumund. Sein Betragen in der Anstalt
Erlach war ein ganz schlechtes. Das Verbrechen war
ihm bereits zur Gewohnheit geworden. Die Geschwor-
nen billigten ihm mildernde Umstände zu.

Heute wendet, er sich nun mit einem Gesuch an
den Grossen Rat um Erlass des Restes seiner Strafe,
von der er am 30. Juli 1904 die Hälfte abgesessen hat.
Er verweist auf seine grosse Jugend zur Zeit der
Tat und auf seine schlechte Jugenderziehung und die
höchst ungünstigen Verhältnisse, unter denen er
aufwuchs. Er stamme aus einer Trinkerfamilie. Nach
dem Tode seiner Eltern wurde er verdingt; bereits in
ganz jungen Jahren sei er dabei dem gewohnheitsmäs-
sigen Diebstahl verfallen, nur um jeweilen seinen Hunger

zu stillen. Heute ist er nun willens, ein neues
Leben zu beginnen und sucht um Berücksichtigung
obiger Umstände bei der Behandlung seines Gesuches

nach. In der Strafanstalt hat sich Schenk nicht zum
Besten aufgeführt. Er sei ein unruhiges Element und
habe oft bestraft werden müssen. Noch heute lasse
sein Betragen zu wünschen übrig. Der Regierungsrat
hält dafür, dass das Gesuch Schenks im heutigen
Zeitpunkte auf jeden Fall ein verfrühtes ist. Sein
Betragen ist zudem noch keineswegs derart, dass
eider menschlichen Gesellschaft ohne Gefahr wieder
zurückgegeben werden dürfte. Es wird daher Abweisung
des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

20. Depping, Emil, geboren 1867, Maler, von Mau-

raz, in Bern, wurde am 29. Januar, 8. März, 24. Mai
und 7. Juni 1904 vom Polizeirichter von Bern im
ersten Falle wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer
zu 1 Tag Gefangenschaft und 6 Monaten Wirtshausverbot,

in den 3 übrigen Fällen wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 4, 6 und 8 Tagen Gefangenschaft

und überdies am 12. Januar 1905 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen Unterschlagung
zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft und zu den Staatskosten verurteilt.
Dem letztgenannten Fall liegt folgender Tatbestand zu
Grunde. Im März 1904 bezog Depping von einer
Zürcher Firma einen Regulator und eine Herrenuhr
zusammen zum Preise von 71 Fr. Hieran bezahlte er
5 Fr. sogleich ab; das übrige sollte in Raten bezahlt
werden; bis zur vollständigen Tilgung der Kaufpreisschuld

behielt sich die Zürcher Firma das Eigentumsrecht

an den. gelieferten Gegenständen vor.
Dessenungeachtet versetzte Depping, der sich finanziell in
der Klemme befand, bereits im April beide Sachen
und veräusserte im Juni auch die Pfandscheine. Hierauf

erhob nun die Lieferantin, die inzwischen von
Depping nichts erhielt, im Dezember Strafklage wegen
Unterschlagung. Depping, der bereits mehrere kleinere
Vorstrafen meist wegen Wirtshaus Verbotsübertretung
erlitten hat, war früher stark dem Trünke ergeben,
wodurch er mit seiner Familie in finanzielle Misere
und auf Abwege geriet. Im Juni 1904 konnte er sich
entschliessen, eine Kur in der Heilstätte Nüchtern
anzutreten, die er denn auch bis zum 1. März 1905
durchgeführt hat. In diesem Zeitpunkte konnte er,
mit dem besten Zeugnisse der Anstaltsverwaltung
versehen, entlassen werden.. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch führt er nun aus, dass es keinen rechten
Sinn hätte, wenn er nun. nach einer mehr als 9-monat-
lichen freiwilligen Internierung, die Gefangenschaftsstrafe

von 49 Tagen noch abbüssen sollte, um so
weniger als er nun von seiner Trunksucht definitiv
geheilt sei und. fest entschlossen, sich in Zukunft nichts
mehr zu Schulden kommen zu lassen. Das Gesuch
wird sowohl von der städtischen Polizeidirektion als
auch vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der
Regierungsrat kann sich diesen Empfehlungen anschlies-
sen mit Rücksicht auf das Zeugnis der Anstalt Nüchtern

und. von der Hoffnung ausgehend, dass die Kur
daselbst auf Depping nun doch einen dauernden Ein-
fiuss haben werde. Er beantragt, dem Gesuchsteller



AÏ 18 — 227

seien die genannten Gefängnisstrafen gänzlich zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

21. Gruner, Gottfried, geboren 1873, Schmied, von
und in Walliswil-Bipp, Reinmann, Gottfried, geboren
1878, Maurer ebenda, Günther, Hans, geboren 1887,
Landarbeiter ebenda, wurden am 18. Februar 1905 vom
korrektioneilen Gericht von Wangen wegen Betruges,
letzterer wegen Gehülfenschaft beim Betrüge zu je
2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft und je 72 Fr. 30 Staatskosten, letzterer zu
15 Tagen Gefängnis und 24 Fr. 10 Staatskosten
verurteilt. Sonntags den 2. Oktober 1904 hielt die
Schützengesellschaft Walliswil-Bipp ihren Ausschies-
set ab. Gottfried Reinmann funktionierte dabei als
Zeiger. Gruner als Mitglied der Gesellschaft führte
mit noch einem andern die Aufsicht über die Zeiger.
Günther schliesslich war dem Zeiger Reinmann von
3 Uhr nachmittags an aushülfsweise als Kleiber
beigegeben. Um jene Zeit begab sich Gruner zu den
Zeigern, da von den Schützen geklagt wurde, es werde
nicht genau gezeigt. Gruner, der bereits geschossen,
jedoch nur geringe Resultate erzielt hatte, gab
Reinmann hievon Kenntnis. Letzterer forderte ihn auf, noch
einmal zu probieren. Im Verlaufe ihres Gespräches
kamen die beiden überein, dass Gruner im Schaf-
und im Ehrenstich nochmals schiessen und Reinmann
dann auf gegebene Zeichen hin hohe Resultate zeigen
sollte. Als Erkennungszeichen wurde folgendes
verabredet. Gruner sollte zunächst einen Schuss vor die
Scheibe in den Boden tun; sodann hierüber laut
fluchen und schimpfen. Sodann sollte er nach den
folgenden Schüssen den Rock ausziehen und in die beim
Standorte der Schützen vorbeiführende Strasse
hinausstehen. Der Plan wurde auch ausgeführt. Hiebei
liess sich nun Günther, der bei der Abrede nicht
beteiligt war, von Reinmann anweisen, Schüsse zu
verkleben, die gar nicht eingeschlagen hatten.
Zugestandenermassen merkte ersterer nun zwar, um was es
sich handelte, nahm aber keinen Anstand, seine Rolle
bis zum Schlüsse durchzuführen. Gruner wurde in
der Folge im Schafstich Erster und im Ehrenstich
Achter und nahm das erste Schaf im Wert von 30 Fr.
und eine Gabe unter diesem Werte. Die Schützen
waren allgemein über diese Resultate erstaunt, da
Gruner sonst bloss ein mittelmässiger Schütze war;
man fasste Verdacht und am Abend wurden die Scheiben

untersucht, worauf denn der Betrug an den Tag
kam. Alle drei Beteiligten legten ein Geständnis ab.
Sämtliche sind gut beleumdet und einzig Gruner
wegen Bettels mit zwei Tagen Gefängnis vorbestraft.

Alle drei wenden sich nun mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat. Günther macht seine
grosse Jugend und Unerfahrenheit zur Zeit der Tat,
sowie den geringen Anteil, den er am Vergehen
genommen habe, geltend. Er verweist darauf, dass das
Amtsgericht von Wangen im Urteil selbst seiner
Begnadigung das Wort rede. Sämtliche Staatskosten sind
vom Vater Günthers bezahlt worden. Sein Gesuch
wird sowohl vom Gemeinderat wie auch vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Auch der Regierungsrat

hält dafür, es lasse sich rechtfertigen, demselben zu
entsprechen. Nicht derselben Ansicht ist er bezüglich

der beiden andern Gesuchsteller. Entgegen ihren
Ausführungen ist der begangene Betrug als ein ziemlich

raffinierter zu bezeichnen. Ihre Vertrauensstellung

gegenüber der Schützengesellschaft und den
Schützen missbrauchten sie in arger Weise. Zudem
sind sie mit dem Minimum der angedrohten Strafe
belegt worden. Triftige Begnadigungsgründe liegen
keine vor. Der Regierungsrat beantragt, sie seien
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe ge¬
genüber Günther,
Abweisung Gruners und
Reinmanns.

22. Schär, Ferdinand, geboren 1872, von Dürrenroth,

in Bern, wurde am 27. August 1904 von der
Polizeikammer wegen Widerhandlung gegen das
Hausiergesetz zu 100 Fr. Busse und am 29. September
1904 des gleichen Deliktes wegen zu 80 Fr. Busse
und den Staatskosten im Betrag von zusammen 34
Fr. 20, sowie zu 20 Fr. und 15 Fr. Patentnachgebühr
verurteilt. Schär hausierte im April und Juni mit
verschiedenen Gegenständen in den Wirtschaften der
Stadt Bern herum, ohne im Besitze eines Patentes zu
sein. Den Tatbestand gab er jeweilen ohne weiteres
zu. Er ist des gleichen Deliktes und wegen Betruges,
Unterschlagung, Misshandlung, Verleumdung,
Wirtshausverbotübertretung vielfach vorbestraft und geniesst
als arbeitsscheuer Mensch einen schlechten Leumund.
Im vorliegenden Strafnachlassgesuch findet er die Strafen

zu hoch. Er sei wegen eines Herzklappenfehlers
und wegen Astma arbeitsunfähig. Er unterlässt es
jedoch, hierüber irgendwelche ärztliche Bescheinigung zu
den Akten zu bringen. Anderweitige Begnadigungsgründe

liegen nicht vor. Der Regierungsrat schliesst
sich daher den Anträgen der Gemeindebehörden und
des Regierungsstatthalters an und empfiehlt das
Gesuch zur Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

23. Steiner, Johann Ulrich, geboren 1868, von Lotz-
wil, Reisender, Stalden Nr. 9 in Bern, wurde am 6.
März 1905 vom korrektionellen Gericht von Bern
wegen Unterschlagung zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, zu 25 Fr. 40
Staatskosten und 112 Fr. 20 Entschädigung an die
Zivilpartei verurteilt. Steiner bereiste seit mehreren
Wintern für eine dortige Buchhandlung den
Stadtbezirk Bern. Am 3. Januar 1905 anerbot er sich neuerdings

als solcher und wurde in der Tat angenommen;
er erhielt einen geringen Vorschuss in Geld und eine
Reisemappe mit dem nötigen Inhalte ausgeliefert. Ver-
tragsgemäss sollte er von den erfolgten Bestellungen
eine gewisse Provision beziehen. Er besorgte bisweilen

auch die Inkassi der Firma in der Stadt. So schul-
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dete er der fraglichen Firma im genannten Zeitpunkte
noch von früher her 112 Fr. 20, die er einkassiert,
aber nicht abgeliefert, sondern für sich verwendet
hatte. Anstatt nun die Geschäfte der Firma mit
vermehrtem Eifer zu betreiben, vernachlässigte er sie

ganz und ging anderweitig dem Verdienste nach, so
dass sich die Buchhandlung nach 3 Wochen veranlasst

sah, die Mappe zurückzuverlangen. Sie erhob
nun auch wegen jener Beträge Strafanzeige auf
Unterschlagung. Steiner behauptete nun zwar, er habe der
Firma jeweilen von den Inkassi Kenntnis gegeben;
überdies habe er an dieselbe noch Gegenforderungen
für Provisionen zu stellen. Für beide Umstände
erbrachte er jedoch den Beweis nicht. Steiner geniesst
sonst keinen üblen Leumund. Im Anschlüsse an das
Urteil stellt das Gericht von sich aus das Gesuch
an den Grossen Rat, es möchte dem Verurteilten die
Strafe erlassen werden. Es beruft sich dabei auf den
Leumund Steiners. Derselbe besitze eine schwere
Familie; das älteste der 8 Kinder habe kaum das
schulpflichtige Alter überschritten. Das Verhalten Steiners
erscheine als einigermassen entschuldbar. Letzterer sei
bestrebt, seine Familie selbst durchzubringen und
scheine daher keinen schlechten Charakter zu besitzen.
Der Regierungsrat ist in der Lage, sich den Ausführungen

des Gerichtes anzuschliessen, um so eher als
die Unterschlagung in ihrer Begehungsart nicht von
gravierender Natur ist. Er beantragt daher, dem
Gesuche des korrektioneilen Gerichts von Bern sei zu
entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

24. Karl Konrad Eggenweiler, geboren 1869, Karrer,

von Niedernau, Württemberg, Gerberngasse 16
in Bern, wurde am 10. Oktober 1904 vom Polizeirichter
von Bern wegen Konkubinates korrektionell zu 8 Tagen
Gefangenschaft und solidarisch mit der Konkubine
Marie Blaser zu 18 Fr. Staatskosten verurteilt. Eggenweiler

lebt seit längerer Zeit mit der genannten Marie
Blaser zusammen in sogenannter wilder Ehe. Aus
dem Verhältnisse sind bereits drei Kinder entsprungen,
von denen das älteste 8 Jahre alt ist. Bereits im Jahre
1899 des gleichen Deliktes wegen bestraft, setzten sie
ihr Verhältnis dessenungeachtet fort. Sie machten zwar
wiederholt den Versuch, die Ehe in gesetzlicher Form
abzuschliessen ; da jedoch Eggenweiler in Württemberg

seine Militärpflicht nicht erfüllt und in der Folge
das deutsche Staatsbürgerrecht verloren hat, ist er
nicht in der Lage, die nötigen Legitimationspapiere
zur Stelle zu schaffen; sich in der Schweiz naturalisieren

zu lassen, besitzt er nicht die nötigen Mittel,
abgesehen von seinen mehrfachen Vorstrafen. Dem
Eheabschlusse stehen daher unüberwindliche Hindernisse

entgegen. Eggenweiler ist wegen Konkubinat,
Aufruhr und Unterschlagung vorbestraft. Seit 3 bis
4 Jahren hat er jedoch zu keinen Klagen mehr Anlass
gegeben. Seinen Pflichten gegenüber den unehelichen
Kindern und deren Mutter kommt er nach. Er stellt
nun unter Berufung auf diese Tatsachen ein Gesuch an
den Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe, indem
er im weitern auf die Ungleichheit hinweist, welche

in den verschiedenen Rechten hinsichtlich des
Konkubinates herrscht, Der Grosse Rat hatte in der letzten
Session bereits das Gesuch der Marie Blaser um
Erlass der Strafe zu behandeln und hat der letztem
die Strafe auch wirklich geschenkt. Die Verhältnisse
bezüglich Eggenweilers sind aber nicht dieselben,
indem das Vorleben desselben mehr dunkle Punkte
aufweist. Der Regierungsrat stellt daher den Antrag auf
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

25. Baumann, Gottfried, geboren 1859, von Elay,
Metzgermeister und Viehhändler in Erlach, wurde am
1. November 1904 vom Polizeirichter von Erlach
wegen Widerhandlung gegen das dortige Gemeindepolizeireglement

zu 1 Tag Gefangenschaft und zu 17 Fr. 80
Staatskosten verurteilt. Entgegen den Bestimmungen
des genannten Reglement.es sprengte Baumann am 16.

September 1904 mit seinem Fuhrwerke in Erlach an
einer Strassenecke, woselbst durch eine bezügliche
Tafel Schrittfahren geboten war. Der Gemeinderat von
Erlach eröffnete ihm hierauf eine Busse von 2 Fr.,
der er sich jedoch nicht unterzog, indem er glaubte,
es fehle an den nötigen Zeugen. Baumann war jedoch
von mehreren Zeugen von der Wirtschaft zur «Matte»
in Erlach aus beobachtet worden, der Schuldbeweis
konnte somit erbracht werden. Baumann ist nicht
vorbestraft und gut beleumdet. Die relativ scharfe Strafe,
die Strafdrohung des fraglichen Reglementes bewegt
sich nämlich in einem Rahmen von 1—20 Fr. Busse
oder 1—5 Tage Gefangenschaft, begründet der Richter
nicht sowohl mit der objektiven Schwere des Deliktes,
als hauptsächlich mit dem Verhalten Baumanns nach
Begehung desselben. Obschon er sich seiner Schuld
klar bewusst gewesen sei, habe er in mutwilliger Weise
das gerichtliche Verfahren heraufbeschworen. Er habe
sogar die Zeugen zum Eide angehalten, ein Verlangen,
das mit Rücksicht auf die Umstände als frivol zu
bezeichnen sei. Baumann sei überhaupt als prozedier-
siichtig und rücksichtslos bekannt. Eine blosse
Geldbusse würde denselben nicht bessern. Dem hält
Baumann im vorliegenden an den Grossen Rat gerichteten

Strafnachlassgesuch gegenüber, dass tatsächliche
Erschwerungsgründe nicht vorhanden gewesen seien,
er habe sich nicht etwa im Rückfall befunden, Schaden

sei nicht der geringste angerichtet worden, er habe
sich' sehr wohl veranlasst fühlen können, die Zeugen
zum Eide anzuhalten, da die Anzeige unzweifelhaft
von den letzteren ausgegangen sei als Racheakt gegenüber

ihm, gegen den sie wegen eines tatsächlich nur
vermeintlichen Grundes geschäftlicher Natur mit
tiefem Hass erfüllt seien; dass er hie und da die Hülfe
des Richters in Anspruch nehmen müsse, bringe sein
Geschäft notgedrungen mit sich. Im übrigen beruft er
sich auf seine bisherige Unbescholtenheit. Der
Gemeinderat von Erlach bescheinigt, dass Baumann ein
fleissiger, solider und geachteter Bürger sei. Das
Gesuch empfiehlt er angelegentlichst zur Entsprechung;
im übrigen spricht er sich über dessen Begründung
sowie über die Motive des Urteils absichtlich nicht
aus. Von einem gänzlichen Erlass der Strafe kann,
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angesichts des Ums landes, dass Baumann sich wirklich

einer Uebertretung schuldig gemacht hat, nicht
die Rede sein. Dagegen, erscheint die ausgesprochene
Gefängnisstrafe einem nicht vorbestraften, in den vollen

bürgerlichen Ehren stehenden Manne gegenüber
im Vergleich zu der Geringfügigkeit des Deliktes doch
als zu hart. Der Regierungsrat beantragt daher,
dieselbe sei in 10 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung der Ge¬

fängnisstrafe in 10 Fr.
Busse.

26. Hofer, Friedrich, geboren 1870, Bürstenmacher,
in Bern, wurde am 10. Oktober 1903 von der
Polizeikammer wegen Misshandlung mit einem gefährlichen
Instrumente, welche eine Arbeitsunfähigkeit von mehr
als 20 Tagen zur Folge hatte, zu 3 Monaten
Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage Einzelhaft, zu 152
Fr. Entschädigung an die Zivilpartei und zu 333 Fr. 70
Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom 10. auf
den 11. Januar 1903, gegen lx/2 Uhr morgens, geriet
Hofer mit einem gewissen Jaggi an der Badgasse in
einen Wortwechsel, der schliesslich in Tätlichkeiten
ausartete, lliebei versetzte nun Hofer dem letzteren
einen Messerstich in die Brust. Er bestritt zwar dies
hartnäckig und behauptete dagegen, Jaggi habe sich
den Stich selbst zugefügt, um ihm nachher Geld
erpressen zu können. Den Streithandel selbst konnte
er nicht in Abrede stellen. Direkte Augenzeugen für
den Stich waren nicht vorhanden; Jaggi selbst hatte
im ersten Momente den Stich nicht bemerkt und wurde
erst durch das fliessende Blut darauf aufmerksam.
Nach der Aktenlage erscheint es als ganz ausgeschlossen,

dass jemand anders als Hofer der Täter war.
Hofer ist wegen Wirtshausverbotsübertretung mehrmals

vorbestraft und genoss keinen tadellosen
Leumund.

Bereits im September 1904 stellte Hofer an den
Grossen Rat ein Begnadigungsgesuch, wurde aber
damit abgewiesen. Heute erneuert er dasselbe, indem
er ausführt, der frühere Abweisungsantrag des
Regierungsrates basiere auf einer falschen Voraussetzung,
indem es in den Motiven heisse, Hofer sei wegen
Diebstahls vorbestraft, währenddem dies tatsächlich
nicht der Fall sei. Es sei hierin Hofer ein Unrecht
geschehen. Wenn nun auch der Regierurigsrat seinerzeit

seinen Abweisungsbeschluss keineswegs in erster
Linie auf die Vorstrafen, sondern auf das hartnäckige
Leugnen, das Hofer übrigens auch heute fortsetzt,
stellte, ist es doch richtig, dass letzterer wegen
Diebstahls nicht vorbestraft ist. Das Strafregister ist in
dieser Beziehung seither bereinigt worden, da eine
Verwechslung festgestellt werden konnte. Damit ist
aber die Sachlage zugunsten Hofers nicht wesentlich
verändert. Wenn der Regierungsrat heute trotzdem
den Antrag auf Erlass eines Teiles der Strafe stellt,
so geschieht dies mit Rücksicht darauf, dass sich heute
sowohl die Gemeindebehörden als auch der
Regierungsstatthalter in diesem Sinne aussprechen, und so-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.

dann mit Rücksicht auf die grosse Familie Hofers,
die ihres Ernährers dringend bedarf.

Antrag des* Regierungsrates: Erlass eines Drittels der
Strafe.

27. Ulrich, Gottlieb, geboren 1868, von Obermuh-
lern und Zimmerwald, Heizer und Monteur in Bern,
wurde am 4. Februar 1905 von der Polizeikammer
wegen Diebstahls zu 1 Jahr Korrektionshaus, 100 Fr.
Zivilentschädigung und 327 Fr. Staatskosten verurteilt.

Am 12. November 1904 befand sich Ulrich morgens

von halb 7—10 Uhr im Restaurant Alpenblick, wo
er öfters verkehrte. Er konsumierte daselbst Drusen
und Bier. Um 8^2 Uhr kam der Briefträger daher und
brachte unter anderem einen chargierten Brief für
einen Kavallerieaspiranten, der sich seine Geldsendungen

regelmässig dorthin adressieren liess. Die Schwester

des Wirtes nahm ihn in Empfang, quittierte und
legte ihn sodann auf das Büffet. Bei diesem Anlass
bemerkte der Officebursche, es werde wohl Geld darin
sein. Ulrich, der während dieser Vorgänge beim Buffet
stand, hörte die Bemerkung des Officeburschen. Um
10 Uhr entfernte sich Ulrich aus der Wirtschaft in
einem Momente, wo sich vom Personal niemand im
Lokal befand. Vorher hatte er seine Zeche zum Teil
bezahlt; 2 Glas Bier blieb er mit 30 Cts. schuldig.
Kurz nach seinem Fortgang wurde das Fehlen des
Geldbriefes bemerkt. Die sofort avisierte Polizei
durchsuchte einen neben Ulrich einzig im Lokal anwesenden
Gast ohne Erfolg. Demnach musste Ulrich den Brief
entwendet haben. Am 14. November wurde in seiner
Wohnung eine Haussuchung vorgenommen, die resultatlos

verlief. Es konnte jedoch ermittelt werden, dass
Ulrich am selben Tage, an welchem der Diebstahl
erfolgt war, ziemlich viel Geld verausgabte. So hatte
er in einem Geschäft ein Paar neue Hosen zum Preise
von zirka 9 Fr. gekauft, und zeigte bei diesem Anlass
eine beträchtliche Summe Geldes, seiner Frau hatte
er 10 Fr. in ihren Wochenplatz gebracht, währenddem
er derselben sonst nie unaufgefordert Geld übergeben
hatte und die er nie bei der Arbeit aufsuchte, sodann
suchte er auch seine Mutter auf dem Markte auf und
gab ihr 10 Fr., was derselben «kurios» vorkam, da
sie sonst nur hatte aushelfen müssen. Ferner reiste
Ulrich gleichen Tags nach Biel und wurde dort
gesehen, wie er in einem Restaurant zu Nacht speiste
und mit einem 5 Fr. Stück bezahlte. Inzwischen wurde
auch festgestellt, dass sich in jenem Briefe tatsächlich
eine 100 Fr. Note befunden hatte. Ulrich bestritt den
Diebstahl, verwickelte sich aber in eine ganze Reihe
von Widersprüchen; ein Nachweis der redlichen
Herkunft des verausgabten Geldes misslang ihm; wenn
zudem bedacht wurde, dass Ulrich seit einiger Zeit
arbeitslos gewesen war, dass er ausgepfändet war und
an jenem Tage, an welchem er für ihn so bedeutende
Auslagen sich leisten konnte, in der Wirtschaft 30
Cts. für Bier schuldig blieb, so blieb kein Zweifel
übrig, dass er der Täter war. Dazu kam noch, dass
Ulrich wegen Diebstahl, Diebstahlsbegünstigung und
Betrug in den Jahren 1903 und 1904 mehrfach vorbestraft

war und keinen guten Leumund genoss.
Heute wendet er sich nun an den Grossen Rat

um den Erlass eines Teiles seiner Strafe, indem er
58*
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seine Bestreitungen neuerdings vorbringt. Andere
Begnadigungsgründe vermag er keine geltend zu machen.
Sowohl die städtische Polizeidirektion als auch der
Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch zur
Abweisung. Es liegt denn in der Tat nichts vor, was
einer Begnadigung rufen würde. Der Regierungsrat
beantragt daher ebenfalls Abweisung des Gesuchstellers.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

28. Kneubühler, Johann, geboren 1848, von Frauen-
kappelen, gewesener Dienstmann, zuletzt wohnhaft
Zwiebelngässchen Nr. 10 in Bern, wurde am 22. Juni
1904 von den Assisen des II. Bezirkes wegen
Anstiftung zur Abtreibung der Leibesfrucht zu 12
Monaten Zuchthaus und solidarisch mit seiner Tochter
Maria Katharina Krieubühler zu 1246 Fr. 20 Staatskosten

und am 22. September 1904 vom korrektioneilen

Gericht von Bern wegen gewerbsmässiger
Begünstigung der Unzucht zu 2 Monaten Zuchthaus als
Zusatzstrafe zu der obigen und solidarisch mit Frau
Gottschall zu 320 Fr. Staatskosten verurteilt. Johann
Kneubühler wohnte mit seiner Tochter zusammen im
Hause Nr. 10 am Zwiebelngässchen. Im Frühjahr 1903
wurde die Tochter schwanger; von wem konnte nicht
festgestellt werden; die gegen den Vater Kneubühler
eingeleitete Untersuchung wegen Blutschande musste
mangels genügender Schuldbeweise aufgehoben werden.

Bereits im August oder anfangs September
gleichen Jahres liess sich nun die Tochter Kneubühler
ihre Leibesfrucht abtreiben. Zwar geschah dies auf
Anstiftung ihres Vaters hin; letzterer war es auch, der
eine Hebamme von Genf kommen liess, welche dann
einige Tage im Hause verweilte und während dieser
Zeit die notwendigen Manipulationen vornahm. Die
Angeklagten bestritten natürlich hartnäckig jegliche
Schuld, wurden jedoch auf Grund eines medizinischen
Gutachtens und schlüssiger Zeugenaussagen von den
Geschwornen schuldig erklärt, der Vater Kneubühler
ohne Zuerkenmmg mildernder Umstände. Zu gleicher
Zeit war vor Amtsgericht Bern gegen Kneubühler eine
Untersuchung wegen gewerbsmässiger Begünstigung
der Unzucht hangig. Zugestandenermassen wurde nämlich

im Hause Nr. 10 Zwiebelngässchen von Frau
Gottschall ein Bordell betrieben, wogegen letztere an
Kneubühler für die benutzten Lokalitäten einen sehr hohen
Mietzins entrichtete. Kneubühler arbeitette in den
letzten Jahren nicht mehr und lebte aus den Erträgnissen

seines Hauses. Er ist wegen gewerbsmässiger
Begünstigung der Unzucht bereits dreimal vorbestraft
und geniesst infolgedessen einen schlechten Ruf. Im
vorliegenden an den Grossen Rat gerichteten
Strafnachlassgesuch findet er, die Strafe sei zu hoch
bemessen, namentlich sei ihm die Untersuchungshaft
nicht gebührend angerechnet worden; er gibt aber
selbst zu, dass er das Verfahren durch das eines
Formmangels wegen gestellte und auch zugesprochene
Kassationsbegehren in unnötiger Weise verlängert
habe. Aus den Urteilsmotiven ergibt sich übrigens, class
ihm wirklich ein Teil der Untersuchungshaft
angerechnet worden ist. Weitere Begnadigungsgründe ver¬

mag er nicht anzuführen. Sein Betragen in der
Strafanstalt war nicht in jeder Beziehung befriedigend. Der
Regierungsrat beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag''des Regierungsrates: Abweisung.

29. Gottschall, geb. Läderach, Rosina Elisabeth,
geboren 1853, von Kirchdorf, Kesslergasse 37 in Bern,
und Kirchhofer, Rosa, geboren 1873, von Rüederswil,
Ladentochter in Bern, nun in Zürich wohnhaft, wurden

am 18. Januar 1905 von der Polizeikammer wegen
gewerbsmässiger Begünstigung der Unzucht und erstere
überdies wegen Winkelwirtschaft, erstere zu 4
Monaten Korrektionshaus, 500 Fr. Geldbusse, 100 Fr.
Patentnachgebühr und 30 Fr. Staatskosten, letztere
zu 14 Tagen Gefangenschaft und 15 Fr. Staatskosten,
beide solidarisch zu weitern 50 Fr. Staatskosten
verurteilt, Frau Gottschall war geständig, im Jahr 1903
am Zwiebelngässchen in Bern ein Bordell betrieben
zu haben. Im Juni des gleichen Jahres war sie
genötigt, eine Gefangenschaftsstrafe, die sie ebenfalls
wegen gewerbsmässiger Kuppelei erlitten hatte, ab-
zubüssen. Sie beauftragte nun die obgenannte Kirchhofer,

die in ihrem Hause als Dienstbote angestellt
war, mit der Führung des Geschäftes. Die Kirchhofer
bezog dafür einen bestimmten Taglohn. Frau
Gottschall ist des gleichen Deliktes wegen bereits 6 mal
vorbestraft und geniesst als unverbesserliche Kupplerin

einen äusserst schlechten Leumund. Rosa Kirchhofer

ist zwar nicht vorbestraft, ist jedoch in sittlicher
Beziehung ebenfalls sehr schlecht beleumdet. In den
vorliegenden Strafnachlassgesuchen wird von Frau
Gottschall die Strafe als zu hoch bezeichnet; das
Gericht habe die Verhältnisse zu wenig berücksichtigt.
Rosa Kirchhofer ihrerseits ficht die Richtigkeit des
Urteils an; der Tatbestand der gewerbsmässigen
Unzucht sei ihr gegenüber nicht erfüllt; sie verweist
überdies auf ihr Vorleben. Die städtische Polizeidirektion

und der Regierungsstatthalter empfehlen beide
Gesuche zur Abweisung. Der Regierungsrat sieht sich
nicht veranlasst, auf die Schuldfrage und die
Strafausmessung zurückzukommen; speziell die ausgesprochenen

Strafen können mit Rücksicht auf das Vorleben
der Verurteilten keineswegs als zu hoch bezeichnet
werden. Anderweitige Begnadigungsgründe liegen nicht
vor. Er beantragt daher, die Gesuchstellerinnen seien
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

30. Fuhrer, Adolf, geboren 1882, von Heiligen-
schwendi, Melker in Oberburg, und Jau, Fritz, geboren
1883, von Heimiswil, Landwirt in Oberburg, wurden
am 1. Februar 1905 von der Polizeikammer wegen
Diebstahls zu je 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, und 99 Fr. 20 Staats-
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kosten verurteilt. Am Abend des 24. Mai 1904 lud
Jau den Knecht seines Vaters, den vorgenannten Fuhrer,

ein, mit ihm zu einem « Abesitz » nach Oschwand
zu kommen. Fuhrer leistete der Einladung Folge;
bevor sich die beiden jedoch nach Oschwand aufmachten,
kehrten sie noch in einer Wirtschaft in Oberburg ein
und konsumierten daselbst jeder zwei Bier. Dabei
wurden sie ihres anfänglichen Planes überdrüssig, und
verabredeten an Stelle desselben, einem dortigen Landwirte,

namens Reist, die Kaninchen aus dem Stalle
zu entwenden. Vorerst statteten sie noch einer
bekannten Familie einen Besuch ab und begaben sich
dann zwischen 11 und 12 Uhr zum Hause des
fraglichen Landwirtes. Daselbst klopften sie an und fragten

dem Meister nach. Ein Schwager desselben
antwortete ihnen, dieser sei nicht zu Hause und fragte
sie nach ihren Namen; hierauf gaben sie falsche Namen
an. Später klopften sie nochmals an, worauf ihnen der
Schwager Reists, dem die Ruhestörungen offenbar
unangenehm wurden, nachsetzte, jedoch ohne sie
einzuholen. Sobald letzterer wieder im Hause verschwunden

war, kehrten sie dann zurück, drangen in den
unverschlossenen, dem Wohnhause angebauten Kuhstall,
ein und behändigten 6 Kaninchen im Wert von ungefähr

6 Fr. Mit ihrer Beute verfügten sie sich nach
Hause. Am nächsten Morgen kam Reist, der einige
Anhaltspunkte über die Täterschaft haben musste, zu
Landwirt Jau und fragte den Kaninchen nach;
dieselben fanden sich denn auch in einem sonst
unbenutzten Ställchen vor und wurden von Vater Jau ohne
weiteres zurückgegeben. Reist erhob Strafanzeige. Die
beiden Täter wurden in der Folge verhaftet und gaben
den Tatbestand in der ersten Abhörung unumwunden
zu, indem sie anerkannten, die Kaninchen sich in
diebischer Absicht angeeignet zu haben. Anlässlich
der Hauptverhandlung versuchten sie dann, wohl unter
dem Einflüsse ihrer Verteidigung, das Ganze als einen
mutwilligen Streich hinzustellen. Sie hätten nie die
Absicht gehabt, die Kaninchen zu behalten. Es gelang
ihnen jedoch nicht, das Gericht diesbezüglich zu
überzeugen. Im weitern sah sich das Gericht genötigt,
die beiden des qualifizierten Diebstahls schuldig zu
erklären, da letzterer zur Zeit der Nachtruhe und
durch Eindringen in ein bewohntes Gebäude, verübt
worden war. Es hatte dies zur Folge, dass beide, trotzdem

sie nicht vorbestraft sind, zu Korrektionshaus
verurteilt werden mussten, worin angesichts der nicht
gerade gravierenden Umstände des Falles und des

geringen Wertes des Entwendeten eine gewisse Harte
nicht zu verkennen ist. Jau und Fuhrer werden vom
Gemeinderat von Oberburg als etwas lockere Burschen
bezeichnet, gemessen aber keinen üblen Leumund. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch wahren sie die
Haltung, welche sie bereits vor Gericht nachträglich
eingenommen haben, indem sie den Diebstahl lediglich
als einen Nachtbubenstreich hinstellen. Im übrigen
berufen sie sich auf ihr Vorleben. Die Staatskosten
haben sie bezahlt. Der Gemeinderat von Oberburg
teilt vollständig die Anschauungsweise der Gesuchsteller

und empfiehlt dieselben zur gänzlichen
Begnadigung. Dagegen glaubt der Regierungsstatthälter,
den beiden gehöre eine Strafe, da ihr Benehmen nicht
entschuldbar sei, beantragt aber immerhin Herabsetzung

der Strafe auf 10 Tage Gefängnis. Der Regierungsrat
hält dafür, es lasse sich rechtfertigen, mit Rücksicht

auf die vorliegenden Empfehlungen, die bisherige
Unbescholtenheit der Gesuchsteller und in Würdigung

aller Umstände, die Strafe auf 10 Tage Gefangenschaft
herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Strafe
auf je 10 Tage
Gefangenschaft.

31. Messerli, Anna, geboren 1878, ledig, von Rüm-
ligen, Schneiderin, wohnhaft im Hirsbödeli, Gemeinde
Bremgarten, wurde am 23. Mai 1903 von den Ge-

schwornen des II. Bezirkes schuldig erklärt der Fälschung

einer Privaturkunde und Anstiftung zum
widerrechtlichen Gebrauche einer gefälschten Urkunde und
vom Assisenhöfe nach Anrechnung von 4 Tagen
Untersuchungshaft zu 11 Monaten und 27 Tagen Korrektions-
haus, wovon 5 Monate umgewandelt in 75 Tage
Einzelhaft, und zu 1 Jahr Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, sowie solidarisch mit ihrer Schwester,
Ida Messerli, zu 140 Fr. 90 Staatskosten verurteilt.
Anna Messerli hatte mit ihrer Schwester und ihrer
Mutter gemeinsam 5 Lose der Berner-Stadttheater-
lotterie gekauft. Bei der Ziehung entfiel auf 2 der
Lose je 5 Fr. Gewinn. Ein drittes Los hatte gewonnen,

wenn an letzter Stelle der Nummer eine 6 statt
eine 5 gestanden hätte. Es war dies Nr. 71,515; 71,516
gewann nämlich 500 Fr. Dieses Zusammentreffen
versetzte Anna Messerli in nicht geringe Erregung; die
Vorstellung des verlockenden Gewinnes gewann
schliesslich eine solche Gewalt über sie, dass sie das
Billet zu fälschen versuchte. Sie schnitt die Zahl 6

aus einem andern Billet heraus und klebte sie in sehr
geschickter Weise auf die fatale 5. Die Sache gelang
so gut, dass sie der Versuchung, von dem so
korrigierten Lose Gebrauch zu machen, nicht widerstehen
konnte. Sie schickte ihre jüngere Schwester Ida damit
auf die Volksbank, um die 500 Fr. einzulösen. Der
Kassier bemerkte die Fälschung nicht und schickte sich
an, die Summe auszuzahlen; als aber die Ida Messerli
mit der Ausstellung der Quittung längere Zeit zauderte,
schöpfte er Verdacht, unterzog das Los einer
nochmaligen Prüfung und entdeckte die Fälschung. Das
Mädchen wurde sofort verhaftet. Vor dem
Untersuchungsrichter legten beide Schwestern ohne weiteres ein
Geständnis ab. Beide waren nicht vorbestraft und
genossen einen guten Leumund. Bereits im September
1904 wurde der Anna Messerli durch den Grossen
Rat die Hälfte der Korrektionshausstrafe erlassen, dies
mit Rücksicht auf die Verumständungen des Falles
und das Vorleben derselben. Im vorliegenden Gesuch
verwendet sich nun Anna Messerli für den Erlass auch
des Restes der Strafe. Der Regierungsstatthalter
befürwortet das Gesuch angelegentlichst. Die Strafe habe
bisher nicht vollzogen werden können. Anna Messerli
sei tuberkulös und habe sich bereits mehreren
Operationen unterziehen müssen, die jedoch das Uebel
nicht zu heilen vermochten; sie sei aller Wahrscheinlichkeit

nach einem dauernden Siechtum verfallen.
Bei den Akten findet sich ein Zeugnis des Herrn Dr.
Fr. Lüscher, Dozent, das sich in ähnlichem Sinne
ausspricht und den Erlass der Strafe für sehr angezeigt
erachtet. Im weitern empfiehlt auch der Gemeinderat

von Bremgarten die Gesuchstellerin zur gänzlichen
Begnadigung. Wenn der Regierungsrat heute diesen
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Anträgen beistimmt, so .geschieht es lediglich im
Hinblick auf den Gesundheitszustand der Petentin, der
einzig die weitgehende Milde eines gänzlichen
Strafnachlasses zu rechtfertigen vermag.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

32. Althaus, Samuel, geboren 1860, von Laupers-
wil, gewesener Melker in der Mädchenerziehungsanstalt
Kehrsatz, wurde am 22. Oktober 1903 von den Assisen

des II. Bezirkes wegen Notzucht, nach Anrechnung
von 2 Monaten Untersuchungshaft, zu 2 Jahren und
10 Monaten Zuchthaus, zu 505 Fr. 65 Staatskosten
und 2100 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei verurteilt.

Althaus kam am 18. Mai 1903 als Melker in die
Anstalt Kehrsatz. Bereits am 20. Mai versuchte er,
ein Mädchen der Anstalt, das die Aufgabe hatte, Morgens

und Abends im Stalle die Milch zu holen, zur
Unzucht zu verleiten; als jedoch der Versuch an der
Unwissenheit des 16jährigen, körperlich und geistig
sehr zurückgebliebenen Mädchens scheiterte, ergriff
er dasselbe und vollzog an demselben mit Gewalt den
Beischlaf. Die Vergewaltigte erzählte den Vorfall
unmittelbar nachher einer Magd und sodann auch der
Vorsteherin der Anstalt. Althaus gab zu, dass er mit
dem Mädchen geschlechtlich verkehrt habe, behauptete
jedoch, letzteres sei einverstanden gewesen und habe
sich nicht gewehrt. Er behauptete, betrunken gewesen
zu sein. Althaus war bereits wegen Ehebruchs
vorbestraft und genoss einen schlechten Leumund. Erblich

belastet, ergab er sich schon früh dem Alkohol-
genusse. Der Hang zum Alkohol steigerte sich in der
Folge so sehr, dass er infolge delirium tremens aus
dem Militärdienste entlassen werden musste. Die
anfänglich bloss periodische Trunksucht artete nach und
nach in ein chronisches Laster aus. Die medizinischen
Experten erblickten in ihm das typische Bild des
moralisch total verkommenen chronischen Alkoholisten.
Eine vollständige Heilung von seinem Laster werde
kaum je eintreten. Unter dem Einflüsse des Alkohols
beging er denn auch sein Verbrechen. Immerhin war
seine Zurechnungsfähigkeit nicht eine geminderte. Im
vorliegenden, an den Grossen Rat gerichteten
Begnadigungsgesuche gibt er zu, dass seine Handlung eine
Strafe verdient habe; die subjektiven Verumständun-
gen des Falles seien jedoch bei deren Ausmessung
zu wenig berücksichtigt worden. Im übrigen macht
er sich anheischig, dem Alkohol in Zukunft völlig zu
entsagen. Was den ersten Punkt anbelangt, so kann
hier nicht des nähern darauf eingetreten werden; das
gerichtliche Verfahren hat denselben in umständlicher
Weise erörtert und der Gerichtshof allseitig in
Erwägung gezogen. Der zweite Punkt involviert nach der
Ansicht des Regierungsrates ebenfalls keinen
Begnadigungsgrund. Die völlige Abstinenz vom Alkoholge-
nusse nach Verbüssung der Strafe, wird ohnehin das
einzige Mittel sein, um Althaus vor weiteren Exzessen
und Konflikten mit dem Strafgesetze zu bewahren. Der
Regierungsrat beantragt, mit Rücksicht auf alle
Umstände, Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

33. Amacher, Fritz, geboren 1885, im Wydi in
Wilderswil, wurde am 17. Oktober 1904 vom Polizeirichter

von Interlaken wegen Jagdfrevels zu 80 Fr.
Busse und 3 Fr. Staatskosten verurteilt. Er wurde
von Jagdaufseher Balmer am 19. August 1904 auf
der Silerenalp im Bezirk Wilderswil auf der Gemsjagd

betroffen. Dem Urteil unterzog er sich ohne
weiteres. Amacher ist wegen Diebstahls und Holzfrevels
vorbestraft. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
erklärt er, es sei ihm unmöglich, die Busse zu bezahlen ;

dieselbe sei übrigens zu hoch. Der Gemeinderat von
Wilderswil und der Gerichtspräsident von Interlaken
empfehlen das Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung;
dagegen spricht sich der Regierungsstatthaller im
ablehnenden Sinne aus. Der Regierungsrat, in Ueber-
einstimmung mit der Forstdirektion, beantragt ebenfalls

Abweisung des Gesuches. Einmal hat die Jagd
zur geschlossenen Zeit stattgefunden; die Busse ist
somit nicht zu hoch gegriffen, sodann spricht auch
die Vorstrafe nicht zu seinen Gunsten.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

34. Jordi, Friedrich, geboren 1854, von Huttwil,
Weber auf der Langi zu Rohrbachgraben, wurde am
10. Januar 1905 vom Polizeirichter von Aarwangen
wegen Jagdfrevels zu 80 Fr. Busse und 24 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Jordi gestand zu, im Juni und
Juli 1904 mit einer zusammengeschraubten Flinte auf
Eichhörnchen Jagd gemacht und mehrere solche
erlegt zu haben. Speziell wurde er auch an einem Sonntag

morgens von verschiedenen Zeugen gesehen, wie
er, die Flinte in der Hand, dem benachbarten Walde
zuging und, nachdem dort ein Schuss gefallen war,
mit einem Tiere, wahrscheinlich einem Eichhörnchen,
zurückkehrte. Letzteren Fall bestritt Jordi; im übrigen
behauptete er, er hätte sich genötigt gesehen, gegen
die Eichhörnchen einzuschreiten, da sie ihm die ganze
Kirschenernte zu plündern drohten; es vermochte dies
jedoch den Umstand nicht aus der Welt zu schaffen,
dass im Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz
das Tragen von Stock- und Schraubenflinten schlechtweg

unter Strafe gestellt ist. Jordi ist nicht vorbestraft.

Im vorliegenden Strafnachlassgesuch macht er
nochmals geltend, er habe bloss sein Eigentum gegen
Schaden beschützt, die Busse vermöge er nicht zu
bezahlen. Der Gemeinderat von Rohrbachgraben und
der Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch.
Dagegen beantragt der Regierungsrat, in Uebereinstim-
mung mit der F'orstdirektion, mangels triftiger
Begnadigungsgründe das Gesuch abzuweisen. Der Gesuch-
steiler gibt zudem heute zu, auch am Sonntag gejagt
zu haben, was er anlässlich der Gerichtsverhandlung
bestritt; sodann behauptet er, es sei dies der einzige
Fall gewesen, währenddem er damals aussagte, er habe
etwa 6 Eichhörnchen erlegt. Diese Widersprüche
lassen denn auch seine Behauptung, er habe bloss
sein. Eigentum verteidigt, nicht im glaubwürdigsten
I ächte erscheinen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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35. Stäger, Christian, geboren 1887, und Sclmeiter,
Fritz, geboren 1887, beide Angestellte im Hotel Staubbach

in Lauterbrunnen, wurden am 5. Dezember 1904
vom Polizeirichter von Interlaken wegen Jagdfrevels
zu je 80 Fr. Busse und zu 5 Fr. Staatskosten verurteilt.

Die beiden wurden am 20. November 1904 von
Bannwart Michel in der Brechweide im Trümmelbachtal

angetroffen im Momente, als Stäger mehrere
Schüsse abgab; ob auf Wild geschossen worden war
oder auf ein Ziel, konnte er nicht feststellen. Vor dem
Richter bestritten beide, sich des Jagdfrevels schuldig
gemacht zu haben; Stäger habe auf ein Ziel geschossen;

schliesslich unterzogen sie sich dann doch dem
Urteil. Das dem Vater Stäger gehörende Gewehr,
welches samt Munition in der Brechweidhütte verwahrt
gelegen hatte, wurde konfisziert. Beide Verurteilte sind
nicht vorbestraft. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
behaupten sie neuerdings, sie hatten nicht auf Wild
geschossen, die hohen Bussen vermöchten sie aus
ihrem geringen Verdienste nicht zu bezahlen. Die
Staatskosten haben sie bezahlt. Der Gemeinderat von
Lauterbrunnen bescheinigt ihren guten Leumund und
empfiehlt eine Reduktion der Busse auf 10 Fr.
Desgleichen der Gerichtspräsident. Der Regierungsstatthalter

bemerkt, dass das in der Brechweide verwahrte
Gewehr des Vater Stäger offenbar dem Jagdfrevel habe
dienen sollen und. möchte daher die Busse nur auf
20 Fr. reduzieren. Der Regierungsrat, in Ueberein-
stimmung mit der Forstdirektion, hält dafür, dass mit
einer Reduktion der Busse um die Hälfte allen
Umständen Rechnung getragen wird. Die Tatsache, dass
die Jagd an einem Sonntage und zudem in einem mit
Bann belegten Bezirke stattfand, gestattet es nicht,
noch' weiter zu gehen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Busse
auf je 40 Fr.

36. Zahn, Friedrich, geboren 1882, Maurer auf dem
Sädel, Belpberg, wurde am 22. April 1904 vom
Polizeirichter von Seftigen wegen Jagdfrevels zu 140 Fr.
Busse und 6 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Zahn
zeigte sich im Februar 1904 selbst wegen Jagdfrevels
in 4 Fällen an. Im Januar, September und Dezember
1903 habe er je einen Hasen und im Januar 1904 einen
Fuchs geschossen. Ueber die Motive seiner
Selbstanklage befragt, erklärte er, seine religiöse Ueberzeug-
ung habe ihn dazu getrieben. Zahn ist nicht vorbestraft.

An die Busse hat er 65 Fr. abbezahlt. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch macht er geltend, er sei
ausser Stande, den Rest der Busse zu bezahlen. Er
leide an Epilepsie und könnte, falls er gezwungen
würde, die Busse abzusitzen, im Gefängnis ernstlich
in Gefahr geraten. Der Gemeinderat von Gerzensee
und der Regierungsstatthälter empfehlen das Gesuch.
Im weitern findet sich bei den Akten eine Erklärung
mehrerer Bürger von Gerzensee, welche Zahn öfters bei
seinen Anfällen betroffen haben und ein ärztliches
Zeugnis, welches, gestützt auf obige Erklärung, das
Gesuch ebenfalls befürwortet. Mit Rücksicht auf diese
Empfehlungen und die obwaltenden Umstände beantragt

der Regierungsrat, dem Gesuchsteller seien 40 Fr.
der Busse zu erlassen, so dass ihm noch 35 Fr. zu

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

bezahlen übrig blieben. Eine gänzliche Begnadigung
würde sich angesichts der wiederholten Widerhandlungen

nicht wohl rechtfertigen lassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass von 40 Fr. der
Busse.

37. Schliieb, Johann, geboren 1867, Landwirt, von
Mühleberg, in der Oberey-Au, Gemeinde Mühleberg,
wurde am 17. August 1.904 von der Polizeikammer
wegen Widersetzlichkeit gegen einen Bediensteten des
Staates zu 8 Tagen Gefängnis, 650 Fr. Entschädigung
an die Zivilpartei und 401 Fr. 25 Staats- und lnter-
ventionskosten verurteilt. Sonntag den 3. Januar 1904,
vormittags, begab sich der Staatsbannwart Johann Wieland

von seiner Wohnung im Tuft zu Heimisberg bei
Wohlen auf eine Diensttour der Aare entlang. In der
Nähe der sogenannten Burisei gewahrte er am Aareufer

den ihm bekannten Johann Schlueb mit einer
Flinte. Sofort schöpfte er Verdacht, Schlueb, der bereits
einmal wegen Jagdfrevels bestraft worden war,
befinde sich auf der Schleichjagd und ging auf ihn zu;
dieser stiess, sowie er Wielands ansichtig wurde, die
Flinte in einen Reisighaufen. Wieland, der den
Vorgang bemerkte, näherte sich dem Versteck, als ihm
Schlueb entgegentrat, den Weg versperrte und schliesslich

den weiter Vordringenden mit den Händen zurück-
stiess, wobei ersterer so unglücklich zu Boden fiel,
dass er das eine Wadenbein brach. Infolgedessen war
Wieland 6 Wochen vollständig und 7 Wochen teilweise
arbeitsunfähig. Schlueb bestritt, sich auf der Schleichjagd

befunden zu haben, wurde jedoch vom
Amtsgericht von Bern wegen Jagdfrevels zu 60 Fr. Busse
verurteilt ; einer diesbezüglichen Appellation verschloss
die Polizeikammer wegen Inkompetenz von Amtes
wegen das Forum. Sie nahm jedoch den Anlass wahr,
zu erklären, dass es für den Tatbestand der
Widersetzlichkeit irrelevant sei, ob Schlueb sich wirklich
auf der Jagd befand oder nicht, auf jeden Fall sei der
Jagdaufseher, der ihn an verdächtiger Stelle betroffen
habe, befugt und sogar verpflichtet gewesen, die Waffe
zu untersuchen. Abgesehen von einem Jagdfrevelfalle
im Jahre 1897 ist Schlueb nicht vorbestraft und gut
beleumdet.

Er wendet sich nun mit einem Gesuch an den Grossen

Rat um Erlass der Gefängnisstrafe, indem er
ausführt, dass der Unfall, der Wieland betroffen habe,
lediglich einem Zufalle zuzuschreiben sei; er habe
denselben durch Bezahlung der Zivilentschädigung soweit
möglich gut zu machen gesucht; im weitern habe er
auch sämtliche Kosten und die Busse getilgt ; die
finanziellen Nachteile, die ihn betroffen hätten, seien
schwere und für ihn schon Strafe genug. Das Gesuch
wird vom Gemeinderat von Mühleberg und vom
Regierungsstatthalter von Laupen angelegentlichst
empfohlen. Es muss zugegeben werden, dass die schweren
Folgen jenes Vorfalles von Schlueb offenbar nicht
beabsichtigt waren; es würde dies aber eine gänzliche

Begnadigung desselben nicht zu begründen
vermögen. Dagegen hält der Regierungsrat mit Rücksicht

auf das Vorleben des Gesuchstellers, der bis
dahin noch keine Gefängnisstrafe erlitten hat und dessen

guten Leumund, sowie die Bereitwilligkeit, mit.
59
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der er den finanziellen Punkt erledigt hat, eine
Umwandlung der Strafe in -eine Geldbusse nicht für
unangebracht. Er beantragt daher im Gegensatz zu der
Forstdirektion, welche auf Abweisung schliesst, die
8 Tage Gefangenschaft seien in 50 Fr. Busse
umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Strafe
in 50 Fr. Busse.

38. Mäder, Peter, geboren 1870, Landarbeiter, von
und in Niederried, wurde am 21. Januar 1905 von der
Polizeikammer wegen Misshandlung teilweise mit
einem gefährlichen Instrumente zu 60 Tagen Gefangenschaft,

wovon 40 Tage verschärft im Sinne von Art.
13, Al. 1 und 2, des Strafgesetzbuches verurteilt. In
Niederried ging seit einiger Zeit das Gerücht, Mäder
misshandle öfters das 2jährige uneheliche Kind Clara
Burgener seiner Ehefrau. Im Juni machte seine Ehefrau

selbst der dortigen Ortspolizeibehörde Mitteilungen,

welche die Richtigkeit jenes Gerüchtes dartaten.
Der Gemeindepräsident verfügte sich zu Mäder und
ermahnte ihn zur Ordnung. Kurze Zeit darauf liefen
neue Klagen wegen Misshandlung des Kindes ein. Letzteres

wurde nun einer ärztlichen Untersuchung unterstellt

und es zeigte sich, dass dasselbe sehr starke
Blutunterlaufungen in der Gesässgegend, am untern
Teil des Rückens und an den Seiten aufwies. Vor dem
Richter gab Mäder zu, dass er das Kind öfters körperlich

züchtigte, indem er es auf die Gesässgegend schlug,
mit einer Beiss'zange klemmte und auch zu Boden
schlug; dem erstinstanzlichen Urteil unterzog er sich
ohne weiteres. Die Staatsanwaltschaft, welche die
verhängten 5 Tage zu niedrig fand, ergriff die Appellation.
Mäder ist nicht vorbestraft. Am 23. März 1905 wurde
er vom Appellations- und Kassationshöf mit einem
Revisionsgesuche abgewiesen. Heute wendet er sich
nun mit einem Nachlassgesuche an den Grossen Rat,
indem er sich bestrebt, durch allerlei irrelevante und
unkontrollierbare Behauptungen das Geständnis,
welches er anlässlich der erstinstanzlichen Gerichtsverhandlung

ablegte, zu verwischen; er will nunmehr
sein Züchtigungsrecht nicht überschritten haben. Seine
Ausführungen richten sich gegen die Gemeindebehörden

von Niederried und den Gerichtspräsidenten von
Interlaken, enthalten dagegen nichts, was irgend
einen Begnadigungsgrund plausibel zu machen
vermöchte. Die von der Polizeikammer verhängte scharfe
Strafe erscheint im Hinblick auf die aussergewöhn-
liche Brutalität, welche der Gesuchsteller seinem
Stiefkinde gegenüber an den Tag gelegt hat, nur gerechtfertigt.

Der Regierungsrat beantragt daher Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

39. Jeanbourquin, Arnold, Schalenmacher, von
Les Bois, in Sous-les-Craux, wurde am 4. Februar
1905 vom Polizeirichter von Saignelégier wegen Schul-
unfleisses seiner 3 Kinder im November 1904 zu 27
Fr. Busse und 2 Fr. Staatskosten verurteilt. Im
vorliegenden Bussnachlassgesuch führt er aus, er sei
infolge Mittellosigkeit nicht in der Lage, die Busse zu
bezahlen; ebenso erlaube es ihm sein Gesundheitszustand

nicht, dieselbe abzusitzen. Die Kinder habe
er seinerzeit zu Haushaltungszwecken die Schule fehlen

lassen, da ihm die Frau gestorben sei. Der
Gemeinderat von Noirmont empfiehlt das Gesuch;
desgleichen der Regierungsstatthalter. Der Gesuchsteller
sei sehr arm und zudem gegenwärtig krank. Dr. Fleury
in Les Bois konstatiert an ihm Symptome beginnender
Lungenschwindsucht. Jeanbourquin ist nicht vorbestraft.

Der Regierungsrat in Uebereinstimmung mit
der Direktion des Unterrichtswesens beantragt mit
Rücksicht auf die vorliegenden Empfehlungen und die
obwaltenden Umstände, dem Gesuchsteller die Busse
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Brlass der Busse.

40. Gygax, Johann, geboren 1879, von Seeberg,
Käser, wohnhaft in Bern, wurde am 5. Februar 1905
vom korrektioneilen Gericht von Bern wegen
Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft, und 53 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Gygax war in einer Käsehandlung der Stadt
Bern als Käser angestellt. Es kam hin und wieder
vor, dass er von seinen Prinzipalen Ausschussware
kaufte und damit Handel trieb. Am 1. Dezember 1904
bestellte ihm ein Wirt im Bollwerk einen Käse; am
nächsten Tage entnahm Gygax am Abend nach Ge-
schäftssehluss dem Keller, den er regelmässig abzu-
schliessen hatte, einen Laib Käse im Wert von zirka
40 Fr. und Hess ihn durch einen Knaben dem
Besteller überbringen. Seinen Prinzipalen gab er hievon
keine Kenntnis; er Hess nicht einmal das Gewicht
kontrollieren. Das Fehlen des Stückes wurde jedoch
von den Angestellten des Geschäftes sogleich bemerkt;
Gygax zur Rede gestellt, leugnete anfänglich; schliesslich

gab er den Sachverhalt zu und bezahlte einen
vereinbarten Preis, worauf seine Prinzipale eine
Anzeige unterHessen. Eine solche wurde erst später von
Amteswegen eingereicht. Vor Gericht behauptete
Gygax, er habe das Vertrauen seiner Arbeitgeber in dem
Masse besessen, dass er den Käse ohne vorherige
Anfrage habe behändigen dürfen; es sei dies öfters
vorgekommen; er habe die Stücke dann jeweilen selbst
gewogen und erst nachträglich bezahlt; überdies habe
er im vorliegenden Fall einen der Prinzipale gefragt
und im Einverständnis mit demselben gehandelt. Diese
Behauptungen erwiesen sich als unrichtig; ein
einziges Mal hatte er ohne vorherige Eintrage dem Keller
einen Laib entnommen, ihn aber doch noch durch
die Angestellten wagen lassen. Dieses Vorgehen war
ihm damals verwiesen worden; nach dem vorliegenden

Falle wurde er sofort aus der Stelle entlassen.
Gygax ist nicht vorbestraft und war bis dahin gut
beleumdet.
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Er wendet sich nun mit einem Gesuch an den
Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe. Er
bestreitet heute noch, in diebischer Absicht gehandelt
zu haben und findet im übrigen die Strafe zu hoch. Die
städtische Polizeidirektion und der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch mit Rücksicht auf das
Vorleben des Petenten, wohl aber in Unkenntnis seines
seitherigen Verhaltens. Gygax musste nämlich am 23.
März 1905 vom korrektioneilen Richter von Burgdorf
neuerdings wegen Diebstahls bestraft werden. Diesmal

entwendete er einem ihm bekannten Landwirte,
der ihn aus Gefälligkeit eine Nacht beherbergt hatte,
ein Besteck mit 6 Kaffeelöffelchen und ein Paar Schuhe,
beides im Wert von zirka 20 Fr. Die ihm zudiktierten
14 Tage Gefängnis hat er bereits abgesessen. Dieses
neuerliche Vergehen des Gesuchstellers beweist, dass
er aus der ersten Verurteilung sich nicht, wie er es
hätte tun sollen, eine Lehre gezogen hat. Von einem
Erlass der Strafe kann daher nicht die Rede sein;
letztere ist übrigens keineswegs zu hoch gegriffen ;

das Gericht hat im Gegenteil das Minimum gesprochen.
Der Regierungsrat beantragt in Umfassung des
angebrachten, das Gesuch abzuweisen.

A ntrag des Regierungsrates : Abweisung.

41. Roth, Peter, geboren 1831, Landwirt, von und
in Unterseen, wurde am 1. September 1904 vom
Polizeirichter von Interlaken wegen Feldfrevels zu 30
Fr. Busse und 5 Fr. Staatskosten, sowie zu 6 Fr. 70

Entschädigung an die Zivilpartei verurteilt, Roth wurde
von Feldwächter Götz am 11. August 1904 dabei
ertappt, wie er einem dortigen Landwirt ein Quantum
Kartoffeln entwendete. Der Wert der Kartoffeln und
der angerichtete Feldschaden wurde vom Eigentümer
auf 6 Fr. 70 beziffert. Anlässlich der Gerichtsverhandlung

behauptete Roth, er habe nur nachsehen wollen,
ob die Kartoffeln gesund seien und zu dem Zwecke
mit dem Rechen darin « gegr übelt », entwendet habe
er nichts. Dem Urteil unterzog er sich dann aber
gleichwohl. Mit einer Nichtigkeitsklage wurde er von
der Polizeikammer schon aus dem Grunde abgewiesen,
weil er dadurch, dass er sich dem Urteil unterzog,
auf jedes weitere Rechtsmittel Verzicht geleistet habe.
Die Rekurskosten mit 8 Fr. 80 fielen Roth zu Lasten.
Genannter ist wegen Fundverheimlichung im Jahr 1895
mit Gefängnis vorbestraft. Im vorliegenden
Bussnachlassgesuch beharrt er auf der obigen Darstellung des
Tatbestandes. Die Busse könne er wegen Mittellosigkeit

nicht bezahlen. Der Regierungsstatthalter kann
das Gesuch nicht empfehlen. Wenn Roth sich wirklich

keiner deliktischen Absicht bewusst war, hätte er
sich dem Urteil nicht zu unterziehen brauchen; seine
nachträglichen diesbezüglichen Ausführungen sind
unkontrollierbar. Im übrigen ist das Vorleben des
Gesuchstellers nicht ganz makellos, so dass ßegnadig-
ungsgründe nicht vorliegen. Der Regierungsrat beantragt

daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

42. Leutwyler, Hans, geboren 1887, Schlosserlehrling,

von Reinach, Riesen, Walter, geboren 1888,
von Burgistein, und Zürcher, Friedrich, geboren 1886,
von Trub, Dachdecker, alle in Münsingen, wurden
am 4. November 1904 vom Polizeirichter von Konol-
fingen wegen Jagdfrevels jeder zu 40 Fr. Geldbusse
und 6 Fr. 45 Staatskosten verurteilt. Die genannten
wurden an einem Sonntag im Oktober 1904 von Landjäger

Holzer in der Niederwichtrach-Au mit einem
Flobertgewehr auf der Jagd betroffen. Die Waffe wurde
ihnen abgenommen und der Vorfall zur Anzeige
gebracht. Vor dem Richter bekannten sie, sich des
gleichen Vergehens schon 8 Tage vorher schuldig gemacht
zu haben; dem Urteil unterzogen sie sich ohne weiteres.
Sämtliche sind nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch führen sie nun aus, dass ihnen der
deliktische Wille zur Begehung der beiden Jagdfrevel
gefehlt habe. Das Flobert hätten sie lediglich zum
Vergnügen auf ihre Spaziergänge mitgenommen; ein
Tier hätten sie damit nie erlegt. Sie seien nicht fähig,
die Bussen zu bezahlen, desgleichen ihre Eltern; es
würde ihnen nichts übrig bleiben, als die Strafe im
Gefängnis abzusitzen, was angesichts ihrer Jugend eine
grosse Härte wäre. Der Gemeinderat von Münsingen
und der Gerichtspräsident von Konolfingen empfehlen
das Gesuch zur Berücksichtigung. Gestützt hierauf
und in Ansehung der Umstände des Falles, welche es
nicht als ausgeschlossen erscheinen lassen, dass die
jugendlichen Täter sich der Strafwürdigkeit ihrer
Handlungen wirklich nicht bewusst waren, beantragt der
Regierungsrat in Uebereinstimmung mit der Forstdirektion,

die Busse sei auf je 10 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Busse auf
je 10 Fr.

43. Gautier, Albert, geboren 1870, Graveur, von
Cortébert, wurde am 10. September 1904 von der
Polizeikammer des Kantons Bern wegen Familienver-
nachlässigung zu 1 Jahr Arbeitshaus und 195 Fr.
Staatskosten verurteilt. Gautier wurde im April 1904
von seiner Ehefrau wegen Nichterfüllung seiner Pflichten

als Familienvater den Behörden verzeigt. Vater
von 5 Kindern sorgte er in so unzulänglicher Weise
für seine Angehörigen, dass diese sich genötigt sahen,
die Hülfe von Privaten und der Armenbehörde in
Anspruch zu nehmen. Der schwache Verdienst, welchen
die Ehefrau als Nähterin erzielte, reichte nicht hin,
um die Kinder vor Hunger zu schützen. Gautier, der
als geschickter Arbeiter trotz der damaligen Uhren-
macherkrise immer Arbeit gefunden hätte, wie aus
den Depositionen mehrerer Zeugen hervorgeht, gab
sich dagegen dem Müssiggange und dem Spiele hin.
Er musste selbst zugestehen, dass er ein grosser Spieler

sei. Hin und wieder lag er dem Fischfange ob;
den daherigen Erlös vertrank er jedoch gewöhnlich in
den Wirtschaften, in denen er seine Beute absetzte.
Im ersten Quartal 1904 arbeitete er nicht mehr als
10 Tage auf seinem Beruf. Gegen Ende März gleichen
Jahres reiste er schliesslich mit entlehntem Geld nach
Chaux-de-Fonds; es gelang ihm dort auch, eine Stelle
zu finden; anstatt jedoch etwas für seine Familie zu
erübrigen, setzte er sein liederliches Leben fort und
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überliess jene ihrem Schicksal. Bereits im September
1898 wurde Gautier auf administrativem Wege wegen
liederlichen Lebenswandels für 6 Monate in die
Arbeitsanstalt versetzt; er ist ausserdem wegen Verleumdung,

Injurien, Wirtshausskandals und Misshandlung
vorbestraft und geniesst nicht den besten Leumund.
In der Strafanstalt gab sein Betragen öfters zu Klagen
Anlass.

Er wendet sich nun mit einem Gesuch an den Grossen

Rat um Erlass des Restes der Strafe, von der er
7 Monate verbüsst hat. Zu dessen Begründung führt
er Umstände an, die sich bereits anlässlich der
Gerichtsverhandlung als unzutreffend erwiesen, wie
Arbeitslosigkeit infolge der Uhrenmacherkrise. Wesentliche

Momente, die zu seinen Gunsten sprächen, sind
nicht vorhanden; sein Vorleben und sein Verhalten
in der Anstalt fallen im Gegenteil entschieden für die
Abweisung des Gesuches ins Gewicht. Der Regierungsrat

beantragt demgemäss Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

44. Zanotto, Antonio, geboren 1860, von Cavaso,
Italien, Steinbrecher in Laufen, wurde am 30.
Dezember 1904 vom Polizeirichter von Laufen wegen
Jagdfrevels zu 100 Fr. Busse und 22 Fr. 15 Staatskosten

verurteilt. Zanotto wurde Sonntags den 10.
Dezember von Landjäger Sauser dabei ertappt, wie
er eine von ihm gerichtete, selbstverfertigte Gewild-
falle in hinein Steinbruch bei Laufen losmachte und
daselbst versteckte. Die Falle, welche hernach von
dem genannten Beamten konfisziert wurde, war derart
zu richten, dass das Wild, das von dem gelegten Köder
zu nehmen versuchte, durch aufgespannte Steine
erschlagen wurde. Vor Gericht bestritt der Angeschuldigte

den Tatbestand. Zu den von Landjäger Sauser
gemachten Beobachtungen kamen jedoch die Aussagen
mehrerer Zeugen hinzu, welche keinen Zweifel an
der Schuld Zanottos aufkommen liessen. Letzterer ist
nicht vorbestraft und sonst gut beleumdet.

Im vorliegenden an den Grossen Rat gerichteten
Bussnachlassgesuch scheint er nunmehr das Vergehen
zugestehen zu wollen; er bemerkt wenigstens an einer
Stelle, aus den Strafakten gehe hervor, dass er jedenfalls

nicht der einzige Schuldige sei; die Busse
vermöge er infolge seiner grossen Familienlast nicht zu
bezahlen, übrigens sei dieselbe viel zu hoch. Letztere
Behauptung ist unbegründet; Zanotto wurde nämlich
in Anwendung des alten Jagdgesetzes von 1832 mit
100 Fr. bedeutend unter dem Minimum der angedrohten
Strafe gebüsst. Die Vollziehungsverordnung von 1876
zum Bundesgesetz, welche zur Anwendung hätte kommen

sollen, sieht für das Fallenlegen ein Bussminimum
von 75 Fr. vor; zudem wurde Zanotto am Sonntag
und bei geschlossener Jagdzeit bei seinen Manipulationen

betroffen, was ein zweifacher Grund zur
Verdoppelung der Strafe gewesen wäre. Aus den Akten
geht überdies hervor, dass es sich keineswegs um
einen vereinzelten Fall handelte. Der Regierungsrat,
in Uebereinstimmung mit der Forstdirektion, beantragt,

mangels vorliegender Begnadigungsgründe, das Gesuch
sei abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

45. Doussc, Elise geb. Selhofer, geboren 1862, von
Treyvaux, Kanton Freiburg, wohnhaft gewesen in Son-
vilier, wurde am 4. April 1899 von den Assisen des
V. Bezirkes schuldig erklärt der Teilnahme an der
von Ernst Wasserfallen in der Nacht vom 5. auf den
6. September 1898 an einem in Sonvilier befindlichen,
der dortigen Einwohnergemeinde gehörenden Wohnhause

begangenen Brandstiftung, wobei der im Hause
sich aufhaltende Friedrich Selhofer den Tod fand,
ohne dass letzteres Ereignis von. ihr vorausgesehen
werden konnte, und des Betrugsversuches gegenüber
der Schweizerischen Mobiliarversicherungsgesellschaft,
wobei der beabsichtigte Schaden den Betrag von 30,
nicht aber denjenigen von 300 Fr. übersteigt, und
verurteilt zu 8 Jahren Zuchthaus, 10,860 Fr. Entschädigung,

150 Fr. Interventionskosten und 958 Fr.
Staatskosten, dies alles solidarisch mit Ernst Wasserfallen.
In der Nacht vom 5. auf den 6. September 1898 brannte
in Sonvilier ein dreistöckiges, der Einwohnergemeinde
Sonvilier gehörendes Wohnhaus bis auf den Grund
nieder; dabei blieb der 67jährige Friedrich Selhofer,
der im dritten Stocke wohnte, in den Flammen. Im
Hause hatten ferner Sylvian üousse und seine Frau
Elise, geb. Selhofer, gewohnt und ein Confiseriege-
schäft betrieben. In der gegen diese, sowie ihren
Contremaître Ernst Wasserfallen auf Grund vorliegender

Verdachtsmomente angehobenen Strafuntersuchung
ergab sich, dass die Eheleute Dousse ihr Geschäft
gerne vergrössert hätten, wozu sich jedoch das Haus
als ungeeignet erwies. An einem Lokalwechsel hinderte
sie der auf lange Dauer abgeschlossene Mietvertrag.
Wasserfallen bemerkte einige Tage vor dem Brand
zu Frau Dousse, wenn man die zum Betrieb der
Confiserie dienlichen Räumlichkeiten durch Feuer
zerstören würde, so könnte der Mietvertrag gelöst werden.
In den nächsten Tagen wurden von Wasserfallen und
auch von Frau Dousse Massnahmen getroffen, welche
als Vorsichtsmassregeln für den Fall eines Brandausbruches

gedeutet werden mussten. Am Abend des 5.
September teilte Wasserfallen der Frau Dousse mit,
dass er in der folgenden Nacht Feuer einlegen werde ;

Frau Dousse bestritt zwar diese Aussage Wasserfallens
und behauptete, nichts von dessen Plan gewusst zu
haben. Tatsächlich beging Wasserfallen die Brandstiftung,

die dann die wohl auch für ihn unerwartete
Wirkung hatte, dass das ganze Haus eingeäschert wurde
und der Vater der Frau Dousse in den Flammen blieb.
Frau Dousse ist nicht vorbestraft und genoss einen
guten Leumund.

Bereits im März 1902, im Februar 1904 und im
November 1904 wandte sie sich mit Begnadigungsgesuchen

an den Grossen Rat, die immer als verfrüht
abgewiesen wurden. Der Regierungsrat hielt bei der
Begründung seiner Abweisungsschlüsse konsequent an
der Ansicht fest, dass es sich derein'st empfehlen
dürfte, der Gesuchstellerin mit Rücksicht auf ihr makelloses

Vorleben, ihre angegriffene Gesundheit und ihre
gute Aufführung in der Strafanstalt, einen kleinen
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Teil der Strafe zu erlassen. Mit Bezugnahme hierauf
gelangt denn Frau Dousse, unterstützt von ihrem
Ehemanne, schon heute wieder mit einem Gesuch an den
Grossen Rat um Erlass des Restes derselben. Der
Regierungsrat hält einen Erlass von vollen zwei
Strafjahren aus den anlässlich der Behandlung des letzten
Gesuches im November 1904 geäusserten Gründen
immer noch für zu weitgehend. Dagegen glaubt er
doch, dass heute einer definitiven Erledigung des
Gesuches nichts mehr im Wege steht und beantragt, in
Umfassung des Angebrachten, der Gesuchstellerin sei
das letzte Strafjahr in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des letzten Straf¬
jahres.

46. Seiler, August Robert, von Schaffhausen,
geboren 1865, Schriftsetzer, Obergasse 4 in Biel, Comi,
Carlo, geboren 1871, Uhrmacher, von Percosesia,
Italien, Zukunftsstrasse Nr. 54 in Biel, und Schmahl,
Hermann, geboren 1859, Remonteur, von Galizien,
Spenglergässli Nr. 9 in Biel, wurden am 18. September

1903, am 4. Oktober 1904 und am 17. Februar
1905 vom Polizeirichter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung, welches Verbot wegen Nichtbezahlung

der Gemeindesteuer von Biel über sie verhängt
worden war, verurteilt, der erstgenannte zu 2 Tagen
Gefangenschaft und 5 Fr. 50 Staatskosten, Comi zu
4 Tagen Gefangenschaft und 8 Fr. 50 Staatskosten, der
letztgenannte zu 2 Tagen Gefangenschaft und 4 Fr. 50
Staatskosten. Alle drei wenden sich nun mit Gesuchen
an den Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe,
indem sie ausführen, dass nunmehr sämtliche Steuern
und Kosten bezahlt seien. Dies wird denn auch von
den Gemeindebehörden von Biel und vom Regierungsstatthalter

bestätigt und von daher die Gesuche
empfohlen. Alle drei sind nicht vorbestraft. Der
Regierungsrat beantragt, unter Beibehaltung seiner Praxis,
die Strafe den Gesuchstellern zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

47. Kaempf, Marc, geboren 1871, von Sigriswil,
Uhrmacher, wohnhaft gewesen in Malleray, wurde am
13. Juli 1900 durch die Assisen des V. Bezirkes wegen
Mordversuches an seiner Ehefrau zu 6 Jahren Zuchthaus

und 388 Fr. 15 Staatskosten verurteilt. Die
Verhältnisse zwischen den Ehegatten Ksempf Hessen schon
seit längerer Zeit zu wünschen übrig und zwar durch

die Schuld des Mannes, der sich dem Trünke ergab,
ein ungeregeltes Leben führte und deswegen meistens
seine Stellen nach kurzer Zeit verlor. Die Frau, welche
einen sehr guten Ruf hatte, arbeitete in der Fabrik
und sorgte allein für den Unterhalt der Familie. Wenn
sie ihren Ehemann hin und wieder zur Einsicht
ermahnte, machte er ihr die heftigsten Szenen und
bedrohte sie. In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai
1900 machte er einen Mordanschlag auf sie. Im Laufe
des Tages hatte er sich nach Münster begeben, um
einen Tag Gefangenschaft anzutreten und abzusitzen
an Stelle der Bezahlung einer Busse, welche er sich
zugezogen hatte. Gegen Abend kam er jedoch zurück und
bemerkte zu seiner Frau, es sei ihm unterwegs unwohl
geworden. Gegen 9 Uhr gingen die Ehegatten zu Bett.
Als die Ehefrau eingeschlafen war, legte ihr Ksempf
einen Strick um den Hals und versuchte sie zu
erdrosseln; es gelang ihr jedoch, die Hände zwischen
Hals und Strick zu bekommen. Hierauf ergriff nun
Ksempf seinen Ordonnanz-Yatagan und schlug unbarmherzig

auf die wehrlose Frau ein. Als er letztere aus
mehreren Wunden bluten sah und tot glaubte, ergriff
er die Flucht. Trotz der beträchtlichen Blutverluste
konnte sich Frau Kaempf noch zum Nachbarhause
schleppen und Hilfe herbeiholen. Ihre Wunden waren
glücklicherweise nicht lebensgefährlich und Hessen
auch keinen bleibenden Schaden zurück. Ksempf wurde
am nächsten Tage verhaftet. Zuerst behauptete er,
er habe unter der Einwirkung einer Hallucimation
gehandelt. Später behauptete er, seine Ehefrau unterhalte

unerlaubte Beziehungen. Es gelang ihm jedoch
diesbezüglich nicht, die geringsten Indizien zu schaffen.

Ksempf war bereits zu mehreren Malen wegen
Misshandlung, Skandals, Diebstahls und Hausfriedensbruches

bestraft worden.
Im November 1904 wurde ihm durch den Grossen

Rat das letzte Strafjahr erlassen, so dass er am 13.
Juli 1905 aus der Anstalt entlassen würde. Heute stellt
nun seine Frau das Gesuch, der Grosse Rat möchte
ihm auch noch den Rest seiner Strafe schenken, dies
mit Rücksicht auf seinen Gesundheitszustand. Kaunpf
habe sich nämlich im Inselspital operieren lassen müssen

und sei noch gegenwärtig nicht geheilt. In der
Anstalt Thorberg könne er mangels der nötigen
Einrichtungen nicht in richtiger Weise behandelt werden.

Demgegenüber stellt der Anstaltsarzt von Thorberg

fest, dass der Zustand Kaunpfs sich seit der
Operation in einer Weise gebessert habe, dass er heute
als geheilt bezeichnet werden könne. Die nötige
Nachbehandlung könne in der Anstalt sehr wohl ausgeführt

werden. Der von Frau Kaempf angeführte Grund
zur Begnadigung ist demnach nicht vorhanden. Weitere
Gründe sind weder geltend gemacht worden noch
vorhanden. Der Regierungsrat beantragt daher, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

5

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1905. 60*



238 — .Ys 18

Strafnachlassgesuche.
IVachtrag.)

(Mai 1905.)

Dähler, Friedrich, geboren 1876, Pflasterer, wohnhaft

in Wangenried, wurde am 24. August 1904
von der Kriminalkammer des Obergerichtes des Kantons

Bern wegen qualifizierten und einfachen
Diebstahls, nach Abzug von 1 Monat Untersuchungshaft,
zu ll1/2 Monaten Korrektionshaus, Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit auf die Dauer von 2 Jahren

und solidarisch mit einem Mitschuldigen namens
Grossenbacher zu 147 Fr. 70 Staatskosten verurteilt.
Im Laufe des Jahres 1902 verübte Dähler, im Verein
unter Anleitung eines gewissen Friedrich Grossenbacher,

Landarbeiter in Lützelflüh, eine Reihe von schwereren

und leichtern Diebstählen. Die fraglichen Raubzüge

wurden ganz systematisch betrieben ; es beteiligte
sich bisweilen auch noch der Bruder des obgenannten
Grossenbacher daran. So verfügten sich die drei am
5. November 1902 in der Nacht von Oberburg aus
nach Lützelflüh zum Hause eines altern Ehepaares,
brachen in dals neben dem Schlafzimmer gelegene
Zimmer mittelst Oeffnen eines Fensters ein. Dähler
sprengte mit dem von Grossenbacher mitgebrachten
Meissel den darin befindlichen Sekretär auf. Das
inzwischen wachgewordene Ehepaar eilte herzu, der
Mann mit einem Stocke bewaffnet, die Frau mit einer
Lampe in der Hand; während Dähler sich durch das
Fenster zurückzog, schlug Grossenbacher der Frau
die Lampe aus der Hand, entwand dem Ehemanne
den Stock, trieb beide in ihr Zimmer zurück und
entnahm dann dem erbrochenen Sekretär einen Betrag
von 250 Fr., der unter die Teilnehmer verteilt wurde.
Aehnliches hatte sich bereits am 2. August 1902
zugetragen. Damals galt der Besuch gleichfalls einem
Bürger von Lützelflüh. Während Grossenbacher Wache
stand, drang Dähler durch ein Fenster in das Haus
ein und stahl dort eine Reihe von Gegenständen,
meistens Kleidungsstücke, im Werte von zirka 35 Fr.
Am 19. Dezember 1902, abends zwischeni 7 und 8 Uhr,
machten sie sich hinter das Haus eines Landwirtes in
Mützingen ; währenddem Grossenbacher sich im Keller
mit Käse belud, schlich sich Dähler in das Knechtezimmer

und entwendete ein Paar Schuhe und einen
Rock. Die Urheber dieser Diebstähle konnten längere
Zeit nicht eruiert werden. Zuerst wurde Grossenbacher,

der überdies noch eine ganze Reihe von
Diebstählen auf dem Kerbholz hatte, in Untersuchung
gezogen. Erst im Juli 1904 wurde die Aufmerksamkeit

des Gerichtes durch einen an Dähler gerichteten, aus
dem Untersuchungsgefängnis von Trachselwald
herstammenden Warnbrief, den die Ehefrau des Dähler
in Unkenntnis des Sachverhaltes dem Landjäger übergab,

auf Dähler gelenkt. Letzterer gab dann in den
folgenden Verhören nach einigem Zaudern alles
unumwunden zu. Dähler war bereits im Jahr 1895
wegen einfachen und qualifizierten Diebstahles mit 45

Tagen Einzelhaft bestraft worden. Dessenungeachtet
erklärte ihn der Gerichtshof als in jeder Beziehung
weniger belastet als Grossenbacher, der offenbar der
Rädelsführer der gemeinsamen Unternehmungen
gewesen sei; es gab dieser Erkenntnis dadurch
Ausdruck, dass er durch Abzug der Untersuchungshaft
die Umwandlung der Zuchthausstrafe in Korrektions-
hausstrafe ermöglichte.

Heute wendet sich nun Herr Fürsprecher Grieb
für den Dähler mit einem Gesuch an den Grossen Rat
um Erlass des Restes der Strafe. In finanzieller
Notlage und missgünstigen Verhältnissen, habe sich Dähler

durch Grossenbacher zu Vergehen hinreissen lassen,
die er nun tief bereue. Dähler sei besserungsfähig;
in jeder Beziehung weniger belastet als Grossenbacher,
würde sich dessen Begnadigung empfehlen. Es wird
auch verwiesen auf die peinlichen Verhältnisse, in
die Frau Dähler durch die Verurteilung ihres
Ehemannes für Delikte, welche er bereits vor dem Ab-
schluss der Ehe begangen hatte, geraten ist. Sie sei
gezwungen, sich als Fabrikarbeiterin kümmerlich
durchs Leben zu schlagen. Frau Dähler schliesst sich
dem Gesuche an. Der Regierungsrat ist nicht in der
Lage, das Gesuch zu empfehlen; es mag ja wohl
zugegeben werden, dass Grossenbacher stärker belastet
erscheint als Dähler; dem hat aber das Gericht, wie
bereits dargetan, in vollem Umfange Rechnung getragen;

andererseits hat doch auch Dähler an den zum
Teil ausserordentlich frech ausgeführten
Einbruchsdiebstählen in ganz intensiver Weise teilgenommen.
Das Vorleben Dählers ist denn auch nicht ganz makellos.

Wesentliche Gründe, die für eine Begnadigung
sprechen würden, liegen nicht vor. Der Regierungsrat
beantragt daher, in Würdigung aller Umstände, das
Gesuch sei abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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Vortrag der Armendirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

Verabreichung von Beiträgen aus dem Infersliilziingsfonds für Kranken-

und Armenanstalten

an

1. die in Burgdorf zu errichtende Anstalt für schwachsinnige Kinder;
2. die in Neuenstadt zu errichtende jurassische Anstalt für Unheilbare (Gottesgnad);
3. einen Neubau für das Orphelinat für Mädchen für den Amtsbezirk Delsberg,

in Delsberg.

(Mai 1905.)

1. Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf.
Das Armengesetz (§§ 11, 12 und 76) legt dem

Staate die Pflicht auf, für die Errichtung derjenigen
Anstalten zu sorgen, welche zu einer richtigen
Vollziehung der Armenpflege nötig sind. So haben wir
die verschiedensten Anstalten namentlich auch für
Kinder. Wir bringen physisch Defekte in Anstalten
für Epileptische, Taubstumme, Blinde unter, moralisch
Defekte in Erziehungsanstalten, deren der Staat
dermalen 8 besitzt, nicht gerechnet verschiedene
Gemeinde- und Privatanstalten. Zu den physischen und
psychischen Defekten gehört auch! der Schwachsinn.
Da hierüber teilweise ganz irrige, unzulängliche und
bisweilen fast ans Rohe streifende Anschauungen
existieren, so sehen wir uns zu einigen orientierenden
und richtig stellenden Bemerkungen veranlasst.

Unter Schwachsinn im weitern Sinn versteht man
alle jene geistigen Schwächezustände, verbunden mit
körperlichen Mängeln, die der Mensch mit auf die
Welt bringt, oder die ihn in den allerersten Lebensjahren

befallen. Je nach dem geringem oder höhern
Grad des geistigen Schwächezustandes unterscheidet
man 3 Abstufungen:

1. Schwachbefähigung (Schwachsinn in einem
geringem Grad) oder Debilität.

2. Schwachsinn im engern Sinn oder Imbecillität.
3. Blödsinn oder Idiotismus.

Die ersten, die Schwachbefähigten oder
Schwachbegabten, stehen nach ihrer geistigen Anlage den Voll¬

sinnigen oder geistig Normalen am nächsten, sie
besuchen wie diese die öffentliche Schule, selbstverständlich1

mit geringerem Erfolg. Darum hat man
angefangen, für die Schwachbegabten besondere Klassen
einzurichten, sogenannte Spezialklassen oder
Nachhülfeklassen, die neben den Normalklassen als
Bestandteile der Volksschule zu betrachten sind. Solche
Spezialklassen gibt es in Bern, Thun, Burgdorf, Biel
und in einigen andern Ortschaften und man hat damit
überall gute Erfahrungen gemacht. Allerdings ist die
Errichtung von Spezialklassen nur in grössern
Ortschaften möglich, wo die Zahl schwachsinniger Kinder

gross genug ist, dass sich die Bildung einer besondern

Klasse rechtfertigen lässt.
Auf der niedrigsten Stufe geistiger Anlage stehen

dagegen die Kinder der dritten Kategorie, die
Blödsinnigen oder Idioten. Ihr Denkvermögen ist gleich
Null ; sie sind deshalb bildungsunfähig. Das beste,
was man ihnen geben kann, ist eine richtige Verpflegung,

sei es bei Privaten, sei es in speziell für solche
Kinder eingerichteten Anstalten, wie es deren in einigen

Kantonen gibt. Im Kanton Bern besteht bis jetzt
keine solche Anstalt; doch wurde vor wenigen Jahren
für derartige Kinder eine besondere Abteilung
eingerichtet in der Irrenanstalt Bellelay.

Zwischen diesen beiden Kategorien, den bloss
Schwachbegabten und den völlig Blödsinnigen, stehen
die eigentlich Schwachsinnigen, die Schwachsinnigen
im engern Sinn, und für solche soll die Erziehungsanstalt

in Burgdorf errichtet werden, auf die sich
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unsere Vorlage bezieht. Im Unterschied von den
Blödsinnigen sind die Schwachsinnigen noch bildungsfähig,
da bei ihnen trotz des geistigen Defektes doch noch
eine Spur von Intelligenz und geistiger Anlage
vorhanden ist. Durch geeigneten Unterricht können diese
geweckt, gefördert und bis auf einen, gewissen Grad
entwickelt werden. Ja, zuweilen findet sich bei ihnen
neben hochgradiger Störung der Intelligenz einseitige
Begabung für gewisse Fächer, Musik, Handfertigkeit,
ja sogar fürs Rechnen. Da gilt es, diese schlummernden

Fähigkeiten durch einen individuellen, das heisst,
den Geistes- und Körperkräften des Individuums an-
gepassten Unterricht für den Besitzer, sowie für seine
Mitmenschen nutzbringend zu gestalten. Die Erfahrung

hat zur Genüge bewiesen, dass schwachsinnige
Kinder durch einen geeigneten, individualisierenden
Unterricht auf eine höhere Stufe geistiger Entwicklung

emporgehoben und zu brauchbaren Menschen
herangebildet werden können. Dieser Unterricht kann
aber nur in speziell dafür eingerichteten Anstalten
erteilt werden.

Die öffentliche Schule erteilt ihn nicht und kann
ihn nicht erteilen; ihr Unterricht passt für geistig
normale Kinder; sie schliesst deshalb die Schwachsinnigen

von ihrem Unterricht aus und muss es tun, weil
sie demselben nicht folgen können und darum wenig
oder keinen Gewin|n vom Schulbesuch haben, dabei aber
dem Lehrer die Aufgabe ausserordentlich erschweren
und die Mitschüler am Fortschritt hindern. Ueberdies
sind sie in der Schule nur zu häufig die Zielscheibe
des Spottes und beständiger Neckereien seitens ihrer
Mitschüler und werden infolgedessen mutlos,
verschlossen und heimtückisch.

Auch Eltern oder Pflegeeltern eignen sich in der
Regel nicht zur Auferziehung schwachsinniger Kinder,
trotz der zärtlichsten Liebe, die sie oft gerade für
solche von der Natur stiefmütterlich behandelten
Geschöpfe hegen ; denn sie sind nicht imstande, ihnen
den nötigen Unterricht zu erteilen oder sie in geeigneter

Weise zu beschäftigen, aus dem einfachen Grund,
weil ihnen die erforderlichen Kenntnisse und das richtige

Verständnis hiefür abgehen. Darum ist es eine
irrige Ansicht, zu meinen, für solche Kinder sei Privatpflege

das beste, sie brauchen nichts weiter als einen
genügenden Unterhalt und gehörige Beschäftigung, ein
besonderer Unterricht sei für sie nicht nötig, es komme
dabei doch nichts heraus und so weiter. Was Wunder,
wenn da viele von diesen Kindern geistig immer mehr
verkümmern und verblöden, und schliesslich den Ar-
menanstalten zur Pflege übergeben werden müssen.

Nein, den Schwachsinnigen helfen wir am besten,
wenn wir ihnen eine neue Heimat gründen, wo sie sich
wohl und glücklich fühlen, und das geschieht durch
Anstaltsverpflegung. Das hat man längst eingesehen,
im In- und Auslande, und darum längst angefangen,
für schwaichsinnige Kinder besondere Anstalten zu
errichten. Solche Anstalten bestehen in der Schweiz
an folgenden Orten: Regensberg (Zürich), Biberstein
und Bremgarten (Aargau), Kriegstetten (Solothurn),
Basel, Etoy (Waadt), Mauren (Thurgau), Masans
(Graubünden) und Weissenheim (Bern). Und die Erfahrungen,

die man bis jetzt mit den Anstalten gemacht hat,
lauten befriedigend. Hunderte schwachsinniger Kinder,
die sonst verkümmert wären, sind dort zu nützlichen
und brauchbaren Menschen erzogen worden. Es ist
das begreiflich. Das Anstaltsleben an sich mit, seiner
bestimmten Regelmässigkeit und Ordnung und der

mannigfachen Anregung, welche die Kinder im
Verkehr mit ihren Pflegern und Erziehern, wie auch
untereinander empfangen, dient dazu, den Stumpfen aus
seinem Traumleben zu wecken, den Unstäten zu
zügeln und zu beruhigen, alle zu ermuntern und zu
beleben, sie an Ordnung, Gehorsam und Reinlichkeit,
friedliches Zusammenleben und Verkehren mit.
andern und an eine geordnete Tätigkeit zu gewöhnen.
Dazu kommt ein ihren Geisteskräften angepasster
Unterricht. Charakter- und gemütbildend wirkt besonders

der Religions- und Gesangunterricht. Von grosser
Wichtigkeit für die körperliche Entwicklung der
Schwachsinnigen dagegen ist ein ihren Kräften
angepasster Turnunterricht. Dadurch werden ihre schwachen

und unbeholfenen Glieder und Muskeln geübt
und gestärkt; sie lernen sie brauchen und verwerten.
Ein vortreffliches Bildungsmittel bilden ferner die
Handfertigkeitsübungen. Da werden die Kinder zum
Beobachten, Untersuchen, Schätzen und Vergleichen
angehalten, sie werden zur Arbeitsamkeit, zur
Selbständigkeit und Selbsttätigkeit angeregt, ihre körperlichen

Fertigkeiten, werden ausgebildet und ihre
gesamten. Kräfte zur Ausübung eines Berufes vorbereitet,
was um so wichtiger ist, als die regelmässige Beschäftigung

den Schwachsinnigen auch nach der Entlassung
aus der Anstalt, auf der geistigen Höhe zu erhalten
vermag. Die Mädchen werden hauptsächlich in allen Zweigen

der weiblichen Handarbeiten und in den verschiedenen

Hausarbeiten unterwiesen, während die Knaben
Unterricht erhalten, im Korb-, Stroh- und Stuhlflechten,
in Papier- und Kartonnagearbeiten, in. der Herstellung
von Strohmatten, Teppichen, Finken, ferner im Schnitzen,

Hobeln, Laubsägen und so weiter. Es ist
Tatsache, dass Schwachsinnige oft recht ordentlich
beanlagt sind für mechanische Fertigkeiten gewisser
Handwerke, oder dass sie recht viel Sinn zeigen
für praktische Tätigkeiten. Viele können durch richtige

Erziehung dazu gebracht werden, ganz oder zum
guten Teil für ihre Existenz zu sorgen, während sie,
wenn sich1 niemand ihrer annimmt, ihren Eltern und
Angehörigen oder den Gemeinden zur Last fallen.

Wie wertvoll darum, wenn Eltern und Gemeinden
Gelegenheit haben, schwachsinnige Kinder einer gut
eingerichteten und gut geleiteten Anstalt übergeben
zu können.

Laut einer im Jahre 1897 auf Anordnung des
eidgenössischen Departements des Innern vorgenommenen

Zählung der schwachsinnigen Kinder waren
damals in der ganzen Schweiz 2015 solcher Kinder, von
denen 702 auf den Kanton Bern entfielen. Diese
verteilten sich auf die einzelnen Landesteile wie folgt:
Jura 69, Seeland 77, Oberaargau 79, Oberland 130,
Emmenthal 186 und Mittelland 161. Aus diesen Zahlen
ersieht man zur Genüge, dass im Kanton die Errichtung

von Anstalten für Schwachsinnige ein. dringendes

Bedürfnis ist. Die Privatanstalt Weissenheim bei
Bern genügt lange nicht, indem sie höchstens 35 Kinder

aufnehmen kann, und die Unterbringung schwachsinniger

Kinder in ausserkantonalen Anstalten hält
wegen Platzmangel oft, schwer, abgesehen davon, dass
dort für bernische Kinder sehr hohe Kostgelder
verlangt werden. Deshalb ist die Errichtung neuer
Anstalten dringend nötig.

Nun haben 110 Gemeinden der Amtsbezirke
Aarwangen, Wangen, Fraubrunnen, Burgdorf, Konolfingen,
Aarberg, Erlach, Laupen, Büren, Nidau und Scftigen
am 3. Februar 1904 sich zu einer Genossenschaft
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vereinigt zum Zwecke der Gründung einer Anstalt
für schwachsinnige Kinder in Burgdorf. Die
diesbezüglichen Statuten sind vom Regierungsrat genehmigt.
Ueber den Zweck der Anstalt gibt § 5 Auskunft. Er
lautet: «Die Anstalt bezweckt die Erziehung schwachsinniger

Kinder, deren körperlicher und geistiger
Zustand die Möglichkeit einer erfolgreichen Einwirkung
durch die Mittel einer Anstalt zulässt. Diesen Zweck
sucht sie zu erreichen durch einen dein Auffassungsvermögen

der Zöglinge entsprechenden Unterricht,
durch Pflege von Gemüt und Charakter, durch eine
rationelle Körperpflege, sowie durch angemessene
Beschäftigung (Handfertigkeit, Spiele, Landwirtschaft und
so weiter).» Laut § 9 soll die Anstalt zunächst
eingerichtet werden zur Aufnahme von 60 bis 70
Zöglingen. Doch wird von vornherein eine Erweiterung
derselben zur Aufnahme von 120 Zöglingen in
Aussicht genommen, sobald das Bedürfnis sich einsteilt.

Man könnte vielleicht geneigt sein, zu fragen, ob

man nicht besser kleinere Anstalten errichten sollte,
mit Rücksicht darauf, dass schwachsinnige Kinder
ganz besonders einer individuellen Behandlung
bedürfen, was nur in kleinern Anstalten möglich zu
sein scheint. Allein die gleiche Behandlung kann ihnen
auch in grössern Anstalten zu teil werden, nämlich
durch Einführung des Familiensystems. Durch strenge
Absonderung der Kinder in Gruppen, oder Familien
von 10—12 Kindern können die Nachteile grosser
Anstalten vermieden werden, ja, dieses Familiensystem
hat sogar gewisse Vorteile, die kleinen Anstalten
abgehen. Was aber zugunsten grosser Anstalten ganz
besonders ins Gewicht fällt, das ist der Kostenpunkt.
Der Betrieb in grössern Anstalten kommt verhältnismässig

viel billiger zu stehen als in kleinern Anstalten.
Auch die Grosszahl der Anstalten in Deutschland

ist nach und nach dazu gekommen, eine grössere Zahl
von Zöglingen aufzunehmen So haben die Anstalten

1. Dalldorf bei Berlin Raum für 200 Zöglinge
2. Bischweiler, Elsass » » 165 »

3. Darmstadt » » 142 »

4. Ecksberg, Bayern » » 208 »

5. Gemünden » » 120 »

6. Idstein, Hessen » » 150 »

7. Mariaberg, Württemb. » » 150 »

8. Mosbach, Baden » » 140 »

und so weiter.
So wird die projektierte Anstalt in Burgdorf noch

lange nicht eine der grössten werden.
Wichtig für eine solche Anstalt ist die Lage und

Umgebung derselben; sie muss in erster Linie eine
freie sein. Die schwachsinnigen Kinder sind arm an
Begriffen ; diese müssen ihnen durch entsprechende
Veranstaltungen beigebracht werden. Bestes Mittel hiefür

ist die unmittelbare natürliche Anschauung.
Deshalb soll eine Anstalt für Schwachsinnige eine
Umgebung haben, welche möglichst viele Anschauungsobjekte

darbietet. Das ist nun bei der projektierten
Anstalt in Burgdorf wirklich der Fall. Das Koserfeld,
darauf sie zu stehen kommt, ist dafür wie geschaffen.
Von allen Seiten freier Ausblick auf Wiesen und
Felder, auf Wälder und Berge, auf einen Teil der
gegenüberliegenden Stadt, auf verkehrsreiche Strassen und
drei Eisenbahnlinien. Kurz, das gibt einen
Anschauungsunterricht, wie er sein soll.

Wie schon bemerkt, soll die Anstalt auf das
sogenannte Koserfeld zu stehen kommen. Es wurde
daselbst zu dem Zweck ein Terrain von 175 Aren ange-

Bei lagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

kauft um eine Summe von 14,400 Fr. Hieran haben
die Einwohner- und Burgergomeinde Burgdorf in
verdankenswerter Weise Beiträge von 6000 und 3000 Fr.
bewilligt.

Gemäss § 2 der Statuten hat jede Gemeinde, die
Mitglied der Genossenschaft ist, an die Bau- und
Einrichtungskosten einen einmaligen Beitrag von 30 Rp.
per Einwohner und an die Betriebskosten einen
regelmässigen Jahresbeitrag von 5 11p. per Einwohner zu
entrichten.

Der Kostenvoranschlag für den Bau und, die
Einrichtung der Anstalt ist folgender:

1. Bauplatz von 175 Aren Fr. 14,400
2. Bau des Anstaltsgebäudes » 170,000
3. Weganlage » 1,600
4. Dependenzgebäude, Möblierung und

übrige Einrichtungen » 54,000

Summa Fr. 240,000

Zur Deckung dieser Kosten stehen der Genossenschaft

folgende Mittel zur Verfügung :

1. Beiträge der Einwohner- und
Burgergemeinde Burgdorf Fr. 9,000

2. Beiträge des Staates aus der Bundes-
schulsubvention » 30,000

3. Beiträge der Gemeinden in der Höhe
von 30 Rp. per Kopf » 29,400

4. Legat von Ferd. Affolter sei » 10,000
5. Geschenke (der Ersparniskasse Burgdorf,

Spar- und Leihkasse Münsingen) » 1,200

Summa Fr. 79,600
oder rund » 80,000

Gesamtkosten Fr. 240,000
Davon ab » 80,000

Somit Fehlbetrag Fr. 160,000

Nun stellt die Anstaltsdirektion an den Regierungsrat
zu Händen des Grossen Rates das Gesuch:

« Es möchte der Genossenschaft für Gründung und
Betrieb einer Anstalt für schwachsinnige Kinder in
Burgdorf an die Kosten für Bauplatz, Bau, Weganlagen,

Mobiliar, Dependenzgebäude und übrige
Einrichtungen ein Beitrag von 160,000 Fr. gewährt werden

zur Deckung des noch ungedeckten Kostenanteils. »

Mit Rücksicht darauf, dass die Erstellung der
projektierten Anstalt einem längst gefühlten, dringenden
Bedürfnis entgegenkommt, beantragen wir, es sei an
die auf 240,000 Fr. veranschlagten Bau- und
Einrichtungskosten, gleich wie seinerzeit den Anstalten Enggi-
stein und Oberbipp, ein Staatsbeitrag von 80 °/0 der
Gesamtkostensumme auszurichten, gleich Fr. 192,000
Davon ah die aus der Bundessubvention

bereits verabfolgten » 30,000

Bleiben zu Lasten des Staates Fr. 162,000

Dieser Beitrag wäre auszurichten in 6 Jahresraten
von je 27,000 Fr.

Sollte der von uns beantragte Staatsbeitrag etwas
hoch erscheinen, so geben wir zu bedenken, dass
andere Kantone für den gleichen Zweck noch grössere
Opfer gebracht haben oder bringen wollen. So hat
zum Beispiel der Grosse Rat des Kantons Luzern
unlängst beschlossen, zum Zweck der Errichtung einer
kantonalen Anstalt für schwachsinnige Kinder eine

61
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Summe von 360,000 Fr. zu verwenden und der kleine
Kanton Schaffhausen für den nämlichen Zweck 100,000
Fr. Wir denken, der Kanton Bern werde hinter
andern Kantonen nicht zurückbleiben wollen.

Anträge :

1. Der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf

wird aus dem Unterstützungsfonds für Kranken-

und Armenanstalten ein Beitrag von 162,000
Fr. ausgerichtet, zahlbar in 6 jährlichen Beiträgen

von je 27,000 Fr.
2. Die von der Anstalt vorgelegten Pläne samt

Kostenvoranschlag sind nach Prüfung durch die
Baudirektion durch den Regierungsrat. zu genehmigen.

3. Die Hingabe der Bauarbeiten und des Mobiliars
findet auf Begutachtung durch die Anstaltsbehörden

und die Baudirektion durch den Regierungsrat
statt.

Die Baudirektion bestellt, im Einverständnis
mit, den Anstaltsbehörden, auf Rechnung des
Baukonto die Bauaufsicht.

4. Die Armendirektion und der Regierungsrat haben
in geeigneter Weise dahin zu wirken, dass die
Gemeinden der seeländischen, oberaargau i sehen
und emmenthalischen Amtsbezirke, welche der
bestehenden Genossenschaft noch nicht beigetreten
sind, zum Beitritt veranlasst werden. Nötigenfalls
ist von § 54 des Armen- und Niederlassungsgesetzes

Gebrauch zu machen.

2. Anstalt für Unheilbare für den protestantischen
Jura (Filiale Gottesgnad).

Es existieren im Kanton Bern dermalen folgende
Anstalten für unheilbare Kranke:

1. In Beitenwil seit 1884.
2. In Hellsau seit 1893 (dermalen infolge Neubaues

in Koppigen).
4. In Spiez seit 1896.
5. In Mett seit 1897.

Diese Anstalten verdanken ihre Entstehung einer
von der Kantonssynode ausgehenden Anregung und
der freiwilligen Liebestätigkeit. An den Bau- und Ein-
richlungskosten hat sich der Staat, weil der «

Unterstützungsfonds für Kranken- und Armenanstalten» früher

nicht existierte, nicht wesentlich beteiligt. Dagegen
gemessen die Gemeinden für ihre Pfleglinge die
Beiträge des Armengesetzes und die Anstalten noch
besondere Beiträge gestützt auf das Gesetz vom 29.
Oktober 1899.

Wir haben in unserem Bericht betreffend die
Unterstützung der Anstalt in Mett, d. d. Mai 1904, verschiedene

Details angeführt, worauf wir hier der Kürze
halber einfach verweisen. (Vergleiche Beilagen zum
Tagblatl des Grossen Rates, Jahrgang 1904, Nr. 37).

Im Jura existiert dermalen noch kein Asyl für
Unheilbare, wohl aber sind die Vorarbeiten soweit
gediehen, dass die Errichtung einer solchen Anstalt
in nächster Zeit stattfinden kann. Schon seit mehreren

Jahren werden zu diesem Zweck bei Gemeinden
und Privaten Gaben gesammelt, welche dermalen auf
zirka 70,000 Fr. ansteigen und schliesslich etwa
90,000 bis 100,000 Fr. betragen dürften. Das Unter¬

nehmen hat sich rechtlich organisiert und bildet einen
Teil der kantonalen Vereinigung Gottesgnad (v.
Statuten vom 20. Juni 1904 und 1 Jahresbericht über die

projektierte Zweiganstalt «Monrepos» in Neuenstadt).
Nach einlässlicher Prüfung durch Experten wurde als
Sitz der Anstalt Neuenstadt gewählt und dort in
schöner und gesunder Lage ein Bauplatz erworben.
Baupläne und Kostenvoranschlag sind ausgearbeitet
und durch die Herren Architekten Stöklin (Burgdorf)
und Propper & Schneider (Biel) in zustimmendem
Sinn begutachtet worden.

Die Kosten des für 65 Kranke berechneten
Gebäudes (samt Mobiliar) betragen rund Fr. 192,000

Bereits vorhandene Geldmittel rund » 70,000

Fehlbetrag Fr. 122,000
Davon ab 50 °/0 Staatsbeitrag an die

Gesamtkosten » 96,000

Somit Fehlbetrag Fr. 26,000

eine Summe, welche die Anstalt noch aufzubringen
hat und auch aufbringen wird, so dass sie schuldenfrei
dastehen wird, was dem Staate auch wieder in der
Weise zugute kommt, dass der Staatsbeitrag an die
Kostgelder sich entsprechend niedriger stellt.

Gestützt auf das Angebrachte stellen wir die

Anträge :

1. Der Anstalt für Unheilbare, «Monrepos» in Neuenstadt

(Filiale Gottesgnad), wird für den projektierten

Neubau aus dem « Unterstützungsfonds für
Kranken- und Armenanstalten» ein Beitrag von
50 °/() der Gesamtkosten von 192,000 Fr. im Maximum

verabfolgt, zahlbar in 6 jährlichen Baten
von 16,000 Fr.

Die letzte Rate ist erst auszubezahlen nach
Schluss der Abrechnung und Genehmigung der
ausgeführten Bauten durch den Regierungsrat.

2. Die von der Anstalt vorgelegten Pläne samt
Kostenvoranschlag sind nach Prüfung durch die
Baudirektion der Genehmigung des Regierungsrates
zu unterbreiten.

3. Die Hingabe der Bauarbeiten findet auf
Begutachtung durch die Anstaltsbehörden und die
Baudirektion durch den Regierungsrat statt.

Die Baudirektion bestellt nach Anhörung der
Anstaltsbehörden auf Rechnung des Baukonto die
Bauaufsicht.

3. Orphelinat für Mädchen in Oelsberg.

Die Gemeinden des Amtsbezirks Delsberg haben
1890 ein Orphelinat für Knaben gegründet, das
dermalen 84 Pfleglinge hat. Auf demselben ruht noch
eine Schuldenlast von 42,000 Fr. Die Errichtung eines
Orphelinates für Mädchen ist ein absolutes Bedürfnis,
da gute Pflegeplätze in Familien nur ausnahmsweise
erhältlich sind. Die Gemeinden, durch Statuten vom
7. Juli 1890 in eine Genossenschaft vereinigt, haben
die Errichtung einer Abteilung für Mädchen beschlossen

und durch die Herren Gebrüder Könitzer in Worb
Pläne und Kostenvoranschlag ausarbeiten lassen. Die
Kosten betragen für:
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1. Grund und Boden Fr. 4,000
2. Gebäude » 155,000
3. Mobiliar » 28,000
4. Elektrische Einrichtungen » 2,000
5. Diverses » 6,000

Zusammen Fr. 195,000

Die Gemeinden verlangen einen Beitrag von 80 °/0,
was 156,000 Fr. ausmachen würde. Den Rest mit
39,000 Fr. gedenken sie durch die Gemeinden und die
Privatwohltätigkeit aufzubringen. Angesichts der
Tatsache, dass sämtliche 23 Einwohnergemeinden des
Amtes Delsberg dem Verband angehören und für das
Armenwesen mässig belastet sind, da sie bedeutende
Hülfsmittel (Burgergutsbeiträge) besitzen, finden wir,
ein Staatsbeitrag von 60 °/0 dürfte genügen. Es würde
das 117,000 Fr. ausmachen.

Anträge :

1. Dem Orphelinat in Delsberg wird zur Errichtung
einer Abteilung für Mädchen an den von ihm
projektierten Neubau aus dem «Unterstützungsfonds

für Kranken- und Armenanstalten» ein Beitrag

von 60°/0 der Kostensumme von 195,000 Fr.
(Mobiliar inbegriffen), jedoch in keinem Falle mehr
als 117,000 Fr. bewilligt, zahlbar in 6 jährlichen
Raten von je 19,500 Fr.

Die letzte Rate ist erst auszubezahlen nach
Schluss der Abrechnung und Genehmigung der
ausgeführten Bauten durch den Regierungsrat.

2. Die von der Anstalt vorgelegten Pläne samt
Kostenvoranschlag sind nach Prüfung durch die ßau-
direktion der Genehmigung des Regierungsrates
zu unterbreiten.

3. Mit dem Bau darf erst; begonnen werden, wenn
sich die Anstalt über die von ihr zu beschaffenden
finanziellen Mittel im Betrage von 78,000 Fr.
ausgewiesen haben wird. Diese Summe darf nicht
auf dem Anleihenswege beschafft werden.
Dagegen steht dem Regierungsrat das Recht zu,
gegenüber renitenten Gemeinden von § 54 des
Armen- und Niederlassungsgesetzes Gebrauch zu
machen.

4. Die Hingabe der Bauarbeiten findet auf Begutachtung
durch die Anstaltsbehörden und die

Baudirektion durch den Regierungsrat statt.
Die Baudirektion bestellt nach Anhörung der

Anstaltsbehörden auf Rechnung des Baukonto die
Bauaufsicht.

» 500,000

Fr. 250,000

» 375,000

Der Unterstützungsfonds für Kranken- und
Armenanstalten beträgt dermalen, nach Abrechnung der bis
jetzt bezahlten und bewilligten Beiträge, noch zirka

Fr. 750,000
Davon darf nicht verwendet werden

ein Kapitalbetrag von
Bleiben zur Verwendung
Die Gesamtsumme der an die drei

Anstalten auszurichtenden Beiträge beträgt

Mithin Defizit Fr. 115,000

Angesichts dieser Sachlage schlagen wir jährliche
Ratenzahlung von zusammen 62,500 Fr. vor. Auf diese
Weise kann die Angelegenheit auf allseitig befriedigende

Weise erledigt werden.
Die jährlichen Kapitalzinse

betragen Fr. 20—30,000
Beitrag aus dem Kredit für bela-

lastete Gemeinden, zirka » 20,000
Im weitern sollen 3 °/0 des Ertrages

der Erbschafts- und Schenkungssteuer
jährlich dem Fonds zufHessen, was
ausmacht, zirka » 20—25,000

Mithin jährlich zufliessende Mittel,
zirka Fr. 60—75,000
woraus die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse
befriedigt werden können.

Mit Hochachtung

Bern, im Mai 1905.

Der Direktor des Armenwesens :

Ritschard.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, 17. Mai 1905.

Im Namen des 'Regierungsrates
der Präsident

F. v. Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht der Finanzdirektion

an den

Begierangsrat zu Händen des Grossen Bates
betreffend

die Eingabe der Einwohnergemeinde Twann.

(August 1904.)

Namens der Einwohnergemeinde Twann, vertreten
durch ihren Gemeinderat, richtete Fürsprecher Jahn
in Bern unter dem 19. Januar 1904 eine Eingabe an
den Grossen Rat, worin das Gesuch gestellt wird :

« Es sei durch Dekret des Grossen ltates über die
« Zuteilung des sogenannten « Heidenweges » zu ent-
« scheiden und zwar nach vorausgegangener Anhörung
« der Beteiligten, zu welchen selbstverständlich auch
« die Gesuchstellerin gehört. »

Diese Eingabe wurde durch das Grossratspräsidium
dem Regierungsrat zur Einbringung von Bericht

und Antrag überwiesen.

I. Tatbestand:
Das vorliegende Gesuch gründet sich auf folgenden

Tatbestand :

1. Durch die infolge der Arbeiten der Juragewässerkorrektion

entstandene Tieferlegung des Bielersees
wurde dem letztern ein Landstrich abgewonnen,
welcher sich von Erlach bis zur St. Petersinsel mit ihrem
Ausläufer der sogenannten kleinen Insel erstreckt. Dieses

Areal genannt der Heidenweg misst nach
Angabe der Gesuchsteller in der Länge zirka 3600 m.,
die Breite desselben variert zwischen 150—400 m.,
so dass der Quadratinhalt zirka 70 ha. betragen wird.
Der Landstrich grenzt, wie bereits bemerkt, auf der
einen Seite an den Gemeindebezirk Erlach, auf der
andern Seite an die St. Petersinsel, welche zum Ge-
meihdebezirk Twann gerechnet wird.

Ein Teil des genannten Terrains wurde seitens des
Ausschusses der Abgeordnetenversammlung der Jura-

gewässerkorrektion unter dem 1. Mai 1874 dein
Burgerspital von Bern als Eigentümer der St. Petersinsel
verkauft. Der Rest ging infolge des Dekretes vom 3.
März 1882 anlässlich der Liquidation des Unternehmens

der Juragewässerkorrektion in das Eigentum des
Staates über. Ein Teil desselben wurde unter dem
20. August 1890 der Einwohnergemeinde Erlach
verkauft, der andere Teil wurde parzelliert und ging
durch Kaufsteigerung vom 14. Juni 1892 an eine
Anzahl (35) Privatpersonen über.

2. Die angeführten Kaufverhandlungen liessen es
nun aber als notwendig erscheinen, die Zugehörigkeit
des neuentstandenen Landstriches zu einer bestimmten
Gemeinde festzusetzen, um dadurch die Fertigung der
Käufe zu ermöglichen.

Die Finanzdireklion, welche jene Verhandlungen
zu führen hatte, ersuchte deshalb mit Schreiben vom
10. März 1892 die Direktion der öffentlichen Bauten
als zuständige Amtsstelle einen diesbezüglichen Be-
schluss des Regierungsrates zu veranlassen, indem
sie zugleich der Ansicht Ausdruck verlieh, dass das
Terrain naturgemäss zur Gemeinde Erlach gehöre.

Die Baudirektion liess die Angelegenheit durch das
kantonale Vermessungsbureau untersuchen und
begutachten und legte hierauf unter dem 27. Mai 1892 dein
Regierungsrate Bericht und Antrag vor. Gestützt darauf

beschloss der Regierungsrat in seiner Sitzung
vom 28. Mai 1892:

« Der durch die Juragewässerkorrektion trocken ge-
« legte sogenannte Heidenweg zwischen Erlach und
«der St. Petersinsel, der nunmehr verkauft werden
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« soll, wird dem Territorialgebiet der Gemeinde Er-
« lach zugeteilt. »

Gegen diese Verfügung, welche ihre praktische
Folge in der Vornahme der Fertigung der später
abgeschlossenen Liegenschaftskäufe durch den
Einwohnergemeinderat von Erlach fand, wurde von keiner
Seite Einsprache erhoben, und es wurde auch von
keiner Seite die Zuständigkeit der Fertigungsbehörde
von Erlach bestritten.

Aber auch über den Verlauf der Gemeindegrenzen
zwischen den Gemeinden Erlach und Twann entstanden

niemals Differenzen; man hielt sich vielmehr von
beiden Seiten, während mehr als zehn Jahren an den
durch den Regierungsratsbeschluss vom 28. Mai 1892
geschaffenen faktischen Zustand. Dies zeigte sich
namentlich auch darin, dass die Gemeindebehörden von
Twann zu verschiedenen Malen von denjenigen von
Erlach die Rückerstattung der Kosten für die
Beerdigung von Ertrunkenen, welche auf dem Heidenweg

gefunden und nach Anordnung des Regierungsstatthalters

in der Gemeinde Twann bestattet worden

waren, forderten und erhielten.
Im Januar 1903 wurde dann die Staatskanzlei durch

Regierungsstatthalter Schneider in Nidau ersucht, sie
möchte der Gemeinde Twann von dem genauen Wortlaut

des Regierungsratsbeschlusses vom 28. Mai 1892
Kenntnis geben. Die genannte Amtsstelle entsprach
dieser Anregung am 7. Januar 1903 durch Zusendung
eines Auszuges aus dem Regierungsratsprotokoll an
den Gemeinderat von Twann.

Es zeigte sich ziemlich bald, zu welchem Zwecke
man diese Mitteilung verlangt hatte, indem auf Grund
derselben Fürsprecher Jahn in Bern unter dem 3.
März 1903 gegen den genannten Beschluss eine
staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4
der Bundesverfassung und des Art. 63 der
Kantonalverfassung an das Bundesgericht einreichte.

Gemäss Urteil vom 30. September 1903 trat das
Bundesgericht auf diesen Rekurs nicht ein, in dem
es einerseits betonte, dass sich der angefochtene
Regierungsratsbeschluss auf ein spezielles Rechtsverhältnis

beziehe, bei dem die Einwohnergemeinde
Twann gar nicht Partei gewesen sei, anderseits, dass,
wenn sich die Rekurrentin, wie sie es in der
Beschwerde tat, über einen Eingriff des Regierungsrates

in die Kompetenz der gesetzgebenden Gewalt
beklagen wolle, sie sich vor allem an den Grossen Rat
als oberste Staatsbehörde zu wenden hätte.

II. In rechtlicher Beziehung; :

1. Das Gesuch der Einwohnergemeinde Twann
stellt sich dar, als eine Petition an den Grossen Rat,
wodurch der Erlass eines Dekretes im Sinne des Art.
63 der Staatsverfassung angeregt werden soll. Es ist
deshalb vor allem zu untersuchen, ob im vorliegenden

Fall die Voraussetzungen zu einem derartigen
Erlass und damit die Zuständigkeit des Grossen Rates
gegeben ist, oder nicht.

Art. 63 garantiert die gegenwärtig geographischpolitische

Einteilung des Staatsgebietes in Gemeinden

und Kirchgemeinden. Dabei sieht er jedoch für
drei Spezialfälle eine Abänderung derselben durch
Dekret des Grossen Rates vor.

Es betrifft dies die Bildung neuer Gemeinden und
Kirchgemeinden, ferner die Vereinigung und endlich

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1905.

die Veränderung in der Umschreibung bestehender
Gemeinden und Kirchgemeinden.

In der Erwähnung dieser drei Spezialfälle liegt
eine formelle Erweiterung gegenüber Art. 66 der
Verfassung vom 31. Juli 1846, welcher einfach besagte:

« Die gegenwärtige Einteilung des Staatsgebietes in
«Kirchspiele und Gemeinden wird beibehalten. Die-
« selbe kann nur durch das Gesetz nach jeweiliger
«Anhörung der Beteiligten abgeändert werden.»

Durch diese formelle Aenderung wollte man nicht
nur die Materie vereinfachen, indem man den schwerfälligen

Apparat der Gesetzgebung durch den Dekretsweg

ersetzte, sondern man wollte namentlich auch
die Bestimmung präzisieren, indem man durch die
abschliessende Aufzählung der drei Fälle genau
ausschied wie weit die Kompetenz des Grossen Rates in
dieser Beziehung gehen sollte. Dies konnte offenbar
nur den Sinn haben, dass man die Regelung aller
andern Fälle, welche auf die geographische Einteilung
von irgend welchem direkten oder indirekten
Einflüsse sein könnten der ordentlichen Verwaltungsgesetzgebung

überlassen wollte.
Anlässlich der Beratung der Verfassung von 1893

gab denn auch der Berichterstatter des Regierungsrates
eine kurze aber sehr prägnante Charakteristik der
drei in Frage stehenden Fälle (vergleiche Tagblatt
des Grossen Rates 1893, S. 59). Dieser Erläuterung
wurde von keiner Seite widersprochen, so dass wir
annehmen dürfen, dass man im Schoss der beratenden

Behörde über die Tragweite des Art. 63 der
Verfassung durchaus im Klaren war.

Speziell auch der Fall, auf welchen das vorliegende

Gesuch abstellt, nämlich die Veränderung in der
Umschreibung bestehender Gemeinden wurde in der
Beratung seiner rechtlichen Bedeutung nach beleuchtet.

Und zwar umschrieb ihn der Berichterstatter des
Regierungsrates folgendermassen : « Ein dritter Fall
«endlich «Veränderung in der Umschreibung beste-
« hender Gemeinden und Kirchgemeinden » bezieht sich
«hauptsächlich auf die Aufhebung von Enklaven bei
« Anlass der Aufstellung von Vermessungswerken. »

Wie sich aus dieser Erklärung ergibt, wurde der
in Betracht kommende Fall mit Rücksicht auf das
Vermessungswesen geregelt. Dabei schloss man sich
im wesentlichen einer Normierung an, wie sie schon
früher im Dekret vom 11. September 1878 über die
Bereinigung der Gemeindegrenzen im alten Kantonsteil

Art. 4 AI. 3 enthalten war, worin bestimmt wurde :

« Bei Aufhebung von Enklaven entscheidet in Streit-
« fällen der Regierungsrat in erster und der Grosse
« Rat in zweiter und letzter Instanz. »

Durch Aufnahme einer analogen Vorschrift in die
Verfassung selbst wollte man einesteils ihre
Wirksamkeit auf den ganzen Kanton ausdehnen, andern-
teils aber die Mitwirkung des Grossen Rates in solchen
Fällen verfassungsgemäss sanktionieren, da es nach
dem System unserer Verwaltungsrechtspflege als eine
Ausnahme betrachtet werden muss, dass der Grosse
Rat als entscheidende Instanz vorgesehen wird. Dabei

wollte man diese Kompetenz des Grossen Rates
den in Art. 26 der Verfassung aufgezählten anpassen
und wählte deshalb sowohl für diesen, als auch die
beiden andern Fälle den Dekretsweg.

Aus diesem Vorgehen ergibt sich aber deutlich,
dass man unter der Veränderung in der Umschreibung
bestehender Gemeinden, nicht jede Abänderung oder

62-
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Rektifizierung der Gemeindegrenzen verstanden wissen
wollte, sondern bloss eine eigentliche Verschiebung
der Gebietsteile. Eine solche ist dann vorhanden, wenn
Stücke einer bestehenden Gemeinde von derselben
abgetrennt und einer andern zugefügt werden. Dies
soll gemäss § 1 des Dekretes vom 11. September
1878 dann geschehen, wenn das betreffende Stück
mit dem Gemeindegebiet, dem es angehört, in keinem
geographischen Zusammenhang steht (Enklave).

In dieser Beziehung lassen sich, wie schon der
Berichterstatter des Regierungsrates im Jahre 1878
hervorhob, drei Fälle unterscheiden : Entweder liegt
ein abgetrenntes Stück einer Gemeinde inmitten einer
andern ; oder aber, es wird von. mehreren Gemeinden

umschlossen, oder endlich es wird von der
Gemeinde, der es zugehört, durch andere Enklaven
getrennt (vergleiche Tagblatt des Grossen Rates 1878,
Seite 288).

Solche Veränderungen in der Umschreibung von
Gemeinden sind deshalb von erhöhter Bedeutung, weil
einerseits für eine derartige Ablösung von einer
Gemeinde, derselben ein Ersatz geboten werden muss,
damit sie nicht wirtschaftlich geschwächt wird und
weil anderseits eine solche Ablösung auch auf die
politische Gestaltung der Gemeinde (Bevölkerungszahl,
Vertretung im Grossen Rat) einen Einfluss ausüben
kann.

Alle diese Bedenken fallen weg bei einer blossen
Bereinigung der Gemeindegrenzen, weshalb es nicht
nötig war, hiezu einen gesetzgeberischen Erlass zu
fordern. Dass man dies auch nicht tun wollte, ergibt
sich sowohl formell, als auch dem Sinne nach aus
der Fassung des Art. 63 der Verfassung und aus dem
über denselben gepflogenen Beratungen. In diesen
Fällen bleibt es also bei den bestehenden Vorschriften
über das Vermessungswesen.

2. Dass es sich im vorliegenden Falle nicht um
die Aufhebung einer Enklave handelt, ist ohne
weiteres klar. Der in Betracht fallende Zustand ist
vielmehr folgender: Die Grenze zwischen den Gemeinden
Twarm und Erlach auf derjenigen Seite, die hier in
Betracht kommt, war früher ganz genau durch den
Bielersee bestimmt, indem jeder Gemeindebezirk bis
an das Seeufer reichte. Durch die allmählige
Aufdeckung des Heidenweges wurde aber diese Grenzlinie

auf einer Strecke, welche der Breite des Heidenweges

entspricht, unsicher. Die Grenze wurde nämlich

für dieses Stück auf der einen oder andern Seite
durch den entstandenen Gebietsanwachs vorgeschoben,

wobei aber diese Vorschiebung nicht als eine
plötzliche, sondern nur als eine allmählige betrachtet
werden kann. Dies hat zur Folge, dass, wie bei jeder
Grenzunsicherheit, eine genaue Feststellung des in
Betracht kommenden Gemeindegebietes nicht möglich
ist. bis die Grenzlinie festgestellt ist. Aus diesem
Grunde sieht Art. 1 des mehrfach zitierten Dekretes
vom 11. September 1878 vor, dass jeder Katastervermessung

die Bereinigung der Gemeindegrenzen
voranzugehen habe, und wird in Art. 6 der bezüglichen
Verordnung vom 22. Hornung 1879 das Verfahren
geregelt, in welchem eine derartige Bereinigung
zu erfolgen hat. Und zwar unterscheidet sich dieses
Verfahren, je nachdem es sich um eine gewöhnliche
Grenzbereinigung oder um streitige Grenzen handelt.
Die entscheidenden Behörden werden durch § 6 des
Gesetzes über das Vermessungswesen vom 18. März
1867 bezeichnet, und es kommen als solche für den

Fall streitiger Grenzen in Betracht : die kantonale
Marchkommission in erster und der Regierungsrat in
zweiter Instanz.

Eine Notwendigkeit zur Anhebung dieses Verfahrens
war allerdings im Jahre 1892 nicht vorhanden, indem
die Katastervermessung des Gemeindegebietes von
Erlach heute noch gar nicht stattgefunden hat, während
diejenige der Gemeinde Twann erst in diesem Jahre
vollendet und unter dem 4. Mai 1904 vom Regierungsrat

genehmigt wurde.
Bei der Aufnahme der letztern Vermessung hat denn

auch der Einwohnergemeinderat Twann die Richtigkeit
oder Gültigkeit der südwestlichen (d. h. der in

der Richtung des Heidenweges liegenden) Marche
bestritten. Diese Bestreitung wurde nach gesetzlicher
Vorschrift in das Verzeichnis streitiger Märchen
eingetragen und muss nun nach dem vom Vermessungsgesetz

und von dem Dekret über die Bereinigung der
Gemeindegrenzen vorgeschriebenen Verfahren erledigt

werden.
Aus dieser Tatsache ergibt sich wohl am

deutlichsten, dass es sich im vorliegenden Fall um nichts
anderes, als um einen blossen Grenzstreit handelt,
auf welchen Art. 63 der Staatsverfassung nicht
Anwendung findet.

3. Durch den Erlass eines Dekretes, wie ihn die
Gesuchsteilerin beantragt, würde nicht nur die rechtliche

Seite der Angelegenheit in einer dem Vernies-
sungsgesetze widersprechenden Weise präjudiziell,
sondern es würden dadurch auch Konsequenzen
heraufbeschworen, welche zu ganz unhaltbaren Verhältnissen

führen müssten.
Es ist nämlich zu bedenken, dass sowohl am

Bielersee als auch anderorts durch Korrektionen grössere

oder kleinere Landstriche gewonnen wurden.
Dieselben stellen sich ausnahmslos als Terrain dar,
welches früher zu keiner Gemeinde gehörte. Stimmt man
nun dem von der Gesuchsteilerin aufgestellten Grundsatze

hei, so müsste die Zuteilung aller dieser
Landstriche an eine Gemeinde auf dem Dekretsweg
erfolgen und es braucht nicht ausdrücklich erwähnt zu
werden, was für Schwierigkeiten ein solches Vorgehen
im Gefolge hätte. Sicher ist, dass es nicht die
Meinung der Verfassung sein kann, die Tätigkeit unserer
gesetzgebenden Behörde durch derartige Kleinigkeiten
absorbieren zu lassen.

4. Was den Regierungsratsbeschluss vom 28. Mai
1.892 anbetrifft, wodurch der Heidenweg als zur
Gemeinde Erlach gehörend bezeichnet wurde, so besass
derselbe von Anfang an bloss provisorischen Charakter

und war in keiner Weise dazu bestimmt, dem für
die Bereinigung der Gemeindegrenzen vorgesehenen
gesetzlichen Verfahren vorzugreifen.

Die tatsächlichen Verhältnisse forderten damals eine
Regelung, indem festgestellt werden musste, in
welcher Gemeinde die Fertigung der vom Staat verkauften
Parzellen des Heidenweges vorzunehmen sei. Hiezu
bedurfte es einer administrativen Verfügung, zu deren
Erlass der Regierungsrat in seiner Eigenschaft als
oberste Behörde der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
speziell des Grundbuchwesens, kompetent war.

Der Regierungsratsbeschluss vom 26. März 1892
war somit zurzeit seines Erlasses vollkommen gerechtfertigt.

Der Natur der Sache nach war er aber dazu
bestimmt, nur auf so lange in Kraft zu bleiben, bis
die nun streitig gewordene Gemeindegrenze im gesetz-
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liehen Verfahren bereinigt sein wird. Da nun infolge der
vom Einwohnergemeinderat von Twann anlässlich der
Katastervermessung dieser Gemeinde abgegebenen
Erklärungen eine Bereinigung der Gemeindegrenzen
direkt angeregt wird, so hat der Regierungsrat keine
Veranlassung, dem diesbezüglichen Begehren nicht
stattzugeben. Sobald vielmehr die durch die Einwohnergemeinde

Twann in ihrem Gesuche aufgeworfene
Kompetenzfrage durch den Grossen Rat gelöst sein wird,
werden auch die nötigen Massnahmen zur Durchführung

des Bereinigungsverfahrens angeordnet werden
können.

5. Was die materielle Regelung der Erage anbetrifft,

welche im Gesuche erörtert wird, so hat sich
unseres Erachtens der Regierungsrat nicht darüber
auszusprechen. Er wird in den Fall kommen, im
Verfahren des Dekretes vom 11. September 1878 als
oberinstanzliche Behörde zu entscheiden. Er kann
deshalb seine definitive Ansicht über den Fall einzig
und allein auf das zu erwartende Beweisergebnis des
Verfahrens stützen.

Sollte der Grosse Rat der Ansicht der Gesuchstel-
lerin beistimmen, so wird auch in materieller Beziehung

noch Bericht und Antrag des Regierungsrates
einzuholen sein. Vorläufig handelt es sich nur um
die Frage, ob dem Grossen Rat ein Eintreten auf
das Gesuch zu empfehlen sei oder nicht.

Gestützt auf die im vorliegenden Bericht erörterten

Gründe stellen wir den

Antrag :

Es sei dem Grossen Rat mangels der verfassungsmässigen

Voraussetzungen Nichteintreten auf das
Gesuch zu beantragen.

Bern, den 29. August 1904.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 31. August 1904.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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A^erzeiclmis
der erheblich erklärten, aber noch, unerledigten

Motionen
Grossratsreglement Art. 17, AI. 3)

fortgeführt bis 31. Dezember 1904.

Motionen. I. Anhängig bei der Direktion des Innern. Erliobliclierklärung.

1.

R. Weber Der Regierungsrat wird eingeladen, über die Frage des Erlasses eines
vom 21. Mai 1897. Gesetzes betreffend den Viehhandel, durch welches die Befugnis zum ge¬

werbsmässigen Kleinvieh-, Rindvieh- und Pferdehandel an den Besitz eines
Patentes und die Leistung einer Kaution geknüpft wird, Bericht und
Antrag einzubringen.

2.

Müller in Bern Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu prüfen und darüber
vom 26. Februar 1901. Bericht zu erstatten, ob nicht den Gemeinden die Autonomie zur Errich¬

tung obligatorischer Arbeitslosenversicherungskassen erteilt werden könne.

24. November 1897.

19. März 1902.

II. Anhängig bei der Direktion der Sanität.
3.

Gross Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 20. Februar 1902.

vom 18. November 1901. über die zu wirksamer Bekämpfung der Blatternepidemien zu ergreifenden
Massnahmen.

4.

Gross Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 26. November 1903

vom 28. September 1903? über prophylaktische Massnahmen gegen die Tuberkulose.

III. Anhängig bei der Direktion der Justiz.
5.

R. Weber Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag vorzulegen 2. Juni 1891.

vom 8. April 1891. über eine Revision der sämtlichen Vorschriften über das Notariat und die
Notariatstarife.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905. 63



250 — JMs 21

Motionen. g Erheblieherklärung.

Wyss Der Regiernngsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag vorzulegen !• Februar 1894.

vom 29. November 1893. über eine Revision des Gesetzes über das Strafverfahren und der Gerichts¬
organisation vom 31. Juli 1847.

Lenz Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zu bringen 19- September 1899.

vom 27. Dezember 1898. über Durchführung der bereits eingeleiteten Revision der Gerichtsorgani¬
sation und des Zivilprozesses.

8.

Brüstlein Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat eine Vorlage 20. November 1902.

vom 29. Juli 1902. zu unterbreiten, welche die Revision des § 386 des Gesetzes über das
Zivilprozessverfahren im Sinne einer Ausdehnung der Kompetenzen der
Gewerbegerichte (gewerbliche Schiedsgerichte) zum Zweck hätte. Diese
Ausdehnung sollte darin bestehen, dass die Gewerbegerichte nicht bloss
für Streitigkeiten auf dem Gebiete des Fabrikbetriebes und des Handwerks,
sondern unterschiedslos für alle Streitigkeiten aus Lehr-, Dienst- oder
Werkverträgen, sowie allfällig auch aus Haftpflicht bis zum Betrage von
400 Fr. zuständig erklärt würden.

IV. Anhängig hei der Direktion der Polizei.
9.

Scherz Der Regierungsrat wird zu Bericht und Antrag eingeladen, ob nicht 24. Februar 1893.

vom 25. Mai 1892. die bernische Strafgesetzgebung durch Aufnahme des Systems der bedingten
Entlassung der Verbrecher in dieselbe zu ergänzen sei.

10.

Cuenat Der Regicrungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 28. Januar 1904.

vom 18. November 1902. betreffend die Revision der Strafgesetzgebung im Sinne der Einführung
der bedingten Bestrafung (Loi Bérenger).

V. Anhängig hei der Direktion des Militärs.
il.

Scherz Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen, 1- Oktober 190 '.

vom 29. September 1902. wie den in Not geratenen Angehörigen von im Militärdienst befindlichen
Bürgern rasch und ausreichend zu helfen sei, ohne dass diese Hülfe als
Unterstützung im Sinne des Armengesetzes zu betrachten wäre.

VI. Anhängig hei der Direktion der Finanzen und der
Domänen.

12.

Milliet Der Regierungsrat wird eingeladen, zu untersuchen und darüber Bericht 24. November 1897.

vom 24. September 1897. zu erstatten, ob es nicht angezeigt sei, den Art. 6 der Verfassung durch
ein Verfassungsgesetz dahin zu interpretieren, dass Anleihen, welche keine
Vermehrung von bereits gesetzlich begründeten Staatsverbindlichkeiten
bedingen, ebenfalls unter die in Ziffer 5 des citierten Verfassungsartikels
erwähnten Ausnahmen fallen.

(Erheblich erklärt in dem Sinne, dass der Motion bei Anlass einer
auch über andere Verfassungsbestimmungen sich erstreckenden Revision
Folge zu geben sei.)

13.

Der Regierungsrat wird ersucht, Bericht und Antrag einzubringen, 19. September 1899.

ob nicht mittelst der kantonalen Hypothekarkasse die grundpfändlichen
Schulden auf Rechnung der Gemeinden amortisiert und dieser Amortisation

entsprechend dann für den betreffenden Grundbesitz der Schuldenabzug

für die Gemeindesteuer gewährt werden kann.

Scherz
vom 18. Mai 1899.
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Motionen.

Steiger
vom 20. Mai 1901.

Iaohner
vom 3. Februar 1904.

14 Erlieltlitherllärung.

Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen, '-0. Februar 1902.

ob nicht die im Gesetz betreffend die Amts- und Gerichtsschreibereien für
die Bewilligung eines amtlichen Güterverzeichnisses vorgesehene Minimalgebühr

in dem Sinne aufzuheben und abzuändern sei, dass in allen Fällen
die Gebühr im Verhältnis zum rohen Vermögen der Verlassenschaft
berechnet werde.

15.

Der Regierungsrat wird eingeladen, folgende Fragen zu prüfen und 23. Mai 1904.

dem Grossen Rat darüber Bericht zu erstatten :

1. Ist nicht eine staatliche Intervention angezeigt mit dem Zwecke,
den mit Hülfe des Staates und der Gemeinden erstellten Dekretsbahnen,
deren Obligationenkapital eine sichere Verzinsung aufweist, ein Obligationenkapital

mit billigerem Zinsfuss zu beschaffen?
2. Wenn ja, wie ist dieser Zweck am besten zu erreichen und wie

sind die dadurch erzielten Ersparnisse im Interesse der beteiligten Bahnen
am richtigsten zu verwenden?

16.

Staatswlrtschafta- Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Bericht und 3. Oktober 1904.
kommisslon Antrag vorzulegen, in welcher Weise die Betriebsmittel der Staatskasse

vom 28. September 1904. vermehrt werden können.

VII. Anhängig hei (1er Direktion (1er Bauten und der
Eisenhahnen.

17.

Bauer Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat Bericht und 16. Februar 1903.
vom 30. Juli 1902. Antrag über die Errichtung eines Obergerichtshauses vorzulegen.

VIII. Anhängig bei der Landwirtschaftsdirektion.
18.

Jenny Der Regierungsrat wird eingeladen, zu untersuchen und darüber Be- 30. März 1898.

vom 28. März 1898. rieht und Antrag einzubringen, wie das land- und milchwirtschaftliche
Unterrichts- und Versuchswesen im Kanton Bern gesetzlich zu ordnen sei.

19.

Der Regierungsrat wird eingeladen, beförderlich Bericht und Antrag 19- November 1902.

vorzulegen über eine Revision des Gesetzes vom 25. Oktober 1896
betreffend Förderung und Veredlung der Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht

(Hadorn); vor allem im Sinne der Erhöhung des für Förderung und
Veredlung der Pferdezucht vorgesehenen Kredites. (Jobin.)

Hadorn
vom 20. Februar 1902

und

Jobln
vom 29. April 1902.

IX. Anhängig bei (1er Direktion des Gemeindewesens.
20.

Lohner Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht und Antrag einzubringen 31. Januar 1900.

vom 27. November 1899. über die Frage, ob und inwiefern das Gesetz vom 6. Dezember 1852 über
das Gemeindewesen einer Revision zu unterwerfen sei.

Bern, den 20. April 1905.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

F. v. Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bau- und Domänengeschäfte.

(Oktober 1905.)

nung hin. In diese Abrechnung mit dem Staat können
alle Projekt- und Baukosten, sowie die Bauaufsichtskosten

des Staates und die Landentschädigungen mit
3900 Fr. eingestellt werden; ausgeschlossen sind
Kommissions- und Geldbeschaffungskosten.

4. Die erstellten Wege sind nachher als Dorfwege
IV. Klasse von der Gemeinde nach Gesetz stets richtig
zu unterhalten.

5. Die Gemeinde hat innerhalb dreier Monate von
der Eröffnung dieses Beschlusses an die Erklärung
abzugeben, dass sie diesen annehme ; andernfalls
würde derselbe von selbst dahinfallen.

3108. Büzenberg, Ankauf. — Der mit der
Aktiengesellschaft Hotel Gurnigel abgeschlossene Kaufvertrag,

wonach der Staat den Büzenberg, Gemeinde
Rüscbegg, eine Alp von zirka 50 Hektaren Flächeninhalt

mit 3 Gebäulichkeiten und etwa 72 Aren Wald
mit einer Grundsteuerschatzung von 14,620 Fr. um
die Kaufsumme von 22,000 Fr. zu Aufforstungszwecken
erwirbt, wird dem Grossen Rat zur Genehmigung
empfohlen.

3262. Lombachverbauung bei Habkern. — Dem
Grossen Rat wird auf den Vorschlag der Baudirektion

beantragt:
Der Baudirektion werden für dringende Verbauungen

am Oberlauf des Lombaches, — beim Rossgrind,
unter der Schaufelegg und oberhalb der Habkernbrücke,

— im Kostenanschlag von zusammen 100,000
Fr., als Betreffnis des Staates 50°/o — 50,000 Fr.
bewilligt und zwar 33V3 °/0 33,500 Fr. auf Rubrik
X G und 16% % 16,500 Fr. auf Rubrik X E 3.

3627. Strassen IV. Klasse in der Gemeinde
Schwanden bei Brienz. — Dem Grossen Rat wird
auf den Vorschlag der Baudirektion beantragt:

Das von der Gemeinde Schwanden auf den Gross-
ratsbeschluss vom 30. November 1904 mit Eingabe
vom 26. Januar 1905 vorgelegte Projekt für die
Korrektion, bezw, Neuanlage der Wege von Unterschwanden

nach Oberschwanden, Hofstetten und Glissen wird
genehmigt und der Gemeinde an die auf 21,400 Fr.
veranschlagten Kosten (17,500 Fr. für den Bau und
3,900 Fr. für die Landentschädigungen) auf Rubrik
X F ein Staatsbeitrag von 80 % der wirklichen Kosten,
höchstens 17,120 Fr., bewilligt unter folgenden
Bedingungen :

1. Die Ausführung der Arbeiten hat in der mit der
Gemeinde zu vereinbarenden Reihenfolge unter der
Leitung und nach den Vorschriften des Staates zu
erfolgen. Die Baudirektion ist ermächtigt, allfällige
Aenderungen am Projekt anzuordnen. Für die Brückenbauten

ist die Genehmigung der eidgenössischen
Baubehörden einzuholen.

2. Die Gemeinde hat alles benötigte Land um die
feste Summe von 3900 Fr. zur Verfügung zu stellen
und sämtliche über den bewilligten Staatsbeitrag
hinausgehenden Baukosten zu übernehmen.

3. Der Staatsbeitrag ist zahlbar je nach Fortschreiten
der Arbeiten in Jahresquoten von höchstens 8560

Fr. pro 1906 und 1907, auf entsprechende Situationsetats,

restanzlich auf eine amtlich geprüfte Abrech-

2347. St. Immer-Les Pontins-Strasse IV. Klasse,
Neubau. — Dem Grossen Rat wird auf den Vorschlag
der Baudirektion beantragt:

Der Einwohnergemeinde St. Immer wird gestützt
auf das von ihr vorgelegte Projekt für den Bau einer
neuen Fahrstrasse von 1770 m. Länge, 6 m. Breite
und 8,4 % Maximalgefäll vom Dorf St. Immer nach
der östlichen Variante neben dem Schlachthaus und
der Briquetterie vorbei über die Scheuss gegen die
südlichsten Häuser des Quartiers sur le Pont und in
2 Schleifen bis zu dem vor 2 Jahren angelegten obern
Strassenstück auf Cote 865 m. im Wald de l'Envers
ein Staatsbeitrag von 60% der wirklichen Baukosten,
exklusive Landentschädigungen, höchstens 40,800 Fr.,
als 60% der von der Baudirektion festgestellten
Voranschlagssumme von 68,000 Fr., bewilligt auf Rubrik
X F unter folgenden Bedingungen :

1. Die Arbeiten sind nach den Vorschriften und
unter der Kontrolle der kantonalen Baudirektion
auszuführen. Vor Beginn der Arbeiten für die Scheuss-
brücke ist das definitive Projekt mit genauem
Kostenanschlag von der Baudirektion festzustellen.

Die genannte Direktion ist berechtigt, jederzeit
diejenigen Abänderungen anzuordnen, welche sie als
zweckmässig erachten wird.

2. Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt vor-
behältlich der Kreditverhältnisse der Baudirektion und
des Fortschreitens der Arbeiten in Jahresquoten von
höchstens 15,000 Fr. Je nach Vorrücken der Arbeiten
können der Gemeinde auf bezügliche Situationse.tats
hin im Rahmen dieser Jahresquoten Abschlagszahlungen

verabfolgt werden. Die restanzliche Auszahlung
des Beitrages erfolgt nach vorschriftsgemässer
Vollendung der Arbeiten und Einreichung einer richtig
belegten Abrechnung.

In letztere dürfen die wirklichen Bau- und Projektkosten

und die Auslagen des Staates für Bauaufsicht
eingestellt werden. Alle andern Kosten, für
Landentschädigungen, Geldbeschaffung, Kommissionsentschädigungen

und Verwaltung fallen zu Lasten der
Gemeinde.

3. Der Unterhalt der neuen Strasse ist vorbehaltlich

allfällig anderweitiger Beschlüsse des Regierungsrates
Sache der Gemeinde nach Massgabe des

Gesetzes.

4. Die Gemeinde St. Immer hat innerhalb dreier
Monate nach Eröffnung dieses Beschlusses die Annahme
des letztern zu erklären, andernfalls derselbe von selbst
dahinfällt.
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Kreditüberschreitungen für 1904.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Juni 1905.)

Die im Jahre 1904 gegenüber dem Voranschläge
bestehenden Kreditüberschreitungen zerfallen in
folgende drei Klassen:

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden, oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher einer besondern Begründung

nicht bedürfen.
III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

Der ersten Klasse gehören folgende Ausgabeposten
an :

V, B, 11. Laufen, Kirchen- u. Pfarr-
hausbau, Beitrag, und
Loskauf der
Wohnungsentschädigung an den
Pfarrer Fr. 15,000. —
(Grossratsbeschluss v.

27. November 1902)
V, B, 12. Münster, Loskauf der Woh¬

nungsentschädigung an
den Pfarrer » 20,000. —
(Grossratsbeschluss v

16. Mai 1904)
V, B, 13. Biel, französische Kirche

Neubau, Beitrag » 20,000. —
(Grossratsbeschluss v

23. November 1904)
V, B, 14. Röthenbach, Kirchenbau

Beitrag » 15,000. -
(Grossratsbeschluss v

16. Mai 1904)
VI, B, 15. Neue Hochschule, Möblie

rung » 29,658.45
(Grossratsbeschlüsse v,

27. November 1902 und
24. Februar 1903)

zusammen Fr. 99,658.45

II.

Zu der zweiten Klasse sind diejenigen
Kreditüberschreitungen zu rechnen, welche Ausgaben betreffen,
die der Zeit und der Summe nach, einerseits durch
gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, und anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der
einzelnen Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen.
Es sind dies folgende Kreditüberschreitungen :

I. Allgemeine Verwaltung.

A, 1. Grosser Rat Fr. 9,397.80
H, 3. Entschädigung der Stellver¬

treter » 326.85
J, 2. Besoldungen der Angestellten » 9,054.05

II. Gerichtsverwaltung.

A, 2. Entschädigungen der Sup-
pleanten des Obergerichtes » 320. —-

C, 2. En tschädigungen der Stellver¬
treter der Gerichtspräsidenten

» 1,239.85
C, 3. Entschädigungen der Mit¬

glieder der Amtsgerichte
und Suppleanten » 7,492.10

D, 2. Besoldungen der Angestellten
der Gerichtsschreibereien » 5,586.80

F, 1. Entschädigungen der G e-

schwornen » 1,481.70
G, 5. Besoldungen der Betreibungs-

gehülfen » 11,273.75
G, 6. Besoldungen der Angestellten » 2,839.65

III.b Polizei.

B, 4. Transport- und Armenfuhr-
kosten » 2,578.91

G, 1. Kosten in Strafsachen » 14,987.61

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1905.
Uebertrag Fr. 66,579. 07

64*
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Uebertrag Pr. 66,579.07

V. Kirchenwesen.
B, 1. Besoldungen der reformier¬

ten Geistlichen » 3,200.65
D, 1. Besoldungen der christkatho¬

lischen Geistlichen » 200. —

VI. Unterrichtswesen.
C, 3. Staatsbeiträge an Gymnasien

und Progymnasien ...» 583.95
C, 4. Staatsbeiträge an Sekundär¬

schulen » 18,944.95
Ordentliche Staatszulagen an

Lehrerbesoldungen ...» 34,329.45
Beiträge an erweiterte

Oberschulen » 1,072.90
D, 12. Beiträge an Lehrmittel für

Schüler » 19,415.15
D, 13. Fortbildungsschulen » 7,789.30
D, 14. Stellvertretung kranker Leh¬

rer » 4,268.70

B,

D,
D,

B,
B,

1.

4.

VIII. Armenwesen
C, la. Beiträge für dauernd Unter¬

stützte
C, l1'. Beiträge für vorübergehend

Unterstützte
D, 1-8. Beiträge an Verpflegungsan¬

stalten
G, 2. Verpflegung kranker Iian-

tonsfremder

IXb. Gesundheitswesen.
7. Erweiterung der Irrenpflege

XV. Staatswaldungen.
2. Staatssteuern
3. Gemeindesteuern

» 135,750.59

» 69,527.20

» 2,750. —

» 5,649.85

14,487. 21

XVI. Domänen.
C, 2. Gemeindesteuern »

XVII. Domänenkasse.
B. Zinse für Kaufschulden »

XX. Staatskasse.
B, lu. Zinse lfür Depots von Spezial-

verwaltungen »

B, l1'. Zinse für gerichtliche Hin¬
terlagen »

XXII. Jagd.
A, 2. Anteil der Gemeinden, 20 °/0 »

XXIII. Salzhandlung.
3. Auswägerlöhne »
5. Vergütung für Barzahlung »

647. 22
1,336.04

618. 27

4,723. 65

17,418. 70

3,029. 91

1,470.—

1,922. 70
400. 62

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.
C, 2. Provisionen der Stempelver¬

käufer » 2,290.10

Uebertrag Pr. 418,406.18

Uebertrag Fr. 418,406.18

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.
A, 2. Anteil der Gemsinden, 10 °/0 » 61,241.41
B, 1. Bezugsprovisionen » 420.80

XXVII. Wirtscliafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

A, 2. Anteil der Gemeinden, 10 °/0 » 2,046.33
B, 2. Anteil der Gemeinden, 50 % » 124.50

XXX. Direkte Steuern.
C, 2a. Bezugsprovision auf der Ver¬

mögenssteuer » 7,221.36
C, 2b. Bezugsprovision auf der Ein¬

kommenssteuer » 16,728,68

zusammen Fr. 506,189.26

III.
Der dritten Klasse werden die Kreditüberschreitungen

zugeteilt, deren Anerkennung weniger selbstverständlich

ist, wenn schon der grösste Teil dieser
Ausgaben sich auf gesetzliche Vorschriften stützen und
von diesen bestimmt werden.

I. Allgemeine Verwaltung.
D, 2. Kommissäre Fr. 1,346.95
F, 3. Tagblatt des Grossen Bates, Be-

daktionskosten » 830. —
F, 4. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung » 5,498.65
H, 1. Besoldungen der Begierungs¬

statthalter » 1,064. —
H, 4. Bureaukosten der Begierungs¬

statthalter » 1,145.05
J, 1. Besoldungen der Amtsschreiber » 800. —

zusammen Fr. 10,684.65

Die Ausgaben für Kommissäre betragen gegenüber
einem ordentlichen Kredit von 1000 Fr. in zehn
verschiedenen Fällen 2346 Fr. 95. Hierin figurieren als
grösste Posten die Entschädigung an den vom
Regierungsrat bestellten Kommissär der bevogtet
gewesenen Gemeinde Develier mit netto 982 Fr. und die
Auslagen des Abgeordneten an den internationalen Kon-
gress für Schulgesundheitspflege mit 443 Fr. Die
Mehrkosten für die beiden Tagblätter sind durch den
grösseren Umfang der letzteren begründet, und dieser ist
wieder mehr oder weniger von der Zahl der Sitzungen
des Grossen Rates abhängig. Das deutsche Tagblatt
umfasste 664 Seiten für die Verhandlungen und 521
Seiten für die Beilagen, gegenüber 518, beziehungsweise

432 Seiten in 1903. Der Grosse Rat hielt in
1904 40 Sitzungen ab, im Vorjahre 35. Auf der Rubrik
Besoldungen der Begierungsstatthalter hat die
Kreditüberschreitung ihren Grund in dem vom Regierungsrat
bewilligten Besoldungsnachgenuss an die Witwe eines
im Laufe des Jahres verstorbenen Regierungsstatthalters

im Betrage von 800 Fr., sowie in der nachträglichen

Ausrichtung der Besoldung eines in 1903
verstorbenen Regierungsstatthalters an den Amtsverwe-
ser im Belaufe von 264 Fr. Vom Kredit für Bureaukosten

der Begierungsstatthalter standen für direkte
Ausgaben nur 2079 Fr. 05 zur Verfügung, wäh-
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rend sie sich infolge teilweise unvorhergesehener
Bewilligungen auf 3224 Fr. 10 beliefen, nämlich :

Anteil an Telephonabonnementsgebühren Fr. 900. 45

Mobiliaranschaffungen » 281. —
Beitrag an den Ankauf einer Schreib¬

maschine » 300. —
30 Abonnements auf die Monatsschrift

für bernisches Verwaltungsrecht
und Notariatswesen » 300. —

Anteil an den Beheizungs- und Beleuch¬
tungskosten der Amtshäuser Bern
und Biel » 1,258.85

Buchbinder- und Reisekosten » 183,80

zusammen Fr. 3,224.10
Kredit » 2,079.05

Ueberschreitung Fr. 1,145.05

Anlass zu der Ueberschreitung des Kredites für
Besoldungen der Amtsschreiber gab die Zuerkennung
der Besoldung eines verstorbenen Amtsschreibers an
dessen Witwe noch für drei Monate nach dem Todestage

ihres Ehegatten.

II. Gerichtsverwaltung.

A, 1. Besoldungen der Oberrichter Fr. 2,750. —
B, 3. Besoldungen der Angestellten der

Obergerichtskanzlei » 373.80
B, 4. Bureaukosten der Obergerichts¬

kanzlei » 508.40
C, 1. Besoldungen der Gerichtspräsi¬

denten » 346.75
C, 4. Bureaukosten der Amtsgerichte » 2,090.40
E, 3. Bureaukosten der Bezirksproku¬

ratoren » 1,185.72
F, 3. Entschädigung der Ersatzmän¬

ner, Dolmetscher und Weibel
der Kriminalkammer » 2,768. —

F, 4. Bureaukosten der Kriminalkam¬
mer » 2,180.75

G, 1. Bureau- und Reisekosten der
Aufsichtsbehörde in Betreib-
ungs- und Konkurssachen » 238.75

G, 7. Bureaukosten der Betreibungs¬
ämter » 593.10

G, 8. Kontrollen und Formulare » 1,402.70

zusammen Fr. 14,438.37

Der Regierungsrat gewährte der Witwe eines
verstorbenen Oberrichters einen Besoldungsnachgenuss
für sechs Monate von 3000 Fr. Da hiefür ein Kredit
von nur 250 Fr. bestand, so zeigt die Rubrik Besoldungen

der Oberrichter die oben angegebene
Ueberschreitung von 2750 Fr. Die Mehrkosten für Besoldungen

der Angestellten der Obergerichtskanzlei sind die
Folge von Aufbesserungen, welche das hiefür zuständige

Obergericht ohne Rücksicht auf den Kredit vier
Angestellten hat zukommen lassen. Der Sitzungssaal
der Anklage- und Polizeikammer im Rathause bedurfte,
in Ersetzung eines unbrauchbar gewordenen Teppichs,
eines neuen Bodenbelages, was in unvorhergesehener
Weise den Kredit für Bureaukosten der Obergerichtskanzlei

mit einer Summe von 461 Fr. belastete. Der
Regierungsrat bewilligte am 13. Februar 1904 dem
Gerichtspräsidenten I in Bern für die Besorgung der

Obliegenheiten des Polizeirichters von Bern vom 16.
November bis 31. Dezember 1903, infolge Vakanz der
Stelle, eine Entschädigung von 300 Fr. Diese
ausserordentliche Ausgabe erklärt in der Hauptsache die
Ueberschreitung des Kredites für Besoldungen der
Gerichtspräsidenten, der genau den bestehenden
ordentlichen Besoldungen dieser Beamten entsprach. Im
Voranschlage konnten die Kosten der Beheizung und
Beleuchtung des Amtshauses in Bern nicht in ihrem
vollen Umfange berücksichtigt werden, da sich
dieselben erst nach Abschluss der Staatsrechnung für
1903 bestimmen Hessen, während der Voranschlag für
1904 vorher behandelt wurde. Für diese und sonstige
direkte Kosten sah letzterer nur 2500 Fr. vor, während

sie 4590 Fr. 40 erreichten, mithin den Kredit
Bureaukosten um 2090 Fr. 40 überschritten. Die
Auslagenrechnungen der Staatsanwälte III und V
für das IV. Quartal 1903 kamen wegen verspäteter

Einreichung erst in 1904 zur Verrechnung. Von
daher erwuchsen der Rubrik Bureaukosien der
Bezirksprokuratoren vorab Mehrausgaben von 774 Fr.
55. Eine Vermehrung der Kosten auf dieser Rubrik
hat der Umstand zur Folge, dass der Bezirksanwalt
III, Emmenthal, sein Domizil in Langnau hat, statt
wie sein Vorgänger am Sitze der Assisen. Für die
Dauer der meist längere Zeit in Anspruch nehmenden
Assisensessionen müssen nun Unterhalts- und
Reisekosten vergütet werden, was in frühern Jahren nicht
der Fall war. Während des ganzen Jahres 1904 war
der Appellations- und Kassationshof in zwei Abteilungen

getrennt, so dass in Wirklichkeit die Kriminalkammer

nur zwei ständige Mitglieder hatte. Sie war
deshalb dauernd darauf angewiesen, Suppleanten bei-
zuziehen. Namentlich hierin ist der Grund der gegenüber

frühern Jahren bedeutend angewachsenen
Ausgaben auf der Rubrik Entschädigung der
Ersatzmänner, Dolmetscher und Weibel zu suchen. Aber
auch die den Obergerichtssuppleanten für das
Aktenstudium gewährte Zulage von 5 Fr. pro Sitzungstag
konnte bei der grossen Anzahl von Vertretungen nicht
ohne Einfluss bleiben. Die Bureaukosten der Gc-

schwornengerichte stehen in engem Zusammenhange
mit der Zahl der Assisensitzungen und lassen sich
daher nicht genau zum Voraus bestimmen. Letzteres
gilt auch von den Bureau- und Reisekosten der
Aufsichtsbehörde in Retreibungs- und Konkurssachen, welche

wesentlich von der Anzahl der von den Mitgliedern
der Behörde unternommenen Inspektionsreisen beein-
flusst werden. Die Mehrausgaben für Bureaukosten
der Betreibungsämter entstanden infolge der Erhöhung
der Bureaukostenentschädigung an den Betreibungs-
beamten von Delsberg um 100 Fr., im übrigen dadurch,
dass, wie oben bemerkt, im Voranschlag die Kosten der
Beheizung und Beleuchtung des Amthauses in Bern,
an welche die Rubrik Bureaukosten der Betreibungsämter

beiträgt, nicht genügend berücksichtigt worden
sind. Mit der beständigen Zunahme der Betreibungen
steigt auch der Verbrauch an Kontrollen und
Formularen der Betreibungsämter. Infolgedessen erzeigte
sich der Kredit, aus welchem dieses Material bestritten

wird, um 1402 Fr. 70 als ungenügend.

IIIb. Polizei.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 740. —
A, 3. Bureaukosten » 376.71

Uebertrag Fr. 1,116.71
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Fr. 1,116.71

1,513.35
9,019. 05
1,639. 25

793. 25

171.84

943.70
9,065.12

1,804. 88
4,652. 99

Uebertrag
B, 3. Fahndungs- und Einbringungs¬

kosten
C, 2. Sold der Landjäger
C, 8. Arztkosten
C, 9. Verschiedene Verwaltungskosten
D, la. Nahrung der Gefangenen in der

Hauptstadt
D, 2a. Nahrung der Gefangenen in den

Bezirken
È, 1. Strafanstalt Thorberg
E, 4. Zwangserziehungsanstalt Trach-

selwald
G, 5. Polizeikosten

zusammen Fr. 30,720.14

Die Mehrkosten für Besoldungen der Angestellten
wurden dadurch veranlasst, dass zur Erledigung von
rückständigen Arbeiten im Niederlassungswesen der
Kantonsfremden und zur Besorgung der laufenden
Geschäfte in diesem Dienstzweig während mehrerer
Monate ein provisorischer Angestellter zur Aushülfe
engagiert werden musste. Die Polizeidirektion liess mit
Ermächtigung des Regierungsrates über die Revision
des Landjägerinvalidenkassareglementes ein
versicherungstechnisches Gutachten ausarbeiten, wovon die
Hälfte der Kosten mit 400 Fr. vom Staate auf Rechnung
des Kredites für Bureaukosten der Polizeidirektion
übernommen wurde, der hierdurch überschritten worden

ist. Der Grund der Mehrausgaben für Fahndungsund

Einbringungskosten liegt darin, dass einerseits
die Druckkosten des deutschen und des französischen
Fahndungsblattes vom IV. Quartal 1903 im Betrage
von 1066 Fr. wegen verspäteter Einreichung der Rech

nung erst im Jahr 1904 zur Zahlung angewiesen wurden,

und dass anderseits die Druckkosten dieser
Polizeiblätter infolge deren vermehrten Inhalts grösser
waren als in 1903, wo sich auf dem bezüglichen
Kredite eine Ersparnis von 1232 Fr. 60 ergeben hatte.
Die Kreditüberschreitung auf Rubrik Sold der Landjäger

ist dadurch bewirkt worden, dass der Gemeinde
Bern als Entschädigung für die Besorgung des Kriminal-
und Sicherheitspolizeidienstes infolge der neuen Ueber-
einkunft mit der genannten Gemeinde statt der im
Voranschlag vorgesehenen 85,000 Fr. 95,250 Fr.
ausbezahlt werden mussten. Da ferner die Uebereinkunft,
die in 1904 abgeschlossen worden ist, rückwirkend
auf den 1. Juli 1903 in Kraft trat, waren der Gemeinde
Bern für das zweite Halbjahr 1903 noch 5000 Fr.
nachzubezahlen, welche Summe aus dem Kredit für
1904 bestritten wurde. Eine Anzahl Arztrechnungen
aus dem Jahr 1903, im Gesamtbelauf von 1135 Fr.,
gelangte erst in 1904 zur Anweisung. Dieser
Umstand in Verbindung mit der Tatsache, dass aus der
Verpflegung von sechs typhuskranken Landjägern in
Spitälern während 219 Tagen eine ausserordentliche
Ausgabe von 505 Fr. 50 erwuchs, führte zur Ueber-
schreitung des Kredites Arztkosten des Polizeikorps.
Infolge von Typhusfällen auf der Landjägerhauptwache
mussten daselbst auf ärztliche Weisung hin die
sämtlichen Matratzen, welche zum grössten Teil defekt
waren, gereinigt und ersetzt werden, was eine unvorhergesehene

Ausgabe von 679 Fr. 70 zur Folge hatte. Sodann
war auch der Anteil der Landjägerhauptwache an den
Kosten für Beheizung und Beleuchtung des Amthauses
in Bern grösser als erwartet, nämlich 238 Fr. 35, statt
100 Fr. 40 in 1903. Diese beiden Umstände zogen die

oben angegebene Ueberschreitung des Kredites
Verwaltungskosten nach sich. Die Mehrausgaben für
Nahrung der Gefangenen in der Hauptstadt und in
den Bezirken rühren beiderseits von der Vermehrung
der Zahl der Pflegetage her. Von den Mehrkosten der
Strafanstalt Thorberg von 9065 Fr. 12 werden 2418
Fr. 45 durch eine Inventarvermehrung ausgeglichen.
Die übrigen 6646 Fr. 67 verteilen sich wie folgt:

Mehrausgaben.

Verwaltung Fr. 636.32
Nahrung » 4,675.74
Verpflegung » 3,520.50
Kostgelder » 257.60

Fr. 9,090.16

Minderausgaben.

Unterricht und Gottesdienst Fr. 11.44
Mietzinse » 320. —

Fr. 331. 44

Mehreinnahmen.

Gewerbe Fr. 488.78
Landwirtschaft » 1,623.27

» 2,112.05
» 2,443,49

Reine Mehrausgaben, wie oben Fr. 6,646. 67

Die Kosten halten sich im ganzen in den Summen
der letzten Jahre, wo sie rund zwischen 60,000 bis
64,000 Fr. schwankten. Eine Verminderung scheint
nicht zu erwarten zu sein. Die Kreditüberschreitung von
1804 Fr. 88, welche die Enthaltungsanstalt Trachsel-
wald aufweist, wird durch eine Inventarvermehrung
von 2716 Fr. 50 mehr als kompensiert. Die
Polizeihosten lassen sich, so wenig als die Kosten in
Strafsachen, zum voraus bestimmen. Sie sind von
der Zahl und der Ausdehnung der vorkommenden
Fälle abhängig; die Polizeidirektion muss sich darauf
beschränken, darüber zu wachen, dass im einzelnen
Falle die Ansätze des Tarifs eingehalten werden.

IV. Militär.
B, 4. Bureaukosten des Kantons¬

kriegskommissariates Fr. 588.70
E, 1. Aufsicht und Auslagen ...» 1,307.77
G, 2. Bureaukosten der Kreiskom¬

mandanten » 204.54
H, 1-6. Konfektion der Bekleidung und

Ausrüstung » 11,343.65
J, la Aufbewahrung und Unterhalt

der Bekleidung und persönlichen

Ausrüstung.... » 4,356.65
L, 1. Schützenwesen » 2,851.90

zusammen Fr. 20,653.21

Die Mehrausgabe für Bureaukosten des
Kantonskriegskommissariates rührt hauptsächlich her von den
Auslagen für Beschaffung von Formularen, nicht nur
für das Kommissariat, sondern für die gesamte
Verwaltung. Der Kredit für Aufsicht und Auslagen
betreffend die Depots in Dachsfelden und Langnau sah
vor: für Besoldungen der Verwalter 5300 Fr., für die
Bureaukosten derselben 200 Fr., zusammen 5500 Fr.
Demgegenüber betragen die Besoldungen 6183 Fr. 60,
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die Bureaukosten 624 Fr. 17, demnach zusammen
1307 Fr. 77 mehr. Erstere Ueberschreitung entstand
infolge des Wechsels des Verwalters in Dachsfelden.
Der frühere Verwalter trat auf 1. Februar 1904 aus.
Seine Geschäftsführung musste dann untersucht und
in bessere Ordnung gebracht werden. Zu diesem
Zwecke ordnete die Militärdirektion einen ihrer
Angestellten ab. Die Entschädigung und Vergütung der
Auslagen desselben betragen 1541 BT. 90, wogegen
aus der Vakanz der Verwalterstelle nur 833 Fr. 30
eingespart wurden. Dem auf 1. Juni angetretenen neuen
Verwalter bestimmte der Regierungsrat die Besoldung
auf 2800 Fr., was eine marchzählige Mehrausgabe
von 175 BT. zur Folge hatte. Der Bureaukostenkredit
von 200 Fr. wurde allein für die Beheizung aufgezehrt,
so dass für die andern Bedürfnisse der verschiedensten

Art nichts verfügbar blieb. Für das Bureau des
Kreiskommandanten in Pruntrut, welches im Amthaus
daselbst untergebracht ist, muss die Militärdirektion
der Domänendirektion einen Mietzins von 500 Fr.
vergüten, welcheh der Voranschlag nicht vorsah. Der
Kredit Bureaukosten der Kreiskommandanten wurde
daher um diesen Betrag, weniger eine Ersparnis von
295 Fr. 46, überschritten. Die Vergütung des Bundes
für die Kleiderausrüstungen reicht seit Jahren nicht
mehr hin, um die Auslagen des Kantons für
Konfektion derselben zu decken. Es ergibt deshalb die
Rechnung für die Konfektion der Bekleidung und
Ausrüstung jeweilen ein mehr oder weniger grosses
Defizit. Ein ähnliches Verhältnis besteht für die Kosten
für Aufbewahrung und Unterhalt der Bekleidung und
persönlichen Ausrüstung. Die bezügliche Vergütung des
Bundes von 12°/0 des Wertes der Rekrutenausrüstung
erweist sich je langer je mehr als unzureichend. Der
Mehraufwand für das Schützenwesen ist die Folge der
stärkeren Betätigung der Dienstpflichtigen im freiwilligen

Schiesswesen.

V. Kirchenwesen.

B, 4. Holzentschädigungen Fr. 854.16
C, 2. Leibgedinge » 475. —

zusammen Fr. 1,329.16

Die erstere Kreditüberschreitung wurde verursacht
durch die Errichtung je einer Pfarrstelle in den
Kirchgemeinden Steffisburg und Gsteig, die Erhöhung der
Holzentschädigungen für mehrere Geistliche infolge
Steigens der Holzpreise und bestandener Ungleichheiten,

sowie die Uebernahme der Pflicht zur alleinigen
Ausrichtung der Holzentschädigung an die Pfarrei
Thierachern gegen Entrichtung von Loskaufsummen
durch die Mitverpflichteten. Der letzteren Ueberschreitung

liegt die Zuerkennung von neuen Leibgedingen
im Verlauf des Jahres 1904 zu Grunde.

VI. Unterrichtswesen.

A, 6. Synodalkosten f.
Fr.

B, 1. Besoldungen der Professoren
und Honorare der Dozenten »

B, 3. Besoldungen der Assistenten »

B, 7. Bibliotheken »

C, 2. Kantonsschule Pruntrut, Bei¬
trag »

C, 6. Pensionen für Sekundarlehrer »

Uebertrag Fr.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates.

Uebertrag Fr. 6,718.83
D, 3. Leibgedinge für Primarlehrer » 2,277.70
D, 7. Mädchenarbeitsschulen » 26,064. 20
D, 11. Handfertigkeitsunterricht » 485.—
E, 1. Deutsches Lehrerseminar » 44,568. 20
E, 2. Seminar Pruntrut » 9,039. 78
E, 4. Seminar Delsberg » 475. 76
F, 2. Taubstummenanstalt Wabern » 4,000. —
E, 3. Akademische Kunstsammlung » 8,000. —
G, 9. « Bärndütsch», Beitrag » 2,500. —

zusammen Fr. 104,129.47

Der Kredit für Synodalkosten war für eine einzige
Plenarsitzung der Schulsynode berechnet, während
ausnahmsweise zwei solche stattfanden und die
Entschädigungen an die Abgeordneten dementsprechend
mehr erfordert haben. Aus dem Kredit für Besoldungen
der Professoren und Honorare der Dozenten mussten
folgende darin nicht vorgesehene Ausgaben bestritten
werden :

Marchzählige Besoldungen für zwei neu
errichtete Professuren IV. 958.35

Besoldung für eine neu errichtete Pri¬
vatdozentenstelle » 580. —

Besoldungsaufbesserungen an fünf Pro¬
fessoren » 3,608.35

Entschädigung an den Stellvertreter ei¬

nes Professors » 750. —
Honorare an die drei Lehrer des abge¬

haltenen Elementar - Französischkurses

für Primarlehrer >

zusammen
Hiefür standen zur Verfügung :

Kreditreserve
Ersparnis auf drei Besoldungen infolge

Wechsels oder Austritts der
betreffenden Professoren

__» 800, —

Fr, 6,696,70

Fr. 4,000. —

1,400.

zusammen Fr. 5,400.

641. 30

1,296. 70
400.—

1,786. 93

1,500. —
1,093. 90

6,718.83
1905.

somit zu wenig Fr. 1,296. 70

B'ür das bakteriologische Institut wurde eine II.
Assistentenstelle errichtet und dafür eine Besoldung
von 1200 BT. ausgesetzt. Da hiefür auf dem Kredit
Besoldungen der Assistenten nur eine Reserve von
800 Fr. bestand, wurde derselbe um 400 BT.
überschritten. Die Mehrkosten für Bibliotheken entsprechen

dem Defizit, mit dem die Rechnung der
Hochschulbibliothek in 1903 abgeschlossen hatte, und
welches, laut Uebereinkunft zwischen der Direktion des
Unterrichtswesens und der Burgergemeinde Bern
betreffend Uebernahme der genannten Bibliothek durch
letztere, vom Staat zu tragen war. Das Defizit hatte seine
Ursache in dem Umstände, dass der Hochschulverein
auf 1. Januar 1903, von dem ihm zustehenden Rechte
Gebrauch machend, von der Verwaltung der
Hochschulbibliothek zurücktrat und seine Leistungen an
diese, bestehend in der Uebernahme der Hälfte des
Gehaltes des Bibliothekars und der Kosten für
Beleuchtung, Beheizung und Reinigung, ausblieben. Der
Regierungsrat bewilligte der Kantonsschule Pruntrut
für die Anschaffung und Installation elektrischer
Apparate einen Beitrag von 1500 Fr., den der Voranschlag

nicht vorsah. Im Verlaufe von 1904 fielen
infolge Todes der Inhaber drei Pensionen für
Mittelschullehrer von insgesamt 4750 BT. dahin. Dagegen
wurden 7 lhmsionen im Gesamtbetrag von 7100 Fr.
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neu bewilligt. Da der Zuwachs den Abgang überwog,
ergab sich auf dem Kredit eine Ueberschreitung von
1093 Fr. 90. Die Zahl der Leibgedinge für Primarlehrer
hat zugenommen. Ueberdies sind die neu gewährten
Leibgedinge durchschnittlich höher als früher. Es
erweist sich daher der bisherige Kredit von 92,000 Fr.
als ungenügend. Den Arbeitslehrerinnen, die zugleich
Primarlehrerinnen sind, wurde gemäss Beschluss des
Grossen Rates vom 17. Mai 1904 die erhöhte Staatszulage

von 70 Fr. weiterhin verabfolgt, jedoch mit
dem Unterschied, dass die Mehrkosten von 20 Fr.
per Arbeitslehrerin nicht wie in 1903 aus der
Bundessubvention für die Primarschule gedeckt werden konnten,

sondern der laufenden Verwaltung zur Last fielen.
Da der Kredit für Mädchenarbeitsschulen bei einer
Summe von 133,500 Fr., die gegenüber den Ausgaben
von 1903 bereits um mehr als 5000 Fr. zu gering
war, für die genannten Arbeitslehrerinnen nur die
gewöhnliche Staatszulage von 50 Fr. vorsah, ist ein
Nachkredit von 26,064 Fr. 20 erforderlich geworden.
Infolge des Umstandes, dass der schweizerische
Handfertigkeitskurs in Biel stattfand, war die Beteiligung
seitens bernischer Lehrer grösser und die Gesuche
um Subventionen zahlreicher als anlässlich früherer
Kurse. Es wurden 13 Subventionen im Gesamtbetrag
von 925 Fr. verabreicht, woraus sich eine
Ueberschreitung des Kredites für Handfertigkeitsunterricht
von 485 Fr. ergab. Der Voranschlag hatte auf die
Reorganisation des deutschen Lehrerseminars nicht
Rücksicht genommen, sondern sah für dasselbe einen
Kredit von 100,000 Fr. vor, während die Kosten für
das Unterseminar in Hofwil 75,712 Fr. 95, für das
Oberseminar in Bern 68,855 Fr. 25, zusammen 144,568
Fr. 20 betragen haben. Das Seminar Pruntrut
erforderte für das Externat 7200 Fr., wofür kein Kredit
vorhanden war; ferner fanden Besoldungsaufbesserun-
gen für das Lehrerpersonal statt, was xlie Rechnung
mit einer Summe von 2882 Fr. 85 mehr belastete. Die
Mehrausgaben des Seminars Delsberg betreffen mit.
400 Fr. Besoldungsaufbesserungen und rühren im
übrigen vom Minderertrag der Kostgelder her. Der
Taubstummenanstalt in Wabern wurde gemäss Grossrats-
beschluss vom 23. November 1904 statt dem bisherigen

fixen Beitrag von 3500 Fr. ein Beitrag von 150 Fr.
per Zögling ausgerichtet, was für 50 Zöglinge gegenüber

dem ausgesetzten Kredit eine Mehrausgabe von
4000 Fr. nach sich zog. Die Kreditüberschreitung auf
Rubrik Akademische Kunstsammlung entspricht dem
restanzlichen Kaufpreis von 25,000 Fr. für vier von
Kunstmaler Hodler in Genf erworbene Gemälde. Für
den Beitrag an Friedli's « Bärndütsch», wovon der
I. Band erschienen ist, bestand im Voranschlag kein
Kredit.

VIII. Armenwesen.

A, 2. Besoldungen der Angestellten
C, 2. Auswärtige Armenpflege
F, 2. Erziehungsanstalt Aarivangen
F, 4. Erziehungsanstalt Kehrsatz
F, 5. Erziehungsanstalt Brüttelen
F, 6. Erziehungsanstalt Sonvilier

zusammen Fr. 78,595.08

Die Ausgaben für Besoldungen der Angestellten
sind infolge notwendig gewordener definitiver Anstellung

eines fernem Kanzlisten um 1332 Fr. über den

Fr.
»

»

»

»

»

1,332. —
63,531. 88

1,021.67
1,059. 66

914.80
10,735. 07

Kredit von 9300 Fr. hinausgegangen. Die Kosten der
auswärtigen Armenpflege richten sich nach der Zahl
der vom Staate zufolge gesetzlicher Bestimmungen zu
verpflegenden, ausser Kantons befindlichen Armen
und nach dem Grade der Pflege, die der Zustand dieser
Armen verlangt. Eine Einschränkung der Ausgaben,
die in 1904 um 28,522 Fr. 37 zugenommen haben,
scheint nicht zu erwarten zu sein. Bei der Erziehungsanstalt

Aarwangen blieb der Ertrag der Landwirtschaft
weit hinter den Erwartungen zurück. Den Ausfall von
3183 Fr. 35 vermochten die Ersparnis auf der Rubrik
Nahrung und die Mehreinnahmen für Kostgelder nicht
ganz zu decken. Die Mehrausgaben der Erziehungsanstalt

Kehrsatz, welche bis auf 670 Fr. 51 durch
eine Inventarvermehrung kompensiert werden, betreffen

für mehr als diesen Betrag Anschaffungen, die nicht,
zu umgehen waren. Die Kreditüberschreitung der
Erziehungsanstalt Brüttelen wird durch die Inventarvermehrung

von 3367 Fr. 65, welche die Anstalt aufweist,
mehr als aufgewogen. Die Kreditüberschreitung der
Erziehungsanstalt Sonvilier ist dem überaus ungünstigen

Resultat der Landwirtschaft zuzuschreiben. Statt
einer Mehreinnahme von 1800 Fr., die der Voranschlag

vorsah, bestehen Mehrausgaben von 5579 Fr.
84, Unterschied somit 7379 Fr. 84. Wäre das
Ergebnis des landwirtschaftlichen Betriebs demjenigen
von 1903 gleich, so würden sich die Kosten der
Anstalt um etwa 500 Fr. höher belaufen als in 1903
und diese Mehrausgabe fände in der höhern Zahl
der Zöglinge ihre Erklärung. Das ganz unbefriedigende
Ergebnis der Landwirtschaft hat offenbar seine Ursache
in dem irrationellen Gutsbetrieb.

IXa. Volkswirtschaft.
A, 1. Besoldung des Sekretärs
F, Ie. Besoldungen der Assistenten

Fr. 484.
» 2U0.

ïh.-684.

Erstere Mehrausgabe hat ihren Grund in der
Bewilligung eines Besoldungsnachgenusses von drei
Monaten an die Witwe des verstorbenen Sekretärs der
Direktion des Innern, Herrn Paul Jahn, die letztere
in der Aufbesserung der Besoldung des II. Assistenten
des Kantonschemikers um 200 Fr.

IXb. Gesundheitswesen.
B, 4. Beiträge an die Bezirkskranken¬

anstalten Fr. 6,286.68
Für diese Beiträge sah der Voranschlag einen Kredit

von 148,000 Fr. vor, wovon 30,000 Fr. aus dem
Anteil des Gesundheitswesens am Bussenertrag
gedeckt werden sollten, Nettokredit somit 1.18,000 Fr.
Demgegenüber belaufen sich die ausgerichteten Bei¬

träge auf Fr. 147,864.—
und beträgt der Anteil am Bussen¬

ertrag » 23,577.32
Reine Ausgaben Fr. 124,286. 68
Voranschlag » 118,000.—
Ueberschreitung, wie oben Fr. 6,286.68

X. Bauwesen.
A, 1. Besoldungen der Beamten Fr. 3,250. —
B, 3. Bureau- und Reisekosten ...» 231. 60
C, 1. Unterhalt der Amtsgebäude » 3,714.55

Uebertrag Fr. 7,196.15
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Uebertrag Fr. 7,196.15
C, 2. Unterhalt der Pfrundgebäude » 3,804.95
C, 3. Unterhalt der Kirchengebäude » 3,490.—
C, 5. Unterhalt derWirtschaftsgebäude » 934.60
C, 6. Pfrundloskäufe » 1,000. —
E, 1. Wegmeisterbesoldungen ...» 7,793.10
E, 2. Unterhalt der Strassen » 990.99
E, 3. Wasserschaden und Schwellen¬

bauten » 37,468.45

zusammen Fr. 62,678.24
Am 28. Januar 1904 beschloss der Grosse Rät die

Errichtung der Stelle eines technischen Beamten der
Eisenhahndirektion und am darauffolgenden 17. März
erfolgte die Wahl dieses Beamten mit einer
Jahresbesoldung von 5500 Fr. und Amtsantritt auf 1. April
1904. Diese Besoldung war im Budget pro 1904 nicht
berücksichtigt. Sie betrug für 9 Monate Fr. 4,125. —

Anderseits resultierte aus der
Minderbesoldung

1. des neuen Sekretärs der
Baudirektion für 9
Monate eine Ersparnis von Fr. 375. —

2. des Kantonsbaumeisters
gegenüber der im Voranschlag

vorgesehenen
Maximalbesoldung pro 1.904
eine Minderausgabe von » 500. —

zusammen » 875. —
somit wirkliche Ueberschreitung des

Kredites für Besoldungen der
Beamten, wie oben Fr. 3,250. —

Anfangs 1904 gelangten einige Rechnungen für
Reisehosten von Bezirksingenieuren, welche noch das
Jahr 1903 betrafen, zur Anweisung. Der Kredit wurde
dadurch in unvorhergesehener Weise belastet. Der
Grund der Mehrausgaben für den Unterhalt der
Amtsgebäude, der Pfarrgebäude und der Wirtschaftsgebäude
liegt darin, dass Rechnungen für im Jahr 1903
bewilligte und ausgeführte Arbeiten wegen erschöpften
Krediten erst pro 1904 angewiesen werden konnten.
Die Ueberschreitung des Kredites für Unterhalt der
Kirchengebäude wurde durch die Auszahlung von
8450 Fr. Entschädigungen für 4 mit Bewilligung des
Grossen Rates an die betreffenden Gemeinden
abgetretene Kirchenchore (Messen, Rüti bei Büren, Büren
und Tess) veranlasst. Für den eigentlichen Unterhalt
der Gebäude wurden bloss 1040 Fr. verausgabt. Die
unter Rubrik Pfrundloshäufe verrechneten 1000 Fr.
betreffen die Entschädigung für die an die Gemeinde
Sombeval abgetretene Pfrunddomäne daselbst. Die
Mehrkosten für Besoldungen der Wegmeister rühren
her von dem Uebertritt der Akkordwegmeister des V.
Ingenieurbezirks zum Regiesystem und der Uebertrag-
ung ihrer Besoldungen von Rubrik X E 2 auf E 1,
ferner von der Versetzung sämtlicher Wegmeister des
VI. Bezirks in die I. Besoldungsklasse, und endlich von
verschiedenen vom Regierungsrat im Laufe des Jahres

bewilligten Wegmeisterstellungen auf Strassen IV.
Klasse. Die auf Rubrik Strassenunterhalt sich trotz
Entlastung derselben durch die Uebertragung von Weg-
meisterbesoldungen auf Kredit. X E 1 ergebende
Ueberschreitung findet ihre Erklärung darin, dass der Kredit
durch die vorgenommenen Walzungen in den
Ingenieurbezirken I, II, IV, V und VI in ausserordentlicher

Weise beansprucht wurde. Die Hauptgründe

der Ueberschreitung des Kredites Wasserschaden und
Schwellenbauten sind folgende :

Für Schnee- und Lawinenräumungen und
Herstellungsarbeiten infolge Wasserschadens an der Grim-
selstrasse mussten pro 1904 11,459 Fr. 35 verausgabt
werden. Längs der Grünen-Ramsei-Strasse fand eine
Korrektion der Grüne statt, für welche auf die Rubrik
X E 3 7275 Fr. bewilligt wurden. Für die
Staatsstrassen im Amt Frutigen mussten für Wiederherstellungsarbeiten

infolge der durch Gewitter entstandenen

Beschädigungen unter drei Malen Kredite gewährt
werden von zusammen 25,400 Fr.

XII. Finanzen.
A, 5. Rechtshosten Fr. 4,977.55
C, 1. Besoldungen der Kassiere ...» 162. 55
C, 5. Verlust » 28,950.68

zusammen Fr. 34,090. 78

Für Rechtshosten sah der Voranschlag keinen Kredit
vor, während an solchen in drei Prozessen 4977 Fr.
55 bezahlt werden mussten. Der Witwe des verstorbenen

Kantonskassiers A. Gassmann gewährte der
Regierungsrat einen Besoldungsnachgenuss für ein Quartal

und einen Beitrag an die Stellvertretungskosten
während der Krankheit dieses langjährigen Beamten.
Für die daherige Ausgabe von 1650 Fr. reichte der
Kredit für Besoldungen der Kassiere nicht ganz hin.
Dem Amtsschaffner von Nidau hat der Regierungsrat
von der diesem Beamten infolge des in der Amts-
schaffnerei Nidau am 30./31. August 1904 stattgehabten

Einbruchsdiebstahls auferlegten Schadenersatzsumme

von 38,600 Fr. 91 3/4 mit 28,950 Fr. 68
nachgelassen. Für den daherigen Verlust des Staates ist
die Gewährung eines Nachkredites durch den Grossen
Rat vorbehalten worden.

XIII. Landwirtschaft.
B, 2b. Bureau- und Reisehosten des

Kulturtechnihers Fr. 183. 75
B, 3a. Pferdezucht, Prämien und Ko¬

sten » 414.15
B, 4a. Rindviehzucht, Prämien und

Kosten » 10,312.80
B, 5. Kleinviehzucht, Prämien und

Kosten » 453.50
B, 7. Zucherrübenhultur » 10,563.05
B, 8. Hagelversicherung » 2,688.71

zusammen Fr. 24,615.96
Die Reisekosten des Kulturtechnihers richten sich

nach der Zahl der einlangenden Subventionsgesuche
für projektierte landwirtschaftliche Meliorationen, die
Expertisen veranlassen, und nach der Zahl der
ausgeführten Projekte, die in Augenschein genommen werden

müssen. Die Ueberschreitung des Kredites für
die Pferdezucht hat ihren Grund nicht in Mehrausgaben,

sondern im Zurückbleiben der Einnahmen
(Prämienrückerstattungen), die 420 Fr. weniger ergeben

haben als die budgetierte Summe von 1000 Fr.
Die Mehrausgaben für die Rindviehzucht und die
Kleinviehzucht stehen in Zusammenhang mit einer grössern
Auftuhr prämierungswürdiger Tiere. Am 28. Januar
1904 beschloss der Grosse Rat die Ausrichtung von
Prämien an bernische Zuckerrübenproduzenten, während

der Voranschlag hiefür keinen Kredit vorsah.
Von der Hagelversicherung wird von Jahr zu Jahr je
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länger je mehr Gebrauch gemacht. Damit in
Verbindung wächst auch der bezügliche Staatsbeitrag.

XIV. Forstwesen.

B, la. Besoldungen der Forstinspektoren Fr. 300.—
B, 2a. Besoldungen der Kreisförster » 3,600. —
B, 3. Oberbannwarte und Waldaufseher » 2,065, —

zusammen Fr. 5,965.—

Diese Mehrausgaben betreffen alle Besoldungsaufbesserungen,

die durch die erhöhten Bundessubventionen

an die Besoldungen des Forstpersonals veranlasst

worden sind. Den Mehrausgaben steht unter
Rubrik Beitrag des Bundes eine entsprechende
Mehreinnahme gegenüber, so dass es sich im Grunde nicht
um eigentliche Kreditüberschreitungen handelt.

XV. Staatswaldungen.
C, 3. Rüstlöhne Fr. 7,931.05
C, 6. Steigerungs- und Verkaufskosten » 1,733.90

zusammen Fr. 9,664.95

Der durchschnittliche Preis für Rüstlöhne stellte sich
per m3 geschlagenen Holzes für das Forstjahr 1903/04
um 10 Rp. höher für die Hauptnutzungen, und um
39 Rp. höher für die Zwischennutzungen, als im
Vorjahr. Dies bedingte eine Mehrausgabe, die um 7931
Fr. 05 über den bezüglichen Kredit hinausgeht. Auf
Rubrik Steigerungs- und Verkaufskosten haben
unvorhergesehene Verschreibungskosten die Kreditüberschreitung

bewirkt. Der Tauschvertrag Gurnigel-Nünenen-
alp und der Akt für den Ankauf der Giebeleggalp
erforderten zusammen 2603 Fr. 50, während der Kredit
für derartige Auslagen weit weniger vorsah.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.
A, 4. Hebung der Jagd Fr. 1,314.65

Es wurden vier Jägervereinen für die Aussetzung
von jungem Wild Beiträge von 50°/0 der Kosten mit
2814 Fr. 65 verabfolgt, während der Kredit für diesen
Zweck nur eine Summe von 1500 Fr. vorsah.

XXIII. Salzhandlung.
B, 6. Verschiedene Betriebskosten Fr. 261.35
C, 3. Mietzinse » 350. —

zusammen Fr. 611.35
Im Jahr 1904 mussten eine Anzahl von Sackkarren

erneuert werden, sodann nahm der Voranschlag für
die Geleisegebühr, die auf der Station Weissenbühl
bezahlt werden muss, zu wenig Rücksicht. Infolgedessen

gingen die Verschiedenen Betriebskosten der
Salzhandlung über den ausgesetzten Kredit von 500
Fr. hinaus. Für das Salzmagazin Thun wurde ein
grösserer Lagerraum gemietet, was für Mietzinse in
1904 eine Mehrausgabe von 350 Fr. veranlasste.

XXX. Direkte Steuern.

C, 5. Verschiedene Bezugskosten Fr. 225.85

Mit der Zunahme des Steuerertrages nahmen auch
die Verschiedenen Bezugskosten (Betreibungsspesen,
Kosten des Inspektors bei Bücheruntersuchungen und
so weiter) zu.

Die in Kapitel XXXI Unvorhergesehenes verrechnete

Einlage in die Reserve von 300,000 Fr. wird,
obwohl eine nicht budgetierte Ausgabe bildend, die
aber nicht einen Verbrauch darstellt, nicht als
Kreditüberschreitung betrachtet.

Zusammenzug.
I. Allgemeine Verwaltung Fr. 10,684.65

II. Gerichtsverwaltung » 14,438.37
HR. Polizei » 30,720.14
IV. Militär » 20,653.21
V. Kirchenwesen » 1,329.16

VI. Unterrichtswesen » 104,129.47
VIII. Armenwesen » 78,595.08

IXa. Volkswirtschaft » 684. —
IXb. Gesundheitswesen » 6,286.68
X. Bauwesen » 62,678.24

XII. Finanzen » 34,090.78
XIII. Landwirtschaft » 24,615.96
XIV. Forstwesen » 5,965. —
XV. Staatswaldungen » 9,664.95

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 1,314.65
XXIII. Salzhandlung » 611.35
XXX. Direkte Steuern » 225.85

zusammen Fr, 406,687.54

Die Finanzdirektion empfiehlt dem Regierungsrate,
zu beschliessen :

Dem Grossen Rate wird, gestützt auf den
vorstehenden Bericht, beantragt, zu genehmigen:
1. Die Kreditüberschreitungen pro 1904

für Ausgaben, welche der Zeit und
der Summe nach durch gesetzliche
Vorschriften, Tarife und Verträge
bestimmt werden, im Gesamtbetrag
von Fr. 506,189.26

2. Die Kreditüberschreitungen pro 1904,
für welche diese Voraussetzungen
nicht oder doch nur zum Teil
zutreffen, sich zusammen belaufend
auf » 406,687.54

Total FrT912,876.80

Bern, 2. Juni 1905.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Begierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 17. Juni 1905.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Ritschard,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Anträge
der

©taatswirtsohaftskommissioii
zum

Bericht über die Staatsverwaltung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro 1904.

(August 1905.)

Die Staatswirtschaftskommission hat im Berichtsjahre

in ihrem Bestände keine Aenderung erlitten,
dagegen ist am 22. März 1905 ihr Mitglied, Herr Alex.
Halbeisen, mit Tod abgegangen und am 17. Mai 1905
durch Herrn Grossrat Paul Jacot ersetzt worden,
welcher bei der Prüfung des Staatsverwaltungsberichtes
pro 1904 mitgewirkt hat.

Anlässlich der Beratung des Staatsverwaltungsberichtes

pro 1903 hat die Staatswirtschaftskommission
beantragt, es möchte der Termin für die Ablage

des Berichtes seitens der Regierung auf Ende Mai
und die Behandlung durch den Grossen Rat auf eine
ausserordentliche Session im Spätsommer angesetzt
und zu dem Ende der § 36 des Grossratsreglementes
entsprechend abgeändert werden. Dieser Antrag wurde
vom Grossen Rate am 3. Oktober 1904 zum Beschluss
erhoben und durch den fernem Beschluss vom 20.
Februar 1905 der erwähnte § 36 gemäss Antrag der
bestellten Spezialkommission im angeregten Sinne
revidiert. Dadurch ist nun die notwendige Ueberein-
stimmung zwischen Reglement und tatsächlichen
Verhältnissen bezüglich Berichterstattung hergestellt.

Die Berichte der Direktionen sind nach deren
Genehmigung durch den Regierungsrat der
Staatswirtschaftskommission successive vom 27. März an bis
zum 4. Juni zugestellt worden. Am 15. Juni hat sich
die Kommission versammelt behufs definitiver
Feststellung des Programms für die Prüfung derselben
und Vornahme der üblichen Besuche bei den
Direktionen.

Für die bezügliche Berichterstattung der
Staatswirtschaftskommission sind folgende Unterabteilungen
gebildet worden:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

Präsidialbericht und
Staatskanzlei : Herren

Kirchendirektion: »

Forstdirektion : »

Sanitätsdirektion : »

Unterrichtsdirektion : »

Armendirektion : »

Polizeidirektion : »

Gemeindedirektion : »

Justizdirektion: »

Militärdirektion : »

Landwirtschafts-
direktion : »

Direktion der öffentlichen

Bauten:
Direktion des Innern:
Direktion der Finanzen:
Staatsrechnung :

Nachkredite:

Kindlimann und Hadorn.
Burrus und v. Wattenwyl.
Freiburghaus undKönizer.
Könizer und Müller.
Müller und Kindlimann.
Freiburghaus und Jacot.
Könizer und Müller.
Burrus und v. Wattenwyl.
Jacot und Hadorn.
Jordi und Müller.

Freiburghaus und v.
Wattenwyl.

Könizer und Hadorn.
Kindlimann und Burrus.
Hadorn und Jacot.
Müller und Jacot.
Müller und Jordi.

Am 19. September 1905 wurde der vorliegende
Bericht der Staatswirtschaftskommission definitiv
festgestellt.

Gestützt auf die vorgenommene Interpretation des
§ 53 des Grossrat-Reglementes in der Sitzung des
Grossen Rates vom 27. September 1904 beantragen wir,
es sei die Abstimmung über gefallene Anträge jeweilen
nach Schluss der Beratung über jeden einzelnen Direlc-
tionsbericht vorzunehmen.

Regierungspräsidium.

Unter den vom Grossen Rate erheblich erklärten
Motionen figuriert auch diejenige des Herrn Grossrat

66*
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Schär und Mitunterzeichner betreffend Revision des

Hypothekarkassa - Gesetzes vom 18. Juli 1875, während
diejenige des Herrn Grossrat Jenny, welche gleichfalls

einer Revision des Hypothekarkassa-Gesetzes ruft,
im Berichte nicht erwähnt wird. Im Verzeichnis der
erheblich erklärten, aber noch unerledigten Motionen
vermissen wir beide Motionen, weil sie auf der
Geschäftskontrolle gestrichen worden sind. Die Gründe
dieser Streichung sind im Bericht der Finanzdirektion
niedergelegt. Wir beantragen, den frühem Modus der
gesonderten Behandlung beizubehalten und die beiden
vorerwähnten Motionen wieder auf das Verzeichnis der
unerledigten Motionen zu setzen.

Gesetzessammlung. Wir haben schon in unserm
letztjährigen Berichte von der Fertigstellung der
revidierten Gesetzessammlung in deutscher Sprache bis
und mit 1900 Mitteilung gemacht. Heute ist
diesbezüglich beizufügen, dass die Abgabe derselben an
die Gemeinden (gratis) zum Teil erfolgt oder im
Gange ist.

Bei diesem Anlasse haben wir auch davon Kenntnis
erhalten, dass der Gesetzesband pro 1904 bereits
erschienen ist, dass jedoch der Regierungsrat beschlossen
habe, denselben sowie folgende nur noch gegen
Bezahlung an die Mitglieder des Grossen Rates zu
verabfolgen. Wir können uns mit dieser Aenderung
nicht befreunden und stellen deshalb den Antrag, es
sei der Gesetzesband pro 1904 und folgende den
Mitgliedern des Grossen Rates unentgeltlich zuzustellen.

Staatskanzlei. Da der Bau des Obergerichtsgebäudes
noch immer im Stadium des Projektes sich befindet,
ist in den Raumverhältnissen der Staatskanzlei noch
keine Aenderung eingetreten und dürften noch zwei
Jahre vergehen, bis endlich Wandel geschaffen sein
wird. Indessen dauern die damit verknüpften Uebel-
stände in verschärftem Masse fort, die Zahl der zu
erledigenden Geschäfte ist in steter Zunahme begriffen
und eine Vermehrung des Personals des Platzmangels
wegen schlechterdings unmöglich.

Unter diesen Umständen leidet ganz besonders die
Uebersetzung und Abgabe der Aktenstücke in
französischer Sprache und muss in irgend einer Weise
für Abhülfe gesorgt werden.

Kirchendirektion.

Die Trennung der reformierten Kirchgemeinde Prun-
trut-Freibergen ist im Berichtsjahre vollzogen worden.

Falls keine begründeten Einwendungen dagegen
erhoben werden, so würden wir es gerne sehen, wenn das
im Jahre 1904 vom Kirchgemeinderat von Eriswil
eingereichte Gesuch um Bewilligung eines Staatsbeitrages
für die Renovation der dortigen Kirche näher geprüft
würde.

Wir bedauern, dass die Vorlage betreffend eine neue
Gebietseinteilung der römisch-katholischen
Kirchgemeinden des Jura jedes Jahr auf der Traktandenliste
steht und dass gleichwohl keine Anstalten getroffen
werden, um eine befriedigende Erledigung der am
26. November 1891 erheblich erklärten Motion
herbeizuführen. Ein bezüglicher Dekretsentwurf ist
allerdings von der Kirchendirektion am 8. August 1904
aufgestellt worden, allein derselbe blieb bis anhin
ohne weitere Folgegebung. Wäre der Augenblick nicht
bald gekommen, hierin die Wünsche der Bevölkerung
des Jura, ohne Unterschied der Konfession, zu be¬

rücksichtigen, da ja zum Beispiel die kleine Gemeinde
Miécourt mit ihren 314 Einwohnern Pfarrsitz ist,
währenddem die 1167 Einwohner der grossen Gemeinde
Alle genötigt sind, sich nach Miécourt zu begeben, um
in dieser kleinen entfernten Gemeinde die Eintragungen

in die Geburls-, Toten- und Eheregister vornehmen
zu lassen?

Eine neue Gebietseinteilung der Kirchgemeinden
ist nicht bloss vom kirchlichen Standpunkte aus
empfehlenswert, sondern auch in praktischer Hinsicht
zweckmässig.

In bezug auf den zwischen der römisch-katholischen

Kirchgemeinde St. Immer und der dortigen
christkatholischen Kirchgemeinde obwaltenden Streit, ist
folgendes zu sagen : Eine von der Kirchendirektion
einberufene Konferenz der Vertreter beider Parteien
fand am 27. Juni abhin im Beisein des Regierungsstatthalters

statt, ohne dass eine der Billigkeit
entsprechende Verständigung hätte erzielt werden können.
Später hatte die Staatswirtschaftskommission Gelegenheit,

in St. Immer selbst mit den Amts- und Gemeindebehörden

in dieser Angelegenheit zu konferieren und
konnte sich dabei überzeugen, dass die Verhandlungen
sich unschwer auf einer neuen Grundlage wieder
aufnehmen Hessen. Im Hinblick auf die versöhnliche
Haltung dieser Behörden, sollte es sich der Herr
Kirchendirektor angelegen sein lassen, nochmals zu
versuchen, die Frage im Einverständnis mit der grossen
Mehrzahl der Bevölkerung zu lösen.

Forstdirektion.

Der von der Forstdirektion aufgestellte Entwurf
eines neuen Forstgesetzes hat im Berichtsjahr ohne
nennenswerte Opposition und ohne wesentliche
Abänderungen die erste Beratung des Grossen Rates
bestanden.

Das Ergebnis der zweiten Beratung, sowie das
Resultat über die Volksabstimmung fallen in das
nächste Berichtsjahr.

Der auf Grund von Art. 22 und 23 der
Vollziehungsverordnung zum eidgenössischen Forstgesetz
veranstaltete Forstkurs hat sowohl mit Bezug auf die
Frequenz als auch hinsichtlich der zu Tage getretenen
Leistungen befriedigt.

Im Berichtsjahr sind wieder neue Aufforstungen
von Kulturland auf Staatsareal in ziemlichem
Umfange vorgenommen worden.

Der Holzerlös aus den Staatswaldungen ist als ein
durchaus befriedigender zu bezeichnen, denn trotz
der Tatsache, dass im Berichtsjahr über 6000 m3 gegenüber

dem Vorjahr eingespart wurden, ist der
Totalnettoerlös nicht geringer als im Vorjahr.

Dieses günstige Ergebnis ist zu einem guten Teil
auf das allgemeine Steigen der Holzpreise, speziell
mit Bezug auf das Bau- und Sagholz, zu einem wenn
auch etwas bescheideneren Teil auf die verbesserten
Abfuhrwege zurückzuführen. Die Mehreinnahmen aus
den Staatswaldungen gegenüber dem Voranschlag
betragen 61,206 Fr. 33.

Sanitätsdjrektion.

Die Kommission besuchte dieses Jahr einen Teil
der Irrenanstalten und Spitäler. Wir können hier gleich
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konstatieren, dass wir überall von der musterhaften
Ordnung und Reinlichkeit angenehm berührt wurden.

Die Irrenanstalten sind alle überfüllt. Durch
Erweiterungen in der Waldau und nun im Berichtsjahre

in Münsingen, wird momentan dem grössten
Uebelstand abgeholfen werden. In der Anstalt Waldau
ist die Einführung einer bessern Beleuchtung ein
dringendes Bedürfnis, wir empfehlen den Behörden eine
Vorlage hiefür.

Bei der Irrenanstalt Münsingen muss zu
Löschzwecken unbedingt etwas gemacht werden, die
Verbindung unserer Hochdruckleitung mit derjenigen der
Ortschaft Münsingen ausserhalb des Dorfes ist zu
empfehlen, umsomehr da die Gemeinde das Wasser zu
Löschzwecken gratis abgeben will.

Im Inselspital ist beständig Platzmangel, der Neubau

der Augenklinik, welcher eine Vermehrung der
Bettenzahl ermöglicht, ist nun beschlossen. Wir müssen
die Inselbehörden dringend ersuchen, so weit tunlich
auf die Vermehrung der Bettenzahl Bedacht zu nehmen.
Trotzdem wir eine grosse Anzahl sehr gut eingerichteter

Bezirksspitäler haben, ist der Andrang zum Inselspital

immer noch zu gross.
Viel Stoff zu Erörterungen gab die Typhusepidemie

in Bern, angeblich sollte dieselbe durch ein vom Serum-
Institut gelieferten Schlachtpferdes entstanden sein.
Das Resultat der Untersuchung ist ein negatives,
wenigstens wurde nichts greifbares zu Tage gefördert.
Da die Gelehrten überhaupt nicht einig sind, finden
wir dass die Verfügung der Regierung welche die
Verwendung solchen Fleisches verbietet, gerechtfertigt

sei.

Unterrichtswesen.

Am 20. Februar 1905 hat der Grosse Rat beschlossen
das Grossratsreglement in dem Sinne zu revidieren,
dass Staatsrechnung und Staatsverwaltungsbericht vom
Regierungsrat spätestens auf 31. Mai dem Grossen Rate
zu unterbreiten sei und soweit sich der Bericht auf
öffentliche Unterrichtsanstalten beziehe, habe er je-
weilen das eben verflossene Schuljahr zu umfassen.

Dieser Weisung ist noch nicht nachgelebt worden.
Der Bericht pro 1904 enthält bloss die statistischen
Angaben für das Schuljahr 1903/04. Als Grund wird
angegeben, dass der Bericht schon im Drucke gewesen
sei, als der Beschluss gefasst wurde. Wir sind aber
der Meinung, dass die ergänzenden Tabellen pro Schuljahr

1904/05 ohne jede Schwierigkeit hätten
nachgedruckt werden können, da das Uebergangsjahr
selbstverständlich immer die Tabellen zweier Jahre
umfassen muss.

So wie die Sachen liegen, wird somit erst im
Verwaltungsbericht pro 1905 der erwähnte Grossratsbe-
schluss vollzogen sein.

Bei den Fortbildungsschulen fällt die grosse Zabi
entschuldigter und unentschuldigter Absenzen in der
Stadt Bern und im Amtsbesirk Freibergen auf, indem
dieselben in Bern 13,7% und im Bezirk Freibergen
11,3 °/o betragen, während die Prozentzahlen der
Abwesenden in den übrigen Amtsbezirken zwischen 1,9

6% schwanken. Es würde sich empfehlen, den
Ursachen dieser hohen Absenzenziffer nachzugehen.

Was die Hochschule betrifft, so ist neben der bereits
im Bericht erwähnten Weisung an die medizinische
Fakultät, durch Ausgabe von Platzkarten an diejenigen

Studierenden, die sich auf ein schweizerisches
Staatsexamen vorbereiten, diesen die besten Plätze zu sichern,
als weitere Massnahme, den allzugrossen Andrang von
Ausländern einzudämmen, der Fakultätsbeschluss zu
erwähnen, Ausländer nicht mehr vom Kollegiengeld
zu dispensieren.

Hinsichtlich der Verschärfung der Aufnahmebedingungen

wäre es zu begrüssen, wenn sich die Schweiz.
Universitäten aufgemeinsame Normen einigen könnten,
und unsere Erziehungsdirektion hiezu die Initiative
ergreifen würde.

Armendirektion.

Die Mehrausgaben dieser Direktion betragen im
Berichtsjahr gegenüber dem Voranschlag 289,827. Fr. 32
und gegenüber der Rechnung pro 1903 124,826. Fr. 30
so dass auch in diesem Jahre wieder erhebliche
Nachkredite erforderlich sind.

Es sind unter anderm die Ausgaben für die
auswärtige Armenpflege, die in stetiger Zunahme begriffen
sind und gegenüber dem Vorjahr eine Mehrausgabe
von 32,953. Fr. 42 zu verzeichnen haben.

Es wäre uns sehr erwünscht, wenn von der Direktion

Mittel und Wege gefunden werden könnten, die
geeignet wären, das Anwachsen der daherigen
Ausgaben mehr verhindern zu können.

Wir wollen zwar gleich beifügen, dass wir uns der
grossen Schwierigkeit in der Leitung und Ueberwachung
dieses Verwaltungszweiges wohl bewusst sind.

Dem in unserm letztjährigen Bericht ausgesprochenen
Wunsche, es möchten angesichts der grossen Ansprüche,
die an den kantonalen Kranken- und Armenfonds
gemacht werden, nicht unterlassen werden, eine gewisse
Summe für die zukünftigen Bedürfnisse zu reservieren,
ist Rechnung getragen worden, durch die Revision
des Dekretes vom 22. November 1901 betreffend die
Verwendung des kantonalen Kranken- und Armenfonds.

Im neuen Dekret wurde bestimmt, dass dieser
Fonds nie unter 500,000 Fr. herabsinken dürfe. —
Die daherigen Zinserträgnisse, sowie allfällige Zuwendungen

aus dem ausserordentlichen Staatsbeitrag dürften
in Zukunft für die dringensten Bedürfnisse genügen,
nachdem in den letzten Jahren aus diesem Fonds
ausserordendlich viel geleistet wurde, und nun zu
erwarten steht, dass daherige Ansprüche um Verabfolgung

von Beiträgen weniger zahlreich erhoben werden.
Das Betriebsergebnis der Knabenanstalt in Sonvilier

kann leider auch noch in diesem Jahre nicht als ein
befriedigendes bezeichnet werden und ist eine nähere
Untersuchung der Ursachen dieser unerfreulichen
Erscheinung durch die zuständigen Behörden erwünscht.

Die kantonale Armenkommission ist seit 3 Jahren
niemals zu einer Sitzung einberufen worden. Angesichts

der wichtigen Aufgaben, welche das Gesetz ihr
zuweist, ist es unerlässlich, dass dieselbe wenigstens
jährlich einmal versammelt werde.

Die von uns wiederholt angeregte und vom Grossen
Rat beschlossene Revision des Armenpolizeigesetzes,
welche letztes Jahr als in Arbeit begriffen bezeichnet
wurde, ist leider auch im gegenwärtigen Berichtsjahre
noch nicht zur Tatsache geworden. Infolgedessen hat
auch die von Jacot und Mithafte gestellte und vom
Grossen Rat am 20. März 1902 erheblich erklärte
Motion zur Errichtung von Trinkerheilanstalten ihre
Erledigung noch nicht gefunden.
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Polizeidirektion.

Mittelst Vollziehungsverordnung vom 6. Juli ist
der Direktion die Aufsicht über das Automobil- und
Fahrradwesen übertragen worden. Es ist zu wünschen,
dass mit aller Strenge gegen allzu rasches Fahren
eingeschritten werde.

Ueber die Strafanstalten haben wir letztes Jahr
einlässlich berichtet. Die Strafanstalt Thorberg kommt
auch dieses Jahr mit ihrem Kredit nicht aus. Der
Betrieb dieser Anstalt ist, infolge des sehr coupierten
Terrains, landwirtschaftlich ein schwerer und teurer.
Oft fehlt es an genügenden Arbeitskräften, da nicht
alle Insassen auf freiem Felde beschäftigt werden
können. Wir möchten, dass untersucht wird, ob nicht
die isoliert gelegenen Höfe verpachtet oder verkauft
werden sollten. Im fernem ist es nicht empfehlenswert,

dass die Verwaltung an den Staatsholzsteigerungen
als Käufer auftreten muss. Auf diese Art

rnuss sie gewöhnlich für das Brennholz 10—15 °/o
mehr bezahlen als andere Anstalten. Gebe man ihr
doch das Holz aus den dortigen Staatswaldungen zu
einem annehmbaren Preis. Die Forstdirektion wird
gleichwohl zu ihrer Rechnung kommen.

In der Strafanstalt St. Johannsen muss einmal eine
richtige Geschlechtertrennung vorgenommen werden.
Eine Verlegung der Weiberabteilung scheint uns als
sehr dringend und für die ganze Verwaltung als
wünschenswert.

Direktion des Gemeindewesens.

Auf ihren Antrag hin ist die Direktion des
Gemeindewesens vom Regierungsrat ermächtigt worden,
eine aus Grossräten, Regierungsstatthaltern und
Gemeinderäten zusammengesetzte Kommission von '21

Mitgliedern mit dem Auftrage einzuberufen, die in
einer sehr interessanten Broschüre des Herrn Prof.
Karl Geiser aufgezeichneten Vorschläge betreffend die
Neugestaltung des Gemeindewesens im Kanton Bern
vorzuberaten. Beiläufig gesagt, kann diese bemerkenswerte

Broschüre, deren Studium, wir angelegentlichst
empfehlen, von der Staatskanzlei bezogen werden. Die
Vorschläge des Herrn Geiser beruhen auf rationeller
Grundlage, und zur Anbahnung einer Reform unserer
Gemeindeorganisation kann seine Abhandlung als
wegleitend bezeichnet werden. Der Regierungsrat sollte
eingeladen werden, einen Gesetzentwurf mit Zugrundelegung

der Ergebnisse der Vorberatung durch die aus-
serparlamentarische Kommission auszuarbeiten und
vorzulegen.

Im Jahre 1904 sind den Regierungsstatthaltern 352
Beschwerden gegen Gemeinden und Gemeindebeschlüsse

eingereicht worden, wovon 166 durch einen
Entscheid ihre Erledigung gefunden haben. Die meisten

dieser Beschwerden betrafen Geschäfte der
allgemeinen Verwaltung. Niederlassungsgeschäfte, womit
sich die Regierungsstatthalter befassen mussten, gab
es 55 mehr als im Vorjahre.

97 Einwohner-, Burger- und Kirchgemeinden ist
die Aufnahme von Anleihen im Gesamtbetrage von
7,675,620 Fr. gegen 5,202,480 Fr. im Vorjahre
bewilligt worden. Der Mehrbetrag betrifft die
Burgergemeinde Bern und die Gemeinde Interlaken. Wie schon
früher einmal erwähnt wurde, werden diese Gelder
für Bauten, Elektrizitäts- und Wasserwerke,
Gasanstalten und dergleichen verwendet, welche später eine

gute Einnahmsquelle für die betreffenden Gemeinden
bilden werden.

Die Bäuertgemeinde Gastern, welche seit 1902 unter
Vormundschaft steht, ist noch nicht entvogtet worden.

Wie angedeutet worden war, konnte dagegen die
Entvogtung der Burgergemeinde Pruntrut und der
Gemeinde Epiquerez im Verlaufe des Jahres 1904
verfügt werden.

Im Einverständnisse mit den Direktionen der Bauten,

des Armenwesens und des- Gemeindewesens und
nach Vornahme eines Augenscheines durch die
Staatswirtschaftskommission ist das Gesuch der Gemeinde
Schwanden um Bewilligung eines ausserordentlichen.
Staatsbeitrages als wohlbegründet anerkannt worden.
Dem Gesuch wurde hierauf vom Grossen Rat
entsprochen.

Nachdem die Gemeinde Develier seit 1898 bevogtet
und unter der Verwaltung des Notars Hennemann
stand, hat sich der letztere Veruntreuungen zuschulden
kommen lassen, welche durch eine gründliche
Untersuchung seitens des Herrn Türler, Stadtkassier in Biel,
aufgedeckt und festgestellt wurden. Hennemann wurde
durch die Assisen zu einer Zuchthausstrafe verurteilt.
Die von ihm zum Nachteil der Gemeinde begangene
Unterschlagung belief sich auf 61,200 Fr. Abgesehen
hievon sind die Verwaltungsgeschäfte der Gemeinde
doch derart besorgt worden, dass die Vormundschaft
aufgehoben werden konnte.

Zur Zeit unseres Besuches auf der Direktionskanzlei

waren die Verwaltungsberichte der Regierungsstatthalter

von Bern, Oberhasle, Schwarzenburg, Sig-
nau und Trachselwald in Händen der Direktion ;

hoffentlich sind seither diejenigen der übrigen Amtsbezirke

eingelangt.

Justizdirektion.

Wir konstatieren mit Vergnügen, dass die Vorberatung

des Entwurfes eines Notariatsgesetzes durch
die hiezu bestellte ausserparlamentarische Kommission

bereits stattgefunden hat. Nach unserem
Dafürhalten sollte es möglich sein, diese wichtige Vorlage
noch im laufenden Jahre dem Grossen Rat vorzulegen.

Unterdessen ist das Prüfungsreglement für die
Notarien ausgearbeitet worden und wird demnächst durch
den Regierungsrat behandelt.werden können. In
demselben sind die aus Juristenkreisen geäusserten Wünsche

voll und ganz berücksichtigt worden; die
Vorbedingung des Besitzes eines Maturitätszeugnisses ist
durchaus berechtigt, und wir hoffen, dass daran
festgehalten werden wird.

Die Revision unserer Gerichtsorganisation wird
durch eine Spezialkommission vorbereitet.

Wir glauben, dass der Art. 41 des Vormundschaftsgesetzes

in Vergessenheit geraten sei, soweit er auf
die Abgabe eines Exemplars dieses Gesetzes durch den
Regierungsstatthalter an jeden neu bestellten Vogt
Bezug hat. Mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der
Obliegenheiten eines Vogtes, sowie auf die Verantwortlichkeit,

welche sowohl für ihn als auch für die
Gemeinde daraus entsteht, sind wir der Ansicht, dass
nicht genug dafür gesorgt werden könne, die Vögte
mit den gesetzlichen Vorschriften vertraut zu machen;
hiezu ist aber der Besitz eines Exemplars der
Vormundschaftsordnung notwendig. Es muss somit
verlangt werden, dass der erwähnte Art. 41 des Gesetzes
doch noch zur Vollziehung gelange.
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Wir weisen auch darauf hin, dass eine grössere
Anzahl von elterlichen Vormundschaften nicht in den
Kontrollen der Regierungsstatthalter eingeschrieben
sind. Es dürften somit die Gemeinden durch ein
Kreisschreiben daran erinnert werden, dass es nicht
genügt, den Vogt zu bestellen und ein Inventar über das
Vermögen des Vögtlings aufnehmen zu lassen, sondern,
dass die Eintragung der Vogtei in die bezügliche
Kontrolle des Regierungsstatthalteramts der Ordnung
wegen gefordert werden muss. Unsere Remerkung bezieht
sich natürlich nicht auf die elterlichen Vogteien, welche
bei der Bestallung des Vogtes auf dem Regierungsstatthalteramt

eingeschrieben werden.
Im übrigen gibt uns der Bericht der Justizdirektion

zu keinen Bemerkungen Anlass, und beantragen wir
die Genehmigung desselben.

Militärdirektion.

Im letztjährigen Bericht machten wir darauf
aufmerksam, dass im Bataillonskreis 24 die Beteiligung
an den Schiessübungen, die zum Bezüge des kantonalen

Beitrages berechtigen, eine unverhältnismässig
schwache sei; nur 14 Mann in einem einzigen Vereine
erfüllten die zum Bezüge des Beitrages nötigen
Bedingungen, währenddem die 19 andern Bataillonskreise

durchschnittlich 490 Mann in 30 Vereinen
aufgewiesen haben.

Im Jahre 1904 hat sich das Verhältnis noch
bedeutend zu Ungunsten des genannten Bataillonskreises
geändert. Während in den 19 andern Bataillonskreisen
die bezugsberechtigten Vereine um 36, die
bezugsberechtigten Mann um 2294 zugenommen haben, hat
sich an diesen Uebungen im Bataillonskreis 24 gar
niemand mehr beteiligt.

Es dürfte dieser unerfreulichen Erscheinung
vielleicht dadurch entgegengetreten werden können, wenn
die Schützen-Vereine des genannten Kreises durch
die Militärdirektion auf diese bedauerliche Ausnahmestellung

aufmerksam gemacht würden.
Der Mangel an Unteroffizieren in den jurassischen

Bataillonen macht sich noch immer fühlbar, trotzdem
das prozentuelle Verhältnis der Unteroffiziere zu den
Soldaten im Jahre 1904 von 13,77 % auf 14,5 %
gestiegen ist; der gesetzliche Bestand beträgt 17,57 %•

Zu konstatieren ist hier noch, dass der Jura je
länger je weniger das nötige Material an Offizieren
und Unteroffizieren für seine Infanterie-Einheiten zu
stellen vermag; 50 % der erstem und 10 % der
letztern müssen an sprachkundigen Elementen den
Einheiten des alten Kantons entnommen werden.

Landwirtschaftsdirektion.

Das Bedürfnis und der Wille, sich im Berufe
weiter auszubilden, hat sich in bäuerlichen Kreisen
im Berichtsjahr wieder in starkem Masse geltend
gemacht. Der grosse Zudrang zu den landwirtschaftlichen

Lehranstalten sowohl, als namentlich auch die

ganz erhebliche Anzahl von Kursen und Vorträgen,
die von den landwirtschaftlichen Vereinen und
Genossenschaften verlangt werden, legen hievon beredtes
Zeugnis ab.

Die Unterstützung des bernischen Käsereiverbandes
für die Vornahme von Käserei- und Stallinspektionen
ist durchaus am Platze im Hinblick auf das eminente

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

Interesse, welches unsere Milchwirtschaft an einer
tadellosen Käsefabrikation besitzt.

Der Weinbau leidet noch immer unter der
Ungunst der Verhältnisse und ist ein angemessener
Beitrag des Staates zur Erhaltung und Verbesserung
desselben durchaus geboten, dies um so mehr, weil
sich zu den bisherigen Schäden, welche der Rebbau
zu bekämpfen hatte, noch neue fühlbar machen.

Bei der Hagelversicherung mag die Differenz zwischen
den bezahlten Prämien, ohne die Policekosten, im
Betrage von 165,057 Fr. 80 und den bezogenen
Entschädigungen von 105,468 Fr. 80 auffallen.

Dabei ist allerdings zu bemerken, dass das
Rechnungsergebnis eines einzigen Jahres keinen richtigen
Massstab bietet für die Beurteilung des Verhältnisses
zwischen der Prämien- und der Entschädigungssumme.
Mit Rücksicht aber auf die Tatsache, dass nun schon
wiederholt ein ähnliches Bild zu Tage getreten ist,
mag für die Versicherten unseres Kantons die Frage
aufgeworfen werden, ob nicht eine Reduktion der
Prämien angestrebt werden sollte.

Im Interesse einer raschern Erledigung der
einlangenden Geschäfte wiederholen wir hier neuerdings
die Anregung, es möchte der Kulturtechniker
entlastet werden durch Uebertragung von Augenscheinen
und Gutachten an andere hiezu geeignete Beamte.

Die im Berichtsjahr zur Auszahlung gelangten
Subventionen für Verbesserungen im Flachland und
im Alpengebiet mit je 11,881 Fr. 70 vom Kanton
und Bund nehmen sich gegenüber den daherigen
Aufwendungen in vielen andern Kantonen recht
bescheiden aus.

Es ist nun begründete Aussicht vorhanden, dass
der vor einiger Zeit von der Landwirtschaftsdirektion
ausgearbeitete Entwurf zu einem Gesetz über die Förderung

der Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht im
Laufe des nächsten Winters dem Grossen Rate zur
Behandlung unterbreitet werden könne.

Die Bestrebungen unserer Pferdezüchter, ein den
Anforderungen der heutigen Zeit entsprechendes Pferd
zu züchten, sind begrüssenswert. Leider finden aber
diese Zuchtziele von gewissen zuständigen Bundesorganen

nicht die gebührende Anerkennung trotz
den wiederholten diesbezüglichen Erörterungen in
der Bundesversammlung.

Das zielbewusste Vorgehen auf dem Gebiete der
Rindviehzucht zeitigt immer schönere Erfolge und es
kann mit Befriedigung konstatiert werden, dass die
daherigen Subventionen von Bund und Kanton auf
die Hebung der Rindviehzucht bestens eingewirkt
haben.

Die Prämierungen der Zuchtbestände haben der
Bildung neuer Viehzuchtgenossenschaften wesentlich
Vorschub geleistet. Die daherigen Aufwendungen
erscheinen uns durchaus gerechtfertigt.

Die Bildung von Kleinviehzuchtgenossenschaften
ist zu begrüssen. Eine finanzielle Unterstützung
derselben durch Bund und Kanton ist empfehlenswert.

Dank den strengen Vorschriften der Viehseuchenpolizei

und der strikten Handhabung derselben durch
die zuständigen Organe und dank dem nötigen
Verständnis der Schlachtviehimporteure ist unsere
Landwirtschaft im Berichtsjahr von der so sehr gefürchteten
Maul- und Klauenseuche verschont geblieben.

Die Einführung der Viehversicherung scheint einem
wirklichen Bedürfnis der Landwirtschaft entsprochen
zu haben. Die grosse Anzahl der schon im ersten

67
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Jahre des Inkrafttretens des neuen Gesetzes ins Leben
gerufenen Viehversicherungskassen liefern hiefür den
besten Beweis. Das erste Geschäftsjahr der 159 Kassen,
welche vor dem 1. Juni 1904 gebildet wurden, darf
als ein befriedigendes bezeichnet werden, indem die
Entschädigungssumme von 395,642 Fr. 98, welche
rund 80 % des Schatzungswertes der zu entschädigenden

Tiere ausmachte, gegenüber einer versicherten
Stückzahl von über 90,000 nicht als eine hohe, eine
unerwartete zu bezeichnen ist. Die Viehversicherung
hat in diesem Jahre neue Fortschritte gemacht, indem
wieder 49 Kassen gebildet wurden. Es ist zu hoffen,
dass in Zukunft die bezüglichen Bundes- und Kantonsbeiträge

etwas früher erfolgen, als dies für das erste
Geschäftsjahr der Fall war.

Baudirektion.

Verwaltung. Die Besoldungen der Oberwegmeister
haben im Berichtsjahre eine Aufbesserung erhalten.
Obwohl dieselbe noch keine übertriebene genannt
werden kann, ist doch ein besserer Ausgleich gegenüber

andern ähnlichen Arbeitskräften geschaffen worden.

Die im Wurfe liegende Altersversicherung wird
eine fernere Verbesserung der Lage dieser
Staatsangestellten bringen. Wir hoffen, dass die Versicherung
im laufenden Jahre in Kraft trete.

Gesetzgebung. Bezüglich Motor- und Fahrradverkehr
befinden wir uns noch immer in einem Provisorium.
Es macht den Eindruck, als ob die Exekutive und
richterliche Gewalt sich nicht verstehen oder
verstehen wollen. Es wäre zu wünschen, dass in dieser
Hinsicht bald einmal Wandel geschaffen würde. Wir
würden es begriissen, wenn statt Verordnungen und
Dekrete dem Volke eine Gesetzesvorlage vorgelegt
würde. Das Strassenbaupolizeigesetz hat die Klippen der
vorberatenden Behörden nicht ohne Beschädigungen
passiert ; wir wollen hoffen, dass die zweite Beratung
den Ausgleich der vorhandenen Gegensätze bringen
werde.

Hochbauten. Eine Anzahl Neu- und Umbauten sind
im Berichtsjahre vollendet worden. Die budgetierten
Summen wurden nicht oder unbedeutend überschritten,
so dass der gesamte Budgetkredit von 250,000 Fr.
nicht gänzlich aufgebraucht wurde.

Die Erstellung eines neuen Obergerichtsgebäudes wird
nicht mehr lange auf sich warten lassen, da die
Vorarbeiten begonnen haben. Als Bauplatz hat die
Regierung eine dem Staate gehörende Landparzelle auf
der Grossen Schanze bezeichnet.

Unterhalt der Staatsgebände. Der Kredit wurde um
12,383 Fr. 75 überschritten. Die Ueberschreitung mag
hauptsächlich darin liegen, dass in letzter Zeit die
Reparaturen etwas rationeller und gründlicher
vorgenommen wurden. Im Interesse des Hausbesitzers ist
dieses zu begrüssen.

Strassen- und Brückenbauten. Hier könnten wir das
in frühern Berichten Gesagte wiederholen und
konstatieren, dass der Budgetkredit um 171,672 Fr. 30
überschritten wurde, so dass der Vorschusskonto in
dieser Rubrik auf 695,071 Fr. angewachsen ist.

Strassenunterhalt. Auch hier haben wir eine
Kreditüberschreitung von 45,161 Fr. 37. Diese rührt her von
vermehrten Strassen, Anstellung von Wegmeistern und
Lohnaufbesserungen an dieselben. Der Kredit wird
hier erhöht werden müssen.

Wasserbauten. Diese Bauten absorbierten im
Berichtsjahr eine Summe von 890,934 Fr. An diese
Kosten leisteten Bund und Gemeinden 486,573 Fr.
Der Vorschusskonto musste auch hier mit 118,989 Fr.
belastet werden und erreicht per Ende 1904 eine Höhe
von 1,144,490 Fr. In den letzten Jahren wurden im
ganzen grössere Wasserbauten devisiert für 8,474,000
Fr., hievon sind ausgeführt für 7,608,148 Fr. An diese
Summe leistete der Staat Bern 2,818,170 Fr., die
Pflichtigen 2,281,688 Fr. und den Rest die
Eidgenossenschaft. Unter diesen Bauten stehen obenan :

1. die Emmenkorrektion mit 2,443,030 Fr. und die
Gürbekorrektion mit 1,332,970 Fr.

Eisenbahnen. Bei Aufstellung von Fahrplänen wird
den Gemeinden für ihre Rückäusserungen zu wenig
Zeit belassen. Obwohl dieselben gewöhnlich wenig
oder gar keinen Erfolg haben, ist es angezeigt, dass
der Termin so lang als möglich ausgedehnt werde.
Die Eisenbahndirektion gibt sich stets Mühe, die
verschiedenen Wünsche an den Fahrplankonferenzen zu
verfechten. Alles nach Wunsch durchzubringen ist
nicht möglich, um so mehr, da die Gemeinden und
Verbände trotz gleicher Interessen sehr oft sich ganz
widersprechen.

Von den vom Staat subventionierten und noch im
Bau begriffenen Bahnen wird die Bern-Schwarzen-
burgbahn noch einige Zeit auf die Betriebseröffnung
warten müssen, da deren Einführung in Bern zurzeit
noch unbestimmt ist. Ueber den zusammengelegten
Betrieb einiger bernischer Dekretsbahnen glauben sich
einige derselben beklagen zu müssen. Zur
Untersuchung dieser Klagen hat die Regierung eine
Fachkommission ernannt. Das Resultat dieser Untersuchung
bleibt abzuwarten.

Direktion des Innern.

Gesetzgebung. Nachdem das Gesetz über gewerbliche
und kaufmännische Berufslehre vom Grossen Rat
durchberaten, ist die Direktion des Innern bereit,
andere Gesetzes-Entwürfe zur Behandlung vorzulegen
— Gesetz über die Mobiliarversicherung, Gesetz über
Hausierhandel und unlautern Wettbewerb, Gesetz
betreffend den Schutz der Arbeiterinnen und es wird
sich vor allem der Regierungsrat darüber schlüssig
zu machen haben, welcher Vorlage die Priorität
zustehen soll.

Gewerbliches Bildungswesen. Die Berichte über das
gewerbliche Bildungswesen lauten ausnahmslos günstig
und freut es uns, hier konstatieren zu können, dass
dem Wunsche des eidgenössischen Experten in betreff
der Lehrwerkstätten der Stadt Bern, welchen wir auch
zum unsrigen gemacht haben, in allen Teilen
nachgelebt worden ist.

Vollziehung des eidgenössischen Fabrikgesetzes. Es
ist zu begrüssen, dass betreffs der sanitarischen
Kontrolle über die Zündholzfabriken, durch Verordnung
des Regierungsrates vom 19. September 1904
zweckmässige Bestimmungen erlassen worden sind. Gute
Wirkung derselben wird nicht ausbleiben.

Ortsbehörden. Aus verschiedenen Stellen des
Berichtes der Direktion des Innern geht hervor, dass
einzelne Ortsbehörden und andere Organe es mit der
Erfüllung ihrer Pflichten bisweilen wenig genau nehmen,
beispielsweise bezüglich Handhabung der Marktpolizei,
der Wirtschaftspolizei, der Lebensraittelkontrolle und
dergleichen. Es würde gewiss im allgemeinen Interesse



liegen, wenn gesetzlichen Vorschriften und
Anordnungen oberer Behörden besser Nachachtung verschafft
würde.

Wirtschaftsweisen. Es wäre sehr zu wünschen, dass
die Direktion des Innern die schon im letztjährigen
Berichte ausgesprochene Absicht, die Vollziehungsverordnung

zum Wirtschaftsgesetz im Sinne etwelcher
Verschärfung zu revidieren, nunmehr verwirklichen
würde.

Fleischschau Die im Berichte erwähnten Tatsachen
betreffend Fleischschau lassen es als geboten erscheinen,
dass im einen Falle schärfere Handhabung, im andern
Falle eine Aenderung bezüglicher Vorschriften
stattzufinden habe.

Unserer letztjährigen Anregung bezüglich Fleischschau

tuberkulöser Tiere ist in einer Beziehung durch
Erlass eines Xreisschreibens Folge gegeben worden.
Zu wünschen bleibt noch, dass auch die Direktion der
Landwirtschaft diesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit

schenke und die massgebende Amtsstelle, den
Kantonstierarzt, mit nähern Untersuchungen betraue.

Alkoholzehntel. Die Direktion des Innern macht uns
darauf aufmerksam, dass die Ansprüche und Begehren
um Beiträge aus dem Alkoholzehntel in steter
Zunahme begriffen seien und dass es in hohem Grade
wünschenswert wäre, wenn der bezügliche Kredit in
angemessenerWeise erhöht werden könnte. Wir müssen
diesem Wunsche unbedingt beipflichten.

Finanzdirektion.

Allgemeines. Im Verwaltungsbericht der
Finanzdirektion finden wir Bericht und Antrag des
Regierungsrates über die Motionen der Herren Schär und
Jenni betreffend die Hypothekarkasse. Unser Antrag,
auf die materielle Behandlung derselben hier im
Verwaltungsbericht nicht einzutreten, ist hievor beim
Abschnitt « Regierungspräsidium » gestellt worden.

Wider Erwarten hat auch die Staatsrechnung pro
1904 dank einem neuerdings eingetretenen Glücksfall

bei der Erbschaftssteuer und dank dem neuerdings

erhöhten Ertrag der direkten Steuern mit einem
Einnahmenüberschuss abgeschlossen; wir halten es
aber für unsere Pflicht darauf hinzuweisen, dass eine
vorsichtige Staatsverwaltung auf derartige Glücksfälle
kein solides Budget aufbauen kann und dass, wenn
man mit normalen Erträgnissen rechnet, die Gefahr
einer Störung des Gleichgewichts im Staatshaushalt
immer noch nicht beseitigt ist.

Auch die reinen Betriebsmittel der Staatskasse,
welche auf Ende Jahres bloss 112,000 Fr. betrugen,
scheinen uns absolut ungenügend, was uns veranlasst,
unser letztjähriges Postulat betreffend Vermehrung
der Betriebsmittel des Staates, speziell durch
Rückerstattung der Vorschüsse neuerdings festzuhalten.

Der von der Verwaltungsbehörde der Hypothekarkasse

geäusserte Wunsch, «es sollte nicht notwendig
sein, zum Zwecke der Genehmigung einer Anleihens-
operation den komplizierten Apparat einer
Volksabstimmung in Bewegung zu setzen», bedarf weiterer
Prüfung, da derselbe einer Verfassungsrevision rufen
würde.

Nachdem der Staat Besitzer eines grossen Teils
der Aktien der A.-G. Kander- und Hagneckwerke
geworden ist, erwarten wir, dass auch für eine ent-
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sprechende Vertretung des Kantons in der Verwaltung
dieser Gesellschaft gesorgt werde.

Mit Rücksicht auf den Umstand, dass die von der
Thunerseebahn betriebenen Dekretsbahnen den
bestehenden Betriebsvertrag gekündet haben, wiederholen
wir, im Hinblick auf das in denselben engagierte
bernische Kapital, unsern schon früher geäusserten Wunsch,
es möchte für diese Bahnen ein möglichst ökonomischer
und rationeller Betrieb eingeführt werden.

Kassawesen. Unser vom Grossen Rat genehmigtes
Postulat, es sei zu untersuchen, ob nicht der
Geldverkehr des Staates durch Benützung der Post wesentlich

vereinfacht werden könnte, stösst aus naheliegenden

Gründen in Beamtenkreisen auf Widerstand;
nichtsdestoweniger halten wir dasselbe aufrecht und
erwarten mit Bestimmtheit, dass die Finanzdirektion
sofort nach Inkrafttreten des Postgiroverkehrs den
Geldverkehr des Staates reorganisieren werde.

Mit dem Vergleich, den der Regierungsrat mit dem
Amtsschaffner von Nidau über den durch Diebstahl
verursachten Verlust vereinbart hat, können wir uns,
vorausgesetzt, dass der Bericht über die Vermögensverhältnisse

des verantwortlichen Beamten richtig sei,
einverstanden erklären, jedoch ohne Präjudiz für künftige

Fälle; der Staat muss nach unserer Auffassung an
der vollen Verantwortlichkeit der Staatsbeamten für ihre
Amtsstellen festhalten.

Steuerverwaltung. Die Steuerverwaltung verfügt
nun über genügende und angenehme Räumlichkeiten
und es sind die früher in dieser Beziehung gerügten
Uebelstände beseitigt.

In Bezug auf die Steuerrückstände, deren Liquidation

unsere Kommission im letzten Jahre verlangt
hat, darf in der Hauptsache die definitive Bereinigung
im Jahre 1905 erwartet werden.

Unerledigte Einkommensteuerrekurse vom Jahre
1904 sind auf 1. Juli 1905 noch 64 vorgemerkt; in
50 Fällen wurden Bücheruntersuchungen angeordnet,
deren Ergebnis noch aussteht.

Einer über den Stand der Steuerverschlagniskon-
trolle aufgestellten Tabelle haben wir entnommen, dass
die Prüfung und Versendung der Kontrollen an die
Amtschaffnereien bei 17 Amtsbezirken bis zum Schlüsse
des Jahres 1900 vollzogen ist. In einzelnen Aemtern,
speziell im Jura, ist die Kontrolle bis auf die letzten
Jahre durchgeführt, während andere Amtsbezirke im
alten Kanton sich noch stark im Rückstand befinden,
einzelne bis auf 11 Jahre zurück.

Nach unserer Auffassung muss dafür gesorgt werden,
dass alle Bezirke bis auf 2 Jahre zurück nachgearbeitet

sind; es steht abzuwarten, ob dies der
reorganisierten Steuerverwaltung gelingen wird.

Staatsrechnung.

Die Prüfung der Staatsrechnung durch die dazu
bestimmte Delegation erfolgte durch Vergleichung
der gedruckten Rechnung mit den Visakontrollen und
mit. den Belegen vermittelst zahlreicher Stichproben und
ergab, soweit sich die Untersuchung erstrecken konnte,
vollständige Uebereinstimmung, mit Ausnahme der
Rubrik «Bundessubvention für die Volksschule», wo
die definitiven Zahlen erst nach Schluss der Rechnung
festgestellt, aber in der gedruckten Rechnung noch
aufgenommen werden konnten. Die entsprechenden
Buchungen in der Visakontrolle sind nachgeholt.
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Das reine Staatsvermögen betrug am 1. Januar
1904 Fr. 58,669,433. 14

am 31. Dezember gleichen Jahres » 58,552,728. 87

hat sich somit vermindert um Fr. 116,704. 27

Diese Verminderung ergibt sich aus der Geicinn-
und Verlustrechnung wie folgt:

1. Vermehrungen :
a. Binnahmeniiberschuss der laufen¬

den Verwaltung Fr. 28,835.65
b. Mehrerlöse bei Verkäufen von

Waldungen, Domänen, Loskauf
von Servituten und Minderkosten
bei Ankäufen » 40,195.78

c. Schatzungsberichtigungen (Erhöhungen)

von Domänen » 93,260. —
d. Vermehrungen des Verwaltungsinventars

» 138,888.80

Total Fr. 301,180.23
2. Verminderungen :

a. Mehrkosten angekaufter Waldungen

und Domänen, Mindererlös
verkaufter Domänen, Abtretung
von Pfrunddomänen und Ankauf
von Quellwasser Fr. 213,492. 95

b. Schatzungsberichtigungen
verbleibender

Domänen » 12,400.—
c. Verminderungen

des Verwaltungs-
inventars » 191,991.55

_ » 417,884 50

ergibt das Total der Vermögensver-
minderung von Fr. 116,704.27
Diese Vermögensverminderung ist verursacht durch

ausserordentliche Abschreibungen auf dem
Kriegsinventar, dessen Verminderung total 154,945 Fr. 05
beträgt. Zum grössten Teile betrifft diese Verminderung

die Kleiderreserve, von der ein dem Bund
gehörender aber irrtümlicherweise im Inventar des
Kantons figurierender Posten Kapute abgeschrieben
werden musste.

Die Spezialfonds, welche am 1. Januar 1904 reine
Aktiven im Betrage von Fr. 18,408,654.60
aufweisen, betragen am 31. Dez. » 19,449,166.46
haben sich somit vermehrt um Fr. 1,040,511.86

Die laufende Verwaltung ergibt einen Einnahmen-
überschuss von Fr. 28,835.65
statt dem budgetierten Defizit von » 990,417.—
also ein um Fr. 1,019,252.65
günstigeres Resultat.

In Wirklichkeit ist das Resultat
noch erheblich besser, indem folgende,
im Budget nicht vorgesehene
Ausgaben im Rechnungsjahre bestritten
worden sind.

1. Loskauf der Wohnungsentschädigungen

von Laufen und Münster
Fr. 35,000.—

2. Möblierung der
Hochschule (Restai«) » 29,658.45

Uebertrag Fr. 64,658.45 Fr. 1,019,252.65
3. Beiträge an die

Kirchenbauten in
Biel u. Röthenbach » 35,000.—

4. Verlust an den
Amtschaffner von
Nidau » 28,950.68

und überdies
Total Fr. 128,609.13

» 300,000.—
428,609.13

Fr. 1,447,861.78

Uebertrag Fr. 64,658.45 Fr. 1,019,252.65

in die Speziaireserve vorgetragen
worden sind, so dass der Rechnungs-
abschluss tatsächlich um
besser ist als das Budget.

So erfreulich dieses Resultat auch ist, so darf doch
nicht vergessen werden, dass wir es auch hier wieder,
wie schon das letzte Jahr, nur dem aussergewöhnlich
hohen Ertrag der Erbschaftssteuer zu verdanken
haben, dass ein Defizit vermieden worden ist, indem
der diesjährige Ertrag infolge eines einzelnen grossen
Erbschaftsfalles den Durchschnittsertrag der Jahre
1899/1902 um volle 504,000 Fr. übersteigt.

Es ist wohl als ausgeschlossen zu betrachten, dass
sich dies zum dritten Male wiederholen werde, so
dass wir aller Voraussicht nach im laufenden Jahre
nur mit der normalen Einnahmenentwicklung zu
rechnen haben werden, welcher ein Budgetdefizit von
1,531,341 Fr. gegenübersteht. Ein effektiver Fehlbetrag

wird deshalb dieses Jahr kaum ausbleiben und
wenn auch dessen Deckung aus der vorsorglich
angelegten Reserve, die mit der diesjährigen Einlage
auf 500,000 Fr. angewachsen ist, erfolgen kann, so
liegt doch die Gefahr einer länger dauernden
Gleichgewichtsstörung vor, wenn nicht äusserste Zurückhaltung

in den Ausgaben beobachtet wird.
Neben diesen allgemeinen Betrachtungen gibt uns

die Prüfung der Staatsrechnung noch in folgenden
Punkten Anlass zu Bemerkungen.

1. Die neuerdings konstatierten erheblichen
Ungleichheiten, die bei den verschiedenen Verwaltungsabteilungen

in der Berechnung der Reiseentschädigungen

bestehen, lässt uns den schon bei Anlass der
Prüfung der Rechnung von 1901 geäusserten Wunsch
nachdrücklich wiederholen, dass diese Entschädigungen
einheitlich normiert werden möchten.

2. Bei der Prüfung der Belege von Ausgaben, die
sich auf Grossratsbeschlüsse stützen, wird die rasche
Prüfung dadurch erschwert, dass die Auszüge der
Grossratsbeschlüsse fehlen und deshalb stets die
Verhandlungen des Grossen Rates selbst konsultiert werden
müssen, um die Richtigkeit der Vollziehung
kontrollieren zu können.

Es ist dies ein Mangel, der bei der gegenwärtig
üblichen Form der Protokollierung der Grossratsverhandlungen

gar nicht gehoben werden kann, da nur
die Anträge der Regierung vorliegen und allfällig
bei Behandlung im Grossen Rate angenommene
Modifikationen derselben nur bei Durchsicht der gesamten
Diskussion festgestellt werden können, so dass die
Beilage eines Protokollauszuges zu den Vollzugsanweisungen,

wie dies bei den Regierungsratsbeschlüssen
der Fall ist, gar nicht möglich ist.

Es scheint uns eine Aenderung in dieser Beziehung
nicht nur im Interesse der erleichterten Prüfung der
Staatsrechnung, sondern im allgemeinen Interesse zu
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liegen, weshalb wir beantragen, dass in Zukunft, im
Tagblatt des Grossen Rates am Schlüsse der einzelnen
Verhandlungen jeweilen der aus der Diskussion

hervorgegangene definitive Beschluss reproduziert wird.

3. Die kärglichen Wegmeisterbesoldungen sind schon
wiederholt im Grossen Rate zur Sprache gebracht
worden und es ist denn auch auf 1. Januar 1905 eine
vom Regierungsrat am 30. April 1904 aufgestellte
Besoldungsskala in Kraft getreten, welche die Besoldungsverhältnisse

der untersten Klasse verbessert und die
Besoldungszulagen nach Anzahl der Dienstjahre fest
normiert.

Die Verhältnisse sind aber immer noch derart, dass
jede direkte oder indirekte Verkürzung dieser kleinen
Besoldungen sich mit der Würde des Staates nicht
verträgt. Wir rechnen hieher den Abzug von 2 Fr. 50
bei Lieferung eines neuen, das heisst bei der
Militärverwaltung ausrangierten, alten Kaputes. Wir sind der
Meinung, dass diese Kapute in Zukunft gratis
abgegeben werden sollten.

Ein konkreter Fall veranlasst uns ferner, die strikte
Beachtung der Instruktion vom 1. Januar 1896 zu
empfehlen, wonach bei Krankheit und Militärdienst
für Aushülfe auf Kosten des Staates gesorgt werden soll.

4. Am 30. November 1904 wurde die Verwendung
der Bundessubvention für die Volksschule durch
Dekret geordnet und dasselbe bereits für die
Verteilung pro 1904 als massgebend erklärt.

Die Rechnung weist nun folgende Abweichungen
auf:

a. VI. J. c. Zuschüsse an Leibgedinge Dekretsbetrag
30,000 Fr., effektiv ausbezahlt 28,574 Fr.

Wir halten diese Verkürzung zu Gunsten der
laufenden Verwaltung für unzulässig, weil bei
der grossen Zahl alter unbemittelter Lehrer mit
Leibgedingen die volle Summe jederzeit
Verwendung finden kann und im Dekret bindend
festgesetzt ist.

b. VI. J. f. Beiträge an die Gemeinden, 80 Rp. für
den Primarschüler nach dem Ausweis pro 1903
83,000 Fr. effektiv ausbezahlt 79,113. Fr. 90.

Die Differenz rührt davon her, dass 43
Gemeinden von dem Beitrag von 80 Rp. per Schüler
gar keinen und andere nur zum Teil Gebrauch
gemacht haben.

5. In der Vermögensrechnung figuriert unter den
Vorschüssen der Staatskasse im Eisenbahnwesen (II.
H. A. o) ein Vorschuss an die Huttwil-Ramsey-Bahn
von 244,000 Fr., um dieser Gesellschaft die Konstituierung

zu ermöglichen und ein Vorschuss von 2498. Fr. 50
für Projektstudien einer Bahn Vevey-Bulle-Thun.

Im erstem Falle ist gemäss Regierungsratsbeschluss
vom 23. März 1904 der Betrag auf der Kantonalbank
Bern deponiert mit der Weisung, erst auszuzahlen,
wenn der Finanzausweis durch den Grossen Rat
genehmigt sei und bis dahin die Zinsen des Kapitals
der laufenden Verwaltung gutzuschreiben. ' Formell
ist durch diese Kaution die freie Beschlussfassung des
Grossen Rates gewahrt, aber tatsächlich durch die
Teilnahme staatlicher Vertreter bei der Konstituirung
doch in hohem Masse präjudiziert worden.

Ob das im gegenwärtigen Momente zweckmässig
ist, wo das Gleichgewicht im Staatshaushalte, wenn

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1905.

auch nicht ernstlich bedroht, doch unsicher geworden
ist und mit Sicherheit für die bereits bestehenden
Dekretsbahnen noch weitere beträchtliche Opfer zu
bringen sein werden, erscheint uns ebenso fraglich.
Dèr Vorschuss für die Projekt-Studien einer Bahn
Vevey-Bulle-Thun sollte unseres Erachtens aus der
Vermögensrechnung verschwinden.
LI Antrag: Die Staatsrechnung pro 1904 wird unter
dem üblichen Vorbehalt von Irr- und Missrechnung
dem Grossen Rat zur Genehmigung empfohlen.

Nachkredite.

Die Nachkredite sind in gewohnter Weise in drei
Klassen unterschieden.

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die Ausführung

besonderer Beschlüsse des Grossen Rates entstanden
oder von dieser Behörde genehmigt worden und als
erledigt zu betrachten sind.

Wir haben diese Ausgaben an Hand der
grundlegenden Beschlüsse geprüft. V. B. 11, betrifft bloss
noch den Loskauf der Wohnungsentschädigung an
den Pfarrer von Laufen. Der Beitrag an den Kirchen-
und Pfarrhausbau ist bereits 1903 geleistet worden.
Die Ausgaben halten sich überall im Rahmen der
bewilligten Kredite, mit Ausnahme der Möblierung
der neuen Hochschule, bei der der Gesamtkredit von
140,000 Fr. mit der dieses Jahr verrechneten
Restzahlung um den unwesentlichen Betrag von 46 Fr. 85
überschritten wurde.

II. Die Kreditüberschreitungen für Ausgäben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt wurden und deshalb keiner besondern Begründung

bedürfen, geben uns zu Bemerkungen nicht
Anlass.

III. Die übrigen Kreditüberschreitungen sind im
einzelnen ausreichend begründet und durch die tatsächlichen

Verhältnisse bedingt. Bei der akademischen
Kunstsammlung (VI G 3) hätte sich die Kreditüberschreitung

von 8000 Fr. durch eine andere Verteilung
der Restanzzahlung wohl vermeiden lassen. Bei der
Anstalt Sonvilier (VIII F 6) wird die Kreditüberschreitung

dem ungünstigen Resultat der Landwirtschaft

zugeschrieben. Die projektierten Vereinfachungen
in der Verwaltung sollen hier Remedur schaffen.

Bei Abschnitt XII Finanzen (C 5) ist durch den
Nachlass von s/* der durch Einbruchsdiebstahl in der
Amtschaffnerei Nidau verloren gegangenen Summe von
38,600 Fr. dem Staate ein Verlust von 28,950 Fr. 68
entstanden. Für diese Summe ist die Gewährung eines
Nachkredites durch den Grossen Rat ausdrücklich
vorbehalten. Wir sehen uns zu keiner andern Antragstellung

veranlasst.
Wenn wir im einzelnen die Nachkredite nicht

beanstanden, sondern deren Bewilligung beantragen, so
können wir doch die Bemerkung nicht unterdrücken,
dass, im ganzen genommen, die Nachkredite eine Höhe
erreichen, die zu den totalen Budgetsummen nicht
mehr im richtigen Verhältnis stehen, indem sie, alle
drei Klassen zusammengerechnet, mehr als 6% der
budgetierten Ausgabensummen erreichen.

Ein Anfang zur Besserung ist im Voranschlag von
1905 gemacht, indem dort in Uebereinstimmung mit

68*
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unserer wiederholt betonten Auffassung die Budgetkredite

namhaft erhöht worden sind, um sie mit den
offenkundigen, tatsächlichen Verhältnissen besser in
Einklang zu bringen, und wir erwarten zuversichtlich

aus dieser Massnahme eine wesentliche Besserung
der Nachkreditverhältnisse.

Es könnte aber auch durch organisatorische Aen-
derungen unseres Erachtens eine weitere Besserung
erzielt werden in der Weise, dass die Verantwortlichkeit

für die Innehaltung der Kredite primär in die
Verwaltungsabteilungen verlegt würde. Bei dem
jetzigen System trägt die Kontrollstelle der
Finanzdirektion die Verantwortlichkeit allein, was sie zwingt,
schon von Anfang an die einzelnen Geschäfte nicht
nur formell, sondern auch materiell zu prüfen, eventuell

zurückzuweisen und damit den Entscheid der
Regierung zu provozieren, auch wenn der Kredit in
diesem Stadium der Angelegenheit noch reichlich
bemessen erscheint. Das ist eine Aufgabe, die bei der
Vielgestaltigkeit der Verwaltung für eine einzige
Amtsstelle fast unlösbar erscheint und zugleich das

Verantwortlichkeitsgefühl der anweisenden Direktionen
schwächt.

Wir stellen vorläufig keinen Antrag, wünschen
aber, dass diese Frage ihrer Wichtigkeit entsprechend
durch den Regierungsrat ernsthaft geprüft werden
möchte.

Antrag: Die pro 1904 nötig gewordenen
Nachkredite im Betrage von 912,876 Fr. 80 gemäss Spezial-
vorlage werden dem Grossen Rat zur Bewilligung
empfohlen.

Bern, den 28. September 1905.

Namens der Staatswirtschaftskommission
der Präsident:

Iüiidlimanii.



J\« 25 — 271

Vortrag der Direktion des Kirchenwesens

an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Errichtung' ciuer römisch-katholischen Kirchgemeinde Tramelau.

(April 1905.)

Mittelst Eingabe vom März 1902 stellen eine grosse
Anzahl stimmberechtigte Bürger der Gemeinden Mont-
Tramelan, Tramelan-dessus und Tramelan-dessous beir
Kirchendirektion zuhanden der zuständigen Behörden
das Gesuch um Errichtung einer römisch-katholischen
Kirchgemeinde Tramelan.

Dieses Gesuch, welches von den Gemeindepräsidenten

der beiden letztgenannten Gemeinden, sowie
von einigen Grossräten, dem Regierungsstatthalter von
Courtelary und der römisch-katholischen Kommission
dringend empfohlen wird, stützt sich auf folgende
Begründung :

Gemäss Dekret vom 9. April 1874 betreffend die
neue Einteilung der katholischen Kirchgemeinden des
Jura und Dekret vom 23. Februar 1898 betreffend
Anerkennung der römisch-katholischen Genossenschaft
von St. Immer als Kirchgemeinde, umfasst letztere
sämtliche römisch-katholische Bevölkerung des Amtes
Courtelary. Nach der letzten Volkszählung beträgt die
katholische Bevölkerung dieses Amtsbezirkes 3014
Seelen, wovon auf die drei Gemeinden Tramelan nahezu

800 Seelen entfallen. Hiezu kommen alljährlich
während den Monaten Mai bis November noch zirka
200 in Tramelan sich aufhaltende Arbeiter aus Italien
und dem Kanton Tessin, die ebenfalls der römisch-
katholischen Konfession angehören. Die Gemeinden
Tramelan sind zirka drei Stunden von St. Immer, dem
Sitze der Kirchgemeinde, entfernt und die Reise per
Eisenbahn dorthin erfordert ungefähr die gleiche Zeit,
wie diejenige zu Fuss. Mit Rücksicht auf diese weite
Entfernung und die grosse Zahl der in den Gemeinden
Tramelan wohnhaften Gemeindeangehörigen, sowie die
räumliche Aiisdehnung der Kirchgemeinde St. Immer
überhaupt, ist es dem Kirchgemeindepfarrer unmöglich,
die Pastoration der Kirchgemeindegenossen von Tra¬

melan selbst zu besorgen. Seit zirka 15 Jahren amtiert
daher an diesen Orten ein eigener Geistlicher und es
ist von einer Privatgesellschaft in Tramelan-dessus
auch eine Kapelle mit einer Wohnung für den Pfarrer
erstellt worden. Der in Tramelan funktionierende Geistliche

ist jedoch bis jetzt von den Staatsbehörden nicht
anerkannt und daher vom Fiskus auch nicht besoldet
worden. Es existiert somit seit längerer Zeit in Tramelan
ein ganz ungesetzlicher Zustand, der nur durch die
Errichtung einer staatlich anerkannten Pfarrstelle
beseitigt werden kann. Die Uebernahme der Besoldung
dieses Geistlichen durch den Staat ist auch deshalb
angezeigt, weil die katholische Bevölkerung von
Tramelan zum grössten Teil dem Arbeiterstande angehört
und nicht imstande ist, aus eigenen Mitteln den
Geistlichen zu besolden und die übrigen Gemeindelasten
zu bestreiten.

Aus diesen Gründen anerkennen wir die Begründetheit
des eingangs erwähnten Gesuches, so dass wir

dasselbe den kompetenten Behörden zur Berücksichtigung

bestens empfehlen können. Die starke Zahl der
Katholiken von Tramelan und die grosse Entfernung
vom Sitze der gegenwärtigen Kirchgemeinde, sowie
die Existenz einer römisch-katholischen Kapelle in
Tramelan-dessus und die faktisch bereits erfolgte Trennung

der Gemeinden Tramelan von der Kirchgemeinde
St. Immer, begründen die Bildung einer selbständigen,
Kirchgemeinde Tramelan und die Errichtung einer
Pfarrstelle daselbst vollständig. Diese Operation ist
mit Rücksicht auf die Tatsache, dass in letzter Zeit
mehrere neue reformierte Kirchgemeinden und
Pfarrstellen geschaffen worden sind, auch vollkommen
gerechtfertigt.

Was die finanzielle Seite unserer Vorlage anbelangt,
so ist zu erwähnen, dass wir in Art. 2 des Dekrets-
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entwurfes nebst der gesetzlichen Barbesoldung des
Geistlichen noch die Ausrichtung einer jährlichen
Wohnungsentschädigung durch den Staat vorgesehen haben.
Diese letztere Leistung des Staates ist unter den
obwaltenden Verhältnissen ohne Zweifel geboten, weil
die neu zu gründende Kirchgemeinde kein Kirchengut
und kein eigenes Pfarrhaus besitzt und der Anteil an
dem Vermögen der bisherigen Kirchgemeinde St.
Immer auf alle Fälle minim sein wird. Die vorhandene
Kapelle mit Pfarrwohnung gehört einer Privatgesellschaft

und ist zudem mit, Schulden belastet. Eine
grosse Kultussteuer kann auch nicht bezogen werden,
weil die Steuerkraft gering ist und in den Gemeinden
Tramelan sonst schon ziemlich hohe Steuern bezahlt
werden müssen. Gemäss § 4, Alinea 2, des Dekretes
vom 6. November 1879 über die Besoldung der
katholischen Geistlichen, werden auch den römisch-katholischen

Geistlichen der Gemeinden Biel, Münster und
St. Immer Wohnungsentschädigungen ausgerichtet,
trotzdem nach dem noch zu Kraft bestehenden § 2 der
Verordnung vom 14. März 1816 über die Bezahlung
der katholischen Geistlichkeit die Gemeinden verpflichtet

sind, den Pfarrern unentgeltlich das Pfarrhaus,
oder wo dieses fehlt, eine eigene Wohnung nebst Garten

anzuweisen. Diese Bestimmung stützt sich auf
§ 7 der Vereinigungsurkunde vom 23. November 1815,
die durch das Kirchengesetz vom 18. Januar 1874,
soweit sie sich auf die Staatsbesoldung der
Geistlichen bezieht, aufgehoben worden ist. In dieser
Vereinigungsurkunde war jedoch für ausserordentliche
Fälle, in denen den Gemeinden die vollständige
Erfüllung der Verpflichtung hinsichtlich der Naturalleist-
ung gegenüber den Geistlichen zu schwer wäre, der
Regierung die Befugnis vorbehalten worden, einen
Beitrag zu leisten. Obschon, wie bereits gesagt, diese
letztere Bestimmung durch das Kirchengesetz
aufgehoben worden ist, hat sich der Grosse Rat bei Behandlung

des Besoldungsdekretes vom 6. November 1879
doch dahin ausgesprochen, dass den nachträglich
errichteten katholischen Gemeinden Biel, Münster und
St. Immer Wohnungsentschädigungen auszurichten
seien, weil sie keine Kirchengüter besitzen und ihnen

die Beschaffung der Geldmittel durch Steuern schwer
fallen würde. Analog verhält es sich mit der neu zu
errichtenden Kirchgemeinde Tramelan, so dass wir
glauben, es sei auch hier die Uebernahme einer
Wohnungsentschädigung durch den Staat gerechtfertigt.
Dagegen sind wir der Ansicht, es sei die Kirchgemeinde,
dem Art. 3 des Dekretsentwurfes gemäss, zu verpflichten,

dem Pfarrer eine eigene Wohnung nebst Garten
anzuweisen und das zu seinem Gebrauche nötige Brennholz

auf ihre Rechnung zu liefern, sowie die Kosten
der Unterhaltung der Wohnung und diejenigen der
Garteneinfristung und der Zurüstung des Brennholzes
zu übernehmen. Diese Verpflichtung deckt sich mit
der Bestimmung des § 2 der angeführten Verordnung
vom 14. März 1816 und den Leistungen der Gemeinden
Biel, Münster und St. Immer ihren Geistlichen gegenüber.

Durch eine derartige Ordnung der Leistungen
des Staates und der Gemeinde und bei Berechnung
einer Wohnungsentschädigung von 500 Fr. jährlich,
würde dem Kanton durch die Errichtung der neuen
Kirchgemeinde je nach den Dienstjahren des
betreffenden Geistlichen eine Mehrausgabe von zirka 2900
bis 3700 Fr. per Jahr erwachsen. Die übrigen
Bestimmungen des Dekretsentwurfes haben Bezug auf das
Verfahren bei Anständen zwischen dem Pfarrer und der
Gemeinde hinsichtlich der Naturalleistungen der
letztern, auf die Vermögensausscheidung zwischen den
beiden beteiligten Kirchgemeinden, sowie auf die
Organisation der neuen Kirchgemeinde und die
Vollziehung des Dekretes und halten wir es nicht für
nötig, uns hierüber weiter verbreiten zu müssen.
Gestützt auf diese Ausführungen beehrt sich der
Unterzeichnete, Ihnen, geehrte Herren, die Annahme des
nachstehenden Dekretsentwurfes bestens zu empfehlen.

Bern, den 12. April 1905.

Der Direktor des Kirchenwesens :

Ritschard.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 15. Mai 1905.

Dekret
betreffend

die Errichtung einer römisch-katholischen Kirch¬

gemeinde Tramelan.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung von Art. 63, Absatz 2, der
Staatsverfassung und des § 6, Absatz 2, litt, a, des Gesetzes
vom 18. Januar 1874 über die Organisation des
Kirchenwesens,

auf den Antrag des Regierungsrates,

besehliesst :

Art. 1. Die römisch-katholische Bevölkerung der
Gemeinden Mont-Tramelan, Tramelan-dessus und Ira-
melan-dessous, welche bisher der Kirchgemeinde St.
Immer angehörte, wird zu einer selbständigen
Kirchgemeinde vereinigt. (§§ 5—7 K.-G.)

Dieselbe führt den Namen «römisch-katholische
Kirchgemeinde Tramelan» und hat ihren Sitz in
Tramelan-dessus.

Art. 2. In dieser Kirchgemeinde wird eine Pfarrstelle

errichtet.
Der Staat übernimmt gegenüber derselben die

Ausrichtung der gesetzlichen Barbesoldung und einer durch
den Regierungsrat festzusetzenden Wohhungsentschä-
digung.

Art. 3. Die Kirchgemeinde ist verpflichtet, dem
Pfarrer eine eigene Wohnung nebst Garten anzuweisen
und das zu seinem Gebrauche nötige Brennholz zu
liefern; die Kosten der Unterhaltung der Wohnung,
sowie der Garteneinfristung und der Zurüstung des
Brennholzes liegen der Kirchgemeinde ob.

Anstände, welche aus der Bestimmung des Alinea 1

dieses Artikels zwischen dem Pfarrer und der
Kirchgemeinde entstehen könnten, entscheidet der
Regierungsstatthalter, wobei die Weiterziehung an den
Regierungsrat stattfinden kann. Für diese letztere kommen

die in § 58 des Gemeindegesetzes vorgeschriebenen
Fristen zur Anwendung.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

Art. 4. Die neu gegründete Kirchgemeinde ist
gesetzlich zu organisieren.

Art. 5. Ueber das der bisherigen Kirchgemeinde
St. Immer und der neu geschaffenen Kirchgemeinde
Tramelan gemeinsam zustehende Vermögen hat
zwischen diesen beiden Kirchgemeinden eine Ausscheidung

oder ein Auskauf stattzufinden.
Zu diesem Zweck werden die beiden Gemeinden

in erster Linie an eine gütliche Verständigung gewiesen.
Der Ausscheidungs- oder Auskaufsvertrag unterliegt
der Sanktion des Regierungsrates.

Können sich die beiden Kirchgemeinden über die
Güterausscheidung nicht verständigen, so werden die
daherigen Anstände durch die Verwaltungsbehörden
entschieden. (Art. 63 St.-V.)

Art. 6. Dieses Dekret, durch welches die
Umschreibung der römisch-katholischen Kirchgemeinde
St. Immer (§ 1, Ziffer 41, des Dekretes vom 9. April
1.874 betreffend die neue Einteilung der katholischen
Kirchgemeinden des Jura) modifiziert wird, tritt sofort
in Kraft. Der Regierungsrat ist mit dessen Vollziehung
beauftragt.

Bern, den 15. Mai 1905.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. v. Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(Oktober 1905.)

1. «Schäfer, Gottlieb, geboren 1851, von Oberkammbach,

Gärtner in Grellingen, wurde am 15. Dezember
1904 vom Gerichtspräsidenten von Laufen wegen
Widerhandlung gegen die Lotterievorschriften zu 50 Fr.
Geldbusse und 3 Fr. 25 Staatskosten verurteilt. Schäfer
veranstaltete im November 1904 in Grellingen eine
Verlosung von selbstgemalten Landschaftsbildern und
hatte bereits 150 Lose à 20 Cts. verkauft. Er war
vorher auf seine Anfrage hin vom Regierungsstatthalter

von Laufen darauf aufmerksam gemacht worden,

dass er die Verlosung ohne spezielle Bewilligung
nicht öffentlich veranstalten dürfe, speziell dieselbe
nicht öffentlich bekannt geben dürfe. Dessenungeachtet
machte Schäfer in zwei Wirtschaften, wo er meistens
verkehrte, Anschläge. Schäfer ist nicht vorbestraft und
besitzt einen tadellosen Leumund. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch macht er geltend, dass ihm
jegliche rechtswidrige Absicht gefehlt habe, indem er
die Anschläge in den Wirtschaften nicht als unerlaubte
angesehen hätte. Im übrigen beruft er sich auf seine
Bedürftigkeit, in die er hauptsächlich durch eine
längere Krankheit geraten sei. Der Regierungsstatthalter
empfiehlt das Gesuch mit Rücksicht auf den
letztgenannten Umstand; desgleichen der Gerichtspräsident,
der der Meinung ist, Schäfer habe im guten Glauben
gehandelt. Mit Rücksicht auf diese Empfehlungen, auf
das Vorleben Schäfers und die obwaltenden Umstände
beantragt der Regierungsrat, die Busse sei dem
Gesuchsteller zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

2. Rychener, Marie, geb. Ruch, geboren 1879,
Friedrichs Ehefrau, von Signau, in Ersigen, wurde
am 0. September 1904 wegen Jagdfrevels zu 40 Fr.
Geldbusse und 2 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Frau
Rychener hob am 18. August 1904 auf offenem Felde
zwischen Ersigen und Kirchberg einen angeschossenen
Hasen auf, nahm ihn mit sich, und vertauschte ihn
einem Wirte in Ersigen gegen ein Stück Speck. Einen
Teil des letztern übergab sie einer sie begleitenden Frau
Ramseier, die in der Folge ebenfalls wegen Jagdfrevels

angezeigt wurde, jedoch freigesprochen werden musste,
da sie jede Teilnahme an der eingeklagten Handlung in
Abrede stellte. Frau Rychener dagegen unterzog sich
dem Urteile. Letztere war nicht vorbestraft und genoss
auch keinen üblen Leumund. Im vorliegenden an den
Grossen Rat gerichteten Strafnachlassgesuch führt sie
aus, dass ihr beim Auflesen des in einem elenden
Zustande befindlichen Hasen, der sich nicht einmal
mehr geregt habe, jede widerrechtliche Absicht fern
gelegen hätte, sie habe es vielmehr als ihre Pflicht
angesehen, den Leiden des Tieres ein Ende zu machen.
Im übrigen verweist sie auf ihre grosse Armut; die
Busse müsste sie im Gefängnis absitzen. Der
Gemeinderat von Ersigen empfiehlt das Gesuch in
Bestätigung des darin angebrachten zur Berücksichtigung.
Der Regierungsstatthalter schliesst sich dieser Empfehlung

an. Der Regierungsrat hält dafür, dass eine
wesentliche Reduktion der Busse nach den Umständen
des Falles und in Ansehung der dürftigen Verhältnisse
der Gesuchstellerin sich rechtfertigen lasse. Er möchte
auch noch etwas weiter gehen als die Forstdirektion,
welche einen Erlass bis auf 10 Fr. vorschlägt und
beantragt, die Busse sei auf 1 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf 1 Fr.

3. Brechbühl, Adolf, geboren 1876, Handlanger,
Badlaube 23 in Bern, wurde am 9. März 1905 vom
korrektionellen Gericht von Bern wegen Gehülfenschaft
bei Holzdiebstahl zu 15 Tagen Gefängnis und solidarisch

mit Bendicht Lehmann zu 52 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Sonntag den 4. Dezember 1904
verfügten sich Brechbühl und Lehmami, ein wegen
Holzdiebstahl vielfach vorbestraftes Individuum, in den
Allmendwald des Burgerspitals Bern, um Weihnachtsbäume

zu freveln. Lehmann sägte etwa 40 Tannlein
um und Brechbühl trug sie zusammen. Als sie ihre
Beute später abholen wollten, wurden sie ertappt und
Lehmann auf der Flucht ergriffen. Beide gaben sodann
den Tatbestand zu. Die gefrevelten Bäumchen hatten
einen Wert von 40 Fr. Brechbühl behauptete, von
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Lehmann angestiftet worden zu sein; letzterer habe
ihm einen Taglohn für seine Mithilfe versprochen. Das
Gericht erblickte in der Tätigkeit Brechbühls bloss
den Tatbestand der Gehülfenschaft. Brechbühl ist nicht
vorbestraft und gut beleumdet.

Er wendet sich nun mit einem Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe an den Grossen Rat, indem er auf
sein Vorleben verweist. Zu der Tat habe er sich aus
Not bewegen lassen, indem er wegen längerer
Arbeitslosigkeit die nötigen Subsistenzmittel für sich und
seine zahlreiche Familie nicht mehr habe auftreiben
können. Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch. Brechbühl habe als Handlanger einen
geringen, unregelmässigen Lohn, für seine grosse
Familie bemühe er sich nach Kräften zu sorgen, die
Behauptung, er habe aus Not gehandelt, erscheine ihr
als glaubwürdig. Der Regierungsstatthalter befürwortet
den Erlass der Hälfte der Strafe. Von einem gänzlichen

Erlass der Strafe kann nicht wohl die Rede sein,
schon mit Rücksicht auf die milde Art, wie das
Gericht die Handlungen Brechbühls beurteilte. Dagegen
glaubt der Regierungsrat, es möchte sich ein Erlass
von 2/3 der Strafe mit Rücksicht auf das makellose
Vorleben des Gesuchstellers und die misslicben
Verhältnisse seiner Familie empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass von zwei Drittel
der Strafe.

4. Trachsel, Rosa, geb. Aebi, geboren 1874, von
Rüeggisberg, Brunngasse 38 in Bern, wurde am 27.
September 1904 vom Polizeirichter von Bern wegen
Verleumdung zu 15 Fr. Geldbusse und solidarisch
mit Frau Holzer zu 30 Fr. 70 Staatskosten verurteilt.
Anlässlich eines Streites zwischen einer Frau Wälti
und einer Frau Holzer vor dem Hotel zum wilden
Mann in Bern, woselbst Frau Trachsel als
Postkartenverkäuferin stationiert war, mischte sich letztere ein
und schalt Frau Wälti zu wiederholten Malen eine
Hure. Vor dem Richter bestritt sie dies, wurde jedoch
durch Zeugen überwiesen. Frau Trachsel ist bereits
wegen fahrlässiger Brandverursachung, gewerbsmässiger

Unzucht und Diebstahls mehrfach mit Freiheitsstrafen

belegt worden, zuletzt im Jahr 1893. In letzter
Zeit gab sie jedoch nicht mehr zu Klagen Anlass.

Sie wendet sich nun mit einem Gesuch an den
Grossen Rat, in dem sie um Erlass der Busse
nachsucht; sie sei arm und müsste die Busse im Gefängnis

absitzen, an ihrem Ehemanne habe sie keine Hülfe,
da er einen liederlichen Lebenswandel führe. Die
städtische Polizeidirektion empfiehlt mit Rücksicht auf
die gute Aufführung der Frau in den letzten Jahren
und auf ihre schwache Gesundheit das Gesuch. Der
Regierungsstatthalter könnte sich lediglich mit einer
Herabsetzung der Busse auf 10 Fr. einverstanden
erklären. Der Regierungsrat dagegen beantragt Abweisung

des Gesuches. Die Strafe erscheint im Vergleich
zu der Schwere des Deliktes als eine sehr gelinde.
Zudem fallen die Vorstrafen, die Frau Trachsel
erlitten hat, zu ihren Ungunsten ins Gewicht.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

5. Finger, Jakob, geboren 1881, von Eriz, Landwirt

in Oberlangenegg, wurde am 27. Dezember 1904
vom korrektioneilen Gericht von Thun wegen Anstiftung

zum Erpressungsversuch zu 1 Tag Gefangenschaft

und 52 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Den
3. August 1904 befanden sich der obgenannte, dessen
Vater und Bruder, sowie Karl Oesch, Landarbeiter in
Oberlangenegg, im dortigen. Moose mit «Lischen»
beschäftigt. Gegen Abend, als sich dieselben beim Z'Vieri,
bestehend in Kaffee und Schnaps, gelagert hatten,
kamen auf dem Fusswege von Schwarzenegg nach
Wachseldorn ein Herr und eine Dame daher. Die 4

mutmassten, wer die Fremden sein möchten; plötzlich

fragte der offenbar etwas unter dem Einflüsse
des genossenen Alkohols stehende Karl Oesch, ob er
den Herrn überschlagen solle ; Jakob Finger erwiderte
hierauf, das dürfe er nicht; er gebe ihm oder er wette
mit ihm 2 Fr., wenn er es wage. Auf dieses hin
näherte sich Oesch wirklich dem Herrn und versetzte
ihm unversehens mit der flachen Hand einen Stoss,
so dass er taumelte und den Hut verlor; als jener
den Hut wieder aufsetzte, gab ihm Oesch einen zweiten
Stoss, der ihn jedoch nicht zu Fall brachte; hierauf
verlangte er ihm den Namen ab, mit der Begründung,
die beiden hätten ihm Gras zertreten, er, Oesch, werde
eine Anzeige einreichen. Der Herr gab seinen Namen au
und hielt damit den Zwischenfall für erledigt. Nun
verlangte Oesch noch einen Franken Schadenersatz,
mit der Bemerkung, an einem andern Orte hätten sie
mehr bezahlen müssen; die so Angesuchten, die sich
inzwischen von der ersten Bestürzung erholt hatten,
verweigerten die Bezahlung und setzten ihren Weg
nunmehr unbehindert fort. In der Folge brachten sie
dann den Vorfall zur Anzeige. Oesch wurde wegen
Erpressungsversuches, der sich zwar nur als
geringfügiger Fall charakterisiere, verurteilt, Finger wegen
Anstiftung dazu. Finger ist gut beleumdet und nicht
vorbestraft.

Er wendet sich nun mit einem Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe an den Grossen Rat, indem er
ausführt, dass sein Wille keineswegs dahin gegangen sei,
Oesch zu seinen Handlungen anzustiften. Durch seine
Bemerkung habe er nur dem Zweifel daran Ausdruck
geben wollen, dass jener etwas gegen die Fremden
zu unternehmen wage. Im übrigen beruft er sich auf
seine bisherige Unbescholtenheit. Der Gemeinderat von
Oberlangenegg empfiehlt das Gesuch zur Berücksichtigung.

Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter
dessen Abweisung; Finger sei seither wegen
Wirtshausskandals mit 10 Fr. Busse belegt worden.
Abgesehen davon, dass der Erpressungsversuch in
geringfügigen Fällen im Gesetze nicht mit Strafe bedroht ist,
ist zu bemerken, dass die Anstiftung Fingers keine
sehr intensive und nicht von so gravierender Natur
war, dass eine Gefangenschaftsstrafe unbedingt am
Platze wäre. Zu seinen Gunsten spricht ferner sein
guter Leumund, sowie der Umstand, dass er mit,
Gefangenschaft nicht vorbestraft ist. Die Staatskosten
hat er bezahlt. In Erwägung dieser Momente beantragt
der Regierungsrat, dem Gesuchsteller sei die Strafe
in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.
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6. Wälle, Nikiaus, geboren 1860, von Ebnat, Schriftsetzer

in Bern, Neufeldstrasse 7a wohnhaft gewesen,
wurde am 3, April 1905 vom Polizeirichter von Bern
wegen Familienvernachlässigung zu 12 Tagen Gefängnis

und 26 Fr. 40 Kosten verurteilt. Wälle kam schon
seit Jahren seinen Pflichten als Familienvater gegenüber

seiner Frau und seinen zwei Kindern nicht mehr
nach. Seinen schönen Verdienst opferte er zum grossen
Teile dem Alkohol. Bereits im Februar 1903 musste er
des gleichen Deliktes wegen zu 10 Tagen Gefängnis
verurteilt werden. Sein Versprechen, der Familie
nunmehr die nötigen Alimente zukommen zu lassen, hielt
er nicht. Seit April 1904 entzog er ihr jegliche
Unterstützung. Vor dem Richter suchte er sich mit der
Behauptung zu exkulpieren, seine Frau sei ihm
untreu und verleumde ihn ; diesbezügliche Beweise zu
schaffen vermochte er jedoch nicht. Wälle ist übel
beleumdet.

Er wendet sich nun mit einem Gesuch an den Grossen

Rat um Erlass der Gefängnisstrafe. Die Schuld
an seiner Handlungsweise versucht er neuerdings auf
seine Frau abzuladen; die Exekution der Strafe würde
ihn seine Stelle kosten. Die städtische Polizeidirektion
sowohl wie der Regierungsstatthalter empfehlen das
Gesuch zur Abweisung. Wälle vernachlässige seine
Familie absichtlich und böswilligerweise. Der
Regierungsrat beantragt ebenfalls, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

7. Beuglet, François, geboren 1865, von Cour-
rendlin, in Pruntrut, wurde am 13. September 1904
vom Polizeirichter von Bern wegen Schulunfleisses
seines Kindes Elisabeth zu 35 Fr. Busse und 6 Fr.
Staatskosten verurteilt. Das genannte am 11. März
1893 in Pruntrut geborene Mädchen Beuglet fehlte
während den Monaten Dezember 1903 und Januar und
Februar 1904 die Schule vollständig. Anlässlich der
Gerichtsverhandlung war Beuglet nicht anwesend,
indem er nach kurzem Aufenthalt in Bern schon im
August gleichen Jahres sein Domizil nach Pruntrut
verlegt hatte. Das Kind war damals für einige Zeit
in Bern bei seiner Grossmutter. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch macht Beuglet geltend, das Kind könne
zum Schulbesuch nicht gezwungen werden, da es in
hohem Masse schwachsinnig sei und in der Schule
nicht die geringsten Fortschritte mache. Wenn er es
in Pruntrut gleichwohl geschickt habe, so sei dies
geschehen, weil es selber Freude daran gehabt habe
und doch unter geeigneter Aufsicht gewesen sei. Die
Busse könne er nicht bezahlen, da er kaum für sich
genug verdiene. Der Schulinspektor von Pruntrut
bestätigt, dass das Kind in den dortigen Schulen nur
geduldet worden sei, weil es sich gut betragen habe.
Desgleichen geht aus1 seinen Schulzeugnissen hervor, dass
es zur Arbeit vollständig untauglich ist. Die Direktion

des Unterrichtswesens hat denn auch nach
Kenntnisnahme der Akten das Kind Beuglet vom weitern
Schulbesuch enthoben. Das Gesuch wird im weitern
auch vom Regierungsstatthalter von Rem empfohlen.
Der Regierungsrat in Uebereinstimmung mit der
Direktion des Unterrichtswesens hält dafür, dass die
Begnadigung des Gesuchstellers unter den obwaltenden

Verhältnissen als gerechtfertigt erscheint. Er beantragt

daher, ihm die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.

8. Stähli, Kaspar, geboren 1874, von Willigen,
Schnitzler daselbst, und Kohler, Kaspar, geboren 1884,
Zimmermann, von und zu Willigen, wurden am 31.
Januar 1905 vom korrektionellen Einzelrichter von
Oberhasle, ersterer wegen Nachtlärms und groben
Unfugs zu 40 Fr. Geldbusse, 2 Tagen Gefängnis und
15 Fr. 35 Kosten, letzterer wegen Nachtlärms, groben
Unfugs und Misshandlung mit einem gefährlichen
Instrument zu 40 Fr. Geldbusse und 10 Tagen
verschärften Gefängnisses, sowie zu 23 Fr. Kosten
verurteilt. Die beiden machten in der Nacht vom 3.
auf den 4. Dezember 1904 vor dem Hause eines
Landwirtes in Willigen Skandal, indem sie mit einem
Knüppel an die Wand schlugen und die Bewohner
des Hauses in empfindlicher Weise in ihrer Nachtruhe
störten. Unter anderem stellten sie auch einen Karren

gegen die Haustüre. Als schliesslich der Inhaber
des Hauses erschien und die beiden zur Ruhe mahnte,
bewarf ihn Kohler so unglücklich mit einem Stücke
Holz (Sparren), dass er erhebliche Verletzungen im
Gesicht davontrug und sich 14 Tage lang beim Arzte
behandeln lassen musste. Vor Gericht gaben die
Angeschuldigten nach einigem Zögern den Tatbestand
zu. Gestützt auf ein medizinisches Gutachten wurde
der « Sparren », den Kohler geworfen hatte, als ein
gefährliches Instrument im Sinne des Strafgesetzes
erkannt, was eine Verschärfung der Strafe dem genannten

gegenüber nach sich zog. Beide Verurteilte sind
nicht vorbestraft und genossen bis anhin einen
tadellosen Leumund.

Beide wenden sich nun mit einem Gesuch an den
Grossen Rat, worin sie um Erlass der Gefängnisstrafe
nachsuchen. Sie führen aus, dass sie den ganzen
Vorfall keineswegs in böswilliger, deliktischer Absicht
inszeniert hätten; es habe sich lediglich um ein
sogenanntes Nachtbubenstück gehandelt, wie sie in ihrer
Gegend noch gebräuchlich seien. Die Verletzung des
fraglichen Landwirtes sei eine unvorhergesehene und
ungewollte gewesen. Im übrigen verweisen sie auf
ihr Vorleben, auf die Achtung und das Zutrauen, das
sie bisher bei ihren Mitbürgern genossen hätten. Die
Bezahlung der Busse und der entstandenen gerichtlichen

und aussergerichtlichen Kosten sei für sie
bereits eine ausserordentlich empfindliche Strafe. Mit
der Zivilpartei hatten sie sich gütlich abgefunden. Der
Gemeinderat von Schattenhalb empfiehlt das Gesuch
angelegentlichst zur Berücksichtigung; er glaubt, dass
der Vollzug der Gefängnisstrafe eher demoralisierend
auf die Verurteilten, die bis heute einen tadellosen
Ruf besessen haben, wirken würde. Der gleichen
Ansicht ist auch der Regierungsstatthalter. Einzig diese
Empfehlungen, das makellose Vorleben der Täter, die
Bereitwilligkeit, mit der sie den finanziellen Verpflichtungen

nachzukommen suchten, können den
Regierungsrat bewegen, einen Antrag auf teilweisen Erlass
zu stellen. Der von den Gesuchstellern behauptete
Gebrauch der Nachtbubenstücke ist als eine Unsitte,
die eben leicht zu Exzessen führen kann, entschieden
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zu verurteilen. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen

Rat, es sei dem Kaspar Stähli die Gefängnisstrafe
in eine Busse von 8 Fr. umzuwandeln und dem
Kaspar Köhler die Haftstrafe auf 5 Tage herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung der Ge¬

fängnisstrafe Kaspar Stählis
in 8 Fr. Busse und
Herabsetzung der Haftstrafe
Kohlers auf fünf Tage.

9. Greber, Johann, geboren 1872, Maurer, Grober,
Friedrich, geboren 1874, Schuhmacher, von Känel,
Friedrich, geboren 1878, Schuhmacher, und Wittwer,
Jakob, geboren 1868, Landwirt, alle von und in
Scharnachthal, wurden am 26. Januar 1905 vom Polizeirichter

von Frutigen wegen Jagdfrevels, erstere drei
zu je 160 Fr. und der letztgenannte zu 200 Fr. Busse
und alle solidarisch zu 12 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Am 15. Oktober 1904 wurden die genannten
von den Wildhütern Stoller und Wäfler im Kohlenberg,

Bannbezirk Kiental, auf der Gemsjagd betroffen.
Friedrich Greber und von Känel trieben den beiden
andern das Wild zu. Im ganzen vernahmen die
Wildhüter 14 Schüsse. Alle mit Ausnahme des von Känel
trugen zu Jagdflinten konstruierte Vetterligewehre, von
Känel einen Vetterlistutzer. Anfänglich bestritten die
Angeschuldigten vor dem Richter die Richtigkeit der
Anzeige und anerboten sich, den Alibibeweis zu leisten.
Bevor es jedoch zu einer. Beweisverhandlung kam,
legten sie ein unumwundenes Geständnis ab. Wittwer
war im gleichen Jahre bereits einmal wegen
Jagdfrevels bestraft worden, befand sich somit im Rückfall.

Gegenüber ihm wie den andern lag ausserdem
ein zweifacher Strafverdoppelungsgrund vor, da die
Jagd zur geschlossenen Zeit und in einem Bannbezirke
stattgefunden hatte.

Sämtliche wenden sich nun mit einem Gesuch an
den Grossen Rat, worin sie unter Verweisung auf ihre
dürftigen ökonomischen Verhältnisse und ihre Familien,

welche unter dem Vollzuge der Strafen
hauptsächlich zu leiden hätten, um den Erlass eines Teiles
der Busse anhalten. Der Gemeinderat von Reichenbach

empfiehlt das Gesuch; sämtliche Gesuchsteller
besitzen einen guten Leumund; auch im übrigen werden

ihre Angaben bestätigt. Im gleichen Sinne spricht
sich der Regierungsstatthalter aus. Der Regierungsrat

in Uebereinstimmung mit der Forstdirektion
dagegen stellt den Antrag auf Abweisung des Gesuches,
dies einmal im Hinblick auf die stetige Zunahme des
Jagdfrevels in den Bannbezirken, die es notwendig
macht, die volle Schärfe des Gesetzes anzuwenden.
Sodann handelt es sich vorliegend nicht etwa bloss
um einen geringfügigen Fall, indem die Wilderer eine
förmliche Treibjagd anstellten. Schliesslich ist zu
bemerken, dass spezielle Begnadigungsgründe nicht
vorliegen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

10. Wenger, Johann, geboren den 17. Februar 1888,
von Rüschegg, Handlanger, daselbst wohnhaft, wurde
am 4. November 1904 von der Kriminalkammer des
Obergerichts wegen Notzucht nach Abzug von 1 Monat

Untersuchungshaft zu 11 Monaten Korrektionshaus
und zur Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit

auf die Dauer von zwei Jahren, sowie zu 159 Fr.
Staatskosten und 50 Fr. Zivilentschädigung verurteilt.
Wenger vergewaltigte am Nachmittage des 26.
September 1904 an der Strasse zwischen Rüggisberg und
dem Gurnigelhotel ein 17jähriges Mädchen, das einem
am Hotelneubau beschäftigten Arbeiter das Mittagessen
überbracht hatte und sich auf dem Heimwege befand.
Zuerst bot er dem Mädchen für den Geschlechtsverkehr

Geld an; als es sich hierauf seinen Zumutungen
durch die Flucht zu entziehen suchte, eilte er ihm
nach und schleppte es an das Strassenbord, wo er den
Beischlaf erzwang. Den Tatbestand gab Wenger ohne
weiteres zu. Das vergewaltigte Mädchen stand geistig
etwas unter der normalen Stufe. Wenger war nicht
vorbestraft und genoss einen guten Leumund. Sein
Vater wendet sich nun für ihn mit einem Gesuch an
den Grossen Rat, worin er um Erlass des Restes der
Strafe nachsucht. Er besitze eine grosse Familie, die
er allein fast nicht zu erhalten vermöge ; er bedürfe
des Beistandes seines ältesten Sohnes dringend. Der
Gemeinderat von Rüschegg und der Regierungsstatthalter

empfehlen das Gesuch. Nicht so der Verwalter
der Zwangserziehungsanstalt Trachselwald. Wenger
habe sich bisher schlecht aufgeführt. Am 23. Mai
1905 habe er sogar wegen Misshandlung eines
Mitgefangenen bestraft werden müssen. Eine vorzeitige
Entlassung desselben würde seiner Aufführung nicht
entsprechen. Abgesehen davon, dass sich der
vorliegende Fall seiner Natur nach kaum zur Begnadigung
eignen dürfte, hält der Regierungsrat dafür, dass von
einer solchen auch mit Rücksicht auf das Benehmen
Wengers in der Strafanstalt nicht die Rede sein kann.
Er beantragt daher, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

11. Stucky, Alfred, geboren 1868, von Röthenbach,
Landwirt in Loveresse, wurde am 5. November 1904
durch das korrektioneile Gericht von Moutier wegen
Misshandlung zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 120 Fr. Zivilentschädigung

und 75 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Den
28. September 1904 geriet Stucky auf dem Markte
zu Malleray mit einem Landwirt Tschumy aus Re-
convilier in Kaufsverhandlungen um ein Rind, die
jedoch nicht zum Abschlüsse gelangten. Auf dem Heimwege

setzten sie ihre Verhandlungen fort, aber ohne
Erfolg. Vor Loveresse wurde schliesslich noch eine
Wirtschaft aufgesucht, woselbst nach den Behauptungen

Stuckys der Handel endlich abgeschlossen wurde,
nach den Aussagen Tschumys endgültig auseinanderfiel.

Tatsache ist, dass Tschumy mit dem Rind allein
nach Reconvilier abzog. Unterwegs holte ihn Stucky
wieder ein, worauf sich zwischen den beiden ein Disput
entspann, der damit endete, dass Tschumy von Stucky
in arger Weise mit Fäusten und Füssen misshandelt
wurde. Speziell an der linken Hand trug er eine Ver-

70*
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letzung davon, die ihn für 14 Tage arbeitsunfähig
machte. Stucky ist nicht vorbestraft und genoss bis
dahin einen tadellosen Leumund, wie aus den
Zeugnissen der Gemeinden Loveresse und Reconvilier
hervorgeht.

Unter Berufung auf die Zeugnisse und seine
bisherige Unbescholtenheit wendet sich heute Stucky mit
einem Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe an den
Grossen Rat. Die Bezahlung der Staatskosten und
Entschädigung sei in Anbetracht seiner dürftigen
Verhältnisse für ihn Strafe genug. Der Regierungsstatthalter

bescheinigt, dass Stucky die Staatskosten
bezahlt hat und empfiehlt das Gesuch. Von einer
gänzlichen Begnadigung kann angesichts der keineswegs
leichten Folgen der Misshandlung nicht die Rede sein.
Einzig der tadellose Ruf und die vorliegenden guten
Empfehlungen vermögen den Regierungsrat zu
bestimmen, einen Erlass zu befürworten. Er hält die
Herabsetzung der Strafe auf die Hälfte für den
Verhältnissen angemessen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung auf 15
Tage Gefängnis.

12. Fontana, Franz, von Novazzano, Kanton Tessin,
Maurer in Saulcy, wurde am 26. April 1905 wegen
Widerhandlung gegen das Gesetz vom 10. Februar
1799 betreffend die bei Mobiliarsteigerungen zu
beobachtenden Formalitäten vom Polizeirichter von Dels-
berg zu 50 Fr. Busse und 4 Fr. 10 Staatskosten
verurteilt. Durch das zitierte Gesetz, das für den Jura
noch Geltung hat, wird für Mobiliarsteigerungen die
Zuziehung eines Notars vorgeschrieben. Am 18. März
1905 hielt nun Fontana eine Steigerung von Möbeln
und Vieh im Wert von zirka 1000 Fr. ab ohne
Beiziehung einer Amtsperson. Der Vorfall wurde zur
Anzeige gebracht und Fontana unterzog sich dem Urteil
ohne weiteres. Fontana ist nicht vorbestraft und gut
beleumdet. Heute wendet er sich nun mit einem
Bussnachlassgesuch an den Grossen Rat, worin er im
wesentlichen geltend macht, dass solche kleinere
Mobiliarsteigerungen in seiner Gegend der Kosten halber
häufig ohne Beiziehung eines Notars abgehalten werden,

und dass er in vollständiger Unkenntnis des
Gesetzes gehandelt habe; zudem sei er arm und brauche
das wenige Geld, welches die Steigerung abwarf, für
seinen notwendigen Lebensunterhalt. Der Regierungsstatthalter

kann nicht bestätigen, dass die Abhaltung
kleinerer Steigerungen ohne Beiziehung einer
Amtsperson in der Gegend gebräuchlich seien; erst kürzlich

sei ein Bürger des Ortes des gleichen Deliktes
wegen bestraft worden ; ausserdem sei Fontana nicht
so arm, wie er glauben machen wolle. Er kann das
Gesuch nicht empfehlen. Mit Rücksicht auf diese
Ausführungen des Regierungsstatthalters kann von einem
gänzlichen Erlass der Busse nicht wohl die Rede sein.
Dagegen möchte sich der Erlass eines Teiles aus
folgenden Gründen rechtfertigen. Einmal enthält das
Gesetz vom 11. Februar 1799 im Vergleiche zu den
im alten Kantonsteil herrschenden Zuständen
unverkennbare Härten. In der Absicht, diese Unzukömmlichkeiten

soviel wie möglich zu mildern, hat denn
der Regierungsrat am 27. Februar 1905 eine Verordnung

erlassen, wonach bei Mobiliarsteigerungen von

untergeordneter Bedeutung im Jura die Beiziehung des

Betreibungsgehülfen den gesetzlichen Anforderungen
ein Genüge leistet. Es ist nun zu bemerken, dass diese
Verordnung, die vor dem Datum der von Fontana
abgehaltenen Steigerung erlassen wurde, kaum einige
Tage nachher publiziert worden ist. Mit Rücksicht
auf diese Verumständungen beantragt der Regierungsrat,

dem Gesuchsteller sei die Hälfte der Busse zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Hälfte.

13. Juillerat, Luise, Wirtin zum Hotel des Galleries
du Pichoux in Undervelier, und Xavier Cerf-Prenez,
Wirt zum Hotel des Voyageurs in Undervelier, wurden
am 10. Mai 1905 vom Polizeirichter von Delsberg wegen

Widerhandlung gegen das Wirtschaftsdekret zu
je 10 Fr. Busse und 3 Fr. 80 Staatskosten verurteilt.
Beide waren angezeigt worden, weil sie am 7. März
gleichen Jahres in ihren Etablissementen über die
Polizeistunde hinaus gewirtet hatten. Dem Urteil unterzogen

sich beide ohne weiteres. Im vorliegenden
Bussnachlassgesuch machen sie nun geltend, es sei im
Jura gebräuchlich, zur Zeit, der Fastnacht die
Wirtschaften erst um Mitternacht zu schliessen. So hätten
sie denn auch an jenem 7. März trotz erfolgter Mahnung
durch den Nachtwächter, ihre Lokale erst 1/2 Stunde
nach der Polizeistunde geschlossen. Beide sind nicht
vorbestraft und gemessen einen guten Leumund. Der
Regierungsstatthalter bestreitet, dass es allgemein
gebräuchlich sei und toleriert werde, dass zur
Fastnachtzeit die Wirtschaften später geschlossen werden
und beantragt, das Gesuch abzuweisen. Der
Regierungsrat im Einverständnis mit der Direktion des
Innern schliesst sich diesem Antrage an. Die Gesuchsteller

vermögen, abgesehen von der oben angeführten
Behauptung, die zudem durch die Erklärung des
Regierungsstatthalters entkräftet wird, keine wesentlichen
Begnadigungsgründe geltend zu machen. Es liegen
denn auch tatsächlich keine vor. Die ausgesprochene
Busse ist als eine minime zu bezeichnen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

14. Witwe Elise Zelmder geb. Salzmann, geboren
1862, von Köniz, in Bern, wurde am 7. Januar 1902

wegen Ehrverletzung und Beschimpfung zu 10 Fr.
Busse, 30 Fr. Zivilentschädigung und Interventionskosten

und 10 Fr. 80 Staatskosten, und am 6. Januar
1903 wegen Schulunfleiss ihres Knaben zu 10 Fr.
Busse und 2 Fr. Staatskosten verurteilt. Anlässlich
eines Auftrittes titulierte Frau Zehnder zugestandener-
massen eine Hausbewohnerin, Frau Meister, Sauweib
und Saumore ; ersterer Ausdruck wurde vom Richter
als Beschimpfung, letzteres als Ehrbeleidigung
qualifiziert. Frau Zehnder wollte von Frau Meister
provoziert worden sein, es gelang ihr jedoch nicht,
diesbezüglich etwas zu beweisen. Bezüglich der Verurteilung

vom 6. Januar 1903 ergibt sich aus den Akten



nur, dass der Knabe Zehnder im Oktober und November

1902 20 unentschuldigte Absenzen hatte und sich
Frau Zehnder im Rückfalle befand. Frau Zehnder
ist im übrigen nicht vorbestraft und geniesst sonst
keinen üblen Leumund. Heute wendet sie sich mit
einem Bussnachlassgesuch an den Grossen Rat, in
dem sie ausführt, dass sie infolge sehr bedrängter
Verhältnisse nicht bezahlen könne. Die städtische
Polizeidirektion bezeugt, dass die Gesuchstellerin als
eine brave und arbeitsame Person bekannt sei; sie
sei jedoch nicht in der Lage, für sich und ihre 5
Kinder selbständig zu sorgen und müsse öffentlich
unterstützt werden. Das Gesuch wird von daher
empfohlen; desgleichen spricht sich der Regierungsstatthalter

für teilweisen Erlass der Bussen aus.
Dessenungeachtet hält der Regierungsrat einen Erlass der
Busse nicht für angebracht, dies vor »allem in
Hinblick auf die Konsequenz und die Geringfügigkeit der
ausgesprochenen Bussen. Es ist auch nicht ausser
Acht zu lassen, dass Frau Zehnder sich bezüglich
der einen Busse im Rückfalle befindet.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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16. Meyer, Paul Arthur, geboren 1868,
Federnmacher, von Reisiswil, Eisengasse 12 in Biel, wurde
am 29. Juli 1904 vom korrektioneilen Richter von
Biel wegen Wirtshausverbotsübertretung, begangen am
27. Juni gleichen Jahres, zu 2 Tagen Gefangenschaft
und 4 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Das Wirtshausverbot

war wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern
pro 1899 und 1900 an die Gemeinde Biel über ihn
verhängt worden. Heute wendet er sich nun an den
Grossen Rat mit dem Gesuch um 'Erlass der
Gefängnisstrafe, indem er darauf hinweist, dass er sämtliche
Steuern und Kosten bezahlt habe. Der Gemeinderat
von Biel und der Regierungsstatthalter bestätigen die
Richtigkeit dieser Anbringen und empfehlen das
Gesuch zur Entsprechung. Meyer ist nicht vorbestraft
und es liegt auch sonst weiter nichts Nachteiliges
gegen ihn vor. Mit Rücksicht hierauf und die
vorliegenden Empfehlungen beantragt der Regierungsrat,
dem Gesuchsteller sei die Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

15. Käsermann, Emil, geboren 1870, Landwirt,
von Leuzigen, in Malleray, wurde am 6. Mai 1905
vom korrektioneilen Richter von Montier wegen Wirts-
hausverbotsübertretimg und Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsdekret zu 2 Tagen Gefängnis, 10 Fr. Busse
und 38 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Käsermann war
am 3. November 1904 vom selben Richter wegen
Wirtshausskandals und Widersetzlichkeit gegen einen
Beamten mit 1 Jahr Wirtshausverbot belegt worden. Er
kehrte sich jedoch in keiner Weise an das Verbot
und wurde wiederholt in den Wirtschaften betroffen.
Er trieb es einmal sogar so weit, dass er nach der
Polizeistunde sich trotz der Aufforderung des Wirtes
weigerte, das Lokal zu verlassen und sich selbst den
Verfügungen des herbeigerufenen Polizeibeamten
widersetzte. Käsermann ist wegen Diebstahls, Wirlshaus-
skandals, Misshandlung, Nachtlärms, Betruges und
Widersetzlichkeit vorbestraft und geniesst demgemäss
keinen guten Leumund. Im vorliegenden Strafnachlass-
gesuch behauptet er, er müsse Geschäfte halber die
Wirtschaften aufsuchen; sodann sei er unverheiratet
und deshalb gezwungen, im Restaurant Pension zu
nehmen. Bereits der Richter stellte fest, dass Käsermann

in den in Frage stehenden Fällen sich keineswegs
zu Geschäftszwecken in die Wirtschaften begab,
sondern vielmehr um dem Alkoholgenusse zu fröhnen.
Ausserdem bemerkt der Regierungsstatthalter, dass die
Behauptung des Gesuchstellers, er sei Junggeselle,
wahrheitswidrig ist. Letzterer empfiehlt das Gesuch
zur Abweisung. Es liegen denn auch tatsächlich keine
Gründe vor, welche für eine Begnadigung sprächen.
Die Vorstrafen des Gesuchstellers fallen zu seinen
Ungunsten ins Gewicht. Der Regierungsrat beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

17. Hauss, Friedrich Wilhelm, geboren 1869,
Hotelangestellter, von Wangen, im Unterelsass, wurde am
28. November 1903 vom korrektioneilen Gericht von
Interlaken wegen Diebstahls zu 13 Monaten
Korrektionshaus, 10 Jahren Landesverweisung und 127 Fr.
50 Staatskosten verurteilt. Hauss war im Sommer
1902 in einem Hotel in Unterseen als Omnibuskutscher
angestellt, musste jedoch wegen Differenzen mit dem
Chef entlassen werden. Nachdem er sich anderwärts
vergeblich nach einer Stelle umgesehen hatte, kehrte
er eines Abends nach Unterseen zurück. Von
Geldmitteln entblösst, übernachtete er heimlicherweise in
einem Stalle des fraglichen Hotels. In der Frühe des
nächsten Morgens, nach Verlass seines Lagers, liess
er dann ein im offenstehenden Hausgange des Hotels
befindliches Velo mitlaufen und fuhr damit gegen Leis-
sigen zu. Daselbst verkaufte er noch am gleichen
Morgen das Velo, das einen Wert von zirka 140 Fr.
besass, für 50 Fr. einem Arbeiter. Dem letztern liess
er auf Befragen einen falschen Namen zurück. In
Luzern nahm er hierauf ebenfalls unter falschem
Namen eine Anstellung als Küchennbursche. Seine
Verhaftung konnte erst ein Jahr später erfolgen. Hauss ist
wegen Diebstahls, Messerzuckens und Fälschung einer
Privaturkunde vorbestraft, zuletzt mit 15 Monaten
Zuchthaus. Letztere Strafe hatte er im Januar 1901
bereits angetreten; es gelang ihm jedoch, kurze Zeit
nachher aus der Anstalt zu entweichen. Heute hat
er sie nun vollständig verbüsst und auch von der
letztausgefällten Korrektionshausstrafe etwas mehr als
die Hälfte abgesessen. Im vorliegenden, an den Grossen
Rat gerichteten Gesuch kommt er um seine Haftentlassung

auf den Herbst 1905 ein. Er macht geltend,
seine Entlassung würde ohne Nachlass mitten in den
Winter fallen, ein Zeitpunkt, in welchem er schwerlich

Arbeit fände. Nach Hause dürfe er als
Fahnenflüchtiger nicht zurückkehren. Abgesehen von seiner
frühern Entweichung aus der Strafanstalt, hat sich
Hauss daselbst gut aufgeführt. Dessenungeachtet hält
der Regierungsrat dafür, es sei auf das Gesuch nicht
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einzutreten, dies mit Rücksicht auf die Vorstrafen des
Petenten und beantragt, dasselbe abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

18. Perrin, Louis Eugen, geboren 1855, Schalenmacher,

von Noiraigue, Zentralstrasse 49 in Biel, und
Walser, Adolf, geboren 1833, von Teuffen, Agent,
Quellgasse 17 in Biel, wurden, ersterer am 19.
August 1904, vom korrektioneilen Richter von Biel wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 2 Tagen Gefangenschaft

und 4 Fr. 50 Staatskosten, letzterer am 1. April
1905 vom gleichen Richter des gleichen Deliktes
wegen zu 6 Tagen Gefangenschaft und 12 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Das Wirtshausverbot war wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel über
sie verhängt worden. Heute wenden sich nun beide
an den Grossen Rat mit dem Gesuch um Erlass der
Gefängnisstrafe, indem sie darauf hinweisen, dass
nunmehr sämtliche Steuern und Kosten bezahlt sind. Die
Gemeindebehörden von Biel und der Regierungsstatthalter

bestätigen diese Ausführungen und empfehlen
die Gesuche zur Entsprechung. Gestützt hierauf
beantragt der Regierungsrat unter Beibehaltung seiner
bisherigen Praxis, den Petenten die Strafe in Gnaden
zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

19. Friedrich, Alexander, geboren 1876, Landarbeiter,

von Grossaffoltern, in Worblaufen, wurde am
23. Februar 1905 vom korrektioneilen Gericht von
Bern wegen Betruges zu 2 Monaten Korrektionshaus,
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 39 Fr. 30 Staatskosten

und 50 Fr. Entschädigung an die Zivilpartei
verurteilt. Friedrich war mit seiner Frau und 4
Kindern bis im Mai 1904 bei seinen Eltern, die in Limpach
ein Pachtgut bewirtschafteten. Er kam öfters nach
Bern und stellte sein Pferd im Hotel zum Wilden
Mann ein. Dem ehemaligen Wirt Fröhlich machte er
dabei den Eindruck eines durchaus soliden und
gutsituierten Bauernsohnes. Nach dem Tode seines Vaters
geriet das Familienvermögen infolge seines verschwenderischen

Lebenswandels in Verfall und die Familie
musste sich auflösen. Anfangs Dezember 1904 kam
Friedrich zu Wirt Fröhlich, der inzwischen den
Militärgarten übernommen hatte und erzählte unter
anderem, er sei mit seinem Dienstpferde nach Bern
gekommen; unterwegs habe es einen Unfall erlitten und
befinde sich nun bei einem dortigen Tierarzt in Pflege.
Dabei beschrieb er den Vorfall und die Verwundung
des Pferdes ganz genau. Einige Tage später kam er
wieder und bemerkte, er habe nun ein anderes Pferd
in Aussicht bei einem Fuhrhalter Kipfer, der ihm noch
einen Betrag von 350 Fr. schulde; er müsse ihm
jedoch noch einen Betrag von zirka 45 Fr. herauszahlen.

Den habe er momentan nicht bei sich und
ersuche Fröhlich daher, ihm soviel vorzustrecken; er
werde ihm andern Tags den Betrag zusenden. Fröhlich

übergab ihm ohne Argwohn gegen Ausstellung eines
Schuldscheines eine 50 Fr. Banknote mangels an
gemünztem Gelde. Hierauf zeigte sich weder Friedrich
noch das Geld wieder. Alle seine Angaben erwiesen
sich als erlogen. Vor dem Richter gab Friedrich den
Tatbestand im wesentlichen zu. Er ist nicht vorbestraft

und genoss sonst keinen üblen Leumund. Auf
diese Umstände beruft er sich im vorliegenden Gesuch
um Erlass der Gefängnisstrafe. Gestützt auf das Zeugnis

eines Herrn Schenk in Worblaufen, bei dem Friedrich

in letzter Zeit als Hausknecht zur vollen
Zufriedenheit gearbeitet hat, empfiehlt der Gemeinderat
von Bolligen das Gesuch. Der Regierungsstatthalter
bemerkt, dass, zufolge einer Mitteilung des Herrn
Schenk, Friedrich kürzlich aus der Stelle gelaufen
sei, und beantragt, mit Rücksicht auf die Raffiniertheit,

mit welcher der Betrug durchgeführt worden ist,
den Petenten abzuweisen. Der Regierungsrat schliesst
sich diesem Antrage an, da ihm die Erwägungen des
Regierungsstatthalters durchaus als zutreffend erscheinen

und besondere Begnadigungsgründe weder geltend
gemacht wurden noch vorliegen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

20. Zwahlen, Rudolf, geboren 1864, Jäger und
Landwirt, ob dem Wald, Gemeinde Guggisberg, wurde
am 17. April 1905 vom Polizeirichter von Schwarzen-
burg wegen unbefugten Wirtens zu 80 Fr. Geldbusse,
20 Fr. Patentgebühr und 24 Fr. 65 Staatskosten
verurteilt. Es konnte ihm nachgewiesen werden, dass
seine Töchter im Winter 1904/05 wiederholt Kiltbe-
suche von jungen Burschen angenommen hatten und
bei dieser Gelegenheit Branntwein gegen nachherige
Bezahlung servierten. Die fraglichen Besucher legten
nämlich, wenn auch nicht ausnahmslos, bei ihrer
Verabschiedung etwas Geld auf den Tisch. Die
einvernommenen Zeugen stimmten darin überein, dass dieses
Geld zur Vergütung des genossenen Branntweins
dienen sollte. Zwahlen erklärte vor dem Richter, die
Verantwortung für die Handlungen seiner Töchter
übernehmen zu wollen. Er ist nicht vorbestraft und geniesst;
sonst einen guten Leumund. Er wendet sich nun mit
einem Gesuch an den Grossen Rat um Erlass der Busse.
Den Tatbestand gibt er zu, bestreitet jedoch, vom
Ausschänke des Branntweins durch seine Töchter Kenntnis

gehabt zu haben; zudem können die geringen
Beträge von 10 und 20 Cts., welche die Bursche je-
weilen zurückliessen, nicht als Bezahlung angesehen
werden; schliesslich sei er für die Handlungen seiner
Töchter nicht verantwortlich zu machen. Die Busse
sei auf jeden Fall zu hoch, und es bedeute dieselbe
bei seinen bescheidenen, pekuniären Verhältnissen für
ihn eine ungewöhnlich scharfe Strafe. Der Regierungsstatthalter

beantragt, dem Gesuchsteller die Hälfte dei
Busse zu erlassen. Von einem gänzlichen Erlass dei
Busse kann nicht die Rede sein, da es sich nicht
bloss um eine vereinzelte Uebertretung handelt ; Zwahlen

hat sich ausserdem, was der Richter nicht in
Berücksichtigung gezogen hat, des Platzgebens zu
Trinkgelagen schuldig gemacht. Die Direktion des Innern
spricht sich für eine Ermässigung der Busse auf 50
Fr. aus. Der Regierungsrat hält dafür, dass eine Re-
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duktion derselben um die Hälfte allen Verhältnissen
Rechnung trägt.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Hälfte der
Busse.

21. Jaggi, Ernst, von Gsteig bei Saanen, Pensionshalter

in Leubringen, wurde am 3. Februar 1905 vom
Polizeirichter von Biel wegen Widerhandlung gegen
das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse, 20 Fr.
Patentgebühr und 3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Jaggi
übernahm mit 1. Januar den Betrieb einer Konditorei
in Leubringen und richtete daselbst gleichzeitig ein
Kaffeestübli ein, wo Kaffee, Thee, Chocolade und Milch
serviert wurde. Am 8. Januar 1905 kam es nun vor,
dass von Gästen Grogg verlangt wurde. Trotzdem sich
Jaggi nicht im Besitze eines Wirtschaftspatentes
befand, verabfolgte er den bestellten Grogg. Der Vorfall
kam einem Polizeiorgan zu Ohren und wurde zur
Anzeige gebracht. Jaggi gestand den Sachverhalt zu.
Es stellte sich heraus, dass er auch kein Patent zum
Betrieb einer Kaffeewirtschaft besass. Jaggi ist nicht
vorbestraft und gut beleumdet. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch macht er geltend, er habe sich aus
Unkenntnis der gesetzlichen Vorschriften verfehlt.
Durch die schlechte Rendite des Geschäftes habe er
sich gezwungen gesehen, dasselbe nach kurzer Zeit
wieder aufzugeben und befinde sich nun mit seiner
Familie in den misslichsten Verhältnissen. Das
Regierungsstatthalteramt Biel bestätigt die Glaubwürdigkeit

dieser Ausführungen. Die Bezahlung der Busse
sei Jaggi, welcher gegenwärtig weder eine Stelle noch
Verdienst oder Vermögen besitze, unmöglich. Es
beantragt Herabsetzung der Busse auf 20 Fr. Mit Rücksicht

auf diese Empfehlung und die obwaltenden
Umstände hält der Regierungsrat in Uebereinstimmung
mit der Direktion des Innern eine Reduktion der Busse
für nicht unangebracht und beantragt Herabsetzung
auf 20 Fr.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der Busse
auf 20 Fr.

22. Renaud, August, geboren 1858, Taglöhner, von
Goumois, Frankreich, vormals in Muriaux wohnhaft,
wurde am 19. April 1898 vom korrektionellen
Gericht von Freibergen wegen Misshandlung mit einem
gefährlichen Instrumente zu 2 Monaten Korrektionshaus

und 20 Jahren Landesverweisung, sowie zu den
Staatskosten verurteilt. Anlässlich eines 'Wortwechsels

mit einem Bürger von Muriaux versetzte Renaud
dem letztern unversehens und heimtückischerweise
einen Messerstich in den linken Oberschenkel. Der Bürger,

der sich seiner Verletzung anfänglich nicht be-
wusst war, begab sich nach Hause, wo er durch das
rieselnde Blut auf den Sachverhalt aufmerksam wurde ;

er beschuldigte nun sofort Renaud der Tat. Renaud,
der unverzüglich aufgesucht wurde, leugnete
hartnäckig, den Stich geführt zu haben. Er blieb hiebei

Beilagen zum Tagblatt (les Grossen Rates. 1905.

auch während der ganzen Gerichtsverhandlung. Eine
Reihe von Indizien ergab jedoch seine Schuld. Er
war wegen Diebstahls und Misshandlung bereits früher
bestraft worden. Der Verletzte blieb mehr als 5 Tage
arbeitsunfähig. Heute wendet sich nun Renaud mit
einem Gesuch an den Grossen Rat um Aufhebung der
Landesverweisung. Die Korrektionshausstrafe habe er
abgesessen und von der Verweisungsstrafe ebenfalls
7 Jahre verbüsst. Während dieser Zeit habe er sich
zur Zufriedenheit aller seiner Arbeitgeber und der
französischen Behörden aufgeführt, was er durch
Arbeitszeugnisse und eine Erklärung des Maire von
Goumois belegt. Auf seine alten Tage möchte er nun
nach Muriaux zurückkehren, wo er aufgewachsen sei
und wo sich beinahe alle seine Verwandten befänden.
Die Gemeinde Muriaux widersetzt sich seiner Rückkehr

nicht; dagegen beantragt der Regierungsstatt-
halter mit Rücksicht auf die Verumsiändungen des
Falles und die Vorstrafen, welche Renaud erlitten hat,
das Gesuch abzuweisen. Hierzu ist zu bemerken, dass
die zwei Vorstrafen aus den Jahren 1882 und 1883
datieren und nicht gravierender Natur sind; die eine
bestand lediglich in einer Geldbusse von 25 Fr. Da
sich Renaud im übrigen in Phankreich während seinem
langjährigen Exils gut aufgeführt hat und die
Gemeinde Muriaux daher gegen seine Rückkehr nichts
einzuwenden hat, hält der Regierungsrat dafür, es
sollte ihm dieselbe gestattet werden und beantragt dem-
gemäss, dem Gesuchsteller den Rest der Strafe zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes der
Strafe.

23. Augsburger, Friedrich, geboren 1877, von
Schangnau, Spezierer, Lorrainestrasse 2(3 in Bern,
wurde am 21. Februar 1905 vom Polizeirichter von
Bern wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 50 Fr. Busse, 10 Fr. Patentgebühr und
3 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Augsburger, wegen
Verkaufs von Bier in Quantitäten unter 2 Litern
angezeigt, unterzog sich im Urteilstermin ohne weiteres
dem Richterspruche. Er behauptete zwar, das
fragliche Bier sei durch seine Frau ohne sein Wissen
verkauft worden. Er ist nicht vorbestraft und geniesst
einen guten Leumund:., Im vorliegenden Gesuch um
Erlass der Busse macht er geltend, dass es sich bei
den fraglichen Bierlieferungen um Nachbezüge zu
grössern, auf jeden Fall mehr als1 2 Liter betragenden
Lieferungen an dortige Arbeiter gehandelt habe ; der Fall
charakterisiere sich demnach als ein ganz leichter.
Die Akten geben allerdings keine Anhaltspunkte, um
die Richtigkeit dieser Behauptung zu prüfen. Im weitern

führt er aus, dass er die Busse und
Patentgebühr nicht bezahlen könnte, ohne sich und seiner
Familie am nötigsten Abbruch zu tun. Durch ein
ärztliches Zeugnis wird dargetan, dass Augsburger sich
längere Zeit wegen tuberkuloser Wirbelerkrankung
behandeln lassen musste und eine volle Arbeitsfähigkeit

nicht wieder erlangen werde. Die städtische
Polizeidirektion bestätigt, dass er mit seiner Familie in
ärmlichen Verhältnissen lebe und empfiehlt das
Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung. Dagegen be-

71
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antragt der Regierungsstatthalter, sowie die Direktion
des Innern mit Rücksicht auf die Natur des Deliktes,
das Gesuch abzuweisen. Der Regierungsrat schliesst
sich diesen Anträgen an ; wenn auch die Verhältnisse
Augsburgers keine glänzende sind, so scheinen sie
doch nicht der Art zu sein, dass er die Busse nicht
bezahlen könnte. Im weitern ist auch nicht ausser Acht
zu lassen, dass es sich nicht bloss um eine vereinzelte
Uebertretung handelt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

24. Althaus, Johann Samuel, geboren 1839, von
Vechigen, Stalden Nr. 34 in Bern, wurde am 3.

Januar, 7. März, 4. April und 2. Mai 1905 vom Polizeirichter

von Bern wegen Schulunfleisses seines Knaben

zu insgesamt 186 Fr. Busse und 10 Fr. Staatskosten

verurteilt. Der Knabe Hans Althaus fehlte die
Schule unentschuldigterweise vom November 1904 bis
März 1905. Die eingelangten Anzeigen musste der
Vater Althaus ohne weiteres zugeben und sich den
Sentenzen des Richters unterziehen. Heute wendet
er sich nun mit einem Gesuch an den Grossen Rat
worin er um Erlass der Busse nachsucht und auf
die Unmöglichkeit, dieselbe zu bezahlen, hinweist. Sein
geringer Verdienst lange kaum hin für den Unterhalt

seiner Familie. Seine Frau liege seit langer Zeit
krank darnieder und sei unfähig, die Haushaltung zu
versehen, so dass er genötigt gewesen sei, den Knaben
Hans zur Besorgung derselben daheimzubehalten. Die
städtische Polizeidirektion schildert Althaus als fleis-
sigen, soliden Arbeiter, der einen guten Leumund
besitze, und bestätigt seine Ausführungen. Sie, sowohl
wie der Regierungsstatthalter, empfehlen das Gesuch
zur Berücksichtigung. In Ansehung dieser Ausführungen

und Empfehlungen beantragt der Regierungsrat
in Uebereinstim'mung mit der Direktion des
Unterrichtswesens, dem Gesuchsteller die Busse zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

25. Eymann, Ernst, geboren 1882, von Innerbirr-
moos, Schreiner in der Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte

in Thun, wohnhaft am Gwatt, wurde am
23. Dezember 1904 vom korrektionellen Amtsgericht
Niedersimmenthal wegen Wechselfälschung zu 2
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft

und zu 24 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Am
2. August 1904 liess sich Eymann, der damals
Schreinermeister in Reutigen war, von zwei dortigen
Bürgern einen Eigenwechsel an die Ordre der Spar- und
Leihkasse Thun als Bürgen unterzeichnen. Nach
Einholung der Unterschriften erhöhte er ohne Vorwissen
der Bürgen den Wechselbetrag von 50 auf 150 Fr.,
welche Summe er sich von der genannten Kasse
ausbezahlen liess. Er beabsichtigte sodann, den Wechsel
am Verfalltage einzulösen und glaubte, sich auf diese
Weise vor der Entdeckung sichern zu können. Am
10. Oktober, dem Verfalltage, vermochte er das Geld

nicht aufzubringen, so dass die Gläubigerin die Bürgen
zur Zahlung aufforderte. Nach Bekanntwerden der
Fälschung machte die Bank sofort bei der Polizei
Anzeige. Eymann beeilte sich nun wohl, den Betrag
zu decken, konnte jedoch das strafgerichtliche
Verfahren nicht mehr aufhalten. Er ist nicht vorbestraft
und auch nicht übel beleumdet. Im vorliegenden
Gesuch um Erlass der Strafe verweist er auf sein
Vorleben und macht geltend, dass er aus finanzieller
Bedrängnis sich zu jenem Schritt habe hinreissen lassen,
indem sein neugegründetes Geschäft nicht gehalten
habe, was es versprochen. Nach schwerer, wirtschaftlicher

Krise sei es ihm endlich gelungen, eine dauernde
Anstellung zu erhalten, die ihn in Stand setze, für
Frau und Kind zu sorgen. Sollte die Strafe vollzogen
werden, so würde er und seine Familie von neuem
dem Elend preisgegeben werden. Der Gemeinderat
von Strättligen und der Regierungsstatthalter
empfehlen das Gesuch. Wenn mit Rücksicht darauf, dass
das Gericht die heute vom Gesuchsteller geschilderten
Verhältnisse grösstenteils bereits bei der Urteilsausfällung

in Erwägung gezogen hat, von einem gänzlichen
Erlass der Strafe abgesehen werden muss, so dürfte
doch der Umstand, dass Eymann und speziell seine
Familie durch den Vollzug der ganzen Strafe und
den damit verbundenen Stellenverlust neuerdings in
eine prekäre Lage gebracht würde, eine Reduktion
derselben auf 8 Tage empfehlen. Es kann im weitern
auch das Vorleben und das jugendliche Alter des
Gesuchstellers, sowie der Umstand, dass letzterer den
Schaden sofort wieder gut gemacht hat, in Betracht
gezogen werden.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Strafe auf
8 Tage Gefängnis.

26. Lehmann, Johann Jakob, geboren 1864,
Tapezierer, von Nennigkofen, in Bern, wurde am 21.
Februar 1905 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
10 Fr. Patentgebühr und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Lehmann, respektive dessen Ehefrau, wurde
beschuldigt, an einem Sonntag Nachmittag in seinem
Spezereiladen einem Kinde einen Liter Bier verkauft
zu haben. Vor dem Richter bestritt Lehmann, je an
einem Sonntag Bier verkauft zu haben, da an diesem
Tage der Laden jeweilen geschlossen bleibe. Dagegen
gab er die Möglichkeit zu, dass seine Frau Quantitäten
unter 2 Liter abgegeben habe. Dem Urteil unterzog er
sich. Im vorliegenden Gesuch um Erlass der Busse
beruft sich Lehmann auf seinen guten Leumund und
die ärmlichen Verhältnisse, in denen er sich mit seiner
zahlreichen Familie befinde. Es sei ihm nicht möglich,
die Busse zu bezahlen. Die städtische Polizeidirektion

bestätigt die Richtigkeit dieser Ausführungen und
empfiehlt das Gesuch zur teilweisen Berücksichtigung.
Dagegen beantragt der Regierungsstatthalter mit. Rücksicht

auf die stete Zunahme dieser Widerhandlungen
gegen das Wirtschaftsgesetz, das Gesuch abzuweisen.
Der Regierungsrat kann denn auch den vollständigen
Erlass der Busse nicht befürworten; dagegen glaubt
er in Uebereinstimmung mit der Direktion des Innern,
dass sich eine Reduktion der Busse mit Rücksicht
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darauf, dass es sich um eine vereinzelte Uebertretung
handelt und der Gesuchsteller sich im ersten Fehler
befindet, rechtfertigen lasse. Er beantragt Herabsetzung
derselben auf 25 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 25 Fr.

27. Bischoff, Lina, geboren 1859, Gottliebs
Ehefrau, von Thun, wohnhaft Gerberngasse Nr. 15 in Bern,
wurde am 2. Juni 1904 vom korrektioneilen Gerichte
von Bern wegen Unterschlagung von Gegenständen
im Wert von über 30 Fr. zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und 40 Fr.
80 Kosten verurteilt. Am 23. Februar 1903 erhielt Frau
Bischoff vom Hause Pritsche in Neuhausen eine
Kollektion Muster Damenwäsche, die sie sich nach
Zusendung mehrerer Prospekte hatte zukommen lassen.
Vermittelst derselben sollte sie nun versuchen,
Bestellungen an das Haus Fritsche aufzunehmen,
wogegen ihr eine gewisse Provision zugesichert war. Ihre
diesbezüglichen Versuche blieben jedoch ohne Erfolg.
Im März 1903 geriet sie in finanzielle Verlegenheit und
versetzte nun den grössten Teil der Muster, im Wert
von zirka 50 Fr., in der Pfandleihanstalt, konnte
dieselben aber später nicht wieder einlösen, so dass die
Firma Fritsche zu schaden kam und Strafanzeige
einreichte. Das Gericht erkannte auf das Minimum der
angedrohten Strafe. Lina Bischoff ist nicht vorbestraft

und auch nicht übel beleumdet. Bereits im
November 1904 wandte sie sich mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat, der ihr mit Rücksicht
auf ihr Vorleben, sowie die dürftigen Verhältnissse,
in denen sich ihre Familie infolge der Untätigkeit des
Ehemannes befand, wirklich die Hälfte der Strafe er-
liess. Heute stellt nun der Ehemann Bischoff namens
seiner Frau das Gesuch um Erlass auch der zweiten
Hälfte der Strafe. Er vermag jedoch keine Gründe
geltend zu machen, die nicht bereits anlässlich der
Behandlung des ersten Gesuches in Erwägung gezogen
worden waren. Die städtische Polizeidirektion sowohl
wie der Regierungsstatthalter empfehlen deswegen das
Gesuch zur Abweisung. Bischoff behauptet, dass die
klägerische Firma für ihren Schaden gedeckt worden
sei; dies stellt sich jedoch als unwahr heraus. Der
Regierungsrat sieht sich denn auch nicht veranlasst,
auf seinen frühern Antrag zurückzukommen, da
Gründe, welche für den gänzlichen Erlass der Strafe
sprächen, nicht geltend gemacht werden konnten. Er
beantragt, das heutige Gesuch sei abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

28. Giorgetti, Michele Angelo, geboren 1881, von
Stabio, Tessin, Bildhauer in Bern, wurde am 25. April
1905 von der Polizeikammer wegen unzüchtiger
Handlungen mit jungen Leuten zu 10 Tagen Gefangenschaft,
137 Fr. 10 Staatskosten und 180 Fr. Entschädigung
und Interventionskosten an die Zivilpartei verurteilt.

Giorgetti war geständig, seit Februar oder März 1904
zu mehreren Malen geschlechtlich mit Angela Crivelli,
geboren den 18. September 1889, bei deren Eltern er
in Pension war, verkehrt zu haben. Er unterhielt mit
ihr ein Liebesverhältnis und beabsichtigte sie zu
heiraten. Das Verhältnis wurde von den Eltern zum
mindesten nicht gehindert. Schliesslich traten sie doch
gegen Giorgetti auf; ihre exorbitanten Zivilforderungen
Hessen jedoch erkennen, dass sie aus der Sache ein
Geldgeschäft zu machen beabsichtigten. Vor Gericht
bestritt Giorgetti, gewusst zu haben, dass die Crivelli
noch nicht 16 Jahre alt war, da sie nicht mehr in
die Schule ging; es konnte denn auch nicht erwiesen
werden, dass er positive Kenntnis von deren Alter hatte.
Das Gericht erklärte jedoch den dolus eventualis, der
unzweifelhaft beim Angeschuldigten vorwaltete, zur
Erfüllung des Tatbestandes für genügend. Giorgetti
ist nicht vorbestraft und gut beleumdet. Er wendet
sich nun an den Grossen Rat mit dem Gesuch um
Erlass der Gefängnisstrafe. Er sucht nachzuweisen, dass
ihm jede Kenntnis von der Strafbarkeit seiner Handlung

fern gelegen habe. Im Kanton Tessin, woher
sowohl er als die Crivelli herstammen, würde der
Beischlaf mit einem Mädchen nur bestraft, wenn dieses
unter 14 Jahre alt, sei. Er weist ferner darauf hin, dass
die Eltern des Mädchens ihr Liebesverhältnis geradezu

begünstigt hätten.. Die städtische Polizeidirektion
und der Regierungsstatthalter können das Gesuch mit
Rücksicht auf die Natur des Deliktes nicht empfehlen.
Von der gänzlichen Begnadigung des Gesuchstellers
kann denn auch nicht die Rede sein. Die Strafbarkeit

der Handlungsweise Giorgettis steht, trotzdem
seinen obigen Ausführungen einige Berechtigung nicht
abgesprochen werden kann, unzweifelhaft fest. Dagegen

hält der Regierungsrat dafür, es sollte mit Rücksicht

auf den guten Leumund und das makellose
Vorleben des Gesuchstellers, sowie die besondern
Umstände des Falles von einer Gefängnisstrafe abgesehen
werden können. Er beantragt daher, die 10 Tage
Gefängnis, welche dem Gesuchsteller auferlegt wurden,
seien in 50 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung der Strafe
in 50 Fr. Busse.

29. Hermann, Alexander Adrien Louis, geboren
1882, Schreiner, von Givet, Frankreich, wurde am
15. Oktober 1904 von der Kriminalkammer des
Obergerichtes wegen Raubes und Widersetzlichkeit zu 16
Monaten Zuchthaus, abzüglich 1 Monat Untersuchungshaft,

20 Jahren Verweisung aus dem Gebiete des Kantons

Bern und 1.63 Fr. 90 Staatskosten verurteilt.
Hermann kam in Begleitung eines Kameraden Métivier
am 10. August 1904 über Basel nach Bern. Beide waren
im Juni gleichen Jahres aus französischen Diensten
desertiert und hatten sich zunächst nach Deutschland
und sodann nach der Schweiz gewandt. In Bern machten

sie schon am Tage ihrer Ankunft die Bekanntschaft
eines Bürgers, der ihnen den Nachmittag durch zu
Trinken bezahlte. Am Abend luden sie denselben ihrerseits

ein, mit ihnen in die untere Stadt hinabzukommen,
wo sie ihm zu Trinken bezahlen wollten. Als der alte,
67jährige Mann im Antoniengässchen in ein Pissoir
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trat, folgten sie ihm nach ; Hermann packte ihn plötzlich
von hinten mit beiden Armen um den Hals und presste
ihm die Kehle zu, während ihm Métivier die Taschen
durchsuchte. Mit dem Portemonnaie des Ueberfallenen,
das 10 Fr. enthielt, machten sie sich aus dem Staube.
Der Beraubte avisierte sofort die Polizei und die beiden
wurden noch gleichen Abends an der Zeughausgasse
betroffen; Hermann wurde festgenommen, währenddem

sich Métivier der Verfolgung durch die Flucht
entzog. Hermann widersetzte sich energisch seiner
Inhaftierung, konnte jedoch schliesslich mit Hülfe
einiger Bürger bezwungen werden. Er ist in Frankreich
wegen Landstreicherei mehrfach vorbestraft und ge-
niesst dort einen äusserst schlechten Leumund. Im
vorliegenden Gesuch um Erlass des Restes der Strafe
sucht er die Schuld auf seinen Kameraden abzuladen,
der ihn zu allem verführt und angestiftet habe; aus
den Akten ist hierüber jedoch nichts ersichtlich. Andere
Begnadigungsgründe werden nicht geltend gemacht und
liegen auch nicht vor. Der Regierungsrat beantragt
daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

balm mit entsprechenden Randbemerkungen versehen.
Anlässlich der Gerichtsverhandlungen behauptete Frau
Bucher, auch die stipulierenden Notare hätten sich
in voller Kenntnis der Tatsachen befunden ; ein
überzeugender Beweis hiefür konnte jedoch nicht geschaffen

werden, die Untersuchung, welche auch auf die
Notare ausgedehnt worden war, musste mangels
genügender Schuldbeweise aufgehoben werden. Sowohl
der Ehemann wie die Ehefrau Bucher sind nicht
vorbestraft und gemessen einen guten Leumund.

Die Polizeikammer reicht nun von Amtes wegen
zu ihren Gunsten ein Begnadigungsgesuch ein. Sie
führt aus, dass die Eheleute Bucher erwiesenermassen
in gutem Glauben und auf den Rat eines
gesetzeskundigen Mannes hin gehandelt hätten ; die Strafe, die
sie trotzdem habe treffen müssen, erscheine für diesen
Fall als viel zu streng. Zudem sei zu beachten, dass
das Motif ihrer Handlungen ein durchaus edles
gewesen sei, indem sie lediglich bestrebt gewesen seien,
den Makel der unehelichen Geburt, der heute noch
geeignet sei, einer Person Unannehmlichkeiten zu
bereiten und ihren Lebensweg zu erschweren, an der
Tochter Rosalie auszulöschen. Sie beantragt den
gänzlichen Erlass der Strafe. Der Regierungsrat, in
Würdigung der Umstände des Falles, ist in der Lage, sich
diesem Antrage anzuschliessen.

30. Bucher, Jakob, geboren 1863, von Schüpfen,
und dessen Ehefrau Anna geb. Käser, geboren 1857,
in Beurnevésin, wurden am 17. Juni 1905 von der
Polizeikammer wegen Unterdrückung des Familienstandes

zu je 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft und 179 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Anna Käser obgenannt gebar im Mai 1886
in Jerisberg bei Ferenbalm ein uneheliches Kind
Rosalie, das als solches im dortigen Zivilstandsregister
eingetragen wurde. Mit dem Vater, einem gewissen
Rupprecht, schloss sie einen Vergleich ab, wonach
er sich verpflichtete, bis zum 17. Altersjahr für das
Kind 200 Fr. zu bezahlen. Im Jahre 1888 heiratetei
Anna Käser ihren heutigen Ehemann Jakob Bucher;
aus dieser Ehe entsprangen 5 Kinder. Ihrer unehelichen

Tochter, die übrigens wie ein eheliches Kind
gehalten wurde, verschwieg sie ihre illegitime
Herkunft. Als dieselbe jedoch heranwuchs und sich der
Mehrjährigkeit näherte, musste sie befürchten, dass
sie früher oder später die Wahrheit erfahren würde.
Sie erkundigte sich daher im Dezember 1903 bei
einem praktizierenden Anwalt in Pruntrut, bei dem ihre
Tochter die Stelle einer Dienstmagd versah, ob nicht
die Legitimation derselben auf irgend eine Weise
bewerkstelligt werden könne. Der Anwalt, welcher die
Sache für tunlich erachtete, riet ihr, sowie auch ihrem
Ehemanne Bucher, der bei dieser Gelegenheit anwesend

war und erklärte, dass das Kind zwar nicht
sein eigenes sei, dass er es jedoch gerne als solches
anerkennen würde, zu einem Notar zu gehen und
einen Anerkennungsakt errichten zu lassen. Die
Eheleute Bucher befolgten sofort diese Weisung und
verfügten sich auf ein Notariatsbureau in Pruntrut,
woselbst am 21. Dezember 1903 eine Legitimationsurkunde

errichtet wurde, dass sie das Mädchen
Rosalie als ihr uneheliches Kind bezeichneten und
erklärten, es legitimieren zu wollen. Gestützt auf diese
Urkunde wurden in der Folge aüch die Geburtseintragungen

der Zivilstandsämter Schüpfen und Feren-

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

31. Chapuis, Lucien, geboren 1878, Metzger, von
und zu Bonfol, wurde am 8. April 1905 von der
Polizeikammer wegen Widerhandlung gegen das
Wirtschaftsgesetz zu 100 Fr. Busse und 37 Fr. 85 Staatskosten

verurteilt. Im Juli 1904 übernahm Chapuis
das Restaurant zum Bahnhof in Bonfol und betrieb
dasselbe, ohne dass das Wirtschaftspatent des frühern
Inhabers auf ihn übertragen worden wäre. Am 10.
Dezember wurde deshalb Anzeige gegen ihn
eingereicht. Anlässlich der Gerichtsverhandlung stellte es
sich heraus, dass fragliches Patent erst, am 12.
Dezember gleichen Jahres und nicht auf Chapuis selbst,
sondern auf dessen Schwester Aline übertragen wurde.
Chapuis ist bereits wegen des gleichen Deliktes und
wegen Widersetzlichkeit vorbestraft. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch behauptet er nun, keineswegs in
deliktischer Absicht gehandelt zu haben, er habe die
Uebertragung des Patentes rechtzeitig verlangt, sie habe
jedoch erst am 12. Dezember stattgefunden. Der Maire
von Bonfol und der Regierungsstatthalter empfehlen
das Gesuch. Die Direktion des Innern bemerkt, dass
Chapuis nicht mit der Wahrheit umgehe. Er habe
allerlings um Uebertragung des Patentes nachgesucht,
sei jedoch abgewiesen worden, er habe demnach das
Gesetz mit Bewusstsein und absichtlich übertreten ;

sie beantragt, das Gesuch abzuweisen. Der Regierungsrat
schliesst sich diesem Antrage an.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
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32. Häbcrli, Friedrich, geboren. 1866, von Krauchthal,

Melker, in Büren z. Hof, wurde am 2. Juni
1905 vom Amtsgericht von Fraubrunnen wegen
Diebstahls, begangen mittelst Einschleichens in ein
bewohntes Gebäude zur Zeit der Nachtruhe, zu zwei
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft und 24 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Häberli
entwendete im März und April zwei dortigen
Landwirten aus den unverschlossenen Kuhställen mehrere
Kaninchen im Wert von 7 Fr. Er wählte hiezu die
Zeit morgens früh vor dem Melken. Durch eine
Haussuchung wurden die gestohlenen Tiere wieder zu Tage
gefördert und konnten ihren rechtmässigen
Eigentümern zurückerstattet werden. Häberli ist wegen
Diebstahlsbegünstigung im Jahr 1899 mit 1 Tag Gefängnis
vorbestraft, sonst aber nicht übel beleumdet. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch verweist er auf seine
wirtschaftlich missliche Lage, seine grosse Familie
und den Umstand, dass seine Frau schon seit längerer
Zeit krank sei. Der Gemeinderat von Büren z. Hof
empfiehlt das Gesuch zur Berücksichtigung. Desgleichen

beantragen das Amtsgericht von Fraubrunnen
und der Regierungsstatthalter, die Strafe auf 10 Tage
Gefängnis herabzusetzen. Von einer gänzlichen
Begnadigung kann mit Rücksicht auf die Vorstrafe des
Gesuchstellers und den Umstand, dass es sich nicht
bloss um einen vereinzelten Fall handelt, nicht die
Rede sein Dagegen empfehlen es die ungünstigen
finanziellen und familiären Verhältnisse Häberlis, der
geringe Wert des Entwendeten, sowie die Tatsache,
dass den Bestohlenen kein Schaden erwachsen ist,
dem Antrage des Amtsgerichts und des Regierungsstatthalters

Folge zu geben.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Strafe
auf 10 Tage Gefängnis.

33. Frésard, Luise, geb. Farine, geboren 1867,
von Noirmont, wohnhaft au Bois-derrière bei Mon-
faucon, wurde am 5. August 1905 vom korrektionellen
Richter von Freibergen wegen Urkundenfälschung zu
1 Tag Gefängnis und solidarisch mit ihrem Ehemanne
zu 39 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Ihr Ehemann war
in Bois-derrière Viehinspektor. Es kam nun häufig
vor, dass er sowohl wie der Stellvertreter des
Viehinspektors abwesend waren. Um Unzukömmlichkeiten
abzuhelfen geriet Frésard auf die Idee, jeweilen eine
Anzahl Gesundheitsscheinsformulare blanko zu
unterzeichnen, welche dann seine Ehefrau nötigenfalls
ausfüllen und dem Publikum abgeben sollte. Er fragte
vorher den dortigen, nunmehr verstorbenen Bezirkstierarzt

Müller an, ob er gegen dieses Verfahren etwas
einzuwenden habe, was dieser verneint haben soll.
Die Ehefrau Frésard kam denn auch bald in die Lage,
solche zum voraus signierte Scheine auszustellen. Im
April 1905 kam es einmal vor, dass es auch an solchen
Scheinen fehlte. Ohne an die Folgen ihrer Handlungsweise

zu denken, ging Frau Frésard nun noch einen
Schritt weiter nnd unterzeichnete selbst einen
Gesundheitsschein mit dem Namen ihres Ehemannes. Der
Fall wurde vor die Behörden gebracht und führte
zu der oben erwähnten Verurteilung der Frau Frésard.
Ihr Gatte wurde lediglich mit einer Busse belegt. Frau

Beilagen zum Tagblatt den Grossen Bates. 1905.

Frésard ist nicht vorbestraft und geniesst sonst, wie
auch ihr Ehemann einen tadellosen Leumund. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch macht sie nun
geltend, dass sie in der Unkenntnis des Gesetzes und
ohne jegliche dolose Absicht gehandelt habe. Dass eine
Fälschung nicht in ihrer Absicht gelegen habe, gehe
schon daraus hervor, dass sie den Namen ihres Mannes
ohne jede Nachahmung in ihren eigenen Zügen
geschrieben habe. Das Gesuch wird sowohl von der
Gemeinde Montfaucon wie vom Regierungsstatthalter
wärmstens empfohlen. Die Staatskosten wurden
beförderlichst bezahlt. Da im übrigen die Ausführungen
der Frau Frésard mit den Akten durchaus
übereinstimmen, beantragt der Regierungsrat namentlich auch
mit Rücksicht auf den Leumund der Gesuchstellerin,
es sei ihr die Strafe in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : • Erlass.

34. Kohler, Bertha, geboren 1874, von Sumiswald,
Fabrikarbeiterin, Neufeldstrasse 27 c in Bern, wurde
am 25. Mai 1905 vom Polizeirichter von Trachsel-
wald wegen böswilliger Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht zu 5 Tagen einfacher Gefangenschaft
und 18 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Gemäss einer
eingegangenen Verpflichtung schuldete Bertha Kohler
der Armenbehörde von Sumiswald einen Verwandtenbeitrag

von 5 Fr. pro 1904 für ihren verarmten Vater.
Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Armenbehörde

von Sumiswald kam sie ihrer Verpflichtung
nicht nach, so dass genannte Behörde, nachdem auch
die Inanspruchnahme des Betreibungsamtes nichts
gefruchtet hatte, sich veranlasst sah, auf dem Strafwege

gegen sie vorzugehen. Bei ihrer ersten Einvernahme

am 17. April behauptete Bertha Kohler, nicht
in der Lage zu sein, die 5 Fr. zu bezahlen, da sie
in Bern eine Schwester unterstützen müsse und im
übrigen bloss 2 Fr. pro Tag verdiene, was zu ihrem
Unterhalte kaum ausreiche. Durch eine vor kurzem
durchgemachte vierwöchentliche Krankheit sei sie
zudem in Rückstand geraten. Als im Mai gleichen Jahres
der Betrag immer noch nicht berichtigt war, schritt
der Richter zur Beurteilung des Falles. Bertha Kohler
ist nicht vorbestraft und gut beleumdet. Sie wendet
sich nun mit einem Begnadigungsgesuch an den Grossen

Rat, in dem sie im wesentlichen wiederholt, was
sie bereits vor dem Richter geltend gemacht hat. Ihre
Angaben erscheinen als glaubwürdig. Sie fügt bei,
dass sie den Betrag von 5 Fr. überdies 3 Tage vor
dem Urteilstermin mit entlehntem Gelde bezahlt habe,
die Armenbehörde von Sumiswald habe jedoch hie-
von dem Richter nicht Mitteilung gemacht ; sie selbst
sei im Termine nicht erschienen, weil sie mit der
Bezahlung die Angelegenheit als erledigt erachtet habe.
Der Regierungsstatthalter bescheinigt, dass die
Gesuchstellerin den ausstehenden Betrag wirklich vor dem
Urteilstermin bezahlt habe und empfiehlt daher das
Gesuch. Durch den Quartieraufseher des I. Bezirkes
in Bern wird ausserdem bezeugt, dass Bertha Kohler
arm sei und mit ihrem täglichen Erwerbe kaum
auskomme. Unter diesen Verhältnissen und mit Rücksicht

auf das makellose Vorleben der Gesuchstellerin
72*



286 — Xi 26

hält der Regierungsrat eine gänzliche Begnadigung
derselben für gerechtfertigt.

Antrag des Regierungsrates: Erlass.

35. Sahli geh. Brechbühl, Maria, geboren 1863,
von Wohlen, Stalden Nr. 7 in Bern, wurde am 24.
Juni 1905 von der Polizeikammer wegen Diebstahls
und öffentlicher Verletzung der Schamhaftigkeit zu
6 Monaten Korrektionshaus und 36 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Dienstag den 24. Januar 1905, abends um
11 Uhr hielt die Sahli auf der Kornhausbrücke einen
heimkehrenden Bürger zur Unzucht an. Die beiden
begaben sich miteinander auf den Viktoriaplatz, wo
sie hinter einer Arbeitshütte im Freien geschlechtlich
verkehrten. Hiebei griff die Saldi dem etwas
angetrunkenen Bürger in die Hosentasche und entwendete
ihm aus dem Portemonnaie 35 Fr. Der Verfolgung
des Bürgers entzog sie sich durch die Flucht, wobei
sie den grössten Teil des Geldes verlor. In der
Voruntersuchung legte sie ein unumwundenes Geständnis
ab. Frau Sahli ist wegen Diebstahls, Prostitution, Va-
gantität, Hausfriedensbruch, Aergernis im ganzen 20
Mal vorbestraft und geniesst. einen schlechten
Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch versucht
sie sich als das Opfer einer Verwechslung hinzustellen,
indem sie ihr Geständnis zurückzunehmen bestrebt
ist. Letzteres versuchte sie bereits anlässlich der
Hauptverhandlung vor dem erstinstanzlichen Gericht
mit der Wendung, es könne sein, dass die ihr zur Last
gelegten Tatsachen richtig seien, es könne aber auch
nicht sein Tatsächlich liegen auch nicht die geringsten
Anhaltspunkte vor, die es gestatten würden, an der
Wahrheit ihrer erstmaligen Aussagen zu zweifeln. Im
weitern findet Frau Sahli, beziehungsweise ihr
Anwalt die ausgesprochene Strafe angesichts der
Tatsache, dass die Gerichte den Fall selbst als nicht
gerade von gravierender Natur bezeichneten, zu hoch
bemessen. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich die
Strafe nur wenig vom angedrohten Minimum entfernt,
von einer ungewöhnlichen Schärfe des Urteils kann
somit mit Rücksicht auf die vielen Vorstrafen der
Gesuchstellerin keineswegs die Rede sein. Sowohl die
städtische Polizeidirektion wie auch der Regierungsstatthalter

sprechen sich für Abweisung des Gesuches
aus. Der Regierungsrat sieht sich nicht veranlasst,
einen andern Antrag zu stellen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

36. Sacchi, Ernesto, geboren 1881, von Maggiora,
Italien, Chocoladearbeiter, Länggassstrasse Bern,
wurde am 29. Mai 1905 vom korrektioneilen Gericht
von Bern wegen Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus,

umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft und 5 Jahren
Landesverweisung, sowie zu 50 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Donnerstag den 15. März 1905 wurde einem
Landwirte am Schärlochwege aus einer unverschlossenen

Remise ein Karren im Wert von 40 Fr. entwendet.

Kurz darauf wurde dessen Sohn auf den Diebstahl
aufmerksam und verfolgte unverzüglich die Täter. Im
Thormannwalde traf er dann Sacchi und einen zweiten
unbekannten Burschen im Besitze des Karrens an.
Sacchi konnte dingfest gemacht werden, der andere
Bursche entfloh unter Zurücklassung des Karrens. Vor
dem Richter behauptete Sacchi, er und sein Spiess-
geselle hatten den Karren bloss zum Heimführen von
Holz, das sie im Thormannwalde zu sammeln
beabsichtigten, benutzen wollen. Er vermochte diesbezüglich

jedoch keinen Beweis zu erbringen. Sacchi ist
wegen Nachtlärm und Verbotsübertretung zweifach mit
Bussen vorbestraft. Seine Mutter wendet sich nun
mit einem Gesuch an den Grossen Rat, worin sie um
den Erlass der Verweisungsstrafe anhält. Sie macht
geltend, dass sie des Beistandes ihres Sohnes dringend
bedürfe, da sie gelähmt und nicht mehr arbeitsfähig
sei. Durch die städtische Polizeidirektion und Armenpflege,

sowie durch ein ärztliches Zeugnis werden
diese Ausführungen bestätigt. Die städtische
Polizeidirektion, sowie auch der Regierungsstatthalter
widersetzen sich der Berücksichtigung des Gesuches nicht.
Abgesehen von den ungünstigen persönlichen und
finanziellen Verhältnissen der Mutter Sacchi, welche
eine Bernerin ist, kann in Betracht gezogen werden,
dass auch der Sohn im Kanton Bern aufgewachsen
ist und es die erste Freiheitsstrafe ist, die er erlitten
hat. Der Regierungsrat beantragt in Erwägung der
obwaltenden Verhältnisse, dem Gesuchsteller die Ver-
weisungsstrafe in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Verweisungs¬
strafe.

37. Bigler, Rosa, gel). Christen, geboren 1869, von
Worb, am Stalden Nr. 6 in Bern, wurde am 26. Juni
1905 vom korrektionellen Gericht von Bern wegen
Unterschlagung an Sachen im Wert von über 30 Fr.
zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30
Tage Einzelhaft und zu 37 Fr. 70 Staatskosten
verurteilt. Am 14. November 1904 kaufte Frau Bigler
bei einem stadtbernischen Kaufmann eine Nähmaschine
zum Preise von 85 Fr. unter Eigentumsvorbehalt des
Verkäufers bis nach erfolgter Abzahlung. In einem
Momente nun, wo sie bloss 16 Fr. an die Maschine
bezahlt hatte, übertrug sie dieselbe einer Gläubigerin,
der sie 200 Fr. schuldete, an Zahlungsstatt. Vor dem
Richter musste sie zugeben, dass sie sich hiebei ihres
Unrechtes wohl bewusst war. Frau Bigler ist wegen
Diebstahls vorbestraft und geniesst keinen guten
Leumund.

Sie wendet sich nun mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat, worin sie vorschützt, wegen
Krankheit nicht in der Lage zu sein, ihre Strafe zu
verbüssen. Aus dem vorliegenden Arztzeugnis geht
jedoch hervor, dass ihr Zustand durchaus nicht derart

ist, dass sie nicht die 30 Tage Einzelhaft
absitzen könnte. Sowohl die städtische Polizeidirektion
wie der Regierungsstatthalter beantragen Abweisung
des Gesuches. Erstere bemerkt, dass neuerdings wieder
Anzeigen wegen Diebstahls und Unterschlagung gegen
Frau Bigler vorliegen. Von einer Begnadigung kann
unter diesen Umständen und mit Rücksicht auf die
Vorstrafe und den schlechten Leumund der Gesuch-
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stellerin nicht die Rede sein. Der Regierungsrat
beantragt gleichfalls, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

38. Pfalirer, Johann, geboren 1882, Buchdrucker,
von Heiden, in Interlaken, wurde am 19. April 1905
vom Polizeirichter von Interlaken wegen Jagdfrevels
zu 150 Fr. Busse und solidarisch mit Emanuel Zweifel
zu 10 Fr. Staatskosten verurteilt. Beide wurden Sonntags

den 5. März 1905 von Jagdaufseher Balmer beim
Schlingenlegen im grossen Rügen betroffen und zwar
beobachtete dieser, dass nicht bloss neue Schlingen
gelegt, sondern auch alte, bereits früher angebrachte
und vom Schnee niedergedrückte aufgefrischt wurden.
Vor dem Richter bestritt Pfahrer sowohl wie Zweifel
die Tat, beide mussten aber zugeben, sich zur
kritischen Zeit in jener Gegend befunden zu haben, ohne
Aufklärung geben zu können zu welchem Zwecke.
Pfahrer ist gut beleumdet und nicht vorbestraft. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch behauptet er nun,
er sei an jenem Sonntage nur mitgelaufen, Zweifel
allein habe sich mit den Schlingen, die er systematisch
zu legen pflegte, beschäftigt; er sei von Zweifel
verführt worden. Im übrigen sei er nicht in der Lage,
die 150 Fr. zu bezahlen, da er eine alternde Mutter
zu unterstützen habe. Gerichtspräsident und
Regierungsstatthalter von Interlaken empfehlen das Gesuch
zur teilweisen Entsprechung. Der Regierungsrat in
Uebereinstimmung mit der Forstdirektion dagegen
beantragen, dasselbe abzuweisen. In Anwendung des
neuen Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz, das
am 1. Januar 1905 in Kraft getreten ist, hätte Pfahrer
im Minimum mit 300 Fr. bestraft werden müssen ;

er wurde aber auch nach der alten kantonalen
Verordnung mit 150 Fr. zu milde bestraft, da die Jagd
am Sonntag und bei geschlossener Zeit — beides
Bussverdoppelungsgründe — stattgefunden hat. Im
weitern ist das Schlingenlegen eine der verwerflichsten

und fast allen Wildarten gefährliche Fangarten, die
auch als tierquälerisch zu verurteilen ist. Schliesslich
kann es keineswegs als erwiesen betrachtet werden,
dass Pfahrer nicht in der Lage wäre, die Busse zu
bezahlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

39. Kostoff, Bogdan, geboren 1877, von Plewna,
Bulgarien, Technikumsschüler, in Biel wohnhaft
gewesen, wurde am 9. Februar 1901 von den Assisen
des IV. Bezirkes wegen Mordversuches, Raubes und
qualifizierten Diebstahls zu 6 Jahren Zuchthaus, 20
Jahren Landesverweisung, 653 Fr. 30 Staatskosten und
2170 Fr. Entschädigung und Interventionskosten an
die Zivilpartei verurteilt. Kostoff befand sich bereits
seit dem Herbste 1898 als Technikumsschüler in Biel.
Im September 1900 bezog ein Medizinstudent Namens
Damianoff aus Montpellier, der in Biel einen
Ferienaufenthalt zu machen gedachte, neben seinem Zimmer

Logis. Zwischen den beiden entwickelte sich bald
ein vertrauliches Verhältnis. Bereits am 15. September
gleichen Jahres missbrauchte Kostoff, der mit seinem
Monatswechsel von 120—130 Fr. nicht auszukommen
vermochte und Schulden besass, das Zutrauen, das
ihm sein Nachbar schenkte und entwendete ihm aus
einem Schranke des unverschlossenen Zimmers 20 Fr.
Zu dem Schranke besass er einen passenden Schlüssel,
den er beim Auszuge aus einem frühern Logis
gefunden haben wollte. Schon am andern Tage machte
er Damianoff von seiner Handlungsweise Mitteilung,
indem er sich entschuldigte und versprach, den
Betrag zurückzuerstatten, sobald er bei Geld sein werde.
Damianoff nahm von einer Anzeige Umgang. In den
nächsten Tagen lud Kostoff seinen Kameraden wiederholt

zu einer Seefahrt ein, wozu sich letzterer nach
anfänglicher Weigerung schliesslich bestimmen liess.
Er wusste es so einzurichten, dass Damianoff am
Ufer des Sees auf ihn und das Schiffchen wartete.
Dem Schiffsvermieter deponierte er mangels an Bargeld

seine silberne Uhr. Auf der Höhe des Sees
angelangt schlug er Damianoff vor, zu baden und lud
ihn ein, den Anfang zu machen. Letzterer ging darauf
ein; nach einiger Zeit bemerkte er, dass Kostoff sich
mit dem Schiffchen mehr und mehr von ihm entfernte ;

er rief ihn an, zurückzukehren, fand jedoch kein
Gehör; erst als jener bemerkte, dass Damianoff dem Ufer
zuschwamjm, wandte er um und schickte sich an,
ihn wieder aufzunehmen; im Momente aber, wo dieser
das hingehaltene Ruder ergreifen wollte, erhielt er
damit einen Schlag auf den Kopf und nur unter
verzweifelten Anstrengungen gelang es ihm schliesslich,
ins Schiffchen zu gelangen. Kostoff zur Rede gestellt,
erwiderte nur, er habe den Kopf verloren und wisse
nicht was er tue. Er weigerte sich, gegen die Stadt
zu fahren, sondern wandte den Kurs des Schiffes
nach dem südlichen Seeufer. Am Ufer angelangt
schickte sich Kostoff an, seinen Begleiter neuerdings
mit einem Ruder zu misshandeln; dieser setzte sich
zur Wehr, wobei beide ins Wasser fielen. Damianoff
ergriff nun die Flucht, indem er um Hülfe rief, wurde
jedoch von Kostoff bald eingeholt, und infolge der
erhaltenen Kopfwunden und des erlittenen Blutverlustes

zu schwach zum erfolgreichen Widerstande, zu
Boden gemacht, gewürgt und schliesslich mit einem
Radiermesser traktiert, bis er keine Bewegung mehr
machte. Hierauf öffnete ihm Kostoff den Rock und
beraubte ihn des Portefeuilles mit zirka 90 Fr. Inhalt.
Damianoff vermochte nach dem Abzüge seines
Gegners trotz der furchtbaren Verletzungen sich zu
erheben und langte gegen 10 Uhr Nachts in Nidau an.
Er besass noch Kraft genug, den dortigen Beamten
vom Vorgefallenen Kenntnis zu geben. Ein
herbeigerufener Arzt ordnete sofort seine Ueberführung ins
Spital in Biel an. Neben einer grossen Zahl von
Schnitt- und Quetschwunden an Kopf, Brust und Hals,
sowie an den Händen hatte er zwei mehrere Centimeter
lange Spaltungen des Schädels erlitten. Seine Heilung
nahm mehrere Wochen in Anspruch. Kostoff wurde
gleichen Abends in seinem Zimmer im Bette
aufgefunden und verhaftet. Das geraubte Geld lag auf dem
Tische aufgeschichtet. Seine Kleider waren durc.h-
nässt und beschmutzt. Er selbst wies keine Verletzungen

auf. Er gab sofort zu, dass das Geld Damianoff
gehöre. Im übrigen konnte er sich nicht zu einem
unumwundenen Geständnis entschliessen. Damianoff
wollte er auf der Höhe des Sees unabsichtlich mit
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dem Ruder getroffen haben, am Ufer habe letzterer
zuerst angegriffen. Die Unwahrheit dieser Behauptungen

lag angesichts des trostlosen Zustandes des
Damianoff auf der Hand. Hinwiederum behauptete
Kostoff, er habe nicht gewusst, was er tue. Die Frage
nach verminderter Zurechnungsfähigkeit wurde von
den Gesellwomen bejaht; ebenso wurden mildernde
Umstände zugebilligt. Kostoff ist nicht vorbestraft.

Heute wendet er sich nun mit einem Gesuch um
Erlass des Restes der Strafe an den Grossen Rat.
Er behauptet neuerdings, dass er unter dem Einflüsse
einer Trübung seiner Unterscheidungskraft gehandelt
habe; er verweist ferner darauf, dass er, beziehungsweise

seine Eltern, nunmehr in Biel alle seine Gläubiger

befriedigt haben, und auf sein gutes Betragen
in der Strafanstalt. Das Gesuch wird vom Gemeinderat

von Biel, sowie von der Aufsichtskommission und
der Direktion des Technikums in Biel empfohlen,
desgleichen vom Regierungsstatthalter von Biel. Die Staatskosten

sind bezahlt. In der Strafanstalt hat" Kostoff
zu keinen Klagen Anlass gegeben. Von einem Erlass
des ganzen Restes der Strafe wird mit Rücksicht auf
den Charakter der Tat Kostoffs und seine an den Tag
gelegte Gefährlichkeit nicht die Rede sein können ;

speziell hält der Regierungsrat dafür, es sollte die
ausgesprochene Landesverweisung bestehen bleiben.
Dagegen dürfte es sich rechtfertigen lassen, ihm den
Rest der Freiheitsstrafe zu schenken. Kostoff befindet
sich noch in relativ jugendlichem Alter und hat bisher
noch keine Bestrafungen, erlitten; es sollte ihm möglich

sein, noch einmal zu einem brauchbaren Mit-
gliede der menschlichen Gesellschaft zu werden. Die
Bezirks- und Gemeindebehörden stimmen denn auch
in ihren Empfehlungen überein. Schliesslich ist noch
zu bemerken, dass ihm von seiner Untersuchungshaft

bei der Ausmessung der Strafe nichts in
Abrechnung gebracht worden ist. Gestützt auf das
vorausgehende stellt somit der Regierungsrat den Antrag,
dem Gesuchsteller den Rest der Zuchthausstrafe zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes der
Zuchthausstrafe.

40. Bataille, Eugen, geboren 1862, von Senargent,
Haute-Saône, Buchhalter in Pruntrut, wurde am 11.
März 1905 von der Polizeikammer des Kantons Bern
wegen Fälschung von Privaturkunden zu 3 Monaten
Korrektionshaus, 2 Jahren Ehrenverlust und 129 Fr.
65 Staatskosten verurteilt. Bataille schuldete einer Frau
Riat in Pruntrut für 2 Monate 80 Fr. Mietzins. Da
Frau Riat gütlich nicht Zahlung erlangen konnte, sah
sie sich genötigt, auf dem Betreibungswege
vorzugehen. Gegen den Rechtsvorschlag Batailles erwirkte
sie ein Rechtsöffnungsurteil, worauf im Juni 1904
zur Auspfändung Batailles geschritten wurde. Am 30.

gleichen Monates kam nun letzterer zu Frau Riat und
ersuchte sie, ihm ein Billet zu unterzeichnen,
wonach sie anerkannte, dass er gleichen Tags die
Wohnung, welche er in ihrem Hause am Faubourg de
France innegehabt habe, verlassen und alles im besten
Zustande zurückgelassen habe. Frau Riat weigerte
sich anfänglich, dies zu tun; erst auf Zureden
mehrerer Personen, die ihr bedeuteten, dass die Beschei¬

nigung nichts verfängliches enthalte, gab sie schliesslich

ihre Unterschrift. Kurz darauf erschien Bataille
auf dem Betreibungsamt mit der gleichen Bescheinigung

und verlangte die Herausgabe seiner Möbel.
Zwischen Text und Unterschrift des Billets waren in enger
Schrift zwei Sätze eingeflickt, wonach Frau Riat
anerkannte, mit 40 Fr. vollständig befriedigt worden zu
zu sein und sämtliche Betreibungskosten zu ihren
Lasten übernehmen zu wollen. Die Fälschung lag auf
der Hand. Bataille leugnete zwar konsequent jegliche
Schuld. Eine Reihe von Zeugen konnten jedoch
bezeugen, dass im Momente, wo Frau Riat das fragliche
Schriftstück unterzeichnete, letzteres von jener Ent-
ladnis nichts enthielt. Bataille ist wegen Ehrverletzung
und Verleumdung bereits mit Gefängnis vorbestraft
und geniesst einen schlechten Leumund. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch bestreitet er neuerdings
die Begründetheit des Urteils und versucht, die
Glaubwürdigkeit der Zeugen anzufechten; seine diesbezüglichen

Anbringen sind jedoch zum Teil unkontrollierbar,
zum Teil irrelevant. Im weitern macht er geltend,

er sei derart leidend, dass er nicht imstande sein
werde, die Strafe abzubüssen. Ein ärztliches Zeugnis

bescheinigt, dass Bataille schwächlich sei und an
chronischem Magenkatarrh leide. Der Gemeinderat
sowohl wie der Regierungsstatthalter sprechen sich
gegen eine Berücksichtigung des Gesuches aus. Der
Regierungsrat beantragt ebenfalls, dasselbe abzuweisen,
dies mit Rücksicht auf das hartnäckige Leugnen
Batailles, die Raffiniertheit seiner Handlung, seine
Vorstrafe und seinen schlechten Leumund. Sein
Gesundheitszustand könnte höchstens den Aufschub des
Strafvollzuges, nicht aber die Begnadigung rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

41. Muster, Ernst, geboren 1875, Zimmermann,
von Hasle, wurde am 25. Juli 1904 von den Assisen
des IV. Bezirkes wegen Bigamie zu 2 Jahren Zuchthaus

und 202 Fr. 90 Staatskosten verurteilt. Im Jahr
1895 ging Muster als Zimmergeselle nach Mülhausen ;

daselbst machte er die Bekanntschaft einer
Fabrikarbeiterin Karoline Hebinger, die er im Juni 1897
heiratete. Die Trauung fand auf dem dortigen Standesamte

statt. Von diesem Elieabschluss erhielt das
Zivilstandsamt der Heimatgemeinde Hasle keine Kenntnis,
weil die amtliche Mitteilung den deutschen Standesämtern

nicht vorgeschrieben ist. Die Ehe war keine
glückliche. Schon zwei Jahre später liess Muster seine
Frau im Stiche und kehrte in die Schweiz zurück.
In Wohlen niedergelassen gab er sich als ledig aus
und führte bereits am 20. November 1900 die zweite
Frau, eine in Oberey wohnhafte Dienstmagd Rosina
Beyeler, aufs Zivilstandsamt. Die vorgeschriebenen
Verkündungen hatten stattgefunden, ohne dass jemand
gegen die neue Ehe Einsprache erhoben hätte. Die
Trauung fand vor Zivilstandsamt Mühleberg statt. Aus
der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Erst im März
1904 wurde der wahre Sachverhalt den bernischen
Behörden bekannt, als nämlich der schweizerische
Hülfsverein in Mülhausen für die erste Frau Muster,
die inzwischen erfolglose Anstrengungen zur Eheschei-
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dung gemacht hatte, von der Gemeinde Hasle
Ausweisschriften verlangte und einen Trauschein
einsandte. Muster versuchte anfänglich zu leugnen,
indem er behauptete, es hätte in Mülhausen lediglich
eine Verkündung stattgefunden, der keine Trauung
gefolgt sei. Er sah sich jedoch sehr bald veranlasst,
zu gestehen. Er machte nun geltend, dass er der
Meinung gelebt habe, seine frühere Ehefrau habe sich
während seiner Abwesenheit scheiden lassen. Dass
in der Schweiz gegen seine neue Ehe keine Einsprache
erfolgt sei, habe ihn in diesem Glauben bestärkt.
Irgendwelche Gewissheit suchte er sich nicht zu
verschaffen. Bestimmend für seine Handlungsweise mag
wohl eher der Umstand gewesen sein, dass Rosina
Beyeler von ihm schwanger war. Muster ist nicht
vorbestraft und sonst gut beleumdet. Die Geschwornen
billigten ihm mildernde Umstände zu. Infolgedessen
erhielt er das Minimum der angedrohten Strafe. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch findet er nun die
Strafe zu hoch und verweist im übrigen auf sein
Vorleben und seine gute Aufführung in der Strafanstalt.
Der Regierungsrat ist nicht der Ansicht, dass Muster
ein namhafter Teil seiner Strafe erlassen werden sollte.
Die von ihm angeführten Umstände mögen es seinerzeit

rechtfertigen, ihm den letzten Zwölftel zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

42. Hubschmied, Johann, geboren 1878, Giesser-
Handlanger, von Rüderswil, in Uster (Zürich), wurde
am 17. Mai 1905 von den Assisen des III. Bezirkes
wegen fahrlässigen Eides zu 3 Monaten Korrektionshaus,

abzüglich 1 Monat Untersuchungshaft, Rest
umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, zu zwei Jahren
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und
196 Fr. 20 Staatskosten verurteilt. Hubschmied
erschien am 3. November 1904 als Zeuge in einem
Zivilprozess, der von einem gewissen Leuzinger in
Oberburg gegen Maler Zaugg und Landwirt Liechti
in Busswil beim Richteramt Burgdorf angestrengt worden

war. Leuzinger klagte gegen Zaugg und Liechti
auf Entschädigung für die Folgen der ihm am 21.
August gleichen Jahres anlässlich einer Rauferei
zugefügten Misshandlungen. Hubschmied sollte bezeugen,

dass er einige Wochen später im Bahnhofrestaurant

zu Oberburg gehört habe, wie der dort anwesende
Liechti zu einem Burschen gesagt habe, jetzt werden
sie noch für den Leuzinger zahlen müssen, den sie
abgeschlagen hätten. Im Termin vom 3. November
sagte Hubschmied denn auch wirklich dahin aus. Er
erklärte des bestimmtesten, in Liechti die Person
wiederzuerkennen, die im Bahnhofrestaurant Oberburg

jene Aeusserung getan habe. Hubschmied wurde
beeidigt. Sein Zeugnis gab im Prozess den Ausschlag
und Liechti, sowie Zaugg wurden zu 87 Fr. 80
Entschädigung und Bezahlung von 25 Fr. Prozesskosten
an den Kläger Leuzinger verurteilt. Sofort nach dem
Urteil erklärten beide ihrem Anwalt, dass Hubschmied
ganz unzweifelhaft falsch ausgesagt habe. Hubschmied
wurde durch den Mandatar Zauggs und Liechtis
eingeladen, mit letzteren einen Vergleich zu schliessen,
wonach er die ihnen durch das Urteil aufgelegten

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1905.

Leistungen übernehme, ansonst gegen ihn Strafklage
wegen Meineides erhoben werde. Schon mit Brief
vom 7. November 1904 erklärte sich Hubschmied zur
gütlichen Erledigung der Sache bereit und ersuchte,
von gerichtlichen Schritten Umgang zu nehmen.
Wiederholten Mahnungen und Zahlungsaufforderungen
leistete er jedoch nicht Folge, bis sich schliesslich
Liechti und Zaugg im März 1905, nachdem sie
bereits an Leuzinger hatten zahlen müssen, gezwungen
sahen, Strafanzeige einzureichen. Vor Gericht gab
Hubschmied zu, dass er sich in der Person Liechtis geirrt
und einen Unbekannten, der letzterem ähnlich sehe,
fälschlich für Liechti gehalten habe. Er habe die
betreffende Person seither mehrere Male wiedergesehen
und sich davon überzeugt, dass eine Verwechslung
vorliege. Der Unbekannte war nicht ausfindig zu
machen. Hubschmied ist. nicht vorbestraft und war
bis dahin gut beleumdet. Die Geschwornen billigten
ihm mildernde Umstände zu und bejahten
merkwürdigerweise auch die Frage, ob die falsche Aussage
zurückgezogen worden sei, bevor ein Nachteil
entstanden sei. Das Gericht hatte somit die Möglichkeit,
eine sehr milde Strafe auszusprechen.^ Dessenungeachtet

findet er die Strafe im vorliegenden
Begnadigungsgesuch immer noch für zu hart; er habe
bereits durch die Untersuchungshaft gebüsst und werde
an den Staatskosten noch genug zu tragen haben. Der
Regierungsrat hält dafür, dass eine Begnadigung hier
nicht am Platze ist. Die Fahrlässigkeit Hubschmieds
anlässlich seiner Aussagen war jedenfalls keine leichte ;

es geht dies schon daraus hervor, dass er sich kaum
4 Tage später bereits zu Vergleichsverhandlungen mit
den Verurteilten herbeiliess, währenddem er vorher
des bestimmtesten erklärt hatte, seiner Sache durchaus

sicher zu sein. Im übrigen muss das Urteil ein
ausserordentlich mildes genannt werden. Hubschmied
hat auch alles versäumt, um den verursachten Schaden
wieder gut zu machen und die gebotene Gelegenheit,
einer Strafanzeige vorzubeugen, zu benutzen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

43. Imhof, Johann Jakob, geboren 1866, Schneider,
von Ringoldingen, wurde am 30. Januar 1905 wegen
Fälschung von Bankpapieren zu 15 Monaten Zuchthaus

und 142 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Des
genannten Deliktes machte sich Imhof dadurch schuldig,
dass er im März, Juli und August 1904 auf drei an
die Ordre der Spar- und Leihkasse Niedersimmenthal
gestellten Eigenwechseln die Bürgenunterschriften
eigenhändig zusetzte. Die 3 Wechsel im Betrag von
500, 350 und 320 Fr. wurden anstandslos honoriert
und die Kasse um den Betrag geschädigt. Der
Verfolgung suchte sich Imhof durch Auswanderung nach
Preussen zu entziehen, wurde jedoch ausgeliefert. Imhof

übte in Ringoldingen den Schneiderberuf aus. Da
in der Familie mehr gebraucht wurde als einging, geriet
er nach und nach in Schulden. Durch einen ungünstigen

Hauskauf kam er in finanzielle Verlegenheit. Als
er die Gantsteigerung heranrücken sah, griff er schliesslich

zu unerlaubten Mitteln. Das Gericht nahm bei
der Strafausmessung an, er habe sich in einer
finanziellen Notlage befunden und hielt die Strafe, da üb-

73
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rigens auch die Geschwornen mildernde Zustände
zugebilligt hatten, möglichst niedrig; immerhin musste
das Minimum angesichts der mehrfachen Vergehungen
überschritten werden. Imhof ist nicht vorbestraft. Seine
Ehefrau wendet sich nun mit einem Begnadigungsgesuch

an den Grossen Rat. Sie weist darauf hin, dass
ihrem Gatten die lange Untersuchungshaft nicht
angerechnet worden sei. Eine Abkürzung der Strafe
erscheine auch mit Rücksicht auf seinen ungünstigen
Gesundheitszustand als geboten. Hiezu ist zu bemerken,

dass Imhof durch seine Flucht nach Deutschland
das gegen ihn gerichtete Verfahren selbst verlängert
hat; übrigens war die Untersuchungshaft mit. weniger
als 1 Monat eine relativ kurze. Was den
Gesundheitszustand Imhofs anlangt, so geht aus dem
Bericht der Strafanstalt hervor, dass er während seiner
Haft nie krank war, im Gegenteil sich wahrscheinlich
durch die aufgezwungene Abstinenz vom Alkoholge-
nusse sehr gut erholt hat. Es liegen somit
Begnadigungsgründe nicht vor. Dem Vorleben Imhofs wird
seinerzeit durch den Erlass des letzten Zwölftels
genügend Rechnung getragen werden. Der Regierungsrat
beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

44. Racheter, Albert, von Sigriswil, geboren 1873,
Federnmacher, wohnhaft in Madretsch, wurde am 17.
Februar 1905 vom korrektioneilen Richter von Biel
wegen Wirtshausverbotsübertretung in zwei Fällen zu
4 Tagen Gefängnis und 6 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.
Die Wirtshausstrafe war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern pro 1899 am 30. September 1901
über ihn verhängt worden. Er wendet sich nun mit
einem Gesuch an den Grossen Rat um Erlass der
Gefängnisstrafe, indem er geltend macht, dass nunmehr
sämtliche Steuern und Kosten bezahlt sind. Der
Gemeinderat von Madretsch und der Regierungsstatthalter

von Biel empfehlen das Gesuch ; die Ausführungen
Racheters werden bestätigt. Gestützt hierauf und in
Beibehaltung seiner Praxis beantragt der Regierungsrat,

dem Petenten die Strafe in Gnaden zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

45. Frieder,.Johann Jakob, geboren 1861, von Her-
zogenbuchsee, Weinhändler an der Militärstrasse 51
in Bern, wurde am 10. Dezember 1904 von der
Polizeikammer wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz

zu 100 Fr. Geldbusse, Nachbezahlung einer
Patentgebühr von 10 Fr. und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Zugestandenermassen verkaufte Frieder, der
an der Militärstrasse eine Handlung mit Wein, Cognac,
Rhum etc. betreibt, einer im gleichen Hause wohnenden

Frau unter zwei Malen Wein, Cognac und Rhum
in Quantitäten unter zwei Litern, trotzdem er sich
nicht im Besitze eines Patentes für den Kleinhandel
befand. Frieder ist wegen Betrugs, Weinfälschung und
Ehrverletzung vorbestraft und geniesst keinen tadel¬

losen Leumund. Im vorliegenden Strafnachlassgesuch
verweist er auf seine schwere Familienlast und finanziell

ungünstige Lage. Die städtische Polizeidirektion
und der Regierungsstatthalter können das Gesuch nicht
empfehlen. Gestützt hierauf und mit Rücksicht auf
das Vorleben und den Leumund des Gesuchstellers
beantragt der Regierungsrat Abweisung.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

46. Schmid, Richard, geboren 1877, von Tamms,
Graubünden, Fuhrmann in Biel, wurde am 29. Juni
1905 vom korrektioneilen Richter von Biel wegen Amts-
anmassung zu 15 Tagen Gefangenschaft und 45 Fr.
Staatskosten verurteilt. Im März gleichen Jahres
placierte die Ehefrau Schmids ihre Nichte, die 16jährige
Ida Egger, zu einer Frau Moser in Biel als
Dienstmädchen. Schon nach kurzer Zeit beklagte sich die
Ida Egger bei ihrem Onkel über die ihr zu Teil
werdende Behandlung und wünschte, die Stelle zu
verlassen. Am 29. Mai verfügte sich Schmid zu Frau
Moser und verlangte, dass sie das Mädchen Egger
sofort entlasse; er wolle es mit nach Hause nehmen.
Als Frau Moser hierauf nicht eintreten wollte, gab
er sich als Geheimpolizist aus und erklärte, er komme
im Namen des Polizeiinspektors; das Mädchen habe
etwas begangen und müsse sofort transportiert werden ;
Frau Moser liess sich nicht einschüchtern und
verlangte einen Ausweis, worauf Schmid schliesslich un-
verrichteter Dinge abzog. Frau Moser brachte den
Fall der Polizei zur Anzeige. Schmid ist nicht
vorbestraft und gut beleumdet. Im vorliegenden
Begnadigungsgesuch macht er geltend, er sei sich der
Tragweite seiner Handlung nicht bewusst gewesen, jedenfalls

sei das zugrundeliegende Motif kein verwerfliches
gewesen. Die Ortspolizeibehörde von Biel empfiehlt
das Gesuch zur Berücksichtigung; Schmid sei ein
ruhiger, solider Bürger und es sei bis dahin nichts
Nachteiliges über ihn bekannt geworden. Der
Regierungsstatthalter schliesst sich dieser Empfehlung in
der Weise an, dass er Reduktion der Strafe auf 3
Tage Gefangenschaft beantragt. Der Regierungsrat ist
der Ansicht, es sollte im vorliegenden Falle von einer
Gefängnisstrafe Umgang genommen werden können,
dies namentlich mit Rücksicht auf das tadellose
Vorleben des Gesuchstellers. Sodann ist den Umständen
zu entnehmen, dass Schmid sich der schweren Folgen,
die seine Handlung haben konnte, nicht ganz bewusst
war. Der Regierungsrat beantragt, die Gefängnisstrafe
in 45 Fr. Busse umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung in 45 Fr.
Busse.

47. Brügger, Gotthold Hermann, geboren 1867,
Maler, wohnhaft in Bern, wurde am 22. Juni 1905
vom korrektionellen Gericht von Bern wegen
Wechselfälschung zu 3 Monaten Korrektionshaus, zu 1 Jahr
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und
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32 Fr, 90 Staatskosten verurteilt. Zugestandenermassen
fälschte Brügger im März 1905 einen Eigenwechsel
an die Ordre der Spar- und Leihkasse Bern in der
Weise, dass er die Namen zweier Bürgen selbst
zusetzte. Die Bank wurde durch die grosse Aehnlich-
keit der verschiedenen Handschriften aufmerksam,
behielt sich Prüfung der Angelegenheit vor und zahlte
den Wechselbetrag von 125 Fr. vorerst nicht aus.
Inzwischen kam die Fälschung an den Tag. Brügger ist
wegen Diebstahl, Bettel, Landstreicherei, Aergernis,
Wirtshausverbotsübertretung und Unterschlagung
vorbestraft, zwar mit geringen Strafen, und geniesst
keinen guten Leumund. Seine Ehefrau wendet sich nun
mit einem Begnadigungsgesuch an den Grossen Bat,
worin sie ausführt, dass ihr Mann aus Not sich
vergangen habe; sie lebe mit ihren; 3 Kindern in äusserst
schwierigen Verhältnissen. Die städtische
Polizeidirektion bestätigt, dass die Familie Brügger namentlich

im Winter, wo im Malergewerbe Arbeitsmangel
herrscht, in sehr dürftigen Verhältnissen lebe. Sie
empfiehlt Umwandlung der Strafe in Einzelhaft. Der
Regierungsstatthalter schliesst sich der Empfehlung
im gleichen Sinne an. Von einem gänzlichen Erlass
der Strafe kann mit Rücksicht auf die Vorstrafen
und den Leumund Brüggers nicht die Rede sein.
Dagegen ist zu bemerken, dass die Fälschung nicht
gerade mit grosser Raffiniertheit durchgeführt worden
ist; Schaden ist daraus nicht entstanden. Dies und
die ökonomischen Verhältnisse der Familie Brügger,
sowie die vorliegenden Empfehlungen bewegen den
Regierungsrat, Umwandlung der Strafe in 45 Tage
Einzelhaft zu beantragen.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung in 45
Tage Einzelhaft.

48. Ritscher,August Emil, geboren 1865, von Flöha,
Bezirk Zwickau, Sachsen, wurde am 11. Juni 1903
von den Assisen des II. Bezirkes wegen Notzucht,
unzüchtiger Handlungen mit seinem noch nicht 16 Jahre
alten Kinde und Uebertretung des Medizinalgesetzes
zu 4 Jahren Zuchthaus, polizeilich zu 100 Fr. Busse
und 10 Jahren Landesverweisung, sowie den 690 Fr.
20 betragenden Staatskosten verurteilt. Ritscher kam
im Jahr 1902 von Zürich nach Bümpliz, woselbst er
in der Riederen eine vegetarische Pension eröffnete.
Ursprünglich Schlosser, widmete er sich schon früh
der Naturheilkunde. Im Jahr 1890 erwarb er sich in
Chemnitz einen Befähigungsausweis zur Ausübung der
naturärztlichen Praxis, die er in der Folge an
verschiedenen Orten Deutschlands, sodann in Zürich und
schliesslich auch in Bümpliz und Bern betrieb. Im
blauen Kreuz an der Zeughausgasse hielt er Sprechstunde.

Als Heilmittel verwendete er unter anderem
auch die Hypnose. Im April 1903 wurde gegen ihn
eine Strafanzeige eingereicht wegen unzüchtiger
Handlungen mit seiner ältesten Tochter, die sich auf eigene
Aussagen des damals 14jährigen Mädchens stützte.
Ritscher musste zugeben, dass er im Jahr 1901 oder
1902 sein Mädchen von Zürich aus öfters nach Biel
mitnahm, woselbst er Vorträge über Gegenstände der
Naturheilkunde hielt. Er logierte dann mit seinem
Kinde im gleichen Zimmer und nahm nun beischlafs¬

ähnliche Handlungen mit ihm vor, immerhin ohne
es zu deflorieren. Der gleichen Handlung machte er
sich schon früher einmal schuldig, als er sich mit
seiner Familie in Venezuela befand. Es geschah
damals beim Baden auf freiem Felde; das Mädchen war
ungefähr 8 Jahre alt. Anlässlich der Strafuntersuchung
stellte es sich heraus, dass Ritscher sich auch an
seinen Patienten vergangen hatte. So missbrauchte er
im Sommer und Herbst zu wiederholten Malen 2 junge
leidende Mädchen, die er zu diesem Zwecke hypnotisch

betäubt hatte, geschlechtlich. Das eine seiner
Opfer wurde denn auch schwanger und kam mit einer
Frühgeburt nieder. Ritscher ist wegen fahrlässiger
Körperverletzung und wegen Verletzung der öffentlichen

Schamhaftigkeit in Deutschland vorbestraft. Im
vorliegenden Strafnachlassgesuch behauptet er nun,
die Strafe sei zu scharf ausgefallen; im übrigen
verweist er auf die missliche Lage, in die seine Frau und
3 Kinder durch seine Inhaftierung geraten seien. In der
Anstalt hat er sich klaglos aufgeführt. Der Regierungsrat

beantragt, das Gesuch abzuweisen, dies einmal mit
Rücksicht auf die Natur des Deliktes. Ritscher hat sich
im übrigen durch die Art und Weise wie er sich
über das Gesetz hinwegsetzte, wie er das Zutrauen
armer, wehrloser Personen missbrauchte und seines
eigenen Kindes nicht schonte, als ein gemeingefährlicher

Mensch ausgewiesen, dem gegenüber die
ausgesprochene Strafe nichts weniger denn als zu hart
erscheint.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

49. Sidler, Zeno, geboren 1876, von Küssnacht,
Schuhmacher in Bern, wurde am 4. Februar 1905
von der Polizeikammer wegen Unterschlagung zu 2
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 30 Tage
Einzelhaft und 49 Fr. Staatskosten verurteilt. Am 8.
Januar 1904 kaufte Sidler von einer Möbelhandlung in
Bern eine Waschkommode und einen Sekretär zum
Preise von 185 Fr. An den Kaufpreis sollte er 40 Fr.
sogleich und später jeden Monat 20 Fr. abzahlen.
Mit der Zahlung der letzten Rate sollte sodann das
Kaufobjekt in sein Eigentum übergehen. Trotz des
Eigentumsvorbehaltes des Verkäufers, über dessen Natur

Sidler bestens orientiert war, veräusserte er schon
im Frühjahr 1904 die beiden Stücke in einem
Momente, wo er erst 75 Fr. abbezahlt hatte. Den Erlös
von 210 Fr. verwendete er zur Deckung anderweitiger
Schulden. Sidler ist nicht vorbestraft, geniesst aber
nicht gerade den besten Leumund. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch verweist er auf seine bisherige
Unbescholtenheit und macht sich anheischig, die Staatskosten

und den Rest des Kaufpreises baldigst zu
bereinigen. Letzteres ist bisher noch unterblieben, trotzdem

ihm eine längere Frist zur Verfügung stand. Die
städtische Polizeidirektion schildert Sidler denn auch
als einen leichtsinnigen Charakter, der sich nicht viel
um die Erfüllung seiner finanziellen Pflichten
bekümmere, trotzdem er nur für sich zu sorgen habe.
Sie wie auch der Regierungsstatthalter empfehlen das
Gesuch zur Abweisung. Die Umstände des vorliegenden
Straffalles scheinen den Leumundsbericht der städtischen

Polizeidirektion durchaus zu bestätigen. Dagegen
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liegen irgendwelche stichhaltige Begnadigungsgründe
nicht vor. Der Regierungsrat beantragt daher, das
Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

50. Zaugg, Mathias, geboren 1843, Wirt, von Eggi-
wil, im Heidbühl daselbst, wurde am 27. April 1905
vom korrektioneilen Richter von Signau wegen
Verkaufs verfälschter Lebensmittel zu 1 Tag Gefangenschaft,

60 Fr. Busse und 5 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Zaugg schenkte im April 1905 in seiner
Wirtschaft Cognac façon den Deziliter à 35 Cts. aus,
ohne denselben durch geeignete Anschläge und
Aufschriften den Gästen als unächt zu kenntzeichnen.
Bereits im Jahre 1904 hatte er eine Probelieferung
gleichen Cognacs auf diese Weise zum Ausschank
gebracht. Er wurde damals durch den Lebensmittelinspektor

auf das Strafbare seiner Handlung aufmerksam

gemacht. Er erklärte, der Vorrat an Cognac façon
sei bereits zu Ende, sobald er mehr davon beziehen
sollte, wolle er dafür sorgen, dass den gesetzlichen
Bestimmungen nachgelebt werde, worauf denn eine
Strafanzeige unterblieb. Als sich dessenungeachtet die
Sache im Frühjahr 1905 wiederholte, sah sich der
Lebensmittelinspektor genötigt, amtlich einzuschreiten.
Zaugg behauptete nun zwar, er habe bei dem Reisenden

des Lieferanten die nötigen Plakate und Etiketten
bestellt, deren Zustellung sei aber durch ein Versehen
des Reisenden unterblieben; im übrigen legte er ein
unumwundenes Geständnis ab. Der geltend gemachte
Einwand vermochte ihn selbstverständlich nicht zu
entschuldigen. Zaugg ist nicht vorbestraft und ge-
niesst einen guten Leumund.

Er wendet sich nun mit dem Gesuch an den Grossen
Rat, es möchte ihm die Gefängnisstrafe erlassen werden.

Er verweist auf die Verumständung des Falles
und auf sein makelloses Vorleben. Die Firma Giroud-
Mosimann in Langnau, welche den Cognac lieferte,
bestätigt, dass Zaugg bei ihrem Reisenden die nötigen

Plakate bestellt hatte, dass die Zusendung jedoch
vergessen worden sei. Das Gesuch wird vom
Gerichtspräsidenten und vom Regierungsstatthalter angelegentlich

empfohlen. Busse und Kosten sind bezahlt. Es
ist zu bemerken, dass die Umstände des Falles für
Zaugg nicht gerade günstige sind, indem er das
Gesetz mit bestem Wissen übertreten hat; mit einigem
Willen hätte er die Aufschriften selbst anfertigen
können. Dagegen hält der Regierungsrat in Ueberein-
stimmung mit der Direktion des Innern dafür, es sollte
mit Rücksicht auf das Vorleben des Gesuchstellers
und die vorliegenden Empfehlungen von einer
Gefängnisstrafe Umgang genommen werden und
beantragt, die letztere in eine Busse von 10 Fr.
umzuwandeln.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung in 10 Fr.
Busse.

51. Hildebrand, Johann Ludwig, geboren 1869,
von Tobel, Agent, wohnhaft in Biel, wurde am 27.
Januar, 9. Februar, 31. März und 19. Mai 1905 vom
korrektioneilen Richter von Biel wegen Wirtshausver-
botsübertretung zu 2, 4, 4 und 6 Tagen Gefangenschaft

und insgesamt 34 Fr. 50 Staatskosten verurteilt.

Genannter war vom gleichen Richter am 27.
Juni 1904 wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuern
von Biel pro 1900 mit Wirtshausverbot belegt worden.
Im vorliegenden Strafnach] assgesuch macht er nun
geltend, dass er heute sämtliche Steuern und Kosten
bezahlt habe. Zur Uebertretung des Wirtshausverbotes
habe er sich aus Berufsrücksichten gezwungen
gesehen. Der Gemeinderat von Biel, sowie der
Regierungsstatthalter empfehlen das Gesuch, indem sie
bestätigen, dass Hildebrand seinen sämtlichen Verpflichtungen

nachgekommen sei. Gestützt hierauf beantragt
der Regierungsrat, dem Gesuchsteller die Strafe zu
erlassen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.
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